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«Cavendum est etiam, ne maior poena quam culpa sit et ne isdem  
de causis alii plectantur, alii ne appellentur quidem.»1

1 CiCero MarCus Tullius, De officiis, 44 vor Chr., Nr. 89, übersetzt in: NiCkel, S. 77: 
«Man muss sich aber auch davor hüten, dass die Strafe grösser ist als die Schuld und 
dass die einen aus denselben Gründen bestraft und die anderen nicht einmal ange-
sprochen werden».
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BKatV (D) Verordnung über die Erteilung einer Verwarnung, Regelsätze 

für Geldbussen und die Anordnung eines Fahrverbots wegen 
Ordnungswidrigkeiten im Strassenverkehr vom 14. März 2013 
(Bussgeldkatalog-Verordnung vom 14. März 2013 [BGBl. [D] I 
S. 498], die zuletzt durch Art. 1 der Verordnung vom 13. Oktober 
2021 [BGBl. [D] I S. 4688] geändert worden ist; Deutschland)

BLV (VD) Base législative vaudoise (= Gesetzessammlung des Kantons 
Waadt)

BR (GR) Bündner Rechtsbuch (Systematische Sammlung)
BS Basel-Stadt
BSG Bundesgesetz über die Binnenschifffahrt vom 3. Oktober 1975 

(SR 747.201)
BSK Basler Kommentar (Basel)
bspw. beispielsweise
Bst. Buchstabe(n)
BStGer Bundesstrafgericht(s)
BSV Verordnung über die Schifffahrt auf schweizerischen Gewäs-

sern vom 8. November 1978 (Binnenschifffahrtsverordnung, 
SR 747.201.1)

Bussenliste 1 Bussenliste 1 des Anhangs 1 der Ordnungsbussenverordnung 
vom 4. März 1996 (SR 741.031)

BV Bundesverfassung der schweizerischen Eidgenossenschaft 
vom 18. April 1999 (SR 101)

BVerfG (D) Bundesverfassungsgericht(s; Deutschland)
BVerwG (D) Bundesverwaltungsgericht(s; Deutschland)
BVGer Bundesverwaltungsgericht(s)
BvR Aktenzeichen einer Verfassungsbeschwerde vor BVerfG (D) 
BZP Bundesgesetz über den Bundeszivilprozess vom 4. Dezember 

1947 (SR 273)
bzw. beziehungsweise
CAN Zeitschrift für kantonale Rechtsprechung (Zürich)
CH Schweiz
CHF Schweizer Franken
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  ContraLegem Schweizer Online-Zeitschrift zu Recht/Philosophie/Kritik 
(Bern)

CsgG Carsharinggesetz vom 5. Juli 2017 (BGBl. I S. 2230), das zuletzt 
durch Art. 4 des Gesetzes vom 12. Juli 2021 (BGBl. I S. 3091) 
geändert worden ist (Deutschland) 

D Deutschland
DBG Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer vom 14. Dezem-

ber 1990 (SR 642.11)
DAR Deutsches Autorecht (München)
DeepL Deep Learning (Online-Dienst für maschinelle Übersetzung) 
Deutsch-schweizerischer Polizeivertrag — Vertrag zwischen der Schweize-

rischen Eidgenossenschaft und der Bundesrepublik Deutsch-
land über die grenzüberschreitende polizeiliche und justizielle 
Zusammenarbeit vom 1. März 2002 (SR 0.360.136.1)

d.h. das heisst
Diss. Dissertation
DM Deutsche Mark
DPA Loi fédérale sur le droit pénal administratif du 22 mars 1974 

(= Bundesgesetz über das Verwaltungsstrafrecht [VStrR] vom 
22. März 1974, SR 313.0)

E. Erwägung(en)
ECHR European Court of Human Rights
EG StGB (TG) Einführungsgesetz zum schweizerischen Strafrecht vom 

17. August 2005 (RB [TG] 311.1)
EG StPO (BS) Gesetz über die Einführung der schweizerischen Strafprozess-

ordnung vom 13. Oktober 2010 (SG [BS] 257.100)
EG StPO (VS) Einführungsgesetz zur schweizerischen Strafprozessordnung 

vom 11. Februar 2009 (GS [VS] 312.0)
EG ZSJ (BE) Einführungsgesetz zur Zivilprozessordnung, zur Strafpro-

zessordnung und zur Jugendstrafprozessordnung vom 11. Juni 
2009 (BESG [BE] 271.1)

EGMR Europäischer(/n) Gerichtshof(s) für Menschenrechte
EGzSVG (GR) Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den Strassenver-

kehr vom 11. Juni 2008 (BR [GR] 870.100)
EJPD Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement
eKFV Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung vom 6. Juni 2019 (BGBl. I 

S. 756), die zuletzt durch Art. 9 der Verordnung vom 20. Juli 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 199) geändert worden ist (Deutschland)

EMRK Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfrei-
heiten vom 4. November 1950 (SR 0.101)
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E-StPO Entwurf Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 
2007 (Strafprozessordnung, SR 312.0; Änderung vom 17. Juni 
2022; Ablauf der Referendumsfrist: 6. Oktober 2022; geplantes 
Inkrafttreten 1. Januar 2024), BBl 2022 1560 ff.

et al. et alii (= und weitere)
etc. et cetera
EU Europäische Union
EUR Euro
evtl. eventuell
f. und folgende/folgender (Seite, Randnummer etc.)
FABER Fahrberechtigungsregister
FeV (D) Verordnung über die Zulassung von Personen im Strassenver-

kehr vom 13. Dezember 2010 (Fahrerlaubnis-Verordnung [BGBl. 
[D] I S. 1980], die zuletzt durch Art. 1 der Verordnung vom 18. März 
2022 [BGBl. [D] I S. 498] geändert worden ist; Deutschland)

ff. und fortfolgende (Seiten, Randnummern etc.)
FN Fussnote(n)
forumpoenale Die Zeitschrift für den Praktiker im Bereich Strafrecht (Bern)
FZV (D) Verordnung über die Zulassung von Fahrzeugen zum Strassen-

verkehr vom 3. Februar 2011 (Fahrzeug-Zulassungsverordnung 
vom 3. Februar 2011 [BGBl. [D] I S. 139], die zuletzt durch Art. 9 
des Gesetzes vom 12. Juli 2021 [BGBl. [D] I S. 3091] geändert 
worden ist; Deutschland)

GE Genf
GebO (SZ) Gebührenordnung für die Verwaltung und die Rechtspflege 

im Kanton Schwyz vom 20. Januar 1975 (SRSZ [SZ] 173.111)
GebOSt (D) Gebührenordnung für Massnahmen im Strassenverkehr vom 

25. Januar 2011 (BGBl. [D] I S. 98), die zuletzt durch Art. 6 der Ver-
ordnung vom 18. März 2022 (BGBl. [D] I S. 498) geändert worden 
ist (Deutschland)

GebV StrV (ZH) — Verordnung über die Gebühren, Auslagen und Entschädi-
gungen der Strafverfolgungsbehörden vom 24. November 2010 
(ZH-Lex [ZH] 323.1)

GERES Personendatenplattform (Gemeinderegistersysteme)
ggf. gegebenenfalls
GKG (D) Gerichtskostengesetz in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 27. Februar 2014 (BGBl. [D] I S. 154), das zuletzt durch Art. 16 
des Gesetzes vom 25. Juni 2021 (BGBl. [D] I S. 2099) geändert 
worden ist (Deutschland)

gl.M. gleicher Meinung
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  GmbH Gesellschaft(en) mit beschränkter Haftung
GOG (ZH) Gesetz über die Gerichts- und Behördenorganisation im Zivil- 

und Strafprozess vom 10. Mai 2010 (ZH-Lex [ZH] 211.1)
GR Graubünden
GS (VS) Systematische Gesetzessammlung des Kantons Wallis
GSchG Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer vom 24. Januar 

1991 (Gewässerschutzgesetz, SR 814.20)
Habil. Habilitation
HandKomm Handkommentar
h.L. herrschende(n) Lehre
HMG Bundesgesetz über Arzneimittel und Medizinprodukte vom 

15. Dezember 2000 (Heilmittelgesetz, SR 812.21)
Hrsg. Herausgeber
i.d.R. in der Regel
i.e.S. im engeren Sinne
inkl. inklusive
IPBPR Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte 

vom 16. Dezember 1966 (SR 0.103.2)
IRG (D) Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1994 (BGBl. I 
[D] S. 1537), das zuletzt durch Art. 29 des Gesetzes vom 5. Ok-
tober 2021 (BGBl. [D] I S. 4607) geändert worden ist (Deutsch-
land)

i.Ue. im Üechtland
i.V.m. in Verbindung mit
i.w.S. im weiteren Sinne
JdT Journal des Tribunaux (Lausanne)
JSG Bundesgesetz über die Jagd und den Schutz wildlebender Säu-

getiere und Vögel vom 20. Juni 1986 (Jagdgesetz, SR 922.0)
JStG Bundesgesetz über das Jugendstrafrecht vom 20. Juni 2003 

(SR 311.1)
JstPO Schweizerische Jugendstrafprozessordnung vom 20. März 

2009 (Jugenstrafprozessordnung, SR 312.1)
Jusletter Universalzeitschrift der Schweiz (Bern)
JZ Juristenzeitung (Tübingen)
Kap. Kapitel(s/n)
KG Bundesgesetz über Kartelle und andere Wettbewerbsbeschrän-

kungen vom 6. Oktober 1995 (Kartellgesetz, SR 251)
km/h Kilometer pro Stunde
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KOBV (BS) Verordnung über das kantonale Ordnungsbussenverfahren 
vom 5. Mai 2020 des Kantons Basel-Stadt (Kantonale Ordnungs-
bussenverordnung, SG [BS] 257.115)

Komm Kommentar
Kraftfahrgesetz (A) — Bundesgesetz über das Kraftfahrwesen vom 23. Juni 

1967 (Kraftfahrgesetz, BGBl. [A] Nr. 267/1967 [Österreich])
KraftStG (D) Kraftfahrzeugsteuergesetz in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 26. September 2002 (BGBl. [D] I S. 3818), das zuletzt 
durch Art. 1 des Gesetzes vom 16. Oktober 2020 (BGBl. [D] I 
S. 2184) geändert worden ist (Deutschland)

KSVG (BE) Kantonales Strassenverkehrsgesetz vom 27. März 2006 (BESG 
[BE] 761.11)

Kurz-Komm Kurz-Kommentar
LaLCR (GE) Loi d’application de la législation fédérale sur la circulation rou-

tière du 18 décembre 1987 (= Gesetz zur Anwendung der Bundes-
strassenverkehrsgesetzgebung vom 18. Dezember 1987, rs [GE] 
H 1 05)

LeGes Gesetzgebung & Evaluation — Mitteilungsblatt der SGG und 
der SEVAL (Bern)

Legge di applicazione (TI) — Legge di applicazione alla legislazione federale 
sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 
24 settembre 1985 (= Ausführungsgesetz zum Bundesgesetz 
über den Strassenverkehr und die Schwerverkehrsabgabe vom 
24. September 1985, RL [TI] 760.100)

LG Landesgericht(s; Deutschland)
LGVE Luzerner Gerichts- und Verwaltungsentscheide (Luzern)
L-Tafel Tafel zum Anbringen an Fahrzeuge, mit welchen Lernfahrten 

ausgeführt werden
LVCR (VD) Loi sur la circulation routière du 25 novembre 1974 (= Strassen-

verkehrsgesetz vom 25. November 1974, BLV [VD] 741.01)
m.a.W. mit anderen Worten
MOFIS Motorfahrzeuginformationssystem (Fahrzeug- und Fahrzeug-

halterregister)
MOFIS-Register-Verordnung — Verordnung über das automatisierte Fahrzeug- 

und Fahrzeughalterregister vom 3. September 2003 (SR 741.56; 
nicht mehr in Kraft)

m.w.H. mit weiterem/n Hinweis/en
N Note(n), Randnote(n)
NFA Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung 

zwischen Bund und Kantonen
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  nGS (SG) Chronologische Sammlung des Kantons St. Gallen
NJW Neue Juristische Wochenschrift (München)
NK Neue Kriminalpolitik, Forum Kriminalwissenschaften, Recht 

und Praxis (Baden-Baden)
NL Niederlande
nos. numbers
NR Nationalrat
Nr. Nummer(n), Randnummer(n)
NSAG Nationalstrassenabgabegesetz vom 19. März 2010 (SR 741.71)
NStZ Neue Zeitschrift für Strafrecht (München)
NZV Neue Zeitschrift für Verkehrsrecht (München)
NZZ Neue Zürcher Zeitung (Zürich)
OBG Ordnungsbussengesetz vom 18. März 2016 (SR 314.1)
OBV Ordnungsbussenverordnung vom 4. März 1996 (SR 741.031)
OLG Oberlandesgericht(s; Deutschland)
OR Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizeri-

schen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) 
vom 30. März 1911 (SR 220)

OSINT Open Source Intelligence
OWi Ordnungswidrigkeiten
OWiG (D) Gesetz über Ordnungswidrigkeiten in der Fassung der Bekannt-

machung vom 19. Februar 1987 (BGBl. [D] I S. 602), das zuletzt 
durch Art. 31 des Gesetzes vom 5. Oktober 2021 (BGBl. [D] I 
S. 4607) geändert worden ist (Deutschland)

OWi-Verfahren — Ordnungswidrigkeiten-Verfahren
PflVG (D) Pflichtversicherungsgesetz vom 5. April 1965 (BGBl. [D] I S. 213), 

das zuletzt durch Art. 2 des Gesetzes vom 12. Juli 2021 (BGBl. 
[D] I S. 3108) geändert worden ist (Deutschland) 

PG (SG) Polizeigesetz vom 10. April 1980 des Kantons St. Gallen (sGS [SG] 
451.1)

plädoyer Juristische Zeitschrift (Zürich)
PolG (SZ) Polizeigesetz des Kantons Schwyz vom 22. März 2000 (SRSZ 

[SZ] 520.110)
Pra Die Praxis (Basel)
PraxisKomm Praxiskommentar
RB (TG) Rechtsbuch des Kantons Thurgau
RBOG Rechenschaftsberichte des Kantons Thurgau
RDAF Revue de droit administratif et de droit fiscal (= Zeitschrift für 

Verwaltungs- und Steuerrecht; Lausanne)
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recht Zeitschrift für juristische Weiterbildung und Praxis (Bern)
resp. respektive
RL (TI) Raccolta delle leggi Ticino (= Gesetzessammlung des Kantons 

Tessin)
rs (GE) Recueil systématique genevois (= Systematische Gesetzes-

sammlung des Kantons Genf)
RVG (D) Rechtsanwaltsvergütungsgesetz vom 5. Mai 2004 (BGBl. [D] I 

S. 718, 788), das zuletzt durch Art. 2 Abs. 8 des Gesetzes vom 
18. Juli 2017 (BGBl. [D] I S. 2739) geändert worden ist (Deutsch-
land)

S. Seite(n)
SchKG Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs vom 

11. April 1889 (SR 281.1)
SEVAL Schweizerische Evaluationsgesellschaft
SG Sankt Gallen
SG (BS) Systematische Gesetzessammlung Basel-Stadt (inklusive 

Gemeinderecht)
SGG Schweizerische Gesellschaft für Gesetzgebung
SG-Komm St. Galler Kommentar
sGS (SG) Systematische Sammlung des Kantons St. Gallen
Sicherheit & Recht — Juristische Fachzeitschrift für Sicherheitsfragen in den 

Bereichen Polizei, Militär, Umwelt und Technik (Zürich)
SJZ Schweizerische Juristen-Zeitung (Zürich)
SKV Verordnung über die Kontrolle des Strassenverkehrs vom 

28. März 2007 (Strassenverkehrskontrollverordnung, 
SR 741.013) 

sog. so genannt(e/s/n/r)
SR Systematische Sammlung des Bundesrechts
SRSZ (SZ) Systematische Gesetzessammlung des Kantons Schwyz
SSV Signalisationsverordnung vom 5. September 1979 (SR 741.21)
StBOG Bundesgesetz über die Organisation der Strafbehörden des 

Bundes vom 19. März 2010 (Strafbehördenorganisationsgesetz, 
SR 173.71)

St. Gallen Sankt Gallen
StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 

(SR 311.0)
StGB (D) Strafgesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 

13. November 1998 (BGBl. [D] I S. 3322), das zuletzt durch Art. 2 
des Gesetzes vom 22. November 2021 geändert worden ist 
(Deutschland)
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  StPO Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 
(Strafprozessordnung, SR 312.0)

StPO (AR) Gesetz über den Strafprozess vom 30. April 1978 des Kantons 
Appenzell Ausserrhoden (Strafprozessordnung, bGS [AR] 321.1; 
nicht mehr in Kraft)

StPO (BS) Strafprozessordnung des Kantons Basel-Stadt vom 8. Januar 
1997 (SG [BS] 257.100; nicht mehr in Kraft)

StPO (NL) Wetboek van Strafvordering van 15 januari 1921 (= Strafprozess-
ordnung vom 15. Januar 1921, BWBR0001903 [Niederlande])

StPO (VS) Strafprozessordnung des Kantons Wallis vom 22. Februar 1962 
(GS [VS] 312.0; nicht mehr in Kraft)

StPO (ZH) Strafprozessordnung vom 4. Mai 1919 (ZH-Lex [ZH] 321; nicht 
mehr in Kraft)

Strassenverkehr — Interdisziplinäre Zeitschrift zum Strassenverkehr (Zürich / 
St. Gallen)

StrV (BE) Gesetzes über das Strafverfahren vom 15. März 1995 (BESG [BE] 
321.1; aufgehoben per 11. Juni 2009)

StVG (D) Strassenverkehrsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 5. März 2003 (BGBl. [D] I S. 310, 919), das zuletzt durch 
Art. 1 des Gesetzes vom 12. Juli 2021 (BGBl. [D] I S. 3108) geändert 
worden ist (Deutschland)

StVG (GB) Road traffic act of 15th November 1988 (= Strassenverkehrsgesetz 
vom 15. November 1988 [Grossbritannien])

StVO (BS) Verordnung über den Strassenverkehr, Strassenverkehrsver-
ordnung vom 17. Mai 2011 (SG [BS] 952.200)

StVO (D) Strassenverkehrs-Ordnung vom 6. März 2013 (BGBl. [D] I S. 367), 
die zuletzt durch Art. 13 des Gesetzes vom 12. Juli 2021 (BGBl. [D] 
I S. 3091) geändert worden ist (Deutschland)

StVZO (D) Strassenverkehrs-Zulassungs-Ordnung vom 26. April 2012 
(BGBl. [D] I S. 679), die zuletzt durch Art. 11 des Gesetzes vom 
12. Juli 2021 (BGBl. [D] I S. 3091) geändert worden ist (Deutsch-
land)

SVAV Verordnung über eine leistungsabhängige Schwerverkehrsab-
gabe vom 6. März 2000 (Schwerverkehrsabgabeverordnung,  
SR 641.811)

SVG Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SR 741.01)
SVR Strassenverkehrsrecht, Zeitschrift für die Praxis des Verkehrs-

juristen (Baden-Baden)
SZ Schwyz
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SzE Schriften zum Energierecht (Zürich)
SZW Schweizerische Zeitschrift für Wirtschafts- und Finanzmarkt-

recht (Zürich)
TARGA Fahrzeugtypenregister
TG Thurgau
TI Tessin
TSchG Tierschutzgesetz vom 16. Dezember 2005 (SR 455)
u.a. unter anderem/anderen
ÜStG (BS) Übertretungsstrafgesetz vom 13. Februar 2019 (SG [BS] 253.100)
UeStG (SG) Übertretungsstrafgesetz vom 13. Dezember 1984 (sGS [SG] 921.1)
UNO  United Nations Organization (= Vereinte Nationen)
UNO-Pakt II Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte 

vom 16. Dezember 1966 (SR 0.103.2)
USG Bundesgesetz über den Umweltschutz vom 7. Oktober 1983 (Um-

weltschutzgesetz, SR 814.01)
UVEK Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie 

und Kommunikation
UWG Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb vom 19. De-

zember 1986 (SR 241)
v. versus
v.a. vor allem
VAG (ZH) Verkehrsabgabengesetz vom 11. September 1966 (ZH-Lex [ZH] 

741.1)
VD Waadt
VE-OBG Vorentwurf zum Ordnungsbussengesetz
VG Verwaltungsgericht(s; Deutschland und Schweiz)
vgl. vergleiche
VOSTRA vollautomatisierte Strafregister
VOSTRA-Verordnung — Verordnung über das Strafregister vom 29. September 

2006 (SR 331)
VPB Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (Bern)
VRP (SZ) Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Schwyz vom 

6. Juni 1974 (SRSZ [SZ] 234.110)
VRS Verkehrsrechts-Sammlung (Berlin)
VRV Verkehrsregelnverordnung vom 13. November 1962 (SR 741.11)
VS Wallis
VStrR Bundesgesetz über das Verwaltungsstrafrecht vom 22. März 

1974 (SR 313.0)
VTS Verordnung über die technischen Anforderungen an Strassen-

fahrzeuge vom 19. Juni 1995 (SR 741.41)
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  VVV Verkehrsversicherungsverordnung vom 20. November 1959 
(SR 741.31)

VwVG Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezem-
ber 1968 (Verwaltungsverfahrensgesetz, SR 172.021)

VZV Verordnung über die Zulassung von Personen und Fahrzeugen 
zum Strassenverkehr vom 27. Oktober 1976 (Verkehrszulas-
sungsverordnung, SR 741.51)

WaG Bundesgesetz über den Wald vom 4. Oktober 1991 (Waldgesetz, 
SR 921.0)

WAHV (NL) Wet van 3 juli 1989, houdende administratiefrechtelijke afdoe-
ning van inbreuken op bepaalde verkeersvoorschriften (= Ge-
setz vom 3. Juli 1989 über die administrativrechtliche Rege-
lung von Verstössen gegen bestimmte Verkehrsregeln) bzw. 
Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschrif-
ten (= Administrativrechtliches Gesetz zur Durchsetzung der 
Verkehrsvorschriften [Niederlande]; BWBR0004581)

WG Bundesgesetz über Waffen, Waffenzubehör und Munition vom 
20. Juni 1997 (Waffengesetz, SR 541.54)

Wiener Strassenverkehrskonvention — Übereinkommen über den Strassen-
verkehr vom 8. November 1968 (SR 0.741.10)

z.B. zum Beispiel
ZBl Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungs-

recht (Zürich)
ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 

(SR 210)
ZH Zürich
ZH-Lex (ZH) Zürcher Gesetzessammlung
Ziff. Ziffer(n)
zit. zitiert als
ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 

(Zivilprozessordnung, SR 272)
ZR Blätter für Zürcherische Rechtsprechung (Zürich)
ZStrR Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht (Bern)
ZVS Zeitschrift für Verkehrssicherheit (Heidelberg)
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I.    Einleitung und  
Erörterung des 
Forschungsthemas

A. Heranführung an das Forschungsthema
Die vorliegende Arbeit behandelt die Verantwortlichkeit des Fahrzeughalters 
bei geringfügigen Widerhandlungen gegen das schweizerische Strassenver-
kehrsrecht durch eine unbekannte Täterschaft. Gegenstand dieser Untersu-
chung ist Art. 7 OBG, welcher seit seinem Inkrafttreten am 1. Januar 2014 eine 
Regelung zu dieser Thematik enthält. Um diese Norm in einem grösseren Kon-
text zu sehen und zu verstehen, werden zunächst die allgemeinen und beson-
deren Entwicklungen im schweizerischen Strassenverkehrsrecht der letzten 
Jahrzehnte aufgezeigt.

Ziel dieser Einleitung ist es, darzulegen, welche allgemeinen Entwicklun-
gen im schweizerischen Strassenverkehrsrecht der letzten Jahrzehnte auszu-
machen sind, und zu eruieren, ob diese in den gesetzgeberischen Absichten bei 
der Einführung von Art. 7 OBG erkennbar sind.

1. Allgemeine Entwicklungen im schweizerischen 
 Strassenverkehrsrecht der letzten Jahrzehnte

1.1 Bedürfnis nach mehr Verkehrssicherheit

Der Verkehr auf den Strassen in der Schweiz nahm vor der Corona-Situation 
kontinuierlich zu und verdichtete sich stetig.6 Die Fahrleistung auf dem ge-
samten schweizerischen Strassennetz war im Zeitraum von 1990 bis 2017 um 
35 Prozent angestiegen — auf den Nationalstrassen hat sich diese im selben 
Zeitraum mehr als verdoppelt.7 Seither nahm die Fahrleistung in abgeschwäch-
tem Masse zu, bis mit der Corona-Situation ein Rückgang der Mobilität der Be-
völkerung zu verzeichnen war.8 Die Gründe für den damaligen Zuwachs und 

6 Nach dem Zweiten Weltkrieg war ein rascher Verkehrsaufschwung zu verzeichnen 
(Botschaft SVG 1955 [Bundesrat], S. 4); siehe MaeDer, AJP 2014, S. 680.

7 Jahresbericht 2017 (ASTRA), S. 6.
8 Statistik 2020 (ASTRA), S. 6.
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die damit einhergehende Verdichtung des Verkehrs waren vielfältig. Es liegt 
auf der Hand, dass eine wachsende Bevölkerung kontinuierlich mehr Strassen-
raum einnimmt. Ebenso hatte die besondere geografische Lage der Schweiz 
als Transitland im europäischen Verkehrsnetz eine Zunahme des Verkehrs 
zur Folge. Die bisherige Leistungssteigerung auf den Strassen war aber erst 
durch die rasante technische Entwicklung möglich.9 Während sich bspw. die 
Motorisierung der Armee und der Landwirtschaft im Jahr 1983 noch in den 
Anfängen befand, lässt sich das Motorfahrzeug heutzutage auch dort nicht 
mehr wegdenken.10

Durch den technischen Fortschritt im Transportbereich und der damit 
einhergehenden Kostensenkung bei der Raumüberwindung blühte der inter-
nationale Handel auf. Aufgrund der modernen Transporttechnologien wurde 
aber nicht nur die Weltwirtschaft vernetzter, vielmehr nahm in sämtlichen 
Lebensbereichen die Mobilität stark zu. Das wachsende Verkehrsaufkommen 
machte dies sichtbar. Die um ein Vielfaches gesteigerte Mobilität in einer glo-
balisierten Welt bedeutete zwar eine Erhöhung der Lebensqualität, hatte aber 
auch ihre Kehrseite: Der Strassenraum wurde knapper sowie die Schadstoff- 
und Lärmemissionen nahmen zu. Abgesehen davon ist das Führen eines Fahr-
zeugs generell mit vielen Risiken behaftet. Im Strassenverkehr kommt es auch 
bei grösster Sorgfalt immer wieder zu Unfällen mit unterschiedlichem Scha-
densausmass. Durch die zunehmende Anzahl an Strassenbenützern in den-
selbem Raum erhöht sich die Wahrscheinlichkeit von Kollisionen.

Die Anzahl der getöteten und schwerverletzten Personen im Strassen-
verkehr nahm in den vergangenen Jahrzehnten dennoch stark ab;11 die Zahl 
der Leichtverletzten ist seit 2003 rückläufig.12 Im Zeitraum zwischen 1970 und 
2015 reduzierten sich die Todesfälle von 1694 auf 253, d.h. um 85 Prozent; bei 
den Schwerverletzten beträgt der Rückgang im selben Zeitraum 79 Prozent, 
und dies, obwohl sich die Fahrleistung im Strassenverkehr mehr als verdoppelt 
hat.13 Seither ist die Zahl der Verkehrstoten nochmals gesunken.14 Obschon 
die Risiken bei der Einführung neuer Technologien teilweise schwer abschätz-
bar sind, haben fahrzeugtechnische Verbesserungen zu diesen rückläufigen 

9 Siehe Botschaft SVG 1955 (Bundesrat), S. 6.
10 Botschaft SVG 1955 (Bundesrat), S. 6.
11 Verkehrsunfälle in der Schweiz 2020 (BFS), S. 2; Verkehrsunfälle in der Schweiz 2016 

(BFS), S. 4 und S. 6; Verkehrsunfälle in der Schweiz 2014 (BFS), S. 2 und S. 4.
12 Verkehrsunfälle in der Schweiz 2014 (BFS), S. 4; im Jahr 2015 wurde die Definition der 

Schwerverletzten geändert, woraus ein Anstieg der Leichtverletzten resultierte (Ver-
kehrsunfälle in der Schweiz 2016 [BFS], S. 4).

13 Bericht Via sicura 2016 (Bundesrat), S. 7.
14 Verkehrsunfälle in der Schweiz 2020 (BFS), S. 2–4.
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Zahlen geführt.15 Leider vermögen die neuen Techniken und erweiterten 
Schutzmassnahmen die Unfallwahrscheinlichkeit aber nur in beschränktem 
Ausmass zu verringern. So bleibt der Strassenverkehr aufgrund der wachsen-
den Bevölkerung und des massiven Anstiegs der Fahrleistung nach wie vor ein 
Risikobereich und das Führen eines Fahrzeugs eine risikobehaftete Tätigkeit.

Die heutige Gesellschaft bewegt sich täglich in, oft von ihr selbst geschaf-
fenen, risikobehafteten Bereichen. Im gesellschaftlichen Interesse werden ge-
wisse Aktivitäten trotz ihres hohen Risikopotenzials nicht verboten, sondern 
explizit zugelassen, da sich deren Betrieb als notwendig und nützlich erweist. 
Zur Regulierung dieses Risikos betreibt die Gesellschaft eine verstärkte Sicher-
heitspolitik im Strassenverkehr.16 Dies zeigen die seit Jahrzehnten betriebe-
nen Studien und Konzepte, welche zum Ziel hatten, die Sicherheit auf den Stras-
sen in der Schweiz zu fördern und zu diesem Zweck den Bund stärker in die 
Pflicht zu nehmen.17 Im Mai 2000 erteilte der Bundesrat dem ASTRA den Auf-
trag, Grundlagen zum Aufbau einer «Strassenverkehrs-Sicherheitspolitik» des 
Bundes zu erarbeiten. Diese sollte auf einen Strassenverkehr ohne Unfälle mit 
schweren Personenschäden ausgerichtet sein. Die entsprechende unter dem 
Namen Vision Zero betriebene Sicherheitsphilosophie des Bundes beruhte auf 
der Überzeugung,18 dass Unfälle mit Toten und Schwerverletzten unter keinen 
Umständen hingenommen werden dürfen.19 Das ASTRA übertrug die Grund-
lagenarbeit mittels eines Forschungsauftrags der Beratungsstelle für Unfall-
verhütung (bfu), welche im Jahr 2002 ihren Schlussbericht fertigstellte.20 Im 
selben Jahr beauftragte der Bundesrat das UVEK, ein Handlungsprogramm für 
mehr Sicherheit im Strassenverkehr zu erarbeiten, dessen Ziele sich an den Be-
mühungen in der EU orientieren sollten (Halbierung der Anzahl im Strassen-
verkehr getöteten Personen innert 10 Jahren).21 Damit hat der Bund den Weg 

15 Siehe Verkehrsunfälle in der Schweiz 2014 (BFS), S. 4.
16 Vgl. Bericht Via sicura 2016 (Bundesrat), S. 2; z.B. diente die Erhöhung des Ordnungs-

bussenbetrages von CHF 100.— auf CHF 300.— (Art. 1 Abs. 4 OBG) der Verbesserung der 
Verkehrssicherheit und dem Umweltschutz, nicht aber der Beschaffung von Mehrein-
nahmen in die Staatskasse (Botschaft OBG 1993 [Bundesrat], S. 770 und S. 773; MaeDer, 
AJP 2014, S. 681).

17 Handlungsprogramm Via sicura 2005 (ASTRA), S. 6 mit Aufzählung einiger Beispiele.
18 Vgl. zum Ganzen Botschaft Via sicura 2010 (Bundesrat), S. 8461.
19 Handlungsprogramm Via sicura 2005 (ASTRA), S. 13; vgl. CoNiNx, Sicherheit & Recht 

2014, S. 203.
20 Botschaft Via sicura 2010 (Bundesrat), S. 8461; zur Evaluation des Nutzens der Via sicura- 

Massnahmen für die Verkehrssicherheit sowie deren Kosten siehe Schlussbericht 2010 
(bfu).

21 Botschaft Via sicura 2010 (Bundesrat), S. 8461; Handlungsprogramm Via sicura 2005 
(ASTRA), S. 3.
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für das neue Sicherheitsprogramm Via sicura vorbereitet. Im Rahmen dieses 
Programms setzte er bis dato zahlreiche Massnahmen im Bereich des Strassen-
verkehrs für einen «sicheren Weg» um.22 So war bspw. ein Revisionspaket zum 
Strassenverkehrsrecht in der Vernehmlassung, welches die Verkehrssicherheit 
für E-Bikes erhöhen soll23 und zur Pflicht, tagsüber mit Licht zu fahren, führte.24 
Zuletzt wollte der Bundesrat die Velohelmpflicht für 12- bis 16-Jährige einführen, 
welche jedoch im Parlament scheiterte.25

1.2 Trend der Zunahme von Rechtsvorschriften26

Das verstärkte Sicherheitsbedürfnis trägt wesentlich dazu bei, dass der 
Gesetzgeber im Strassenverkehrsrecht laufend neue Strafvorschriften erlässt. 
Hier ist bspw. die Schaffung des Rasertatbestands in Art. 90 Abs. 3 SVG und 
Art. 90 Abs. 4 SVG zu nennen.27 Dessen Wortlaut hat der Gesetzgeber praktisch 
wortwörtlich aus der eidgenössischen Initiative «Schutz vor Rasern»28 und als 
indirekten Gegenvorschlag auf die anschliessend zurückgezogene29 Volks-
initiative «Schutz vor Rasern» in die Via sicura-Vorlage übernommen.30 Der 
ehemalige Nationalrat Ulrich Giezendanner nannte im Gesetzgebungsver-
fahren diese Vorlage als typisches Beispiel für die Überreglementierung.31 

Die Erweiterung der Strafvorschriften ist aber auch Folge technischer 
Entwicklungen im Bereich des Strassenverkehrs. Diese schreiten in zügigem 
Tempo voran — wie die aktuelle Diskussion über die autonomen Fahrzeuge 
zeigt.32 Solche technischen Neuerungen bei Fahrzeugen führen i.d.R. zu einer 
Zunahme der strassenverkehrsrechtlichen Vorschriften. So sah sich der Gesetz-

22 Via sicura — Faktenblatt 2012 (ASTRA).
23 Medienmitteilung 2020 (Bundesrat); Medienmitteilung 2022 (ASTRA).
24 Ziff. 604.4 Bussenliste 1 Anhang 1 OBV.
25 Botschaft SVG 2021 (Bundesrat), S. 3 f., S. 18 f., S. 30, S. 32, S. 47, S. 72 und S. 87.
26 Siehe Niggli, Strafverteidigung, S. 22 f.
27 Um unnötige Härten zu vermeiden, verzichtet der Gesetzgeber ab 1. Oktober 2023 auf 

das Aussprechen einer Mindestfreiheitsstrafe von 1 Jahr (Medienmitteilung 2021 SVG 
[Bundesrat]).

28 Zustandekommen Volksinitiative 2011 (Bundeskanzlei), S. 6155 f.; Botschaft Schutz vor 
Rasern 2012 (Bundesrat), S. 5489; eiCker/MaNgo-Meier, Repetitorium Nebenstrafrecht, 
S. 94.

29 Rückzug Volksinitiative 2012 (Bundeskanzlei), S. 9227.
30 Bericht Via sicura 2016 (Bundesrat), S. 11 und S. 15.
31 Votum Giezendanner, Amtl. Bull. NR 2011 2119 ff., S. 2119.
32 So bildete bspw. die Benutzung (teil-)autonomer Motorfahrzeuge im Strassenverkehr 

bereits an der Strassenverkehrstagung vom 21.–22. Juni 2016 in Freiburg i.Ue. das 
Schwer punktthema (ProBsT ThoMas / werro fraNz [Hrsg.], Strassenverkehrsrechts-
Tagung, 21.–22. Juni 2016, Bern 2016, S. V). Derzeit soll mit der Anpassung des SVG das 
automatisierte Fahren ermöglicht werden (Medienmitteilung 2021 SVG [Bundesrat]).
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geber bereits durch die neue Technologie der Elektro-Stehroller zur Ergän-
zung mehrerer Rechtsnormen veranlasst.33 Eine zunehmende Fülle an Vor-
schriften ist ebenso mit der Einführung vollautonomer Fahrzeuge auf den 
Strassen in der Schweiz zu erwarten. Entsprechend war ein Revisionspaket in 
der Vernehmlassung, mit welchem der Bundesrat neu die Kompetenz zu kon-
kreten Regelungen zum automatisierten Fahren auf Verordnungsstufe er-
hielt.34 Der Bundesrat erliess am 17. November 2021 die Botschaft zur Änderung 
des SVG.35 Zuvor hatte er am 3. November 2021 einer Anpassung des Wiener 
Übereinkommens über den Strassenverkehr betreffend das automatisierte 
Fahren zugestimmt.36 Das Inkrafttreten von zahlreichen Gesetzesbestimmun-
gen ist auf das Jahr 2025 geplant.37

1.3 Streben nach einer (noch) effizienteren Strafverfolgung

Ein Beispiel für das Streben nach einer effizienteren Strafverfolgung ist Art. 57a 
Abs. 1 SVG, wonach die Kantone im Hinblick auf eine effiziente Erfüllung der 
Aufgaben für den Polizeidienst Zuständigkeitsabschnitte auf den für Motor-
fahrzeuge vorbehaltenen Strassen (Autobahnen und Autostrassen) bilden. Mit 
dieser Bestimmung räumte der Bund der Polizei die Kompetenz ein, nicht nur 
wenige Kilometer auf dem Gebiet des Nachbarkantons tätig zu sein, sondern 
je nach Einzelfall das Gebiet des ganzen Nachbarkantons oder mehrerer Kan-
tone bedienen zu können.38 Der Zusatz «im Hinblick auf eine effiziente Erfül-
lung der Aufgaben für den Polizeidienst» ist im Rahmen der Neugestaltung des 
Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen 
(NFA) eingefügt worden.39 Mit der NFA sollten gemäss der Botschaft zu dieser 
Thematik die Effizienz, Effektivität und Anreizstruktur des föderalen Systems 
der Schweiz verbessert werden.40

Solche Effizienzüberlegungen beherrschen den Ablauf des heutigen 
Strafverfahrens. Dies zeigt bspw. die Botschaft über die Änderung des Straf-
gesetzbuches, der Bundesstrafrechtspflege und des Verwaltungsstrafrechtsge-
setzes, mit welcher der Bundesrat Massnahmen zur Verbesserung der Effizienz 

33 Art. 18 Bst. d VTS und Art. 181a VTS sowie Art. 43a Abs. 1 VRV.
34 Medienmitteilung 2020 (Bundesrat).
35 Medienmitteilung 2021 SVG (Bundesrat); Botschaft Änderung SVG 2021 (Bundesrat), 

S. 3026 ff.
36 Medienmitteilung 2021 Wiener Übereinkommen (Bundesrat).
37 Beschluss Änderung SVG 2023 (Bundesversammlung), S. 791 ff.
38 Botschaft NFA 2005 (Bundesrat), S. 6155.
39 Vergleich von Art. 57a aSVG/2007 und Art. 57a SVG; Botschaft NFA 2005 (Bundesrat), 

S. 6155.
40 Botschaft NFA 2005 (Bundesrat), S. 6055.
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und der Rechtsstaatlichkeit in der Strafverfolgung aufzeigte.41 Als weiteres 
Beispiel ist die Einführung der heutigen StPO zu nennen. Im Mai 1994 hatte der 
damalige Vorsteher des EJPD eine Expertenkommission zusammengestellt, die 
konkret ein oder mehrere Regelungskonzepte ausarbeiten sollte, «die den Inte-
ressen der effizienten Strafverfolgung, der Wahrung der Beschuldigtenrechte 
sowie der zuverlässigen Entscheidfindung optimal Rechnung tragen».42 Durch 
die Einführung des sog. Staatsanwaltschaftsmodells II, wonach die Staatsan-
waltschaft dem polizeilichen Ermittlungsverfahren vorsteht, die Untersuchung 
führt, die Anklage erhebt und diese vor den Gerichten vertritt, beabsichtigte 
der Gesetzgeber einen hohen Grad an Effizienz in der Strafverfolgung.43 Bei der 
aktuellen Revision der StPO waren ebenso Effizienzüberlegungen wegweisend. 
Diese sollte möglichst keinen zusätzlichen Aufwand für die rechtsanwenden-
den Behörden und keine Verlängerung von Verfahren zur Folge haben.44

1.4 Tendenz zur Verfahrensverkürzung

Die Tendenz zur Verfahrensverkürzung zeigte bereits die Einführung des 
abgekürzten Verfahrens auf Bundesebene per 1. Januar 2011.45 Eine Verfah-
rensbeschleunigung in Fällen leichterer Kriminalität erwartete der Gesetzge-
ber durch die Einführung des Strafbefehlsverfahrens in der vereinheitlichten 
schweizerischen StPO.46 Das kürzere Strafbefehlsverfahren hat bei gering-
fügigen Delikten gegen das Strassenverkehrsrecht den klassischen Strafpro-
zess47 quantitativ längst verdrängt.48 Während im Letzteren das Gericht den 
Sachverhalt verbindlich feststellte, ist dies im unangefochtenen Strafbefehls-
verfahren Aufgabe des Staatsanwalts.49 Im modernen Strafprozess entspricht 
der staatsanwaltschaftlich untersuchte dem mit Strafbefehl abgeurteilten 
Sachverhalt.50

41 Botschaft Änderung des Strafgesetzbuches, der Bundesstrafrechtspflege und des Ver-
waltungsstrafrechtsgesetzes 1998 (Bundesrat), S. 1529 ff.

42 Botschaft StPO 2005 (Bundesrat), S. 1098.
43 Botschaft StPO 2005 (Bundesrat), S. 1105.
44 Botschaft StPO 2019 (Bundesrat), S. 6699 und S. 6710.
45 Art. 358 ff. StPO.
46 Botschaft StPO 2005 (Bundesrat), S. 1289.
47 Zum Begriff des klassischen Strafprozesses siehe ThoMMeN, recht 2014, S. 264 ff.
48 eiCker, Verwaltungsstrafverfahren, S. 23, mit Verweis auf ThoMMeN MarC, Kurzer Pro-

zess — Fairer Prozess?; siehe ThoMMeN, recht 2014, S. 273 f.
49 Siehe ThoMMeN, recht 2014, S. 264.
50 Siehe ThoMMeN, recht 2014, S. 264.
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Ist ein Ordnungsbussentatbestand zu beurteilen, findet eine weitere Vorver-
lagerung bei der Beurteilung des rechtsverbindlichen Sachverhalts statt.51 
Der durch die Polizeiangehörigen ermittelte Sachverhalt ist bei Einlassung auf 
das Ordnungsbussenverfahren und der fristgerechten Bezahlung der Busse 
verbindlich festgestellt und rechtskräftig «abgeurteilt».52 Durch die derzeitige 
Erweiterung des Ordnungsbussensystems sollen zahlreiche Straftatbestände 
im vereinfachten Verfahren verfolgt und geahndet werden. Es erfolgt somit 
eine Verfahrensverkürzung durch die Verschiebung von Kompetenzen der 
untersuchenden an die ermittelnde Strafverfolgungsbehörde. Die Kompeten-
zen der Polizeiangehörigen werden zunehmend ausgebaut, indem sie nicht 
mehr nur eine sicherheitspolizeiliche Kontrolltätigkeit wahrnehmen. Ebenso 
ist eine Ausweitung der sicherheitspolizeilichen Kontrolltätigkeit zu verzeich-
nen, was namentlich die Entwicklung neuer polizeilicher Drogenschnelltests 
zeigt, welche als Vortests53 direkt von der Polizei durchgeführt werden können 
und keiner Anordnung durch die Staatsanwaltschaft bedürfen,54 oder auch die 
zunehmende Einführung von «Verify» in den Kantonen. Künftig kann die Poli-
zei namentlich die Abnahme einer Blutprobe und deren Analyse in gewissen 
Fällen (wieder) selbst anordnen.55

2. Besondere Entwicklungen im schweizerischen 
 Strassen verkehrsrecht der letzten Jahrzehnte

2.1 Einführung des Ordnungsbussenverfahrens

Im Ordnungsbussenverfahren können seit dessen Einführung im Jahr 1970 ge-
ringfügige Widerhandlungen gegen die Strassenverkehrsvorschriften des Bun-
des in einem vereinfachten56 Verfahren mit Ordnungsbussen bis CHF 300.—57 
geahndet werden. Das Ordnungsbussenverfahren nach dem OBG und OBV ist 
ein Sonderverfahren des Nebenstrafrechts58, welches durch seine Einfachheit, 

51 Zur Vorverlagerung der Strafbarkeit bei Art. 90 Abs. 1 SVG durch den Einbezug der abs-
trakten Gefährdung siehe eiCker/Meier, AJP 2013, S. 141 m.w.H.

52 Siehe Art. 11 OBG; die Wiederaufnahme des Verfahrens wegen neuer Tatsachen und 
Beweismittel (Revision) ist ausgeschlossen (BGE 106 IV 205 Regeste S. 205).

53 Zu den Vortests siehe Art. 10 SKV.
54 Urteil des BGer 6B_598/2018 vom 7. November 2018 E. 3 ff.; Medienmitteilung Dezember 

2018 (BGer), S. 1.
55 Art. 251a Bst. b E-StPO.
56 Art. 1 Abs. 1 OBG.
57 Art. 1 Abs. 4 OBG.
58 Das Nebenstrafrecht bezeichnet alle Strafbestimmungen, die ausserhalb des StGB (sog. 

Kernstrafrecht) in Spezialerlassen normiert sind (eiCker/MaNgo-Meier, Repetitorium 
Nebenstrafrecht, S. 31).
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Schnelligkeit und Kostenfreiheit gekennzeichnet ist.59 Dieses Sonderverfah-
ren befreit die Behörden davon, bei jeder Parkzeitüberschreitung ein ordent-
liches Strafverfahren einzuleiten.60 Es wird nur durchgeführt bei ausgewähl-
ten geringfügigeren Übertretungen des SVG, welche in der sog. Bussenliste 1 
Anhang 1 OBV enthalten sind und von einem Polizeiorgan selber beobachtet 
oder durch eine automatische Überwachungsanlage festgestellt wurden.61 Die 
Ordnungsbussen werden dann nicht in einem Strafprozess durch die Staats-
anwaltschaft, die Übertretungsstrafbehörde oder das Gericht erhoben, son-
dern zunächst direkt von den hierfür zuständigen Organen auferlegt. Hierbei 
handelt es sich um Polizeiorgane und Behörden, die für den Vollzug der Ge-
setze nach Art. 1 Abs. 1 Bst. a OBG und der gestützt darauf erlassenen Verord-
nungen zuständig sind.62 

Der Gesetzgeber reagierte auf den «mechanischen Vorgang», dass der 
Richter wegen der grossen Zahl der Anzeigen aus Zeitgründen auf die Berück-
sichtigung der persönlichen Verhältnisse und der Vorstrafen der Täterschaft 
verzichtete und die Busse routinemässig nach den äussern Tatmerkmalen 
bemass. Durch die Übertragung der Bussenauferlegung bei Einverständnis 
des Betroffenen an die Polizei sollte die verbleibende Tätigkeit des Richters auf-
gewertet sowie Zeit, Arbeitskraft und Geld eingespart werden.63 Ausserdem 
sollte in generalpräventiver Hinsicht die Intervention der Verkehrspolizei 
durch die prompte Sanktion zusätzliche Wirkung erhalten.64 Der Gesetzgeber 
wollte m.a.W. die Behörden von Arbeit entlasten und dem polizeilichen Ein-
schreiten gegen Disziplinlosigkeiten mehr Wirksamkeit verleihen.65 Durch die 
Verkürzung des Strafverfahrens bei geringfügigen Widerhandlungen gegen 
das Strassenverkehrsrecht auf ein vereinfachtes, schnelles und effizientes Ord-
nungsbussenverfahren66 ist die eingangs aufgezeigte Tendenz zur Verfahrens-
verkürzung67 erkennbar.

59 Art. 1 Abs. 1 OBG; Art. 12 OBG; eiCker/MaNgo-Meier, Repetitorium Nebenstrafrecht, 
S. 59; eiCker, NK 2018, S. 269; MaeDer, AJP 2014, S. 680 m.w.H.

60 Urteil des BGer 6B_344/2012 vom 1. Oktober 2012 E. 2.3; sChaffhauser, AJP 1996, S. 1215.
61 Art. 1 Abs. 2 OBG i.V.m. Art. 3 OBG.
62 Art. 2 Abs. 1 OBG: Die Kantone bezeichnen die zur Erhebung von Ordnungsbussen zu-

ständigen Organe.
63 Vgl. zum Ganzen Botschaft OBG 1969 (Bundesrat), S. 1091.
64 Botschaft OBG 1969 (Bundesrat), S. 1091 f.
65 Siehe Botschaft OBG 1969 (Bundesrat), S. 1090.
66 Art. 1 Abs. 1 OBG; eiCker/MaNgo-Meier, Repetitorium Nebenstrafrecht, S. 59; eiCker, 

NK 2018, S. 269; MaeDer, AJP 2014, S. 680 m.w.H.
67 Siehe Ausführungen in I.A.1.4.

8 I.  Einleitung und Erörterung des Forschungsthemas

https://perma.cc/MQ79-XGBK
https://perma.cc/MQ79-XGBK
https://perma.cc/SJ3Q-RG6S
https://perma.cc/SJ3Q-RG6S
https://perma.cc/2Q4H-LEKV
https://perma.cc/6HNH-KUCX
https://perma.cc/5SW9-LCWU
https://perma.cc/Z4ZE-8G7L
https://perma.cc/HL87-TGZT
https://perma.cc/Z4ZE-8G7L
https://perma.cc/PTR4-R2LV
https://perma.cc/PTR4-R2LV
https://perma.cc/PTR4-R2LV
https://perma.cc/SJ3Q-RG6S
https://perma.cc/6HNH-KUCX


Das zu beobachtende Bedürfnis der Gesellschaft nach mehr Verkehrssicher-
heit geht regelmässig mit der Forderung der Erhöhung der generalpräventiven 
Wirkung einer Strafe einher. Eine solche besteht bei Ordnungsbussen jedoch 
nur sehr eingeschränkt. Während sich mit der Übertretung zuvor ein Richter 
oder — sofern vorgesehen — eine Verwaltungsbehörde in einem ordentlichen 
Strafverfahren zu befassen hatte,68 wird die Ordnungsbusse mit deren Bezah-
lung bei der Polizei bereits rechtskräftig.69 Die betroffene Person hat sich bei 
Einlassung auf das Ordnungsbussenverfahren also nur noch vor einer Behörde 
zu erklären. Dies kann sich unter Umständen auf die Verkehrsdisziplin der be-
troffenen Person auswirken, indem sich diese sozusagen «auskaufen» kann 
und nicht persönlich vor einer Gerichtsinstanz verantworten muss. Ein solches 
Vorgehen ist nicht im Sinne einer generalpräventiven Wirkung und vermag 
nicht ein verstärktes Sicherheitsbedürfnis zu befriedigen, welches die Grund-
lage für die verstärkte Sicherheitspolitik im Strassenverkehrsrecht bildet.70

2.2 Stetige Erweiterung der Ordnungsbussentatbestände

Im Ordnungsbereich wird der eingangs beschriebene Trend der Zunahme von 
Rechtsvorschriften besonders sichtbar. Nachdem der Gesetzgeber das ver-
einfachte, schnelle, kosten-71 und eintragsfreie72 Ordnungsbussenverfahren 
zunächst nur für geringfügige Verkehrsregelverletzungen normiert hatte, er-
gänzte er das Ordnungsbussenverfahren am 1. Juli 2011 um den unbefugten 
Cannabiskonsum.73 Stetig werden weitere Übertretungstatbestände aus den 
verschiedensten Lebensbereichen erfasst.74 Mit der Inkraftsetzung des total-
revidierten OBG per 1. Januar 2020 hat der Gesetzgeber die Durchführung 
eines solchen vereinfachten75 Ordnungsbussenverfahrens ebenso bei einer 
Übertretung gegen das AIG, UWG, WG, USG und JSG sowie weitere 12 Spezial-
gesetze vorgesehen.76 Die Vorschriften des Ordnungsbussenverfahrens 

68 Art. 345 Ziff. 1 Abs. 2 aStGB/2002; Art. 17 StPO.
69 Art. 11 OBG.
70 Siehe Ausführungen in I.A.1.1.
71 Art. 1 Abs. 1 OBG; Art. 12 OBG; eiCker/MaNgo-Meier, Repetitorium Nebenstrafrecht, 

S. 59; eiCker, NK 2018, S. 269; siehe MaeDer, AJP 2014, S. 680 m.w.H.
72 eiCker/MaNgo-Meier, Repetitorium Nebenstrafrecht, S. 61; eiCker, NK 2018, S. 269 

m.w.H.
73 Siehe Art. 28b ff. aBetmG/2018; Ziff. 8001 Bussenliste 1 Anhang 1 OBV.
74 Botschaft OBG 2014 (Bundesrat), S. 959 ff.
75 Art. 1 Abs. 1 OBG.
76 Art. 1 Bst. a OBG; Botschaft OBG 2014 (Bundesrat), S. 960; Medienmitteilung 2019 

(Bundesrat).
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wurden ausgeweitet, um auch Verstösse gegen andere Gesetze einfach, rasch 
und einheitlich sanktionieren zu können.77 Anlass gab die Motion 10.3747 des 
ehemaligen Ständerats Bruno Frick, welcher mit 33 Mitunterzeichnenden die 
Erweiterung des Ordnungsbussensystems zur Entlastung der Strafbehörden 
und der Bürgerinnen und Bürger verlangte.78

2.3 Neuregelung der Verantwortlichkeit des Fahrzeughalters

Die Ahndung von Widerhandlungen im ruhenden Verkehr und bei automati-
schen Verkehrskontrollen ohne Anhalteposten (z.B. Geschwindigkeitsüber-
schreitung, Überfahren eines Rotlichts) bereitete in der Praxis teilweise grosse 
Schwierigkeiten.79 Die Problematik bestand darin, dass die Täter in solchen 
Fällen häufig nicht zu eruieren waren. Zum einen konnten die Fahrzeughalter 
ihre Aussage, ihre Auskunft oder ihr Zeugnis vollkommen verweigern, wenn 
dies zu einer Bestrafung von ihnen selber80 oder einer ihrer Familienange-
hörigen81 führte.82 Eine solche Inanspruchnahme des Strafprozessrechts und 
die damit verbundene Umgehung von Ordnungsbussen veranlasste die ehe-
malige Nationalrätin Vreni Hubmann am 23. März 2006, das Postulat 06.3119 
«Wider die Bussenschlupflöcher» einzureichen. Sie begründete ihren Vor-
stoss damit, dass diese Taktik z.B. in der Stadt Zürich von «einigen wenigen 
Familien, die sich damit einen rechtlichen Freiraum schaffen, zum Teil seit 1984 
mit Erfolg praktiziert» werde.83 Der Bundesrat teilte damals die Auffassung der 
Postulantin.84 Entsprechend hielt er in der Botschaft zu Via sicura 2010 fest, 
dass mit der Einführung der Fahrzeughalterverantwortlichkeit die Problema-
tik gemildert werden solle, dass unter Familiengenossen ein Zeugnisverweige-
rungsrecht bestehe, sodass der Halter oder die Halterin Familiengenossen nicht 
«verraten» müsse.85 Das Vermeiden von solchen verfahrensverzögernden Be-
weisschwierigkeiten offenbart letztlich das Streben nach einer effizienteren 

77 Botschaft OBG 2014 (Bundesrat), S. 960.
78 Botschaft OBG 2014 (Bundesrat), S. 960 und S. 963.
79 Siehe Botschaft Via sicura 2010 (Bundesrat), S. 8486; siehe wohlers, Strassenverkehr 

2015, S. 5.
80 Art. 113 StPO und Art. 169 Abs. 1 StPO.
81 Art. 169 Abs. 2 StPO i.V.m. Art. 168 StPO.
82 Botschaft Via sicura 2010 (Bundesrat), S. 8486; wohlers, Strassenverkehr 2015, S. 5.
83 Postulat Nr. 06.3119 «Wider die Bussenschlupflöcher» vom 23. März 2006 mit Verweis 

auf die Ausführungen in der NZZ Nr. 26 vom 1. Februar 2006, S. 51; vgl. Botschaft Via 
sicura 2010 (Bundesrat), S. 8496.

84 Stellungnahme des Bundesrats vom 17. Mai 2006.
85 Botschaft Via sicura 2010 (Bundesrat), S. 8486.
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Strafverfolgung, auf welche einleitend dieser Arbeit eingegangen worden ist.86

Ebenso wird der eingangs erwähnte Trend zur Zunahme von Rechtsvorschrif-
ten durch die mit Inkrafttreten per 1. Januar 2014 neu geregelte Verantwort-
lichkeit des Fahrzeughalters bei geringfügigen Widerhandlungen gegen das 
schweizerische Strassenverkehrsrecht durch eine unbekannte Täterschaft in 
Art. 7 OBG sichtbar.87 Aber auch das Bedürfnis nach mehr Verkehrssicherheit 
bringt die genannte Vorschrift implizit zum Ausdruck.88 Die Einführung dieser 
Vorschrift erfolgte im Zusammenhang mit den Massnahmen des oben aufge-
zeigten Handlungsprogramms Via sicura, welche der Gesetzgeber in nach-
folgende Gruppen aufteilte89 und die positive Wirkungen auf die Verkehrs-
sicherheit haben sollten:90

— präventive Massnahmen;
— Massnahmen zur besseren Durchsetzung bestehender Regeln;
— repressive Massnahmen bei «Raserdelikten» und anderen schwerwiegen-

den Delikten;
— Infrastrukturmassnahmen;
— Massnahmen zur Optimierung der Unfallstatistik.

Die Neuregelung der «Halterhaftung» war eine Massnahme zur besseren 
Durchsetzung bestehender Regeln91 und sollte der Straffung des Ordnungs-
bussenverfahrens dienen,92 was die eingangs erwähnte Tendenz zur Verfah-
rensverkürzung veranschaulicht.93 Der ehemalige Nationalrat Ulrich Giezen-
danner, Mitglied der für das Geschäft «Via sicura. Mehr Sicherheit im Strassen-
verkehr» zuständigen Kommission, fragte sich im Gesetzgebungsverfahren, 
was die «Halterhaftung» mit Sicherheit zu tun habe.94 Diese Frage ist berechtigt, 
denn ein straffes Verfahren führt nicht zwingend zu einer Verbesserung der 
Verkehrssicherheit.

86 Siehe Ausführungen in I.A.1.3.
87 Siehe Ausführungen in I.A.1.2.
88 Siehe Ausführungen in I.A.1.1.
89 Medienmitteilung 2010 (UVEK); Botschaft Via sicura 2010 (Bundesrat), S. 8449; Via 

sicura — Faktenblatt 2012 (ASTRA).
90 Botschaft Via sicura 2010 (Bundesrat), S. 8449.
91 Botschaft Via sicura 2010 (Bundesrat), S. 8449.
92 Botschaft Via sicura 2010 (Bundesrat), S. 8486.
93 Siehe Ausführungen in I.A.1.4.
94 Votum Giezendanner, Amtl. Bull. NR 2011 2119 ff., S. 2119.
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Die bessere Durchsetzung bestehender Normen ist namentlich im Sinne der 
negativen Generalprävention.95 Ein solches Vorgehen vermag die Strassen 
jedoch nur dann sicherer zu machen, wenn diese Regelungen die Verkehrs-
sicherheit tangieren. Dies trifft jedoch nicht auf sämtliche in der Bussenliste 1 
Anhang 1 OBV genannten Übertretungen zu, welche im Ordnungsbussenver-
fahren zu ahnden sind. Das Überschreiten der Parkzeit, bei welchem Art. 7 OBG 
erfahrungsgemäss regelmässig Anwendung findet, wirkt sich nicht auf die Ver-
kehrssicherheit aus. Dies im Gegensatz bspw. zum Parkieren auf einer Strassen-
verzweigung nach Ziff. 211.1 Bussenliste 1 Anhang 1 OBV, welches ein grund-
sätzliches Gefahrenpotenzial in sich birgt. Zu beachten ist aber, dass bei der 
Verwirklichung der Gefahr das Ordnungsbussenverfahren ausgeschlossen 
ist.96 Art. 7 OBG als Blankettnorm und im Anwendungsfall einer unbekann-
ten Täterschaft vermag mithin unter Umständen die Verkehrssicherheit nicht 
zu beeinflussen.

Durch die Straffung des Ordnungsbussenverfahrens sollten eine ver-
besserte Effizienz und ein direkter Nutzen für die Kantone resultieren.97 Der 
Gesetzgeber führte die Fahrzeughalterverantwortlichkeit nach Art. 6 aOBG/ 
2014 (der Vorgängernorm des heutigen Art. 7 OBG) im Sinne einer ökonomi-
schen Verwaltungs- und Prozessführung ein.98 In der Botschaft zu Via sicura 
ist entsprechend festgehalten, dass die aufwändige Ermittlungs-(und Unter-
suchungs-)Arbeit bei unbekannten Fahrzeugführern in keinem vernünftigen 
Verhältnis zu der zu erwartenden Höhe der Busse stehe und auch die Gerichts-
gebühren nur höchst selten den behördlichen Aufwand deckten, sodass diese 
Kosten stossenderweise zulasten der Allgemeinheit gingen.99 Der Gesetzgeber 
verkürzte deshalb das Vorverfahren mit der Einführung von Art. 7 Abs. 5 OBG 
um den übermässigen Ermittlungs- und Untersuchungsaufwand.100 Durch 
dass Vermeiden intensiver Ermittlungs- und Untersuchungsarbeit können Res-
sourcen eingespart und für die Bearbeitung anderer Widerhandlungen 
gegen das Strassenverkehrsrecht verwendet werden, was unter Umständen 
die Verkehrssicherheit erhöhen kann. Es ist somit zusammenfassend festzu-
halten, dass die Einführung von Art. 7 OBG das Bedürfnis nach mehr Verkehrs-
sicherheit zum Ausdruck bringt, auf diese jedoch nur in beschränktem Aus-
mass Einfluss zu nehmen vermag.

95 Siehe Ausführungen in I.A.2.1.
96 Art. 4 Abs. 3 Bst. a OBG.
97 Botschaft Via sicura 2010 (Bundesrat), S. 8521.
98 Botschaft Via sicura 2010 (Bundesrat), S. 8487.
99 Botschaft Via sicura 2010 (Bundesrat), S. 8487.
100 Vgl. Botschaft Via sicura 2010 (Bundesrat), S. 8487.
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3. Zusammenfassung wesentlicher Erkenntnisse

Das Führen eines Fahrzeugs ist — trotz moderner Assistenzsysteme — eine risi-
kobehaftete Tätigkeit. Der technische Fortschritt im Transportbereich führte 
zwar zu einer Reduktion der Anzahl der getöteten und schwerverletzten Perso-
nen, dennoch ist der Strassenverkehr durch die über Jahrzehnte zu beobach-
tende Fahrleistungssteigerung auf den Strassen sowie die gesteigerte Mobilität 
nach wie vor ein Risikobereich. In einer Risikogesellschaft geniesst die Sicher-
heit einen besonderen Stellenwert, wobei das Verständnis infolge der unter-
schiedlichen Wahrnehmung der Risiken stark divergieren kann.101 Die damit 
einhergehende intensiv betriebene Sicherheitspolitik ist prägend für das moder-
ne Strafrecht, welches vermehrt als Instrument der Sozialsteuerung eingesetzt 
wird.102 Von dieser Entwicklung ist auch das Strassenverkehrsstrafrecht des 
21. Jahrhunderts betroffen, das sich seit der Revision in den 50er-Jahren in sei-
ner umfassendsten Umwälzung befindet. Wegweisend dabei ist das im Jahr 2002 
durch den Bundesrat in Auftrag gegebene Handlungsprogramm Via sicura, wel-
ches, wie der Name bereits sagt, die Sicherheit im Strassenverkehr verbessern 
soll.103 Sowohl das verstärkte Sicherheitsbedürfnis und neue Technologien als 
auch das Streben nach einer effizienteren Strafverfolgung sowie kürzeren Ver-
fahren verlangen vom Gesetzgeber stetige Anpassungen im Strassenverkehrs-
recht, was zumeist eine Zunahme von Rechtsvorschriften bedeutet.104

Diese eingangs aufgezeigten allgemeinen Entwicklungen im schweize-
rischen Strassenverkehrsrecht der letzten Jahrzehnte sind auch im Ordnungs-
bussenverfahren erkennbar, welches die Behörden von Arbeit entlasten und 
dem polizeilichen Einschreiten gegen Disziplinlosigkeiten mehr Wirksam-
keit verleihen soll.105 Die Tatbestände, welche in diesem vereinfachten Ver-
fahren zu beurteilen sind, werden stetig erweitert.106 Per Inkrafttreten am 
1. Januar 2014 führte der Gesetzgeber im Rahmen des Verkehrssicherheits-

101 Zum Begriff der Risikogesellschaft siehe BeCk, S. 10; vgl. eiCker, Transstaatliche Straf-
verfolgung, S. 1.

102 Niggli, Strafverteidigung, S. 22 und S. 24; ein prominentes Beispiel hierzu ist die Ein-
führung der weiteren Tatvariante der qualifiziert groben Verkehrsregelverletzung in 
Abs. 3 und 4 von Art. 90 SVG als Massnahme gegen schwere Geschwindigkeitswider-
handlungen zur Verbesserung der Strassenverkehrssicherheit (siehe Botschaft Via 
sicura 2010 [Bundesrat], S. 8449). Der Sicherheitsgedanke war leitend bei der Schaffung 
dieser Bestimmung, was sich bereits aus dem Titel der Volksinitiative «Schutz vor Ra-
sern» ergibt (Botschaft Volksinitiative «Schutz vor Rasern» 2012 [Bundesrat], S. 5487 ff.).

103 Botschaft Via sicura 2010 (Bundesrat), S. 8448 f.
104 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in I.A.1.
105 Siehe Botschaft OBG 1969 (Bundesrat), S. 1090; siehe Ausführungen in I.A.2.1.
106 Siehe Ausführungen in I.A.2.2.
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programms Via sicura als Massnahme zur besseren Durchsetzung bestehender 
Regeln im Ordnungsbussenverfahren die Verantwortlichkeit des Fahrzeug-
halters bei geringfügigen Widerhandlungen gegen das schweizerische Stras-
senverkehrsrecht durch eine unbekannte Täterschaft ein.107

Es wurde aufgezeigt, dass Art. 7 OBG zwar das Bedürfnis nach mehr Ver-
kehrssicherheit zum Ausdruck bringt, auf diese allgemein jedoch infolge der 
Ausgestaltung als Blankettnorm und der unter Umständen tatsächlich un-
bekannten Täterschaft nur in beschränktem Ausmass Einfluss zu nehmen 
vermag.108 Durch die Straffung des Ordnungsbussenverfahrens sollten eine 
verbesserte Effizienz und ein direkter Nutzen für die Kantone resultieren.109 
Mit der Neuregelung der Verantwortlichkeit des Fahrzeughalters bei gering-
fügigen Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsrecht rückte der Gesetz-
geber wirtschaftliche Überlegungen in den Vordergrund. Aspekte der ökono-
mischen Verwaltungs- und Prozessführung waren ausschlaggebend, weshalb 
der Gesetzgeber das Vorverfahren auf einen verhältnismässigen Ermittlungs- 
und Untersuchungsaufwand verkürzte.110 Durch das Einsparen von Ressour-
cen können diese anderweitig und im Sinne der Erhöhung der Verkehrssicher-
heit eingesetzt werden.

Die Regelungsabsichten der Legislative verdeutlichen, dass Art. 7 OBG 
nicht nur den generell im Strassenverkehrsrecht, sondern ebenso den im 
Straf(prozess)recht festzustellenden Entwicklungen entspricht, wie dem Be-
dürfnis nach mehr Verkehrssicherheit, dem Trend der Zunahme von Rechts-
vorschriften,111 dem Streben nach einer effizienteren Strafverfolgung und der 
Tendenz zur Vereinfachung resp. Verkürzung der Prozesse.112

B. Forschungsgegenstand: Art. 7 OBG
Nach dieser Veranschaulichung von Art. 7 OBG in einem grösseren Kontext und 
nachdem aufgezeigt wurde, welche Problemstellungen der Gesetzgeber mit 
der Einführung dieser Norm zu lösen versuchte, ist näher auf die besagte Be-
stimmung als Gegenstand dieser Untersuchung einzugehen. Hierbei erfolgt 
insbesondere eine Befassung mit folgenden Fragen: Was normiert Art. 7 OBG? 

107 Botschaft Via sicura 2010 (Bundesrat), S. 8449.
108 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in I.A.2.3.
109 Botschaft Via sicura 2010 (Bundesrat), S. 8521.
110 Botschaft Via sicura 2010 (Bundesrat), S. 8487.
111 Siehe Niggli, Strafverteidigung, S. 22 f.
112 Siehe Art. 1 Abs. 1 OBG.
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Wohin gehört Art. 7 OBG in der mehrspurigen Verfahrensordnung im schweize-
rischen Strassenverkehrsrecht? Wann wird er angewendet? Welche Elemente 
enthält diese Rechtsnorm?

Nachstehend werden deshalb zunächst die Bestimmungen von Art. 6 
aOBG/2014 und Art. 7 OBG wiedergegeben. Alsdann wird untersucht, wo Art. 7 
OBG in der mehrstufigen Verfahrensordnung des schweizerischen Strassen-
verkehrsrechts113 eingeordnet wird. Es folgt die Befassung mit den einzelnen 
Elementen in den Rechtssätzen von Art. 7 OBG. Hierbei wird insbesondere 
aufgezeigt, welche Personen von dieser Vorschrift betroffen sind und welche 
Möglichkeiten sie haben, um namentlich der Bussenerhebung zu entgehen. 
Ausserdem wird das Vorgehen der Polizeiangehörigen bei Vorliegen von ge-
ringfügigen Widerhandlungen gegen das schweizerische Strassenverkehrs-
recht durch eine unbekannte Täterschaft aufgezeigt.

Ziel der nachfolgenden Ausführungen ist die einleitende Darstellung des 
Untersuchungsgegenstands bzw. der «Halterhaftung» nach Art. 7 OBG. Zu 
einem späteren Zeitpunkt dieser Arbeit wird diese Gesetzesbestimmung auf 
ihre Rechtskonformität hin überprüft114 und für die Gewinnung von Erkennt-
nissen zum Korrekturbedarf sowie von Regelungsvorschlägen115 einer rechts-
vergleichenden Betrachtung mit dem deutschen Strassenverkehrsrecht116 
unterzogen.

1. Einführung von Art. 6 aOBG/2014 und Ergänzungen in Art. 7 OBG
Mit Inkrafttreten per 1. Januar 2014 führte der Gesetzgeber den nachfolgenden 
Art. 6 aOBG/2014 ein,117 welcher gemäss dessen Marginalie das «Vorgehen [der 
Strafverfolgungsbehörden] bei unbekanntem Fahrzeugführer» normierte:

Art. 6 aOBG/2014: Vorgehen bei unbekanntem Fahrzeugführer
1 Ist nicht bekannt, wer eine Widerhandlung begangen hat, so wird die Busse 

dem im Fahrzeugausweis eingetragenen Fahrzeughalter auferlegt.
2 Dem Halter wird die Busse schriftlich eröffnet. Er kann sie innert 30 Tagen 

bezahlen.

113 Vgl. eiCker/MaNgo-Meier, Repetitorium Nebenstrafrecht, S. 55 ff.
114 Siehe Ausführungen in III.
115 Siehe Ausführungen in V.
116 Siehe Ausführungen in IV.
117 Die altrechtliche Bestimmung in Art. 6 aOBG/2006 enthielt eine mit Art. 5 aOBG/2014 

(der Vorgängernorm des heutigen Art. 6 OBG) vergleichbare Regelung zum Vorgehen, 
wenn der Fahrzeugführer den Strafverfolgungsbehörden bekannt ist.
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3 Bezahlt er die Busse nicht fristgerecht, so wird das ordentliche Strafverfahren 
eingeleitet.

4 Nennt der Halter Name und Adresse des Fahrzeugführers, der zum Zeitpunkt 
der Widerhandlung das Fahrzeug geführt hat, so wird gegen diesen das Ver-
fahren nach den Absätzen 2 und 3 eingeleitet.

5 Kann mit verhältnismässigem Aufwand nicht festgestellt werden, wer der 
Fahrzeugführer ist, so ist die Busse vom Halter zu bezahlen, es sei denn, er 
macht im ordentlichen Strafverfahren glaubhaft, dass das Fahrzeug gegen 
seinen Willen benutzt wurde und er dies trotz entsprechender Sorgfalt nicht 
verhindern konnte.

Bei der Erweiterung des Ordnungsbussensystems erfuhr die Regelung zur Ver-
antwortlichkeit118 («Haftung») des Fahrzeughalters einige redaktionelle Anpas-
sungen, blieb aber in ihren Grundzügen bestehen, und der Gesetzgeber ge-
staltete sie nicht zu einer allgemeinen Regel um.119 Der Gesetzgeber weitete die 
«Halterhaftung» für das Strassenverkehrsrecht auf Übertretungen gegen das 
NSAG120 aus. In den anderen Bereichen gibt es laut Botschaft zur Revision des 
Ordnungsbussenrechts keine mit dem Fahrzeughalter vergleichbare Drittper-
son, die kraft einer besonderen Eigenschaft für die Straftat «mitverantwortlich» 
ist. Ausserdem erschien dem Bundesrat eine Ausdehnung auf den Schifffahrts-
bereich nicht zwingend erforderlich, da davon auszugehen sei, dass die Anzahl 
Delikte gegen das BSG mit unbekannten Schiffsführerinnen und Schiffsführern 
gering sei und die Seepolizei die fehlbare Person in aller Regel direkt anhalte.121

Art. 7 aOBG/2023: Haftung der Fahrzeughalterin oder  
des Fahrzeughalters
1 Wird die Fahrzeugführerin oder der Fahrzeugführer nicht anlässlich der 

Widerhandlung gegen das SVG, die gestützt darauf erlassenen Verordnungen 
oder das NSAG angetroffen oder angehalten, so wird die Busse der im Fahrzeug-
ausweis eingetragenen Fahrzeughalterin oder dem im Fahrzeugausweis ein-
getragenen Fahrzeughalter auferlegt.

118 Zum Begriff der «strafrechtlichen Verantwortlichkeit des Fahrzeughalters» siehe 
wohlers, Strassenverkehr 2015, S. 5 ff. Der Begriff «Verantwortung» wird in dieser Ar-
beit hingegen als Konsequenz der «Verfügungsverantwortung» (siehe zu diesem Begriff 
Ausführungen in V.F.2.1) der fahrzeughaltenden Person über ihr Fahrzeug verstanden.

119 Botschaft OBG 2014 (Bundesrat), S. 971 und S. 988.
120 Bundesgesetz über die Abgabe für die Benützung von Nationalstrassen vom 19. März 

2010 (Nationalstrassenabgabegesetz, SR 741.71).
121 Vgl. zum Ganzen Botschaft OBG 2014 (Bundesrat), S. 971 und S. 988. 
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2 Der Halterin oder dem Halter wird die Busse schriftlich eröffnet. Sie oder er 
kann sie innerhalb von 30 Tagen bezahlen.

3 Bezahlt die Halterin oder der Halter die Busse nicht innerhalb der Frist, so 
wird ein ordentliches Strafverfahren durchgeführt.

4 Nennt die Halterin oder der Halter den Namen und die Adresse der Person, 
welche die Widerhandlung begangen hat, so wird gegen diese das Verfahren 
nach den Absätzen 2 und 3 durchgeführt.

5 Kann mit verhältnismässigem Aufwand nicht festgestellt werden, wer die 
Widerhandlung begangen hat, so erhält die Halterin oder der Halter eine Frist 
von 30 Tagen, um die Busse zu bezahlen, es sei denn, sie oder er macht im 
ordentlichen Strafverfahren glaubhaft, dass das Fahrzeug gegen ihren oder 
seinen Willen benutzt wurde und dies trotz entsprechender Sorgfalt nicht ver-
hindert werden konnte.

Bei der aktuellen Revision des SVG und OBG führte der Gesetzgeber die Verant-
wortlichkeit einer juristischen Person als Fahrzeughalterin wie folgt ein:122 

Art. 7 OBG: Haftung der Fahrzeughalterin oder des Fahrzeughalters
1 Wird die Fahrzeugführerin oder der Fahrzeugführer nicht anlässlich der Wi-

derhandlung gegen das SVG, die gestützt darauf erlassenen Verordnungen 
oder das NSAG angetroffen oder angehalten, so wird die Busse der im Fahrzeug-
ausweis als Fahrzeughalterin oder Fahrzeughalter eingetragenen natürlichen 
oder juristischen Person auferlegt.

2 Der Halterin oder dem Halter wird die Busse schriftlich eröffnet. Sie oder er 
kann sie innerhalb von 30 Tagen bezahlen.

3 Bezahlt die Halterin oder der Halter die Busse nicht innerhalb der Frist, so wird 
ein ordentliches Strafverfahren durchgeführt.

4 Nennt die Halterin oder der Halter den Namen und die Adresse der Person, 
welche die Widerhandlung begangen hat, so wird gegen diese das Verfahren 
nach den Absätzen 2 und 3 durchgeführt.

5 Kann mit verhältnismässigem Aufwand nicht festgestellt werden, wer die 
Widerhandlung begangen hat, so erhält die Halterin oder der Halter eine Frist 
von 30 Tagen, um die Busse zu bezahlen, es sei denn, sie oder er macht im or-
dentlichen Strafverfahren glaubhaft, dass das Fahrzeug gegen ihren oder sei-
nen Willen benutzt wurde und dies trotz entsprechender Sorgfalt nicht ver-
hindert werden konnte.

122 Botschaft SVG 2021 (Bundesrat), S. 4, S. 24, S. 49 und S. 81; Das Inkrafttreten wurde auf 
den 1. Oktober 2023 verschoben.
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2. Einordnung von Art. 7 OBG in der Verfahrensordnung  
des schweizerischen Strassenverkehrsrechts

Die Verfahrensordnung des schweizerischen Strassenverkehrsrechts ist mehr-
spurig aufgebaut. Es werden das Ordnungsbussenverfahren, das ordentliche 
Strafverfahren und das Administrativmassnahmenverfahren unterschieden.123 
Die Verantwortlichkeit des Fahrzeughalters bei geringfügigen Widerhandlun-
gen gegen das schweizerische Strassenverkehrsrecht durch eine unbekannte 
Täterschaft hat der Gesetzgeber im Ordnungsbussengesetz normiert. Nach-
folgend ist zu untersuchen, wann überhaupt ein Ordnungsbussenverfahren 
durchgeführt wird und folglich entsprechend Art. 7 OBG zur Anwendung ge-
langt. Alsdann ist der Frage nachzugehen, in welchen Situationen die besagte 
Vorschrift im ordentlichen Strafverfahren zur Anwendung gelangt. Abschlies-
send werden allfällige Auswirkungen in administrativmassnahmenrechtli-
cher Hinsicht für den Fahrzeughalter untersucht.

2.1 Ordnungsbussenverfahren
a. Straftatbestände gemäss Bussenliste 1 Anhang 1 OBV
Wie erwähnt, hat der Gesetzgeber für den Ordnungsbussenbereich (also bei 
geringfügigen Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsrecht) eine Ver-
antwortlichkeit («Haftung») des Fahrzeughalters normiert. Das Ordnungs-
bussenverfahren ist vom ordentlichen Straf- und dem Administrativmass-
nahmenverfahren zu unterscheiden. Der Bundesrat hat in der sog. Bussen-
liste 1 Anhang 1 OBV zahlreiche geringfügige Widerhandlungen gegen das 
schweizerische Strassenverkehrsstrafrecht dem Ordnungsbussenver-
fahren unterstellt.

Der Gesetzgeber passt die Bussenliste 1 Anhang 1 OBV laufend an und 
erweitert sie. So forderten bspw. einige Kantonsregierungen vernehmlassend 
im Revisionsverfahren zum Ordnungsbussenrecht, dass das Überfahren einer 
Sicherheitslinie ohne Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer künftig 
schweizweit mit einer Ordnungsbusse bestraft werde.124 Die Bussenliste er-
fasste damals nur das Überfahren und Überqueren einer Sicherheitslinie 
innerorts durch einen Fahrradfahrer mit einer Ordnungsbusse in der Höhe 
von CHF 40.—,125 während dieselbe Übertretung begangen durch einen Motor-
fahrzeugführer nicht in der Bussenliste 1 Anhang 1 OBV aufgeführt war. Mit 
Ziff. 341 Bussenliste 1 Anhang 1 OBV ist der Gesetzgeber entsprechend tätig 

123 Vgl. zum Ganzen eiCker/MaNgo-Meier, Repetitorium Nebenstrafrecht, S. 55 ff.
124 asChwaNDeN, NZZ 2017, S. 13.
125 Ziff. 6.618 Bussenliste 1 Anhang 1 OBV.
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geworden, und seither wird das Überfahren oder Überqueren einer Sicher-
heitslinie durch Motorfahrzeugführerinnen und -führer innerorts mit einer 
Ordnungsbusse von CHF 140.— sanktioniert. Wird diese Übertretung ausser-
orts begangen, wird ein ordentliches Strafverfahren wegen Art. 90 SVG i.V.m. 
Art. 27 Abs. 1 SVG und Art. 34 Abs. 2 SVG sowie Art. 73 Abs. 6 Bst. a SSV durch-
geführt. Aufgrund der Gleichbehandlung der Strassenverkehrsteilnehmer 
sollte darauf geachtet werden, dass die Übertretungsbusse den im Ordnungs-
bussenverfahren aufzuerlegenden Betrag von CHF 140.— nicht unterschreitet. 
Zumal von einem Motorfahrzeug ein wesentlich höheres Gefährdungspoten-
zial als von einem Fahrrad ausgeht und ausserorts zumeist eine höhere Ge-
schwindigkeit gefahren wird.126

Entscheidend für die Einführung von solchen weiteren Übertretungs-
tatbeständen in der Bussenliste 1 Anhang 1 OBV sind dabei insbesondere die 
zu Beginn dieser Dissertation bei der Einführung von Art. 7 OBG aufgezeigten 
Aspekte der ökonomischen Verwaltungs- und Prozessführung.127 Dement-
sprechend äusserte sich der Regierungsrat des Kantons Schwyz am 4. Juli 2017 
vernehmlassend dahingehend, dass der administrative Aufwand durch die 
Aufnahme eines solchen Tatbestands wegen Überfahrens und/oder Links-
fahrens einer Sicherheitslinie ohne Gefährdung der anderen Verkehrsteil-
nehmer in die Bussenliste 1 Anhang 1 OBV verringert werden könnte.128

b. Weitere geringfügige Straftaten im Strassenverkehr
Kein Ordnungsbussenverfahren ist durchzuführen und Art. 7 OBG gelangt ent-
sprechend nicht zur Anwendung bei geringfügigen Widerhandlungen gegen 
das eidgenössische Strassenverkehrsrecht, wenn diese nicht in der Bussen-
liste 1 Anhang 1 OBV aufgelistet sind. Dies ergibt sich bereits daraus, dass der 
Gesetzgeber die Verantwortlichkeit des Fahrzeughalters im Rahmen der Straf-
fung des Ordnungsbussenverfahrens schuf und sie im OBG normierte. Eine 
analoge Anwendung von Art. 7 OBG auf weitere geringfügige Delikte ist auf-
grund des Legalitätsprinzips129 ausgeschlossen. In naher Zukunft ist keine 
Anpassung dieser Vorschrift durch den Gesetzgeber zu erwarten, zumal das 
OBG gerade erst totalrevidiert worden ist.

In der Schweiz fallen teilweise Delikte gegen das Strassenverkehrsrecht 
nicht unter das Ordnungsbussenverfahren, obschon sie aufgrund ihrer Gering-
fügigkeit mit den in der Bussenliste 1 Anhang 1 OBV genannten Straftatbestän-

126 Vgl. Art. 8 Abs. 1 BV. 
127 Siehe Ausführungen in I.A.2.3; vgl. Botschaft Via sicura 2010 (Bundesrat), S. 8487.
128 Vernehmlassung OBV 2017 (Kanton Schwyz), S. 3.
129 Art. 5 Abs. 1 BV; Art. 1 StGB; Art. 7 Ziff. 1 EMRK.
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den vergleichbar sind. Nicht in der Bussenliste 1 Anhang 1 OBV enthalten ist 
bspw. das Nichtanbringen des Landeszeichens hinten am Motorfahrzeug.130 
Sofern die tatsächliche Fahrzeugführerschaft nicht angehalten wird und nach 
der Durchführung weiterer Ermittlungen (unklare Fotos; keine Nennung durch 
den Fahrzeughalter) unbekannt bleibt, gelangt hier die Bussenerhebung nach 
Art. 7 OBG nicht zur Anwendung. Und dies, obwohl das Delikt in seiner Schwere 
vergleichbar mit anderen in der Bussenliste 1 Anhang 1 OBV genannten Über-
tretungen ist.131 Entsprechendes gilt auch für das Parkieren eines Motorfahr-
zeugs ohne Kontrollschilder auf öffentlichem Grund,132 während hingegen 
für das Fahren ohne Kontrollschilder133 ein Ordnungsbussenverfahren in 
Betracht kommt.134 

Ebenso wenig greift die Regelung der strafrechtlichen Halterverantwort-
lichkeit gemäss Art. 7 OBG, wenn bspw. bei Nichtingangsetzen der Parkuhr die 
zulässige Parkdauer um mehr als 10 Stunden überschritten135 oder ein ge-
richtliches (Park-, Fahr- oder Betretens-) Verbot auf privatem Grund miss-
achtet wird und der dinglich Berechtigte einen Strafantrag stellt.136 Letzteres 
gilt selbst dann, wenn das kantonale Recht vorsieht, dass die Polizeiangehöri-
gen berechtigt sind, das Abstellen eines Fahrzeugs auf nichtöffentlichem Grund 
in ihrem Zuständigkeitsgebiet mit einer Busse zu ahnden.137 Eine solche Polizei-
busse ist zwar vergleichbar mit den Ordnungsbussen gemäss der Bussenliste 1 
Anhang 1 OBV. Art. 7 OBG wird jedoch auf diese kantonalrechtlichen Ordnungs-
bussentatbestände nicht angewendet, da sich das OBG auf die Übertretungen 
der Strassenverkehrsvorschriften des Bundes bezieht, welche nur den Verkehr 

130 Art. 147 VZV und Art. 114 Abs. 4 VZV i.V.m. Art. 103 Abs. 1 SVG; siehe Art. 45 Abs. 1 VTS 
i.V.m. Anhang 4 VTS; Art. 37 Wiener Strassenkonvention i.V.m. Anhang 3 Wiener Stras-
senkonvention; wohingegen das Nichtanbringen der L-Tafel bei einer Lernfahrt mit 
einer (Ordnungs-)Busse von CHF 20.— geahndet wird (Ziff. 3.320.1 Bussenliste 1 Anhang 1 
OBV; Art. 27 Abs. 1 VRV).

131 Siehe z.B. Ziff. 504.1 (Nichtanbringen des [der] vorgeschriebenen Kontrollschildes[er] 
ausser Händlerschilder), Ziff. 505 (Nichtanbringen des Höchstgeschwindigkeitszeichens) 
oder Ziff. 320.1 (Lernfahrten ohne Anbringen der L-Tafel) Bussenliste 1 Anhang 1 OBV.

132 Art. 96 VRV i.V.m. Art. 20 Abs. 1 VRV und Art. 103 Abs. 1 SVG.
133 Ziff. 4.404 Bussenliste 1 Anhang 1 OBV; Art. 10 Abs. 1 SVG, Art. 96 VTS, Art. 124 Abs. 1 

VTS, Art. 136 Abs. 4 VTS, Art. 162 Abs. 1 VTS, Art. 167 VTS und Art. 185 VTS.
134 Siehe Art. 1 Abs. 2 OBG und Art. 4 Abs. 3 Bst. b OBG.
135 Ziff. 2.200 Bst. c Bussenliste 1 Anhang 1 OBV; Art. 48 Abs. 3 SSV.
136 Art. 258 ZPO.
137 Art. 52 Abs. 1 APV-Winterthur i.V.m. Art. 30 Abs. 4 APV-Winterthur; soweit die Gesetz-

gebung betreffend das Übertretungsstrafrecht nicht Gegenstand der Bundesgesetz-
gebung ist, bleibt diese den Kantonen vorbehalten (Art. 335 Abs. 1 StGB). Hierbei ist in 
erster Linie an die Bestimmungen für den nichtöffentlichen Strassenverkehr in kanto-
nalen Polizeigesetzen und kommunalen Polizeiverordnungen zu denken.
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auf öffentlichen Strassen erfassen.138 Im Fall eines Weiterzugs unterscheiden 
sich jedoch diese weiteren geringfügigen Delikte hinsichtlich der Vorgehens-
weise (insbesondere bei der Erhebung der Verfahrenskosten) gemäss Art. 426 
StPO nicht mehr von denen, welche die Polizei ursprünglich im Ordnungs-
bussenverfahren ahndete und welche alsdann im ordentlichen Strafverfahren 
zu beurteilen sind.

2.2 Ordentliches Strafverfahren
a. Ausschlussgründe nach Art. 3 f. OBG / Art. 5 Abs. 2 OBG
Der Gesetzgeber hat das Ordnungsbussenverfahren für geringfügige, aber 
häufige Verstösse gegen die Vorschriften des Strassenverkehrsrechts vorge-
sehen.139 Gleichzeitig hat er gewisse Fälle von diesem Verfahren und damit von 
der strafrechtlichen Halterverantwortlichkeit nach Art. 7 OBG ausgenommen. 
Ist die betroffene Person noch nicht 15 Jahre alt140 oder wurde die Widerhand-
lung nicht von einem ermächtigten Polizeiorgan — mit Ausnahme der durch 
automatische Überwachungsanlagen festgestellten Übertretungen — selber 
beobachtet,141 ist das Ordnungsbussenverfahren ausgeschlossen. Dasselbe 
gilt, wenn die beschuldigte Person durch ihre Widerhandlung Personen ge-
fährdet oder verletzt oder Sachschaden verursacht hat oder der Gesamtbus-
senbetrag CHF 600.— übersteigt.142 Das Ordnungsbussenverfahren findet 
seinem Sinn entsprechend auch keine Anwendung, wenn die Beweislage nicht 
klar ist und weitere Verfahrenshandlungen nach der StPO erforderlich sind.143

Aber auch wenn der Täterschaft zusätzlich eine nicht in der Bussenliste 1 
Anhang 1 OBV aufgeführte Widerhandlung vorgeworfen wird, ist sogleich 
ein ordentliches Strafverfahren einzuleiten.144 Hier gelangt das Prinzip der 
Tateinheit zur Anwendung. Bleibt in einem solchen aufgrund von Art. 4 Abs. 3 
Bst. c OBG eingeleiteten Strafverfahren aufgrund einer Nichtanhandnahme, 
einer Einstellung oder eines Freispruchs im schwerer wiegenden Vorwurf nur 
noch die geringfügige Verfehlung übrig, kann die Strafbehörde vom Fahrzeug-
halter im Strafverfahren wegen Art. 7 OBG die Busse erheben,145 wobei sich 

138 Art. 7 Abs. 1 OBG i.V.m. Art. 1 Abs. 1 SVG.
139 Siehe Botschaft OBG 1969 (Bundesrat), S. 1091.
140 Art. 4 Abs. 1 OBG; bei Widerhandlungen gegen das BetmG beträgt die Altersgrenze 

18 Jahre (Art. 4 Abs. 2 OBG).
141 Art. 3 OBG.
142 Art. 4 Abs. 3 Bst. a OBG; Art. 5 Abs. 2 OBG
143 Art. 4 Abs. 3 Bst. d OBG; siehe Botschaft OBG 1993 (Bundesrat), S. 773.
144 Art. 1 Abs. 2 OBG und Art. 4 Abs. 3 Bst. b OBG.
145 weisseNBerger, Komm SVG / aOBG/2014, N 3 zu Art. 11 OBG.
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deren Höhe an der Bussenliste 1 Anhang 1 OBV orientiert.146 Liegen mehrere 
selbständige und in sich abgeschlossene Handlungen vor, erfolgen in der Praxis 
grundsätzlich mehrere separate Verzeigungen durch die Polizeiangehörigen 
an die Staatsanwaltschaft. Ist bspw. ein Überschreiten der zulässigen Park-
zeit im Sinne von Ziff. 2.200 Bussenliste 1 Anhang 1 OBV und ein massiver 
Geschwindigkeitsexzess gegeben, können die Polizeiangehörigen ein Ord-
nungsbussenverfahren durchführen sowie bei dessen Ablehnung oder feh-
lender / nicht fristgerechter Bezahlung der Busse den Fahrzeughalter deswe-
gen an die Übertretungsstrafbehörde oder Staatsanwaltschaft rapportieren. 
Diese führen dann das ordentliche Strafverfahren gegen den Fahrzeughalter 
wegen der Parkbusse. Wegen des massiven Geschwindigkeitsexzesses eröffnet 
die Staatsanwaltschaft das Verfahren gegen die tatsächliche Fahrzeugführer-
schaft und sistiert dieses allenfalls bei weiterhin unbekannter Täterschaft. 
Eine Sistierung wird bspw. dann vorgenommen, wenn der Fahrzeughalter 
Name und Adresse zwar bekannt gibt, die angebliche Täterschaft aber unter 
der angegebenen Adresse nicht (mehr) erreicht werden kann und eine Fahn-
dung nach Art. 210 Abs. 1 StPO infolge des fehlenden Geburtsdatums regel-
mässig nicht möglich ist.147

Übersteigt der zu erwartende Gesamtbetrag der auszufällenden Ord-
nungsbussen die Summe von CHF 600.—, werden alle Widerhandlungen im 
ordentlichen Strafverfahren beurteilt.148 Die Erhebung einer (Ordnungs-)149 
Busse und damit die Anwendung von Art. 7 OBG ist in einem solchen Fall nur 
noch möglich, wenn von mehreren mutmasslichen Verfehlungen ein oder meh-
rere Ordnungsbussentatbestände übrigbleiben, welche den genannten Höchst-
betrag nicht (mehr) übersteigen. Die an einen Fahrzeughalter im Sinne von Art. 7 
OBG aufzuerlegende (Gesamt-)Busse kann mithin maximal CHF 600.— betragen.

Werden fälschlicherweise Ausschlussgründe — wie soeben beschrie-
ben — angenommen, obwohl keine vorliegen, und wird demzufolge zu Unrecht 
das ordentliche Strafverfahren eingeleitet, dürfen bei dessen Durchführung 
keine Verfahrenskosten erhoben werden. Dies, um die Gleichbehandlung der 
beschuldigten Person mit einer solchen, welche von Beginn dem kostenfreien 
Ordnungsbussenverfahren unterstellt war, zu gewährleisten.150

146 sTauBer, Jusletter 2022, Nr. 5.
147 Siehe Art. 314 Abs. 1 Bst. a StPO.
148 Art. 5 Abs. 2 OBG; vgl. Art. 1 Abs. 4 OBG.
149 Art. 14 OBG.
150 Art. 8 Abs. 1 BV; BGE 145 IV 252 E. 1.5 S. 255 mit Verweis auf BGE 121 IV 375 E. 1c S. 378; zur 

Kostenfreiheit im Ordnungsbussenverfahren siehe Art. 12 OBG, eiCker/MaNgo-Meier, 
Repetitorium Nebenstrafrecht, S. 59, eiCker, NK 2018, S. 269 und MaeDer, AJP 2014, 
S. 680 m.w.H.
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b. Ablehnung des Ordnungsbussenverfahrens oder fehlende / nicht frist-
gerechte Bezahlung der Ordnungsbusse durch den Fahrzeughalter

Der Gesetzgeber hat vorgesehen, dass bei der Ablehnung des Ordnungsbus-
senverfahrens151 oder der fehlenden / nicht fristgerechten Bezahlung der Ord-
nungsbusse durch den Fahrzeughalter152 ein ordentliches Strafverfahren ein-
geleitet und durchgeführt wird. Dasselbe gilt, wenn der Fahrzeughalter zwar 
einen Fahrzeugführer nennt, Letzterer aber weder geständig ist noch die Ord-
nungsbusse bezahlt.153 Insbesondere bei bestrittener Täterschaft liegt nach 
bundesgerichtlicher Rechtsprechung nicht mehr jenes «problemlose Ver-
schulden»154 vor, welches noch im Ordnungsbussenverfahren — aus Gründen 
der Vereinfachung des Verfahrens bei zweifelsfrei feststellbaren Widerhand-
lungen — geahndet werden kann. Bedürfe die Eruierung der Täterschaft weite-
rer Untersuchungshandlungen (z.B. Einvernahmen), so sei dafür grundsätz-
lich das ordentliche Verfahren einzuschlagen.155

In ordentlichen Verfahren ist eine Übertretungsbusse auszufällen, wel-
che nach dem Gesamtsummensystem — und nicht nach dem Tagessatz-
system156 wie die Geldstrafe —157 bemessen wird.158 Das Gericht bemisst die 
Übertretungsbusse nach Art. 106 Abs. 3 StGB je nach den (finanziellen) Ver-
hältnissen der Täterschaft so, dass diese die Strafe erleidet, die ihrem Ver-
schulden angemessen ist.159 Diese Bestimmung stellt nach der bundesgericht-
lichen Rechtsprechung klar, dass die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der 
Täterschaft auch für die Bemessung der Busse eine zentrale Rolle spielt, wenn-
gleich hier das Gericht über ein grösseres Ermessen verfügt als im Tagessatz-

151 Art. 4 Abs. 3 Bst. c OBG, Art. 13 Abs. 2 OBG.
152 Art. 6 Abs. 4 OBG, Art. 7 Abs. 3 OBG, Art. 9 Abs. 2 Bst. c OBG.
153 Art. 7 Abs. 4 OBG i.V.m. Art. 7 Abs. 2 und Abs. 3 OBG.
154 Botschaft OBG 1969 (Bundesrat), S. 1094.
155 Vgl. zum Ganzen BGE 115 IV 137 Regeste S. 137 und E. 2c S. 139.
156 Art. 34 Abs. 2 StGB.
157 BGE 134 IV 60 E. 4.1 S. 64.
158 Gemäss dem Gesamtsummensystem werden in der Busse das Verschulden und die 

finanzielle Leistungsfähigkeit berücksichtigt, jedoch nicht getrennt voneinander 
ausgewiesen. Zur Berechnung der verschuldensabhängigen Ersatzfreiheitsstrafe 
muss deshalb die Busse «aufgeschlüsselt» werden, was im Widerspruch zur Anwen-
dung eines fixen Umwandlungssatzes steht. Dies gilt jedoch nicht, wenn bereits die 
Busse mit einem Pauschalbetrag (sTauBer, Jusletter 2022, Nr. 5) und mithin in Miss-
achtung der Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit erhoben wurde; siehe 
Ausführungen in III.I.2.5.

159 Siehe Art. 47 Abs. 1 Satz 1 StGB.
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system.160 Im Widerspruch hierzu bemessen die Strafbehörden im Sinne 
einer schnellen Erledigung der Verfahren im Bereich der Massendelin-
quenz ebenso wie bei Mittellosigkeit der betroffenen Person die Übertre-
tungsbusse pauschal161 anhand der Bussenliste 1 Anhang 1 OBV.162 Dies gilt 
praxisgemäss auch bei der Bemessung der Busse im ordentlichen Strafver-
fahren wegen Art. 7 OBG gegen den Fahrzeughalter.

c. Aussprechen einer Ordnungsbusse im ordentlichen Strafverfahren 
 gemäss Art. 14 OBG

Die Möglichkeit der Ausfällung einer Ordnungsbusse im ordentlichen Strafver-
fahren ergibt sich aus Art. 14 OBG. Nach dieser Vorschrift kann die Behörde bei 
einer Übertretung im Sinne der Bussenliste 1 Anhang 1 OBV auch im ordentli-
chen Strafverfahren eine Ordnungsbusse aussprechen. Der Gesetzgeber hat 
diese Möglichkeit für Fälle vorgesehen, in welchen der Verkehrssünder den 
erforderlichen Geldbetrag gerade nicht auf sich trägt. Gemäss den Ausführun-
gen in der Botschaft bei der Einführung des Ordnungsbussenrechts sollte der 
Beamte bei einem Bussenbetrag von mehr als CHF 20.— einen Kurzrapport 
erstellen und der Täter die Ordnungsbusse innert 5 Tagen begleichen können. 
Ausserdem bestehe die Möglichkeit, dass der Polizist durch einen Hinweis im 
Rapport den Richter163 veranlassen könne, im ordentlichen Strafverfahren die 
Ordnungsbusse auszusprechen, die wegen «Mittellosigkeit» der Täterschaft 
nicht an Ort und Stelle habe ausgesprochen werden können.164

Die heute geltende Regelung sieht eine deutlich längere Frist von 30 Tagen 
vor, in welcher die betroffene Person die Ordnungsbusse begleichen kann.165 
Mittellosigkeit darf sich nicht generell strafbefreiend auswirken.166 Ein Straf-
bedürfnis bei Bagatelldelikten ist erst zu verneinen, wenn Schuld und Tatfol-
gen geringfügig sind.167 Dementsprechend hält auch Art. 100 Ziff. 1 Satz 2 SVG 
fest, dass nur in «besonders leichten Fällen» von einer Strafe abzusehen ist. 
Letztgenannte Bestimmung ist eng auszulegen, da andernfalls eine Ungleich-

160 BGE 134 IV 97 E. 6.3.7.1 S. 114; BGE 134 IV 60 E. 7.3.3 S. 76; vgl. TreChsel/BerTossa, 
PraxisKomm, N 3 zu Art. 106 StGB.

161 sChaffhauser, AJP 1996, S. 1216; heiMgarTNer, StGB/JStG Komm, N 4a zu Art. 106 StGB.
162 TreChsel/BerTossa, PraxisKomm, N 3 zu Art. 106 StGB.
163 Hierunter fallen nach heutigem Verständnis auch die Übertretungsstrafbehörde und 

die Staatsanwaltschaft.
164 Vgl. zum Ganzen Botschaft OBG 1969 (Bundesrat), S. 1097. 
165 Art. 6 Abs. 1 OBG (Art. 5 Abs. 1 aOBG/2014).
166 Siehe Art. 52 ff. StGB.
167 Art. 52 StGB; wohlers, HandKomm, N 1 zu Art. 52 StGB.
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behandlung168 mit den Personen vorliegen würde, welche die Strafverfolgungs-
behörde in einem vergleichbaren Fall mit einer Ordnungsbusse belegt. Gemäss 
Art. 425 StPO kann jedoch die Strafbehörde die Forderungen aus Verfahrens-
kosten stunden oder unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Verhältnisse 
der kostenpflichtigen Person herabsetzen oder erlassen.

Die gemäss der Bussenliste 1 Anhang 1 OBV bemessene Ordnungsbusse 
ist dann im ordentlichen Strafverfahren zu erheben, wenn bspw. die Strafbe-
hörde feststellt, dass die Polizei das ordentliche Strafverfahren sachlich zu 
Unrecht veranlasst hat.169 Hierbei ist bspw. an den Fall zu denken, dass die zu-
ständigen Polizeiangehörigen keine weiteren Ermittlungen tätigen, nachdem 
der Fahrzeughalter die tatsächliche Fahrzeugführerschaft nannte, und statt-
dessen sogleich den Halter bei der Untersuchungsbehörde verzeigen. Denkbar 
ist aber auch, dass die Polizeiangehörigen irrtümlicherweise annehmen, es 
handle sich um ein nicht in der Bussenliste 1 Anhang 1 OBV enthaltenes Strassen-
verkehrsdelikt,170 ein Ausschlussgrund nach Art. 3 f. OBG sei gegeben oder die 
Bussenmaximalhöhe von CHF 600.— sei überschritten.171

Zu berücksichtigen bleibt, dass eine regelmässige Erhebung von Ord-
nungsbussen im ordentlichen Strafverfahren die durch Art. 1 Abs. 2 OBG und 
Art. 4 Abs. 3 Bst. b OBG vorgesehene Trennung der beiden Verfahren obsolet 
werden liesse. Würde stets ein aufwändigeres und entsprechend kostspieli-
geres Strafverfahren durchgeführt, widerspräche dies der Absicht des Gesetz-
gebers172, bei leichten, aber häufigen Verstössen gegen Verkehrsvorschriften 
die Ordnungsbusse in einem vereinfachten Verfahren zu erheben.173 Dies 
spricht gegen das extensive Aussprechen einer Ordnungsbusse im ordent-
lichen Strafverfahren gemäss Art. 14 OBG.

d. Streichung der Möglichkeit der Aufhebung der Ordnungsbusse im 
 ordentlichen Strafverfahren im Sinne von Art. 11 Abs. 2 aOBG/2014

Nach Art. 11 Abs. 2 aOBG/2014 konnte der Richter174 die Ordnungsbusse aufhe-
ben und das ordentliche Verfahren anheben, wenn er auf Veranlassung einer 

168 Zum Rechtsgleichheitsgebot siehe Art. 8 Abs. 1 BV.
169 weisseNBerger, Komm SVG / aOBG/2014, N 2 zu Art. 11 OBG.
170 sTauBer, Jusletter 2022, Nr. 14.
171 weisseNBerger, Komm SVG / aOBG/2014, N 2 zu Art. 11 OBG.
172 Vgl. Art. 4 Abs. 3 Bst. d OBG.
173 Botschaft OBG 1969 (Bundesrat), S. 1091.
174 Hierunter fallen nach heutigem Verständnis auch die Übertretungsstrafbehörde und 

die Staatsanwaltschaft.
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von der Tat betroffenen Person oder der Täterschaft feststellte, dass Art. 2 
aOBG/2014 (die Vorgängernorm des heutigen Art. 3 f. OBG) missachtet wurde. 
Entgegen der Kritik in der Vernehmlassung hielten der Bundesrat und mit ihm 
der Gesetzgeber an der Streichung von Art. 11 Abs. 2 aOBG/2014 bei der letzten 
Revision des OBG fest.175 Der Bundesrat erachtete diese Bestimmung als ob-
solet, da in einem solchen Fall die Verfügung nichtig sei, denn es handle sich 
um Gültigkeitsvorschriften.176 Der Kanton Zürich bezweifelte diese Nichtig-
keit.177 Die politische Partei «FDP. Die Liberalen» verlangte, dass die Ordnungs-
busse nur in Rechtskraft erwachsen solle, falls die Zahlung bei der zuständigen 
Stelle eingegangen sei.178 eiCker erblickt in der Streichung von Art. 11 Abs. 2 
aOBG/2014 eine Entkriminalisierung, welche zulasten möglicher Rechtsmittel 
geschehe, da solche gemäss dem revidierten OBG im Interesse der Rechtssicher-
heit nicht mehr vorgesehen seien.179

Liegt ein Ausschlussgrund nach Art. 3 f. OBG / Art. 5 Abs. 2 OBG vor, hat so-
gleich ein ordentliches Strafverfahren stattzufinden. Es kann daher vorkom-
men, dass ein in der Bussenliste 1 Anhang 1 OBV erwähnter Tatbestand nicht im 
Ordnungsbussenverfahren, sondern im ordentlichen Strafverfahren beurteilt 
wird.180 In diesem Fall gelangen neben dem OBG die Strafbestimmungen des 
SVG und der entsprechenden Nebenerlasse sowie die StPO zur Anwendung.181 
Der betroffenen Person stehen im ordentlichen Strafverfahren vor Gericht 
sämtliche Verteidigungsrechte zu. Dies ist hingegen nicht der Fall, wenn zwar 
ein Ausschlussgrund nach Art. 3 f. OBG / Art. 5 Abs. 2 OBG vorliegt, die Polizei-
angehörigen aber dennoch fälschlicherweise ein Ordnungsbussenverfahren 
durchführen und die beschuldigte Person dieses nicht explizit ablehnt sowie 
die Ordnungsbusse fristgerecht bezahlt. Insofern kann die Streichung von 
Art. 11 Abs. 2 aOBG/2014 deren Rechte einschränken. Es gilt jedoch zu berück-
sichtigen, dass die Durchführung eines kostenfreien Ordnungsbussenverfah-
rens ebenso im Sinne der beschuldigten Person ist und diese die Durchführung 
eines solchen Verfahrens verhindern kann, indem sie die Ordnungsbusse — un-
ter Umständen infolge der Ablehnung des Ordnungsbussenverfahrens182 — nicht 

175 Botschaft OBG 2014 (Bundesrat), S. 990; Vernehmlassung OBG 2014 (BJ), S. 18.
176 Erläuternder Bericht OBG (BJ), S. 12.
177 Vernehmlassung OBG 2014 (BJ), S. 18.
178 Vernehmlassung OBG 2014 (BJ), S. 18.
179 eiCker, NK 2018, S. 279.
180 Siehe Ausführungen in I.B.2.2.a.
181 sTauBer, Jusletter 2022, Nr. 16.
182 Art. 4 Abs. 3 Bst. c OBG und Art. 13 Abs. 2 OBG.
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bezahlt183.184 Tut sie dies (nicht), steht ihr die Überprüfung der Ordnungs-
busse im ordentlichen Verfahren nach wie vor offen, weshalb ihr weder ein 
Rechtsbehelf noch ein Rechtsmittel genommen wird.

e. Nichtigkeit der polizeilichen Verfügung oder des Strafbefehls bei 
 Bussenbezahlung

Schwierigkeiten ergeben sich erst dann, wenn die beschuldigte Person die 
Ordnungsbusse bezahlt, obwohl sie mit dieser nicht einverstanden ist, weil 
sie sich bspw. durch die polizeiliche Bussenerhebung überrumpelt fühlt oder 
den Sachverhalt an sich bestreitet. Sofern mit dieser ein unzulässiger Eingriff 
in die Verteidigungsrechte der beschuldigten Person einhergeht (z.B. bei der 
Verweigerung des rechtlichen Gehörs durch die Nichtbeachtung einer glaub-
haften und verwertbaren Information des Fahrzeughalters zum tatsächlichen 
Fahrzeugführer),185 muss Nichtigkeit der Verfügung, mit welcher unter Um-
ständen fälschlicherweise im Ordnungsbussenverfahren die Ordnungsbusse 
erhoben worden ist, angenommen werden. Eine solche Verfügung ist absolut 
unwirksam und erwächst nicht in Rechtskraft.186 Ist die Verfügung nichtig, 
kann namentlich die Übertretungsstrafbehörde oder Staatsanwaltschaft (in 
einem neu zu eröffnenden Strafverfahren) den Ordnungsbussentatbestand 
(ggf. zusammen mit der nicht in der Bussenliste 1 Anhang 1 OBV enthaltenen 
Widerhandlung) beurteilen, wobei sie die bereits geleistete Zahlung zu berück-
sichtigen und zur Verrechnung zu bringen hat. Diesem Vorgehen widerspricht 
jedoch Art. 11 OBG (bzw. Art. 8 Teilsatz 1 aOBG/2014), wonach die Busse mit der 
Bezahlung oder Verrechnung rechtskräftig wird. Art. 8 Teilsatz 2 aOBG/2014 
sah deshalb explizit den Vorbehalt von Art. 11 Abs. 2 aOBG/2014 vor. Dessen 
Streichung hat die Prüfung im konkreten Einzelfall zur Folge, ob wesentliche 
Rechte der betroffenen Person derart beeinträchtigt sind, dass Nichtigkeit der 
polizeilichen Verfügung betreffend die Erhebung der Ordnungsbusse ange-
nommen werden muss, sofern sich diese nicht bereits aufgrund der sachlichen 
und funktionellen Unzuständigkeit ergibt.187 Von der Nichtigkeit muss durch 
die wiederholte Bezeichnung der Vorschriften nach Art. 1 OBG und Art. 3–5 OBG 

183 Art. 6 Abs. 4 OBG, Art. 7 Abs. 3 OBG und Art. 9 Abs. 2 Bst. c OBG.
184 Zur Kostenfreiheit im Ordnungsbussenverfahren siehe Art. 12 OBG, eiCker/MaNgo-

Meier, Repetitorium Nebenstrafrecht, S. 59, eiCker, NK 2018, S. 269 und MaeDer, AJP 
2014, S. 680 m.w.H.

185 Siehe Ausführungen in III.C.3.4.
186 Entscheid des Kantonsgerichts Luzern 2N 14 127 vom 9. Dezember 2014, in: LGVE 2015 

I Nr. 13 E. 5.2.
187 Siehe BGE 145 IV 197 E. 1.3.2. S. 201.
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(bzw. Art. 1–3 VE-OBG) als Gültigkeitsvorschriften durch das BJ grundsätzlich 
ausgegangen werden.188 Andernfalls ist die richterliche Aufhebung sowie Neu-
beurteilung der Ordnungsbusse im ordentlichen Strafverfahren aufgrund der 
Streichung des Art. 8 aOBG/2014 (Vorbehalt der Rechtskraft der Busse) und des 
Art. 11 Abs. 2 aOBG/2014 (Aufhebung der Ordnungsbusse und Anwendung des 
ordentlichen Strafverfahrens) nicht mehr möglich. Dies führt dann zu einer 
Ungleichbehandlung mit denjenigen Personen, bei denen von Beginn an das 
Strafverfahren ordentlich eingeleitet und durchgeführt wird.

Probleme ergeben sich in der Praxis auch dann, wenn die Ordnungsbusse 
zwar an die zuständige Behörde bezahlt wird und dennoch eine Verzeigung 
an die Übertretungsstrafbehörde oder Staatsanwaltschaft erfolgt. Ein ordent-
liches Strafverfahren kann infolge der gemäss Art. 11 OBG mit der Bezahlung in 
Rechtskraft erwachsenen Ordnungsbusse und mithin des rechtskonform ab-
geurteilten Sachverhalts nicht eingeleitet sowie durchgeführt werden, wenn 
die Polizeiangehörigen übersahen, dass die Ordnungsbusse tatsächlich recht-
zeitig bezahlt wurde. Dasselbe gilt, wenn durch diese Behörde keine Rücker-
stattung erfolgte, nachdem die Zahlung mangels notwendiger Angaben keiner 
Person zugeordnet werden konnte. Denn die betroffene Person konnte und 
musste nach Treu und Glauben davon ausgehen, dass die Busse mit deren Be-
zahlung in Rechtskraft189 erwachsen und das anonyme190 Ordnungsbussenver-
fahren abgeschlossen ist. Falls ein Strafbefehl bereits (in Unwissenheit über die 
tatsächlichen Verhältnisse) ergangen ist, hat die Übertretungsstrafbehörde 
oder Staatsanwaltschaft dessen Nichtigkeit — unter Kostenfolge zulasten des 
Staates und unter Hinweis auf das Rechtsmittel der Beschwerde — zu verfügen. 
Aufgrund des Gesagten ist festzustellen, dass ein solcher Strafbefehl keine 
Rechtswirkung entfalten kann und der betroffenen Person auch bei einer allen-
falls nicht den gesetzlichen Vorgaben entsprechenden Einsprache keine Rechts-
nachteile erwachsen dürfen.191 Anders verhält es sich allerdings bei einer Rück-
erstattung der Ordnungsbusse durch die Polizeiangehörigen und wenn sich 
die betroffene Person nicht weiter um deren ordentliche Bezahlung kümmert.

188 Erläuternder Bericht OBG (BJ), S. 12.
189 Art. 11 OBG.
190 Botschaft Via sicura 2010 (Bundesrat), S. 8487; falls die Busse bezahlt wird, muss der 

Kontrollbehörde die Identität des Fahrzeugführers nicht preisgegeben werden (siehe 
Website der Stadtpolizei Winterthur zum Thema Bussen); vgl. Botschaft OBG 2014 
(Bundesrat), S. 973.

191 Vgl. Entscheid des Kantonsgerichts Luzern 2N 14 127 vom 9. Dezember 2014, in: LGVE 
2015 I Nr. 13 E. 5.2.
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f. Kostenauferlegung bei im ordentlichen Strafverfahren zu 
 beurteilendem Ordnungsbussentatbestand

Bund und Kantone können in «einfachen Fällen»192 hinsichtlich der Verfah-
renskosten Pauschalgebühren (basierend auf der Bussenhöhe) festlegen, die 
auch die Auslagen abgelten.193 Die Verfahrenskosten bei weiteren Untersu-
chungshandlungen (und allenfalls einer Überweisung ans Gericht) fallen nicht 
selten höher aus als die Busse.

Die Frage, ob die Strafbehörde im ordentlichen Strafverfahren neben der 
Busse Verfahrenskosten erheben darf, lassen sowohl der Gesetzeswortlaut von 
Art. 14 OBG als auch die Materialien offen. In Übereinstimmung mit der bun-
desgerichtlichen Rechtsprechung ist nach der hier vertretenen Ansicht der 
Grundsatz der Kostenfreiheit194 auch im Untersuchungsverfahren zu berück-
sichtigen, wenn das ordentliche Verfahren ohne sachlichen Grund eingeleitet 
worden ist.195 Ergibt sich bspw. im Untersuchungsverfahren, dass die betrof-
fene Person den am Fahrzeug angebrachten Ordnungsbussen-Steckzettel oder 
den Übertretungsvorhalt (z.B. infolge einer bezeugten Wegnahme oder fal-
schen Adressierung) nachweislich nicht erhalten hat und deshalb keine Zah-
lung erfolgte,196 ist die Busse in ihrem Interesse an einer schnellen Verfahrens-
erledigung im ordentlichen Strafverfahren ohne Kostenfolgen aufzuerlegen. 
Wäre die Täterschaft zu einem früheren Zeitpunkt festgestellt worden, hätte 
ein Anspruch auf Durchführung eines kostenfreien197 Ordnungsbussenver-
fahrens im Sinne von Art. 7 OBG bestanden und das Verfahren wäre bei Bezah-
lung der Ordnungsbusse abgeschlossen gewesen.198 In der Praxis ist es aller-
dings selten, dass sich eine derartige Situation im ordentlichen Strafverfahren 
ergibt. Denn die Polizeiorgane fordern die betroffene Person i.d.R. mittels 

192 Nichtanhandnahmeverfügungen gemäss Art. 310 StPO, Einstellungsverfügungen ge-
mäss Art. 319 ff. StPO, Strafbefehle gemäss Art. 352 ff. StPO, Verfügungen, Abschreibungs- 
und Nichteintretensentscheide des Einzelgerichts gemäss Art. 328 ff. StPO und Art. 19 
Abs. 2 StPO (DoMeiseN, BSK StPO, N 3 zu Art. 424 StPO; griesser, Komm StPO, N 4 zu 
Art. 424 StPO).

193 Art. 424 Abs. 2 StPO.
194 Art. 12 OBG, eiCker/MaNgo-Meier, Repetitorium Nebenstrafrecht, S. 59, eiCker, NK 

2018, S. 269 und MaeDer, AJP 2014, S. 680 m.w.H.
195 BGE 145 IV 252 E. 1.5 S. 255 m.w.H.; Urteil des BGer 6B_1066/2019 vom 4. Dezember 2019 

E. 3.5; Urteil des BGer 6S.395/2005 vom 11. Dezember 2005 E. 2 m.w.H.; sTauBer, Jus-
letter 2022, Nr. 17.

196 Siehe weisseNBerger, Komm SVG / aOBG/2014, N 4 zu Art. 11 OBG.
197 Art. 12 OBG, eiCker/MaNgo-Meier, Repetitorium Nebenstrafrecht, S. 59, eiCker, NK 

2018, S. 269 und MaeDer, AJP 2014, S. 680 m.w.H.
198 Vgl. sTauBer, Jusletter, Nr. 14 und Nr. 17.
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erneuten Schreibens zur Zahlung innert 10 Tagen auf, wodurch der Nichterhalt 
des am Fahrzeug angebrachten Ordnungsbussen-Steckzettels oder des Über-
tretungsvorhalts bereits im Ermittlungsverfahren vorgebracht und überprüft 
werden kann.

Weigert sich die betroffene Person, die Ordnungsbusse innert 30 Tagen zu 
bezahlen,199 erlässt die Übertretungsstrafbehörde oder Staatsanwaltschaft 
in der Folge im ordentlichen Strafverfahren wegen Art. 7 OBG einen Strafbefehl 
an den Fahrzeughalter und erhebt bei ihm i.d.R. die Verfahrenskosten.200 Die 
Verfahrenskosten werden dem Fahrzeughalter oder dem Fahrzeugführer auch 
im Strafverfahren201 wegen des Ordnungsbussendelikts auferlegt, wenn die-
ses nicht an die Hand genommen, eingestellt wird oder ein Freispruch erfolgt 
und diese nachweisbar rechtswidrig sowie schuldhaft die Einleitung des Ver-
fahrens bewirkt oder dessen Durchführung erschwert haben.202 Die Ver-
fahrenskosten können dem Fahrzeughalter aber nicht im Strafverfahren wegen 
des Ordnungsbussendelikts gegen den durch ihn genannten Fahrzeugführer, 
welches die Strafbehörde durch Nichtanhandnahme, Einstellung oder Frei-
spruch erledigt, überbunden werden. Diese sind dann ggf. (teilweise) im Straf-
verfahren wegen Art. 7 OBG gegen den Fahrzeughalter zu berücksichtigen.203

2.3 Administrativmassnahmenverfahren

Von der Durchführung des Ordnungsbussenverfahrens hängt ab, ob die Ver-
waltungsbehörde eine Administrativmassnahme ausspricht. Nach der Grund-
norm in Art. 16 Abs. 2 SVG wird zwingend204 nach Widerhandlungen gegen die 
Strassenverkehrsvorschriften, bei denen das Verfahren nach dem OBG ausge-
schlossen ist, eine Verwarnung ausgesprochen oder der Lernfahr- oder Führer-
ausweis entzogen.205 Das BGer stellte wiederholt fest, dass diese Norm negativ 
zum Ausdruck bringt, dass weder eine Verwarnung noch ein Führerausweis-

199 Siehe Botschaft OBG 1993 (Bundesrat), S. 774.
200 Art. 7 Abs. 2–3 OBG (Art. 6 Abs. 2–3 aOBG/2014); Art. 426 Abs. 1 StPO.
201 Z.B. bei Eintritt der Verjährung nach 3 Jahren (siehe Ausführungen in IV.C.3.2).
202 Art. 426 Abs. 2 StPO; vgl. zu den Verfahrenskosten auch Art. 147 StPO.
203 Siehe Ausführungen in I.B.3.2.c.
204 Dies im Gegensatz zur früheren Gesetzesversion, welcher ein Entschliessungsermessen 

zugrunde lag (Art. 16 Abs. 2 aSVG/2004: «Der Führer- oder Lernfahrausweis kann ent-
zogen werden, wenn der Führer Verkehrsregeln verletzt und dadurch den Verkehr ge-
fährdet oder andere belästigt hat. In leichten Fällen kann eine Verwarnung ausgespro-
chen werden»); Botschaft SVG 1999 (Bundesrat), S. 4486; rüTsChe, BSK SVG, N 4 und 
N 31 zu Art. 16 SVG.

205 Siehe rüTsChe, BSK SVG, N 47 zu Art. 16 SVG.
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entzug auszusprechen sind, wenn die Tat im Ordnungsbussenverfahren zu 
ahnden ist.206 Das Administrativmassnahmenverfahren als Verwaltungsver-
fahren zu Warnungs- und Sicherungszwecken ist somit bei der erfolgreichen 
Durchführung eines Ordnungsbussenverfahrens ausgeschlossen.207 Wie 
ist jedoch vorzugehen, wenn ein Ordnungsbussentatbestand vorliegt, welcher 
im ordentlichen Strafverfahren zu beurteilen ist? Dies wird in einem späteren 
Abschnitt dieser Arbeit untersucht.208 Nachfolgend ist zunächst auf den For-
schungsgegenstand (Art. 7 OBG) näher einzugehen.

3. Elemente der Rechtssätze in Art. 7 OBG

3.1 Adressat der Halterverantwortlichkeit
a. Formeller und materieller Halterbegriff im Strassenverkehrsrecht
Bei der Betrachtung von Art. 7 OBG fällt auf, dass die genannte Bestimmung den 
Begriff des Fahrzeughalters konkretisiert, indem der Gesetzgeber in Abs. 1 
ausdrücklich den im Fahrzeugausweis eingetragenen Halter nennt.209 In der 
Botschaft zu Via sicura wird zur Klarstellung ausdrücklich darauf hingewie-
sen, «dass es [in Art. 7 OBG] nicht — wie im Haftpflichtrecht — auf die materielle 
Eigenschaft des Halters oder der Halterin ankommt, sondern auf die formelle 
Eigenschaft».210 Die I. Zivilabteilung des BGer hielt zum haftpflichtrechtlichen 
Halterbegriff generalisierend fest, dass als Halter im Sinne des «SVG […] nicht 
der Eigentümer des Fahrzeuges [gilt] oder wer formell im Fahrzeugausweis 
eingetragen ist, sondern derjenige, auf dessen Rechnung und Gefahr der Be-
trieb des Fahrzeuges erfolgt und der (zugleich über dieses und allenfalls über 
die zum Betrieb erforderlichen Personen) die tatsächliche und unmittelbare 
Verfügung besitzt».211 Die schweizerische Literatur spricht den formellen 
Kriterien mehr oder weniger starke Indizienwirkung zu.212 Darüber hinaus 
eine Vermutung der materiellen Halterschaft der im Fahrzeugausweis ein-

206 Urteil des BGer 1C_417/2010 vom 25. Januar 2011 E. 2.3.2.
207 Art. 16 Abs. 2 SVG; siehe Botschaft Via sicura 2010 (Bundesrat), S. 8487.
208 Siehe Ausführungen in V.A.6.
209 Botschaft Via sicura 2010 (Bundesrat), S. 8517.
210 Botschaft Via sicura 2010 (Bundesrat), S. 8517; erläuternder Bericht OBG (BJ), S. 11.
211 BGE 129 III 102 Regeste S. 102 und E. 2.1 S. 103 m.w.H.; kritisch betrachtet diese Rechtspre-

chung zum Halterbegriff giger, SVG Komm, N 25 zu Art. 58 SVG.
212 BrehM, Nr. 65 m.w.H.; eMMeNegger/geisseler, Strassenverkehrsrechts-Tagung 2004, 

S. 7; giger, SVG Komm, N 38 zu Art. 58 SVG m.w.H.; ofTiNger/sTark, N 104 zu § 25; 
sChaffhauser/zellweger, Nr. 866; rey/wilDhaBer, Nr. 1588; vgl. Bussy/rusCoNi, 
Komm SVG, N 4.3 zu Art. 58 SVG.
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getragenen Person anzunehmen, wird nach der hier vertretenen Ansicht 
abgelehnt.213 Sie nimmt die Prüfung im konkreten Einzelfall vorweg, welche 
für die haftpflichtrechtliche Beurteilung der Verantwortlichkeit des Halters für 
die Verwirklichung des Schädigungsrisikos durch den Fahrzeugbetrieb mass-
gebend ist. Anhand der Umstände ist mithin bei der Anwendung eines materiel-
len Halterbegriffs zu untersuchen, wer die wirtschaftliche («… Rechnung …») 
und tatsächliche Verfügungsgewalt («… tatsächliche und unmittelbare Verfü-
gung …»)214 sowie die Verfügungsverantwortung («… Gefahr der Betrieb des 
Fahrzeugs …») über das (ausweispflichtige) Fahrzeug hat,215 wobei entschei-
dende Bedeutung letzterem Kriterium zukommt.216 Eine solche Verfügungs-
verantwortung kommt bspw. in der Pflicht zur Überwachung des Fahrzeugs 
(z.B. durch die Pflicht zum Führen eines Fahrtenbuches217 oder eines Mieter-
verzeichnisses218) zum Ausdruck.

Eine Begründung, weshalb in Art. 7 OBG nicht auch dieser materielle Hal-
terbegriff verwendet wurde, ist den Materialien nicht zu entnehmen. Das Ab-
stellen auf die formelle Haltereigenschaft ist denn auch einmalig im schweize-
rischen Strassenverkehrsstrafrecht. Das SVG erwähnt den Halter explizit drei-
mal in den Strafbestimmungen.219 So ist der Halter oder eine Person, die wie 
ein Halter für die Betriebssicherheit des Fahrzeugs verantwortlich ist, Straf-
subjekt nach Art. 93 Abs. 2 SVG, wenn er/sie den Gebrauch eines vorschrifts-
widrigen Fahrzeugs duldet. Eine Konkretisierung zu diesem Halterbegriff ent-
hält Art. 24 Abs. 2 VVV, wonach unter Verweis auf Art. 93 Abs. 2 SVG 220 der 
Inhaber eines Kollektiv-Fahrzeugausweises wie ein Halter für den «betriebs-
sicheren und vorschriftsgemässen Zustand des Fahrzeuges verantwortlich» 
ist. Diese Terminologie bringt zum Ausdruck, dass ein materieller Halterbe-
griff anzuwenden ist. Dasselbe gilt für die Strafbestimmung in Art. 96 Abs. 3 
SVG, wonach der Halter oder die Person, die an seiner Stelle über das Fahrzeug 

213 ofTiNger/sTark, FN 211 zu § 25.
214 Gemeint ist hier der Besitz über das Fahrzeug.
215 Wer die rechtliche Verfügungsgewalt bzw. Herrschaft über die Sache hat (Eigentümer-

schaft) und die entsprechende Verfügungsmacht/-berechtigung/-befugnis besitzt, ist 
mithin nicht ausschlaggebend.

216 giger, SVG Komm, N 35 zu Art. 58 SVG; siehe BGE 129 III 102 Regeste S. 102 und E. 2.1 S. 103 
m.w.H.

217 Art. 20 Abs. 1 SVAV.
218 Art. 70 VZV i.V.m. Art. 149 VZV; § 13 Abs. 2 StVO (BS); Art. 9A Abs. 3 LaLCR (GE); § 15 Abs. 2 

VAG (ZH).
219 Art. 93 Abs. 2 Bst. b SVG, Art. 96 Abs. 3 SVG und Art. 99 Ziff. 2 SVG.
220 Art. 24 Abs. 2 VVV verweist auf Ziff. [sic!] 2 von Art. 93 SVG.
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verfügt, sich strafbar macht, wenn er oder sie von der Widerhandlung Kennt-
nis hatte oder bei pflichtgemässer Aufmerksamkeit haben konnte. Entschei-
dend ist die Verfügungsverantwortung, was wiederum auf einen materiellen 
Halterbegriff hinweist.

b. Pflicht zur Einholung des Fahrzeugausweises
In einem nächsten Schritt wird geprüft, welche Fahrzeuge einer Ausweispflicht 
unterliegen resp. einen Fahrzeugausweis benötigen und wen die Zulassungs-
behörden überhaupt eintragen. Hierdurch wird der Personenkreis von Art. 7 
OBG eingegrenzt. Gemäss Art. 10 Abs. 1 SVG dürfen Motorfahrzeuge221 sowie 
ihre Anhänger222 nur mit einem Fahrzeugausweis223 und Kontrollschildern224 
in Verkehr gebracht werden.

Ein Motorfahrzeug ist ein Fahrzeug mit eigenem Antrieb, durch den es auf 
dem Erdboden unabhängig von Schienen fortbewegt wird.225 Unter diese De-
finition fallen Motorwagen226 wie auch die übrigen Motorfahrzeuge wie bspw. 
Motorräder227 und Motorfahrräder228. Halter von gewissen Motorfahrzeugen 
sind nach Art. 72 VZV von der Ausweispflicht ausgenommen. Infolge des tech-
nischen Fortschritts war eine Zunahme bei den Motorfahrzeugen zu verzeich-
nen, weshalb der Gesetzgeber gefordert war, die bisherige Rechtslage zu über-
prüfen und anzupassen. Dies hat namentlich zu einer stetigen Erweiterung von 
Art. 72 VZV geführt, was bereits die zahlreichen Fussnoten im Verordnungstext 
erkennen lassen. Ein Beispiel hierfür ist die Einführung von Elektromotoren an 
Kleinfahrzeugen im Strassenverkehr.229 Der Gesetzgeber hat die zur Kategorie 
der Motorfahrräder bzw. Motorfahrzeuge gehörenden Leicht-Motorfahrräder 
mit einer Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h und einer Tretunterstützung 
bis 25 km/h230 und motorisierte Rollstühle mit einer Höchstgeschwindigkeit 

221 Art. 7 Abs. 1 SVG.
222 Art. 19 Abs. 1 VTS.
223 Art. 73 ff. VZV.
224 Art. 82 ff. VZV.
225 Art. 7 Abs. 1 SVG.
226 Art. 10 Abs. 1 VTS.
227 Art. 14 VTS.
228 Art. 18 VTS.
229 Einführung am 3. Juli 2002 durch Bundesratsbeschluss zu Art. 72 Abs. 1 Bst. k und Bst. l 

VZV (Verordnung über die Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassenver-
kehr [VZV], Änderung vom 3. Juli 2002, AS 2002 3259 ff., S. 3264). 

230 Art. 72 Abs. 1 Bst. k VZV und Art. 18 Bst. b VTS.
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bis zu 10 km/h231 von der Ausweispflicht ausgenommen. Schnellere elektrisch 
angetriebene Fahrräder (sog. S-Pedelecs) oder Rollstühle werden hingegen 
nur mit einem gültigen Fahrzeugausweis zum Verkehr zugelassen.232 Damit 
legt der Bundesrat letztlich auf Verordnungsstufe den «Täterkreis» nach 
Art. 7 OBG fest.

Anhänger sind gemäss Art. 19 Abs. 1 VTS Fahrzeuge ohne eigenen An-
trieb, die gebaut sind, um von anderen Fahrzeugen gezogen zu werden, und mit 
diesen durch eine geeignete Verbindungseinrichtung schwenkbar verbunden 
sind. Abschlepprollis gelten nicht als Anhänger. Sie können wie andere motor-
lose Fahrzeuge, namentlich Fahrräder233 oder Tierfuhrwerke234, ohne Fahr-
zeugausweis in den Strassenverkehr eingeführt werden. Die Halter letzterer 
Fahrzeuge sind von Art. 7 OBG nicht erfasst.235

c. Erfassung der Halterdaten und Ausweiserteilung durch  
die Zulassungsbehörde

Die Zulassungsbehörde des Standortkantons236 erteilt dem Halter den Fahr-
zeugausweis, wenn ihr der entsprechende Versicherungsnachweis und gewis-
se Unterlagen vorliegen.237 Sie erfasst die Daten zum Fahrzeug, zum Halter oder 
zur Halterin und zum Kontrollschild im Informationssystem Verkehrszulas-
sung (IVZ), welches das MOFIS per 1. Januar 2019 ablöste.238 Die kantonale Be-
hörde registriert die Halterdaten im eigenen Datensystem unter Übermittlung 
an das IVZ (ehemals MOFIS-Datenbank) des ASTRA oder direkt in Letzterem.239 
Sie klärt die Haltereigenschaft nur in Zweifelsfällen ab, wenn z.B. der Versiche-
rungsnachweis nicht auf den Bewerber um den Fahrzeugausweis lautet, wenn 
der Bewerber keinen Führerausweis besitzt oder bei der Erteilung von Wech-

231 Art. 72 Abs. 1 Bst. l VZV und Art. 18 Bst. c VTS.
232 Art. 90 VZV.
233 Art. 24 VTS.
234 Art. 23 VTS.
235 Die verwaltungsrechtliche Regelung der Niederlande, auf welche in II.D.4.4.a einge-

gangen wird, fasst die Halterverantwortlichkeit nicht in einer Vorschrift zusammen, 
sondern normiert die verwaltungsrechtliche Sanktion bei Führen eines Personen-
wagens (Art. 5 WAHV [NL; siehe Anhang 2]) und bei Führen eines Personenwagens 
mit einem Anhänger (Art. 5a–5b WAHV [NL; siehe Anhang 2]).

236 Grundsätzlich ist dies das kantonale Strassenverkehrsamt am Ort, wo das Fahrzeug 
nach Gebrauch für die Nacht abgestellt wird (Art. 77 Abs. 1 VZV).

237 Art. 74 VZV; zu den konkreten Voraussetzungen zur Erteilung eines Fahrzeugaus-
weises siehe Art. 11 SVG.

238 Art. 4 IVZV (ehemals Art. 3 MOFIS-Register-Verordnung).
239 Art. 5 Abs. 1 IVZV (ehemals Art. 4 Abs. 1 MOFIS-Register-Verordnung).
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selschildern und bei Geschäftsfahrzeugen, die einem Arbeitnehmer zur Ver-
fügung stehen.240 Die Eintragung eines anderen berechtigten Fahrzeugführers 
geschieht mithin fakultativ durch die Zulassungsbehörde.

Als Halter ist gemäss der verwaltungsrechtlichen Vorschrift in Art. 78 
Abs. 1 Satz 2 VZV insbesondere derjenige einzutragen, wer (1) die tatsächliche 
und dauernde Verfügungsgewalt über das Fahrzeug besitzt sowie (2) es in 
seinem Interesse oder auf seine Kosten gebraucht oder gebrauchen lässt. 
Der Gesetzgeber hat ausdrücklich festgehalten, dass sich die Haltereigenschaft 
nach den tatsächlichen Verhältnissen beurteilt und damit einen materiellen 
Halterbegriff als massgeblich erklärt.241 Bei der Anwendung von Art. 7 OBG ist 
mithin auf den formellen Eintrag im Fahrausweis abzustellen, welcher sich 
wiederum über den materiellen Halterbegriff definiert.

Dieser materielle Halterbegriff ist vergleichbar mit demjenigen im Haft-
pflichtrecht nach Art. 58 SVG. Gemäss konstanter bundesgerichtlicher Recht-
sprechung ist für die haftpflichtrechtliche Haltereigenschaft nicht das Eigen-
tum am Fahrzeug oder die formelle Eintragung im Fahrzeugausweis entschei-
dend. Vielmehr gelte derjenige als Halter, «auf dessen eigene Rechnung und 
Gefahr der Betrieb des Fahrzeugs erfolgt und der (zugleich über dieses und 
allenfalls über die zum Betrieb erforderlichen Personen) die tatsächliche, 
unmittelbare Verfügung besitzt».242 Nach den Legaldefinitionen in Art. 78 
Abs. 1 Satz 2 VZV und Art. 58 SVG ist mithin sowohl die tatsächliche Verfügungs-
gewalt über das Fahrzeug massgeblich als auch, in wessen Interesse243 oder 
auf wessen Kosten244 der Gebrauch des Fahrzeugs erfolgt.

Der materielle Halterbegriff unterscheidet sich dann vom formellen Hal-
terbegriff, wenn sich die Zulassungsbehörde bei der Eintragung der Halter-
daten irrt oder das Fahrzeug den Besitzer gewechselt hat, der bisherige Halter 
aber immer noch eingetragen und kein neuer Fahrzeugausweis eingeholt wor-
den ist.245 Der «haftpflichtige Halter» stimmt dann nicht mit demjenigen, wel-
cher im Fahrzeugausweis eingetragen wurde, überein. Zumeist kann aber da-
von ausgegangen werden, dass sich die tatsächlichen Verhältnisse seit der Ein-
tragung nicht verändert haben und damit dieselbe Person materieller Halter 

240 Art. 78 Abs. 2 VZV.
241 Siehe Art. 78 Abs. 1 Satz 1 VZV.
242 BGE 129 III 102 Regeste S. 102 und E. 2.1 S. 103 m.w.H.; kritisch betrachtet diese Recht-

sprechung zum Halterbegriff giger, SVG Komm, N 25 zu Art. 58 SVG.
243 Hierin kommt die Verfügungsverantwortung zum Ausdruck.
244 Dies entspricht der wirtschaftlichen Verfügungsgewalt.
245 ofTiNger/sTark, N 102 zu § 25; rey/wilDhaBer, Nr. 1588 m.w.H.

35 B. Forschungsgegenstand: Art. 7 OBG

https://perma.cc/WNH2-76XT
https://perma.cc/WNH2-76XT
https://perma.cc/7SMB-63CY
https://perma.cc/U28T-3GKK
https://perma.cc/WNH2-76XT
https://perma.cc/WNH2-76XT
https://perma.cc/U28T-3GKK
https://perma.cc/WNH2-76XT
https://perma.cc/WNH2-76XT
https://perma.cc/E7HT-ZF2L
https://perma.cc/U28T-3GKK


ist. Der Eintrag stellt daher ein aus der Erfahrung gewonnenes Indiz für das 
zivilrechtliche Haftungssubjekt nach Art. 58 SVG dar.246 Der im Haftpflichtrecht 
anzuwendende Grundsatz von Treu und Glauben macht es im Privatrecht 
schwierig, die Annahme der Halterschaft durch den Eintrag zu widerlegen.247

3.2 Unverhältnismässiger Ermittlungs- und Untersuchungsaufwand 
zur Feststellung der tatsächlichen Fahrzeugführerschaft

a. Vorgehen der Ermittlungsbehörde bei geringfügigen  
Strassen verkehrsdelikten

Kann der Fahrzeugführer nicht anlässlich der Widerhandlung gegen das SVG 
oder die gestützt darauf erlassenen Verordnungen oder das NSAG angetroffen 
oder angehalten werden, ist im ruhenden Verkehr bei unbekannter Täter-
schaft i.d.R. das Bedenkfristformular als Ordnungsbussen-Steckzettel am 
Fahrzeug anzubringen.248 Ein Formular mit der Möglichkeit zur Nennung der 
tatsächlichen Fahrzeugführerschaft wird in der Praxis nicht abgegeben, da 
i.d.R. davon auszugehen ist, dass diese die Busse erhält, wenn sie zum Fahrzeug 
zurückkehrt. Im Rahmen der Digitalisierung des Ordnungsbussenverfahrens 
besteht nun die Option, den Strafverfolgungsbehörden bereits zu einem frü-
heren Zeitpunkt im Vorverfahren die Daten zur Fahrzeugführerschaft (online) 
bekannt zu geben. Werden keine Angaben gemacht und/oder die Busse — unter 
Umständen infolge der Ablehnung des Ordnungsbussenverfahrens249 — nicht 
bezahlt250, ist die Täterschaft im Rahmen des Ermittlungsverfahrens mit ver-
hältnismässigem Aufwand zu eruieren. Die Polizei kann hierzu eine Zahlungs-
erinnerung an den im Fahrzeugausweis eingetragenen Fahrzeughalter mit 
einem Formular zur Angabe der Täterschaft versenden.

Konnten die Polizeiangehörigen hingegen den Fahrzeugführer antreffen, 
wird bei Bezahlung der Ordnungsbusse eine Quittung ohne Angaben zur 
Person ausgestellt,251 womit das Ordnungsbussenverfahren abgeschlossen 

246 ofTiNger/sTark, N 104 zu § 25.
247 Botschaft OBG 2014 (Bundesrat), S. 988; BrehM, Nr. 65 m.w.H. und giger, SVG Komm, 

N 25 zu Art. 58 SVG sprechen von einer Vermutung; ofTiNger/sTark, FN 211 (N 104 zu 
§ 25), lehnen die Annahme einer solchen ab; siehe auch eMMeNegger/geisseler, 
Strassenverkehrsrechts-Tagung 2004, S. 14, welche den Begriff «Auffangdeterminante» 
verwenden.

248 Im Bedenkfristformular ist statt der Personalien der unbekannten Täterschaft das 
Kennzeichen des betreffenden Fahrzeugs zu nennen (Art. 9 Abs. 3 OBG); weisseN-
Berger, Komm SVG / aOBG/2014, N 2 zu Art. 6 aOBG/2014.

249 Art. 4 Abs. 3 Bst. c OBG und Art. 13 Abs. 2 OBG.
250 Art. 6 Abs. 4 OBG, Art. 7 Abs. 3 OBG und Art. 9 Abs. 2 Bst. c OBG.
251 Art. 6 Abs. 1 und Abs. 2 OBG i.V.m. Art. 9 Abs. 1 OBG.
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ist.252 Möchte oder kann die angetroffene Person die Busse nicht sogleich be-
zahlen, erhält sie einen Bussenzettel mit Bedenkfrist von 30 Tagen253 und einen 
Einzahlungsschein.254 Bezahlt sie die Ordnungsbusse nicht innert dieser Frist, 
wird ihr eine Zahlungserinnerung zugesandt. Dasselbe gilt im fliessenden Ver-
kehr bei bekannter Täterschaft.

Bei Übertretungen im fliessenden Verkehr ist — bei durch eine unbe-
kannte Täterschaft begangenen Ordnungsbussendelikten — dem Fahrzeug-
halter der Übertretungsvorhalt255 mit der Möglichkeit der Nennung der 
Täterschaft zuzustellen. Damit erhält der Halter die Gelegenheit, gegenüber 
der Polizei die tatsächliche Fahrzeugführerschaft und allenfalls auch die 
Gründe zu nennen, weshalb die Widerhandlung begangen wurde (z.B. das 
Vorliegen eines ärztlichen Notfalls).256 Wie das Bedenkfristformular enthält 
auch der Übertretungsvorhalt den Hinweis, dass bei fehlender oder nicht frist-
gerechter Bezahlung innert 30 Tagen das ordentliche Strafverfahren durch-
geführt wird.257 In der Praxis können die Polizeiorgane dem Fahrzeughalter 
bei unbenutztem Ablauf dieser Frist mittels Zahlungserinnerung erneut Gele-
genheit zur Bezahlung der Busse innerhalb von bspw. 10 Tagen geben. Regel-
mässig wird dann der Fahrzeughalter nochmals zur Nennung der tatsächlichen 
Fahrzeugführerschaft aufgefordert. Eine solche Aufforderung wird nicht ver-
sendet, wenn die tatsächliche Fahrzeugführerschaft vor Ort ermittelt und ihr 
infolge der Bezahlung der Busse eine Quittung ausgestellt werden kann.258

252 Art. 11 OBG.
253 Art. 6 Abs. 1 OBG i.V.m. Art. 9 Abs. 2 OBG.
254 Art. 6 Abs. 3 OBG.
255 Von einigen Behörden auch als Übertretungs-«Anzeige» bezeichnet. Hier wird der 

Begriff «Übertretungsvorhalt» für die Kontaktaufnahme der Polizeiorgane mit dem 
Fahrzeughalter und der Begriff Übertretungs-«Anzeige» für die Verzeigung durch 
die Polizeiangehörigen an die Staatsanwaltschaft oder Übertretungsstrafbehörde 
verwendet.

256 Art. 7 Abs. 4 OBG (Art. 6 Abs. 4 aOBG/2014); siehe Website der Stadtpolizei Winterthur 
zum Thema Bussen; vgl. Art. 4 Abs. 3 Bst. c OBG und Art. 13 Abs. 2 OBG.

257 Art. 6 Abs. 1 und Abs. 4 OBG i.V.m. Art. 9 Abs. 2 Bst. c OBG; Art. 7 Abs. 2 und Abs. 3 OBG.
258 Art. 6 Abs. 1 und Abs. 2 OBG i.V.m. Art. 9 Abs. 1 OBG.
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Abb. 1: Polizeiliches Vorgehen im ruhenden Verkehr

Täterschaft

Anwesend

Bezahlt

Quittung
ohne Angaben zur Person

Bezahlt nicht

Abwesend

Bussenzettel
mit Angaben zur Person,  

Bedenkfrist und  
 Einzahlungsschein

Zahlungserinnerung
Möglichkeit zur Benennung  

der Täterschaft

Übertretungsvorhalt  
an mögliche Täterschaft

Möglichkeit zur Benennung  
einer anderen Täterschaft

Zahlungserinnerung  
an mögliche Täterschaft

Möglichkeit zur Benennung  
einer anderen Täterschaft

Bedenkfristformular
mit Fahrzeugkennzeichen  

als Steckzettel 
Digital: Möglichkeit zur  

Benennung der Täterschaft

3 Unterkapitel

 

38 I.  Einleitung und Erörterung des Forschungsthemas



b. Vorgehen bei Bekanntgabe einer Drittperson als Täterin im 
 Ordnungsbussenverfahren

Gemäss den Ausführungen in der Botschaft zu Via sicura hat der Fahrzeug-
halter die eigenverantwortliche Entscheidung zu treffen, entweder die Busse 
selber zu bezahlen und den Betrag bei der tatsächlich schuldigen Person ein-
zufordern oder die tatsächliche Fahrzeugführerschaft zu melden.259 Das für die 
Ordnungsbusse zuständige Polizeiorgan prüft die Widerhandlung aufgrund des 
vollständig mit den Angaben über die fahrzeugführende Person versehenen 

259 Botschaft Via sicura 2010 (Bundesrat), S. 8487.

Abb. 2:  Polizeiliches Vorgehen im fliessenden Verkehr
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Formulars. Benennt der Fahrzeughalter eine andere Person als angeblichen 
Fahrzeugführer, erfolgt in der Praxis bei entsprechender Glaubhaftigkeit und 
bei Bezahlung der Ordnungsbusse weder durch den Fahrzeughalter noch 
durch die von ihm bezeichnete Täterschaft eine Anzeige mit den angeblichen 
Fahrzeugführerdaten an die Übertretungsstrafbehörde oder Staatsanwalt-
schaft. Diese führt das ordentliche Strafverfahren i.d.R. zunächst gegen den 
angeblichen Täter. Erst bei der Erledigung dieses Strafverfahrens wegen des 
Ordnungsbussendelikts gegen den Fahrzeugführer oder den Fahrzeughalter 
durch Nichtanhandnahme260, Einstellung261 oder Freispruch und weiterhin 
unbekannter Täterschaft gelangt Art. 7 OBG zur Anwendung.

c. Vorgehen bei Bekanntgabe einer Drittperson als Täterin im 
 ordentlichen Strafverfahren

Nach Ansicht des Bundesrats in der Botschaft zu Via sicura hat der Fahrzeug-
halter auch im ordentlichen Strafverfahren noch die Möglichkeit, Name und 
Adresse der tatsächlich fahrzeugführenden Person zu nennen oder genügend 
Angaben zu ihrer Identität zu machen, sodass diese individualisierbar ist.262 
Bezeichnet der Fahrzeughalter eine andere Person als tatsächlichen Fahrzeug-
führer zum Tatzeitpunkt, untersucht die Strafbehörde die begangene Über-
tretung unter Umständen nochmals. Dies dient der Wahrung des rechtlichen 
Gehörs, da sich die angebliche Täterschaft bisher nicht zur Sache äussern konn-
te bzw. noch gar keine Kenntnis von einem Verfahren gegen sie hatte. Gelangt 
die Untersuchungsbehörde zum Ergebnis, dass die vom Fahrzeughalter ange-
gebene Person die Tat nicht begangen hat, wird sie das Strafverfahren we-
gen des Ordnungsbussendelikts ihr gegenüber nicht an die Hand nehmen263 
oder einstellen264 oder sie freisprechen und die Bussenbezahlung durch den 
Fahrzeughalter im Strafverfahren wegen Art. 7 OBG prüfen.

Liegen keine weiteren Beweise vor und stehen sich die Aussagen des Fahr-
zeughalters und der als Täterin genannten Person gegensätzlich gegenüber, 
ist deren Glaubhaftigkeit zu untersuchen. Erscheint im Strafverfahren gegen 
die mutmassliche Täterschaft die Aussage des Fahrzeughalters glaubhafter 

260 Art. 310 Abs. 1 Bst. a StPO.
261 Art. 319 Abs. 1 Bst. b StPO.
262 Botschaft Via sicura 2010 (Bundesrat), S. 8487.
263 Art. 310 Abs. 1 Bst. a StPO: Bei z.B. offensichtlich falscher Angabe durch den Fahrzeug-

halter, sodass kein Tatverdacht begründet wird.
264 Art. 319 Abs. 1 Bst. b StPO: Wenn sich z.B. der Tatverdacht gegen die betroffene Person 

aufgrund eines «Alibis» nicht erhärtet, wird das Strafverfahren zumeist mangels Be-
weisen eingestellt.
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oder ist es nicht möglich, die einzelnen Aussagen als glaubhafter oder weniger 
glaubhaft zu bewerten, ist die Angelegenheit i.d.R. zur Beurteilung des Sach-
verhalts bzw. dieser «Aussage gegen Aussage»-Situation dem Gericht vorzu-
legen.265 Ist jedoch die Aussage der Täterschaft glaubhaft, dass sie zum Tatzeit-
punkt nicht im Besitz des Fahrzeugs gewesen sei resp. dieses nicht gelenkt 
habe, kann hierauf verzichtet und das Verfahren durch die Übertretungsstraf-
behörde oder Staatsanwaltschaft mangels erhärteten Tatverdachts einge-
stellt266 und die Bussenbezahlung durch den Fahrzeughalters nach Art. 7 Abs. 5 
OBG geprüft werden. Letzteres gilt auch dann, wenn das Gericht die vom Fahr-
zeughalter genannte Person (bei glaubhafterer Aussage des angeblichen Täters 
oder in dubio pro bei gleich glaubhaften Aussagen) freispricht und der Fahrzeug-
halter den Befreiungsbeweis nach Art. 7 Abs. 5 OBG267 nicht vorzubringen ver-
mag.268 Denn trotz der individualisierbaren Benennung einer angeblichen 
Täterschaft durch den Fahrzeughalter konnte die Strafverfolgungsbehörde 
nicht mit verhältnismässigem Aufwand feststellen, wer der fehlbare Fahrzeug-
lenker war.269 Die aufgelaufenen Verfahrenskosten für das Vorverfahren und 
allenfalls das Gerichtsverfahren werden grundsätzlich beim Fahrzeughal-
ter — zusätzlich zur Bezahlung der Busse — erhoben.270

Wenn der Fahrzeughalter den Strafverfolgungsbehörden einen unter-
zeichneten Leihvertrag oder Mietvertrag vorlegt, der die Person benennt, 
welche alleine das Fahrzeug lenken durfte,271 und deren Aufenthaltsort un-
bekannt ist, ist nach ihr zu fahnden.272 Lässt sich diese dann ermitteln, werden 
im Strafbefehlsverfahren wegen des Ordnungsbussendelikts von der Mieter-
schaft im Falle eines Geständnisses273 oder bei anderweitig ausreichend 

265 Siehe BGE 143 IV 241 E. 2.2.2 S. 243; siehe Art. 299 Abs. 2 StPO; vgl. Art. 352 Abs. 1 StPO, 
wonach ein Strafbefehl insbesondere nur bei einem ausreichend geklärten Sachver-
halt ergehen kann.

266 Vgl. BGE 143 IV 241 E. 2.2.2 S. 243.
267 Siehe Ausführungen in I.B.3.3.a.
268 Behauptet der Fahrzeughalter glaubhaft, dass sein Fahrzeug durch XY gestohlen wurde 

und kann diesem keine Täterschaft nachgewiesen werden, muss Ersterer zudem noch 
glaubhaft darlegen, dass er die Benutzung seines Fahrzeugs gegen seinen Willen trotz 
entsprechender Sorgfalt nicht verhindern konnte (Art. 7 Abs. 5 OBG; Botschaft Via sicura 
2010 [Bundesrat], S. 8487).

269 Art. 7 Abs. 5 OBG.
270 Art. 426 Abs. 1 StPO; siehe Ausführungen in I.B.2.2.e.
271 Siehe Urteil des BGer 6B_1007/2016 vom 10. Mai 2017 E. 1.5 8 (siehe zu diesem Urteil 

Müller, AJP 2018, S. 1568 ff.).
272 Art. 314 Abs. 3 StPO.
273 Art. 352 Abs. 1 StPO.
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geklärtem Sachverhalt die Busse und unter Umständen die Kosten274 erhoben. 
Das ordentliche Strafverfahren wegen des Ordnungsbussendelikts oder Art. 7 
OBG gegen den Fahrzeughalter wird infolgedessen mit kurz begründeter Ver-
fügung eingestellt.275 Mit dem Versand der Schlussverfügung276 und der Ein-
stellung277 ist jedoch bis zur rechtskräftigen Erledigung des gegen den angeb-
lichen Fahrzeugführer geführten Strafverfahrens wegen des Ordnungsbussen-
delikts zuzuwarten. Bei einer vorzeitigen Einstellung des Verfahrens könnte 
der Fahrzeughalter unter Umständen aufgrund des Grundsatzes ne bis in idem 
nicht mehr belangt werden. Kommt es mithin zu keiner Verurteilung der mut-
masslichen vom Fahrzeughalter benannten Täterschaft wegen des begangenen 
Ordnungsbussendelikts, kann die Verantwortlichkeit des Fahrzeughalters im 
Strafverfahren wegen des Ordnungsbussendelikts oder Art. 7 OBG immer noch 
geprüft werden.

d. Beschränkung des Ermittlungs- und Untersuchungsaufwands
Dass eine natürliche Person für eine andere natürliche Person unter Umstän-
den einzustehen hat, ist bspw. bereits aus dem Medienstrafrecht bekannt. 
Nach Art. 28 Abs. 2 Satz 1 StGB ist der verantwortliche Redaktor wegen Nicht-
verhinderung einer strafbaren Veröffentlichung gemäss Art. 322bis StGB straf-
bar, wenn der Autor nicht ermittelt oder in der Schweiz nicht vor Gericht ge-
stellt werden kann.278 Ähnlich verhält es sich bei Art. 7 OBG, wonach die Poli-
zei dem Halter die Busse auferlegt, wenn unbekannt ist, wer die in der Bussen-
liste 1 Anhang 1 OBV erwähnte Übertretung begangen hat (Abs. 1). Können die 
Strafverfolgungsbehörden die tatsächliche Fahrzeugführerschaft nicht mit 
verhältnismässigem Aufwand feststellen, hat i.d.R. der Fahrzeughalter die 
Busse zu bezahlen (Abs. 5).

Es liegt in der Natur des Ordnungsbussenverfahrens, den Aufwand bei 
dessen Durchführung möglichst gering zu halten. Entsprechend werden in die-
sem Verfahren keine ausgedehnten Ermittlungen getätigt. Ist der fehlbare Fahr-
zeugführer jedoch nicht selbst anzutreffen oder auf dem Bild der Überwa-

274 Keine Kostenauferlegung kommt namentlich dann in Betracht, wenn die Täterschaft 
bspw. infolge des Radarfotos bekannt ist und diese bisher vom Verfahren vor den Straf-
behörden wegen der Übertretung keine Kenntnis hatte.

275 Art. 319 StPO und Art. 357 Abs. 3 StPO.
276 Eine Entschädigung ist bei der Beurteilung von Ordnungsbussentatbeständen grund-

sätzlich nicht geschuldet.
277 Die Nichtanhandnahme ist nur möglich, wenn bisher kein Strafbefehl ergangen ist.
278 Fehlt ein verantwortlicher Redaktor, so ist jene Person nach Art. 322bis StGB strafbar, 

die für die Veröffentlichung verantwortlich ist (Art. 28 Abs. 2 Satz 2 StGB).
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chungsanlage nicht deutlich zu erkennen, können intensive Ermittlungs- und 
Untersuchungsarbeiten bei dessen Eruierung anfallen. Zu denken ist z.B. an ein 
Unternehmen, dessen Motorfahrzeuge mehrere Mitarbeiter gemeinsam be-
nützen, wobei niemand den fehlbaren Fahrzeugführer gegenüber der Polizei 
nennen will oder kann.

Der Bundesrat führte in der Botschaft zu Via sicura 2010 aus, dass die 
Polizei selbstverständlich Ermittlungen anstellen könne, um die tatsächliche 
Fahrzeugführerschaft herauszufinden. Diese aufwändige Ermittlungs-(und 
Untersuchungs-)Arbeit stehe aber in keinem vernünftigen Verhältnis zu der 
zu erwartenden Höhe der Busse.279 In diesem Sinne beschränkte der Gesetz-
geber den Aufwand auf ein verhältnismässiges Ausmass. Dies räumt den straf-
verfolgenden Behörden einen Ermessensspielraum ein, was für den Ordnungs-
bussenbereich ungewöhnlich ist.280 Es liegt an der Rechtsprechung zu definie-
ren, welchen Aufwand die Strafverfolgungsbehörden zur Eruierung des Fahr-
zeugführers im Mindestumfang tätigen müssen.281 Im Rahmen dieser Arbeit 
wird in einem späteren Abschnitt (rechtsvergleichend) untersucht, was als 
verhältnismässiger Aufwand aufzufassen ist.282

e. Berücksichtigung von verzögerten Ermittlungshandlungen bei  
der Strafzumessung

Nennt der Fahrzeughalter keinen (anderen) Täter und führt die schweizerische 
Strafbehörde das Verfahren gegen ihn weiter, ist die Verzögerung von Ermitt-
lungshandlungen durch die Strafverfolgungsbehörde grundsätzlich bei der 
Strafzumessung zu berücksichtigen.283 Dem steht jedoch die pauschale Be-
messung284 der Ordnungsbussen gemäss der Bussenliste 1 Anhang 1 OBV ent-
gegen. Da im Strassenverkehrsrecht der allgemeine Teil des StGB ebenso gilt,285 
können übermässige Verfahrensverzögerungen im Strafverfahren grundsätz-
lich zu einer Reduktion der Busse oder als ultima ratio zu einer Einstellung des 

279 Botschaft zu Via sicura 2010, S. 8486 f.; Art. 1 Abs. 4 OBG: Die Höchstgrenze der ein-
fachen Ordnungsbussen ist CHF 300.—; Art. 5 Abs. 2 OBG: Die kumulierte Ordnungs-
busse beträgt höchstens CHF 600.—.

280 Siehe Mohler, Jusletter 2015, Nr. 59.
281 weisseNBerger, Komm SVG / aOBG/2014, N 7 zu Art. 6 aOBG/2014.
282 Siehe Ausführungen in IV.C.3.
283 Dies gilt nicht, wenn der Fahrzeughalter die Verzögerung selbst zu vertreten hat, indem 

er bspw. die Nennung der tatsächlichen Fahrzeugführerschaft hinausschiebt; vgl. Art. 1 
Abs. 5 OBG, wonach das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse nicht zu berück-
sichtigen sind.

284 sTauBer, Jusletter 2022, Nr. 5.
285 Art. 102 Abs. 1 SVG.
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Verfahrens führen.286 Im Ordnungsbussenbereich ist jedoch nicht zu erwar-
ten, dass die Verfahrensverzögerung dem Fahrzeughalter einen Schaden von 
aussergewöhnlicher Schwere verursacht.287 Eine Verfahrenseinstellung fällt 
deshalb grundsätzlich ausser Betracht. Gegen eine Bussenreduktion spricht, 
dass es sich um keine schweren Straftaten handelt und die Sanktionierung mit 
maximal CHF 300.— bescheiden ausfällt. Die i.d.R. geringe Komplexität der 
Fälle und der kurz bevorstehende Eintritt der Verfolgungsverjährung können 
hingegen die Berücksichtigung der Verfahrensverzögerung als Strafminde-
rungsgrund rechtfertigen, sofern die Strafverfolgungsbehörde diese zu ver-
antworten hat.288

3.3 Möglichkeit der Befreiung von der Bezahlung der Busse 
a. Befreiungsbeweis289 nach Art. 7 Abs. 5 OBG
Gemäss Art. 7 Abs. 5 OBG kann sich der Halter im ordentlichen Strafverfahren 
entlasten, indem er glaubhaft macht, dass das Fahrzeug gegen seinen Willen 
benutzt wurde und er dies trotz entsprechender Sorgfalt nicht verhindern 
konnte.290 Das Glaubhaftmachen der Benutzung des Fahrzeugs gegen seinen 
Willen und die fehlende Möglichkeit der Verhinderung trotz entsprechender 
Sorgfalt müssen kumulativ vorliegen.291

Das BGer stellte fest, dass der von Art. 7 OBG vorgesehene Schutz der Fahr-
zeughalterrechte über denjenigen der niederländischen Regelung hinausgeht.292 
Art. 8 WAHV (NL)293 zählt im Vergleich zu Art. 7 OBG mehr Möglichkeiten auf, 
um sich gegen die Anordnung der verwaltungsrechtlichen Sanktion zu weh-
ren.294 So genügt nach niederländischem Recht bspw. ausdrücklich das Vor-

286 BGE 143 IV 373 Regeste S. 373 und E. 1.4.2. S. 378; BGE 133 IV 158 E. 8 S. 170 m.w.H.; Urteil 
des Kantonsgerichts Schwyz STK 2017 40 vom 9. Juli 2018 E. 4b; suMMers, BSK StPO, 
N 15 zu Art. 5 StPO.

287 Vgl. BGE 143 IV 373 E. 1.4.2. S. 378 m.w.H.; vgl. Urteil des Kantonsgerichts Schwyz STK 
2017 40 vom 9. Juli 2018 E. 4b.

288 Vgl. Urteil des Kantonsgerichts Schwyz STK 2017 40 vom 9. Juli 2018 E. 2b/bb.
289 In der vorliegenden Arbeit wird bewusst der Terminus «Befreiungsbeweis» und nicht 

«Exkulpationsbeweis» verwendet, da die Bestrafung der Täterschaft unabhängig von 
einem Verschulden erfolgt.

290 Vgl. Urteil des Gerichtshofs des Kantons Genf P/23645/2021 AARP/124/2023 vom 6. April 
2023 E. 3.

291 Siehe weisseNBerger, Komm SVG / aOBG/2014, N 8 zu Art. 6 aOBG/2014.
292 BGE 144 I 242 E. 1.3.1 S. 247; zu diesem Entscheid siehe auch haskaya, forumpoenale 

2019, S. 389 ff.
293 Siehe Anhang 2.
294 Art. 8 WAHV (NL; siehe Anhang 2).
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legen eines gewissen Mietvertrages.295 Im Gegensatz zur schweizerischen 
Regelung sehen die niederländischen Regelungen zudem explizit vor, dass der 
Fahrzeughalter auf die Nichtigkeitsgründe296 und die Folgen bei deren Vor-
liegen hinzuweisen ist.297

In der Schweiz kann sich der Fahrzeughalter — zusätzlich zu den Miss-
brauchsfällen nach Art. 7 Abs. 5 OBG — gemäss Abs. 4 dieser Bestimmung durch 
die Nennung von Name und Adresse des Fahrzeugführers einem Strafver-
fahren entziehen.298 Hierbei muss es sich allerdings um glaubhafte Angaben 
handeln, andernfalls ist die Busse dem Fahrzeughalter aufzuerlegen. Die Nen-
nung eines Fahrzeugführers durch den Fahrzeughalter ist mithin für Letzteren 
nur bedingt entlastend.

Aufgrund des Wortlauts von Art. 7 Abs. 5 OBG ist erkennbar, dass der Ge-
setzgeber den Fahrzeughalter bei der Sicherung seines Fahrzeugs vor un-
befugter Verwendung oder dessen Überlassung an andere zur Sorgfalt an-
halten will. Dies macht insofern Sinn, als es sich bei einem Fahrzeug um eine 
allgemeine Gefahrenquelle handelt, die einer besonderen Überwachung be-
darf. Insofern ist das vorsätzliche Überlassen eines Fahrzeugs in vorschrifts-
widrigem Zustand denn auch als Vergehen und nicht als blosse Übertretung 
ausgestaltet und die fahrlässige Tatbegehung in Art. 93 Abs. 2 Bst. b SVG ge-
sondert und zusätzlich zu Art. 100 Ziff. 1 SVG erwähnt. Der Fahrzeugführer 
muss das Fahrzeug ständig so beherrschen, dass er seinen Vorsichtspflichten 
nachkommen kann,299 was ebenso die allgemeine Gefährlichkeit des Füh-
rens eines Fahrzeugs offenbart. Das Verlassen des Fahrzeuges, ohne den Zün-
dungsschlüssel wegzunehmen, wird nach Ziff. 3.317 Bussenliste 1 Anhang 1 OBV 
mit einer Busse von CHF 60.— bestraft.300 I.d.R. kann sich der Fahrzeughalter 
von der Bezahlung der Busse nach Art. 7 Abs. 5 OBG also nicht befreien, wenn 
er den Zündschlüssel stecken lässt oder das Fahrzeug einer ihm unbekannten 
Person anvertraut.301

295 Art. 8 Bst. b WAHV (NL; siehe Anhang 2).
296 Art. 8 WAHV (NL): Wenn das Fahrzeug gegen seinen Willen benutzt worden ist und er 

dies vernünftigerweise nicht verhindern konnte [Bst. a], ein Mietvertrag [Bst. b] oder 
eine Entschädigungsbescheinigung [Bst. c] vorliegt.

297 Art. 5 WAHV (NL; siehe Anhang 2); Art. 5a WAHV (NL; siehe Anhang 2).
298 BGE 144 I 242 E. 1.1 S. 244 und E. 1.3.1 S. 247.
299 Art. 31 Abs. 1 SVG.
300 Art. 22 Abs. 1 VRV.
301 In Deutschland fällt gemäss köNig, Kurz-Komm, N 5 zu § 25a StVG (D) die mangelnde 

Sicherung eines Fahrzeugs gegen Unbefugte, wie auch das unnötige Laufenlassen des 
Motors, nicht unter § 25a Abs. 1 StVG (D).
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b. Vergleich zum privatrechtlichen Haftungsausschluss

Art. 7 OBG erinnert durch den verwendeten Terminus «Haftung» und den Ver-
weis auf die Sorgfalt des Fahrzeughalters an die Haftungsgrundlagen des 
Privatrechts (wie die Tierhalter-302 oder Familienhaupthaftung)303. So hat der 
Tierhalter dafür zu sorgen, dass durch eigene Aktionen oder Reaktionen des 
Tieres niemand zu Schaden kommt.304 Das Familienhaupt hat namentlich min-
derjährige Hausgenossen derart zu beaufsichtigen, dass Letztere keinen Scha-
den verursachen können.305 Sowohl dem Tierhalter als auch dem Familien-
haupt steht neben dem Sorgfaltsbeweis der Befreiungsbeweis zu.306 Beim Sorg-
faltsbeweis kann sich die betroffene Person von ihrer Haftung befreien, wenn 
sie zu beweisen vermag, die durch die Umstände gebotene Sorgfalt in der Be-
aufsichtigung angewendet zu haben.307 Diese Möglichkeit sieht Art. 7 Abs. 5 
OBG nicht vor. Gemäss dieser Vorschrift kann sich der Fahrzeughalter aber von 
der Bezahlung der Busse befreien, wenn er im ordentlichen Strafverfahren 
glaubhaft zu machen vermag, dass das Fahrzeug gegen seinen Willen benutzt 
worden ist und er dies trotz entsprechender Sorgfalt nicht verhindern konnte.308 
Dieser — vom Sorgfaltsbeweis zu unterscheidende — Befreiungsbeweis ist ver-
neinend formuliert vergleichbar mit demjenigen des Haftpflichtrechts, wonach 
sich ein Tierhalter oder Familienhaupt von der Haftung durch den Beweis be-
freien kann, dass er das nach den konkreten Umständen gebotene Mass von 
Sorgfalt angewendet hat.309

c. Vergleich zur strafrechtlichen Sorgfaltspflicht
Der Befreiungsbeweis nach Art. 7 Abs. 5 OBG ähnelt aber nicht nur jenem der 
zivilrechtlichen Tierhalter- oder Familienhaupthaftung. Auch die Begründung 
des strafrechtlichen Fahrlässigkeitsdelikts im Sinne von Art. 12 Abs. 3 StGB 
weist durch den Vorwurf eines pflichtwidrigen unvorsichtigen (resp. sorgfalts-
widrigen) Verhaltens durch den Täter Gemeinsamkeiten mit der Formulierung 
des Befreiungsbeweises von Art. 7 OBG auf. Art. 7 Abs. 5 OBG beinhaltet eine 

302 Zur Tierhalterhaftung siehe Art. 56 OR.
303 Zur Familienhaupthaftung siehe Art. 333 ZGB.
304 rey/wilDhaBer, Nr. 1160 m.w.H.
305 Art. 331 ZGB und Art. 333 Abs. 1 ZGB.
306 rey/wilDhaBer, Nr. 1192 ff. und Nr. 1389 ff.
307 Art. 56 Abs. 1 OR; Art. 333 Ziff. 1 ZGB.
308 Vgl. Urteil des Gerichtshofs des Kantons Genf P/23645/2021 AARP/124/2023 vom 6. April 

2023 E. 3.
309 rey/wilDhaBer, Nr. 1192 f. und Nr. 1389 f.
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indirekte Sorgfaltspflicht, indem der Fahrzeughalter implizit zur Aufmerk-
samkeit und Vorsicht bei der Vergabe seines ausweispflichtigen Fahrzeugs 
angehalten wird.310 Diese Pflicht beim Überlassen des Fahrzeugs kommt denn 
auch in der Strafbarkeit einer Person, welche ein Motorfahrzeug einem Führer 
überlässt, welcher den erforderlichen Ausweis nicht besitzt,311 zum Ausdruck. 
Dasselbe gilt für die bundesgerichtliche Rechtsprechung betreffend Überlas-
sen des Fahrzeugs durch den Fahrzeughalter an eine fahrunfähige Fahrzeug-
führerschaft.312 Der Gesetzgeber sieht die Bezahlung der Busse vor, wenn der 
Fahrzeughalter seiner Sorgfaltspflicht nicht nachkommt und dadurch nicht 
verhindert, dass das Fahrzeug entgegen seinem Willen benutzt wird. Er ist 
m.a.W. für die Busse verantwortlich, wenn bei pflichtgemässem Verhalten des 
Fahrzeughalters die Benutzung des Fahrzeugs durch den unbekannten Fahr-
zeugführer gegen seinen Willen vermeidbar gewesen bzw. ausgeblieben wäre. 
Dies erinnert namentlich an die bundesgerichtliche Rechtsprechung zur Be-
gründung der Vermeidbarkeit.313

d. Einwand der fehlenden Zustellung der Ordnungsbusse
Nach Art. 6 Abs. 6 OBG finden im Ordnungsbussenverfahren die Vorschriften, 
welche die Mitteilung von Urteilen, Strafbefehlen oder Einstellungsbeschlüs-
sen vorsehen, keine Anwendung. Das hat namentlich auch für die Regelung zu 
gelten, wonach die Zustellung von Entscheiden der Strafbehörden durch ein-
geschriebene Postsendung oder auf andere Weise gegen Empfangsbestätigung, 
insbesondere durch die Polizei, erfolgt.314 Das BGer stellte in einem aktuellen 
Entscheid fest, dass die Erwägung der Vorinstanz nicht zu beanstanden sei, 
wonach die Möglichkeit eines doppelten Zustellungsfehlers durch den Ver-
sand der Übertretungs-«Anzeige» und der Zahlungserinnerung je per einfa-
cher Post vernachlässigbar klein sei.315 Daraus kann gefolgert werden, dass 
der Einwand des Fahrzeughalters, er habe die Ordnungsbusse durch die Polizei 
nicht erhalten, i.d.R. aufgrund der in der Praxis gehandhabten Mehrfachzu-
stellung im Hinblick auf die Bussenerhebung nach Art. 7 OBG nicht befreiend 

310 Eine direkte Verpflichtung läge hingegen bspw. vor, wenn der Gesetzgeber z.B. die Pflicht 
zum Führen eines Fahrtenbuches vorsieht, worauf in IV.B.4.2 und V.G.2 eingegangen 
wird; siehe Ausführungen in III.C.3.2; vgl. Art. 12 Abs. 3 StGB: «nach den Umständen».

311 Art. 95 Abs. 1 Bst. e SVG.
312 BGE 98 IV 11 Regeste S. 11 und E. 4 f. S. 16 ff.
313 BGE 135 IV 56 E. 2.1 S. 65; vgl. Art. 12 Abs. 3 StGB: «nach seinen persönlichen Verhält-

nissen».
314 Art. 85 Abs. 2 StPO.
315 BGE 145 IV 252 E. 1.8 S. 259; siehe sTauBer, Jusletter 2022, Nr. 6.
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wirkt.316 Der Einwand des Fahrzeughalters, er habe keine Post von der Straf-
verfolgungsbehörde erhalten, ist mithin nicht zu hören, wenn die Zustellung 
an die korrekte Wohnadresse oder an eine von der beschuldigten Person selbst 
angegebene Zustelladresse erfolgt ist.317 Dies hat ebenso für das Anbringen des 
Bedenkfristformulars als Ordnungsbussen-Steckzettel am Fahrzeug durch 
die Polizei und die alsdann erfolgte Zusendung der Zahlungserinnerung zu 
gelten. Hier sind bei weiterhin unbekannter Täterschaft die Busse und die Kos-
ten vom Fahrzeughalter zu erheben, ausser der Fahrzeughalter legt glaubhaft 
dar, dass er den besagten Steckzettel nie erhalten hat, und die Strafverfolgungs-
behörde kann den Erhalt nicht (bspw. anhand von Bildern einer Überwachungs-
kamera) nachweisen. In diesem Fall werden — auch im ordentlichen Strafver-
fahren — grundsätzlich keine Verfahrenskosten erhoben, da die Beweislast 
für die erfolgte Zustellung des am Fahrzeug angebrachten Ordnungsbussen-
Steckzettels und der Zahlungserinnerung bei den Behörden liegt.318

Ein (allenfalls rektifizierter) Strafbefehl ohne Erhebung von Verfahrens-
kosten319 ist dann zu erlassen, wenn erstellt ist, dass die Strafbehörde den be-
treffenden Fahrzeughalter tatsächlich nicht angeschrieben hat (z.B. bei feh-
lender Zustellung aufgrund falscher Adressangaben oder aufgrund von dessen 
Wohnsitz im Ausland).320 Die Verfahrenskosten werden hingegen regelmässig 
dann von der betroffenen Person erhoben, wenn deren rechtswidriges und 
schuldhaftes Verhalten zur Einleitung des ordentlichen Strafverfahrens 
führte oder dessen Durchführung alsdann erschwerte (wie bei fehlender Mit-
teilung der Adressänderung gegenüber den Strafverfolgungsbehörden oder 
wenn der bisherige Briefkasten / das bisherige Postfach nicht mehr geleert wird 
und die Post deshalb retourniert werden muss).321

Die Zustellung des Strafbefehls erfolgt — im Gegensatz zum Übertretungs-
vorhalt und der Zahlungserinnerung — durch eingeschriebene Postsendung.322 
Wird der Strafbefehl nicht abgeholt und an die Strafbehörde retourniert, ist 

316 BGE 145 IV 252 E. 1.8 S. 259; neben dem am Fahrzeug angebrachten Ordnungsbussen-
Steckzettel oder dem Übertretungsvorhalt erhält der Fahrzeughalter bei unbekannter 
Täterschaft eine Zahlungserinnerung; siehe Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich 
SU210026 vom 16. Dezember 2021 E. 4.1; siehe Urteil des Appellationsgerichts des Kan-
tons Basel-Stadt BES.2020.17 vom 28. Februar 2020 E. 3.2; siehe Urteil des Appellations-
gerichts des Kantons Basel-Stadt BES.2022.100 vom 22. September 2022 E. 2.3.

317 sTauBer, Jusletter 2022, Nr. 6.
318 Verfügung des Obergerichts des Kantons Bern BK 23 39 vom 16. Juni 2023 E. 4.2; siehe 

Ausführungen in I.B.2.2.e.
319 Siehe Art. 12 OBG.
320 Siehe Art. 426 Abs. 3 Bst. a StPO.
321 Siehe Art. 426 Abs. 2 StPO; vgl. zu den Verfahrenskosten auch Art. 417 StPO.
322 Art. 87 Abs. 2 StPO.
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für das weitere Vorgehen entscheidend, ob die Zustellfiktion nach Art. 85 
Abs. 4 Bst. a StPO greift, was bei Verfahrenshandlungen der Strafverfolgungs-
behörden (z.B. einer Befragung323) innerhalb der vergangenen 6 Monate grund-
sätzlich anzunehmen ist.324 Wird diese Zeitdauer überschritten, erfolgt bei 
nicht abgeholter Postsendung eine weitere Zustellung mittels «Einschreiben» 
und alsdann die polizeiliche Zustellung gegen Empfangsbestätigung sowie 
allenfalls die Ausschreibung im Polizeifahndungssystem zur Zustellung.325 
Bei verweigerter Annahme der Postsendung wird der Strafbefehl praxisge-
mäss ein weiteres Mal eingeschrieben mit der Zusatzleistung «Eigenhändig»326 
durch die Post oder gegen Empfangsbestätigung durch die Polizei zugestellt.

Bei Wohnsitz oder Sitz (bei juristischen Personen) im Ausland wird in 
der Praxis entsprechend dem Rechtshilfeführer des EJPD327 vorgegangen. Die-
ser zeigt auf, in welchen Ländern eine Beweiserhebung und direkte Zustellung 
von Entscheiden möglich ist. Den Rechtshilfeführer gilt es auch bei den Zu-
stellungen im Ordnungsbussenverfahren zu beachten. Einige ausländische 
Behörden328 versenden regelmässig bei der polizeilichen Rechtshilfe ein Doku-
ment, auf welchem der Fahrzeughalter abgebildet ist. Dieses kann unter Um-
ständen — als weiteres Indiz neben der Haltereigenschaft — für die Täterschaft 
des Fahrzeughalters sprechen, wenn im Vergleich mit dem Radarfoto diesel-
be Person erkennbar ist (z.B. aufgrund derselben abgebildeten Brille, von Bart, 
Frisur etc.), und einen Strafbefehl zur Folge haben. Bei juristischen Personen 
erfolgt i.d.R. zunächst der Abgleich des Radarfotos mit dem IVZ(FABER)329-
Bild derjenigen Personen, welche im Handelsregister eingetragen sind.

Verweigert der Fahrzeughalter die Mitwirkung und kann die Täterschaft 
mit verhältnismässigem Aufwand (inkl. Rechtshilfe) nicht eruiert werden, 
erfolgt gegen diesen einen Strafbefehl. Falls die direkte Zustellung des Straf-
befehls an die natürliche Person mit Wohnsitz im Ausland nicht möglich ist, 
weil es bspw. am entsprechenden Staatsvertrag fehlt, wird der Strafbefehl 

323 Urteil des BGer 6B_1154/2021 vom 10. Oktober 2022 E. 1.2 f.
324 Urteil des BGer 6B_674/2019 vom 19. September 2019 E. 1.4.3; Urteil des Kantonsge-

richts Schwyz BEK 2021 71 vom 29. November 2021 E. 3b.
325 Art. 85 Abs. 2 StPO.
326 Hierdurch wird sichergestellt, dass die allfällige Annahmeverweigerung durch die 

beschuldigte Person rechtsgenüglich dokumentiert ist.
327 Abrufbar unter der Homepage des Bundes zur internationalen Rechtshilfe.
328 So bspw. Behörden in Deutschland und Italien — aber nicht in Frankreich.
329 Im FABER wurden die Daten zur Führerzulassung aufgeführt, während im MOFIS die 

Daten der Fahrzeugzulassungen, im ADMAS die Daten der Fahrberechtigung und im 
TARGA die Administrativmassnahmen enthalten waren (siehe Botschaft Via sicura 
2010 [Bundesrat], S. 8480).
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mittels nationaler Ausschreibung durch die Polizei bei erneutem Aufenthalt 
in der Schweiz zugestellt. Das gilt namentlich auch dann, wenn das Ordnungs-
bussenverfahren nicht ordentlich durchgeführt werden konnte, weil bspw. 
das Bedenkfristformular oder der Übertretungsvorhalt und die Zahlungs-
erinnerung nicht zustellbar waren. Ist die direkte Zustellung des Strafbefehls 
nicht im Rechtshilfeführer vorgesehen, kommt bei juristischen Personen mit 
Sitz im Ausland — mangels der Möglichkeit zur Ausschreibung — eine Sistierung 
in Betracht.330

e. Einwand der Nichtbeachtung der Nennung der tatsächlichen 
 Fahrzeugführerschaft durch den Fahrzeughalter

Die mehrfache Nichtbeachtung der vom Fahrzeughalter genannten Täterschaft 
seitens der Staatsanwaltschaft kann nach der bundesgerichtlichen Rechtspre-
chung eine Entschädigungspflicht des Staates im Sinne von Art. 429 StPO 
begründen. Entsprechend stellte das BGer fest, dass trotz der Bussenhöhe von 
nur CHF 40.—, aber mit Blick auf das Zusammenspiel von Halterhaftung und 
verschuldensabhängiger Verantwortlichkeit des Fahrzeugführers eine ge-
wisse Komplexität gegeben und der Beizug eines Anwalts durch die in ihren 
beruflichen Verhältnissen massiv tangierte Fahrzeugvermieterin daher an-
gezeigt gewesen sei.331

4. Zusammenfassung wesentlicher Erkenntnisse

Der Gesetzgeber führte per 1. Januar 2014 mit Art. 6 aOBG/2014 eine neue Vor-
schrift ein, welche das Vorgehen der Strafverfolgungsbehörden bei geringfü-
gigen Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsrecht durch einen unbe-
kannten Fahrzeugführer regelte.332 Bei der kürzlich erfolgten, am 1. Januar 
2020 in Kraft getretenen Totalrevision des Ordnungsbussenrechts übernahm 
der Gesetzgeber im Wesentlichen diese Bestimmung (Art. 7 OBG), änderte de-
ren Marginalie in «Haftung der Fahrzeughalterin oder des Fahrzeughalters» 
und erweiterte sie um die Widerhandlungen gegen das NSAG.333

Nach der Wiedergabe der aktuellen Bestimmung wurde aufgezeigt,334 
wo die genannte Bestimmung in der mehrstufigen Verfahrensordnung des 

330 Art. 314 Abs. 1 Bst. a StPO.
331 Vgl. zum Ganzen Urteil des BGer 6B_880/2015 vom 8. Dezember 2015 E. 1.4.3.
332 Die altrechtliche Bestimmung in Art. 6 aOBG/2006 enthielt eine mit Art. 5 aOBG/2014 

(der Vorgängernorm des heutigen Art. 6 OBG) vergleichbare Regelung zum Vorgehen, 
wenn der Fahrzeugführer den Strafverfolgungsbehörden bekannt ist.

333 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in I.B.1.
334 Siehe Ausführungen in I.B.1.
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schweizerischen Strassenverkehrsrechts einzuordnen ist.335 Es wurde dar-
gelegt, wann die soeben erwähnte Vorschrift des Ordnungsbussenrechts an-
gewendet werden darf. Hierbei war festzustellen, dass es mit den Ordnungs-
bussentatbeständen vergleichbare geringfügige Straftaten gibt, welche vom 
Ordnungsbussenverfahren und damit auch vom Anwendungsbereich von 
Art. 7 OBG ausgenommen sind. Die Straftatbestände begrenzen aber nicht nur 
den Anwendungsbereich der Halterverantwortlichkeit, sondern auch das Aus-
mass der Kostenentlastung der zuständigen Behörde.336 Sodann wurden die 
Voraussetzungen und Ausnahmen für die Anwendung des Ordnungsbussen-
verfahrens dargestellt.337 Es wurde mithin aufgezeigt, wann sogleich ein or-
dentliches Strafverfahren eingeleitet sowie durchgeführt wird und Art. 7 OBG 
folglich keine Anwendung findet. Hiervon wurden die Fälle unterschieden, 
wenn der Fahrzeughalter die Ordnungsbusse — unter Umständen infolge der 
Ablehnung des Ordnungsbussenverfahrens338 — nicht bezahlt339 und der Ord-
nungsbussentatbestand alsdann (nachfolgend) im ordentlichen Strafverfah-
ren zu beurteilen ist.340

Das Ausfällen einer Ordnungsbusse im ordentlichen Strafverfahren war 
zunächst für Fälle vorgesehen, in welchen der Verkehrssünder den erforder-
lichen Geldbetrag gerade nicht auf sich trug.341 Heute hat der Fahrzeughalter 
länger Zeit, um die Busse im Ordnungsbussenverfahren zu begleichen, und 
dessen Mittellosigkeit kann beim Vollzug der durch die Übertretungsstrafbe-
hörde oder Staatsanwaltschaft im ordentlichen Strafverfahren ausgespro-
chenen Busse berücksichtigt werden.342 Im Gegensatz zum Aussprechen der 
Ordnungsbusse im ordentlichen Strafverfahren ist der Verzicht auf diese nicht 
mehr im OBG enthalten.343 Dies hat zur Folge, dass unter Umständen im Einzel-
fall zu prüfen ist, ob wesentliche Rechte der betroffenen Person derart beein-
trächtigt sind, dass Nichtigkeit der polizeilichen Verfügung angenommen 
werden muss, mit welcher die Ordnungsbusse erhoben wurde.344 Ausserdem 
wurde untersucht, unter welchen Umständen im ordentlichen Strafverfahren 

335 Vgl. eiCker/MaNgo-Meier, Repetitorium Nebenstrafrecht, S. 55 ff.
336 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in I.B.2.1.
337 Siehe Art. 3 f. OBG und Art. 5 Abs. 2 OBG; siehe Ausführungen in I.B.2.2.a.
338 Art. 4 Abs. 3 Bst. c OBG und Art. 13 Abs. 2 OBG.
339 Art. 6 Abs. 4 OBG, Art. 7 Abs. 3 OBG und Art. 9 Abs. 2 Bst. c OBG.
340 Siehe Ausführungen in I.B.2.2.b.
341 Botschaft OBG 1969 (Bundesrat), S. 1097.
342 Siehe Ausführungen in I.B.2.2.c.
343 Art. 14 OBG (Art. 11 Abs. 2 aOBG/2014).
344 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in I.B.2.2.d.
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auf eine Kostenauferlegung an den Fahrzeughalter zu verzichten ist.345 An-
schliessend wurde festgestellt, dass bei Vorliegen eines Ordnungsbussentat-
bestands schliesslich weder eine Verwarnung noch ein Führerausweisent-
zug erfolgt.346

Alsdann wurde besagte Vorschrift als Untersuchungsgegenstand einer 
näheren Betrachtung unterzogen. Gemäss dem Wortlaut von Art. 7 Abs. 1 OBG 
haben die Strafverfolgungsbehörden im Ordnungsbussenverfahren und pra-
xisgemäss auch im allenfalls nachfolgenden ordentlichen Strafverfahren auf 
die Eintragung im Fahrzeugausweis und damit auf einen formellen Halterbe-
griff abzustellen.347 In der vorliegenden Arbeit wurde deshalb aufgezeigt, für 
welche Fahrzeuge überhaupt ein solcher Ausweis erforderlich ist und wer 
durch die Zulassungsbehörde im Fahrzeugausweis eingetragen wird.348 Es 
wurde festgestellt, dass für die Eintragung im Fahrzeugausweis ein materieller 
Halterbegriff massgeblich ist. Hierbei wird darauf abgestellt, wer erstens die 
tatsächliche und dauernde Verfügungsgewalt über das Fahrzeug besitzt und 
zweitens es in seinem Interesse349 oder auf seine Kosten350 gebraucht oder ge-
brauchen lässt.351 Dies erinnert an die im Haftpflichtrecht verwendete Defi-
nition des Halters.352 Zumeist stimmen deshalb der formelle und materielle 
Halterbegriff überein.353 Aber nicht nur das Element des Adressaten der Halter-
verantwortlichkeit zeigt Parallelen zum Haftpflichtrecht auf, sondern auch 
dasjenige des Befreiungsbeweises von Art. 7 Abs. 5 OBG. Zur Bezahlung der 
Busse darf der Fahrzeughalter dementsprechend nur angehalten werden, 
wenn dieser nicht glaubhaft darlegen kann, dass das Fahrzeug gegen seinen 
Willen benutzt wurde und er dies trotz entsprechender Sorgfalt nicht verhin-
dern konnte. Dies erinnert an die Haftungsgrundlagen des Privatrechts (z.B. 
der Tierhalter-354 oder Familienhaupthaftung),355 aber auch an die Begrün-

345 Siehe Ausführungen in I.B.2.2.e.
346 Art. 16 Abs. 2 SVG e contrario; vgl. zum Ganzen Ausführungen in I.B.2.3.
347 Art. 7 Abs. 1 OBG; Botschaft Via sicura 2010 (Bundesrat), S. 8517; siehe Botschaft OBG 

2014 (Bundesrat), S. 988; siehe Ausführungen in I.B.3.1.a.
348 Siehe Ausführungen in I.B.3.1.b und I.B.3.1.c.
349 Hierin kommt die Verfügungsverantwortung zum Ausdruck.
350 Dies entspricht der wirtschaftlichen Verfügungsgewalt.
351 Art. 78 Abs. 1 Satz 2 VZV.
352 Siehe BGE 129 III 102 Regeste S. 102 und E. 2.1 S. 103 m.w.H.; kritisch betrachtet diese 

Rechtsprechung zum Halterbegriff giger, SVG Komm, N 25 zu Art. 58 SVG; siehe Aus-
führungen in I.B.3.1.a und I.B.3.1.c.

353 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in I.B.3.1.c.
354 Zur Tierhalterhaftung siehe Art. 56 OR.
355 Zur Familienhaupthaftung siehe Art. 333 ZGB.
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dung des strafrechtlichen Fahrlässigkeitsdelikts im Sinne von Art. 12 Abs. 3 
StGB.356 Neben dem Befreiungsbeweis357 nennt Art. 7 Abs. 5 OBG zudem den 
unverhältnismässigen behördlichen Aufwand. Unter diesem Titel wurde zu-
nächst das Vorgehen der Ermittlungsbehörde bei geringfügigen Strassenver-
kehrsdelikten im ruhenden oder fliessenden Verkehr aufgezeigt.358 Bei unbe-
kannter Täterschaft hinterlassen die Polizeiangehörigen zunächst den Ord-
nungsbussen-Steckzettel am Fahrzeug oder stellen dem Fahrzeughalter den 
Übertretungsvorhalt und dann eine Zahlungserinnerung mit einfacher Post 
zu.359 Es wurde aufgezeigt, wie bei allfälliger Bekanntgabe einer Drittperson 
als Täterin im Ordnungsbussenverfahren und allenfalls ordentlichen Strafver-
fahren zu verfahren ist,360 was die Beschränkung des behördlichen Aufwands 
bedeutet361 und welche Konsequenzen verzögerte Ermittlungs- und Unter-
suchungshandlungen haben.362 Abschliessend erfolgte die eingehende Befas-
sung mit dem Einwand der betroffenen Person, sie habe keine Dokumente von 
den Strafverfolgungsbehörden erhalten,363 und dem Einwand des Fahrzeug-
halters, seine Benennung der Täterschaft sei nicht beachtet worden.364

C. Erarbeitung und Konkretisierung  
der Forschungsfragen

1. Vorgehensweise

Nachdem Art. 7 OBG in einem etwas grösseren Kontext dargelegt und diese 
Bestimmung als Forschungsgegenstand einer näheren Betrachtung unterzo-
gen worden ist, werden die Forschungsfragen erarbeitet und aufgezeigt. Art. 7 
OBG findet in der Praxis zwar häufig Anwendung, diese ist aber nicht selten von 
Rechtsunsicherheit begleitet. Es ist entsprechend auf offensichtliche Besonder-

356 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in I.B.3.3.b und I.B.3.3.c.
357 Siehe Ausführungen in I.B.3.3.a.
358 Siehe Ausführungen in I.B.3.2.a.
359 Siehe Art. 6 Abs. 6 OBG; siehe BGE 145 IV 252 E. 1.8 S. 259; im Bedenkfristformular ist statt 

der Personalien der unbekannten Täterschaft das Fahrzeugkennzeichen zu nennen 
(Art. 9 Abs. 3 OBG); weisseNBerger, Komm SVG / aOBG/2014, N 2 zu Art. 6 aOBG/2014; 
siehe zur Zustellung BGE 145 IV 252 E. 1.8 S. 259.

360 Siehe Ausführungen in I.B.3.2.b und I.B.3.2.c.
361 Siehe Ausführungen in I.B.3.2.d.
362 Siehe Ausführungen in I.B.3.2.e.
363 Siehe Ausführungen in I.B.3.3.d.
364 Siehe Ausführungen in I.B.3.3.e.
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heiten bzw. offenkundige Probleme im Zusammenhang mit besagter Bestim-
mung einzugehen. Der Schwerpunkt wird hierbei auf eine strafrechtliche Sicht-
weise gelegt.

Ziel der nachfolgenden Ausführungen ist das Erarbeiten und Konkretisie-
ren von Forschungsfragen, welche sich im Zusammenhang mit der Anwendung 
von Art. 7 OBG ergeben. Anschliessend wird im nachfolgenden Kapitel aufge-
zeigt, wie diese Fragen einer Antwort zugeführt werden sollen.

2. Probleme durch die Anwendung von Art. 7 OBG
2.1 Verletzung des Rechtsgleichheitsgebots?

Gemäss dem Bericht des UVEK zur Teilrevision des am 1. Januar 2020 in Kraft 
getretenen OBG365 ist zu entnehmen, dass Art. 7 OBG künftig insoweit ergänzt 
werden soll, als die Busse für die «Ordnungswidrigkeit»366 neben natürlichen 
auch juristischen Personen auferlegt werden kann.367 Andernfalls ergibt sich 
nach der hier vertretenen Ansicht die Möglichkeit zur Umgehung der Ordnungs-
busse, da bei begangenen Bagatelldelikten die normwidrige Eintragung der 
«Firma» bzw. des Unternehmens368 im Fahrzeugausweis vor strafrechtlichen 
Konsequenzen im Bagatellbereich des Strassenverkehrsrechts schützt. Dies 
führt letztlich zur rechtsungleichen Behandlung derjenigen natürlichen Per-
sonen, deren Namen im IVZ (ehemals MOFIS-Datenbank)369 des ASTRA einge-
tragen sind. Ausserdem kann durch die Bussenerhebung unabhängig von der 
Leistungsfähigkeit der beschuldigten Person das Rechtsgleichheitsgebot370 

365 Dieses datiert vom 16. März 2016.
366 Gemeint ist hier eine Widerhandlung gegen das Ordnungsbussenrecht; im Gegensatz 

zu den Ordnungsbussentatbeständen stellen die Ordnungswidrigkeiten des schweize-
rischen Verwaltungsstrafrechts eine eigene Deliktskategorie zu Verbrechen, Vergehen 
und Übertretung dar (eiCker, Verwaltungsstrafverfahren, S. 15).

367 Bericht Teilrevision SVG und OBG 2020 (UVEK), S. 3, S. 27 und S. 44.
368 In dieser Arbeit werden als Unternehmen die Einzelunternehmen und Gesellschaften 

unterschieden, wobei Letztere wiederum in Rechtsgemeinschaften (ohne Rechtsper-
sönlichkeit: einfache Gesellschaften, Kollektivgesellschaften und Kommanditgesell-
schaften) und juristische Personen (Körperschaften mit Rechtspersönlichkeit des Pri-
vatrechts: Aktiengesellschaften, Kommandit-Aktiengesellschaften, GmbH, Genossen-
schaften und Vereine; Körperschaften mit Rechtspersönlichkeit des öffentlichen Rechts: 
Bund, Kantone und Gemeinden; Anstalten des Privatrechts: Stiftungen; Anstalten des 
öffentlichen Rechts: Universitäten sowie Hochschulen) unterteilt werden; vgl. ProBsT, 
BSK SVG, N 228 zu Art. 58 SVG m.w.H.; vgl. sChaffhauser, Grundriss des schweizeri-
schen Strassenverkehrsrechts, Nr. 247; vgl. sChaffhauser/zellweger, Nr. 868.

369 Siehe Ausführungen in I.B.3.1.c.
370 Art. 8 Abs. 1 BV.
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verletzt sein. Dies gilt auch bezüglich der unterschiedlichen Strafverfolgung 
und Ahndung von gleichermassen geringfügigen Delikten, die aber nicht alle in 
der Bussenliste 1 Anhang 1 OBV aufgeführt sind und folglich nicht per Ordnungs-
busse geahndet werden können.371 Hierbei ist ebenso an die theoretisch mög-
lichen unterschiedlichen Auswirkungen in administrativmassnahmenrecht-
licher Hinsicht zu denken. Liegt ein Ausschlussgrund nach Art. 3 f. OBG / Art. 5 
Abs. 2 OBG vor, ist der in der Bussenliste 1 Anhang 1 OBV aufgeführte Ordnungs-
bussentatbestand nicht mehr im Ordnungsbussenverfahren zu beurteilen, son-
dern es wird ein ordentliches Strafverfahren durchgeführt.372 Angesichts der 
Formulierung von Art. 16 Abs. 2 SVG hat bei einem solchen Ausschluss des Ord-
nungsbussenverfahrens grundsätzlich zwingend eine Verwarnung oder ein 
Ausweisentzug zu erfolgen. Es erscheint jedoch stossend, wenn dieselbe ge-
ringfügige Widerhandlung gegen das Ordnungsbussenrecht anders beurteilt 
wird, nur weil z.B. das zuständige Polizeiorgan die Tat nicht beobachten konnte. 
Solche Fälle sind daher m.E. grundsätzlich als «besonders leicht» zu beurteilen 
und gemäss Art. 16. Abs. 4 SVG «auf jegliche Massnahmen» zu verzichten.373

2.2 Verstoss gegen das Legalitätsprinzip?

Den Materialien ist zu entnehmen, dass mit der Einführung von Art. 6 aOBG/  
2014 bzw. des heutigen Art. 7 OBG der Problematik begegnet werden sollte, 
dass viele «Firmen» oft nicht in der Lage oder nicht willens seien, der Polizei 
jene Person anzugeben, die das Fahrzeug zur fraglichen Zeit benutzte.374 Der 
Gesetzgeber wollte somit den Beweisschwierigkeiten begegnen, die durch 
eine fehlende Einlassung einer «Firma» bestehen. Ob er damit nur Einzelfir-
men meinte oder ob insbesondere auch Gesellschaften wie beim Unterneh-
mensbegriff nach Art. 102 Abs. 4 StGB gemeint waren, lässt sich den Materia-
lien nicht entnehmen.375 Mit der Einführung von Art. 6 aOBG/2014 bzw. des 
heutigen Art. 7 OBG stellte der Gesetzgeber ausdrücklich auf den im Fahrzeug-
ausweis eingetragenen Halter ab.376 Im Fahrzeugausweis kann die Verwal-
tungsbehörde nicht nur den Namen einer natürlichen Person, sondern auch 

371 Siehe Ausführungen in I.B.2.1.
372 Siehe Ausführungen in I.B.2.2.a.
373 Siehe Ausführungen in V.A.6.1.
374 Botschaft Via sicura 2010 (Bundesrat), S. 8486.
375 Denkbar ist z.B. auch die Erfassung von juristischen Personen des öffentlichen Rechts 

mit Ausnahme der Gebietskörperschaften.
376 Botschaft Via sicura 2010 (Bundesrat), S. 8517.
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die «Firma» (also die Firmenbezeichnung) des Unternehmens eintragen.377 
Dem Bericht des UVEK zur aktuellen Teilrevision des SVG und des OBG ist zu 
entnehmen, dass der Bundesrat ausdrücklich festgehalten habe, dass auch 
juristische Personen als Fahrzeughalterinnen für geringfügige Verstösse in 
die Pflicht genommen werden sollten — dies jedoch nicht im Gesetz erwähnt 
worden sei.378 Das BGer stellte entsprechend bei der Anwendung von Art. 7 
OBG auf Unternehmen eine Verletzung des Legalitätsprinzips nach Art. 1 StGB 
und Art. 7 Ziff. 1 EMRK fest.379 Mit Inkrafttreten ab dem 1. Oktober 2023 hat der 
Gesetzgeber den Anwendungsbereich jedoch ausdrücklich auf «juristische 
Personen» ausgedehnt.

2.3 Missachtung des Verbots des Selbstbelastungszwangs?

Das BGer verneinte eine Verletzung von Art. 6 EMRK bei der Anwendung von 
Art. 7 OBG.380 Es machte diese Ausführungen im Zusammenhang mit dem 
«Recht zu schweigen», welches von der Unschuldsvermutung umfasst wird 
bzw. mit dieser zusammenhängt.381 Gemäss der bundesgerichtlichen Recht-
sprechung gewährleistet das sog. Selbstbelastungsprivileg382 bzw. das Ver-
bot des Selbstbelastungszwangs «im Strafprozess ein Schweigerecht und ein 
Recht, nicht zu seiner eigenen Verurteilung beitragen zu müssen».383 Das 
Recht zu schweigen und dasjenige, sich nicht selbst zu belasten, sind allge-
mein anerkannte international standards, die den Kern des Begriffs eines 

377 Art. 4 Bst. b IVZV i.V.m. Ziff. 2.22 Anhang 1 IVZV (ehemals Art. 3 Abs. 1 Bst. b Ziff. 1 MOFIS- 
Register-Verordnung); siehe Urteil des BGer 6B_1007/2016 vom 10. Mai 2017 E. 1.4 m.w.H. 
(siehe zu diesem Urteil Müller, AJP 2018, S. 1568 ff.; siehe Ziff. 1 Anhang 5 VVV; der 
Überbegriff «Unternehmen» (und nicht «juristische Person») wurde hier bewusst ver-
wendet, da Halter eines Motorfahrzeug neben juristischen Personen auch Rechts-
gemeinschaften ohne Rechtspersönlichkeit (vgl. Art. 102 Abs. 4 Bst. c StGB) sein können 
(Probst, BSK SVG, N 228 zu Art. 58 SVG; Schaffhauser/Zellweger, Nr. 868); siehe sChaff-
hauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Nr. 247.

378 Bericht Teilrevision SVG und OBG 2020 (UVEK), S. 3, S. 27 und S. 44.
379 BGE 144 I 242 E. 3.1.2 S. 251 und E. 3.2 S. 253 (siehe Medienmitteilung Juni 2018 [BGer], 

S. 1 f.); a.M. Urteil des Obergerichts des Kantons Zug BZ 2015 54 vom 21. Juli 2015, in: CAN 
85/2015, S. 238 ff. (E. 3.3 S. 239 f.).

380 BGE 144 I 242 E. 1.4 S. 249; Medienmitteilung Juni 2018 (BGer), S. 2.
381 Siehe Medienmitteilung Juni 2018 (BGer), S. 2; siehe Urteil des BGer 6B_722/2019 vom 

23. Januar 2020 E. 1.3.3; die enge Verbindung zwischen dem Recht, sich nicht selbst zu 
belasten, und der Unschuldsvermutung ergibt sich ebenso aus der Rechtsprechung 
des EGMR (Saunders gegen Vereinigtes Königreich, § 68; Weh gegen Österreich, § 39 
m.w.H.; Krumpholz gegen Österreich, § 30).

382 Art. 113 Abs. 1 StPO; Art. 158 Abs. 1 Bst. b StPO; Art. 262 Abs. 2 StPO; Art. 265 Abs. 2 Bst. a 
StPO; Art. 32 Abs. 2 BV; Art. 14 Ziff. 3 Bst. g UNO-Pakt II.

383 Urteil des BGer 1C_598/2016 vom 2. März 2018 E. 4.1.

56 I.  Einleitung und Erörterung des Forschungsthemas

https://perma.cc/7SMB-63CY
https://perma.cc/7SMB-63CY
https://perma.cc/SY4Q-A99U
https://perma.cc/8UTG-VEVD
https://perma.cc/8UTG-VEVD
https://perma.cc/7SMB-63CY
https://perma.cc/ZTX9-LUUN
https://perma.cc/A6GA-GBDA
https://perma.cc/9BY2-YGGN
https://perma.cc/9BY2-YGGN
https://perma.cc/CBW4-EUT5
https://perma.cc/2EZ2-X8ZD
https://perma.cc/YJ22-WLYZ
https://perma.cc/U28T-3GKK
https://perma.cc/68CL-KEGH
https://perma.cc/A5VL-L8KR
https://perma.cc/7K5H-YKQG
https://perma.cc/A5VL-L8KR
https://perma.cc/7K5H-YKQG
https://perma.cc/7K5H-YKQG
https://perma.cc/73RK-DF8C
https://perma.cc/73RK-DF8C
https://perma.cc/U6ZC-VJ6P
https://perma.cc/45AG-Q9NC
https://perma.cc/JWT8-KE4A
https://perma.cc/FN9B-WW9G
https://perma.cc/T3DK-6X83
https://perma.cc/UCJ6-VFP3
https://perma.cc/T72C-Z7FU
https://perma.cc/T72C-Z7FU
https://perma.cc/M6DZ-LMSH
https://perma.cc/2BJN-WK8N
https://perma.cc/P4JM-G98J


fairen384 Verfahrens nach Art. 6 Ziff. 1 EMRK ausmachen,385 auch wenn besagte 
Norm sie nicht ausdrücklich erwähnt.386

Nach der Rechtsprechung des EGMR schützen diese international stan-
dards u.a. den Beschuldigten vor unzulässigem Zwang durch die Behörden und 
tragen damit zur Vermeidung von Justizirrtümern und zur Verwirklichung der 
Ziele von Art. 6 EMRK bei.387 Nach der Rechtsprechung des EGMR erstreckt sich 
das Recht auf Selbstbelastungsfreiheit jedoch nicht auf die strafprozessuale 
Verwertung von Beweismitteln, die vom Beschuldigten durch Zwang gewon-
nen werden können, aber unabhängig von dessen Willen existieren. Als Bei-
spiel nannte der EGMR Schriftstücke, die aufgrund eines Befehls oder Beschlus-
ses erlangt werden, oder Proben von Atemluft, Blut, Urin, Haaren und Körper-
gewebe zwecks einer DNA-Analyse oder Stimmproben.388

Der Fahrzeughalter wird wie bei den durch das kantonale Recht teilweise 
vorgesehenen direkten Informationspflichten zu einem Handeln seinerseits 
aufgefordert.389 Mit Art. 7 OBG schuf der Gesetzgeber für natürliche Personen 
ebenso eine Situation von direktem Informationszwang, wenn diese der Bus-
senerhebung entgehen wollen. Im Gegensatz zum Verwaltungsrecht, wo der 
betroffenen Person regelmässig Informations- und Mitwirkungspflichten zu-
kommen, ist ein solches Vorgehen dem Straf(prozess)recht grundsätzlich 
fremd.390 Aufgrund der bisherigen Rechtsprechung des EGMR ist allerdings 
unklar, ob aufgrund der Tatsache, dass Art. 7 OBG den Fahrzeughalter unter 
Umständen zur aktiven Mitwirkung im Strafverfahren zwingt, von einer Ver-
letzung bzw. Missachtung des Grundsatzes nemo tenetur se ipsum accusare 
auszugehen ist.391 Bei Unternehmen ist zudem umstritten, ob sich diese über-

384 Siehe Art. 29 Abs. 1 BV.
385 Urteil des BGer 6B_722/2019 vom 23. Januar 2020 E. 1.3.3; Urteil des BGer 6B_439/2010 

vom 29. Juni 2010 E. 5.2; MaeDer, AJP 2014, S. 684.
386 John Murray gegen Vereinigtes Königreich, § 45; Saunders gegen Vereinigtes König-

reich, § 68; J.B. gegen Schweiz, § 64; Weh gegen Österreich, § 39; Jalloh gegen Deutsch-
land, § 100; Krumpholz gegen Österreich, § 31; BGE 121 II 273 E. 3a S. 282, wonach das 
Recht, sich nicht selber belasten zu müssen, auch aus der Unschuldsvermutung nach 
Art. 6 Ziff. 2 EMRK (Lehre) und dem Recht auf Verteidigung nach Art. 6 Ziff. 3 EMRK 
(Praxis des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften) abgeleitet wird.

387 John Murray gegen Vereinigtes Königreich, § 45; Weh gegen Österreich, § 39; Jalloh 
gegen Deutschland, § 100.

388 Vgl. zum Ganzen Saunders gegen Vereinigtes Königreich, § 69; Jalloh gegen Deutsch-
land, § 102 und § 112; siehe P.G. und J.H. gegen Vereinigtes Königreich, § 80.

389 Siehe Ausführungen in II.C.2.
390 Siehe Ausführungen in III.C.1.
391 Niggli/MaeDer, Strassenverkehrsrechts-Tagung 2018, S. 88, erachten Art. 6 aOBG/2014 

(die Vorgängernorm des heutigen Art. 7 OBG) mit dem Nemo-tenetur-Grundsatz als 
nicht vereinbar (MaeDer, AJP 2014, S. 685, MaeDer/Niggli, BSK SVG, N 30 zu Art. 102 
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haupt generell auf den genannten Grundsatz berufen können.392 Im Zusam-
menhang mit Art. 7 OBG stellte sich diese Frage bis vor dem 1. Oktober 2023 
nicht, da im Fahrzeugausweis als Halter eingetragene Unternehmen von 
dieser Bestimmung damals nicht erfasst waren.393

2.4 Abweichung vom Untersuchungsgrundsatz?

Nach Art. 6 StPO klären die Strafbehörden von Amtes wegen alle für die Beurtei-
lung der Tat und der beschuldigten Person bedeutsamen Tatsachen ab (Abs. 1), 
wobei sie die belastenden und entlastenden Umstände mit gleicher Sorgfalt 
untersuchen (Abs. 2). Der Botschaft zur StPO-Revision ist zu entnehmen, dass 
die Verpflichtung, entlastenden Momenten mit gleicher Sorgfalt nachzuge-
hen, sich in einem System aufdrängt, in welchem die Leitung des Vorverfah-
rens in der Hand derselben Behörde liegt, die nach Abschluss der Unter-
suchung auch für die Erhebung der Anklage zuständig ist.394 Diese Ausfüh-
rungen zeigen, dass Art. 6 StPO aufgrund der Einführung des Staatsanwalt-
schaftsmodells II395 als Schutzinstrument dienen sollte. Ebenso baut Art. 6 
StPO die Rechte der beschuldigten Person hinsichtlich der verkürzten Sachver-
haltsermittlung bzw. -untersuchung in den «kurzen Prozessen» aus.396 Wenn 
jedoch ggf. entlastende Umstände, wie ein «Alibi», bei der Bussenerhebung 
nach Art. 7 OBG bereits im Vorverfahren nicht berücksichtigt werden dürfen,397 
kann die Frage aufgeworfen werden, ob dadurch der Untersuchungsgrund-
satz tangiert ist.

SVG; siehe roBerT, Strassenverkehr 2014, S. 35 f.); eiCker, NK 2018, S. 279, bezeichnet 
den besagten Grundsatz als tangiert; wohlers, Strassenverkehr 2015, S. 13, und oTT, 
Jahrbuch Strassenverkehrsrecht 2016, S. 272 f., erwarten kein Einschreiten des EGMR 
bei dessen Beurteilung der Vereinbarkeit von Art. 6 aOBG/2014 (der Vorgängernorm 
des heutigen Art. 7 OBG) mit dem Nemo-tenetur-Grundsatz.

392 gilles, AJP 2011, S. 175; eiCker, NK 2018, S. 278; rieDo/Niggli, Verwaltungsstrafrecht, 
S. 62; bejahend: eNgler, BSK StPO, N 66 und N 73–76 zu Art. 112 StPO m.w.H., MaeDer, 
AJP 2014, S. 684 f., Niggli/gfeller, BSK StGB, N 446 zu Art. 102 StGB, Niggli/rieDo, BSK 
KG, N 260a zu Vor Art. 49a–53 KG; verneinend: arzT, JZ 2003, 457–460; siehe heiNe, SZW 
2005, 21, zur Mitwirkungspflicht des Unternehmens im Kanton Bern.

393 Bericht Teilrevision SVG und OBG 2020 (UVEK), S. 3, S. 27 und S. 44.
394 Botschaft StPO 2005 (Bundesrat), S. 1130.
395 Zum Staatsanwaltschaftsmodell II siehe die Ausführungen in der Botschaft StPO 2005 

(Bundesrat), S. 1105.
396 Zum Begriff «kurzer Prozess» siehe ThoMMeN, recht 2014, S. 264 ff. und ThoMMeN 

MarC, Kurzer Prozess — Fairer Prozess?
397 Niggli/MaeDer, Strassenverkehrsrechts-Tagung 2018, S. 70 und S. 83; siehe JeaNNereT, 

Strassenverkehr 2013, S. 51; siehe MaeDer, AJP 2014, S. 683; siehe weisseNBerger, Jahr-
buch Strassenverkehrsrecht 2012, S. 431 f.; vgl. zurN, Strassenverkehr 2017, S. 41.
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2.5 Beeinträchtigung der Unschuldsvermutung?

Die Stärkung der Verfügungsverantwortung des Fahrzeughalters für sein aus-
weispflichtiges Fahrzeug erschien dem Gesetzgeber unter dem Aspekt der öko-
nomischen Verwaltungs- und Prozessführung derart angezeigt, dass er mit der 
Einführung von Art. 6 aOBG/2014 bzw. dem heute geltenden Art. 7 OBG — ge-
mäss seinen Ausführungen in der Botschaft zu Via sicura — bewusst von einem 
«strafrechtlichen Grundsatz» abwich.398 Welchen Grundsatz er damit meinte, 
ergibt sich aus der betreffenden Textstelle nicht. Vielmehr ist einem weiteren 
Passus der Botschaft zu Via sicura zu entnehmen, dass die Straffung des Ord-
nungsbussenverfahrens die Unschuldsvermutung399 beeinträchtige.400 Und 
dies entgegen der zuvor in derselben Botschaft gemachten Feststellung, dass 
Ordnungsbussen im Sinne von Art. 103 StGB verhängt würden und entspre-
chend die straf(prozess)rechtlichen Grundsätze anzuwenden seien.401 Der 
Bundesrat rechtfertigte diese Beeinträchtigung mit der Argumentation, dass 
ein solcher Grundrechtseingriff nur den Bagatellbereich des Verkehrsrechts 
betreffe und die Polizei dadurch vom Aufwand der Suche nach dem unbekann-
ten Täter entlastet werde. Zudem stünden den Fahrzeughaltern verschiedene 
Möglichkeiten offen, um den vermeintlichen Täter ausfindig zu machen. Des-
halb bezeichnete der Bundesrat diese Massnahme zur Straffung des Ordnungs-
bussenverfahrens als «verhältnismässig und somit verfassungskonform».402

Nach Ansicht des BGer verletzt die in Art. 7 OBG statuierte Pflicht des seine 
Täterschaft bestreitenden Fahrzeughalters, die tatsächliche Fahrzeugführer-
schaft zu nennen oder die Busse zu bezahlen, weder die Unschuldsvermutung 
noch das Recht, sich nicht selbst zu belasten.403 Im Gegensatz zu diesen Aus-
führungen in der Botschaft und denjenigen des BGer liegt gemäss der Mehr-
heitsmeinung in der Literatur bei der Anwendung von Art. 7 OBG eine Verlet-
zung des verfassungsmässigen Grundsatzes der Unschuldsvermutung vor.404 

398 Botschaft Via sicura 2010 (Bundesrat), S. 8486 f.
399 Dieser Grundsatz ist in Art. 10 StPO (Botschaft StPO 2005 [Bundesrat], S. 1132 f.), Art. 32 

Abs. 1 BV, Art. 6 Ziff. 2 EMRK und Art. 14 Ziff. 2 UNO-Pakt II festgehalten und besagt, 
dass jede Person bis zu ihrer rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig gilt.

400 Botschaft Via sicura 2010 (Bundesrat), S. 8524.
401 Botschaft Via sicura 2010 (Bundesrat), S. 8486.
402 Vgl. zum Ganzen Botschaft Via sicura 2010 (Bundesrat), S. 8524.
403 BGE 144 I 242 Regeste S. 242 und E. 1 S. 244 ff.; a.M. graND, Nr. 375.
404 eiCker, NK 2018, S. 279, eiCker/MaNgo-Meier, Repetitorium Nebenstrafrecht, S. 61, 

giger, Strassenverkehr 2014, S. 10, JeaNNereT, Strassenverkehr 2013, S. 51, MaeDer, 
AJP 2014, S. 679 und S. 684 f., MaeDer/Niggli, BSK SVG, N 30 zu Art. 102 SVG, Mizel, 
Anwaltsrevue 2015, S. 440, Niggli/MaeDer, Strassenverkehrsrechts-Tagung 2018, 
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Die durch den Gesetzgeber vorgesehene latente Vermutung der Täterschaft405 
erklärt die Doktrin mit dem übergeordneten Recht als nicht vereinbar.406

2.6 Verletzung des Schuldprinzips?

Im modernen Strafrecht nimmt das Schuldprinzip407 eine besondere Stellung 
ein.408 Unternehmen waren zum Erlasszeitpunkt des OBG im Jahr 1970409 
i.d.R. nicht strafbar, und an ihrer Stelle hafteten insbesondere die Organe, die 
für sie gehandelt hatten.410 Es galt der Grundsatz societas delinquere non po-
test, wonach ein Unternehmen mangels Schuldfähigkeit nicht delinquieren 
kann.411 Denn grundsätzlich haben sich natürliche Personen für die Straftat 
zu verantworten, welche sie im Geschäftsbetrieb des Unternehmens verüben. 
Einem Unternehmen fehlten naturgemäss die psychischen Eigenschaften, 
welche Voraussetzung der Zurechnungsfähigkeit und damit der Schuldfähig-
keit sind.412 Um die Strafbarkeit / strafrechtliche Verantwortlichkeit dennoch 
zu begründen, ist dieses traditionelle Verständnis des Schuldprinzips notwen-
digerweise umzudeuten.413 Aus der moralischen Schuld des Individualtäters 
wird im Falle des Unternehmens ein Organisationsverschulden414 resp. eine 

S. 88 m.w.H., Niggli/MaeDer, Verwaltungsstrafverfahren, S. 36 f., roBerT, Strassenver-
kehr 2014, S. 35 f., weisseNBerger, Jahrbuch Strassenverkehrsrecht 2012, S. 431 f., weis-
seNBerger, Komm SVG / aOBG/2014, S. 855, N 9 und N 11 zu Art. 6 aOBG/2014 sowie 
zurN, Strassenverkehr 2017, S. 39; a.M. BuNDi, AJP 2006, S. 501–505, welcher eine neue 
Regelung zur Halterverantwortlichkeit unter dem Gesichtspunkt der Unschuldsver-
mutung als zulässig erachtet, obwohl gewisse Abstriche zu machen seien.

405 Botschaft Via sicura 2010 (Bundesrat), S. 8517, Botschaft OBG 2014 (Bundesrat), S. 988; 
a.M. MaeDer, ContraLegem 2018, S. 67–69 und Niggli/MaeDer, Strassenverkehrs-
rechts-Tagung 2018, S. 82–84; siehe Urteil des BGer 6B_1007/2016 vom 10. Mai 2017 E. 1.5 
(siehe zu diesem Urteil Müller, AJP 2018, S. 1568 ff.); siehe MaeDer, AJP 2014, S. 684 f.; 
siehe sChorro, ZStrR 2017, S. 88 f.; siehe weisseNBerger, Jahrbuch Strassenverkehrs-
recht 2012, S. 430 f.; siehe wohlers, Strassenverkehr 2015, S. 12.

406 MaeDer, AJP 2014, S. 683–685 mit Verweis bzgl. des Verstosses gegen höherrangiges 
Recht auf JeaNNereT, ZStrR 2009, S. 337 f.; siehe auch zurN, Strassenverkehr 2017, S. 39.

407 Art. 1 StGB (nulla poena sine culpa); teilweise auch als Verschuldensprinzip bezeichnet 
(BGE 134 III 59 E. 2.1 S. 63); siehe auch Art. 19 StGB, Art. 47 StGB und Art. 106 Abs. 3 StGB.

408 Vgl. sChulTz, AT, S. 75; vgl. sTraTeNwerTh/kuhleN, AT, N 1 ff. zu § 11; sChMiD, grobes 
und leichtes Verschulden, S. 8; vgl. Brägger, S. 18 ff.

409 In Kraft getreten ist das OBG erst am 1. Januar 1973.
410 BGE 104 IV 140 E. 1 S. 141.
411 hoNsell, S. 164; JeaN-riCharD-DiT-Bressel, plädoyer 2013, S. 29.
412 BGE 85 IV 95 E. 2 S. 100; forsTer, Strafrechtliche Verantwortlichkeit des Unternehmens, 

FN 277 m.w.H. (S. 55).
413 Vgl. Botschaft StGB 1998 (Bundesrat), S. 2142.
414 Botschaft StGB 1998 (Bundesrat), S. 2142 und S. 2144.
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Schuld sui generis415 infolge der mangelhaften Organisation. Während seit 
Inkrafttreten von Art. 102 StGB am 1. Oktober 2003 die Unternehmen bei der 
Begehung eines Verbrechens oder Vergehens bestraft werden können, hatte 
der Gesetzgeber die Verantwortlichkeit des Unternehmens im Ordnungsbus-
senbereich bis zum 1. Oktober 2023 nicht ausdrücklich normiert. Art. 7 OBG 
weist keinen Bezug zu einem Organisationsverschulden des Unternehmens 
auf. Der Vorwurf mangelhafter Organisation ist in dieser Vorschrift nicht ent-
halten. Ebenso wenig knüpft diese Vorschrift an ein Verschulden des Fahrzeug-
halters an. Es entstehen mithin Schwierigkeiten beim Ausfällen einer Busse 
und einer Ersatzfreiheitsstrafe, welche sich nach dem Verschulden bemessen 
bzw. sich an einem solchen orientieren.416 Die Mehrheitsmeinung in der Lite-
ratur geht entsprechend bei der Bussenerhebung gemäss Art. 7 OBG von der 
Verletzung des Schuldprinzips aus.417

2.7 Verletzung des Täterprinzips?

Gemäss dem Täterprinzip kann Täter im strafrechtlichen Sinn nur der Urheber 
strafrechtlich relevanten Unrechts sein.418 Im Haftpflichtrecht ist derjenige für 
den Schaden verantwortlich, der für die Betriebsgefahr einstehen muss.419 
Es hat derjenige das wirtschaftliche Risiko zu tragen, welcher den wirtschaft-
lichen Nutzen aus der betreffenden Aktivität zieht.420 Im Strassenverkehrs-
strafrecht verhält es sich gleich, obwohl hier nicht der wirtschaftliche Ausgleich 
im Vordergrund steht, sondern begangenes Unrecht abgegolten wird. Dieses 
Unrecht kann ebenso in der Verletzung einer Pflicht zur Überwachung der 

415 Botschaft StGB 1998 (Bundesrat), S. 2142.
416 Art. 47 Abs. 1 StGB und Art. 106 Abs. 3 StGB; aufgrund der unbekannten Täterschaft 

können denn auch die finanziellen Verhältnisse der Täterschaft gemäss Art. 106 
Abs. 3 StGB nicht berücksichtigt werden, wobei dieser Widerspruch jedoch im Ord-
nungsbussenbereich hingenommen wird, wie die Erhebung von pauschal anhand 
der Bussenliste 1 Anhang 1 OBV bemessenen Bussen zeigt.

417 eiCker, NK 2018, S. 279; JeaNNereT, Komm SVG, N 4 zu Art. 6 aOBG/2014; JeaNNereT, 
Strassen verkehr 2013, S. 37 und S. 51; MaeDer, AJP 2014, S. 679, S. 686 f., S. 691; MaeDer/
Niggli, BSK SVG, N 12, N 30 und N 35 zu Art. 102 SVG; Niggli, Strafverteidigung, S. 33 f.; 
Niggli/MaeDer, Strassenverkehrsrechts-Tagung 2018, S. 86 und S. 88; Mizel, Anwalts-
revue 2015, S. 440; oTT, Jahrbuch Strassenverkehrsrecht 2016, S. 273; roBerT, Stras-
senverkehr 2014, S. 33, S. 35–37; sChorro, ZStrR 2017, S. 96 f., S. 103–107 und S. 109; 
weisseNBerger, Jahrbuch Strassenverkehrsrecht 2012, S. 431 f.; weisseNBerger, 
Komm SVG / aOBG/2014, S. 855 f. und N 9 zu Art. 6 aOBG/2014; wohlers, BJM 2016, 
S. 126; wohlers, Strassenverkehr 2015, S. 5 und S. 14 f.; zurN, Strassenverkehr 2017, 
S. 36 f., S. 39–45.

418 sChorro, ZStrR 2017, S. 107.
419 Vgl. MaeDer, AJP 2014, S. 687.
420 rey/wilDhaBer, Nr. 1500 m.w.H.
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Gefahrenquelle bestehen.421 Eine solche ist in Art. 7 OBG jedoch nicht ausdrü-
cklich normiert. Der Fahrzeughalter hat nicht für die Busse aufzukommen, weil 
er sich unrechtmässig und schuldhaft verhalten hätte, sondern weil ihm die 
formelle Eigenschaft als Halter zukommt.422 Kraft dieser besonderen Eigen-
schaft soll der Fahrzeughalter für die Straftat «mitverantwortlich» sein bzw. er 
wird durch die Erhebung einer Busse anhand der Bussenliste 1 Anhang 1 OBV 
in indirekter Weise zum Täter gemacht.423 Der Botschaft zu Via sicura ist ent-
sprechend zu entnehmen, dass «nicht mehr ausschliesslich die Person bestraft 
werden muss, welche die Widerhandlung begangen hat, sondern der Fahrzeug-
halter oder die Fahrzeughalterin bestraft werden kann, falls der Täter oder die 
Täterin der Polizei nicht bekannt ist».424 Der Fahrzeughalter sollte nach An-
sicht des Gesetzgebers mithin bestraft werden. So sind denn auch die Aus-
wirkungen einer Bussenerhebung nach Art. 7 OBG vergleichbar mit einer 
Schuldigsprechung und Bestrafung. Entsprechend ist in der Praxis der «Halter-
strafbefehl» bis auf den Verweis auf Art. 7 OBG identisch mit einem «Lenker-
strafbefehl». Der Grund dieser faktischen Bestrafung des Fahrzeughalters 
liegt im Fehlverhalten der unbekannten Täterschaft sowie der Unmöglich-
keit, diese mit verhältnismässigem Aufwand zu ermitteln, und nicht in der 
Verantwortlichkeit des Fahrzeughalters als Urheber der unrechtmässig (und 
allenfalls schuldhaft)425 begangenen Tat. In der Literatur ist man sich entspre-
chend einig, dass ein Verstoss gegen das Täterprinzip vorliegt, wenn Art. 7 OBG 
einzig an dessen formelle Eigenschaft als Halter anknüpft.426

2.8 Resümee und Überblick über die Forschungsfragen

Es ist somit festzustellen, dass Art. 7 OBG, so wie er derzeit ausgestaltet ist, bei 
dessen Anwendung mit verschiedenen Prinzipien des Straf(prozess)rechts 
und teilweise des Verwaltungsrechts i.e.S. nicht vereinbar ist oder sein könnte. 
Hieraus ergeben sich im Zusammenhang mit der Einführung und Anwendung 
von Art. 7 OBG die folgenden Forschungsfragen:

421 Z.B. bei der Pflicht zum Führen eines Fahrtenbuches (Art. 20 Abs. 1 SVAV) oder eines 
Mieterverzeichnisses (Art. 70 VZV i.V.m. Art. 149 VZV; § 13 Abs. 2 StVO [BS]; Art. 9A 
Abs. 3 LaLCR [GE]; § 15 Abs. 2 VAG [ZH]).

422 Siehe MaeDer, AJP 2014, S. 685.
423 Botschaft OBG 2014 (Bundesrat), S. 988.
424 Botschaft Via sicura 2010 (Bundesrat), S. 8486.
425 sChorro, ZStrR 2017, S. 107.
426 eiCker, NK 2018, S. 279; MaeDer, AJP 2014, S. 679, S. 685 f.; MaeDer/Niggli, BSK SVG, 

N 30 zu Art. 102 SVG; Niggli/MaeDer, Strassenverkehrsrechts-Tagung 2018, S. 88; 
Niggli/MaeDer, Verwaltungsstrafverfahren, S. 35; roBerT, Strassenverkehr 2014, 
S. 36; sChorro, ZStrR 2017, S. 96 f., S. 103 und S. 108 f.
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1. Liegt eine Verletzung des Rechtsgleichheitsgebots vor?
2. Ist ein Verstoss gegen das Legalitätsprinzip erkennbar?
3. Wird das Verbot des Selbstbelastungszwangs missachtet?
4. Ist eine Abweichung vom Untersuchungsgrundsatz gegeben?
5. Wird die Unschuldsvermutung beeinträchtigt?
6. Liegt eine Verletzung des Schuld- und Täterprinzips vor?
7. Werden allenfalls weitere straf(prozess)rechtliche Grundsätze und 

 Garantien beeinträchtigt oder verletzt?
8. Besteht ein Korrekturbedarf und wie sehen Regelungsvorschläge aus?

Nachfolgend wird das Vorgehen aufgezeigt, um die etwaige fehlende Vereinbar-
keit mit rechtsstaatlichen Grundsätzen zu untersuchen und bei deren Feststel-
lung die entsprechenden Folgerungen zu deren Vermeidung zu erarbeiten.

D. Gang der Untersuchung und Methodik
Einleitend erfolgte die Betrachtung des Untersuchungsgegenstands dieser 
Arbeit — Art. 7 OBG — vor dem Hintergrund der allgemeinen und besonderen 
Entwicklungen im schweizerischen Strassenverkehrsrecht der letzten Jahr-
zehnte. Dabei ist aufgezeigt worden, mit welchen Schwierigkeiten sich der Ge-
setzgeber konfrontiert sah, als er die Verantwortlichkeit des Fahrzeughalters 
bei geringfügigen Widerhandlungen gegen das schweizerische Strassenver-
kehrsrecht neu regelte. Der Gesetzgeber war sich bei der Einführung von Art. 7 
OBG der Beeinträchtigung des Grundsatzes der Unschuldsvermutung be-
wusst.427 Die Abweichung von diesen sowie von weiteren rechtsstaatlichen 
Prinzipien und Garantien durch die Anwendung von dieser Bestimmung gilt 
es in dieser Arbeit näher zu erforschen. Beeinträchtigt oder verletzt die Anwen-
dung von Art. 7 OBG: 1. das Rechtsgleichheitsgebot, 2. das Legalitätsprinzip, 
3. das Verbot des Selbstbelastungszwangs, 4. den Untersuchungsgrundsatz, 
5. die Unschuldsvermutung, 6. das Schuld- und Täterprinzip sowie 7. weitere 
straf(prozess)rechtliche Prinzipien und Garantien?

Die Beantwortung dieser Forschungsfragen hängt massgeblich davon 
ab, wie Art. 7 OBG im schweizerischen Rechtssystem eingebettet ist. Die Be-
fassung mit der Vereinbarkeit von Art. 7 OBG und straf(prozess)rechtlichen 
Grundsätzen und Garantien führt somit unweigerlich zur Frage nach dessen 
Rechtsnatur. Es wird entsprechend eine rechtssystematische Befassung mit 
der Fahrzeughalterverantwortlichkeit vorzunehmen sein. Die Frage nach der 

427 Botschaft Via sicura 2010 (Bundesrat), S. 8524.
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Einordnung der Vorschrift zur Fahrzeughalterverantwortlichkeit im Rechts-
system ist insofern bedeutsam, als dadurch die Rechte und Pflichten der betrof-
fenen Person festgelegt werden. Zudem führen unter Umständen unterschied-
liche Behörden das Verfahren durch, was im Hinblick auf die Anwendung des 
Opportunitätsprinzips und in finanzieller Hinsicht von Bedeutung sein kann.

Nach der Einordnung von Art. 7 OBG im schweizerischen Rechtssystem 
wird die Vereinbarkeit dieser Norm mit ausgewählten rechtsstaatlichen Grund-
sätzen untersucht. Dabei wird zunächst die unterschiedliche Geltung des je-
weiligen Prinzips in den verschiedenen Rechtsgebieten (namentlich im Straf 
[prozess]recht und Verwaltungsrecht i.e.S.) dargestellt und alsdann Art. 7 OBG 
auf dessen Vereinbarkeit hin untersucht. Bei einer allfällig festzustellenden 
Verletzung von systemfremden Grundsätzen und Garantien würde sich folg-
lich die Frage nach der Möglichkeit eines Systemwechsels bzw. dem Heraus-
nehmen und Verschieben der Norm in einen anderen Rechtsbereich stellen.

Wie bereits der Bundesrat vor der Einführung von Art. 7 OBG festgestellt 
hat, ist keine einfache Lösung hinsichtlich der Problematik, Ordnungsbussen 
durch die Ausübung des Zeugnisverweigerungsrechts zu umgehen, in Sicht, 
und es stehen schützenswerte Grundrechte infrage, was eine vertiefte Analyse 
unter Berücksichtigung ausländischer Rechtsordnungen rechtfertigt.428 Ein 
Blick über die Landesgrenze hinaus zeigt, dass unterschiedliche Regelungen 
zur Lösung des Problems bestehen, wenn die fahrzeugführende Person nach 
einer geringfügigen Widerhandlung gegen das Strassenverkehrsrecht nicht 
festzustellen ist. Einige Länder kennen Vermutungstatbestände der Täter-
schaft (z.B. Frankreich und Spanien429), andere stellen die Verletzung der Infor-
mationspflicht unter Strafe (bspw. Italien430, Österreich431, Grossbritannien432 
und früher zahlreiche Schweizer Kantone433).434 Gemäss der vom ASTRA beim 
Schweizerischen Institut für Rechtsvergleichung in Auftrag gegebenen Studie 

428 Stellungnahme des Bundesrats vom 17. Mai 2006.
429 Art. 82 Bst. c spanisches Strassenverkehrsgesetz vom 30. Oktober 2015 (Ley sobre trá-

fico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial; real decreto legislativo 6/2015).
430 Art. 126bis Ziff. 2 italienisches Strassenverkehrsgesetz vom 13. April 1995 (Codice della 

Strada; decreto legislativo Nr. 285).
431 § 103 Ziff. 2 i.V.m. § 134 Kraftfahrgesetz (A); siehe Weh gegen Österreich, §§ 1 ff.; siehe 

Lückhof und Spanner gegen Österreich, §§ 1 ff.
432 § 172 britisches Strassenverkehrsgesetz vom 15. November 1988 (Road traffic act 1988); 

siehe O’Halloran und Francis gegen Vereinigtes Königreich, §§ 1 ff.
433 Siehe Ausführungen in II.C.2.
434 JaNiszewski, DAR 1986, S. 258 mit Verweis auf die Marburger Dissertation von goNTarD 

aus dem Jahre 1976; siehe MaeDer, AJP 2014. S. 685; siehe Niggli/MaeDer, Strassenver-
kehrsrechts-Tagung 2018, FN 101 (S. 85); siehe roBerT, Strassenverkehr 2014, S. 33; 
siehe wohlers, Strassenverkehr 2015, S. 12 f.
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zur Strafbarkeit des Fahrzeughalters in verschiedenen Ländern (Belgien, 
Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg, Niederlande, Österreich und 
Spanien) ist die Strafbarkeit des Fahrzeughalters zwar die Ausnahme, in einigen 
Ländern (Belgien, Niederlande435 und Luxemburg) ist er aber dennoch «ver-
antwortlich». Dort muss der Fahrzeughalter die Identität des nicht identifizier-
ten Fahrzeugführers bekannt geben, ansonsten er selbst in die Pflicht genom-
men wird.436 Auf die niederländische Bestimmung wird in dieser Arbeit be-
sonderes eingegangen, weil das BGer diese Norm mit Art. 7 OBG vergleicht.437

Bei der Sanktionierung des Fahrzeughalters für nicht durch ihn began-
genes Unrecht438, aber auch bei dessen Bestrafung infolge einer verweigerten 
Aussage, können Abgrenzungsschwierigkeiten bei der Einordnung der ent-
sprechenden Norm zum Strafrecht oder Verwaltungsrecht i.e.S. entstehen. 
Einen anderen Lösungsweg hat der deutsche Gesetzgeber gewählt, welcher 
mit § 25a StVG (D) eine «reine» Kostenregelung schuf, wenn der Führer des 
Kraftfahrzeugs im Bussgeldverfahren wegen eines Halt- oder Parkverstosses 
nicht vor Eintritt der Verfolgungsverjährung ermittelt werden kann oder seine 
Eruierung einen unangemessenen Aufwand erfordern würde. Mit «rein» ist 
gemeint, dass die Behörde dem Fahrzeughalter ausschliesslich die Verfahrens-
kosten und nicht auch die Busse überbindet. Im Gegensatz zur schweizeri-
schen Bestimmung gilt die deutsche Kostenregelung nach Ansicht des BVerfG 
(D) und der h.L. sowohl als mit dem Grundsatz nemo tenetur se ipsum accusare 
als auch mit dem Schuldprinzip vereinbar.439

Zur Bearbeitung der eingangs genannten Probleme — namentlich der 
Missachtung des Verbots des Selbstbelastungszwangs und der Verletzung des 
Schuldprinzips durch die Anwendung von Art. 7 OBG — drängt sich daher der 
Vergleich der schweizerischen Vorschrift zur Verantwortlichkeit des Fahr-

435 Art. 5 WAHV (NL; siehe Anhang 2); siehe Falk gegen Niederlande, §§ 1 ff.
436 Vgl. zum Ganzen Bericht Vernehmlassungsentwurf 2008 (UVEK), S. 51.
437 BGE 144 I 242 E. 1.2.2 S. 246.
438 Worin teilweise die Vermutung der Täterschaft erkannt wird: Botschaft Via sicura 2010 

(Bundesrat), S. 8517, Botschaft OBG 2014 (Bundesrat), S. 988, Urteil des BGer 6B_1007/2016 
vom 10. Mai 2017 E. 1.5 (siehe zu diesem Urteil Müller, AJP 2018, S. 1568 ff.), MaeDer, AJP 
2014, S. 684 f., sChorro, ZStrR 2017, S. 88 f., weisseNBerger, Jahrbuch Strassenverkehrs-
recht 2012, S. 430 f., wohlers, Strassenverkehr 2015, S. 12; a.M. MaeDer, ContraLegem 
2018, S. 67–69 und Niggli/MaeDer, Strassenverkehrsrechts-Tagung 2018, S. 82–84.

439 Beschluss des BVerfG (D) 2 BvR 239/88 vom 1. Juni 1989 E. 2b, in: NJW 42/1989, S. 2679 ff. 
(S. 2680), in welchem auch ein Verstoss gegen den allgemeinen Gleichheitssatz und 
das Rechtsstaatsprinzip verneint wurde; JaNiszewski, DAR 1986, S. 257 f.; JaNiszewski, 
Verkehrsstrafrecht, Nr. 149; JaNiszewski, AnwBl 1981, S. 353; heNTsChel, DAR 1989, 
S. 89 m.w.H.; köNig, Kurz-Komm, N 2 zu § 25a StVG (D); hühNerMaNN, Komm Stras-
senverkehrsrecht, N 1 zu § 25a StVG (D); MössiNger, DAR 1985, S. 270 f.; rogosCh, NZV 
1989, S. 220.
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zeughalters mit der deutschen Regelung von § 25a StVG entsprechend auf. 
Dieser soll letztlich dazu verhelfen, eine den aktuellen Entwicklungen im 
Strassenverkehrsrecht entsprechende effiziente und ökonomische Regelung 
zu erarbeiten, welche die Rechte der betroffenen Person gemäss dem jewei-
ligen Rechtsgebiet wahrt.
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II.  Einordnung von Art. 7 OBG 
im schweizerischen 
Rechtssystem

Wie bereits vorstehend erläutert wurde, ist für die Beantwortung der einlei-
tend genannten Forschungsfragen zunächst die Rechtsnatur von Art. 7 OBG 
zu klären. Die Einordnung dieser Norm im schweizerischen Rechtssystem ist 
elementar für die Bestimmung und Beurteilung der Rechte und Pflichten der 
von der Bussenerhebung nach Art. 7 OBG betroffenen Personen. Ist der Norm 
ein pönaler Charakter zuzusprechen, greift sie in besonderem Umfang in die 
Rechte des Einzelnen ein.440 Zu dessen Schutz existieren strafrechtliche sowie 
strafprozessuale Prinzipien und Garantien, die zwingend zu beachten sind.441

Ziel dieses Kapitels ist es aufzuzeigen, wie Art. 7 OBG im schweizerischen 
Rechtssystem einzuordnen ist. Nach dessen Einordnung wird untersucht, wel-
che rechtsstaatlichen Grundsätze und Garantien bei der Anwendung dieser 
Bestimmung gelten. Zudem wird erforscht, ob diese allenfalls beeinträchtigt 
oder gar verletzt werden.

A. Art. 7 OBG als Institut des öffentlichen Rechts
Die Marginalie von Art. 7 OBG lautet: «Haftung der Fahrzeughalterin oder des 
Fahrzeughalters». Angesichts dieses Wortlauts stellt sich die Frage, ob es sich 
bei dieser Bestimmung um eine solche des Privat- oder des öffentlichen Rechts 
handelt. Dies gilt es nachfolgend zu klären.

1. Keine haftpflichtrechtliche Norm trotz Bezeichnung als solche

Art. 7 OBG bezweckt keinen Schadensausgleich im haftpflichtrechtlichen 
Sinne. Die durch die Strafbehörden zu erlassenden «Halterstrafbefehle» 

440 So sind Freiheits-/Geldstrafen staatliche Eingriffe in die Grundrechte der persönlichen 
Freiheit nach Art. 10 Abs. 2 BV und der Eigentumsgarantie nach Art. 26 BV.

441 Niggli/MaeDer, Verwaltungsstrafverfahren, S. 30, mit Verweis auf die Rechtsprechung 
des EGMR über den Anwendungsbereich von Art. 6 EMRK; siehe wyss, Freundesgabe 
Bernhard Schlink, S. 472.
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sprechen den Fahrzeughalter wegen Art. 7 OBG schuldig und «bestrafen» 
ihn — gemäss den Ausführungen in der Botschaft zu Via sicura bzw. zum dama-
ligen Art. 6 aOBG/2014 — mit einer pauschal anhand der Bussenliste 1 Anhang 1 
OBV bemessenen Busse und verfügen je nach Behörde 442 eine — nach der hier 
vertretenen Ansicht abzulehnende443 — Ersatzfreiheitsstrafe.444 Im Vorverfah-
ren sind die Strafverfolgungsbehörden zur Bussenauferlegung (Abs. 1: Polizei) 
und zur Einforderung der Busse vom Fahrzeughalter (Abs. 5: Übertretungsstraf-
behörde oder Staatsanwaltschaft) befugt. Bei Art. 7 OBG handelt es sich dem-
nach um eine Bestimmung, welche eine allgemeine bzw. keine private Rechts-
beziehung zwischen dem Staat und der Bürger regelt und damit um eine öffent-
lich-rechtliche Vorschrift.

Bei der Totalrevision des OBG wurde die Gesetzesvorschrift von Art. 7 OBG 
neu mit der Marginalie «Haftung der Fahrzeughalterin oder des Fahrzeughal-
ters» statt wie bisher «Vorgehen bei unbekanntem Fahrzeugführer» versehen. 
Der Begriff «Halterhaftung» wird auch in Art. 59 SVG verwendet. Diese Bestim-
mung bezieht sich auf die haftpflichtrechtliche Gefährdungshaftung nach 
Art. 58 SVG, welche dem Privatrecht zuzuordnen ist.445 Zur Verdeutlichung 
der Abgrenzung der beiden Rechtsgebiete wird in der vorliegenden Arbeit für 
Art. 7 OBG ausschliesslich des Terminus der «Verantwortlichkeit» verwendet 
und derjenige der «Haftung» ausschliesslich dem Haftpflichtrecht vorbehal-
ten. In einem nächsten Schritt ist zu prüfen, welchem Rechtsbereich des öffent-
lichen Rechts Art. 7 OBG zuzuordnen ist.

2. Zuordnung von Art. 7 OBG zu einem Rechtsgebiet anhand  
der Beurteilung des geschützten Rechtsgutes

2.1 Straf(prozess)recht und Verwaltungsrecht i.e.S. als Rechtsgebiete 
des öffentlichen Rechts446

Das Verwaltungsrecht ist Teil des öffentlichen Rechts. Die öffentliche Verwal-
tung im funktionellen Sinn besteht in der Besorgung gesetzlich übertragener 

442 Während im Kanton Zürich (Urteile des Obergerichts des Kantons Zürich SU180046 
vom 13. Mai 2019 E. IV.2 und SU160069 vom 2. Mai 2017 E. 5.2, in: ZR 116/2017 Nr. 64, 
S. 217 ff. [S. 220]) und im Kanton Genf (Urteil des Gerichtshofs des Kantons Genf 
P/23645/2021 AARP/124/2023 vom 6. April 2023 E. 2.2.2 m.w.H.) davon abgesehen 
wird, ordnet die Staatsanwaltschaft des Kantons Schwyz bis dato eine solche an.

443 Siehe Ausführungen in III.I.2.4.
444 Siehe Botschaft Via sicura 2010 (Bundesrat), S. 8486.
445 Zur Gefährdungshaftung siehe rey/wilDhaBer, Nr. 1534 ff. und MaeDer, AJP 2014, 

S. 687 m.w.H.
446 Siehe rikliN, StGB AT I, N 35 zu § 1.
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Staatsaufgaben durch das Gemeinwesen.447 Eine dieser Aufgaben, die dem 
Staat zukommt, ist die Ausübung der Strafkompetenz. Gemäss Art. 123 Abs. 1 
BV ist die Gesetzgebung auf dem Gebiet des Straf- und Strafprozessrechts 
Sache des Bundes. Insofern ist das Straf(prozess)recht als weit verstandenes 
Verwaltungsrecht anzusehen, auch wenn es oft neben diesem als verselb-
ständigt448 und als eigenes449 Rechtsgebiet betrachtet wird. Strafrecht ist 
das «Recht des mit staatlicher Repression bedrohten Verhaltens».450 Es dient 
dem Schutz von Rechtsgütern.451 Die Instrumente des Strafrechts sind in 
Anbetracht des Grundsatzes der Verhältnismässigkeit erst anzuwenden, 
wenn zum Schutz von durch den Gesetzgeber ausgewählten Rechtsgütern 
kein anderes, milderes Mittel des Zivilrechts oder des Verwaltungsrechts 
i.e.S. zur Verfügung steht.452 Nachfolgend wird untersucht, ob und allenfalls 
welches Rechtsgut mit Art. 7 OBG geschützt wird. Anhand dessen kann beur-
teilt werden, ob die Bestimmung dem Rechtsgebiet des Straf(prozess)rechts 
zuzuordnen ist.

2.2 Keine Gefährdung oder Verletzung von Individualrechtsgütern 
bei der Anwendung von Art. 7 OBG

Bei Art. 7 OBG handelt es sich um eine Blankettnorm, welche mit Art. 90 SVG 
vergleichbar ist. Letztgenannte Bestimmung schützt gemäss der bundesge-
richtlichen Rechtsprechung unmittelbar den reibungslosen Ablauf der Fort-
bewegung auf öffentlichen Strassen. Individualinteressen wie Leib und Leben 
oder das Eigentum bzw. Vermögen453 werden nach der bundesgerichtlichen 
Rechtsprechung nur mittelbar geschützt.454 In der Literatur ist dieser BGE um-
stritten, da sich die mit dem Handlungsprogramm Via sicura formulierte Ziel-
setzung des Gesetzgebers auch als Argument für einen Einbezug des Eigen-
tumsschutzes interpretieren lässt.455 Auch bei Art. 7 OBG kann — wie bei Art. 90 
SVG — die Eruierung des geschützten Rechtsgutes nur in Bezug auf die ent-

447 TsChaNNeN/Müller/kerN, N 12 ff. zu § 1.
448 rikliN, StGB AT I, N 36 zu § 1.
449 Niggli/MaeDer, AJP 2011, S. 449.
450 TsChaNNeN/Müller/kerN, N 376 zu § 18.
451 Meier, S. 56; Niggli, ZStrR 1993, S. 240 m.w.H.; heizMaNN, Nr. 27; wohlers, Selbst-

regulierung, S. 276; vgl. DoNaTsCh/goDeNzi/Tag, S. 4 f.
452 Sog. Grundsatz der Verhältnismässigkeit (Art. 5 Abs. 2 BV; siehe Art. 36 BV).
453 Vgl. wohlers, Selbstregulierung, S. 276.
454 Vgl. zum Ganzen BGE 138 IV 258 Regeste S. 258.
455 eiCker/Meier, AJP 2013, S. 138 ff.; MaeDer, AJP 2014, S. 682; zum Rechtsgut von 

Art. 90 SVG siehe fiolka, S. 646 ff. und S. 682 ff.
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sprechende Verkehrsregel erfolgen.456 Verkehrsregeln, die primär der Ver-
meidung von Unfällen und damit der Verkehrssicherheit dienen, schützen 
das Rechtsgut «Leib und Leben» und letztlich auch das «Eigentum».457 Denn 
die in den Verkehr eingebrachten Gegenstände (Fahrzeuge) sowie unter Um-
ständen auch die Verkehrsinfrastruktur sind bei einem Unfall unweigerlich mit-
betroffen.458 So zielt bspw. ein Parkverbot (ohne Gefährdungshintergrund)459 
nicht auf den unmittelbaren Schutz des Individualrechtsguts «Leib und Leben» 
ab,460 während die normierte Pflicht zur Beachtung eines Lichtsignals461 dies 
hingegen grundsätzlich bezweckt.462

Zu beachten ist jedoch im Vergleich zu Art. 90 SVG, dass für eine Anwen-
dung von Art. 7 OBG keine Gefährdung des Individualrechtsguts «Leib und 
Leben» und auch kein Sachschaden vorliegen darf463. Es muss mithin auch 
das Individualrechtsgut «Eigentum» unversehrt bleiben. Gefährdungen und 
Verletzungen von Rechtsgütern der Allgemeinheit (z.B. des reibungslosen Ab-
laufs der Fortbewegung auf den Strassen)464 sind nicht vom Ordnungsbussen-
verfahren ausgenommen, solange nicht gleichzeitig die erwähnten Indivi-
dualrechtsgüter gefährdet oder verletzt sind. Bereits die erhöhte abstrakte 
Gefährdung einer Person reicht nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung 
für den Ausschluss des Ordnungsbussenverfahrens und damit der Anwen-
dung von Art. 7 OBG aus.465 Demnach ist das Nichtbeachten eines Lichtsignals 
bei gleichzeitigem Vorliegen einer zumindest erhöhten abstrakten Gefähr-
dung resp. diese Verletzung der Verkehrsregeln im Sinne von Art. 90 SVG i.V.m. 
Art. 27 Abs. 1 SVG, Art. 68 Abs. 1 und Abs. 1bis SSV sogleich im ordentlichen 

456 Vgl. eiCker/Meier, AJP 2013, S. 141 m.w.H.
457 Vgl. eiCker/Meier, AJP 2013, S. 141 f.; vgl. MaeDer, AJP 2014, S. 682.
458 eiCker/Meier, AJP 2013, S. 142; fiolka, S. 684.
459 Also z.B. nicht das Parkieren in einer Kurve.
460 eiCker/MaNgo-Meier, Repetitorium Nebenstrafrecht, S. 79.
461 Ziff. 3.309.1 Bussenliste 1 Anhang 1 OBV; Art. 27 Abs. 1 SVG, Art. 68 SSV und Art. 69 

Abs. 3 SSV.
462 Siehe fiolka, S. 660–662 und S. 673.
463 Art. 4 Abs. 3 Bst. a OBG.
464 BGE 138 IV 258 Regeste S. 258 und E. 3.1 S. 264; eiCker/MaNgo-Meier, Repetitorium 

Nebenstrafrecht, S. 78.
465 BGE 114 IV 63 Regeste S. 63 und E. 3 S. 64 ff. m.w.H.; siehe Botschaft OBG 1969 (Bundes-

rat), S. 1094, wonach in der Bussenliste 1 Anhang 1 OBV neben konkreten Gefährdun-
gen auch keine erhöhten abstrakten Gefährdungen bei Motorfahrzeugführern enthal-
ten sind; sChaffhauser, AJP 1996, S. 1218 f. und S. 1223, welcher aufzeigt, wie der Ein-
bezug von Verkehrsdelikten, die eine erhöhte abstrakte Verkehrsgefährdung darstel-
len, in das Ordnungsbussenverfahren mehrfach in der Politik diskutiert worden ist.
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Strafverfahren zu beurteilen und das Ordnungsbussenverfahren ausgeschlos-
sen.466 Es bleibt deshalb zu untersuchen, ob Rechtsgüter der Allgemeinheit 
erkennbar sind, welche vom Verfahren wegen Art. 7 OBG betroffen sind.

2.3 Schutz von Kollektivrechtsgütern in Abweichung von allgemeinen 
Regeln des Strafprozessrechts

Die mit Art. 7 OBG im Zusammenhang stehenden Übertretungen der Bussen-
liste 1 Anhang 1 OBV dienen dem Schutz unterschiedlicher Rechtsgüter. Bei 
Verkehrsregeln, die den reibungslosen Ablauf der Fortbewegung auf öffent-
lichen Strassen bzw. das Funktionieren des Strassenverkehrs gewährleisten, 
ist das geschützte Rechtsgut der «Strassenverkehr per se‚ im Sinne einer zu-
verlässigen Infrastruktur».467 Die im Postulat «Wider die Bussenschlupflö-
cher»468 geforderte Verhinderung der Umgehung von Ordnungsbussen auf-
grund von Beweisschwierigkeiten dient namentlich dem geordneten Gang der 
Rechtspflege, wobei damit aber von den allgemeinen Regeln des Strafprozess-
rechts abgewichen wird.469

Neben dem Schutz dieser kollektiven Rechtsgüter bezweckt Art. 7 OBG 
den schonenden Umgang mit Verwaltungsgütern. Als Bestimmung des Ord-
nungsbussenrechts sollte diese Norm der Vereinfachung des Verfahrens und 
damit der besseren Nutzung von Ressourcen der Verwaltung dienen. Der Ge-
setzgeber hat Art. 7 OBG zur Straffung des Ordnungsbussenverfahrens im Hin-
blick auf eine ökonomischen Verwaltungs- und Prozessführung geschaffen, 
da die aufwändigen Ermittlungs-(und Untersuchungs-)Arbeiten in keinem ver-
nünftigen Mass zur Busse standen.470 Geschützt wird somit das öffentliche 
Vermögen bzw. Eigentum des Staates durch das Vermeiden von zusätzlichen 
Kosten aufgrund eines intensiven Ermittlungs- und Untersuchungsverfah-
rens. Im kostenfreien471 Ordnungsbussenverfahren werden grundsätzlich 

466 Ob eine konkrete, eine erhöhte abstrakte oder eine nur abstrakte Gefahr geschaffen 
werde, hängt nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung nicht von der übertretenen 
Verkehrsregel, sondern von der Situation ab, in welcher die Übertretung geschieht 
(BGE 114 IV 63 E. 3 S. 66). Bei zumindest grobfahrlässigem Verhalten ist die Anwen-
dung von Art. 90 Abs. 2 SVG zu prüfen.

467 Vgl. eiCker/Meier, AJP 2013, S. 141 mit Verweis auf fiolka, S. 685 f.; zu den Schutz-
objekten einzelner Verkehrsregeln siehe fiolka, S. 655 ff.

468 Postulat Nr. 06.3119 «Wider die Bussenschlupflöcher» vom 23. März 2006 mit Verweis 
auf die Ausführungen in der NZZ Nr. 26 vom 1. Februar 2006, S. 51.

469 Siehe Ausführungen in III.C.3.3.c.
470 Botschaft Via sicura 2010 (Bundesrat), S. 8487.
471 Zur Kostenfreiheit im Ordnungsbussenverfahren siehe Art. 12 OBG, eiCker/MaNgo-

Meier, Repetitorium Nebenstrafrecht, S. 59, eiCker, NK 2018, S. 269, und MaeDer, 
AJP 2014, S. 680 m.w.H.
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keine solchen Ermittlungen getätigt.472 Solche erfolgen zumeist erst im or-
dentlichen Strafverfahren. Nach den allgemeinen Regeln des Strafprozess-
rechts sind die dabei anfallenden Verfahrenskosten grundsätzlich der beschul-
digten Person aufzuerlegen, wenn das Verfahren zu ihrer Verurteilung führt.473 
Des Schutzes des besagten Verwaltungsgutes bedarf es entsprechend in den 
Fällen, wenn die Verfahrenskosten zulasten der Staatskasse gehen. Art. 7 OBG 
ist jedoch keine «reine»474 Kostenregelung, sondern diese Norm sieht die Er-
hebung der Busse vom Fahrzeughalter vor. Ausserdem erfolgt diese unabhän-
gig von einer Verurteilung. Sofern der Fahrzeughalter die Täterschaft (tat-
sächlich) nicht kennt und er mithin insbesondere nicht rechtswidrig und 
schuldhaft die Einleitung des Verfahrens bewirkte oder dessen Durchfüh-
rung alsdann erschwerte,475 hat er keinen Einfluss auf die vorzunehmende Er-
mittlungs- und Untersuchungstätigkeit. Die Erhebung der Busse im Sinne von 
angefallenen Verfahrenskosten erscheint somit aus strafprozessualer Sicht 
nicht angebracht.

2.4 Kein präventiver Rechtsgüterschutz bei der Erhebung der Busse 
vom Fahrzeughalter aufgrund unbekannter Täterschaft

Der Schutz eines Rechtsguts macht dann Sinn, wenn sich die Bussenerhebung 
nach Art. 7 OBG auf das Verhalten der tatsächlichen Fahrzeugführerschaft in 
irgendeiner Weise auswirkt. Dies kann bspw. darin bestehen, dass der Fahr-
zeughalter sein Fahrzeug kein weiteres Mal der delinquenten Person über-
lässt. Der Fahrzeughalter selbst und nicht der Staat übt damit in direkter Weise 
die Reaktion auf die Verletzung einer Verkehrsvorschrift aus.476 Dies ist aber 
nur dann möglich, wenn die tatsächliche Fahrzeugführerschaft dem Fahrzeug-
halter bekannt ist, er diese entsprechend in die Pflicht nehmen und allenfalls 
von einer weiteren Widerhandlung gegen das Strassenverkehrsrecht abhalten 
kann. Ansonsten wirkt sich die Busse in repressiver Weise auf eine Person aus, 
die — abgesehen vom Gebrauch ihres Fahrzeugs — nichts mit der Übertre-
tung des Strassenverkehrsrechts zu tun hatte. Der Präventivcharakter die-
ser Norm zum Schutz der Verkehrssicherheit und des Umweltschutzes — wie 
in der Botschaft zur Revision des OBG vorgetragen477 — ist in diesem Fall, sofern 
der Fahrzeughalter bei der Vergabe seines Fahrzeugs nicht zurückhaltender 

472 Vgl. Art. 4 Abs. 3 Bst. d OBG.
473 Siehe Art. 426 Abs. 1 StPO; vgl. Art. 417 StPO.
474 Siehe Ausführungen in I.D.
475 Art. 426 Abs. 2 StPO.
476 Vgl. Meier, S. 56 f.; vgl. DoNaTsCh/goDeNzi/Tag, S. 4 f.
477 Botschaft OBG 1993 (Bundesrat), S. 773.
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wird, nicht erkennbar. Diese Vorschrift vermag künftige Straftaten — bei tat-
sächlich unbekannter Fahrzeugführerschaft — nicht zu verhindern, weshalb es 
sich um keine Umsetzungsform der präventiven Straftheorie handelt, auch 
wenn der Gesetzgeber den Sicherheitsaspekt in den Vordergrund rückte.478 
So war das erklärte Ziel für den Erlass von Art. 7 OBG im Rahmen des Hand-
lungsprogramms Via sicura die Verbesserung der Verkehrssicherheit.479

3. Resümee und Fazit

Es ist somit festzustellen, dass Art. 7 OBG — auch wenn in der Marginalie der 
Begriff «Haftung» verwendet wird — keinen Schadensausgleich bezweckt und 
keine private Rechtsbeziehung zwischen dem Staat und der Bürger regelt. Bei 
der genannten Vorschrift handelt es sich entsprechend um eine öffentlich-
rechtliche Norm.480 In der Folge wurde untersucht, ob Art. 7 OBG dem Schutz 
von Rechtsgütern dient, woraus sich Erkenntnisse für die Zuordnung der 
Norm zum Rechtsgebiet des Strafrechts ergeben sollten. Neben dem schonen-
den Umgang mit Verwaltungsgütern bezweckt diese Bestimmung angesichts 
ihrer Ausgestaltung als Blankettnorm den Schutz von verschiedenen Rechts-
gütern. Es wurde festgestellt, dass Art. 7 OBG zwar zum Schutz verschiedener 
Kollektivrechtsgüter erlassen wurde, diesen aber nur unter Abweichung von 
allgemeinen Regeln des Strafprozessrechts zu gewährleisten vermag. Für die 
Anwendung dieser (Blankett-)Norm darf weder eine Gefährdung noch eine 
Verletzung des Individualrechtsguts «Leib und Leben» vorliegen und es darf 
zu keinem Sachschaden kommen. Es muss mithin auch das Individualrechts-
gut «Eigentum» unversehrt bleiben.481 Der Schutz dieser Rechtsgüter ist daher 
bei der Durchführung eines Ordnungsbussenverfahrens nicht massgebend. 
Bereits deshalb, aber auch mangels Verhinderung künftiger Straftaten bei tat-
sächlich unbekannter Fahrzeugführerschaft, ist bei der Anwendung von Art. 7 
OBG kein präventiver Rechtsgüterschutz erkennbar. Aufgrund des Gesagten 
ist eine eindeutige Zuordnung dieser Vorschrift zu einem Rechtsgebiet an-
hand des geschützten Rechtsgutes nicht möglich. In der Folge wird untersucht, 
ob diese Zuordnung anderweitig, also über andere systemimmanente Fakto-
ren, erfolgen kann.

478 Siehe Botschaft Via sicura 2010 (Bundesrat), S. 8449.
479 Botschaft Via sicura 2010 (Bundesrat), S. 8449; siehe Ausführungen in I.A.2.3.
480 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in II.A.1.
481 Art. 4 Abs. 3 Bst. a OBG.
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B. Art. 7 OBG als Rechtsnorm des materiellen 
Strafrechts

Im Kanton Schwyz wird der Fahrzeughalter im Strafbefehl «schuldig» gespro-
chen und mit einer Busse sowie bei deren Nichtbezahlung oder Zahlungsver-
zug je nach Behörde482 mit einer Ersatzfreiheitsstrafe «bestraft». Es stellt sich 
daher die Frage, ob es sich bei Art. 7 OBG um eine Rechtsnorm des materiellen 
Strafrechts handelt. Dies wird nachfolgend untersucht.

1. Ordnungsbussendelikte sind Straftaten

Bei den Beratungen im Jahr 1960 hielt der Gesetzgeber ausdrücklich fest, dass 
kein Zweifel daran bestehe, dass die Ordnungsbusse eine Busse im Sinne des 
Strafrechtssystems sei.483 Die Ordnungsbussen wurden jedoch in der Bot-
schaft zum Erlass des Ordnungsbussengesetzes vom «eigentlichen Strafrecht» 
abgegrenzt.484 In der Botschaft zur Ausarbeitung des deutsch-schweizerischen 
Polizeivertrages führte der Bundesrat im Jahr 1999 aus, dass im schweizeri-
schen Recht Widerhandlungen gegen Strassenverkehrsvorschriften stets 
Straftaten im Sinne von Art. 1 StGB seien, auch wenn sie mit Ordnungsbussen 
gemäss OBG und OBV geahndet werden.485 Gemäss der Botschaft zu Via sicura 
beeinträchtigt jedoch die Straffung des Ordnungsbussenverfahrens (bzw. die 
Verantwortlichkeit des Fahrzeughalters) einen Grundsatz des Strafrechts — so 
namentlich die Unschuldsvermutung.486

Das BGer stellte wiederholt fest, dass die Ordnungsbussen trotz ihrer Ab-
hängigkeit von der Zustimmung der Täterschaft «echte Strafen» seien, für wel-
che, abgesehen davon, dass das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse 
nicht berücksichtigt werden, die Grundsätze des Strafrechts gelten.487 Ent-

482 Während im Kanton Zürich davon abgesehen wird (Urteile des Obergerichts des Kantons 
Zürich SU180046 vom 13. Mai 2019 E. IV.2 und SU160069 vom 2. Mai 2017 E. 5.2, in: ZR 
116/2017 Nr. 64, S. 217 ff. [S. 220]), wird diese von der Staatsanwaltschaft im Kanton 
Schwyz angeordnet.

483 Votum Schürmann, Amtl. Bull. NR 1969 III 759 ff., S. 759–761 (MaeDer, AJP 2014, S. 681), 
Votum Cevey, Amtl. Bull. NR 1969 III 759 ff., S. 761 f., Votum Munz, Amtl. Bull. SR 1969 
IV 299 ff., S. 300; a.M. Votum Renschler, Amtl. Bull. NR 1969 III 759 ff., S. 764, welcher eine 
Abweichung vom Strafrecht erkennt.

484 Botschaft OBG 1969 (Bundesrat), S. 1093.
485 Botschaft deutsch-schweizerischer Polizeivertrag 1999 (Bundesrat), S. 893.
486 Botschaft Via sicura 2010 (Bundesrat), S. 8524.
487 Urteil des BGer 6B_722/2019 vom 23. Januar 2020 E. 1.3.1; BGE 145 IV 252 E. 1.5 S. 255 

m.w.H.; Urteil des BGer 6B_344/2012 vom 1. Oktober 2012 E. 2.3; Botschaft OBG 1969 
(Bundesrat), S. 1093.
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sprechend wendete es bei der Überprüfung des Schuldspruchs des Unter-
nehmens wegen Art. 6 aOBG/2014 (der Vorgängernorm des heutigen Art. 7 OBG) 
den Grundsatz der Legalität nach Art. 1 StGB und Art. 7 EMRK an.488 Des Weite-
ren bezeichnete das BGer das OBG als Spezialgesetz, welches die wenigen 
verfahrensrechtlichen Fragen der vereinfachten Ahndung leichter Verkehrs-
widerhandlungen regle und zudem das materielle Recht der Ordnungsbus-
sen — so auch die «Halterhaftung» — enthalte.489 Diese Ausführungen des BGer 
deuten darauf hin, dass Art. 7 OBG als Rechtsnorm des materiellen Strafrechts 
einzuordnen ist.

2. Keine ausdrückliche Nennung eines tatbestandsmässigen 
 Verhaltens des Fahrzeughalters

Das materielle Strafrecht umfasst sämtliche Rechtsnormen, welche die Vor-
aussetzungen der Strafbarkeit und deren Rechtsfolgen regeln. Art. 7 Abs. 1 OBG 
verweist explizit auf eine «Widerhandlung» (gegen das Strassenverkehrsrecht). 
Eine solche Anknüpfung an Straftatbestände in anderen Rechtsquellen erin-
nert an Art. 90 SVG, welcher der Ausfüllung durch konkrete Verkehrsvorschrif-
ten, deren Verletzung die Gesetzesbestimmung unter Strafe stellt, bedarf.490 
Diese Bestimmung umschreibt entsprechend die Tathandlung als «Verletzen» 
einer Verkehrsregel des SVG oder der Vollziehungsvorschriften des Bundes-
rats.491 Solche Blankettnormen wie Art. 7 OBG und Art. 90 SVG sind typisch 
für das Nebenstrafrecht.492 Im Gegensatz zu Art. 90 SVG wird nach Art. 7 OBG 
der Täter gemäss dessen Wortlaut aber nicht bestraft. Nach letzterer Bestim-
mung wird die Busse dem Fahrzeughalter in allen Landessprachen «aufer-
legt» (Abs. 1) und er wird zur «Bezahlung» der Busse angehalten (Abs. 5)493. Es 
ist nicht — wie sonst bei Strafvorschriften üblich — eine eigentliche Bestrafung 
(«wird mit … bestraft» oder «ist mit … zu bestrafen») vorgesehen.494

Die Verantwortlichkeit des Fahrzeughalters gelangt dann zur Anwen-
dung, wenn ein Ordnungsbussendelikt festgestellt wurde, dessen Täterschaft 
mit verhältnismässigem Aufwand durch die Strafverfolgungsbehörden nicht 

488 BGE 144 I 242 Regeste S. 242 und E. 3.1.2 S. 251; siehe Art. 5 Abs. 1 BV.
489 Urteil des BGer 6B_722/2019 vom 23. Januar 2020 E. 1.4.
490 BGE 100 IV 71 Regeste S. 71 und E. 1 S. 73.
491 eiCker/MaNgo-Meier, Repetitorium Nebenstrafrecht, S. 78 und S. 81.
492 eiCker/MaNgo-Meier, Repetitorium Nebenstrafrecht, S. 79.
493 «Deve pagare la multa» in italienischer und «pour payer l’amende» in französischer 

Sprache.
494 «Inflitta» in italienischer und «établie» in französischer Sprache.
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ermittelt werden konnte.495 Die Bussenauferlegung (Abs. 1) knüpft ausdrück-
lich und die Bussenbezahlung (Abs. 5) praxisgemäss an die formelle Halter-
eigenschaft und nicht (in direkter Weise) an ein Tun oder Unterlassen des Fahr-
zeughalters an.496 Dessen «Fehlverhalten» gemäss Art. 7 OBG besteht letztlich 
darin, dass er die Busse für das durch die unbekannt gebliebene Täterschaft 
begangene Strassenverkehrsdelikt — unter Umständen infolge der Ablehnung 
des Ordnungsbussenverfahrens497 — nicht bezahlt498. Eine konkretisierte Tat-
handlung des Fahrzeughalters, wie bspw. das ausdrückliche Anknüpfen an die 
Verletzung einer Informationspflicht, ist nicht auszumachen. Auch verweist 
der Gesetzeswortlaut von Art. 7 OBG nicht explizit auf die Verfügungsverant-
wortung des Fahrzeughalters bei der Vergabe seines Fahrzeugs an einen an-
dern (wie in Art. 93 Abs. 2 Bst. b SVG). Diese Norm enthält keinen bestimmten 
Vorwurf einer Verfehlung bzw. nennt keine eigentliche Tathandlung des Fahr-
zeughalters, sondern er wird wegen der fehlenden Ermittlung der unbekann-
ten Täterschaft mit verhältnismässigem Aufwand zur Bezahlung der Busse 
verpflichtet.499 Insofern fehlt es mit Blick auf das Täterprinzip und das Be-
stimmtheitsgebot an der strafrechtlich verbotenen Handlung oder der Unter-
lassung500 einer strafrechtlich gebotenen Handlung des Fahrzeughalters, für 
welche er verantwortlich ist. Dieses Fehlen einer Strafbarkeitsvoraussetzung 
spricht gegen die Einordnung der erwähnten Vorschrift als Rechtsnorm des 
materiellen Strafrechts.

3. Fehlende Schuld des Fahrzeughalters

Das im modernen Strafrecht geltende Schuldprinzip501 löste das Erfolgsstraf-
recht ab, welches im Grundgedanken dem Haftpflichtrecht folgte.502 Gemäss 
der früheren bundesgerichtlichen Rechtsprechung vor der Einführung von 
Art. 7 OBG führte die ungeschmälerte Geltung der strafrechtlichen Grund-
sätze dazu,503 dass nur der Täter bzw. der Teilnehmer (bei «eigenhändigen 

495 Art. 7 Abs. 5 OBG.
496 MaeDer, AJP 2014, S. 685.
497 Art. 4 Abs. 3 Bst. c OBG und Art. 13 Abs. 2 OBG.
498 Art. 6 Abs. 4 OBG, Art. 7 Abs. 3 OBG und Art. 9 Abs. 2 Bst. c OBG.
499 Siehe MaeDer, AJP 2014, S. 685.
500 Vgl. sChorro, ZStrR 2017, S. 108.
501 «Nulla poena sine culpa».
502 sChMiD, S. 8 f.; Brägger, S. 19.
503 Vgl. Urteil des BGer 6B_344/2012 vom 1. Oktober 2012 E. 2.3.
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Delikten»504) der Widerhandlung strafbar war, nicht aber der Fahrzeughalter 
an dessen Stelle. Nach Ansicht des BGer ging es deshalb nicht an, jemanden 
ausschliesslich in seiner Eigenschaft als Halter eines von der Radaranlage er-
fassten Fahrzeugs zur Rechenschaft zu ziehen und zu büssen.505 Sei nicht klar, 
wer Täter der Geschwindigkeitsüberschreitung sei, so gebiete das Erforder-
nis eines Verschuldens die Eruierung des schuldigen Täters. Dies sei — insbe-
sondere wenn die beiden einzigen infrage kommenden Personen nichts zur 
Klärung des Sachverhalts beitragen — nicht mehr auf dem Wege des Ordnungs-
bussenverfahrens möglich. Denn bei unklarer bzw. bestrittener Täterschaft 
liege nicht mehr jenes «problemlose Verschulden» vor, welches noch im Ord-
nungsbussenverfahren geahndet werden könne.506 Bei diesen Ausführun-
gen verwies das BGer auf die entsprechenden Ausführungen in der Botschaft 
zur Einführung des OBG.

Der Bundesrat hielt damals bei der Einführung des OBG fest, dass es sich 
bei den Ordnungsbussen um «echte Strafen» handle, die Grundsätze des Straf-
rechts gelten würden und eine Schuld der Täterschaft — auch bei fehlender 
Berücksichtigung von Vorleben und persönlichen Verhältnissen507 — voraus-
gesetzt sei.508 Die Polizei dürfe, wenn ein Verkehrsteilnehmer z.B. aus fehlen-
der Ortskenntnis zwar irrig, aber offensichtlich schuldlos handelte, höchstens 
mit einer Belehrung eingreifen.509 Im Übrigen habe man es bei den Ordnungs-
bussentatbeständen durchwegs mit einem «problemlosen Verschulden» zu 
tun, das weitgehend im objektiven Sachverhalt zum Ausdruck komme. Als Bei-
spiel nannte der Bundesrat die Parkzeitüberschreitung, das Nichtbenützen 
von Fussgängerstreifen und dergleichen, bei denen es sich in 99 von 100 Fällen 
erübrige, auf das Verschulden einzugehen. Die Ordnungsbussen im Strassen-
verkehr seien also «echte Strafen», aber aus Rationalisierungsgründen auf be-
stimmte Beträge schematisiert. Eine solche Nivellierung der Strafe sei nur bei 
geringfügigen Widerhandlungen angängig.510 Dementsprechend hielt das 

504 Bei der Annahme eines eigenhändigen Delikts kann der Straftatbestand nur durch 
den Fahrzeugführer selbst verwirklicht werden; zur Mittäterschaft bei Verkehrsde-
likten siehe BGE 126 IV 84 S. 84 ff. und eiCker/MaNgo-Meier, Repetitorium Neben-
strafrecht, S. 41.

505 Vgl. zum Ganzen BGE 115 IV 137 E. 2c S. 139; BGE 102 IV 256 E. 2 S. 257 f.
506 Vgl. zum Ganzen BGE 115 IV 137 E. 2b und E. 2c S. 138 f.
507 Art. 1 Abs. 5 OBG; siehe Ausführungen in II.B.4.
508 Botschaft OBG 1969 (Bundesrat), S. 1093; siehe Urteil des BGer 6B_722/2019 vom 23. Ja-

nuar 2020 E. 1.3.1; siehe BGE 145 IV 252 E. 1.5 S. 255 m.w.H.
509 Botschaft OBG 1969 (Bundesrat), S. 1093; sChaffhauser, AJP 1996, S. 1216.
510 Vgl. zum Ganzen Botschaft OBG 1969 (Bundesrat), S. 1093 f.
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BGer in einem neueren Entscheid fest, dass es sich beim Ordnungsbussenver-
fahren um ein formalisiertes und rasches Verfahren handle, das schematisch 
für die gleichen Verstösse für alle schuldhaft handelnden Täter die gleichen 
Bussen und Vollzugsmodalitäten vorsehe.511 

Es ist mithin festzustellen, dass das Aussprechen einer Ordnungsbusse ein 
unrechtmässig und schuldhaft begangenes Ordnungsbussendelikt voraus-
setzt.512 Diese Delikte sind namentlich dann im ordentlichen Strafverfahren 
zu beurteilen, wenn bei weiterhin unbekannter oder bestrittener Täterschaft 
die Ermittlungen fortzuführen und weitere Untersuchungshandlungen vor-
zunehmen sind und mithin kein «problemloses Verschulden» vorliegt.513 
Den Aufwand zur Feststellung der Täterschaft hat der Gesetzgeber allerdings 
mit Art. 7 Abs. 5 OBG auf ein verhältnismässiges Mass begrenzt.514 Die Busse-
nerhebung nach Art. 7 OBG knüpft ausserdem nur an die formelle Haltereigen-
schaft und nicht an eine Tat, welche unrechtmässig und schuldhaft begangen 
wird, an. Eine (verminderte) Schuld(un)fähigkeit des Fahrzeughalters bleibt 
infolgedessen unberücksichtigt. Demgemäss vermag der allenfalls glaubhaft 
vorgebrachte Einwand des Fahrzeughalters, er habe die Widerhandlung gegen 
das Strassenverkehrsrecht nicht begangen, ihn nicht zu entlasten.515 Mangels 
Strafbarkeit des Fahrzeughalters sowie aufgrund des nicht feststellbaren Ver-
schuldens der unbekannten Täterschaft ist unklar, ob die Verantwortlichkeit 
des Fahrzeughalters für die Bezahlung der Busse nach Art. 7 OBG — wie die 
Ordnungsbussen selbst — als «echte Strafe» gilt.

4. Abweichung vom Grundsatz bei der Strafzumessung

Die Polizeiangehörigen auferlegen dem Fahrzeughalter zunächst die Ordnungs-
busse gemäss dem pauschalen Betrag in der Bussenliste 1 Anhang 1 OBV.516 
Die Gesetzesgrundlage für diese Bussenauferlegung — unabhängig vom Vor-
leben517 und den persönlichen Verhältnissen518 der Täterschaft — hat der 

511 Urteil des BGer 6B_722/2019 vom 23. Januar 2020 E. 1.3.1 m.w.H.
512 Vgl. Art. 19 StGB.
513 Siehe BGE 115 IV 137 E. 2c S. 139.
514 Art. 7 Abs. 5 OBG.
515 Zum Befreiungsbeweis siehe Ausführungen in I.B.3.3.
516 Art. 7 Abs. 1 OBG.
517 Z.B. die Vorstrafen und der Leumund.
518 Z.B. ein allfälliges Geständnis oder tätige Reue: Bei einem Geständnis des Fahrzeug-

führers findet Art. 7 OBG regelmässig keine Anwendung, da dann der Fahrzeugführer 
ja bekannt ist. Abgesehen davon ist tätige Reue bei geringfügigen Widerhandlungen 
gegen das Strassenverkehrsrecht schwerlich vorstellbar.
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Gesetzgeber mit dem heutigen Art. 1 Abs. 5 OBG519 geschaffen. Er wich also vom 
zentralen Grundsatz bei der Strafzumessung gemäss Art. 47 Abs. 1 StGB ab.

Wird alsdann das ordentliche Strafverfahren eingeleitet und durchge-
führt, verpflichtet ihn die Staatsanwaltschaft oder die Übertretungsstrafbe-
hörde zur Bezahlung der Busse.520 Gemäss der bundesgerichtlichen Recht-
sprechung beschränkt sich der Geltungsbereich des OBG nicht auf das Ord-
nungsbussenverfahren, sondern bezieht sich auch auf ein allfälliges (nach-
folgendes) ordentliches Strafverfahren. Die Wahl des ordentlichen Verfahrens 
bzw. der Wechsel in das ordentliche Verfahren führe nicht dazu, dass das 
OBG nicht mehr anwendbar sei. Das BGer erachtete entsprechend die seiner 
Ansicht nach materiell-rechtlichen Bestimmungen der «Halterhaftung» als 
anwendbar.521 Diese Rechtsprechung des BGer wirft die Frage auf, ob Art. 1 
Abs. 5 OBG ebenso im ordentlichen Strafverfahren wegen Art. 7 OBG ange-
wendet wird.

Nach der hier vertretenen Ansicht muss unterschieden werden, ob ein 
Ausschlussgrund nach Art. 3 f. OBG / Art. 5 Abs. 2 OBG522 vorliegt und deshalb 
sogleich das ordentliche Strafverfahren durchgeführt wird oder ob es sich hier-
bei um ein dem Ordnungsbussenverfahren nachfolgendes Verfahren handelt. 
Denn in ersterem Fall werden regelmässig aufwändigere Ermittlungs- und 
Untersuchungshandlungen getätigt, welche unter Umständen Hinweise auf 
das Verschulden und die finanziellen Verhältnisse geben. Diese sind dann auch 
zu berücksichtigen. Bei einem Verfahrenswechsel bleiben hingegen aufgrund 
des Massengeschäfts das individuelle Verschulden und die finanziellen Ver-
hältnisse des Fahrzeughalters regelmässig vor Erlass eines Strafbefehls un-
geprüft, und die Busse wird pauschal523 anhand der Bussenliste 1 Anhang 1 OBV 
sowie die — nach der hier vertretenen Ansicht abzulehnende524 — Ersatzfrei-
heitsstrafe gemäss einem fixen Umwandlungssatz festgesetzt. Bei einer sol-
chen Bussenerhebung und Verfügung einer Ersatzfreiheitsstrafe ist hingegen 
wiederum fraglich, ob neben der Einschränkung der Regelungen zur verschul-
densabhängigen Strafzumessung525 unter Berücksichtigung der finanziellen 

519 Siehe Ausführungen in II.B.4.
520 Art. 7 Abs. 5 OBG.
521 Urteil des BGer 6B_722/2019 vom 23. Januar 2020 E. 1.4; siehe sTauBer, Jusletter 2022, 

Nr. 1.
522 Siehe Ausführungen in I.B.2.2.a.
523 sTauBer, Jusletter 2022, Nr. 5.
524 Siehe Ausführungen in III.I.2.4.
525 Art. 1 StGB (nulla poena sine culpa), Art. 19 StGB, Art. 47 StGB; siehe Ausführungen in 

II.B.3.
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Verhältnisse526 weitere strafrechtliche Grundsätze bei der Anwendung von 
Art. 7 OBG derart betroffen sind, dass dies die hypothetische Annahme wider-
legt, es handle sich bei dieser Vorschrift um eine materielle Norm des Straf-
rechts.

5. Resümee und Fazit

Vorstehend wurde der Frage nachgegangen, ob es sich bei Art. 7 OBG um eine 
Bestimmung des materiellen (Schuld-)Strafrechts handelt, welche die positiven 
und negativen Voraussetzungen der Strafbarkeit und deren Rechtsfolgen re-
gelt. Die Busse nach Art. 7 OBG ist keine Strafe, welche einen schuldausgleichen-
den pönalen Charakter aufweist, unmittelbar wegen Erfüllung von Straftatbe-
ständen ausgesprochen wird und die Besserung der betroffenen Person be-
zweckt.527 Die Bestimmung sieht vielmehr die Bussenauferlegung (Abs. 1) und 
die Bussenbezahlung (Abs. 5) unabhängig von der Feststellung eines unrecht-
mässigen und schuldhaften Verhaltens des Fahrzeughalters vor.528 Dies wider-
spricht den bisherigen Ausführungen des Gesetzgebers zu den Ordnungsbus-
sentatbeständen als Straftaten529, auf welche die Grundsätze des Straf(pro-
zess)rechts anwendbar sind und bei denen v.a. eine Schuld der Täterschaft 
erforderlich ist.530 Letztere ist denn auch notwendige Bedingung für die Aus-
fällung einer Strafe und Grundlage für deren Bemessung.531 Im Strafverfahren 
wegen Art. 7 OBG wird zur Begründung der Verantwortlichkeit des Fahrzeug-
halters nur auf den Eintrag des Fahrzeughalters im Fahrzeugausweis abge-
stellt. Dessen allfällige Schuldunfähigkeit zum Tatzeitpunkt ist unbeachtlich, 
und das Verfahren wegen Art. 7 OBG gegen ihn kann entsprechend auch nicht 
gestützt darauf im Sinne von Art. 419 StPO eingestellt werden oder zu einem 
Freispruch führen. Die verminderte Schuldfähigkeit wird ebenso wenig bei 
der in der Praxis pauschal anhand der Bussenliste 1 Anhang 1 OBV bemessenen 
Busse532 und nach einem fixen Umwandlungssatz berechneten — nach der hier 
vertretenen Ansicht abzulehnenden533 — Ersatzfreiheitsstrafe berücksich-

526 Art. 106 Abs. 3 StGB; siehe Ausführungen in III.A.2, III.I.2.4 und V.B.5.5.c.
527 Siehe BGE 137 I 31 E. 4.3 S. 42.
528 Siehe Ausführungen in II.B.2.
529 Botschaft deutsch-schweizerischer Polizeivertrag 1999 (Bundesrat), S. 893; siehe Aus-

führungen in II.B.1.
530 Siehe Botschaft OBG 1969 (Bundesrat), S. 1093; siehe Ausführungen in II.B.3.
531 Siehe Art. 47 Abs. 1 StGB.
532 sTauBer, Jusletter 2022, Nr. 5.
533 Siehe Ausführungen in III.I.2.4.
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tigt.534 Dies verstösst gegen die strafrechtlichen Regelungen zur verschuldens-
abhängigen Strafzumessung535 unter Berücksichtigung der finanziellen Ver-
hältnisse536. Es ist daher fraglich, ob der Gesetzgeber sich mit der Einfüh-
rung von Art. 7 OBG vom im modernen Strafrecht geltenden Schuldprinzip 
lösen möchte und wieder auf das Erfolgsstrafrecht zurückkommen will. Un-
klar ist ebenso, ob der Gesetzgeber den Fahrzeughalter mit der «Bussen»-Erhe-
bung selbst verantwortlich machen bzw. «bestrafen» oder materielles Recht 
durchsetzen will,537 indem er ihn mit der Bussenerhebung nach Art. 7 OBG 
stellvertretend zur Rechenschaft zieht.

C. Art. 7 OBG als strafprozessuale Bestimmung
Der altrechtlichen Marginalie zu Art. 6 aOBG/2014 (dem heutigen Art. 7 OBG) 
ist zu entnehmen, dass es nicht um die eigentliche Ahndung einer Übertretung 
geht, sondern um das «Vorgehen bei unbekanntem Fahrzeugführer».538 Zudem 
verweisen Art. 7 Abs. 3 f. OBG auf das ordentliche Straf-verfahren. Es ist deshalb 
zunächst zu prüfen, ob Art. 7 OBG — entgegen der Ansicht des BGer, wonach es 
sich bei der «Halterhaftung» um materielles Recht der Ordnungsbussen han-
delt539 — nicht vielmehr eine Verfahrensvorschrift ist.

1. Ordnungsbussenverfahren als Strafverfahren

Bei der Einführung der Ordnungsbussen stellte der Bundesrat klar, dass das 
OBG nicht nur das materielle Recht enthält, sondern auch die wenigen rein ver-
fahrensrechtlichen Fragen.540 Indem er sich damals zum Erlass von «Strafver-
fahrensrecht» befugt erachtete und später gar die Integration des OBG in die 
StPO prüfte, ist erkennbar, dass es sich beim Ordnungsbussenverfahren um 
ein Strafverfahren handelt. In der Botschaft zur Totalrevision des OBG wird 
selbiges als ein eigener, unabhängiger Erlass, welcher materiell die Verfah-

534 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in II.B.3.
535 Art. 1 StGB (nulla poena sine culpa), Art. 19 StGB, Art. 47 StGB; siehe Ausführungen in 

II.B.3.
536 Art. 106 Abs. 3 StGB; siehe Ausführungen in III.A.2, III.I.2.4 und V.B.5.5.c.
537 wyss, Freundesgabe Bernhard Schlink, S. 469.
538 Die aktuelle Marginalie zur erwähnten Vorschrift lautet «Haftung der Fahrzeughalte-

rin oder des Fahrzeughalters».
539 Urteil des BGer 6B_722/2019 vom 23. Januar 2020 E. 1.4; siehe Ausführungen in II.B.4.
540 Botschaft OBG 1969 (Bundesrat), S. 1092; BGE 145 IV 252 E. 1.5 S. 255 und E. 1.7 S. 258.
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rensvorschriften der StPO für Übertretungen im Bagatellbereich ergänzt, 
bezeichnet.541 Soweit Art. 7 OBG jedoch allenfalls gegen grundlegende Be-
stimmungen der StPO verstösst,542 ist keine solche «Ergänzung» von deren 
Vorschriften erkennbar.

In seiner jüngsten Rechtsprechung zur «Halterhaftung» vertritt das 
BGer die Ansicht, dass es sich beim Ordnungsbussenverfahren um ein Straf-
verfahren handelt. Die Behörden seien lediglich davon befreit worden, bei 
jeder Parkzeitüberschreitung und anderen geringfügigen Übertretungen ein 
ordentliches Strafverfahren einzuleiten. An der Natur des Verfahrens habe 
sich dadurch nichts geändert. Diese Einordnung als Strafverfahren führe zur 
Anwendung der Grundsätze des Strafrechts.543 Das BGer bezeichnete das 
Ordnungsbussenverfahren zwar als Strafverfahren und erklärte die Grund-
sätze des Strafrechts für anwendbar, gleichzeitig führte es aber in einem ak-
tuellen Entscheid aus, dass die Bestimmungen der StPO für das Ordnungsbus-
senverfahren, welches in einem Spezialgesetz (OBG) geregelt sei, grundsätz-
lich nicht anwendbar seien.544 Es hielt deshalb fest, dass für das Ordnungsbus-
senverfahren keine besonders geregelte Zustellung bestehe, und bezeichnete 
mithin die Zustellungsvorschriften der StPO im Ordnungsbussenverfahren 
für nicht anwendbar.545 Dies veranschaulicht die Schwierigkeiten in der Pra-
xis bei der Beurteilung eines Ordnungsbussendelikts im ordentlichen Straf-
verfahren. So ist bspw. fraglich, ob Art. 1 Abs. 5 OBG auch im nachfolgenden 
Strafverfahren gilt.546 Unklarheiten bestehen zudem im Umgang mit der 
Regelung zur Verantwortlichkeit des Fahrzeughalters nach Art. 7 OBG, zu-
mal — wie eingangs aufgezeigt547 — die Verletzung von straf(prozess)rechtli-
chen Prinzipien zur Diskussion steht. Die Rechtsnatur von Art. 7 OBG ist daher 
weiter zu erforschen.

541 Vgl. zum Ganzen Botschaft OBG 2014 (Bundesrat), S. 965.
542 Siehe Ausführungen in I.C und III.
543 Vgl. zum Ganzen Urteil des BGer 6B_722/2019 vom 23. Januar 2020 E. 1.3.1; vgl. zum 

Ganzen BGE 145 IV 252 E. 1.5 S. 255.
544 BGE 145 IV 252 E. 1.6.2 S. 257 mit Verweis auf Art. 1 Abs. 2 StPO.
545 BGE 145 IV 252 E. 1.7 S. 258.
546 Siehe Ausführungen in II.B.4.
547 Siehe Ausführungen in I.C und III.
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2. Abgrenzung von Art. 7 OBG zu den kantonalrechtlichen 
 Informationspflichten des Fahrzeughalters548

2.1 Übersicht über die kantonalrechtlichen Informationspflichten  
des Fahrzeughalters

Die Suche nach mit Art. 7 OBG vergleichbaren Regelungen führt zu den in zahl-
reichen Kantonen normierten direkten Informationspflichten des Fahrzeug-
halters. Durch den Vergleich dieser teilweise durch das BGer formell und ma-
teriell dem Strafprozessrecht zugeordneten Bestimmungen mit Art. 7 OBG 
sollen sich weitere Erkenntnisse für dessen Einordnung im schweizerischen 
Rechtssystem ergeben.549 Sind die kantonalrechtlichen Bestimmungen zur 
direkten Informationspflicht des Fahrzeughalters generell als strafprozes-
suale Normen zu qualifizieren, könnte dies auch für die indirekte Informati-
onspflicht550 nach Art. 7 OBG gelten. Hierbei stellt sich alsdann die Frage, in 
welchem Verhältnis die Bestimmungen zueinander stehen und ob allenfalls 
die eine Norm hinter die andere zurückzutreten hat. Zunächst ist aber eine 
Übersicht über die kantonalrechtlichen Informationspflichten zu geben.

a. Basel-Stadt und Zürich
In vielen Kantonen551 besteht — auch nach Einführung der StPO und Art. 7 
OBG — eine ausdrückliche direkte Informationspflicht des Fahrzeughalters. 
Die Kantone Basel-Stadt552 und Zürich553 verpflichten den Fahrzeughalter, 
der Polizei «Auskunft» darüber zu geben, wer das Fahrzeuge geführt oder 
wem er es überlassen hat. Von dieser Pflicht erfasst ist bei beiden Regelungen 
neben dem Halter eines Motorfahrzeugs auch derjenige eines Fahrrads. Der 
Kanton Basel-Stadt hat seine Bestimmung über die Informationspflicht eines 
Fahrzeughalters in einem strassenverkehrsrechtlichen Erlass (StVO [BS]) ein-
gefügt. Dies im Gegensatz zum Kanton Zürich, welcher die Regelung im öffent-

548 Siehe Anhang 1.
549 Siehe BGE 107 IV 146 Regeste S. 146 und E. 2b S. 149.
550 Siehe Ausführungen in III.C.3.2.a.
551 Keine Informationspflicht besteht in den Kantonen Aargau, Appenzell Ausserrho-

den, Appenzell Innerrhoden, Basel-Landschaft, Freiburg, Glarus, Jura, Luzern, Neu-
enburg, Nidwalden, Obwalden, Schaffhausen, Schwyz, Solothurn, Thurgau (seit 
1. Januar 2022), Uri, Waadt (Art. 20a LVCR [VD] ist mit Beschluss des Grossen Rats des 
Kantons Waadt vom 19. Mai 2009 per 1. Januar 2011 aufgehoben worden; zu Art. 20a 
LVCR [VD] siehe Urteil des BGer 6B_488/2007 vom 7. Dezember 2007) und Zug.

552 § 13 Abs. 1 StVO (BS).
553 § 15 Abs. 1 VAG (ZH); vgl. hierzu Urteile des BGer 6B_680/2007 vom 24. Januar 2008 und 

6B_512/2008 vom 7. August 2008.
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lichen Abgaberecht normiert hat. Aufgrund der Verweise auf die Bestimmungen 
der «Strafprozessordnung» über das Zeugnisverweigerungsrecht in § 13 
Abs. 1 StVO (BS) und § 15 Abs. 1 VAG (ZH) liegt die Annahme nahe, dass es sich 
bei diesen kantonalrechtlichen Vorschriften um strafprozessuale Bestimmun-
gen handelt. Das BGer charakterisierte dementsprechend § 15 Abs. 1 VAG (ZH) 
wegen dieses Verweises formell und materiell als prozessrechtliche Norm.554 
Gemäss den Weisungen der Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich kann 
die genannte Vorschrift bei der Erhebung der Verfahrenskosten zur Begrün-
dung der Rechtswidrigkeit im Sinne von Art. 426 Abs. 2 StPO (Kostentragungs-
pflicht der beschuldigten Person) hinzugezogen werden.555

b. St. Gallen
Der Kanton St. Gallen verpflichtet ebenfalls den Fahrzeughalter, der Polizei 
«Auskunft» darüber zu geben, wer das Fahrzeug geführt oder wem er es über-
lassen hat. Der Kanton St. Gallen nennt in Art. 28bis Abs. 1 PG (SG) allerdings ex-
plizit nur den «Halter eines Motorfahrzeuges». Nach Art. 28bis Abs. 1 PG (SG) 
kann aber auch jeder, dem ein Motorfahrzeug zum Gebrauch überlassen 
wurde, zur «Auskunft» verpflichtet werden. Diese Erweiterung ist schweizweit 
einzigartig. Der Kanton St. Gallen hat die Informationspflicht im kantonalen 
Polizeirecht normiert, was die Schwierigkeiten der Abgrenzung zum Straf(pro-
zess)recht verschärft. Denn soweit der Fahrzeughalter wegen Missachtung ei-
ner polizeilichen Anordnung durch die Verletzung seiner Informationspflicht 
bestraft wird, handelt es sich nicht um eine vergleichbare polizeirechtliche 
Tätigkeit, sondern vielmehr um eine der Beweisführung dienende Pflicht der 
beschuldigten Person.

c. Graubünden
Der Kanton Graubünden verpflichtet ebenso wie der Kanton Basel-Stadt den 
Fahrzeughalter in einem strassenverkehrsrechtlichen Erlass, der Polizei 
«Auskunft» darüber zu geben, wer das Fahrzeuge geführt oder wem er es über-
lassen hat. Wie im Kanton St. Gallen wird der Fahrradhalter in Art. 3 EGzSVG 
(GR) nicht ausdrücklich genannt. Aufgrund der Formulierung «Halter eines 
Fahrzeugs» kommen aber sowohl der Halter eines motorisierten als auch jener 

554 BGE 107 IV 146 Regeste S. 146 und E. 2b S. 149; Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich 
vom 15. Juni 1979 E. 1, in: ZR 78/1979 Nr. 91, S. 216 ff. (S. 217); giger, SVG Komm, N 3 zu 
Art. 106 SVG; siehe walDMaNN/kraeMer, BSK SVG, FN 30 zu Art. 106 SVG, welche auf 
die (abschliessende) Regelung in der StPO verweisen.

555 Weisung der Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich vom 9. Juni 2021 mit Verweis 
auf das Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich UH130394 vom 28. März 2014 (S. 284, 
Nr. 17.3.2.1); vgl. zu den Verfahrenskosten auch Art. 417 StPO.

84 II.  Einordnung von Art. 7 OBG im schweizerischen Rechtssystem

https://perma.cc/CV8K-YCAD
https://perma.cc/CV8K-YCAD
https://perma.cc/YZR6-DSDC
https://perma.cc/YZR6-DSDC
https://perma.cc/D9LG-CMP7
https://perma.cc/75DN-CPK7
https://perma.cc/75DN-CPK7
https://perma.cc/565U-YV25
https://perma.cc/565U-YV25
https://perma.cc/HE6V-D746
https://perma.cc/56WQ-QLVC
https://perma.cc/56WQ-QLVC
https://perma.cc/VE7A-94XA


eines motorlosen Fahrzeugs in Betracht. Im Gegensatz zu den anderen Erlas-
sen verweist die Reglung des Kantons Graubündens ausdrücklich — wie dieje-
nige des Kantons Tessin —556 in der FN 6 zu Art. 3 Abs. 1 EGzSVG (GR) auf SR 312.0 
und damit auf die eidgenössische StPO.

d. Wallis
Die bisher genannten Bestimmungen der Kantone Basel-Stadt, Zürich, St. Gal-
len und Graubünden haben gemeinsam, dass sie den Halter zur Information 
verpflichten, wer das Fahrzeug tatsächlich geführt oder wem er es überlassen 
hat. Der Kanton Wallis unterscheidet sich bei seiner Vorschrift in Art. 18 AGSVG 
(VS) nur in der Wortwahl. Im Ergebnis ist die Regelung vergleichbar mit den 
bereits erläuterten kantonalrechtlichen Bestimmungen. Der Halter eines 
Motorfahrzeugs oder Fahrrads ist verpflichtet, «der Behörde die notwendigen 
Auskünfte zu erteilen, um den Täter einer mit seinem Fahrzeug begangenen 
Widerhandlung gegen das SVG ausfindig machen zu können». Insbesondere 
die Verwendung des Terminus «notwendig» offenbart den Sinn und Zweck 
dieser Norm. Der Behörde soll ein taugliches Beweismittel zur Hand gegeben 
werden, um den tatsächlichen Täter zu eruieren.

Die Kantone Basel-Stadt, Wallis und Zürich nennen die «Strafprozess-
ordnung», konkretisieren diese aber nicht näher. Die «Strafprozessordnun-
gen» der Kantone Basel-Stadt557 und Wallis558 wurden am 1. Januar 2011 durch 
das EG StPO (BS) bzw. das EG StPO (VS) ersetzt. In diesen Ausführungsgeset-
zen zur eidgenössischen StPO finden sich keine Erläuterungen zum Zeugnis- 
und Auskunftsverweigerungsrecht. Die im Zusammenhang mit dem Zeugnis-
verweigerungsrecht erwähnte «Strafprozessordnung» des Kantons Zürich559 
wurde per 1. Januar 2011 aufgehoben. Der Kanton Bern verweist in seiner Be-
stimmung auf das StrV (BE), welches gemäss FN durch das EG ZSJ (BE) ersetzt 
wurde.560 Das EG ZSJ (BE) regelt aber weder das Zeugnis- noch das Auskunfts-
verweigerungsrecht und der Verweis führt ins Leere. Dasselbe gilt für die 
Regelung des Kantons St. Gallen in Art. 28bis Abs. 2 PG (SG), welche auf das Ge-
setz über die Strafrechtspflege verweist. Das kantonale Strafprozessgesetz 
vom 1. Juli 1999 (nGS [SG] 42-31) wurde durch das Einführungsgesetz zur schwei-
zerischen Straf- und Jugendstrafprozessordnung vom 3. August 2010 (nGS [SG] 
962.1) abgelöst. Dieses normiert jedoch kein Zeugnisverweigerungsrecht. 

556 Art. 16 Abs. 2 Legge di applicazione (TI).
557 StPO (BS).
558 StPO (VS).
559 StPO (ZH).
560 Art. 8 Abs. 3 KSVG (BE).
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Solche Leerverweise, die in die abschliessende Bundeskompetenz eingreifen, 
müssen durch den kantonalen Gesetzgeber vermieden und aufgehoben wer-
den. Bis dahin ist im Einklang mit der derogatorischen Kraft des Bundesrechts561 
davon auszugehen, dass die entsprechenden Bestimmungen der Kantone Basel- 
Stadt, Wallis und Zürich — wie die Regelung des Kantons Graubünden562 — einen 
Verweis auf die eidgenössische StPO enthalten.

e. Appenzell Ausserrhoden
Zu Recht aufgehoben hat der Gesetzgeber des Kantons Appenzell Ausserrhoden 
die Vorschrift, wonach sich der Fahrzeughalter bis zur Einführung der eidge-
nössischen StPO unter gewissen Umständen nicht auf das Zeugnisverweige-
rungsrecht berufen konnte, da dieses bei Straftaten, bei denen es sich um eine 
Übertretung handelt, generell ausgeschlossen wurde. So war der Halter aus-
drücklich auch zu einem Zeugnis gegen den Ehegatten, die Bluts-, Adoptiv- und 
Stiefverwandten in auf- und absteigender Linie, die Geschwister, den Schwager 
und die Schwägerin verpflichtet.563 Der Fahrzeughalter konnte sich somit bei 
Übertretungen der Strassenverkehrsvorschriften des Bundes, die im Ordnungs-
bussenverfahren geahndet wurden, nicht auf das Zeugnisverweigerungsrecht 
berufen und war zum Zeugnis verpflichtet. Eine solche Bestimmung zur Um-
gehung des Zeugnisverweigerungsrechts, wie der Kanton Appenzell Ausserr-
hoden sie kannte, verstösst gegen die eidgenössische StPO und wäre aufgrund 
der derogatorischen Kraft des Bundesrechts nachrangig bzw. unbeachtlich 
gewesen.564

f. Tessin
Wie der Wortlaut der Walliser Norm lässt auch derjenige der Tessiner Vorschrift 
auf die Absicht des Gesetzgebers schliessen. Die in Art. 16 Legge di applicazione 
(TI) enthaltene Informationspflicht dient ausdrücklich der Identifikation der 
Täterschaft, welche gegen das SVG verstossen hat. Gemäss Art. 7 Abs. 4 OBG hat 
der Fahrzeughalter Name und Adresse des Fahrzeugführers zu benennen,565 
wobei das BGer festgestellt hat, dass es sich bei diesen Angaben nicht um eine 
wenig plausible Information handeln dürfe. Name und Adresse des Fahrzeug-
führers müssten vollständig sein. Es müssten genügend Angaben zur Identität 

561 Siehe Art. 49 Abs. 1 BV.
562 Art. 3 Abs. 1 EGzSVG (GR).
563 Art. 74 Abs. 4 StPO (AR).
564 Siehe Art. 49 Abs. 1 BV.
565 So auch Art. 8 Abs. 1 KSVG (BE), während § 38 Abs. 1 EG StGB (TG; per 1. Januar 2022 

aufgehoben) die Nennung der Fahrzeugführerschaft verlangt.
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des Fahrzeugführers gemacht werden, sodass dieser individualisierbar sei.566 
Im Unterschied zur Bundesnorm genügen bei Art. 16 Legge di applicazione 
(TI) die Angaben zur Identifikation der Täterschaft. Theoretisch möglich ist, 
dass der Fahrzeughalter die Täterschaft zwar nicht mit Namen und Adresse 
benennen, aber der Polizei die notwendigen Hinweise zu deren Eruierung 
liefern kann. Bereits der Name in Kombination mit einem Geburtsdatum genügt 
grundsätzlich für den Fahndungsauftrag zur Aufenthaltsnachforschung.567 
Der Wortlaut der Tessiner Vorschrift geht damit über die bundesgerichtliche 
Rechtsprechung hinaus, indem neben dem Namen und der Adresse weitere 
ähnlich identifizierende Informationen bzw. persönliche Daten (z.B. Kredit-
kartennummer) vorgebracht werden können, sofern dadurch die Täterschaft 
auf rechtmässigem Weg identifiziert werden kann. Nicht erheblich hingegen 
ist im Kanton Wallis die Ermittelbarkeit der Täterschaft. Nach Art. 18 AGSVG 
(VS) hat der Fahrzeughalter die notwendige «Auskunft» zu erteilen, um den 
Täter «ausfindig machen zu können». Die Kantone Basel-Stadt, Genf, Graubün-
den, St. Gallen und Zürich fordern eine allgemeine «Auskunft» darüber, wer 
das Fahrzeug geführt hat oder wem dieses überlassen worden ist.568 Diese 
letztgenannten Beispiele gehen somit — wie auch die bundesgerichtliche Recht-
sprechung — weniger weit als die Tessiner Vorschrift, welche die Erfüllung der 
Aussagepflicht von der Ermittelbarkeit der Täterschaft abhängig macht.

g. Genf
Im Gegensatz zur Tessiner Bestimmung, welche sich auf die Zeugenbestim-
mung gemäss der eidgenössischen StPO vom 5. Oktober 2007 bezieht, enthält 
die Bestimmung des Kantons Genf569 — wie auch § 38 Abs. 1 EG StGB (TG), dazu 
nachfolgend — keinen Hinweis auf ein Aussage-, Auskunfts- und Zeugnisverwei-
gerungsrecht. Die Genfer Regelung beinhaltet jedoch einen Verweis auf die 
juristische Person und das Einzelunternehmen. Aufgrund von Art. 9A 
Abs. 1 LaLCR (GE) hat der Halter eines auf den Namen einer juristischen Person 
oder unter der Adresse eines Einzelunternehmens zugelassenen Fahrzeugs 
die Polizei über die Identität der Fahrzeugführerschaft zu informieren oder 

566 Vgl. zum Ganzen Urteil des BGer 6B_432/2017 vom 22. November 2017 E. 2.2 mit Verweis 
auf Botschaft Via sicura 2010 (Bundesrat), S. 8487 und Urteil des BGer 6B_1007/2016 vom 
10. Mai 2017 E. 1.5 (siehe zu diesem Urteil Müller, AJP 2018, S. 1568 ff.).

567 Art. 210 Abs. 1 StPO; die Strafbehörden können durch ihre Einsicht in Personendaten-
plattformen (GERES) nur innerkantonal nach Personen suchen und Daten überprüfen. 
Bei Personen, welche einen ausserkantonalen Wohnsitz haben, muss das dortige Ein-
wohneramt kontaktiert werden.

568 § 13 Abs. 1 StVO (BS); Art. 3 Abs. 1 EGzSVG (GR); Art. 28bis Abs. 1 PG (SG); § 15 Abs. 1 VAG (ZH).
569 Zu Art. 9A LaLCR (GE) und der Vereinbarkeit mit Art. 6 EMRK siehe Urteil des BGer 

1P.631/2003 vom 8. Januar 2004 E. 1 ff., in: Pra 93/2004 Nr. 62, S. 349 ff. (S. 349 ff.).
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die Person zu benennen, der das Fahrzeug anvertraut worden ist. Ein solches 
Anvertrautsein oder Überlassen nennen — wie bereits aufgezeigt wurde — eini-
ge kantonale Vorschriften,570 während andere — wie auch Art. 7 OBG — nur die 
Bekanntgabe resp. Benennung des Fahrzeugführers enthalten.571 Ist der Fahr-
zeughalter eine juristische Person, obliegt gemäss Art. 9A Abs. 2 LaLCR (GE) 
die Informationspflicht dem Direktor oder dem Präsidenten des Verwaltungs-
rats. Mit Art. 9A Abs. 3 LaLCR (GE) besteht eine Regelung, welche das Bundes-
recht bereits vorsieht. Wer gewerbsmässig Motorfahrzeuge an Selbstfahrer 
vermietet und die vorgeschriebenen Mieterverzeichnisse nicht führt oder 
sich weigert, den Kontrollorganen darin Einsicht zu gewähren, wird nach 
Art. 70 VZV i.V.m. Art. 149 VZV mit Busse bestraft.572 Diese Strafbestimmung 
des Bundes geht der kantonalen Vorschrift vor. Letztere ist aber namentlich 
als Verhaltensnorm zur Begründung der Kostentragungspflicht im Sinne von 
Art. 426 Abs. 2 StPO hinzuzuziehen.573

Art. 9A LaLCR (GE) geht insgesamt weiter als die Regelung von Art. 7 
OBG. Sie enthält einen Lösungsansatz für die in der Botschaft zu Via sicura um-
schriebene Problematik, dass «viele Firmen oft nicht in der Lage oder nicht 
willens [sind], der Polizei jene Person anzugeben, die das Fahrzeug zur frag-
lichen Zeit benutzte».574 Art. 7 OBG stellt ausdrücklich auf den Eintrag im 
Fahrzeugausweis ab. Als Halter kann ausser dem Namen einer natürlichen Per-
son namentlich auch die Firma des Unternehmens eingetragen werden.575 Es 
erstaunt daher nicht, dass lange unklar war, ob auch Unternehmen von Art. 7 
OBG erfasst sind. Mit der ausdrücklichen Nennung von juristischen Personen 
in besagter Bestimmung ab 1. Oktober 2023 versuchte der Gesetzgeber dies 
zu klären.

570 Siehe Ausführungen in II.C.2.1.f; § 13 Abs. 1 StVO (BS); Art. 3 Abs. 1 EGzSVG (GR); Art. 28bis 
Abs. 1 PG (SG), § 15 Abs. 1 VAG (ZH).

571 Art. 8 Abs. 1 KSVG (BE); § 38 Abs. 1 EG StGB (TG; per 1. Januar 2022 aufgehoben); Art. 18 
Abs. 1 AGSVG (VS).

572 Vgl. § 13 Abs. 2 StVO (BS); vgl. § 15 Abs. 2 VAG (ZH).
573 Vgl. zu den Verfahrenskosten auch Art. 417 StPO.
574 Botschaft Via sicura 2010 (Bundesrat), S. 8486.
575 Art. 4 Bst. b IVZV i.V.m. Ziff. 2.22 Anhang 1 IVZV (ehemals Art. 3 Abs. 1 Bst. b Ziff. 1 MOFIS-

Register-Verordnung); siehe Urteil des BGer 6B_1007/2016 vom 10. Mai 2017 E. 1.4 m.w.H. 
(siehe zu diesem Urteil Müller, AJP 2018, S. 1568 ff.); siehe Ziff. 1 Anhang 5 VVV; der 
Überbegriff «Unternehmen» (und nicht «juristische Person») wurde hier bewusst ver-
wendet, da Halter eines Motorfahrzeug neben juristischen Personen auch Rechtsge-
meinschaften ohne Rechtspersönlichkeit (vgl. Art. 102 Abs. 4 Bst. c StGB) sein können 
(ProBsT, BSK SVG, N 228 zu Art. 58 SVG; sChaffhauser/zellweger, Nr. 868); siehe 
sChaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Nr. 247; siehe 
Ausführungen in I.C.
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h. Thurgau

Indem der Thurgauer Gesetzgeber bis zum 1. Januar 2022 die Informations-
pflicht im EG StGB (TG) unter dem Titel Übertretungsstraftatbestände regelte 
und sie als Strafnorm ausgestaltete, könnte es sich hierbei um eine materiell-
rechtliche Strafvorschrift gehandelt haben. In formeller Hinsicht ist i.d.R. 
die eidgenössische StPO auf eine solche Vorschrift anzuwenden, und die Ver-
folgung und Beurteilung der entsprechenden Straftat obliegt den Strafbe-
hörden des Bundes und der Kantone.576 Wie die Bestimmung des Kantons 
Wallis577 beschrieb auch jene des Kantons Thurgau die «Behörde» nicht näher, 
welcher die Information durch den Fahrzeughalter zu erteilen war. Bei § 38 
Abs. 1 EG StGB (TG; per 1. Januar 2022 aufgehoben) konnte allerdings aufgrund 
einer systematischen Auslegung davon ausgegangen werden, dass es sich um 
eine Strafbehörde handeln musste. Während im Kanton Wallis die Pflicht da-
rin besteht, notwendige «Auskünfte» zur Auffindung der Täterschaft bekannt 
zu geben, verlangte die Thurgauer Vorschrift ausdrücklich die Nennung des 
Fahrzeugführers.578 

i. Bern
Während die meisten Kantone579 auf das Zeugnisverweigerungsrecht bzw. 
die Befreiung von der Zeugnispflicht in unterschiedlichen Erlassen hinweisen, 
ist das Recht zur Verweigerung der «Auskunft» im Kanton Bern ausdrücklich 
vorgesehen.580 Daraus darf keinesfalls abgeleitet werden, dass in den andern 
Kantonen Letzteres nicht gilt. Im Strafverfahren ist vielmehr allgemein die 
eidgenössische StPO anzuwenden und folglich auch dem Fahrzeughalter das 
entsprechende Aussage- und Auskunftsverweigerungsrecht zuzugestehen, 
sofern gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung nicht bereits ein rechts-
kräftiger Freispruch seinerseits vorliegt.581 Bei Missachtung dieser Rechte ist 
die Aussage oder Auskunft des Fahrzeughalters nicht verwertbar.582

576 Art. 1 Abs. 1 StPO.
577 Art. 18 AGSVG (VS).
578 Art. 18 Abs. 1 AGSVG (VS); § 38 Abs. 1 EG StGB (TG; per 1. Januar 2022 aufgehoben).
579 § 13 Abs. 1 StVO (BS); Art. 3 Abs. 1 EGzSVG (GR); Art. 28bis Abs. 2 PG (SG); Art. 18 Abs. 2 

AGSVG (VS); § 15 Abs. 1 VAG (ZH).
580 Art. 8 Abs. 3 KSVG (BE).
581 Urteil des BGer 6B_512/2008 vom 7. August 2008 E. 2.
582 Art. 158 Abs. 2 StPO (beschuldigte Person); Art. 180 Abs. 1 StPO i.V.m. Art. 158 Abs. 2 

StPO (Auskunftsperson).
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Im Gegensatz zu den Kantonen Wallis und Thurgau konkretisiert der Kanton 
Bern die Behörde und nennt die «Polizeiorgane […] des Kantons und der Ge-
meinden», was vergleichbar mit den Regelungen der Kantone Basel-Stadt, 
Graubünden, St. Gallen und Zürich ist, welche die «Polizei» nennen. Der Fahr-
zeughalter ist bei Widerhandlungen gegen die Strassenverkehrsvorschriften 
den Strafbehörden gegenüber verpflichtet, Name und Adresse des Fahrzeug-
führers bekannt zu geben. Auffallend ist bei der Regelung des Kantons Bern, 
dass mehreren Personen eine Informationspflicht zukommt, wenn sie als 
Fahrzeughalterinnen oder Fahrzeughalter eingetragen sind.583 Diese Be-
stimmung steht im Widerspruch zu Art. 78 Abs. 1bis VZV, wonach nur ein ver-
antwortlicher Fahrzeughalter im Fahrzeugausweis einzutragen ist.

Des Weiteren auffallend bei der Berner Vorschrift ist, dass sie — wie die 
Genfer Regelung — die Informationspflicht einer juristischen Person, einer 
Personengesellschaft oder einer Einzel-«Firma» normiert. In diesem Fall ist 
die mit der Führung der Geschäfte betraute Person zur Bekanntgabe von Name 
und Adresse des Fahrzeugführers verpflichtet. Bei mehreren Personen, die 
mit der Führung der Geschäfte betraut sind, trifft die Informationspflicht jede 
dieser Personen. Wie Art. 9A LaLCR (GE) war Art. 8 KSVG (BE) damit zunächst 
weiter gefasst als Art. 7 OBG, welcher bis zum 1. Oktober 2023 nur auf natür-
liche Personen anwendbar war und auch heute nur auf juristische Personen 
(aber keine Einzelunternehmen und gewisse Rechtsgemeinschaften) an-
wendbar ist.584

2.2 Einordnung der kantonalrechtlichen Regelungen als 
 strafprozessuale Normen

Eine kantonalrechtliche Regelung, die dem Fahrzeughalter die Pflicht aufer-
legt, der Polizei Informationen zum tatsächlichen Fahrzeugführer zu ertei-
len, ist nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ausschliesslich 
strafprozessualer Natur.585 Eine solche Vorschrift lege eine dem kantonalen 
Strafverfahrensrecht eigene Beweisführungsart fest.586 Sie stelle keine der 
Rechtsetzungskompetenz der Kantone entzogene Vorschrift des Strassen-

583 Art. 8 Abs. 1 KSVG (BE).
584 Siehe Ausführungen in II.C.2.1.g.
585 BGE 107 IV 146 Regeste S. 146 und E. 2b S. 149; Urteil des Obergerichts des Kantons 

Zürich vom 15. Juni 1979 E. 1, in: ZR 78/1979 Nr. 91, S. 216 ff. (S. 217); giger, SVG Komm, 
N 3 zu Art. 106 SVG; siehe walDMaNN/kraeMer, BSK SVG, FN 30 zu Art. 106 SVG, welche 
auf die (abschliessende) Regelung in der StPO verweisen.

586 BGE 107 IV 146 E. 2b S. 149.
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verkehrs des Bundes dar.587 Diese Ausführungen des BGer datieren aus dem 
Jahr 1981, als die Zuständigkeit zum Erlass von Vorschriften im Bereich des 
Strafprozessrechts noch bei den Kantonen lag.588

Heute kommt dem Bund im Bereich des Straf-, Strafprozess- und Strassen-
verkehrsrechts eine umfassende Rechtsetzungskompetenz zu.589 Soweit die 
kantonalrechtlichen Regelungen Verweise auf nicht näher konkretisierte oder 
kantonale «Strafprozessordnungen» enthalten — wobei auch Leerverweise 
nicht selten sind590 —, gelangen aufgrund der derogatorischen Kraft des Bun-
desrechts die Vorschriften der StPO des Bundes zur Anwendung. Aber auch 
die Annahme von Art. 7 OBG als lex specialis im Verhältnis zur StPO führt 
dazu,591 dass kein Raum für vergleichbare Regelungen der Kantone be-
steht, sofern alle diese Bestimmungen dem Strafprozessrecht zuzuordnen 
sind. Denn die Informationspflicht des Fahrzeughalters ist — wenn auch nur 
indirekt — bereits durch Art. 7 OBG abgedeckt.592

Eine kantonalrechtliche Informationspflicht, welche den Fahrzeughalter 
zur Aussage, Auskunft oder zum Zeugnis unter Missachtung der eidgenössi-
schen Verteidigungsrechte verpflichtet, verstösst gegen die in der StPO nor-
mierten Verteidigungsrechte. Dies ist einerseits dann gegeben, wenn die kan-
tonalrechtliche Bestimmung dem Fahrzeughalter seine Verteidigungsrechte 
ausdrücklich abspricht, aber auch bei einer solchen, welche diese Rechte nicht 
ausdrücklich vorsieht, und im Anwendungsfall die entsprechenden Bestim-
mungen der StPO nicht berücksichtigt werden.

Nach Art. 32 Abs. 2 BV muss jede angeklagte Person die Möglichkeit haben, 
die ihr zustehenden Verteidigungsrechte geltend zu machen, wozu auch das 
Recht auf Aussage- und Auskunftsverweigerung gehört. Gemäss Art. 113 
Abs. 1 StPO und Art. 180 Abs. 1 StPO haben sowohl die beschuldigte Person 
als auch die Auskunftsperson das Recht, ihre Aussage resp. Auskunft im Straf-
verfahren zu verweigern. Der Fahrzeughalter darf als Beschuldigter oder 

587 BGE 107 IV 146 Regeste S. 146.
588 Zu diesem Zeitpunkt kannte der Kanton Zürich bspw. noch keine Regelung für die 

Einvernahme von Zeugen durch die Polizeiorgane.
589 Art. 123 Abs. 1 BV, Art. 82 Abs. 1 BV, Art. 335 Abs. 1 StGB.
590 So z.B. in Art. 27 Abs. 2 AGSVG (VS), wonach auf das Gesetz über die Übertretungen 

von Polizeivorschriften verwiesen wird.
591 Hierfür spricht die Tatsache, dass der Bundesgesetzgeber mit Art. 7 OBG insbesondere 

die Umgehung des Zeugnisverweigerungsrechts unter Familiengenossen bezweckte 
(Botschaft Via sicura 2010 [Bundesrat], S. 8486) und damit bewusst von den Regelungen 
der StPO abwich.

592 Hinsichtlich einer juristischen Person als Fahrzeughalter siehe Ausführungen in 
V.B.5.5.e.
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Auskunftsperson somit nicht zu einer Aussage oder Auskunft gezwungen wer-
den. Die beschuldigte Person593 und grundsätzlich auch die Auskunftsperson594 
unterliegen keiner Aussage- bzw. Auskunftspflicht.595 Soweit die Polizei und/
oder die Staatsanwaltschaft den Fahrzeughalter als beschuldigte Person oder 
Auskunftsperson einvernimmt,596 ohne sie ausdrücklich auf ihr Aussage- oder 
Auskunftsverweigerungsrecht hinzuweisen, sind ihre Aussagen oder Aus-
künfte nicht verwertbar.597 Als Auskunftsperson gilt der Fahrzeughalter nicht 
als Partei und hat keinen Anspruch auf rechtliches Gehör im Sinne von Art. 107 
StPO. Zudem impliziert der Begriff «Auskunftsperson» für die betroffene Per-
son, dass sie selbst nicht direkt in die Straftat involviert ist, was zu einem an-
deren Auskunftsverhalten führen kann.

Als Zeuge598 ist der Fahrzeughalter zu befragen, wenn er nicht an der Be-
gehung der Straftat beteiligt ist und zu deren Aufklärung sachdienliche Infor-
mationen geben kann. Zeuge ist er bspw., wenn ein Foto vorliegt, auf dem er-
sichtlich ist, dass er das Fahrzeug nicht gelenkt hat, mit welchem ein leichter 
Verstoss gegen die Strassenverkehrsvorschriften begangen wurde (typischer-
weise eine geringfügige Geschwindigkeitsüberschreitung). Als Zeuge ist der 
Fahrzeughalter zum wahrheitsgemässen Zeugnis verpflichtet und kann bei 
unberechtigter Verweigerung unter gewissen Umständen bestraft sowie zur 
Tragung von Kosten und Entschädigungen verpflichtet werden.599 Er ist zu 

593 Art. 111 StPO: Der Fahrzeughalter ist beschuldigte Person, wenn er von der Strafbehörde 
in einer Verfahrenshandlung einer Straftat verdächtigt, beschuldigt oder angeklagt 
wird. Eine Strafanzeige oder ein Strafantrag nach Abs. 1 fallen insoweit ausser Betracht, 
als die Widerhandlung — mit Ausnahme der automatischen Überwachungsanlage — von 
einem ermächtigten Polizeiorgan selber beobachtet werden muss (Art. 3 Abs. 1 OBG). 
Das bisherige aOBG/2014 erwähnte — im Gegensatz zum heutigen OBG — nicht die be-
schuldigte Person, sondern sprach in sämtlichen Bestimmungen vom Täter.

594 Art. 178 StPO: Auskunftsperson ist ein Fahrzeughalter, der nicht beschuldigt wird, 
aber als Täter oder Teilnehmer der abzuklärenden Straftat oder einer anderen damit 
zusammenhängenden Straftat nicht ausgeschlossen werden kann.

595 Art. 113 Abs. 1 StPO; Art. 180 Abs. 1 StPO.
596 Die Polizei ist durch die StPO nur ausdrücklich zur Einvernahme der beschuldigten 

Person und von Auskunftspersonen ermächtigt (Art. 142 Abs. 2 Satz 1 StPO).
597 Art. 158 Abs. 2 StPO i.V.m. Art. 141 Abs. 1 StPO (beschuldigte Person); Art. 180 Abs. 1 

StPO i.V.m. Art. 158 Abs. 2 StPO und Art. 141 Abs. 1 StPO (Auskunftsperson).
598 Art. 162 StPO; die Zeugeneinvernahme durch Polizeiorgane bedarf einer zusätzlichen 

Regelung des Bundes oder der Kantone (Art. 142 Abs. 2 Satz 2 StPO; auf Bundesebene 
besteht mit Art. 70 StBOG eine solche Vorschrift) und eines Auftrags durch die Staats-
anwaltschaft (Art. 312 Abs. 2 StPO). Da die Polizei in diesen Fällen als verlängerter Arm 
der Staatsanwaltschaft agiert, hat der Zeuge dieselben Verfahrensrechte und -pflich-
ten, die ihm bei einer Einvernahme unmittelbar durch die Staatsanwaltschaft zustehen 
(goDeNzi, Komm StPO, N 6 zu Art. 142 StPO m.w.H.).

599 Art. 176 Abs. 1 StPO.
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Beginn jeder Einvernahme auf seine Zeugnis- und Wahrheitspflichten sowie 
die Strafbarkeit eines falschen Zeugnisses nach Art. 307 StGB aufmerksam zu 
machen.600 Unterbleibt die Belehrung, so ist die Einvernahme ungültig und 
unter Umständen unverwertbar.601 Der Hinweis auf allfällige Zeugnisver-
weigerungsrechte nach Art. 168 ff. StPO hat zu erfolgen, sobald die einverneh-
mende Behörde aufgrund der Befragung und der Akten solche erkennt.602 Un-
terbleibt der Hinweis und beruft sich der Zeuge nachträglich auf ein Zeugnis-
verweigerungsrecht, so ist dessen Einvernahme nicht verwertbar.603

Mit der Einführung von Art. 7 OBG wollte der Gesetzgeber Beweisschwie-
rigkeiten vermeiden. Es sollte gemäss der Botschaft zu Via sicura insbesondere 
der Problematik begegnet werden, dass der Halter unter Berufung auf das 
Zeugnisverweigerungsrecht Familiengenossen nicht «verraten» muss.604 Der 
Fahrzeughalter entscheide letztlich eigenverantwortlich, ob er die Busse selber 
bezahlen und den Betrag allenfalls bei der tatsächlich schuldigen Person ein-
fordern oder ob er den Täter melden wolle.605 Während sich der Fahrzeughal-
ter nach Art. 7 OBG mithin nicht auf seine Verteidigungsrechte gemäss der StPO 
berufen kann, sehen dies einige Kantone ausdrücklich vor.606 Die kantonal-
rechtlichen Bestimmungen sind somit teilweise weiter gefasst als Art. 7 OBG.

Soweit sich der Fahrzeughalter auf seine Verteidigungsrechte berufen 
kann, entsteht keine vergleichbare Drucksituation wie bei der Anwendung von 
Art. 7 OBG unter Missachtung dieser Rechte. Letzteres Vorgehen steht im Wider-
spruch zur StPO.607 Ist gemäss den Ausführungen in der Botschaft zu Via sicura 
davon auszugehen, dass es sich beim Ordnungsbussenverfahren um ein Straf-
verfahren handelt608 und gelten die Bestimmungen der StPO, muss dem Fahr-
zeughalter zwingend das Recht vorbehalten bleiben, der Strafbehörde bei einer 
möglichen Selbstbelastung die Aussage und Auskunft zu verweigern. Zeug-
nisverweigerungsrechte nach Art. 168 ff. StPO muss der Fahrzeughalter unter 
gewissen Umständen geltend machen können, wenn bspw. auf dem Radarfoto 

600 Art. 163 Abs. 2 StPO und Art. 177 Abs. 1 Satz 1 StPO.
601 Art. 177 Abs. 1 Satz 2 StPO i.V.m. Art. 141 Abs. 2 StPO.
602 Art. 177 Abs. 3 Satz 1 StPO.
603 Art. 177 Abs. 3 Satz 2 StPO i.V.m. Art. 141 Abs. 1 StPO.
604 Botschaft Via sicura 2010 (Bundesrat), S. 8486.
605 Botschaft Via sicura 2010 (Bundesrat), S. 8487; vgl. Botschaft OBG 2014 (Bundesrat), 

S. 988.
606 § 13 Abs. 1 StVO (BS); Art. 3 Abs. 1 EGzSVG (GR); Art. 28bis Abs. 2 PG (SG); Art. 18 Abs. 2 

AGSVG (VS); § 15 Abs. 1 VAG (ZH); Art. 8 Abs. 3 KSVG (BE).
607 Art. 113 Abs. 1 StPO (beschuldigte Person) und Art. 180 Abs. 1 StPO i.V.m. Art. 113 Abs. 1 

StPO (Auskunftsperson).
608 Botschaft Via sicura 2010 (Bundesrat), S. 8486.
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erkennbar ist, dass er nicht der tatsächliche Fahrzeugführer sein kann und er 
einen nahen Angehörigen belasten müsste. Die Aussage-, Auskunfts- und Zeug-
nisverweigerungsrechte sind unabdingbar für die Gewährleistung eines fairen 
Strafverfahrens,609 welches das Privat- und Familienleben des Fahrzeug-
halters achtet.610 Die kantonalrechtlichen Regelungen verdeutlichen durch 
die Verweise auf die Verteidigungsrechte des Fahrzeughalters deren Bedeu-
tung im Strafverfahren.

2.3 Einordnung der kantonalrechtlichen Regelungen als 
 Verkehrsvorschriften

Das aOBG/1969 stützte sich gemäss Präambel auf Art. 37bis aBV/1969,611 der 
Vorgängerbestimmung von Art. 82 Abs. 1 BV, wonach der Bund Vorschriften 
über den Strassenverkehr erlässt.612 Art. 37bis aBV/1969 ermächtigte den Bund, 
Vorschriften über Motorfahrzeuge und Fahrräder zu erlassen. Dies betraf 
nicht nur das materielle Recht, sondern der Bund konnte auch die für dessen 
Durchsetzung nötigen Strafbestimmungen aufstellen und das zu ihrer Anwen-
dung dienende Verwaltungs- oder Polizeistrafverfahren regeln.613 Der Bund 
war somit zum Erlass von materiell- und formell-rechtlichen Vorschriften im 
Bereich des Strassenverkehrs befugt. Der Bundesgesetzgeber erachtete sich 
abgesehen von Art. 37bis aBV/1969 zum Erlass von Strafverfahrensrecht eben-
so aufgrund von Art. 64bis Abs. 2 aBV/1969 als zuständig. Dies, weil sich der 
damals in dieser Bestimmung enthaltene Vorbehalt zugunsten des kantona-
len Strafprozessrechts gemäss der Botschaft zum aOBG/1969 nur auf die An-
wendung des eigentlichen Strafrechts bezogen habe. Er habe jedoch nicht die 
Durchführung von Strafbestimmungen betroffen, welche lediglich die Ein-
haltung eidgenössischer Verwaltungs- und Polizeivorschriften habe gewähr-
leisten wollen.614 Der Gesetzgeber grenzte somit die Bestimmungen des Ord-
nungsbussenrechts vom «eigentlichen Strafrecht» ab. Ein solcher Verweis 
auf den bisherigen Art. 64bis aBV/1969 ist heute nicht mehr notwendig, da sich 
zwischenzeitlich die Gesetzgebungskompetenz zum Erlass von strafprozes-
sualen Vorschriften geändert hat. Die Gesetzgebung auf dem Gebiet des Straf-, 
Strafprozess- und Strassenverkehrsrechts ist gemäss Art. 123 Abs. 1 BV und 
Art. 82 Abs. 1 BV Sache des Bundes.

609 Art. 6 Ziff. 1 EMRK.
610 Art. 8 EMRK.
611 Botschaft OBG 1969 (Bundesrat), S. 1093.
612 sChaffhauser, SG-Komm BV, N 1 zu Art. 82 BV.
613 Botschaft OBG 1969 (Bundesrat), S. 1093.
614 Botschaft OBG 1969 (Bundesrat), S. 1093.
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Die Zuständigkeit, auf ihrem Hoheitsgebiet für die Aufrechterhaltung der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung zu sorgen, gilt nach wie vor als originäre 
Kompetenz der Kantone.615 Der Bundesgesetzgeber hat die Gesetzgebung be-
treffend das Übertretungsstrafrecht insoweit den Kantonen vorbehalten, als 
es nicht Gegenstand der Bundesgesetzgebung ist.616 Im Bereich des Strassen-
verkehrs sind die Kantone zum Erlass eines ergänzenden Übertretungsstraf-
rechts jedoch nur insoweit befugt, als diese kantonalen Vorschriften keine 
Motorfahrzeuge, Fahrräder oder Eisenbahnfahrzeuge betreffen.617 Ent-
sprechend kann bspw. ein Kanton die Halterverantwortlichkeit nicht auf wei-
tere Delikte mit solchen Fahrzeugen ausdehnen. Die z.B. mit Art. 7 OBG ver-
gleichbare Bestimmung in § 29 ÜStG (BS; Haftung der Fahrzeughalterin oder 
des Fahrzeughalters) kann entsprechend nur dann zur Anwendung gelangen, 
wenn keines der genannten Fahrzeuge betroffen ist. Denkbar ist dies letzt-
lich nur, wenn bspw. ein Anhänger über Nacht auf der Allmend ausserhalb von 
dafür besonders gekennzeichneten Parkplätzen abgestellt wird.618

Sowohl die kantonalrechtlichen Vorschriften zur Informationspflicht des 
Fahrzeughalter als auch Art. 7 OBG verfolgen denselben Sinn und Zweck (Ver-
meiden von Beweisschwierigkeiten im Bagatellbereich) und normieren die 
(direkte oder indirekte) Informationspflicht des Motorfahrzeughalters.619 Wä-
ren die kantonalen Regelungen als Strafnormen — und nicht als Verhaltens-
normen zur Begründung einer Kostenpflicht im Sinne von Art. 426 Abs. 2 
StPO620 — zu betrachten, müsste entsprechend davon ausgegangen werden, 
dass diese weiter gefassten Informationspflichten in die Bundesgesetzgebung 
eingreifen und diese Verkehrsvorschriften daher nicht anwendbar und mithin 
aufzuheben sind. Dies gilt umso mehr, wenn die kantonalrechtliche Vorschrift 
als Vergehenstatbestand ausgestaltet ist und eine für das Ordnungsbussen-
recht unverhältnismässige Rechtsfolge vorsieht.

615 BGE 140 I 353 E. 5.1 S. 359 m.w.H.
616 Art. 335 Abs. 1 StGB.
617 Diese Regelung in Art. 106 Abs. 3 SVG (z.B. kann der Kanton eine Kostentragungsregel 

für polizeiliche Verkehrsregelungseinsätze oder für das Abschleppen eines verkehrs-
widrig abgestellten Fahrzeugs einführen [walDMaNN/kraeMer, BSK SVG, N 15 zu 
Art. 106 SVG m.w.H.]) geht Art. 335 Ziff. 1 Abs. 1 StGB vor (BGE 104 IV 288 Regeste S. 288 
und E. 3b S. 291; walDMaNN/kraeMer, BSK SVG, N 13 zu Art. 106 SVG).

618 Ziff. 15.3 KOBV (BS) Anhang Ordnungsbussenliste; § 10 Abs. 3 StVO (BS) und § 25 Abs. 1 
StVO (BS); siehe Ausführungen in I.B.3.1.b.

619 Siehe Ausführungen in III.C.3.2.
620 Siehe sTauBer, Jusletter 2022, Nr. 21; vgl. zu den Verfahrenskosten auch Art. 417 StPO.
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Als Rechtsfolgen sehen die kantonalrechtlichen Bestimmungen Bussen621 in 
unterschiedlicher Höhe zwischen unbeziffert bzw. CHF 1.— und CHF 100’000.— 
vor, wobei neben dieser aber auch ein Verweis622 und sogar Haft623 als Sank-
tion angedroht werden. Die kantonalrechtlichen Vorschriften greifen damit 
nicht nur in das Eigentum624 des Betroffenen, sondern unter Umständen auch 
in seine persönliche Freiheit625 ein. Zwar bestehen mit den kantonalen Be-
stimmungen gesetzliche Grundlagen und auch ein öffentliches Interesse ist 
erkennbar.626 Den Anforderungen an die Verhältnismässigkeit i.e.S. gemäss 
Art. 36 Abs. 3 BV vermögen die kantonalrechtlichen Bestimmungen jedoch 
nicht standzuhalten, wenn wie im Kanton Tessin bei einem Bagatelldelikt eine 
Busse von über CHF 100’000.—627 oder wie im Kanton Wallis gar Haft628 ange-
droht wird.

Gemäss Art. 106 Abs. 1 StGB beträgt der Höchstbetrag der Busse 
CHF 10’000.—, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt. Eine höhere Bus-
senandrohung ist damit grundsätzlich möglich, kann aber bei Verletzung 
derselben öffentlich-rechtlichen Pflicht zu einer unterschiedlichen Sanktio-
nierung und zu einer Ungleichbehandlung629 der betroffenen Personen füh-
ren. Eine Busse von mehr als CHF 10’000.— geht über das in Art. 292 StGB ange-
drohte Strafmass hinaus, welcher den Ungehorsam gegen amtliche Verfügun-
gen unter Strafe stellt. Die Verletzung der kantonalrechtlichen Informations-
pflichten ist mit einem solchen Verhalten vergleichbar, und es sind keine 
Gründe, wie bspw. das Erzielen einer besseren generalpräventiven Wirkung, 
erkennbar, um eine unterschiedliche Handhabung zu rechtfertigen.

Die Haft ist durch den Eingriff in die persönliche Freiheit eine bedeutend 
schwerere Sanktion als eine Busse als Vermögenssanktion. Das Sanktionen-
recht ist Teil der Bundesgesetzgebung. Es sieht vor, dass Übertretungen mit 
Busse bedroht werden und deren Betrag sich höchstens auf CHF 10’000.— 

621 § 25 Abs. 1 StVO (BS) i.V.m. § 13 Abs. 1 und Abs. 2 StVO (BS); Art. 18 Abs. 1 KSVG (BE); Art. 20 
LaLCR (GE); Art. 15 Abs. 1 EGzSVG (GR); Art. 12 Abs. 1 UeStG (SG); Art. 22 Legge di ap-
plicazione (TI); § 38 Abs. 1 EG StGB (TG; per 1. Januar 2022 aufgehoben); Art. 27 Abs. 1 
AGSVG (VS).

622 § 18 VAG (ZH).
623 Art. 27 Abs. 1 AGSVG (VS).
624 Art. 26 BV.
625 Art. 10 Abs. 2 BV; Art. 5 EMRK.
626 Art. 36 Abs. 1 und Abs. 2 BV; siehe hierzu Ausführungen in III.C.3.5.a.
627 Art. 22 Abs. 1 Legge di applicazione (TI).
628 Art. 27 Abs. 2 AGSVG (VS).
629 Art. 8 Abs. 1 BV.
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bemisst.630 Bis Ende 2006 waren Übertretungen definiert als «mit Haft oder 
Busse oder mit Busse allein bedrohten Handlungen».631 Nach bisherigem Recht 
durften die Kantone keine Freiheitsstrafe über drei Monate Haft androhen.632 
Die Haftandrohung ohne Obergrenze verstiess damals gegen Bundesrecht und 
ist auch heute bundesrechtswidrig. Dies hat auch für Art. 27 Abs. 1 AGSVG (VS) 
zu gelten. Im Sinne der derogatorischen Kraft des Bundesrechts sind die 
Strafbestimmungen des Kantons Tessin und Wallis insoweit nicht anzu-
wenden, als sie für die Verletzung einer Informationspflicht unverhältnis-
mässig hohe Strafandrohungen vorsehen.

2.4 Unterschiedliche Ausgestaltung der kantonalrechtlichen 
 Informationspflichten in verschiedenen Erlassen

Die kantonalrechtlichen Informationspflichten sind in unterschiedlichen 
Rechtserlassen enthalten. Die entsprechenden Normen finden sich in strassen-
verkehrsrechtlichen Erlassen,633 im öffentlichen Abgaberecht,634 im Polizei-
recht635 oder im Einführungsgesetz zum Strafgesetzbuch.636 Aufgrund dieser 
Regelung in unterschiedlichen Rechtsbereichen können folglich keine Rück-
schlüsse für die Einordnung von Art. 7 OBG im schweizerischen Rechtssystem 
gezogen werden. Vielmehr zeigt dies das unterschiedliche Verständnis der Cha-
rakterisierung der direkten Informationspflichten als straf(prozess)rechtliche 
Vorschrift und/oder Verwaltungsnorm zur Begründung einer Kostenpflicht 
auf. Die kantonalrechtlichen Vorschriften sind nicht nur in unterschiedlichen 
Rechtserlassen enthalten, sondern es sind auch Divergenzen in deren Aus-
gestaltung, z.B. in der Person des Informationspflichtigen, feststellbar. Einige 
Kantone beziehen juristische Personen usw.,637 den Halter eines Fahrrades,638 
einen oder mehrere Fahrzeughalter639 oder Personen, denen das Fahrzeug 
überlassen worden ist,640 mit ein. Im Gegensatz hierzu stellt Art. 7 OBG auf den 

630 Art. 103 Abs. 1 StGB und Art. 106 Abs. 1 StGB.
631 Art. 101 aStGB/2006.
632 Art. 39 aStGB/2006; TreChsel/arNolD, PraxisKomm, N 6 zu Art. 335 StGB.
633 § 13 StVO (BS).
634 § 15 Abs. 1 VAG (ZH).
635 Art. 28bis Abs. 1 PG (SG).
636 § 38 Abs. 1 EG StGB (TG; per 1. Januar 2022 aufgehoben).
637 Art. 8 Abs. 2 KSVG (BE); Art. 9A LaLCR (GE); zum Begriff siehe Ausführungen in I.C.
638 § 13 StVO (BS); Art. 16 Abs. 1 Legge di applicazione (TI); Art. 18 AGSVG (VS); § 15 Abs. 1 

VAG (ZH).
639 Art. 8 Abs. 1 KSVG (BE); Art. 9A LaLCR (GE); Art. 3 EGzSVG (GR); § 38 Abs. 1 EG StGB 

(TG; per 1. Januar 2022 aufgehoben).
640 Art. 28bis Abs. 1 PG (SG).
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formellen Eintrag im Fahrzeugausweis ab, weshalb der Halter eines Fahrrads 
auf Bundesebene nicht der indirekten Informationspflicht641 gemäss der ge-
nannten Bestimmung unterliegt. Zudem konnten gemäss der bundesgericht-
lichen Rechtsprechung mangels einer ausdrücklichen gesetzlichen Regelung 
bis zum 1. Oktober 2023 juristische Personen (und allgemein Unternehmen)642 
aufgrund dieser Bestimmung nicht gebüsst werden.643 Aufgrund des Gesagten 
ist somit festzuhalten, dass die kantonalrechtlichen Informationspflichten auf-
grund ihrer unterschiedlichen Ausgestaltung (hinsichtlich der Zuständigkeit, 
der Bezeichnung der von der Norm betroffenen Personen, der Art der Informa-
tionspflicht, der Verteidigungsrechte und der Rechtsfolgen) in verschiedenen 
Rechtserlassen keine Hinweise auf die Einordnung von Art. 7 OBG im schwei-
zerischen Rechtssystem zu geben vermögen.

3. Fehlender Verdacht auf die Begehung einer Straftat durch  
den Fahrzeughalter

Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung muss unterschieden werden, 
ob die Polizei ihre verkehrspolizeiliche Aufgaben wahrnimmt oder in der Funk-
tion als gerichtliche Polizei Beweismittel sichert.644 Nur in letzterem Fall finden 
die Bestimmungen der StPO Anwendung, und es hat insbesondere ein Tatver-
dacht zur Legitimation des polizeilichen Handelns vorzuliegen.645 Kein sol-
cher Tatverdacht muss bspw. im Rahmen der verkehrssicherheitspolizeilichen 
Tätigkeit bei der Anordnung eines Vortests vorliegen.646 Ergibt sich aus diesem 
hinsichtlich des Alkoholkonsums ein positives Resultat oder hat die Polizei auf 
den Einsatz eines Vortestgerätes verzichtet, so führt sie eine Atemalkoholprobe 
durch.647 Die Blutprobe als Zwangsmassnahme und beweissichernde Unter-

641 Siehe Ausführungen in III.C.3.2.a.
642 Vgl. Art. 102 Abs. 4 StGB.
643 BGE 144 I 242 E. 3.2 S. 253.
644 Urteil des BGer 6B_1143/2015 vom 6. Juni 2016 E. 1.3.1.
645 Siehe Art. 299 Abs. 2 StPO.
646 Urteil des BGer 6B_598/2018 vom 7. November 2018 E. 3.5; Art. 55 Abs. 1 SVG und Art. 55 

Abs. 7 Bst. b SVG i.V.m. Art. 10 Abs. 1 SKV.
647 Art. 10 Abs. 5 SKV; Art. 55 Abs. 2 SVG und Art. 55 Abs. 7 Bst. b SVG i.V.m. Art. 10 Abs. 2 SKV: 

Einen Drogenschnelltest hingegen dürfen die Polizeiangehörigen nur dann anwenden, 
wenn Hinweise dafür bestehen, dass die kontrollierte Person wegen einer anderen Subs-
tanz als Alkohol fahrunfähig ist. Hierfür genügen nach der bundesgerichtlichen Recht-
sprechung bereits geringe Anzeichen für eine durch Betäubungs- oder Arzneimittel 
beeinträchtigte Fahrfähigkeit, wie bspw. ein blasser Teint und wässrige Augen (Urteil 
des BGer 6B_598/2018 vom 7. November 2018 E. 3.5).
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suchungshandlung gemäss StPO648 kann schliesslich bei Vorliegen eines hin-
reichenden Tatverdachts nach Ansicht des BGer (derzeit noch)649 einzig durch 
die Staatsanwaltschaft angeordnet werden.650 Bei der durch diese Vorschrift 
normierten indirekten Informationspflicht651 des Fahrzeughalters liegen 
keine Verdachtsmomente bei ihm selbst vor. Dies erinnert an die polizeili-
chen Ermittlungen bei einer Verkehrskontrolle, wenn ein Vortest oder statt-
dessen direkt ein Atemalkoholtest durchgeführt wird.652 Hierdurch kann sich 
allerdings ein Tatverdacht ergeben und zur Einleitung eines Untersuchungs-
verfahrens führen. Im Ordnungsbussenrecht ergibt sich der Tatverdacht durch 
die Beobachtung der Behörden oder infolge einer Messung im Sinne von Art. 3 
OBG. Bei Art. 7 OBG liegt eine solche Beobachtung oder Messung zwar ebenfalls 
vor, sie ist aber nicht an den eigentlichen Täter gebunden.

Art. 7 OBG enthält keine Verantwortlichkeitsvermutung.653 Diese Norm 
knüpft nicht an ein unrechtmässiges und vorwerfbares Verhalten des Fahr-
zeughalters an, sondern stellt lediglich auf dessen Haltereigenschaft ab.654 
Die Busse wird von ihm ohne einen Tatverdacht in Bezug auf ein (unmittel-
bares) Handeln oder Unterlassen seinerseits erhoben. Damit fällt der Fahr-
zeughalter nicht unter die Definition der beschuldigten Person nach Art. 111 
Abs. 1 StPO, wonach als solche die Person gilt, die in einer Strafanzeige, einem 
Strafantrag oder von einer Strafbehörde in einer Verfahrenshandlung einer 
Straftat verdächtigt, beschuldigt oder angeklagt wird. Daraus könnte gefolgert 
werden, dass die StPO auf die Halterverantwortlichkeit nach Art. 7 OBG keine 
Anwendung findet. Dem widerspricht, dass teilweise in der Praxis das Straf-
verfahren gegen den Fahrzeughalter als beschuldigte Person geführt und er 
wegen Art. 7 OBG schuldig gesprochen und mit einer pauschal anhand der 
Bussenliste 1 Anhang 1 OBV bemessenen Busse «bestraft» sowie allenfalls 
eine — nach der hier vertretenen Ansicht abzulehnende655 — Ersatzfreiheits-
«Strafe» verfügt wird.

648 Art. 196 Bst. a StPO, Art. 241 StPO.
649 Siehe Ausführungen in I.A.1.4.
650 BGE 143 IV 313; a.M. eiCker/MaNgo-Meier, AJP 2018, S. 660 ff., wenn die (voll) schuld-

fähige beschuldigte Person die Abnahme und Auswertung der Blutprobe ausdrücklich 
verlangt; Art. 198 Abs. 1 Bst. a StPO i.V.m. Art. 241 StPO und Art. 55 Abs. 3 SVG; siehe 
Art. 197 Abs. 1 Bst. b StPO.

651 Siehe Ausführungen in III.C.3.2.a.
652 Art. 10 Abs. 5 SKV.
653 Siehe Ausführungen in III.H.2.
654 Siehe MaeDer, AJP 2014, S. 683.
655 Siehe Ausführungen in III.I.2.4.
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4. Übertragung von polizeilichen Aufgaben an private Dienstkräfte

Zur Strafbehörde zählen gemäss StPO: die Polizei, die Staatsanwaltschaft, die 
Übertretungsstrafbehörde (sog. Strafverfolgungsbehörden) und die Gerichte 
auf.656 Diese üben die Strafrechtspflege aus.657 Aus dem Wortlaut der Margi-
nalie von Art. 6 aOBG/2014: «Vorgehen bei unbekanntem Fahrzeugführer» 
könnte gefolgert werden, dass der Gesetzgeber damit eine Vorschrift geschaf-
fen hat, welche die Tätigkeit der Strafverfolgungsbehörde im strafprozessua-
len Vorverfahren regelt. Im Gegensatz hierzu stehen die Ausführungen in 
der Botschaft zur Totalrevision des OBG, wonach (neben den Ermittlungs-
tätigkeiten, welche eigentlich der strafprozessualen Beweismittelerhebung 
und -sicherung dienen) Strafkompetenzen im ruhenden Verkehr an private 
Dienstkräfte delegiert werden können, sofern dies das kantonale Recht vor-
sieht.658 Dies ist allerdings nicht im Sinne von Art. 17 Abs. 1 StPO, wonach die 
Verfolgung und Beurteilung von Übertretungen nur Verwaltungsbehörden 
übertragen werden. Dies spricht wiederholt659 gegen die Annahme, dass die 
StPO uneingeschränkt auf die Halterverantwortlichkeit nach Art. 7 OBG an-
gewendet wird. Zumal der Gesetzgeber bei der Einführung dieser Vorschrift 
insbesondere die Vermeidung von Beweisschwierigkeiten bezweckte660 und 
namentlich auch deswegen in der Kritik steht, einen strafprozessualen 
Grundsatz zu verletzen.661 Zudem legte er offen, dass die Straffung des Ord-
nungsbussenverfahrens die Unschuldsvermutung662 beeinträchtige.663

656 Art. 12 f. StPO.
657 Art. 2 Abs. 1 StPO.
658 Botschaft OBG 2014 (Bundesrat), S. 961, S. 966 und S. 983 f.
659 Siehe Ausführungen in II.C.2.4.
660 Siehe Botschaft Via sicura 2010 (Bundesrat), S. 8486 f.
661 Niggli/MaeDer, Strassenverkehrsrechts-Tagung 2018, S. 88, erachten Art. 6 aOBG/2014 

(die Vorgängernorm des heutigen Art. 7 OBG) mit dem Nemo-tenetur-Grundsatz als 
nicht vereinbar (MaeDer, AJP 2014, S. 685, MaeDer/Niggli, BSK SVG, N 30 zu Art. 102 
SVG; siehe roBerT, Strassenverkehr 2014, S. 35 f.); eiCker, NK 2018, S. 279, bezeichnet 
den besagten Grundsatz als tangiert; wohlers, Strassenverkehr 2015, S. 13, und oTT, 
Jahrbuch Strassenverkehrsrecht 2016, S. 272 f., erwarten kein Einschreiten des EGMR 
bei dessen Beurteilung der Vereinbarkeit von Art. 6 aOBG/2014 (der Vorgängernorm des 
heutigen Art. 7 OBG) mit dem Nemo-tenetur-Grundsatz; siehe Ausführungen in I.C und III.

662 Dieser Grundsatz ist in Art. 10 StPO (Botschaft StPO 2005 [Bundesrat], S. 1132 f.), Art. 32 
Abs. 1 BV, Art. 6 Ziff. 2 EMRK und Art. 14 Ziff. 2 UNO-Pakt II festgehalten und besagt, dass 
jede Person bis zu ihrer rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig gilt.

663 Botschaft Via sicura 2010 (Bundesrat), S. 8524; eiCker, NK 2018, S. 279, eiCker/MaNgo-
Meier, Repetitorium Nebenstrafrecht, S. 61, giger, Strassenverkehr 2014, S. 10, JeaNNe-
reT, Strassenverkehr 2013, S. 51, MaeDer, AJP 2014, S. 679 und S. 684 f., MaeDer/Niggli, 
BSK SVG, N 30 zu Art. 102 SVG, Mizel, Anwaltsrevue 2015, S. 440, Niggli/MaeDer, Stras-
senverkehrsrechts-Tagung 2018, S. 88 m.w.H., Niggli/MaeDer, Verwaltungsstrafverfah-
ren, S. 36 f., roBerT, Strassenverkehr 2014, S. 35 f., weisseNBerger, Jahrbuch Strassen-
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5. Resümee und Fazit

Es wurde festgestellt, dass das Ordnungsbussenverfahren gemeinhin als Straf-
verfahren gilt. Die Abgrenzung der verkehrspolizeilichen resp. polizeirecht-
lichen Tätigkeit zu der polizeilichen Tätigkeit gemäss StPO bereitet in der Pra-
xis allerdings Schwierigkeiten. Das gilt auch im Umgang mit der Regelung zur 
Verantwortlichkeit des Fahrzeughalters nach Art. 7 OBG. Zumal diskutiert 
wird, ob diese Bestimmung gegen grundlegende strafprozessuale Grundsätze 
verstösst.664 Deren Rechtsnatur war daher weiter zu erforschen.

Die Suche nach mit Art. 7 OBG vergleichbaren Regelungen führte zu den 
in zahlreichen Kantonen normierten direkten Informationspflichten des 
Fahrzeughalters, welche das BGer am Beispiel des Kantons Zürich formell und 
materiell als (straf-)prozessrechtliche Norm bezeichnete.665 Im kantonalen 
Recht bestehen zahlreiche Bestimmungen, welche eine direkte Informations-
pflicht des Fahrzeughalters vorsehen.666 Aufgrund des Vergleichs mit den kan-
tonalrechtlichen Informationspflichten konnten jedoch keine Rückschlüsse 
für die Zuordnung von Art. 7 OBG zu einem bestimmten Rechtsbereich gezo-
gen werden. Denn die Uneinigkeit über die Rechtsnatur dieser kantonalrecht-
lichen Pflichten ergibt sich bereits aus deren Normierung in verschiedenen 
Erlassen des Strassenverkehrsrechts,667 des öffentlichen Abgaberechts,668 des 
Polizeirechts669 und des Einführungsrechts zum StGB.670

Ausserdem wurde festgestellt, dass einige kantonalrechtliche Regelungen 
im Vergleich zu Art. 7 OBG insofern weiter gefasst sind, als sich der Fahrzeug-

verkehrsrecht 2012, S. 431 f., weisseNBerger, Komm SVG / aOBG/2014, S. 855, N 9 und 
N 11 zu Art. 6 aOBG/2014 sowie zurN, Strassenverkehr 2017, S. 39; a.M. BuNDi, AJP 2006, 
S. 501–505, welcher eine neue Regelung zur Halterverantwortlichkeit unter dem Ge-
sichtspunkt der Unschuldsvermutung als zulässig erachtet, obwohl gewisse Abstriche 
zu machen seien.

664 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in II.C.1; hinsichtlich der Verletzung strafprozessua-
ler Prinzipien siehe Ausführungen in I.C.

665 BGE 107 IV 146 E. 2b S. 149.
666 Siehe Ausführungen in II.C.2 und II.C.2.4; keine Informationspflicht besteht in den 

Kantonen Aargau, Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, Basel-Landschaft, 
Freiburg, Glarus, Jura, Luzern, Neuenburg, Nidwalden, Obwalden, Schaffhausen, 
Schwyz, Solothurn, Thurgau (seit 1. Januar 2022), Uri, Waadt (Art. 20a LVCR [VD] ist 
mit Beschluss des Grossen Rats des Kantons Waadt vom 19. Mai 2009 per 1. Januar 2011 
aufgehoben worden; zu Art. 20a LVCR [VD] siehe Urteil des BGer 6B_488/2007 vom 
7. Dezember 2007) und Zug.

667 § 13 StVO (BS).
668 § 15 Abs. 1 VAG (ZH). 
669 Art. 28bis Abs. 1 PG (SG).
670 § 38 Abs. 1 EG StGB (TG; per 1. Januar 2022 aufgehoben); vgl. zum Ganzen Ausführungen 

in II.C.2.4.
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halter auf seine Verteidigungsrechte berufen kann.671 Während die Kantone 
Genf und Thurgau keinen Verweis auf ein Aussage-, Auskunfts- und Zeugnis-
verweigerungsrecht enthalten bzw. enthielten,672 weisen andere kantonal-
rechtliche Vorschriften zur Informationspflicht eines Fahrzeughalters aus-
drücklich auf die Bestimmungen zum Zeugnisverweigerungsrecht hin.673 Der 
Kanton Bern nennt als einziger ausdrücklich neben dem Zeugnis- auch das Aus-
kunftsverweigerungsrecht.674 Der Kanton Appenzell Ausserrhoden hingegen 
hatte das Zeugnisverweigerungsrecht für sämtliche Übertretungen gemäss 
Art. 74 Abs. 4 StPO (AR) abgeschafft. Aus den kantonalrechtlichen Verweisen 
auf die Verteidigungsrechte des Informationspflichtigen ergibt sich somit kein 
einheitliches Bild. Solche Hinweise auf Verteidigungsrechte deuten jedoch 
darauf hin, dass es sich bei den kantonalrechtlichen Regelungen um strafpro-
zessuale Normen handelt. Entsprechend stellte das BGer im Jahr 1981 die straf-
prozessuale Natur derartiger Informationspflichten mit Vorbehalt der Vertei-
digungsrechte des Fahrzeughalters fest.675

Zu dieser Zeit lag die Zuständigkeit zum Erlass von formellem Strafpro-
zessrecht umfassend bei den Kantonen.676 Heute ist die Gesetzgebung auf dem 
Gebiet des Straf-, Strafprozess- und Strassenverkehrsrechts — mit gewissem 
Vorbehalt zugunsten der Kantone — Sache des Bundes.677 Bei der Zuordnung 
der kantonalrechtlichen Bestimmungen zum Strafprozessrecht haben sich die 
Kantone folglich an der StPO zu orientieren und deren Vorgaben, namentlich 
die Wahrung der Verteidigungsrechte, zu befolgen. Soweit die Regelung in Art. 7 
OBG als lex specialis im Verhältnis zu den Regelungen der StPO gilt, treten die 
kantonalrechtlichen Bestimmungen hinter diese Norm ebenso zurück, zumal 
sie allesamt — direkt oder indirekt — die Informationspflicht eines Fahrzeug-
halters als natürliche Person regeln.678

671 § 13 Abs. 1 StVO (BS); Art. 3 Abs. 1 EGzSVG (GR); Art. 28bis Abs. 2 PG (SG); Art. 18 Abs. 2 
AGSVG (VS); § 15 Abs. 1 VAG (ZH); Art. 8 Abs. 3 KSVG (BE).

672 Art. 9A LaLCR (GE); § 38 EG StGB (TG; per 1. Januar 2022 aufgehoben).
673 § 13 StVO (BS); Art. 3 Abs. 1 und FN 6 EGzSVG (GR); Art. 28bis Abs. 2 PG (SG); Art. 16 Abs. 2 

Legge di applicazione (TI); Art. 18 Abs. 2 AGSVG (VS); § 15 Abs. 1 VAG (ZH).
674 Art. 8 Abs. 3 KSVG (BE).
675 BGE 107 IV 146 Regeste S. 146 und E. 2b S. 149; Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich 

vom 15. Juni 1979 E. 1, in: ZR 78/1979 Nr. 91, S. 216 ff. (S. 217); giger, SVG Komm, N 3 zu 
Art. 106 SVG; siehe walDMaNN/kraeMer, BSK SVG, FN 30 zu Art. 106 SVG, welche auf 
die (abschliessende) Regelung in der StPO verweisen.

676 Damals kannte der Kanton Zürich bspw. noch keine Regelung für die Einvernahme 
von Zeugen durch die Polizeiorgane.

677 Art. 123 Abs. 1 BV, Art. 82 Abs. 1 BV, Art. 335 Abs. 1 StGB und Art. 1 Abs. 1 SVG.
678 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in II.C.2.2; falls es sich beim Fahrzeughalter um eine 

juristische Person handelt, siehe hierzu die Ausführungen in V.B.5.5.e.
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Wären die kantonalrechtlichen Regelungen (und Art. 7 OBG) hingegen als Ver-
kehrsvorschriften einzuordnen, müsste eine kantonale Zuständigkeit ebenso 
verneint werden, da solches Übertretungsstrafrecht betreffend den Verkehr 
auf öffentlichen Strassen dem Bund vorbehalten ist.679 Mit Art. 7 OBG besteht 
bereits eine denselben Sinn und Zweck verfolgende Regelung, welche die indi-
rekte Informationspflicht680 eines Motorfahrzeughalters als natürliche Person 
normiert. Abgesehen davon greift die Anordnung einer Busse über CHF 10’000.— 
oder gar Haft bei der Verweigerung der Information in unverhältnismässiger 
Art und Weise in die Rechte der betroffenen Person ein und steht im Wider-
spruch zu den Normen des StGB.681

Der Vergleich mit den kantonalrechtlichen Regelungen verdeutlichte 
schliesslich, dass die Achtung der Verteidigungsrechte des Fahrzeughalters 
elementar für die Gewährleistung eines fairen Strafverfahrens ist,682 welches 
das Privat- und Familienleben des Fahrzeughalters achtet.683 Es ist deshalb 
fraglich, ob es sich bei Art. 7 OBG überhaupt um eine strafprozessuale Norm 
handelt. Denn diese Bestimmung weicht — neben der eingangs aufgezeigten 
Kritik684 — wiederholt von Bestimmungen der StPO ab. Zur Bussenerhebung 
nach Art. 7 OBG ist nur die Haltereigenschaft massgebend und der Fahrzeug-
halter muss gemäss Art. 111 Abs. 1 StPO nicht einer Straftat verdächtig sein.685 
Ausserdem können gemäss den Ausführungen in der Botschaft zur Totalrevi-
sion des OBG (neben den Ermittlungstätigkeiten, welche eigentlich der straf-
prozessualen Beweismittelerhebung und -sicherung dienen) Strafkompeten-
zen im ruhenden Verkehr an private Dienstkräfte delegiert werden, obwohl die 
Strafrechtspflege bzw. die Verfolgung und Beurteilung von Übertretungen den 
Straf-/Verwaltungsbehörden vorbehalten ist.686 Aufgrund der vorstehend 
aufgezeigten Abweichung von strafprozessualen Normen könnte gefolgert 
werden, dass es sich bei Art. 7 OBG um eine Bestimmung des Verwaltungsrechts 
i.e.S. handelt. Zumal dessen Wortlaut («auferlegt» und «zu bezahlen» statt «be-
straft» und «zu bestrafen») auf eine verwaltungsrechtliche Massnahme i.e.S. 
hinweist. Dies gilt es nachfolgend zu erforschen.

679 Art. 123 Abs. 1 BV, Art. 82 Abs. 1 BV, Art. 335 Abs. 1 StGB und Art. 1 Abs. 1 SVG.
680 Siehe Ausführungen in III.C.3.2.a.
681 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in II.C.2.3.
682 Art. 6 Ziff. 1 EMRK.
683 Art. 8 EMRK; siehe Ausführungen in II.C.2.2.
684 Siehe Ausführungen in I.C.2.
685 Siehe Ausführungen in II.C.2.4.
686 Botschaft OBG 2014 (Bundesrat), S. 961, S. 966 und S. 983 f.; siehe Ausführungen in 

II.C.4.
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D. Art. 7 OBG aus verwaltungsrechtlicher Sicht

In einem nächsten Schritt ist zu untersuchen, ob Art. 7 OBG eine Massnahme 
des Verwaltungsrechts (i.e.S.) darstellt. Im Urteil BGE 144 I 242 verglich das BGer 
die Bestimmung mit einer niederländischen administrativrechtlichen Rege-
lung zur Durchsetzung der Strassenverkehrsvorschriften und erkannte keinen 
wesentlichen Unterschied.687 Wie bei dieser administrativrechtlichen Bestim-
mung des niederländischen Rechts könnte es sich bei Art. 7 OBG um eine ver-
waltungsrechtliche Vorschrift handeln. Zumal die Strafverfolgungsbehörden 
die Ordnungsbusse bei unbekannter Täterschaft dem Fahrzeughalter nach be-
sagter Vorschrift «auferlegen» (Abs. 1) sowie ihn alsdann zur «Bezahlung» der 
Busse (Abs. 5) anhalten und ihn nicht mit einer solchen Busse «bestrafen». In 
der Literatur wird denn auch teilweise die Ansicht vertreten, dass es sich bei 
Art. 7 OBG um eine «Verwaltungssanktion»688 oder um eine «verwaltungsrecht-
liche Gebühr»689 handle.690

1. Abgrenzung von präventiven und repressiven Massnahmen  
des Verwaltungsrechts

Von den präventiven Massnahmen des Verwaltungsrechts sind die repressiven 
Massnahmen bzw. verwaltungsrechtlichen Sanktionen zu unterscheiden.691 
Erstere zielen darauf ab, Pflichtverletzungen gar nicht erst entstehen zu lassen.692 
Polizeirechtliche Bestimmungen, welche der Aufrechterhaltung von Sicherheit 
und Ordnung dienen bzw. deren präventiver Gewährleistung dienen, sind sol-
che Massnahmen.693 Ein wesentliches Abgrenzungskriterium des Straf(pro-
zess)rechts zum Polizeirecht ist die zeitliche Komponente.694 Letzteres ist in 

687 BGE 144 I 242 E. 1.2.2 S. 245 f.; vgl. bereits den Titel des WHAV (NL; übersetzt: Gesetz vom 
3. Juli 1989 über die administrativrechtliche Regelung von Verstössen gegen bestimmte 
Verkehrsregeln).

688 alBreChT, HandKomm BetmG, N 8 zu Art. 28b BetmG m.w.H.; vgl. auch eiCker, fo-
rumpoenale 2016, S. 317 ff.

689 MaeDer, AJP 2014, S. 680.
690 eiCker, NK 2018, S. 270.
691 häfeliN/Müller/uhlMaNN, Nr. 1444 und Nr. 1450; loCher, Nr. 9 f. und Nr. 220 f.; Mei-

er, S. 48–50; wyss, Freundesgabe Bernhard Schlink, S. 469; gemäss Jaag, Festschrift 
Niklaus Schmid, zählt die Ordnungsbusse zu den repressiven Massnahmen, zumal 
diese auch als Beugestrafe eingesetzt werden, und verweist hierzu auf Art. 292 StGB 
(S. 566 und S. 575 m.w.H.).

692 wyss, Freundesgabe Bernhard Schlink, S. 470; Meier, S. 48 m.w.H.; siehe loCher, Nr. 9.
693 Siehe Urteil des BGer 1C_370/2013 vom 14. Oktober 2013 E. 4.1.
694 Niggli, Strafverteidigung, S. 45 f.
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erster Linie auf die Prävention ausgerichtet,695 bzw. es soll unmittelbar drohen-
de Gefahren für die Sicherheit und Ordnung sowie für Mensch, Tier und Um-
welt abwehren, aber auch eingetretene Störungen beseitigen.696 Bei polizei-
rechtlichen Massnahmen wird die Zwangswirkung des Rechts bewusst einge-
setzt, um gesellschaftliche Problembereiche zu kontrollieren, die Anwendung 
von staatlichem Zwang ist dabei prospektiv orientiert.697 Das (Kriminal-)Straf-
recht hingegen ist vergangenheitsorientiert698 und bezweckt den Ausgleich 
für bereits begangenes Unrecht699. Es dient mithin der Retrospektion.700

695 Siehe Niggli/MaeDer, Festschrift José Hurtado Pozo, S. 297.
696 Siehe § 1 Abs. 2 Bst. a PolG (SZ).
697 Siehe Niggli/MaeDer, AJP 2011, S. 452.
698 Niggli/MaeDer, Strassenverkehrsrechts-Tagung 2018, S. 79.
699 Niggli, Strafverteidigung, S. 46; zum Dilemma der präventiven Straftheorie siehe 

BoMMer, BSK StGB, N 49 f. zu Vor Art. 19 StGB.
700 Niggli/MaeDer, AJP 2011, S. 449.

Abb. 3: Verwaltungsrechtliche Massnahmen
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Soweit Strafnormen oder verwaltungsrechtliche Vorschriften mit «Strafcha-
rakter» zur präventiven Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung bzw. zur 
Befriedigung eines wachsenden Sicherheitsbedürfnisses der Öffentlichkeit ein-
gesetzt werden,701 kann dies zu Abgrenzungsschwierigkeiten aufgrund der 
Überlagerung von Straf(prozess)- und Verwaltungsrecht i.e.S. führen.702 Solche 
Vorschriften lassen sich nicht sinnvoll in die klassischen Strukturen des (Kri-
minal-)Strafrechts einfügen.703 Vielmehr ist es in erster Linie Aufgabe des Poli-
zeirechts, präventiv die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu gewährleisten.704 
Abgrenzungsschwierigkeiten entstehen insbesondere im Schnittstellenbe-
reich zwischen polizeilichen Vorermittlungen und strafprozessualen Ermitt-
lungen oder Untersuchungen. Letzteres zeigt bspw. die Diskussion um die Zu-
ständigkeit für die Anordnung einer Blutprobe bei einer Verkehrskontrolle.705 
Nachfolgend wird untersucht, ob es sich bei Art. 7 OBG allenfalls um eine prä-
ventive oder repressive Massnahme des Verwaltungsrechts handelt.

2. Busse nach Art. 7 OBG als präventive Massnahme

Der Bundesrat wies darauf hin, dass die Bussenerhebung unter Umständen 
Einfluss darauf hat, dass der Fahrzeughalter allenfalls künftig das Fahrzeug 
der Täterschaft nicht mehr überlässt706. Ist diese dem Fahrzeughalter jedoch 
tatsächlich nicht bekannt, vermag die Bussenerhebung nach dieser Vorschrift 
das künftige Verhalten des Fahrzeughalters nicht in präventiver Hinsicht zu 
beeinflussen. Dasselbe gilt für den Fahrzeugführer, wenn ihn der Fahrzeug-
halter deshalb weder zu einem künftig gesetzeskonformen Verhalten auffor-
dern noch das Geld von ihm zurückverlangen kann. Der Bundesrat erkannte 
Art. 7 OBG als Massnahme zur besseren Durchsetzung bestehender Regeln, 
welche er von den präventiven Massnahmen abgrenzte.707 Dies und die Erhe-
bung einer retrospektiv am Fehlverhalten einer unbekannten Täterschaft 
orientierten Busse und nicht nur der Verfahrenskosten sprechen gegen die 

701 Siehe MaeDer, AJP 2014, S. 682, welcher die Präventionswirkung von Strafrecht nicht 
nur als dogmatisch fragwürdig, sondern auch und gerade empirisch zumindest nicht 
gesichert bezeichnet.

702 Siehe CoNiNx, Sicherheit & Recht 2014, S. 194.
703 CoNiNx, Sicherheit & Recht 2014, S. 185.
704 Niggli, Strafverteidigung, S. 46.
705 Siehe BGE 143 IV 313 Regeste S. 313.
706 Botschaft Via sicura 2010 (Bundesrat), S. 8487.
707 Botschaft Via sicura 2010 (Bundesrat), S. 8449.
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Annahme einer präventiven Massnahme im Sinne des Verwaltungsrechts.708 
Auch wenn diese Vorschrift nicht in erste Linie der Gefahrenabwehr oder der 
Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung dient, ist 
der Vollständigkeit halber zu untersuchen, ob es sich bei der Bussenerhebung 
nach Art. 7 OBG um eine Massnahme des Polizeirechts handelt.

3. Busse nach Art. 7 OBG als polizeirechtliche Massnahme

Art. 7 OBG hat der Gesetzgeber im Rahmen des Verkehrssicherheitspro-
gramms Via sicura eingeführt, welches die Erhöhung der Verkehrssicherheit 
bezweckte.709 Sicherheit als polizeiliches Schutzgut wird nicht mit Strafrecht, 
sondern mit materiellem bzw. funktionellem Polizeirecht erzielt.710 Es ist des-
halb in einem nächsten Schritt zu untersuchen, ob es sich bei Art. 7 OBG um 
eine polizeirechtliche Massnahme handelt.

3.1 Verursacher- und Störerprinzip sowie polizeirechtlicher 
 Störerbegriff

a. Verursacherprinzip
Im Polizeirecht werden das Verursacherprinzip und das Störerprinzip an-
gewendet. Gemäss dem verwaltungsrechtlichen Verursacherprinzip sind die 
Kosten einer staatlichen Massnahme von derjenigen Person zu tragen, 
welche sie verursacht hat.711 Der Fahrzeughalter ist jedoch nicht unmittel-
barer Verursacher des behördlichen Aufwands. Er hatte unter Umständen kei-
nen Einfluss auf das Fehlverhalten der unbekannten Täterschaft. Infolge der 
Anwendung eines formellen Halterbegriffs kann es sein, dass die Busse bei 
einer Person erhoben wird, welche im Tatzeitpunkt nicht einmal im Besitz des 
Fahrzeugs war. Soweit dem Fahrzeughalter die Fahrzeugführerschaft tatsäch-
lich unbekannt ist, hat er darüber hinaus auch keine Möglichkeit, auf die vor-
zunehmende Ermittlungs- und Untersuchungstätigkeit einzuwirken. Nichts-
destotrotz werden von ihm gestützt auf Art. 7 OBG nicht nur die Verfahrens-
kosten für die aufgrund der Benutzung des Fahrzeugs durch eine unbekannte 
Täterschaft angefallene Ermittlungs- und Untersuchungstätigkeit, sondern 
auch die Busse erhoben. Diese orientiert sich direkt an der Widerhandlung 
gegen das Strassenverkehrsrecht, indem sie sich gemäss dieser Vorschrift 
anhand der Bussenliste 1 Anhang 1 OBV bemisst. Hinsichtlich der Rechtsfolgen 

708 Siehe Ausführungen in II.D.2.
709 Botschaft Via sicura 2010 (Bundesrat), S. 8448 f.
710 Siehe MaeDer, AJP 2014, S. 682 m.w.H.
711 Urteil des BGer 2C_1096/2016 vom 18. Mai 2018 E. 2.2; siehe Ausführungen in II.D.5.2.b.
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wird der Fahrzeughalter wie ein Täter und nicht wie ein «Mitverantwortlicher» 
einer staatlichen Leistung behandelt. Es bleibt somit festzustellen, dass die 
derzeitige Bussenerhebung nach Art. 7 OBG nicht im Sinne des Verursacher-
prinzips ist.

b. Störerprinzip und polizeirechtlicher Störerbegriff
Das aus dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit entwickelte Störerprinzip 
besagt,712 dass sich «polizeiliches Handeln gegen diejenigen Personen zu 
richten [hat], die den polizeiwidrigen Zustand unmittelbar zu verantwor-
ten haben».713 Gemäss der durch das BGer und der h.L. vertretenen Ansicht 
wird für die Umschreibung des Verursacherbegriffs weitgehend auf den poli-
zeirechtlichen Störerbegriff abgestellt.714 Sie unterscheiden zwischen Ver-
haltens- und Zustandsstörern sowie Zweckveranlassern, wobei die Haftung 
Letzterer als kritisch betrachtet wird.715 In der Folge wird untersucht, ob der 
Fahrzeughalter unter den polizeirechtlichen Störerbegriff fällt.

3.2 Keine Behebung einer Störung durch staatlichen Eingriff 716

Als Ausprägung des Verhältnismässigkeitsgrundsatzes darf der Störer gemäss 
der bundesgerichtlichen Rechtsprechung nur dann in Anspruch genommen 
werden, wenn namentlich der polizeiliche Eingriff geeignet und erforderlich 
ist, um die Störung zu beheben.717 Der Störer kann entsprechend nach dem 
kantonalen Recht verpflichtet werden, insbesondere die Kosten für eine Mass-
nahme zur Wiederherstellung und Gewährleistung von Ordnung zu tragen.718 
Ein Verschulden seinerseits muss nicht vorliegen.719 Wie bereits oben ausge-
führt, orientiert sich die Bussenerhebung nach Art. 7 OBG ohnehin an keinem 
Verschulden des Fahrzeughalters.720 Besagte Bestimmung dient jedoch nicht 

712 Urteil des BGer 2C_1096/2016 vom 18. Mai 2018 E. 2.3; zum Verhältnismässigkeitsprinzip 
siehe Moor/flüCkiger/MarTeNeT, S. 828.

713 Urteil des BGer 2C_1096/2016 vom 18. Mai 2018 E. 2.3 mit Verweis auf TsChaNNeN/
Müller/kerN, N 1565 zu § 56; häfeliN/Müller/uhlMaNN, Nr. 2608.

714 BGE 139 II 106 E. 3.1.1 S. 109.
715 BGE 147 I 161 E. 6.2 S. 168 m.w.H.; BGE 143 I 147 E. 5.1 S. 154 m.w.H.; Urteil des BGer 

2C_1096/2016 vom 18. Mai 2018 E. 2.5 m.w.H.
716 Vgl. BGE 143 I 147 E. 5.1 S. 155.
717 BGE 143 I 147 E. 5.1 S. 155 m.w.H.
718 Siehe BGE 143 I 147 E. 5.1 S. 154; siehe Urteil des BGer 2C_1096/2016 vom 18. Mai 2018 

E. 2.4 m.w.H.
719 Urteil des BGer 2C_1096/2016 vom 18. Mai 2018 E. 2.4 m.w.H.; TsChaNNeN/Müller/

kerN, N 1565 zu § 56.
720 Siehe Ausführungen in I.C und II.B.3.
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in erster Linie der Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung im Sinne 
des Polizeirechts,721 sondern die indirekte Informationspflicht722 des Fahrzeug-
halters dient in erster Linie der strafprozessualen Beweismittelerhebung und 
-sicherung. Die polizeilichen Ermittlungen führen bei Art. 7 OBG überwiegend 
zu keiner Gefahrenabwehr oder Beseitigung von Störungen der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung. Dasselbe würde gelten, wenn diese Vorschrift gemäss 
einigen kantonalrechtlichen Bestimmungen eine direkte Informationspflicht 
des Fahrzeughalters vorsieht.

3.3 Keine Erhebung von Kosten im Rahmen der Gefahrenabwehr  
oder der Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit 
und Ordnung

Bei einer Ordnungsbusse gegenüber dem tatsächlichen Fahrzeugführer han-
delt es sich unbestritten um eine echte Strafe.723 Art. 7 Abs. 1 OBG «auferlegt» 
(Abs. 1) hingegen die Busse dem Fahrzeughalter bzw. hält ihn zu deren «Bezah-
lung» an (Abs. 5) und sieht nicht dessen ausdrückliche Bestrafung mit einer 
solchen vor, wie es sonst im schweizerischen Strafrecht üblich ist. Das spricht 
gleichzeitig für und gegen die Annahme einer Verwaltungsmassnahme. Die 
Bussen-«Auferlegung» (Abs. 1) und die Bussen-«Bezahlung» (Abs. 5) könnten 
darauf hindeuten, dass es sich um keine eigentliche Norm des Strafrechts han-
delt. Soweit nur ein Eingriff in das Vermögen des Fahrzeughalters vorliegt, stellt 
sich die Frage, ob sich die Strafe in eine blosse finanzielle «Haftung» für den 
Bussenbetrag umwandelt.724 Mit der Erhebung der «Busse» selbst als strafrecht-
liche Sanktion bzw. Strafe725 wird jedoch gleichzeitig der Vorwurf erhoben, 
eine sozial bedeutsame Wertvorstellung missachtet zu haben.726 Zumal es der-
zeit Strafbehörden gibt, welche den Fahrzeughalter im Strafbefehl ausdrück-
lich wegen Art. 7 OBG schuldig zu sprechen und ihn mit einer pauschal anhand 
der Bussenliste 1 Anhang 1 OBV bemessenen Busse «bestrafen» sowie allen-
falls noch eine — nach der hier vertretenen Ansicht abzulehnende727 — Ersatz-

721 Siehe § 1 Abs. 1 PolG (SZ); Niggli, Strafverteidigung, S. 46.
722 Siehe Ausführungen in III.C.3.2.a.
723 Urteil des BGer 722/2019 vom 23. Januar 2020 E. 1.3.1 m.w.H.
724 NüesCh, Jahrbuch Strassenverkehrsrecht 2022, S. 138 f.; siehe Ausführungen in III.I.2.2 

und III.I.5.
725 Vgl. Art. 109 StGB; vgl. Art. 12 OBG: Hinzu kommen im ordentlichen Strafverfahren die 

Verfahrenskosten.
726 Niggli, NZZ 2020, S. 7.
727 Siehe Ausführungen in III.I.2.4.
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freiheits-«Strafe» verfügen.728 Auch wenn die Bussenerhebung nach dem Wort-
laut von Art. 7 OBG keine eigentliche Bestrafung ist, wirkt sich dies wie eine 
«Strafe» aus.

Dies umso mehr, als der Staat allenfalls durch die Umgehung des Zeugnis-
verweigerungsrechts nicht nur in das Eigentum729, sondern auch in das Privat- 
und Familienleben730 des Fahrzeughalters eingreift. Jedenfalls bei allfälliger 
Androhung einer Ersatzfreiheitsstrafe und dem damit verbundenen Eingriff in 
die persönliche Freiheit731 des Fahrzeughalters und nicht nur in dessen Ver-
mögen geht Art. 7 OBG über eine blosse finanzielle «Haftung» für den Betrag 
der Busse hinaus.732 Die Busse nach dieser Vorschrift unterscheidet sich mit-
hin von den Verfahrenskosten, welche durch die Polizei zur Gefahrenabwehr 
oder zur Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
erhoben werden. Nichtsdestotrotz ist der Vollständigkeit halber auf die unter-
schiedlichen polizeirechtlichen Störerbegriffe (Verhaltensstörer, Zustands-
störer und Zweckveranlasser) einzugehen und zu prüfen, ob der Fahrzeughal-
ter unter diese fallen könnte.

3.4 Fahrzeughalter als Verhaltensstörer

Verhaltensstörer ist gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung, wer «durch 
sein eigenes Verhalten oder durch das Verhalten Dritter, für die er verantwort-
lich ist (z.B. Kinder), die öffentliche Ordnung und Sicherheit unmittelbar stört 
oder gefährdet».733 Eine ausdrücklich normierte Pflicht des Fahrzeughalters 
bspw. zur sorgsamen Vergabe seines Fahrzeugs besteht nicht und eine solche 
zur Überwachung der Gefahrenquelle «Fahrzeug»734 nur in seltenen Fällen. 
Auch verweist Art. 7 OBG nicht ausdrücklich auf eine (direkte) Informations-
pflicht des Fahrzeughalters. Diese Norm knüpft mithin an kein Fehlverhalten 
des Fahrzeughalters an, dessen es jedoch in Anbetracht des im Verwaltungs-

728 Während im Kanton Zürich davon abgesehen wird (Urteile des Obergerichts des Kan-
tons Zürich SU180046 vom 13. Mai 2019 E. IV.2 und SU160069 vom 2. Mai 2017 E. 5.2, in: 
ZR 116/2017 Nr. 64, S. 217 ff. [S. 220]), wird diese von der Staatsanwaltschaft im Kanton 
Schwyz angeordnet.

729 Art. 26 BV.
730 Art. 8 EMRK.
731 Art. 10 Abs. 2 BV.
732 Vgl. NüesCh, Jahrbuch Strassenverkehrsrecht 2022, S. 138 f.; vgl. Ausführungen in 

III.I.2.2 und III.I.5.
733 Urteil des BGer 2C_1096/2016 vom 18. Mai 2018 E. 2.5.1 mit Verweis auf häfeliN/Müller/

uhlMaNN, Nr. 2612 und TsChaNNeN/Müller/kerN, N 1568 zu § 56.
734 Z.B. die Pflicht zum Führen eines Fahrtenbuches (Art. 20 Abs. 1 SVAV) oder eines Mieter-

verzeichnisses (Art. 70 VZV i.V.m. Art. 149 VZV; § 13 Abs. 2 StVO [BS]; Art. 9A Abs. 3 LaLCR 
[GE]; § 15 Abs. 2 VAG [ZH]).
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recht geltenden Grundsatzes der Gesetzmässigkeit bedarf.735 Der Fahrzeug-
halter hat aufgrund von Art. 7 OBG für das Fehlverhalten einer Drittperson ein-
zustehen, wenn er die Busse von dieser nicht einholen kann. Die Handlung des 
Fahrzeughalters ergibt sich zumeist in der blossen Übergabe des Fahrzeugs 
und steht nicht in direktem Zusammenhang mit der begangenen Widerhand-
lung gegen die Strassenverkehrsvorschriften. Sofern keine zurechenbare Ver-
antwortung besteht, ist er kein Verhaltensstörer, welcher einen polizeiwidri-
gen Zustand «unmittelbar» bewirkt hat.

3.5 Fahrzeughalter als Zustandsstörer
a. Möglichkeit der Einflussnahme auf die gefahrbringende Sache
Zustandsstörer ist nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung, «wer die tat-
sächliche oder rechtliche Herrschaft […] über Sachen [hat], welche die Poli-
zeigüter unmittelbar stören oder gefährden».736 Als Zustandsstörer fallen 
somit namentlich Eigentümer, Mieter, Pächter, Verwalter und Beauftragte in 
Betracht.737 Die Haltereigenschaft beurteilt sich nach den tatsächlichen Ver-
hältnissen.738 Als Halter gilt namentlich, wer die tatsächliche und dauernde 
Verfügungsgewalt über das Fahrzeug innehat und es in seinem Interesse739 
oder auf seine Kosten740 gebraucht oder gebrauchen lässt.741 Der Fahrzeughal-
ter geniesst die Vorteile seiner Sache, welche unmittelbar die Gefahrenquelle 
bildet.742 Er hat die Möglichkeit, auf die gefahrbringende Sache und eine da-
mit begangene Verkehrsregelverletzung einzuwirken, indem er über die Nut-
zung seines Fahrzeugs bestimmt.743 Soweit ausdrücklich an dieses Verhalten 
angeknüpft wird, kann der Fahrzeughalter als Zustandsstörer in Betracht kom-
men. Denn er beherrscht die Quelle der Störung und trägt entsprechend das 
Risiko von deren unsachgemässen Nutzung mit.744

735 Zum Grundsatz der Gesetzmässigkeit vgl. Urteil des VG Luzern P 12 2 vom 7. Mai 2013 E. 5.
736 Urteil des BGer 2C_1096/2016 vom 18. Mai 2018 E. 2.5.2 mit Verweis auf häfeliN/Müller/

uhlMaNN, Nr. 2614 und TsChaNNeN/Müller/kerN, N 1569 zu § 56.
737 Urteil des BGer 1A.178/2003 vom 27. August 2004 E. 4.
738 Art. 78 Abs. 1 Satz 1 VZV.
739 Hierin kommt die Verfügungsverantwortung zum Ausdruck.
740 Dies entspricht der wirtschaftlichen Verfügungsgewalt.
741 Art. 78 Abs. 1 Satz 2 VZV.
742 Vgl. Urteil des BGer 2C_1096/2016 vom 18. Mai 2018 E. 2.5.2 m.w.H.; vgl. BGE 114 Ib 44 

E. 2a S. 47 m.w.H.
743 Vgl. Urteil des BGer 2C_1096/2016 vom 18. Mai 2018 E. 2.5.2.
744 Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung genügt es bereits, um als Zustandsstörer 

ins Recht gefasst werden zu können, wenn jemand seine Liegenschaft durch einen Miet-
vertrag für eine Nutzung zur Verfügung stellt, welche sich in der Folge als zonenwidrig 
erweist (BGE 127 I 60 E. 5c S. 71).
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b. Überwiegend keine unmittelbare Einwirkung auf das Fehlverhalten 
des Fahrzeugführers

Aus dem Verhältnismässigkeitsprinzip ergibt sich, dass sich die polizeiliche 
Massnahme nur gegen den Störer, nicht aber gegen bloss mittelbare Verursa-
cher des polizeiwidrigen Zustands richten darf.745 Zur Begrenzung der Kosten-
pflicht wird in der Praxis i.d.R. die Unmittelbarkeitstheorie angewendet,746 
während in der Lehre teilweise in Anlehnung an das Haftpflichtrecht auf die 
Adäquanz der Kausalität abgestellt wird.747 Als polizeirechtlich erhebliche 
Ursachen kommen nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung nur solche 
Handlungen in Betracht, die bereits selber die Grenze zur Gefahr überschritten 
haben, und entferntere, lediglich mittelbare Verursachungen scheiden aus.748 
Das BGer verneinte bspw. die Kostenpflicht der Bahn für einen Feuerwehrein-
satz aufgrund eines Personenunfalls (Suizid).749 Nach Ansicht des BGer begrün-
det der Suizid auf den Schienen kein für den Bahnbetrieb typisches Risiko.750 
Dieser sei nicht vergleichbar mit anderen Bahnverkehrsunfällen, weil dabei 
der Bahnbetrieb absichtlich zu einem sachfremden Zweck missbraucht werde, 
ohne dass die Betreiberin der Anlage einen Einfluss auf das Geschehen hätte. 
Sie könne dieses Risiko nicht beherrschen, weil der Suizident sich über Schutz-
massnahmen hinwegsetze. Der Suizid auf den Schienen werde nicht unmit-
telbar durch die Bahnbetreiberin verursacht und könne daher keine Haftung 
derselben begründen.751

Eine Grenze findet die Haftung des Zustandsstörers mithin dort, wo ein 
unbefugter Dritter durch missbräuchliche Benutzung der an sich ungefährli-
chen Sache die Gefahr herbeiführt.752 Sofern der Fahrzeughalter nicht selbst 
das Fahrzeug geführt und die Verfehlung begangen hat, fehlt es regelmässig am 
unmittelbaren Zusammenhang zwischen seinem Verhalten und der eigent-
lichen Störung, also der Beeinträchtigung der öffentlichen Ordnung und allen-
falls753 Sicherheit aufgrund des normwidrigen Verhaltens der unbekannten 

745 BGE 143 I 147 E. 5.1 S. 153 m.w.H.
746 Vgl. Urteil des BGer 1A.178/2003 vom 27. August 2004 E. 4.
747 Urteil des BGer 2C_1096/2016 vom 18. Mai 2018 E. 2.4.
748 BGE 114 Ib 44 E. 2a S. 48 m.w.H.
749 Urteil des BGer 2C_1096/2016 vom 18. Mai 2018.
750 Urteil des BGer 2C_1096/2016 vom 18. Mai 2018 E. 4.4.
751 Vgl. zum Ganzen Urteil des BGer 2C_1096/2016 vom 18. Mai 2018 E. 4.5.
752 Urteil des BGer 2C_1096/2016 vom 18. Mai 2018 E. 2.5.2.
753 Siehe Ausführungen in I.A.2.3.
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Drittperson. Das begangene Strassenverkehrsdelikt stellt kein für den Betrieb 
eines vorschriftgemässen und betriebssichern Fahrzeugs typisches Risiko 
dar. Überwiegend wird dieses in Verletzung von Rechtsnormen gebraucht, 
ohne dass der Fahrzeughalter hierauf Einfluss nehmen kann. Der Fahrzeug-
halter bestimmt zwar, wem er das Fahrzeug übergibt, auf das Fehlverhalten 
der unbekannten Täterschaft kann er aber zumeist nicht einwirken. Soweit ihm 
der Fahrzeugführer tatsächlich unbekannt ist, hat er darüber hinaus keinen 
unmittelbaren Einfluss auf die vorzunehmende Ermittlungs- und Untersu-
chungstätigkeit. In diesen Fällen kann er denn auch die von ihm geleistete Bus-
se nicht wieder einholen. Aufgrund des Gesagten ist somit festzustellen, dass 
der Fahrzeughalter durch die Vergabe seines Fahrzeugs zunächst zwar als 
Zustandsstörer in Betracht kommt, aber infolge der fehlenden unmittelbaren 
Einwirkung auf die Täterschaft — sofern ihm diese effektiv unbekannt ist — nicht 
mehr unter diesen Begriff fällt.

c. Weitere Faktoren zur Abklärung der polizeirechtlichen 
 Kostentragungspflicht des Fahrzeughalters

Bei der Beurteilung einer allfälligen polizeirechtlichen Kostentragungspflicht 
des Fahrzeughalters als Zustandsstörer ist des Weiteren danach zu fragen, ob 
ihm aus der Zurverfügungstellung seines Fahrzeugs wirtschaftliche Vorteile 
erwachsen.754 Dies und die Möglichkeit der Überwälzung der von den Behör-
den eingeforderten Kosten an die tatsächliche Fahrzeugführerschaft755 spre-
chen für eine polizeirechtliche Kostentragungspflicht des Fahrzeughalters. 
Gemäss den Ausführungen des Bundesrats kann der Fahrzeughalter letztlich 
eigenverantwortlich entscheiden, ob er die Busse selber bezahlen und den Be-
trag bei der tatsächlich schuldigen Person einfordern will (und dieser allenfalls 
künftig das Fahrzeug nicht mehr überlassen wird).756 Probleme ergeben sich 
jedoch dann, wenn der Fahrzeughalter tatsächlich keine Kenntnis davon hat, 
wer die Widerhandlung mit dem Fahrzeug beging, dessen Halter er ist. Die so-
eben genannten weiteren Faktoren sind somit im Einzelfall zu überprüfen und 
ermöglichen keine allgemeingültige Aussage über eine polizeirechtliche Kos-
tenzurechnung an den Fahrzeughalter als Zustandsstörer.

754 Zu den wirtschaftlichen Vorteilen siehe BGE 139 II 106 E. 6.1 S. 119 und siehe BGE 138 II 
111 E. 5.3.2 S. 125 f. m.w.H.

755 Siehe Urteil des BGer 1A.178/2003 vom 27. August 2004 E. 7; siehe BGE 138 II 111 E. 5.3.2 
S. 125 f. m.w.H.

756 Botschaft Via sicura 2010 (Bundesrat), S. 8487.
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3.6 Fahrzeughalter als Zweckveranlasser
a. Fahrzeughalter als mittelbarer Verursacher der Störung oder 

 Gefährdung von Polizeigütern
Zweckveranlasser ist gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung, wer durch 
sein Tun oder Unterlassen bewirkt oder bewusst in Kauf nimmt, dass ein 
anderer die Polizeigüter stört oder gefährdet (z.B. der Organisator einer Ver-
anstaltung).757 Durch die Zurverfügungstellung seines Fahrzeugs könnte der 
Fahrzeughalter als mittelbarer Verursacher des polizeiwidrigen Zustands, 
welcher durch die Begehung des Strassenverkehrsdelikts hervorgerufen wur-
de, in Betracht kommen.

b. Fehlender unmittelbarer Zusammenhang zwischen dem Verhalten 
des Fahrzeughalters und dem Strassenverkehrsdelikt

Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist der unmittelbare Zusam-
menhang zwischen dem Verhalten des Zweckveranlassers und der Störung 
massgebend. Das BGer verweist hierbei auf das in der Lehre vorgebrachte Bei-
spiel eines Fussballclubs, der für seine gewalttätige Hooligan-Szene bekannt 
ist. Dieser ist als Zweckveranlasser der Störung anzusehen, soweit er zumin-
dest in Kauf nimmt, dass es zu Ausschreitungen und als Folge davon zu einem 
Polizeieinsatz kommt.758 Für die Begründung eines unmittelbaren Zusammen-
hangs müsste der Fahrzeughalter mithin zumindest in Kauf nehmen, dass es 
durch den Gebrauch seines Fahrzeugs zu einer Widerhandlung gegen das Stras-
senverkehrsrecht kommt. Dies dürfte überwiegend nicht der Fall sein. Eine 
Deliktsbegehung ist bei der Vergabe eines Fahrzeugs — im Gegensatz zur Durch-
führung einer Grossveranstaltung mit Gefahrenpotenzial — in den seltensten 
Fällen vorhersehbar. Ausser dem Fahrzeughalter kann nachgewiesen werden, 
dass er den hinsichtlich von Strassenverkehrsdelikten nicht einwandfrei be-
leumundeten Fahrzeugführer kennt und eine erneute Tatbegehung durch ihn 
erwartet. Dieser Nachweis wird regelmässig nicht gelingen — v.a. dann nicht, 
wenn der Fahrzeugführer unbekannt ist. Auch wenn der Fahrzeughalter zu-
nächst als Zweckveranlasser in Betracht kommt, fehlt es schliesslich am funk-
tionellen Zusammenhang, der eine normative Zurechnung erlaubt.759

757 BGE 147 I 161 E. 6.2 S. 168 m.w.H.
758 Vgl. zum Ganzen BGE 143 I 147 E. 5.1 S. 154 m.w.H.
759 Siehe BGE 138 II 111 E. 5.3.3. 126 m.w.H.
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c. Keine Aussage zur Zumutbarkeit des staatlichen Eingriffs möglich

Ausserdem darf nach der Rechtsprechung des BGer ein Zweckveranlasser nur 
dann in Anspruch genommen werden, wenn ihm der staatliche Eingriff zuge-
mutet werden kann.760 Art. 7 Abs. 5 OBG sieht den Befreiungsbeweis vor, wenn 
der Fahrzeughalter glaubhaft darzulegen vermag, dass das Fahrzeug gegen sei-
nen Willen benutzt wurde und er dies trotz entsprechender Sorgfalt nicht ver-
hindern konnte. Sobald er das Fahrzeug mithin willentlich einer Person oder 
einer Personenmehrheit zur Benutzung überlässt, ist deren Absicht zu dessen 
nicht bestimmungsgemässer Verwendung unbedeutend. M.a.W. kommt es bei 
der derzeitigen Ausgestaltung von Art. 7 OBG nicht darauf an, in welcher Ab-
sicht der Fahrzeugführer die geringfügige Widerhandlung gegen das schwei-
zerische Strassenverkehrsrecht begeht.761 Die erwähnte Vorschrift sieht ins-
besondere nicht vor, dass Fahrzeughalter bei einem groben Drittverschulden 
des Fahrzeugführers von der Bussenbezahlung befreit würden. 

Die Kostenauferlegung an den Verursacher findet hingegen nach Ansicht 
des BGer ihre Grenze an der Zumutbarkeit, wie beim Vorliegen eines groben 
Drittverschuldens oder von höherer Gewalt.762 Eine polizeirechtliche Kos-
tentragungspflicht des Fahrzeughalters ist demnach abzulehnen, wenn das 
Fahrzeug zwar mit seinem Willen benutzt wird, die unbekannte Täterschaft 
das Fahrzeug aber absichtlich in normwidriger Weise verwendet. Sofern der 
Fahrzeughalter das Risiko solchen Fehlverhaltens nicht beherrschen und kei-
nen Einfluss darauf nehmen kann, drängt mithin das qualifizierte Drittver-
schulden die Verantwortlichkeit des Fahrzeughalters für die angefallenen Kos-
ten zurück. Im Anwendungsfall von Art. 7 OBG ist die Täterschaft unbekannt 
und das Ausmass von deren Fehlverhalten (bspw. leichtes, mittleres oder gro-
bes Drittverschulden) lässt sich entsprechend nicht beurteilen. Folglich kann 
auch nicht über die Zumutbarkeit des staatlichen Eingriffs entschieden werden.

3.7 Resümee und Fazit

Die bundesgerichtliche Feststellung, dass die Grenze zwischen polizeirecht-
licher und strafprozessualer Tätigkeit fliessend und eine klare Trennung nicht 
immer möglich sei,763 ist auch bei Art. 7 OBG erkennbar. Die Vorschrift wurde 

760 BGE 143 I 147 E. 5.1 S. 154 f. m.w.H.
761 Der Fahrzeughalter ist andernfalls in Anwendung des Grundsatzes in dubio pro reo 

freizusprechen, wenn Zweifel bestehen bleiben, ob ein grobes Drittverschulden 
nicht ausgeschlossen werden kann.

762 Urteil des BGer 1A.178/2003 vom 27. August 2004 E. 7 m.w.H.; siehe BGE 143 I 147 E. 5.1 
S. 154 f. m.w.H.

763 Urteil des BGer 6B_1143/2015 vom 6. Juni 2016 E. 1.3.1.
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zwar im Rahmen des Verkehrssicherheitsprogramms Via sicura erlassen, ver-
mag die Verkehrssicherheit jedoch nur in beschränktem Umfang zu beein-
flussen.764 Ausserdem gründet die Bussenerhebung nach Art. 7 OBG nicht auf 
der eigentlichen Beseitigung einer Störung, wie bspw. einem Polizeieinsatz an 
einer Grossveranstaltung zur Eindämmung von Gewaltakten einer radikalen 
Szene.765 Die Busse nach dieser Vorschrift unterscheidet sich denn auch von 
den Verfahrenskosten, welche durch die Polizei bei einem solchen Einsatz er-
hoben werden.766

Gemäss der Ansicht des BGer und der h.L. wird zwischen Verhaltens- und 
Zustandsstörern sowie Zweckveranlassern unterschieden, wobei die Haftung 
Letzterer als kritisch betrachtet wird.767 Als Verhaltensstörer kommt der Fahr-
zeughalter nicht in Betracht, da Art. 7 OBG nicht an ein Fehlverhalten des Fahr-
zeughalters anknüpft, dessen es jedoch in Anbetracht des im Verwaltungsrecht 
geltenden Grundsatzes der Gesetzmässigkeit768 bedarf. Zudem ist er zumeist 
für die unbekannte Täterschaft nicht verantwortlich.769

Dem Fahrzeughalter steht zwar die Einwirkungsmöglichkeit auf die ge-
fährliche Sache zu.770 Das begangene Strassenverkehrsdelikt stellt jedoch kein 
für den Betrieb eines vorschriftgemässen und betriebssicheren Fahrzeugs 
typisches Risiko dar. Der Fahrzeughalter vermag mehrheitlich nicht Einfluss 
auf das normwidrige Verhalten der Täterschaft zu nehmen. Hinsichtlich der 
Ermittlungs- und Untersuchungstätigkeit ist dies nur anzunehmen, wenn ihm 
der Fahrzeugführer effektiv unbekannt ist. Aufgrund des Gesagten war somit 
festzustellen, dass der Fahrzeughalter bei tatsächlich unbekannter Täterschaft 
nicht als Zustandsstörer in Betracht kommt.771 Bei effektiv nicht bekannter 
Täterschaft entfallen zudem die weiteren Faktoren — wie wirtschaftliche Vor-
teile durch die Zurverfügungstellung des Fahrzeugs und Möglichkeit der Über-
wälzung der auferlegten Kosten — zur Begründung einer polizeirechtlichen 
Kostentragungspflicht des Fahrzeughalters.772

Zweckveranlasser ist, wer durch sein Tun oder Unterlassen bewirkt oder 
bewusst in Kauf nimmt, dass ein anderer die Polizeigüter stört oder gefährdet 

764 Siehe Ausführungen in I.A.2.3.
765 Siehe Ausführungen in II.D.3.2.
766 Siehe Ausführungen in II.D.3.1.
767 BGE 143 I 147 E. 5.1 S. 154 m.w.H.; siehe Ausführungen in II.D.3.1.
768 Urteil des VG Luzern P 12 2 vom 7. Mai 2013 E. 5.
769 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in II.D.3.3.
770 Siehe Ausführungen in II.D.3.5.a.
771 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in II.D.3.5.b.
772 Siehe Ausführungen in II.D.3.5.c.
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(z.B. der Organisator einer Grossveranstaltung).773 Sofern der Fahrzeughalter 
nicht selbst das Fahrzeug geführt und die Verfehlung begangen hat, ist jedoch 
regelmässig der vom BGer geforderte unmittelbare Zusammenhang zwischen 
seinem Verhalten und der eigentlichen Störung nicht gegeben. Dies, weil es 
überwiegend an einer Inkaufnahme und Vorhersehbarkeit des Strassenver-
kehrsdelikts durch den Fahrzeughalter fehlt.774 Die Grenze der Kostentra-
gungspflicht bildet alsdann die Zumutbarkeit; insbesondere grobes Drittver-
schulden oder höhere Gewalt schliessen diese aus.775 Art. 7 OBG setzt jedoch 
eine unbekannte Täterschaft voraus, weshalb keine Aussage gemacht werden 
kann, ob bspw. ein qualifiziertes Drittverschulden vorliegt.776

Insgesamt lässt sich festhalten, dass der Fahrzeughalter bei der derzeiti-
gen Ausgestaltung von Art. 7 OBG nicht als Verhaltens- und Zustandsstörer so-
wie Zweckveranlasser in Betracht kommt. Der Fahrzeughalter hat mithin we-
der als unmittelbarer noch mittelbarer Verursacher einer staatlichen Leistung 
für das Fehlverhalten der Drittperson im Rahmen einer polizeirechtlichen 
Kostentragungspflicht einzustehen.777 Da der Fahrzeughalter nach Art. 7 OBG 
nicht unter den Störerbegriff fällt, hingegen aber eine repressive Wirkung die-
ser Norm festgestellt wurde,778 wird deshalb in einem nächsten Schritt unter-
sucht, ob es sich bei der «Bussen»-Erhebung nach dieser Vorschrift um eine 
repressive Massnahme des Verwaltungsrechts handelt.

4. Bussenerhebung nach Art. 7 OBG als repressive Massnahme  
des Verwaltungsrechts

4.1 Art. 7 OBG zur Verfolgung und Ahndung von begangenen 
 Ordnungsbussendelikten

Es ist eine Tatsache, dass nicht nur das Strafrecht,779 sondern auch das Verwal-
tungsrecht repressive Mechanismen zum Einsatz bringt.780 Neben den Sank-
tionen mit primär beabsichtigter Strafwirkung gibt es auch solche, die z.B. in 
erster Linie der Verkehrssicherheit dienen sollen, aber daneben auch pönale 
Wirkung zeigen bzw. pönalen Charakter haben. Solche Massnahmen dienen 

773 BGE 147 I 161 E. 6.2 S. 168 m.w.H.; siehe Ausführungen in II.D.3.6.a.
774 Siehe Ausführungen in II.D.3.6.b.
775 Urteil des BGer 1A.178/2003 vom 27. August 2004 E. 7.
776 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in II.D.3.6.c.
777 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in II.D.3.
778 Siehe Ausführungen in II.D.3.7.
779 Siehe wohlers, Selbstregulierung, S. 283.
780 Siehe aCkerMaNN/urwyler, S. 7; siehe CoNiNx, Sicherheit & Recht 2014, S. 184 m.w.H.
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der Ahndung der Verletzung verwaltungsrechtlicher Pflichten.781 Art. 7 OBG 
bezweckt nicht im klassischen Sinne die Durchsetzung von verwaltungsrecht-
lichen Vorschriften.782 Denn hierzu ist unabdingbar, dass der Fahrzeughalter 
die tatsächliche Fahrzeugführerschaft kennt und sie zu einem regelkonformen 
Verhalten anhalten kann. Bei effektiv — und nicht nur vorgeschobener — un-
bekannter Täterschaft kann durch die Erhebung der Busse vom Fahrzeug-
halter auf deren Verhalten nicht eingewirkt werden.783 Die Bussenerhebung 
nach Art. 7 OBG geschieht unabhängig von einem unrechtmässigen und vor-
werfbaren Verhaltens des Fahrzeughalters.784 Da zudem gemäss der altrecht-
lichen Marginalie das Vorgehen der Strafbehörden bei unbekannter Täterschaft 
festgelegt wird,785 könnte deshalb angenommen werden, dass Art. 7 OBG nicht 
den Ausgleich für schuldhaft begangenes Unrecht bezweckt. Indem der Ge-
setzgeber den Fahrzeughalter jedoch für das in der Vergangenheit786 be-
gangene Ordnungsbussendelikt «mitverantwortlich»787 resp. ihn durch die Er-
hebung einer Busse anhand der Bussenliste 1 Anhang 1 OBV in indirekter Weise 
zum Täter macht sowie sich die Erhebung der Busse als Strafe — und nicht nur 
der Verfahrenskosten — in pönaler Art und Weise auf ihn auswirkt, ist keine 
präventive, sondern vielmehr eine repressive Wirkung im Sinne des (Kriminal-)
Strafrechts erkennbar. Zumal die indirekte Informationspflicht788 des Fahr-
zeughalters in erster Linie der strafprozessualen Beweismittelerhebung und 
-sicherung und nicht der Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung dient.789

4.2 Restitutorische und nichtrestitutorische bzw. pönale Sanktionen

Die repressiven Massnahmen des Verwaltungsrechts gliedern sich in die resti-
tutorischen und die nichtrestitutorischen bzw. pönalen Sanktionen.790 Res-
titutorische Sanktionen dienen der (Wieder-)Herstellung des rechtmässigen 
Zustandes und es gelten verwaltungsrechtliche Verfahrensgarantien.791 Die 
nichtrestitutorischen Sanktionen des Verwaltungsrechts hingegen ahnden 

781 Jaag, Festschrift Stefan Trechsel, S. 160; wyss, Freundesgabe Bernhard Schlink, S. 470.
782 Sog. Verwaltungsakzessorietät im Nebenstrafrecht.
783 Dies ist z.B. denkbar bei der Benützung eines von mehreren Unternehmensfahrzeugen 

durch verschiedene Personen.
784 Siehe Ausführungen in II.B.2.
785 Siehe Marginalie zu Art. 6 aOBG/2014.
786 Siehe Niggli, Strafverteidigung, S. 46.
787 Botschaft OBG 2014 (Bundesrat), S. 988.
788 Siehe Ausführungen in III.C.3.2.a.
789 Siehe Ausführungen in III.C.3.2.
790 loCher, Nr. 220 und Nr. 222; Meier, S. 49 f.; zu den pönalen Sanktionen siehe Jaag, 

Festschrift Stefan Trechsel, S. 152.
791 Meier, S. 48 und S. 71.
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oft ein Fehlverhalten.792 Sie sind damit vergleichbar mit den «Kriminalstra-
fen»793 und bringen bei Bejahung eines «Strafcharakters» der betroffenen Norm 
die straf(prozess)rechtliche Grundsätze und Garantien zur Anwendung.794

4.3 Busse nach Art. 7 OBG als restitutorische Sanktion  
des Verwaltungsrechts

Der Gesetzgeber verpflichtet den Fahrzeughalter nicht zur Übernahme der Kos-
ten für die Deckung des behördlichen Aufwandes bzw. des Verfahrens, obwohl 
er die Stärkung der Verantwortung der fahrzeughaltenden Person unter dem 
Aspekt der ökonomischen Verwaltungs- und Prozessführung als angezeigt er-
achtete.795 Er «auferlegt» (Abs. 1) ihm vielmehr die Busse und verpflichtet ihn 
zur «Bezahlung» der Busse (Abs. 5) gemäss Art. 7 OBG. Die begangene Wider-
handlung gegen die Strassenverkehrsvorschriften und die damit verbundene 
Rechtsgutsverletzung können damit nicht rückgängig gemacht werden. Eine 
eigentliche Abgeltung in Vermögenswerten ist hier nicht möglich. Art. 7 OBG 
dient mithin nicht der (Wieder-)Herstellung des rechtmässigen Zustandes 
und ist entsprechend keine restitutorische Sanktion des Verwaltungsrechts.

4.4 Busse nach Art. 7 OBG als nichtrestitutorische bzw. pönale  
Sanktion des Verwaltungsrechts

In der Literatur werden die Ordnungsbussen bei den nichtrestitutorischen bzw. 
pönalen Sanktionen des Verwaltungsrechts eingeordnet.796 Es bleibt zu prüfen, 
ob es sich bei Art. 7 OBG ebenso um eine nichtrestitutorische bzw. pönale Sank-
tion des Verwaltungsrechts handelt. Dies ist fraglich, da diese Vorschrift das 
Vorgehen bei unbekannter Täterschaft regelt und nicht unmittelbar die gering-
fügige Widerhandlung gegen das Strassenverkehrsrecht ahndet.797 Art. 7 OBG 
wirkt sich zwar in pönaler Art und Weise auf den Fahrzeughalter aus,798 be-
schreibt aber das im Rahmen des Verkehrssicherheitsprogramms Via sicura 
eingeführte Vorgehen der Strafbehörden bei unbekannter Täterschaft799. Es 

792 Meier, S. 50 m.w.H.; siehe häfeliN/Müller/uhlMaNN, Nr. 1444.
793 Die (Wieder-)Herstellung des rechtmässigen Zustandes gelingt dem Strafrecht typi-

scherweise gerade nicht (Meier, S. 48 mit Verweis auf Niggli/MaeDer, AJP 2011, 
S. 449).

794 Siehe Meier, S. 71.
795 Botschaft Via sicura 2010 (Bundesrat), S. 8487.
796 loCher, Nr. 220 und Nr. 237; Meier, S. 66; vgl. alBreChT, HandKomm BetmG, N 8 zu 

Art. 28b BetmG; vgl. eiCker, NK 2018, S. 270.
797 Siehe Marginalie zu Art. 6 aOBG/2014.
798 Siehe Ausführungen in II.D.4.4.
799 Siehe Marginalie zu Art. 6 aOBG/2014.
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orientiert sich nicht retrospektiv an einer durch den Fahrzeughalter unrecht-
mässig und schuldhaft begangenen Tat.800 Die erwähnte Bestimmung steht 
jedoch in einem engen Konnex mit dem in der Vergangenheit erfolgten Stras-
senverkehrsdelikt.

Die Grenze zwischen verwaltungs- und strafrechtlichen Sanktionen ist 
teilweise unklar.801 Zu denken ist bspw. an die Diskussion um den Warnungs-
entzug eines Führerausweises, dessen «Strafcharakter» das BGer zwischen-
zeitlich anerkennt, auch wenn dessen primärer und eigentlicher Zweck die 
Gewährleistung von Disziplin und Sicherheit im Strassenverkehr ist.802 Folg-
lich ist auf den Warnungsentzug, welcher eine unrechtmässig und schuldhaft 
begangene Verkehrsregelverletzung voraussetzt, die Unschuldsvermutung 
anzuwenden. Nach Ansicht des BGer findet hingegen der soeben erwähnte 
Grundsatz beim Sicherungsentzug keine Anwendung.803 Und dies, obwohl die 
freiheitseinschränkende Wirkung beim Sicherungsentzug tatsächlich schwe-
rer wiegt als beim Warnungsentzug.804 Die beiden formell den Administrativ-
massnahmen zuzuordnenden Führerausweisentzüge behandelt das BGer 
somit in Bezug auf die geltenden Grundsätze und Garantien unterschiedlich.805 
Dies ist die unmittelbare Folge dessen, dass es nur dem Warnungsentzug neben 
dessen präventiver Natur (im Dienste der Verkehrssicherheit) auch «Strafcha-
rakter» zuspricht.806

Es wird deshalb in einem nächsten Schritt untersucht, ob Art. 7 OBG «Straf-
charakter» zukommt. Hierbei sind die «Engel-Kriterien» des EGMR im Zusam-
menhang mit dessen Rechtsprechung zu Art. 6 EMRK wegweisend, auf welche 
nachfolgend im Einzelnen eingegangen wird. Die autonome Auslegung des Be-
griffs der «strafrechtlichen Anklage» gemäss Art. 6 Ziff. 1 EMRK durch die Kon-
ventionsorgane hat unter Anwendung dieser «Engel-Kriterien» zu einer allmäh-
lichen Ausweitung des strafrechtlichen Begriffs auf Fälle geführt, die nicht 
streng zu den traditionellen Kategorien des Strafrechts gehören.807

800 Siehe Ausführungen in II.D.1; siehe zur Retrospektion Niggli/MaeDer, AJP 2011, S. 449.
801 wyss, Freundesgabe Bernhard Schlink, S. 473 f.
802 BGE 140 II 334 E. 6 S. 339; eiCker/MaNgo-Meier, Repetitorium Nebenstrafrecht, S. 58.
803 Vgl. zum Ganzen BGE 140 II 334 E. 6 S. 339; zur Rechtsnatur des Sicherungsentzugs 

siehe eingehend CoNiNx, Sicherheit & Recht 2014, S. 183 ff.
804 CoNiNx, Sicherheit & Recht 2014, S. 185 m.w.H.
805 Siehe BGE 140 II 334 E. 6 S. 339; die Verwaltungsbehörde bleibt beim Aussprechen 

einer solchen Massnahme trotz ihres «Strafcharakters» dieselbe und deren Handeln 
ist von derjenigen der Strafbehörden abzugrenzen.

806 Vgl. eiCker/MaNgo-Meier, Repetitorium Nebenstrafrecht, S. 58; zur präventiven Natur 
einer Norm siehe BGE 116 Ib 146 E. 2a S. 148; zum «Strafcharakter» einer Vorschrift siehe 
BGE 140 II 334 E. 6 S. 339.

807 Jussila gegen Finnland, § 43 m.w.H.
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a. Einordnung der Vorschrift nach nationalstaatlichem Recht

Das erste Kriterium gemäss der Rechtsprechung des EGMR, die Einordnung 
der Vorschrift nach innerstaatlichem Recht,808 ist erfüllt, wenn die Grundlage 
der zu untersuchenden Regelung ein Straferlass oder eine Strafbestimmung 
eines verwaltungsrechtlichen Erlasses ist.809

Wie bereits oben ausgeführt, ist fraglich, ob es sich bei Art. 7 OBG um eine 
straf(prozess)rechtliche Norm handelt.810 Denn die Strafverfolgungsbehörden 
«auferlegen» ihm die Busse (Abs. 1) und verpflichten ihn zur «Bezahlung» der-
selben (Abs. 5) gemäss dem Gesetzeswortlaut von Art. 7 OBG und «bestrafen» 
ihn nicht damit. Nichtsdestotrotz belegen sie damit den Fahrzeughalter mit 
einer Strafe und erheben von ihm nicht «bloss» die Verfahrenskosten. Hierin 
besteht kein Unterschied im Vergleich zur Bussenerhebung von der Täter-
schaft des Ordnungsbussendelikts.811 Im allenfalls nachfolgenden ordentli-
chen Straf(befehls)verfahren wird der Fahrzeughalter ggf. von gewissen Straf-
behörden als beschuldigte Person wegen Art. 7 OBG schuldig gesprochen 
und — gemäss den Ausführungen in der Botschaft zu Via sicura812 — mit einer 
pauschal anhand der Bussenliste 1 Anhang 1 OBV bemessenen Busse «bestraft» 
sowie bei deren Nichtbezahlung oder Zahlungsverzug eine — nach der hier ver-
tretenen Ansicht abzulehnende813 — Ersatzfreiheitsstrafe verfügt. Zudem wer-
den bei ihm grundsätzlich die Verfahrenskosten erhoben. Die Rechtsfolgen 
unterscheiden sich mithin nicht von denjenigen im Verfahren gegen eine be-
kannte Täterschaft, welche wegen einer Widerhandlung gegen die Bussenliste 1 
Anhang 1 OBV verurteilt und bestraft wird. Während dies für die Annahme des 
«Strafcharakters» von Art. 7 OBG spricht, ist andererseits zu berücksichtigen, 
dass diese Bestimmung nur subsidiär zur Anwendung gelangt. Dies kann vor-
liegend für und gegen den «Strafcharakter» von Art. 7 OBG sprechen. Zum 
einen stützt sich diese Norm auf Ordnungsbussentatbestände, deren Sanktio-
nierung gemeinhin als «Strafe» aufgefasst wird.814 Andererseits erfolgt die 

808 Engel et al. gegen Niederlande, § 82; Ezeh und Connors gegen Vereinigtes Königreich, 
§ 90: «the domestic classification of the offences»; Jussila gegen Finnland, dissenting 
opinion of Judges Costa, Cabral Barreto und Mularoni sowie Caflisch, Ziff. 5: «the classi-
fication of the ‹offence› as ‹criminal› according to the domestic legal system».

809 Meier, S. 72; zu den Kriterien für die Anwendung von Art. 6 Ziff. 2 EMRK siehe Engel 
et al. gegen Niederlande, §§ 80–83.

810 Siehe Ausführungen in II.B und II.C.
811 Art. 6 aOBG/2014 (Art. 5 aOBG/2104).
812 Botschaft Via sicura 2010 (Bundesrat), S. 8486.
813 Siehe Ausführungen in III.I.2.4.
814 Siehe Ausführungen in II.B.1.
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Bussenbezahlung nach Art. 7 Abs. 5 OBG erst bei unbekannter Täterschaft, die 
mit verhältnismässigem Aufwand nicht ermittelbar ist815. Indem (zunächst) 
die Vorgehensweise der Polizei als Verwaltungsbehörde geregelt wird, kann 
dies ebenso auf das Vorliegen einer verwaltungsrechtlichen Norm hindeuten.816 
Zumal die frühere Marginalie von Art. 6 aOBG/2014 «Vorgehen bei unbekann-
tem Fahrzeugführer» lautete. Ausserdem zeigten die zuvor gemachten Ausfüh-
rungen, dass Art. 7 OBG aufgrund seiner Entstehungsgeschichte und Ausgestal-
tung nicht ohne Schwierigkeiten dem Straf(prozess)recht zuzuordnen ist.817

Dies kann daran liegen, dass im schweizerischen Ordnungsbussenrecht 
keine Norm enthalten ist, welche das Verhältnis von Art. 7 OBG zu den Bestim-
mungen des Straf(prozess)rechts regelt. Der niederländische Gesetzgeber hin-
gegen schliesst bei gewissen Verkehrsverstössen die Anwendung von Bestim-
mungen des Strafrechts explizit aus und hält fest, dass das infolge der Überlas-
tung der Staatsanwaltschaft durchzuführende administrative Verfahren den 
Regelungen des Verwaltungsrechts folgt.818 Unter konkreter Nennung erach-
tet er allerdings gewisse Gesetzesartikel des allgemeinen Verwaltungsgesetzes 
(«Algemene wet bestuursrecht») teilweise als nicht oder nur beschränkt anwend-
bar.819 Der EGMR hatte zu prüfen, ob Art. 5 WAHV (NL),820 — welcher eine Ver-
waltungssanktion bei fehlender sofortiger Ermittlung der Fahrzeugführer-
schaft gegen die Person, auf deren Namen das Kennzeichen zum Zeitpunkt 
der Tat im Fahrzeugregister eingetragen war, vorsieht — «Strafcharakter» zu-
zusprechen und mithin Art. 6 EMRK anwendbar war.821 Das BGer verglich 
diese niederländische Bestimmung mit Art. 7 OBG.822 Wie das BGer zu Recht 
feststellte, ist der schweizerischen und der niederländischen Regelung gemein, 
dass für die Anwendung der «Halterhaftung» der Fahrzeugführer nicht bekannt 
sein darf. Art. 5 WAHV (NL)823 setzt wie Art. 7 OBG ausdrücklich die fehlende 
Feststellung des Fahrzeugführers voraus.824 Im Gegensatz zu Art. 7 OBG hat der 

815 Art. 7 Abs. 5 OBG.
816 Vgl. BGE 125 I 104 E. 3b S. 110.
817 Siehe Ausführungen in II.B und II.C.
818 Einleitung und Art. 2 Ziff. 1 WAHV (NL), Art. 2 Bst. a Afhandeling verkeersovertredingen 

(= Verordnung über den Umgang mit Verkehrsverstössen) vom 7. April 2015 (NL; 
BS2015007485).

819 Art. 2a WAHV (NL), Art. 6 Abs. 2 WAHV (NL), Art. 7 WAHV (NL), Art. 9 Abs. 1 WAHV (NL), 
Art. 13a Abs. 1 WAHV (NL), Art. 15 Abs. 1 WAHV (NL) und Art. 30 Abs. 3 WAHV (NL).

820 Siehe Anhang 2.
821 Falk gegen Niederlande.
822 BGE 144 I 242 E. 1.2.2 S. 245 f.
823 Siehe Anhang 2.
824 Bzw. Art. 5a WAHV (NL; siehe Anhang 2) bei Anhängern.
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niederländische Gesetzgeber Art. 5 WAHV (NL)825 jedoch ausdrücklich als ad-
ministrativrechtliche Sanktion definiert. Ausserdem hat er explizit normiert, 
dass im niederländischen Berufungsverfahren die Bestimmungen zu den 
Zwangsmassnahmen gemäss der StPO (NL) «entsprechend» anzuwenden 
sind.826 Dies spricht für die Annahme des «Strafcharakters» der niederländi-
schen Norm. Dagegen spricht, dass dem niederländischen Bezirksstaatsanwalt 
nur eine überwachende und keine gesetzesvollziehende Funktion zukommt.827 
Nichtsdestotrotz stellte der EGMR in seinem Urteil Falk gegen Niederlande ge-
neralisierend fest, dass selbst ein geringfügiges Verkehrsdelikt eine «Straf-
tat» im Sinne von Art. 6 EMRK darstelle, und erkannte dessen Anwendungs-
bereich als eröffnet.828 Diese Ausführungen des EGMR deuten darauf hin, dass 
Art. 7 OBG, welcher den Fahrzeughalter wegen des durch die unbekannte 
Täterschaft begangenen geringfügigen Verkehrsdelikts sanktioniert, «Straf-
charakter» zukommt, wenn auch diese Bestimmung nach schweizerischem 
Recht nicht einem Fachbereich zugeordnet werden kann.

b. Art und Schwere der Widerhandlung
Bestehen Unklarheiten bei der innerstaatlichen Einordnung der Norm im ent-
sprechenden Rechtssystem als Ausgangspunkt, sind weitere Kriterien des 
EGMR zur Bestimmung des «Strafcharakters» einer Norm hinzuzuziehen.829 
Die Anwendung der grundlegenden Bestimmungen von Art. 6 f. EMRK soll ge-
mäss der Rechtsprechung des EGMR nicht dem souveränen Willen des natio-
nalen Gesetzgebers unterliegen, indem er Straftaten als «regulatory» statt als 
«strafbar» einstuft.830 Dies kann namentlich dann gegeben sein, wenn der Ge-
setzgeber weniger gewichtige Verstösse gegen die Strassenverkehrsvorschrif-
ten als Ordnungswidrigkeiten831 bzw. Ordnungsbussen und nicht als Straftaten 
einstuft.832 In einem nächsten Schritt wird daher das weitere und be  deutendere 

825 Siehe Anhang 2.
826 Art. 12a WAHV (NL); vgl. auch Art. 17 WAHV (NL); z.B. regelt Art. 52 StPO (NL) die An-

haltung des Verdächtigen zur Identitätsfeststellung.
827 Art. 3 Abs. 3 WAHV (NL); vgl. auch Art. 6 Abs. 1 WAHV (NL), wonach die betroffene Per-

son bei der Staatsanwaltschaft die Verhängung der Verwaltungssanktion überprüfen 
lassen kann.

828 Falk gegen Niederlande mit Verweis auf Öztürk gegen Deutschland, §§ 46–54.
829 Engel et al. gegen Niederlande, §§ 80–83; Benham gegen Vereinigtes Königreich, § 56; 

Weber gegen Schweiz, § 31; Meier, S. 38 f.
830 Öztürk gegen Deutschland, § 49; siehe Meier, S. 39 m.w.H. 
831 § 1 Abs. 1 OWiG (D).
832 Siehe Öztürk gegen Deutschland, § 49.
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«Engel-Kriterium» — die Art und Schwere der Widerhandlung833 — im Hinblick 
auf die Charakterisierung von Art. 7 OBG hinzugezogen.

Die Art der Widerhandlung bezieht sich auf das der Strafe zugrunde lie-
gende Fehlverhalten der betroffenen Person und erfordert dessen Untersu-
chung in materieller Hinsicht. Für die Beurteilung der Art der Widerhandlung 
ist gemäss der Rechtsprechung des EGMR die theoretische Möglichkeit der 
gleichzeitigen straf- und disziplinarischen Verantwortlichkeit ein relevan-
ter Faktor.834 Diese kann auf eine «gemischte Straftat» schliessen lassen, was 
die Anwendbarkeit von Art. 6 EMRK (infolge der Annahme des «Strafcharak-
ters» der betreffenden Norm) zur Folge hat.835 Art. 7 OBG wird auf Widerhand-
lungen angewendet, welche nicht nur gemäss dem Ordnungsbussenrecht, son-
dern auch nach den Strafbestimmungen in strassenverkehrsrechtlichen Bun-
deserlassen strafbar sind. Diese Bestimmung regelt u.a. die Verfolgung und 
Ahndung von strafrechtlichen Übertretungen der Strassenverkehrsvorschrif-
ten des Bundes durch die Polizeiorgane,836 verweist aber auch — wie weitere 
Bestimmungen des OBG837 — auf die Durchführung eines ordentlichen Strafver-
fahrens beim Vorliegen gewisser Umstände. Dennoch ist Art. 7 OBG nicht von 
einer gleichzeitig festzustellenden Zweispurigkeit eines Verwaltungs- und Straf-
verfahrens geprägt. Vielmehr findet zunächst das Ordnungsbussenverfahren 
statt, und es kommt unter gewissen Umständen anschliessend zu einem ordent-
lichen Strafverfahren, in welchem dann die Verfahrenskosten zusätzlich zur 
Busse erhoben werden. Es liegt mithin keine Doppelspurigkeit, wie bei der 
Durchführung eines parallelen Straf- und Administrativmassnahmenver-
fahrens, vor. Es sind folglich weitere Indikatoren des EGMR zu untersuchen.

Als solche sind die strafrechtsindizierenden Merkmale auf der Tatbe-
stands- und Rechtsfolgeseite zu nennen.838 Strafrechtsindizierendes Merkmal 
auf der Tatbestandsebene ist die offene Umschreibung des Adressatenkrei-
ses der Norm.839 Richtet sich eine Regel nicht an eine bestimmte Gruppe mit 

833 Engel et al. gegen Niederlande, § 82; Ezeh und Connors gegen Vereinigtes Königreich, 
§ 92: «the nature of the charge»; Jussila gegen Finnland, dissenting opinion of Judges 
Costa, Cabral Barreto und Mularoni sowie Caflisch, Ziff. 5: «the very nature of the offence»; 
siehe Meier, S. 39.

834 Ezeh und Connors gegen Vereinigtes Königreich, § 104; vgl. aCkerMaNN/urwyler, S. 12.
835 Ezeh und Connors gegen Vereinigtes Königreich, § 100 und § 104; Hierbei ist bspw. an 

den Warnungsentzug eines Fahrzeugausweises zu denken.
836 Siehe Art. 1 Bst. a OBG und Art. 2 OBG.
837 Art. 5 Abs. 2 OBG, Art. 6 Abs. 4 und Abs. 5 OBG, Art. 7 Abs. 3 und Abs. 5 OBG, Art. 9 Abs. 2 

Bst. c OBG, Art. 13 Abs. 2 OBG, Art. 14 OBG.
838 aCkerMaNN/urwyler, S. 12 m.w.H.
839 aCkerMaNN/urwyler, S. 12 m.w.H.; Öztürk gegen Deutschland, § 53; Nicoleta Gheorghe 

gegen Rumänien, § 25; vgl. Meier, S. 39.
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einem besonderen Status — etwa in der Art des Disziplinarrechts —, sondern 
an alle Bürgerinnen und Bürger in ihrer Eigenschaft als Verkehrsteilnehmer, 
spricht dies für die Annahme des «Strafcharakters» der zu beurteilenden Vor-
schrift.840 Art. 7 OBG richtet sich an einen begrenzten Personenkreis — die Fahr-
zeughalter — und nicht an alle Bürgerinnen und Bürger in ihrer Eigenschaft als 
Verkehrsteilnehmer.841 Bei den Fahrzeughaltern handelt es sich aber auch 
nicht um einen einer besonderen staatlichen Aufsichtspflicht unterliegenden 
Personenkreis. Die betroffene Person wird zur Bezahlung der Busse aufgrund 
ihrer Haltereigenschaft verpflichtet, wodurch mangels Anknüpfung an einem 
Fehlverhalten jedenfalls eine unmittelbare disziplinarrechtliche Wirkung 
verfehlt wird. Nach der Rechtsprechung des EGMR ist aufgrund eines solchen 
beschränkten Adressatenkreises der «Strafcharakter» einer Rechtsnorm nicht 
sogleich abzusprechen, denn hierbei handelt es sich nur um einen der «rele-
vant indicators».842

Ebenso wenig notwendigerweise massgebend für die Beurteilung des 
«Strafcharakters» ist, ob bei der betreffenden Vorschrift lediglich objektive Ele-
mente vorgesehen sind und subjektive Elemente fehlen.843 Wie bereits oben 
ausgeführt, fehlt es dieser Norm an objektiven Tatbestandsmerkmalen bzw. 
an einer strafrechtlich relevanten Tathandlung des Fahrzeughalters.844 Ent-
sprechend fehlt es auch am subjektiven Unrecht. Art. 7 OBG enthält kein Schuld-
erfordernis845.846 Obwohl im OBG enthalten, sanktioniert Art. 7 nicht die 
eigentliche Widerhandlung gegen das Strassenverkehrsrecht, sondern nor-
miert das Vorgehen bei unbekannter Täterschaft. Massgeblich für dessen Ein-
führung waren ökonomische Überlegungen.847 Während die Ordnungsbussen-
tatbestände an ein strafbares Verhalten anknüpfen, was auf deren strafrecht-
liche Natur hinweist, steht bei Art. 7 OBG die eigentliche Widerhandlung gegen 
das Strassenverkehrsrecht nicht im Vordergrund. Diese Ausführungen lassen 
nicht auf einen «Strafcharakter» der soeben erwähnten Norm schliessen.

Auf der Rechtsfolgeseite ist nach der Rechtsprechung des EGMR zu 
berücksichtigen, dass Bestimmungen über mildernde und erschwerende 

840 Öztürk gegen Deutschland, § 53; Nicoleta Gheorghe gegen Rumänien, § 25; Janosevic 
gegen Schweden, § 68; BGE 121 II 22 E. 2c S. 25.

841 Vgl. Öztürk gegen Deutschland, § 53.
842 Ezeh und Connors gegen Vereinigtes Königreich, § 103; siehe Meier, S. 39 f.
843 Janosevic gegen Schweden, § 68.
844 Siehe Ausführungen in II.B.2.
845 Siehe Ausführungen in II.B.3 und III.I.2.
846 Siehe aCkerMaNN/urwyler, S. 12; vgl. Ezeh und Connors gegen Vereinigtes König-

reich, § 105; vgl. Benham gegen Vereinigtes Königreich, § 56.
847 Botschaft Via sicura 2010 (Bundesrat), S. 8486 f.
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Umstände, die Strafbarkeit des Versuchs und die rechtmässige Verteidigung 
im gleichen Erlass auf den «Strafcharakter» hindeuten können.848 Das OBG 
verweist in einigen Bestimmungen auf das ordentliche Strafverfahren.849 Die 
allgemeinen Bestimmungen des StGB sind mit gewissen Ausnahmen850 auch 
auf die Übertretungen der Bussenliste 1 Anhang 1 OBV anwendbar.851 Der 
Bussenerhebung nach Art. 7 OBG liegt eine pauschale Bemessung der Busse 
nach dieser Liste zugrunde, und die allenfalls verfügte — nach der hier vertre-
tenen Ansicht abzulehnende852 — Ersatzfreiheitsstrafe erfolgt nach einem 
fixen Umwandlungssatz. Zur Strafschärfung853 enthält Art. 5 OBG insofern eine 
Sonderregelung, als der Gesetzgeber das Kumulationsprinzip vorsah. Ange-
sichts dieser undifferenzierten Bussenerhebung resp. der fehlenden unmittel-
baren Anknüpfung an eine unrechtmässig und schuldhaft begangene Tat 
durch den Fahrzeughalter sind keine Strafmilderungsgründe im Verfahren 
wegen Art. 7 OBG anzuwenden.854 Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass 
die Strafzumessung i.e.S. (Strafminderung/-erhöhung) nach Art. 47 StGB auf-
grund des fehlenden Verschuldens des Fahrzeughalters nicht vorgenommen 
werden kann. Aufgrund dessen und von Art. 1 Abs. 5 OBG — welcher die Berück-
sichtigung von Vorleben und persönlichen Verhältnissen ausschliesst —855 kön-
nen diese Täterkomponenten gemäss Art. 47 Abs. 1 StGB nicht berücksichtigt 
werden. Infolge des Abstellens auf die formelle Haltereigenschaft unabhängig 
von einer eigentlichen Tat des Fahrzeughalters sind denn auch keine subjekti-
ven Tatkomponenten (wie bspw. eine verminderte Schuldfähigkeit) zu beach-
ten.856 Ebenso wenig kann mangels einer durch den Fahrzeughalter hervor-
gerufenen Verletzung oder Gefährdung eines Rechtsgutes — welche im Ord-
nungsbussenverfahren ohnehin nicht zu beurteilen ist857 — deren Schwere als 
objektive Tatkomponente einbezogen werden.858 Diese Abweichung von den 
allgemeinen Regeln der Strafzumessung lässt keinen eindeutigen Schluss 

848 Ziliberberg gegen Moldawien, § 34; siehe aCkerMaNN/urwyler, S. 12.
849 Art. 5 Abs. 2 OBG, Art. 6 Abs. 4 und Abs. 5 OBG, Art. 7 Abs. 3 und Abs. 5 OBG, Art. 9 

Abs. 2 Bst. c OBG, Art. 13 Abs. 2 OBG, Art. 14 OBG.
850 Art. 105 StGB; Art. 1 Abs. 3 f. OBG.
851 Art. 102 Abs. 1 SVG; Art. 104 StGB
852 Siehe Ausführungen in III.I.2.4.
853 Art. 49 Abs. 1 StGB.
854 Strafmilderungsgründe finden sich in Art. 48 StGB, Art. 11 Abs. 4 StGB, Art. 16 Abs. 1 StGB, 

Art. 18 Abs. 1 StGB, Art. 21–23 StGB und Art. 25 f. StGB etc.
855 Siehe Ausführungen in II.B.4.
856 Art. 47 Abs. 2 StGB: Verwerflichkeit des Handelns, Beweggründe, Ziele und Vermei-

dungsmöglichkeit.
857 Art. 4 Abs. 3 Bst. a OBG.
858 Art. 47 Abs. 2 StGB.
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auf die Charakterisierung von Art. 7 OBG zu. Auch wenn das OBG ausdrücklich 
Bestimmungen zur Strafschärfung und Strafminderung enthält, ist hierdurch 
nicht zweifelsfrei auf den «Strafcharakter» dieser Norm zu schliessen. Denn 
hierbei handelt es sich um dem Kriminalstrafrecht systemfremde Regelungen.

Nach der Rechtsprechung des EGMR kann das zweite «Engel-Kriterium» 
die extreme Schwere einer Widerhandlung auf den «Strafcharakter» einer 
Norm hindeuten. Dies bedeutet umgekehrt aber nicht, dass Geringfügigkeit 
den Anwendungsbereich von Art. 6 EMRK ausschliesst.859 Entsprechend führ-
te der EGMR wiederholt aus, dass geringfügige Verkehrsdelikte «Straftaten» im 
Sinne von Art. 6 EMRK darstellen.860 Gemäss der Rechtsprechung des EGMR 
gilt eine Busse von DM 60.— wegen einer verwaltungsrechtlichen «Ordnungs-
widrigkeit» nach der deutschen Strassenverkehrsordnung als «strafrechtliche 
Anklage» gemäss Art. 6 EMRK.861 Das BGer hat festgehalten, dass der Anwen-
dungsbereich der erwähnten Vorschrift ebenso für «strafrechtliche Anklagen» 
von relativ geringer Tragweite gilt.862 Art. 7 OBG findet bei gewissen geringfü-
gigen Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsrecht durch eine unbe-
kannte Täterschaft Anwendung. Die geringe Schwere der Straftaten des Ord-
nungsbussenrechts ist für die Beurteilung des «Strafcharakters» von soeben 
erwähnter Norm nicht massgebend. In einem nächsten Schritt erfolgt daher 
die Befassung mit dem letztem «EGMR-Kriterium», der Art und Schwere der 
angedrohten Sanktion.

c. Art und Schwere der angedrohten Sanktion863

Wäre das zweite «Engel-Kriterium» (Art und Schwere der Widerhandlung) 
bereits erfüllt, würde die geringe Schwere der Sanktion bzw. Höhe der strei-
tigen Busse nichts an der Annahme des «Strafcharakters» der betreffenden 
Norm zu ändern vermögen.864 Ist die Widerhandlung hingegen nicht bereits 
nach ihrer Natur als «strafrechtlich» zu betrachten, so spielen gemäss der bun-
desgerichtlichen Rechtsprechung die Natur und die Schwere der Sanktion 
eine wichtige Rolle.865 Neben der Art und Schwere der Widerhandlung kön-
nen entsprechend auch die Art und Schwere der angedrohten bzw. maximal 

859 Öztürk gegen Deutschland, § 53; Ezeh und Connors gegen Vereinigtes Königreich, § 104.
860 Falk gegen Niederlande; Öztürk gegen Deutschland, § 54.
861 Öztürk gegen Deutschland, §§ 50–56; BGE 121 II 22 E. 2c S. 25.
862 Urteil des BGer 1P.368/2001 vom 10. August 2001 E. 2c.
863 Engel et al. gegen Niederlande, § 82; Ezeh und Connors gegen Vereinigtes Königreich, 

§ 108: «the nature and severity of the penalty»; Jussila gegen Finnland, dissenting opi-
nion of Judges Costa, Cabral Barreto und Mularoni sowie Caflisch, Ziff. 5: «the degree of 
severity of the penalty that the person concerned risks incurring».

864 BGE 121 I 379 E. 3d S. 383; Öztürk gegen Deutschland, § 53.
865 BGE 121 I 379 E. 3d S. 383; graBeNwarTer/PaBel, N 20 f. zu § 24.
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zu verhängende Sanktion Hinweise auf die Einordnung der betreffenden 
Norm im Rechtssystem geben.866 Die konkret ausgesprochene Sanktion ist 
von geringerer Bedeutung.867

Gemäss EGMR ist für die Charakterisierung einer Norm die durch den 
Gesetzgeber verwendete Terminologie zu beachten.868 Der Botschaft zur Ein-
führung des OBG ist zu entnehmen, dass Ordnungsbussen keine besondere 
verwaltungsrechtliche Rechtsfolge, sondern trotz ihrer Abhängigkeit von der 
Zustimmung der Täterschaft «echte Strafen» seien.869 Mit ihnen ahndet der 
Gesetzgeber gewisse geringfügige Übertretungen gegen die Strassenverkehrs-
vorschriften des Bundes. Art. 7 OBG sieht aber nicht ausdrücklich die «Bestra-
fung» des Fahrzeughalters vor, sondern die Bussen-«Auferlegung» (Abs. 1) und 
die Bussen-«Bezahlung» (Abs. 5). Die Auswirkungen auf die betroffene Person 
sind hier jedoch dieselben wie bei einer eigentlichen Bestrafung und der «stra-
fende Charakter» damit gegeben. Die Wortwahl entspricht dennoch nicht der 
gewöhnlichen Ausgestaltung eines Straftatbestandes. Der EGMR hält fest, dass 
das Wort «peine» bzw. «Strafe» nur ein Hinweis, jedoch nicht entscheidend sei.870 
Aus dem Wortlaut von Art. 7 OBG ergeben sich somit keine Anhaltspunkte für 
die Beurteilung eines allfälligen «Strafcharakters» dieser Norm.

Nach der Rechtsprechung des EGMR ist der «Strafcharakter» einer zu be-
urteilenden Vorschrift dann anzunehmen, wenn die Strafe im Rahmen einer 
allgemeinen Regel verhängt wird, die sowohl abschreckende als auch stra-
fende Wirkung entfaltet.871 Der Gesetzgeber erkannte bei den Ordnungs-
bussen eine generalpräventive Wirkung.872 Er erhöhte aufgrund von deren 
Abschwächung und der damit verbundenen Beeinträchtigung von Verkehrs-
sicherheit sowie Umwelt den maximalen Bussenbetrag von CHF 100.— auf 
CHF 300.—.873 Art. 7 OBG hingegen legt das Vorgehen bei unbekannter Täter-
schaft fest und ahndet entsprechend nicht das verkehrswidrige Verhalten einer 

866 Siehe Mihalache gegen Rumänien, § 61 m.w.H.; siehe Ezeh und Connors gegen Ver-
einigtes Königreich, § 120; siehe aCkerMaNN/urwyler, S. 14.

867 Meier, S. 40 mit Verweis auf das Urteil Campbell und Fell gegen Grossbritannien, § 72 f., 
in welchem der EGMR die tatsächliche verhängte Sanktion unberücksichtigt liess, und 
das Urteil Bendenoun gegen Frankreich, § 47, in welchem beide Aspekte berücksichtigt 
wurden; siehe graBeNwarTer/PaBel, N 22 zu § 24; siehe heizMaNN, Nr. 78.

868 Schmautzer gegen Österreich, § 28.
869 Botschaft OBG 1969 (Bundesrat), S. 1093.
870 Weber gegen Schweiz, § 31.
871 Öztürk gegen Deutschland, § 53; Jussila gegen Finnland, § 38; Bendenoun gegen Frank-

reich, § 47; BGE 121 II 22 E. 2c S. 25; siehe Meier, S. 39.
872 Siehe Ausführungen in I.A.2.1 und II.D.4.4.c.
873 Vgl. zum Ganzen Botschaft OBG 1993 (Bundesrat), S. 770–772; vgl. zum Ganzen MaeDer, 

AJP 2014, S. 681.
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Person. Kennt der Fahrzeughalter die tatsächliche Fahrzeugführerschaft effek-
tiv nicht, kommt der nach Art. 7 OBG erhobenen Busse grundsätzlich keine ab-
schreckende Funktion im Hinblick auf ein erneutes Fehlverhalten zu.874 Ist die 
Täterschaft dem Fahrzeughalter bekannt, wirkt die geringfügige Bussenhöhe 
von bis zu CHF 300.—875 (gemessen am durchschnittlichen Einkommen in der 
Schweiz)876 nur in sehr geringem Mass — wenn überhaupt877 — abschreckend.

Der EGMR geht bei Freiheitsstrafen i.d.R. von der Vermutung aus, es sei 
eine Strafsache gegeben. Die (kurzzeitigen) Freiheitsentziehungen seien hin-
gegen jedoch aufgrund ihrer Art, Dauer oder Vollzugsart nicht nennenswert 
nachteilig.878 Bei Geldsanktionen ist nach der Rechtsprechung des EGMR kein 
einheitlicher Schwellenwert erkennbar, bei welchem vom Vorliegen einer Straf-
sache ausgegangen werden muss.879 Ein Eintrag ins Strafregister880 und die 
Möglichkeit der Umwandlung in eine Ersatzfreiheitsstrafe881 können für die An-
nahme des «Strafcharakters» sprechen. Die unbedingt ausgesprochene Busse 
in geringer Höhe von maximal CHF 300.—882 im Sinne von Art. 7 OBG greift 
nicht vergleichbar schwer wie eine kurze Freiheitsstrafe in die Rechte der 
betroffenen Person ein.883 Nach der hier vertretenen Ansicht ist bei Nicht-
bezahlung der Busse oder Zahlungsverzug keine Ersatzfreiheitsstrafe im 
Sinne von Art. 106 Abs. 4 StGB i.V.m. Art. 102 Abs. 1 SVG aufzuerlegen.884 Auch 

874 Eine abschreckende Wirkung kann in äusserst begrenzten Umfang erreicht werden, 
wenn bspw. der Unternehmensfahrzeuginhaber allen potenziellen Fahrzeugführern 
«ins Gewissen redet».

875 Art. 1 Abs. 4 OBG, wobei der Gesetzgeber Bussen in dieser Höhe bisher nicht in der Bus-
senliste 1 Anhang 1 OBV vorgesehen hat.

876 graBeNwarTer/PaBel, N 24 zu § 24; Meier, FN 203 (S. 42).
877 A.M. Votum Koller, Amtl. Bull. SR 1994 65 ff., S. 68; a.M. Votum Loretan, Amtl. Bull. 

SR 1994 65 ff., S. 70; a.M. Votum Küchler, Amtl. Bull. SR 1994 65 ff., S. 69.
878 Vgl. zum Ganzen Engel et al. gegen Niederlande, § 82; vgl. zum Ganzen Ezeh und Con-

nors gegen Vereinigtes Königreich, § 126; vgl. zum Ganzen Frumkin gegen Russland, 
§ 154; aCkerMaNN/urwyler, S. 14 f., mit Beispielen zur nicht konstanten Rechtspre-
chung des EGMR hinsichtlich des Schwellenwerts; graBeNwarTer/PaBel, N 23 zu § 24; 
gaeDe, S. 171 f. m.w.H.; siehe Meier, S. 41 f.; siehe heizMaNN, Nr. 77.

879 aCkerMaNN/urwyler, S. 15; graBeNwarTer/PaBel, N 24 zu § 24; Meier, S. 41.
880 graBeNwarTer/PaBel, FN 100 (N 23 zu § 24); Meier, S. 41; Ravnsborg gegen Schweden, 

§§ 33 und 35 (mit Verweis auf § 22) e contrario.
881 Ravnsborg gegen Schweden, §§ 24 und 35; Meier, S. 41 f.; A. Menarini Diagnostics S.R.L. 

gegen Italien, § 41 mit Verweis auf Anghel gegen Rumänien, § 52 e contrario.
882 Art. 1 Abs. 4 OBG, wobei der Gesetzgeber Bussen in dieser Höhe bisher nicht in der Bus-

senliste 1 Anhang 1 OBV vorgesehen hat.
883 Vgl. Meier, S. 41 f.; vgl. heizMaNN, Nr. 77.
884 Siehe Ausführungen in III.I.2.4 und V.G.1.1.b; siehe Urteil des Obergerichts des Kantons 

Zürich SU180047 vom 21. Mai 2019 E. IV.2 S. 12.
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erfolgt kein Eintrag ins Strafregister,885 da die dem Fahrzeughalter aufzuerle-
genden (selbständigen) Ordnungsbussen den Grenzwert für eine Eintragung 
im VOSTRA von mehr als CHF 5000.— nicht erreichen.886 Allerdings waren frü-
her das Nichtbeachten von Lichtsignalen und Geschwindigkeitsüberschreitun-
gen von 11 bis 15 km/h zu rapportieren und in die kantonale Strafkontrolle ein-
zutragen.887 Eine solche Registrierung hat der Verordnungsgeber im Jahr 1991 
aufgehoben.888 Ausserdem bestand altrechtlich die Möglichkeit, ein sog. loka-
les Polizeipostenregister zu führen, in welchem die Polizei auffällige Personen 
eintragen konnte.889 Die rechtliche Grundlage hierzu hat der Gesetzgeber eben-
falls aufgehoben.890 Insgesamt lässt sich deshalb aufgrund der Rechtsfolgen 
von Art. 7 OBG kein eindeutiger «Strafcharakter» feststellen, sofern im Straf-
befehl keine Ersatzfreiheitsstrafe ausgesprochen wird.

4.5 Resümee und Fazit

Zunächst wurde festgestellt, dass Art. 7 OBG repressive Wirkung zukommt, da 
sich die wie eine eigentliche Strafe auswirkende «Bussen»-Erhebung retros-
pektiv891 an einem Fehlverhalten einer unbekannten Täterschaft orientiert 
sowie in erster Linie der strafprozessualen Beweismittelbeschaffung und -siche-
rung und nicht der Gefahrenabwehr oder der Beseitigung von Störungen der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung dient.892

Die repressiven Massnahmen des Verwaltungsrechts gliedern sich in die 
restitutorischen und die nichtrestitutorischen bzw. pönalen Sanktionen.893 
Art. 7 OBG dient nicht der (Wieder-)Herstellung des rechtmässigen Zustandes.894 

885 Boll, Strassenverkehr 2014, S. 13.
886 Art. 3 Abs. 1 Bst. c und Bst. d VOSTRA-Verordnung; Art. 5 OBG i.V.m. Art. 1 Abs. 4 OBG.
887 sChaffhauser, AJP 1996, S. 1216 f. und FN 21 (S. 1216).
888 Art. 5 aOBV/1972, AS 1991 2511 ff., S. 2534; sChaffhauser, AJP 1996, S. 1217.
889 Art. 10 Abs. 3 aOBG/1973; sChaffhauser, AJP 1996, S. 1220.
890 Art. 10 Abs. 3 aOBG/1973, AS 1996 1073 ff., S. 1075; Botschaft OBG 1993 (Bundesrat), 

S. 775; sChaffhauser, AJP 1996, S. 1220.
891 Siehe Niggli, Strafverteidigung, S. 46.
892 Siehe Ausführungen in III.C.3.2.
893 loCher, Nr. 220 und Nr. 222; Meier, S. 49 f.; siehe Jaag, Festschrift Stefan Trechsel, S. 155, 

welcher Ordnungsbussen ausserhalb von Sonderstatusverhältnissen bei den pönalen 
Verwaltungsmassnahmen (Jaag, Festschrift Niklaus Schmid, S. 575) und Bussen, die 
über geringfügige Ordnungsbussen hinausgehen, bei den Verwaltungsstrafen einord-
net. Bei geringfügigen disziplinarischen Ordnungsbussen (bis CHF 400.— [vgl. Urteil 
des BGer 1P.102/2000 vom 11. August 2000, in: ZBl 102/2001, S. 203 ff. [S. 203 ff.]] oder 
CHF 500.— bzw. bis zu einer Bussenandrohung von kaum mehr als CHF 1000.—) ver-
weist er auf die schweizerische Praxis und erachtet entsprechend Art. 6 Ziff. 1 EMRK 
als nicht anwendbar (Jaag, Festschrift Stefan Trechsel, S. 162 und S. 166 f.); siehe Aus-
führungen in II.D.4.2.

894 Siehe Ausführungen in II.D.4.3.
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Es war mithin zu prüfen, ob es sich bei Art. 7 OBG um eine pönale Sanktion des 
Verwaltungsrechts handelt. Die Beurteilung, ob Art. 7 OBG als nichtrestitutori-
sche Sanktion «Strafcharakter» zukommt, erfolgte nach den «Engel-Kriterien» 
des EGMR.895

Beim ersten Kriterium — der Einordnung der Vorschrift nach innerstaatli-
chem Recht — wurde festgestellt, dass es sich bei den Ordnungsbussen um «ech-
te Strafen» handelt.896 Art. 7 OBG bezeichnete der Gesetzgeber hingegen nie 
ausdrücklich als zum Straf(prozess)recht gehörend. Sowohl die Entstehungs-
geschichte als auch die Art und Weise der Ausgestaltung der besagten Vorschrift 
liess keinen eindeutigen Schluss auf deren Einordnung im schweizerischen 
Rechtssystem zu.897 Dies zeigte bereits die vorangehende Untersuchung.898

Aufgrund der Unklarheiten bei der innerstaatlichen Einordnung von 
Art. 7 OBG im schweizerischen Rechtssystem wurde in einem nächsten Schritt 
die Art und Schwere der Widerhandlung untersucht. Gemäss der Rechtspre-
chung des EGMR spricht stark dafür, «Anklagen» im Sinne von Art. 6 EMRK als 
Straftaten zu behandeln, wenn sie gleichzeitig dem strafrechtlichen und dem 
disziplinarischen Bereich angehören bzw. es sich um « ‹mixed› offences» han-
delt.899 Obwohl sich Art. 7 OBG auf den Fahrzeughalter strafend auswirkt, hat 
der Gesetzgeber diese Vorschrift nicht entsprechend einer Strafnorm ausge-
staltet. Es wurde aufgezeigt, dass es sich bei dieser Norm jedoch auch um keine 
disziplinarrechtliche Massnahme handelt, weshalb der Charakter als «ge-
mischte Straftat» insofern zu verneinen ist. Art. 7 OBG beschränkt den Adres-
satenkreis, was nach der Rechtsprechung des EGMR gegen die Annahme des 
«Strafcharakters» einer Norm sprechen kann, aber nicht muss. Ebenso nicht 
notwendigerweise massgebend ist, dass subjektive Elemente in Art. 7 OBG feh-
len. Es bestehen weder strafrechtsindizierende Merkmale auf der Tatbestands- 
noch auf der Rechtsfolgeseite, die den «Strafcharakter» dieser Norm klar er-
kennen lassen würden. Für die Charakterisierung von Art. 7 OBG verhelfen die 
Bestimmungen des OBG, welche die Abweichung von den allgemeinen Regeln 
der Strafzumessung i.w.S. festhalten, nicht weiter. Selbst wenn solche Vorschrif-
ten nach der Rechtsprechung des EGMR auf den «Strafcharakter» eines Ver-
waltungsdelikts hinweisen können, ist zu berücksichtigen, dass es sich hierbei 
um dem schweizerischen Kriminalstrafrecht systemfremde Regelungen han-
delt. Ebenso nicht massgebend ist aufgrund der Geringfügigkeit der Art. 7 OBG 

895 Siehe Meier, S. 37 ff.; siehe Ausführungen in II.D.4.4.
896 Siehe Botschaft OBG 1969 (Bundesrat), S. 1093.
897 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in II.D.4.4.a.
898 Siehe Ausführungen in II.B und II.C.
899 Zur «gemischten Straftat» siehe Ezeh und Connors gegen Vereinigtes Königreich, § 100 

und § 104.
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zugrunde liegenden Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsrecht der 
durch den EGMR herausgearbeitete Faktor der Schwere der Widerhandlung. 
Aufgrund des Gesagten ist festzuhalten, dass Art. 7 OBG sowohl nach dem ers-
ten als auch dem zweiten «Engel-Kriterium» keinen eindeutigen Hinweis auf 
einen allfälligen «Strafcharakter» enthält.900

Als drittes «Engel-Kriterium» war die Art und Schwere der angedrohten 
Sanktion zu untersuchen. Die durch den Gesetzgeber beim Erlass der betreffen-
den Norm verwendete Terminologie kann ein Hinweis sein, ist allerdings nicht 
entscheidend. Es verhilft dementsprechend für die Charakterisierung von 
Art. 7 OBG nicht wesentlich weiter, wenn darin nur von einer Bussen-«Auferle-
gung» (Abs. 1) und Bussen-«Bezahlung» (Abs. 5) und nicht von einer eigentli-
chen Bestrafung die Rede ist. Dasselbe gilt für die kaum — wenn überhaupt901 — 
abschreckende Wirkung einer solch geringfügigen Busse. Bei deren Nichtbe-
zahlen oder Zahlungsverzug treffen den Fahrzeughalter keine schwerwiegen-
den Folgen wie bei einem längeren Freiheitsentzug und einem Eintrag ins 
Strafregister.902 Sofern im Strafbefehl keine Ersatzfreiheitsstrafe ausgespro-
chen wird, ist kein eindeutiger «Strafcharakter» von Art. 7 OBG erkennbar.

Der Begriff der «strafrechtlichen Anklage» ist weit auszulegen und umfasst 
ebenso Fälle, die nicht streng zu den traditionellen Kategorien des Strafrechts 
gehören.903 Art. 7 OBG kann nicht eindeutig dem Kriminalstrafrecht zugeord-
net werden, dessen Rechtsnatur bleibt unklar. Der EGMR stellte allerdings wie-
derholt und namentlich im Zusammenhang mit der — ein Strafverfahren aus-
schliessenden — Verwaltungssanktion gemäss Art. 5 WAHV (NL)904 fest, dass 
selbst ein geringfügiges Verkehrsdelikt eine «Straftat» im Sinne von Art. 6 EMRK 
darstellt.905 Nach der Rechtsprechung des EGMR fällt folglich ein Verfahren 
wegen einer für ein solches Delikt verhängten verwaltungsrechtlichen Sank-
tion in den Anwendungsbereich von Art. 6 EMRK.906 Aufgrund dieser Recht-
sprechung des EGMR muss davon ausgegangen werden, dass diese Norm eben-
so in einem Strafverfahren wegen Art. 7 OBG gilt.907 Zumal das BGer in Art. 7 

900 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in II.D.4.4.b.
901 A.M. Votum Koller, Amtl. Bull. SR 1994 65 ff., S. 68; a.M. Votum Loretan, Amtl. Bull. 

SR 1994 65 ff., S. 70; a.M. Votum Küchler, Amtl. Bull. SR 1994 65 ff., S. 69.
902 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in II.D.4.4.c.
903 Jussila gegen Finnland, § 43.
904 Siehe Anhang 2.
905 Nach Art. 5 WAHV (NL; siehe Anhang 2) kann die Verwaltungssanktion bei fehlender 

sofortiger Ermittlung der Fahrzeugführerschaft gegen die Person verhängt werden, 
auf deren Namen das Kennzeichen zum Zeitpunkt der Tat im Fahrzeugregister ein-
getragen war; vgl. BGE 144 I 242 E. 1.2.2 S. 245 f.

906 Vgl. zum Ganzen Falk gegen Niederlande; siehe Öztürk gegen Deutschland, § 54.
907 Zur Vereinbarkeit von Art. 7 OBG mit Art. 6 EMRK siehe Ausführungen in III.C.3.

132 II.  Einordnung von Art. 7 OBG im schweizerischen Rechtssystem

https://perma.cc/7SMB-63CY
https://perma.cc/7SMB-63CY
https://perma.cc/7SMB-63CY
https://perma.cc/7SMB-63CY
https://perma.cc/7SMB-63CY
https://perma.cc/7SMB-63CY
https://perma.cc/BBB2-76DU
https://perma.cc/8UTG-VEVD
https://perma.cc/8UTG-VEVD
https://perma.cc/7SMB-63CY
https://perma.cc/7SMB-63CY
https://perma.cc/HGY4-3LNG
https://perma.cc/9STT-Z8LT
https://perma.cc/9STT-Z8LT
https://perma.cc/E7CR-U2M6
https://perma.cc/LSF5-3W5V
https://perma.cc/BBB2-76DU
https://perma.cc/A5VL-L8KR
https://perma.cc/ZF6R-YMGJ
https://perma.cc/YUK7-5CTS
https://perma.cc/7SMB-63CY
https://perma.cc/8UTG-VEVD


OBG eine mit Art. 5 WAHV (NL) übereinstimmende «Halterhaftung» erkennt.908 
Dies muss zumindest dann gelten, wenn der Fahrzeughalter für die Straftat 
«mitverantwortlich»909 resp. durch die Erhebung einer Busse anhand der Bus-
senliste 1 Anhang 1 OBV in indirekter Weise zum Täter gemacht sowie zur Be-
zahlung der Busse und nicht nur der Verfahrenskosten angehalten wird. Der 
«Strafcharakter» von Art. 7 OBG ist hier entsprechend zu bejahen. Die Anwen-
dung der «Engel-Kriterien» alleine, d.h. ohne diese vorgängig genannte Verall-
gemeinerung des EGMR hinsichtlich der geringfügigen Strassenverkehrsdelik-
te910, könnte im konkreten Einzelfall hingegen zu einem anderen Schluss füh-
ren. Aufgrund des Gesagten ist mithin festzustellen, dass ein «Strafcharakter» 
von Art. 7 OBG aufgrund der bisherigen Rechtsprechung weder mit Sicherheit 
allgemein festgestellt noch ausgeschlossen werden konnte. Es wird deshalb 
nachfolgend untersucht, wie Art. 7 OBG bei der Annahme eines fehlenden 
«Strafcharakters» einzuordnen ist.

5. Busse nach Art. 7 OBG als öffentliche Abgabe

5.1 Arten von öffentlichen Abgaben

908 BGE 144 I 242 E. 1.3.1 S. 247.
909 Botschaft OBG 2014 (Bundesrat), S. 988.
910 Falk gegen Niederlande; siehe Öztürk gegen Deutschland, § 54.
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Eine öffentliche Abgabe ist eine gestützt auf öffentliches Recht geschuldete 
Geldleistung einer natürlichen oder juristischen Person an das Gemeinwesen, 
welche grundsätzlich der Deckung von dessen Finanzbedarf dient.911 Strassen-
verkehrsrechtliche Ordnungsbussen fallen insoweit unter diese Definition der 
öffentlichen Abgabe, als deren Grundlage zur Erhebung sich im Bundesrecht 
findet und die Bussen regelmässig als Ertrag in die Staatskasse fliessen.912 Als 
öffentliche Abgaben werden die Kausalabgaben, Steuern und Lenkungsab-
gaben unterschieden.913

5.2 Busse nach Art. 7 OBG als Kausalabgabe

Zu den Kausalabgaben gehören insbesondere die Gebühren,914 welche als 
«Entgelt für eine bestimmte, von der abgabepflichtigen Person veranlasste 
Tätigkeit oder für die Benützung einer öffentlichen Einrichtung geschuldet» 
sind.915 Bei den Gebühren werden die Benutzungs-, die Konzessions- und die 
Verwaltungsgebühr unterschieden.916 In der Literatur wird teilweise die An-
sicht vertreten, dass es sich bei der mit Art. 7 OBG erhobenen Busse um eine 
Benutzungsgebühr bzw. «simple taxe de droit administratif» handle.917 Dies 
wird nachfolgend geprüft, und es wird der Frage nachgegangen, welche Art 
von verwaltungsrechtlicher Gebühr andernfalls noch in Betracht kommen 
könnte. Zunächst wird aber untersucht, ob es sich bei der nach Art. 7 OBG 
ausgesprochenen Busse überhaupt um eine Kausalabgabe handelt.

a. Keine staatliche Leistung und private Gegenleistung
Kausalabgaben sind begrifflich definiert als «Geldleistungen, welche Personen 
kraft öffentlichen Rechts als Entgelt für bestimmte staatliche Leistungen oder 

911 häNer, Einführung Kausalabgaben, S. 2 m.w.H.; keller/hauser, AJP 2009, S. 805; 
siehe BluMeNsTeiN/loCher, S. 1.

912 Siehe z.B. Aufgaben- und Finanzplan 2022–2025 des Regierungsrats des Kantons Schwyz, 
Schwyz 2021, S. 38, Ziff. 427.

913 Urteil des BGer 2C_604/2017 vom 10. Januar 2018 E. 3.2.1 m.w.H.; BGE 143 I 220 E. 4.1 S. 221 
m.w.H.; BluMeNsTeiN/loCher, S. 2 f. m.w.H.; CaMeNisCh, SzE 2016, S. 35 f. m.w.H.; 
keller/hauser, AJP 2009, S. 805; häNer, Einführung Kausalabgaben, S. 11; siehe 
wieDerkehr, recht 2017, S. 43 und S. 59, welcher die Lenkungsabgaben bei den Sonder-
abgaben als Kategorie neben den Kausalabgaben und den Steuern einordnet.

914 BrauNsChweig, LeGes 2005, S. 12; BluMeNsTeiN/loCher, S. 3 m.w.H.
915 häNer, Einführung Kausalabgaben, S. 4 m.w.H.; siehe TsChaNNeN/Müller/kerN, 

N 1603 zu § 57; siehe BluMeNsTeiN/loCher, S. 3.
916 häfeliN/Müller/uhlMaNN, Nr. 2756 und Nr. 2765 ff.; MaeDer, AJP 2014, S. 687 m.w.H.
917 MaeDer, AJP 2014, S. 679 ff.; MaeDer/Niggli, BSK SVG, N 30 zu Art. 102 SVG; Niggli/

MaeDer, Strassenverkehrsrechts-Tagung 2018, S. 89; roBerT, Strassenverkehr 2014, 
S. 36 m.w.H.; zurN, Strassenverkehr 2017, S. 44 m.w.H.
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besondere Vorteile» bezahlen müssen.918 Nach Ansicht des BGer ist es willkür-
lich, die Kausalabgaben als Gegenleistung für die Einräumung einer Konzes-
sion des Gebrauchs des öffentlichen Grundes an den Betreiber des Verteilungs-
netzes statt bei diesem direkt beim Stromendverbraucher einzufordern.919 
Entsprechendes gilt für die Erhebung der Busse vom Fahrzeughalter für mög-
licherweise fremdes Fehlverhalten, das zu einer geringfügigen Widerhand-
lung gegen das schweizerische Strassenverkehrsrecht führte. Bei Art. 7 OBG 
besteht der besondere Entstehungsgrund für die Zahlungspflicht des Fahr-
zeughalters im durch eine unbekannte Täterschaft begangenen Ordnungsbus-
sendelikt. Beim ordnungswidrigen Parken wird zwar öffentlicher Grund be-
ansprucht, der Fahrzeughalter zieht aber keinen eigentlichen Nutzen daraus. 
Vielmehr ist dies der «Verkehrssünder», wenn auch in normwidriger Weise. Die 
Bussenerhebung gründet mithin in keiner rechtmässig erwirkten staatlichen 
Leistung. Der Fahrzeughalter wird durch die Bussenerhebung anhand der 
Bussenliste 1 Anhang 1 OBV (und nicht nur der Verfahrenskosten) für das Ord-
nungsbussendelikt «mitverantwortlich»920 resp. in indirekter Weise zum 
Täter gemacht. Dies ist insofern stossend, als der Fahrzeughalter unter Um-
ständen weder auf das Fehlverhalten der unbekannten Täterschaft Einfluss 
hatte noch — im seltenen Fall, dass er diese nicht kennt oder (auch) nicht in 
Erfahrung zu bringen vermag — auf den Aufwand der Behörden einwirken 
konnte. Es besteht mithin kein durch staatliche Leistung und private Gegen-
leistung gekennzeichnetes Rechtsverhältnis. Damit fehlt es auch am unmit-
telbaren Zusammenhang zwischen diesen Leistungen.921

b. Fehlende Individualäquivalenz
Das Verursacherprinzip besagt gemäss der bundesgerichtlichen Rechtspre-
chung, dass die Kosten einer staatlichen Massnahme von derjenigen Person zu 
tragen sind, die sie verursacht hat.922 Das Verursacherprinzip kann aber auch 
hinter das Unterliegerprinzip, welches als Konkretisierung der Individual-
äquivalenz bzw. der individuellen Zurechenbarkeit gesehen wird, zurück-

918 häfeliN/Müller/uhlMaNN, Nr. 2758; häNer, Einführung Kausalabgaben, S. 2 m.w.H.; 
keller/hauser, AJP 2009, S. 807; siehe BrauNsChweig, LeGes 2005, S. 12.

919 BGE 138 II 70 Regeste S. 70 und E. 6 S. 74 ff.
920 Botschaft OBG 2014 (Bundesrat), S. 988.
921 Zum unmittelbaren Zusammenhang siehe TsChaNNeN/Müller/kerN, N 1601 zu § 57 

und häNer, Einführung Kausalabgaben, S. 2.
922 Urteil des BGer 2C_1096/2016 vom 18. Mai 2018 E. 2.2; Urteil des BGer 2C_995/2012 vom 

16. Dezember 2013 E. 5.2.
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treten.923 Gemäss der sog. Individualäquivalenz muss der Kausalabgabe eine 
staatliche Gegenleistung gegenüberstehen, welche dem Abgabepflichtigen 
i.d.R. individuell zurechenbar ist.924

Gemäss den Ausführungen des Bundesrats in der Botschaft zu Via sicura 
soll nicht die Allgemeinheit die Kosten für den behördlichen Aufwand tragen. 
Vielmehr soll die Verfügungsverantwortung925 des Fahrzeughalters über sein 
ausweispflichtiges Fahrzeug gestärkt werden.926 Dies erinnert an die Unter-
scheidung zwischen dem Gemeinlastprinzip (Finanzierung der betroffenen 
staatlichen Leistung aus allgemeinen Steuermitteln) und dem Individuallast-
prinzip (Spezialfinanzierung durch die Personen, denen die Leistung indivi-
duell zurechenbar ist).927 Der Fahrzeughalter ist allerdings weder unmittel-
barer Verursacher noch Nutzniesser einer staatlichen Leistung, soweit die 
«Bussen»-Erhebung an das Ordnungsbussendelikt anknüpft, indem die Busse 
anhand der Bussenliste 1 Anhang 1 OBV bemessen wird.928 Von einer eigent-
lichen Nutzung der staatlichen Leistung kann denn auch nicht gesprochen wer-
den, da die Bussenerhebung nach Art. 7 OBG auf einem normwidrigen Verhal-
ten gründet und die Ausübung der Strafrechtspflege eine staatliche Aufgabe 
ist.929 Abgesehen davon kann infolge der unbekannten Täterschaft die staatli-
che Leistung keiner Person unmittelbar (individuell) zugerechnet werden. Es 
fehlt somit an der sog. Individualäquivalenz.

c. Keine Orientierung am Behördenaufwand
Für Kausalabgaben gelten gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung 
namentlich das Kostendeckungs- und das Äquivalenzprinzip.930 Nach An-
sicht des BGer sollen die Gesamteingänge an Abgaben den Gesamtaufwand 
für den betreffenden Verwaltungszweig nicht oder höchstens geringfügig 

923 BGE 128 II 247 E. 6.2 S. 258; zur Individualäquivalenz siehe BrauNsChweig, LeGes 2005, 
S. 19; zur individuellen Zurechenbarkeit siehe häNer, Einführung Kausalabgaben, S. 4 
und Urteil des BVGer C-1410/2013 vom 23. Februar 2015 E. 6.1.

924 BrauNsChweig, LeGes 2005, S. 12; häNer, Einführung Kausalabgaben, S. 3 m.w.H. und 
S. 4; koCher, Nr. 1164 f. m.w.H.; BluMeNsTeiN/loCher, FN 4 (S. 3); Gutachten 1999 
(BJ), S. 340; Urteil des BGer 2C_604/2017 vom 10. Januar 2018 E. 3.2.1 f.; siehe BrauN-
sChweig, LeGes 2005, S. 12, wonach die Zurechnung der staatlichen Leistung an eine 
Person und die Erhebung der Abgabe für die Leistung angemessen sein müssen.

925 Siehe Ausführungen in V.F.2.1.
926 Botschaft Via sicura 2010 (Bundesrat), S. 8487.
927 Vgl. BrauNsChweig, LeGes 2005, S. 12 m.w.H.
928 Vgl. BrauNsChweig, LeGes 2005, S. 13.
929 Siehe Art. 2 StPO.
930 BGE 141 I 105 Regeste S. 105 und E. 3.3.2 S. 108 m.w.H.; BGE 126 I 180 E. 2a.bb S. 183.
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überschreiten.931 Die Abgabe darf nach dessen Rechtsprechung maximal so 
bemessen werden, dass sie eine Deckung des massgebenden Gesamtauf-
wands erlaubt.932 Gemäss dem Äquivalenzprinzip darf die Abgabe «nicht in 
einem offensichtlichen Missverhältnis zum objektiven Wert der Leistung ste-
hen und [muss] sich in vernünftigen Grenzen halten […]».933 Sie soll gemäss der 
bundesgerichtlichen Rechtsprechung nach sachlich vertretbaren Kriterien 
bemessen sein und nicht Unterscheidungen treffen, für die keine vernünftigen 
Gründe ersichtlich sind.934

Wie bereits ausgeführt,935 knüpft die Bussenerhebung nach Art. 7 OBG 
nicht an den staatlichen Gesamtaufwand der Behörden an. Vielmehr wird die 
Busse anhand der Bussenliste 1 Anhang 1 OBV bemessen. Anders verhielte es 
sich, wenn beim Fahrzeughalter nicht die Busse, sondern bei ihm die Kosten 
für den Aufwand der Strafverfolgungsbehörden erhoben würden. Da sich die 
Busse nach Art. 7 OBG nicht in erster Linie am Behördenaufwand orientiert bzw. 
nach diesem bemessen wird, ist deren Beurteilung nach dem Kostendeckungs- 
und Äquivalenzprinzip nicht möglich.

5.3 Busse nach Art. 7 OBG als Gebühr

Im Aufgaben- und Finanzplan 2022–2025 des Kantons Schwyz werden die 
Bussen und Benutzungsgebühren in der gleichen Kategorie (Ertrag/Entgelte) 
aufgeführt.936 Die Frage, ob es sich bei der Busse nach Art. 7 OBG um eine sol-
che oder vergleichbare Gebühr handelt, ist daher naheliegend. Wie bereits er-
wähnt,937 wird in der Literatur teilweise die Ansicht vertreten, dass es sich bei 
der nach Art. 7 OBG ausgesprochenen Busse um eine Benutzungsgebühr bzw. 

931 BGE 143 I 147 E. 6.3.1 S. 158 m.w.H.; BGE 143 II 283 E. 3.7.1 S. 293 m.w.H.; Urteil des BGer 
2C_1061/2015 vom 9. Januar 2017 E. 2.2.1 m.w.H.; das Kostendeckungsprinzip verlangt 
aber nicht, dass die erhobene Abgabe exakt den Kosten für die konkret erbrachte staat-
liche Leistung entspricht (siehe BrauNsChweig, LeGes 2005, S. 16). Bei einer formell-
gesetzlichen Grundlage können nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung auch 
(Kausal-)Abgaben erhoben werden, die einen Mehrertrag abwerfen (Urteil des BGer 
2C_1061/2015 vom 9. Januar 2017 E. 2.2.1 m.w.H.).

932 Urteil des BGer 2C_1061/2015 vom 9. Januar 2017 E. 2.2.2.
933 BGE 130 III 225 E. 2.3 S. 228; BrauNsChweig, LeGes 2005, S. 16 f.; nach dem Äquivalenz-

prinzip ist es nicht notwendig, dass die Abgaben in jedem Fall exakt dem Verwaltungs-
aufwand entsprechen (siehe BGE 130 III 225 E. 2.3 S. 228; siehe BrauNsChweig, LeGes 
2005, S. 17).

934 BGE 141 I 105 E. 3.3.2 S. 109.
935 Siehe Ausführungen in II.D.5.2.a.
936 Aufgaben- und Finanzplan 2022–2025 des Regierungsrats des Kantons Schwyz, Schwyz 

2021, S. 38, Ziff. 424 und Ziff. 427.
937 Siehe Ausführungen in II.D.5.2.
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«simple taxe de droit administratif» handelt.938 Obwohl bereits zuvor aufge-
zeigt wurde, dass es sich nach der hier vertretenen Ansicht um keine Kausal-
abgabe und entsprechend um keine Gebühr handeln kann,939 wird im Folgen-
den der Vollständigkeit halber auf eine solche Einordnung der Busse nach 
Art. 7 OBG eingegangen.

a. Busse nach Art. 7 OBG als Benutzungsgebühr
Als Benutzungsgebühr gilt insbesondere das Entgelt für die Benutzung einer 
öffentlichen Sache oder Einrichtung.940 Eine solche stellt bspw. das Entgelt 
für die regelmässige Benutzung des öffentlichen Grundes durch das Abstellen 
von Autos dar (Parkgebühr).941 Der besondere Entstehungsgrund (causa) für 
die Zahlungspflicht besteht hierbei in der rechtmässigen Beanspruchung des 
öffentlichen Grundes. Bei gewissen Anwendungsfällen von Art. 7 OBG wird 
der öffentliche Grund zwar ebenso beansprucht, wie bspw. bei der Missach-
tung eines Parkverbots oder der Überschreitung der Parkdauer. Der Staat stellt 
seinen öffentlichen Grund jedoch nur zur Verfügung, wenn gewisse Anfor-
derungen (z.B. das Bezahlen der Parkgebühr) erfüllt sind. Da andernfalls der 
öffentliche Grund in normwidriger Weise genutzt wird, kann darin keine staat-
liche Leistung für die Bezahlung der Busse nach Art. 7 OBG gesehen werden. 
Diese stellt entsprechend keine Benutzungsgebühr dar.

b. Busse nach Art. 7 OBG als Konzessionsgebühr
Da die durch den Fahrzeughalter zu bezahlende Busse nach Art. 7 OBG kein 
Entgelt für die Ausübung einer durch Regal oder Monopol «grundsätzlich dem 
Gemeinwesen vorbehaltenen Tätigkeit oder für die Sondernutzung einer 
öffentlichen Sache im Gemeingebrauch» darstellt, ist sie keine Konzessions-
gebühr.942 Es bleibt als Letztes zu untersuchen, ob sie eine Verwaltungsge-
bühr darstellt.

938 MaeDer, AJP 2014, S. 679 ff.; MaeDer/Niggli, BSK SVG, N 30 zu Art. 102 SVG; Niggli/
MaeDer, Strassenverkehrsrechts-Tagung 2018, S. 89; roBerT, Strassenverkehr 2014, 
S. 36 m.w.H.; zurN, Strassenverkehr 2017, S. 44 m.w.H.

939 Siehe Ausführungen in II.D.5.2.
940 häNer, Einführung Kausalabgaben, S. 4; Urteil des BVGer C-1410/2013 vom 23. Februar 

2015 E. 6.1; MaeDer, AJP 2014, S. 687 m.w.H.; z.B. Studiengebühren (häNer, Einführung 
Kausalabgaben, S. 5 m.w.H.); siehe Urteil des BGer 2C_604/2017 vom 10. Januar 2018 
E. 3.2.2.

941 Urteil des BGer 2C_604/2017 vom 10. Januar 2018 E. 3.2.2.
942 Vgl. häNer, Einführung Kausalabgaben, S. 6 m.w.H.; vgl. wieDerkehr, Kausalabga-

ben, S. 42.
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c. Busse nach Art. 7 OBG als Verwaltungsgebühr

Eine sog. Verwaltungsgebühr ist das Entgelt für eine staatliche Tätigkeit bzw. 
Amtshandlung943 (wie «Gebühren für eine Bewilligungserteilung und allge-
mein für Verwaltungs- und Gerichtsverfahren»).944 Nennt der Fahrzeughalter 
keinen Namen im Befragungsbogen, verursacht dies weitere Ermittlungen 
der Polizei zur Abklärung der tatsächlichen Täterschaft. Entsprechend hielt 
der Bundesrat in der Botschaft zu Via sicura fest, dass die Gerichtsgebühren 
nur höchst selten den behördlichen Aufwand decken würden, sodass diese 
Kosten zulasten der Allgemeinheit gingen, was stossend erscheine.945

Gemäss den Ausführungen in der Botschaft zu Via sicura hat es der Fahr-
zeughalter selber in der Hand, wem er sein Fahrzeug zur Verfügung stellt und 
ob er den tatsächlichen Fahrzeughalter bei einer Widerhandlung gegen das 
Strassenverkehrsrecht gegenüber der Strafverfolgungsbehörde individuali-
sierbar benennt.946 Art. 7 OBG erhebt beim Fahrzeughalter jedoch die Busse 
und nicht nur die Verfahrenskosten resp. eine pauschale Verfahrensgebühr, 
weil die Strafverfolgungsbehörde die tatsächliche Fahrzeugführerschaft nicht 
ermitteln konnte.947 Auch wenn diese Vorschrift — im Gegensatz zu den Aus-
führungen in der Botschaft und der Handhabung in der Praxis —948 nicht von 
einer eigentlichen Bestrafung des Fahrzeughalters, sondern von einer «Auf-
erlegung» (Abs. 1) und einer «Bezahlung» (Abs. 5) der Busse spricht, geht es hier 
nicht bloss um die Deckung der Verfahrenskosten. Durch diese Erhebung 
einer anhand der Bussenliste 1 Anhang 1 OBV bemessenen Busse ist ebenso 
in indirekter Weise ein sittlicher Vorwurf erkennbar. Der Fahrzeughalter wird 
m.a.W. nicht nur für die Kosten der Behörden, sondern für das Ordnungs-
bussendelikt selbst «mitverantwortlich» resp. in indirekter Weise zum Täter 
gemacht. Zumal teilweise in der Praxis der Fahrzeughalter wegen Art. 7 OBG 
schuldig gesprochen und mit der nach der pauschal bemessenen Busse «be-
straft» wird. Neben dem Ausbau der ökonomischen Verwaltungs- und Prozess-
führung war das Vermeiden von Beweisschwierigkeiten der initiierende 
Aspekt bei der Einführung von Art. 7 OBG. Die Busse nach vorgenannter Vor-

943 MaeDer, AJP 2014, S. 687 m.w.H.; häNer, Einführung Kausalabgaben, S. 4; siehe häfe-
liN/Müller/uhlMaNN, Nr. 2765.

944 häNer, Einführung Kausalabgaben, S. 4.
945 Botschaft Via sicura 2010 (Bundesrat), S. 8487.
946 Botschaft Via sicura 2010 (Bundesrat), S. 8487.
947 weisseNBerger, Jahrbuch Strassenverkehrsrecht 2012, S. 433.
948 Botschaft Via sicura 2010 (Bundesrat), S. 8486; siehe Ausführungen in I.C.
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schrift ist mithin nicht in erster Linie das Entgelt für eine staatliche Tätigkeit, 
sondern sollte einen rechtlichen Freiraum verhindern.949 Es handelt sich ent-
sprechend um keine Verwaltungsgebühr.

Aufgrund des Gesagten konnte die Busse nach Art. 7 OBG mithin weder als 
Benutzungs-, Konzessions- noch Verwaltungsgebühr eingeordnet werden. Es 
bleibt zu untersuchen, ob es sich hierbei um eine Steuer oder Lenkungsabgabe 
handelt.

5.4 Busse nach Art. 7 OBG als Steuer

Steuern sind gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung voraussetzungs-
los, d.h. unabhängig vom konkreten Nutzen oder Verursacheranteil der steu-
erpflichtigen Person, geschuldet.950 Art. 7 OBG dient insofern einem fiskali-
schen Zweck, als damit die für die Wahrnehmung staatlicher Aufgaben nötigen 
Mittel beschafft werden.951 Die Bussenerhebung nach Art. 7 OBG ist jedoch an 
die Voraussetzung des Vorliegens einer Widerhandlung gegen das Strassen-
verkehrsrecht gebunden. Es handelt sich hierbei deshalb nicht um eine Be-
steuerung des Fahrzeughalters.

5.5 Busse nach Art. 7 OBG als Lenkungsabgabe 952

Sowohl Kausalabgaben als auch Steuern können mit einer Lenkungskompo-
nente versehen und «das Verhalten mit Blick auf einen bestimmten Zweck» 
gelenkt werden.953 Neben den öffentlichen Abgaben besteht mit den Lenkungs-
abgaben eine weitere Kategorie.954 Lenkungsabgaben sind regelmässig voraus-
setzungslos geschuldet und somit kein Entgelt für eine individuell zurechen-
bare staatliche Gegenleistung.955 Wie bereits oben aufgezeigt stellt Art. 7 OBG 

949 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in I.A.2.3.
950 Urteil des BGer 2C_604/2017 vom 10. Januar 2018 E. 3.2.1 m.w.H.
951 Dies zeigt bspw. die Einordnung der Bussen als Ertragsposition Aufgaben- und Finanz-

plan 2022–2025 des Regierungsrats des Kantons Schwyz, Schwyz 2021, S. 38, Ziff. 427.
952 Z.B. eine mengenabhängige Kehrichtgebühr (wieDerkehr, recht 2017, S. 52).
953 Siehe Urteil des BGer 2C_604/2017 vom 10. Januar 2018 E. 3.2.1 m.w.H.; BGE 143 I 220 E. 4.1 

S. 221 m.w.H.; siehe CaMeNisCh, SzE 2016, S. 35 f. m.w.H.; siehe keller/hauser, AJP 
2009, S. 805; siehe häNer, Einführung Kausalabgaben, S. 11; siehe wieDerkehr, recht 
2017, S. 43, S. 52 und S. 59, welcher die Lenkungsabgaben bei den Sonderabgaben als 
Kategorie neben den Kausalabgaben und den Steuern einordnet; vgl. BluMeNsTeiN/
loCher, S. 2.

954 Urteil des BGer 2C_604/2017 vom 10. Januar 2018 E. 3.2.1 m.w.H.; BGE 143 I 220 E. 4.1 S. 221 
m.w.H.; BluMeNsTeiN/loCher, S. 2 f. m.w.H.; CaMeNisCh, SzE 2016, S. 35 f. m.w.H.; kel-
ler/hauser, AJP 2009, S. 805; häNer, Einführung Kausalabgaben, S. 11; siehe wieDer-
kehr, recht 2017, S. 43 und S. 59, welcher die Lenkungsabgaben bei den Sonderabgaben 
als Kategorie neben den Kausalabgaben und den Steuern einordnet.

955 keller/hauser, AJP 2009, S. 807 m.w.H.; siehe CaMeNisCh, SzE 2016, S. 36; vgl. 
BluMeNsTeiN/loCher, S. 2 und S. 7.
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zwar kein Entgelt für eine staatlich empfangene Leistung dar. Die Vorschrift 
knüpft aber an das Fehlverhalten einer unbekannten Täterschaft an. Die Busse 
ist folglich nicht voraussetzungslos aufzuerlegen.956 Die Busse nach Art. 7 OBG 
stellt bereits aus diesem Grund keine Lenkungsabgabe dar.

Charakteristisch für eine Lenkungsabgabe ist ausserdem, dass dem Staat 
zum Ausgleich kein Geld zufliesst.957 Dies ist bei der Busseneinnahme auf-
grund von Art. 7 OBG anders (wie bspw. die Nennung als Ertrag im aktuellen 
Budget des Kantons Schwyz zeigt).958

Die Lenkungsabgabe kann ein «alternatives Steuerungsmittel zu polizei-
rechtlichen Verboten und Geboten» sein, wobei das Verhalten mithin «nicht 
verboten [ist], sondern wirtschaftlich uninteressant» gemacht wird.959 Dies 
wird dadurch erreicht, dass Verhaltensweisen, welche sachpolitischen Zie-
len widersprechen, mit einer Abgabe belegt werden.960 Art. 7 OBG knüpft an 
das Fehlverhalten einer unbekannten Täterschaft und deren fehlende Ermitt-
lung mit verhältnismässigem Aufwand an. Im Kern geht es um die strafrecht-
liche Verfolgung und Ahndung von deren mit (Ordnungs-)Busse belegtem ver-
botenem Verhalten. Die Erhebung der Busse vom Halter hat unter Umständen 
keine Auswirkungen auf den fehlbaren Fahrzeugführer. Die besagte Bestim-
mung dient mithin nicht ausschliesslich der Verhaltenslenkung.961 Abge-
sehen davon ist bei einer allfälligen Verhaltenslenkung diese im Hinblick auf 
die Rechtsfolgen eines solchen durch die unbekannte Täterschaft begange-
nen Bagatelldelikts als gering einzustufen. In diesem Sinne vermag Art. 7 
OBG als Lenkungsabgabe vor dem Prinzip der Verhältnismässigkeit nicht 
zu bestehen.962

5.6 Resümee und Fazit

Angesichts des Fehlens eines durch rechtmässige staatliche Leistung und pri-
vate Gegenleistung gekennzeichneten Rechtsverhältnisses sowie von deren 
fehlendem Zusammenhang,963 der ausgebliebenen Orientierung am Behör-

956 Siehe Ausführungen in II.D.5.4.
957 wieDerkehr, Kausalabgaben, S. 29; wieDerkehr, recht 2017, S. 52.
958 Aufgaben- und Finanzplan 2022–2025 des Regierungsrats des Kantons Schwyz, Schwyz 

2021, S. 38, Ziff. 424 und Ziff. 427.
959 wieDerkehr, Kausalabgaben, S. 29; wieDerkehr, recht 2017, S. 52; vgl. CaMeNisCh, 

SzE 2016, S. 44.
960 keller/hauser, AJP 2009, S. 807 m.w.H.
961 Vgl. keller/hauser, AJP 2009, S. 808; vgl. wieDerkehr, Kausalabgaben, S. 29.
962 Zum Verhältnismässigkeitsprinzip siehe wieDerkehr, Kausalabgaben, S. 30 und 

wieDerkehr, recht 2017, S. 53.
963 Siehe Ausführungen in II.D.5.2.a.
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denaufwand964 und der mangelnden Individualäquivalenz965 handelt es sich 
bei der «Bussen»-Erhebung nach Art. 7 OBG um keine Kausalabgabe. Da die 
Gebühr ein Unterfall der Kausalabgabe ist, wird in der vorliegenden Arbeit die 
Ansicht vertreten, dass es sich entsprechend auch um keine Benutzungs-, Ver-
waltungs- oder Konzessionsgebühr handeln kann. Der Vollständigkeit halber 
wurde dies nichtsdestotrotz geprüft.

Es wurde festgestellt, dass die Bussenerhebung nach Art. 7 OBG infolge 
der normwidrigen Nutzung von öffentlich-rechtlichen Gütern keine Benut-
zungsgebühr darstellt.966 Sie ist auch keine Konzessionsgebühr, da keine Aus-
übung einer durch Regal oder Monopol grundsätzlich dem Gemeinwesen vor-
behaltenen Tätigkeit oder die Sondernutzung einer öffentlichen Sache im 
Gemeingebrauch abgegolten wird.967 Letztlich war auch die Einordnung als 
Verwaltungsgebühr zu verneinen, da die Busse kein Entgelt für eine rechtmäs-
sig erwirkte staatliche Tätigkeit ist resp. über die Erhebung von blossen Ver-
fahrenskosten für den behördlichen Aufwand hinausgeht.968

Da Art. 7 OBG an eine geringfügige Widerhandlung gegen das Strassen-
verkehrsrecht und die fehlende Ermittlung des Täters mit verhältnismässigem 
Aufwand anknüpft, wird die Busse nicht voraussetzungslos erhoben. Sie stellt 
mithin auch keine Steuer dar.969 Zudem war aus demselben Grund die Ein-
ordnung als Lenkungsabgabe zu verneinen.970 Eine solche liegt denn auch 
nicht vor, da dem Staat durch die Busseneinnahme Gelder zufliessen und die 
Busse mithin nicht ausschliesslich der Verhaltenslenkung dient.971

Festzuhalten bleibt somit, dass es sich bei der Bussenerhebung nach Art. 7 
OBG um keine öffentliche Abgabe im Sinne einer Kausalabgabe, Steuer oder 
Lenkungsabgabe handelt. Sie stellt, sofern der «Strafcharakter» von Art. 7 OBG 
verneint werden würde, eine besondere öffentliche Abgabe dar. Als solche 
unterliegt sie dem Gesetzmässigkeitsprinzip und Verhältnismässigkeitsprin-
zip.972 Durch die Vergabe seines Fahrzeugs an eine unbekannte Täterschaft 

964 Siehe Ausführungen in II.D.5.2.c.
965 Siehe Ausführungen in II.D.5.2.b.
966 Siehe Ausführungen in II.D.5.3.a.
967 Siehe Ausführungen in II.D.5.3.b; vgl. wieDerkehr, Kausalabgaben, S. 42.
968 Siehe Ausführungen in II.D.5.3.c; vgl. häfeliN/Müller/uhlMaNN, Nr. 2765; vgl. 

MaeDer, AJP 2014, S. 687 m.w.H.; vgl. häNer, Einführung Kausalabgaben, S. 4.
969 Siehe Urteil des BGer 2C_604/2017 vom 10. Januar 2018 E. 3.2.1 m.w.H.
970 Siehe keller/hauser, AJP 2009, S. 807 m.w.H; siehe CaMeNisCh, SzE 2016, S. 36; vgl. 

BluMeNsTeiN/loCher, S. 2 und S. 7.
971 Vgl. keller/hauser, AJP 2009, S. 808; vgl. wieDerkehr, Kausalabgaben, S. 29.
972 Art. 26 BV i.V.m. Art. 36 BV; vgl. BGE 123 I 248 E. 2 S. 249.

142 II.  Einordnung von Art. 7 OBG im schweizerischen Rechtssystem

https://perma.cc/7SMB-63CY
https://perma.cc/7SMB-63CY
https://perma.cc/7SMB-63CY
https://perma.cc/7SMB-63CY
https://perma.cc/7SMB-63CY
https://perma.cc/7SMB-63CY
https://perma.cc/A3A6-EPBS
https://perma.cc/89PD-3DP8
https://perma.cc/FE7U-QL6T
https://perma.cc/Y7CU-RQY5
https://perma.cc/H5K3-WGQT


trägt der Fahrzeughalter zur Entstehung der Kosten für den Aufwand der 
Behörden bei deren Eruierung bei. Er ist zwar nicht für das Ordnungsbussen-
delikt verantwortlich, hat dieses aber ermöglicht, indem er sein Fahrzeug zur 
Benutzung der Täterschaft überlassen hat. Dies führte dann infolge von deren 
normwidrigem Verhalten zur staatlichen Leistung. Die Kosten-(und nicht 
Bussen-)Erhebung im Rahmen einer besonderen öffentlichen Abgabe an den 
Fahrzeughalter ist im Betrag, welcher den behördlichen Aufwand übersteigt, 
unverhältnismässig.

E. Zusammenfassung wesentlicher Erkenntnisse 
und Schlussfolgerungen

Die Untersuchung hat ergeben, dass es sich bei Art. 7 OBG um eine öffentlich-
rechtliche Vorschrift handelt, wenn auch dessen Marginalie den Begriff «Haf-
tung» enthält.973 In einem nächsten Schritt wurde erforscht, welchem Rechts-
bereich des öffentlichen Rechts Art. 7 OBG zuzuordnen ist. Hierbei wurde fest-
gestellt, dass Art. 7 OBG zwar zum Schutz von Rechtsgütern erlassen wurde, 
diesen aber tatsächlich nicht zu gewährleisten vermag oder nur unter Abwei-
chung von strafprozessualen Vorschriften. Die eindeutige Zuordnung dieser 
Vorschrift zum Strafrecht war insoweit aufgrund von dessen Aufgabenbereich 
nicht möglich.974 Es blieb zu untersuchen, ob aufgrund anderer systemimma-
nenter Faktoren als dem Rechtsgüterschutz die Zuordnung von Art. 7 OBG zu 
einem Rechtsbereich vorgenommen werden kann.

Ordnungsbussen gelten nach der wiederholten bundesgerichtlichen 
Rechtsprechung mit Verweis auf die Botschaft zur Einführung der Ordnungs-
bussen als «echte Strafen» und gemäss den Ausführungen des Gesetzgebers 
bei den Beratungen im Jahr 1960 als «Bussen im Sinne des Strafrechtssystems», 
auf welche die Grundsätze des Strafrechts anzuwenden seien.975 Das BGer 
bezeichnete das OBG als Spezialgesetz, welches die wenigen verfahrensrecht-
lichen Fragen der vereinfachten Ahndung leichter Verkehrswiderhandlun-
gen regle und zudem das materielle Recht der Ordnungsbussen — so auch die 

973 Siehe Ausführungen in II.A.1.
974 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in II.A.2.
975 Urteil des BGer 6B_722/2019 vom 23. Januar 2020 E. 1.3.1 m.w.H., BGE 145 IV 252 E. 1.5 S. 255 

m.w.H., Botschaft OBG 1969 (Bundesrat), S. 1093; siehe Votum Schürmann, Amtl. Bull. 
NR 1969 III 759 ff., S. 759–761 (MaeDer, AJP 2014, S. 681); siehe Votum Cevey, Amtl. Bull. 
NR 1969 III 759 ff., S. 761 f.; siehe Votum Munz, Amtl. Bull. SR 1969 IV 299 ff., S. 300; siehe 
auch Votum Renschler, Amtl. Bull. NR 1969 III 759 ff., S. 764, welcher jedoch eine Ab-
weichung vom Strafrecht erkennt.

143 E. Zusammenfassung wesentlicher Erkenntnisse und Schlussfolgerungen

https://perma.cc/7SMB-63CY
https://perma.cc/7SMB-63CY
https://perma.cc/7SMB-63CY
https://perma.cc/7SMB-63CY
https://perma.cc/PTR4-R2LV
https://perma.cc/PTR4-R2LV
https://perma.cc/73RK-DF8C
https://perma.cc/7899-47A9
https://perma.cc/PTR4-R2LV
https://perma.cc/XZ5L-3V48
https://perma.cc/XZ5L-3V48
https://perma.cc/AR23-JYLR
https://perma.cc/AR23-JYLR
https://perma.cc/B45A-TBAJ
https://perma.cc/6TKH-KGD3


«Halterhaftung» — enthalte.976 Nach der hier vertretenen Auffassung kann 
Art. 7 OBG dennoch nicht eindeutig dem materiellen Strafrecht zugeordnet 
werden. Diese Norm nennt nicht die eigentliche «Bestrafung» des Fahrzeug-
halters mit der Busse, sondern auferlegt ihm diese (Abs. 1) und hält ihn zur Be-
zahlung an (Abs. 5). Die Bussenerhebung nach Art. 7 OBG ist keine Strafe im 
Rechtssinne, welche einen schuldausgleichenden pönalen Charakter auf-
weist, unmittelbar wegen der Erfüllung eines Straftatbestandes ausgespro-
chen wird und die Besserung der betroffenen Person bezweckt. Die Vorschrift 
nennt keine Tathandlung des Fahrzeughalters. Die Bussenerhebung nach 
Art. 7 OBG ist vielmehr schlicht aufgrund der formellen Haltereigenschaft 
unabhängig von der Feststellung eines unrechtmässigen und schuldhaften 
Verhaltens vorzunehmen.977 Dies verstösst gegen die Regelungen zur ver-
schuldensabhängigen Strafzumessung, wenn auch gewisse Täterkomponen-
ten978 im Ordnungsbussenverfahren und in einem nachfolgenden ordentlichen 
Strafverfahren nicht zu berücksichtigen sind.979 Zudem bleiben durch eine 
pauschale980 Erhebung von Bussen gemäss der Bussenliste 1 Anhang 1 OBV die 
finanziellen Verhältnisse unberücksichtigt, was im Widerspruch zu Art. 106 
Abs. 3 StGB steht.981 Aufgrund des Gesagten war keine Einordnung von Art. 7 
OBG als Rechtsnorm des materiellen Strafrechts möglich.982

In einem nächsten Schritt wurde untersucht, ob es sich bei Art. 7 OBG um 
eine strafprozessuale Norm handelt. Nach Art. 1 Abs. 2 StPO bleiben die Ver-
fahrensvorschriften anderer Bundesgesetze — wie des OBG — vorbehalten. 
Auf Bundesebene ist Art. 7 OBG die einzige Norm, welche die indirekte Infor-
mationspflicht983 eines Fahrzeughalters regelt.984 Zahlreiche Kantone haben 
die direkte Informationspflicht des Fahrzeughalters normiert.985 Das BGer 
stellte im Jahr 1981 die strafprozessuale Natur einer solchen im zürcherischen 

976 Urteil des BGer 6B_722/2019 vom 23. Januar 2020 E. 1.4; vgl. zum Ganzen Ausführungen 
in II.B.1.

977 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in II.B.2 und II.B.3.
978 Art. 1 Abs. 5 OBG enthält eine Sonderreglung zur Strafzumessung, indem das Vorleben 

und die persönlichen Verhältnisse nicht zu berücksichtigen sind; siehe Art. 1 StGB 
(nulla poena sine culpa), Art. 19 StGB, Art. 47 StGB und Art. 106 Abs. 3 StGB.

979 Art. 47 Abs. 1 StGB; siehe Art. 106 Abs. 3 StGB.
980 sTauBer, Jusletter 2022, Nr. 5.
981 heiMgarTNer, StGB/JStG Komm, N 4a zu Art. 106 StGB; vgl. zum Ganzen Ausführungen 

in II.B.4.
982 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in II.B.2 bis II.B.4.
983 Siehe Ausführungen in III.C.3.2.a.
984 Siehe Ausführungen in II.C.2.2 und II.C.2.3.
985 Siehe Ausführungen in II.C.2.1.
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Recht enthaltenen Pflicht fest.986 Die kantonalen Gesetzgeber haben ihre Vor-
schriften zur Informationspflicht des Fahrzeughalters allerdings sehr unter-
schiedlich ausgestaltet. Dies gilt sowohl für die Auswahl der Erlasse, die Nen-
nung der zuständigen Behörden, die Bezeichnung der von der Informations-
pflicht betroffenen Personen, die Art der Ausgestaltung der Informationspflicht, 
die der betroffenen Person zustehenden Verteidigungsrechte als auch die an 
die Verletzung der Informationspflichten anknüpfenden Auflagen und Sank-
tionen. Aufgrund der unterschiedlichen Regelung in verschiedenen Rechts-
bereichen konnten keine Rückschlüsse für die Einordnung von Art. 7 OBG im 
schweizerischen Rechtssystem gezogen werden.987 Ein Vergleich dieser Be-
stimmungen zeigte allerdings die fundamentale Bedeutung der Einhaltung von 
Verteidigungsrechten für die Gewährleistung eines fairen Strafverfahrens, 
welches das Privat- und Familienleben des Fahrzeughalters achtet.988 Art. 7 
OBG wurde demgegenüber zur Umgehung eines solchen strafprozessualen 
Rechts eingeführt,989 was unweigerlich zur Frage führte, ob es sich bei einer 
derartigen Norm, überhaupt um eine solche des Strafprozessrechts handeln 
kann. Zumal die praxisgemässe und vom Gesetzgeber angedachte Anwendung 
von Art. 7 OBG auch weitere Vorschriften der StPO (Art. 111 Abs. 1 StPO990 [Defi-
nition der beschuldigten Person] und Art. 17 Abs. 1 StPO991 [Verfolgung und Be-
urteilung von Übertretungen durch die Verwaltungsbehörden]) missachtet.

Bei der Abgrenzung von Straf(prozess)- und Verwaltungsrecht (i.e.S.) 
ergeben sich regelmässig Schwierigkeiten. Zum einen gründet dies darauf, dass 
die Grenze zwischen polizeirechtlicher und strafprozessualer Tätigkeit flies-
send und eine klare Trennung nicht immer möglich ist.992 Aber auch bereits bei 
der Ausgestaltung einer Norm können Unklarheiten entstehen. Dies ist nament-
lich dann gegeben, wenn Normen mit «Strafcharakter» präventiv zur Gewähr-
leistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung eingesetzt werden.993 Es war 
deshalb in einem nächsten Schritt zu untersuchen, ob es sich bei Art. 7 OBG 
allenfalls um eine Massnahme des Verwaltungsrechts (i.e.S.) handeln könnte. 

986 BGE 107 IV 146 Regeste S. 146 und E. 2b S. 149; Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich 
vom 15. Juni 1979 E. 1, in: ZR 78/1979 Nr. 91, S. 216 ff. (S. 217); giger, SVG Komm, N 3 zu 
Art. 106 SVG; siehe walDMaNN/kraeMer, BSK SVG, FN 30 zu Art. 106 SVG, welche auf 
die (abschliessende) Regelung in der StPO verweisen; siehe Ausführungen in II.C.2.1.a.

987 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in II.C.2.
988 Siehe Art. 6 Ziff. 1 EMRK und Art. 8 EMRK; vgl. zum Ganzen Ausführungen in II.C.2.2.
989 Botschaft Via sicura 2010 (Bundesrat), S. 8486.
990 Siehe Ausführungen in II.C.3.
991 Siehe Ausführungen in II.C.4.
992 Urteil des BGer 6B_1143/2015 vom 6. Juni 2016 E. 1.3.1.
993 Z.B. beim Warnungsentzug.
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Zumal der Gesetzgeber diese Vorschrift im Rahmen des Verkehrssicherheits-
programms Via sicura einführte994 und mit den gewählten Terminologien 
«auferlegt» (Abs. 1) und «bezahlen» (Abs. 5) einen für das Strafrecht atypischen 
Auslegungsspielraum eröffnet hat.

Als verwaltungsrechtliche Massnahmen werden solche mit präventi-
ver oder repressiver Wirkung unterschieden.995 Es wurde festgestellt, dass 
keine Anhaltspunkte für die Annahme einer präventiven Massnahme des Ver-
waltungsrechts bestehen, sofern der Fahrzeugführer zum Tatzeitpunkt dem 
Fahrzeughalter tatsächlich unbekannt ist.996 Art. 7 OBG kommt repressive 
Wirkung zu, da sich die wie eine eigentliche Strafe auswirkende «Bussen»-Er-
hebung retrospektiv997 an einem Fehlverhalten einer unbekannten Täter-
schaft orientiert sowie in erster Linie der strafprozessualen Beweismittelbe-
schaffung und -sicherung und nicht der Gefahrenabwehr oder der Beseitigung 
von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung dient.998 Entspre-
chend liess sich Art. 7 OBG nicht als Massnahme des Polizeirechts einordnen. 
Nach dem sog. Störerprinzip muss sich «polizeiliches Handeln gegen dieje-
nigen Personen […] richten, die den polizeiwidrigen Zustand unmittelbar zu 
verantworten haben».999 Nach Ansicht des BGer und der h.L. wird zwischen 
Verhaltens-1000 und Zustandsstörern1001 sowie Zweckveranlassern1002 unter-
schieden, wobei die Haftung Letzterer als kritisch betrachtet wird.1003 Abge-
sehen davon, dass durch die Bussenerhebung nach Art. 7 OBG keine Störung 
behoben werden kann1004 und es sich bei der Busse um keine eigentlichen Kos-
ten zur Gefahrenabwehr oder zur Beseitigung von Störungen der öffentlichen 

994 Siehe Botschaft Via sicura 2010 (Bundesrat), S. 8449.
995 häfeliN/Müller/uhlMaNN, Nr. 1444 und Nr. 1450; loCher, Nr. 9 f. und Nr. 220 f.; 

Meier, S. 48–50; wyss, Freundesgabe Bernhard Schlink, S. 469; gemäss Jaag, Festschrift 
Niklaus Schmid, zählt die Ordnungsbusse zu den repressiven Massnahmen, zumal 
diese auch als Beugestrafe eingesetzt werden, und verweist hierzu auf Art. 292 StGB 
(S. 566 und S. 575 m.w.H.); siehe Ausführungen in II.D.1.

996 Siehe Ausführungen in II.D.2.
997 Siehe Niggli, Strafverteidigung, S. 46.
998 Siehe Ausführungen in II.D.4.1.
999 Urteil des BGer 2C_1096/2016 vom 18. Mai 2018 E. 2.3 mit Verweis auf TsChaNNeN/

Müller/kerN, N 1565 zu § 56; häfeliN/Müller/uhlMaNN, Nr. 2608; siehe Ausfüh-
rungen in II.D.3.1.

1000 Siehe Ausführungen in II.D.3.4.
1001 Siehe Ausführungen in II.D.3.5.
1002 Siehe Ausführungen in II.D.3.6.
1003 BGE 143 I 147 E. 5.1 S. 154 m.w.H.; siehe Ausführungen in II.D.3.1.
1004 Siehe Ausführungen in II.D.3.2.
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Sicherheit und Ordnung handelt,1005 hat die Untersuchung ergeben, dass der 
Fahrzeughalter unter keinen dieser Störerbegriffe fällt.1006

Bei den repressiven Massnahmen bzw. verwaltungsrechtlichen Sank-
tionen werden die restitutorischen und nichtrestitutorischen bzw. pönalen 
Sanktionen unterschieden.1007 Ersteren kann Art. 7 OBG nicht zugeordnet 
werden, da diese Vorschrift nicht der (Wieder-)Herstellung des rechtmässigen 
Zustands1008 dient. Denn durch die Bussenerhebung nach dieser Vorschrift 
können die begangenen Widerhandlungen gegen die Strassenverkehrsvor-
schriften und die damit verbundenen Rechtsgutverletzungen nicht rückgän-
gig gemacht oder in finanzieller Hinsicht abgegolten werden.1009

Es blieb zu prüfen, ob Art. 7 OBG eine nichtrestitutorische bzw. pönale 
Sanktion des Verwaltungsrechts ist. Hierbei war zu erforschen, ob dieser Be-
stimmung «Strafcharakter» zukommt. Wie das Beispiel des Warnungsentzugs 
zeigte, gelten bei dessen Annahme die straf(prozess)rechtlichen Grundsätze 
sowie Garantien, und es ist der Anwendungsbereich namentlich von Art. 6 
EMRK eröffnet.1010 Zur Beurteilung, ob auch Art. 7 OBG ein solcher Charakter 
zukommt, sind die «Engel-Kriterien» des EGMR hinzuzuziehen.1011

Zunächst galt es, die Einordnung der Vorschrift nach nationalstaatlichem 
Recht zu untersuchen. Hierbei war festzustellen, dass Art. 7 OBG aufgrund 
seiner Entstehungsgeschichte und Ausgestaltung keinem Rechtsgebiet ohne 
Weiteres zuzuordnen ist. Dies veranschaulicht die bundesgerichtliche Recht-
sprechung, welche die besagte Vorschrift mit einer administrativrechtlichen 
Sanktion des niederländischen Rechts vergleicht, auf welche das Strafrecht 
keine Anwendung findet.1012 Gleichzeitig wendet das BGer jedoch das Legali-
tätsprinzip nach Art. 1 StGB und Art. 7 Ziff. 1 EMRK an.1013 Ein weiteres «Engel-
Kriterium» ist die Art und Schwere der Widerhandlung. Obwohl bei der Bus-
senerhebung nach Art. 7 OBG zunächst ein Ordnungsbussenverfahren und erst 
dann ein ordentliches Strafverfahren durchzuführen ist, handelt es sich um 
keine «gemischte Straftat», welche für die Annahme des «Strafcharakters» ei-
ner Norm sprechen würden. Es waren alsdann weder strafrechtsindizierende 

1005 Siehe Ausführungen in II.D.3.2.
1006 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in II.D.3.
1007 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in II.D.4.2.
1008 Meier, S. 48 m.w.H.
1009 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in II.D.4.3.
1010 Siehe BGE 140 II 334 E. 6 S. 339.
1011 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in II.D.4.4.
1012 BGE 144 I 242 E. 1.2.2 S. 245 f.
1013 BGE 144 I 242 E. 3.1.2 f. S. 251 ff.; vgl. zum Ganzen Ausführungen in II.D.4.4.a.
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Merkmale auf der Tatbestandsseite noch auf der Rechtsfolgeseite erkennbar. 
Ebenso vermochte die Schwere der Art. 7 OBG zugrunde liegenden gering-
fügigen Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsrecht den «Strafcharak-
ter» von Art. 7 OBG nicht zu begründen.1014 Zuletzt erfolgte daher die Befas-
sung mit der Art und Schwere der angedrohten Sanktion. Der Gesetzgeber 
bezeichnete zwar ursprünglich die Ordnungsbussen als «echte Strafen»,1015 
in Art. 7 OBG «auferlegt» er jedoch die Busse (Abs. 1) und hält den Fahrzeug-
halter zur «Bezahlung» an (Abs. 5). Er «bestraft» ihn also nicht mit einer solchen 
Busse. Die abschreckende Wirkung dieser Bussenerhebung ist — wenn über-
haupt1016 — begrenzt und sie führt nach der hier vertretenen Ansicht1017 zu 
keiner Ersatzfreiheitsstrafe bei deren Nichtbezahlung oder Zahlungsverzug. 
Ausserdem tragen die Behörden Ordnungsbussen nicht (mehr) in ein Register 
ein. Es ist somit auch kein indizierendes Merkmal für die Beurteilung eines 
allfälligen «Strafcharakters» von Art. 7 OBG aufgrund des letzten «Engel-Krite-
riums» erkennbar.1018 Der EGMR stellte hingegen verallgemeinernd fest, dass 
geringfügige Verkehrsdelikte eine «Straftat» im Sinne von Art. 6 EMRK dar-
stellen.1019 Die vorangehende Anwendung der «Engel-Kriterien» zeigte jedoch 
auf, dass auch ein anderes Ergebnis vertretbar ist.1020 In einem nächsten Schritt 
galt es deshalb zu erforschen, wie Art. 7 OBG im schweizerischen Rechtssys-
tem einzuordnen ist, wenn dieser Norm möglicherweise kein «Strafcharak-
ter» zukommt.

Es wurde untersucht, ob die Bussenerhebung nach Art. 7 OBG eine öffent-
liche Abgabe ist. Als solche werden die Kausalabgabe, die Steuer und die Len-
kungsabgabe unterschieden.1021 Bei der Einordnung als Kausalabgabe fehlt 
es jedoch aufgrund des normwidrigen Verhaltens der unbekannten Täter-
schaft am durch staatliche Leistung und private Gegenleistung begründeten 

1014 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in II.D.4.4.b.
1015 Botschaft OBG 1969 (Bundesrat), S. 1093.
1016 A.M. Votum Koller, Amtl. Bull. SR 1994 65 ff., S. 68; a.M. Votum Loretan, Amtl. Bull. 

SR 1994 65 ff., S. 70; a.M. Votum Küchler, Amtl. Bull. SR 1994 65 ff., S. 69.
1017 Siehe Ausführungen in III.I.2.4 und V.G.1.1.b; siehe Urteil des Obergerichts des Kantons 

Zürich SU180047 vom 21. Mai 2019 E. IV.2 S. 12.
1018 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in II.D.4.4.c.
1019 Falk gegen Niederlande; Öztürk gegen Deutschland, § 54.
1020 Siehe Ausführungen in II.D.4.4.
1021 Urteil des BGer 2C_604/2017 vom 10. Januar 2018 E. 3.2.1 m.w.H.; BGE 143 I 220 E. 4.1 S. 221 

m.w.H.; BluMeNsTeiN/loCher, S. 2 f. m.w.H.; CaMeNisCh, SzE 2016, S. 35 f. m.w.H.; 
keller/hauser, AJP 2009, S. 805; häNer, Einführung Kausalabgaben, S. 11; siehe 
wieDerkehr, recht 2017, S. 43 und S. 59, welcher die Lenkungsabgaben bei den Sonder-
abgaben als Kategorie neben den Kausalabgaben und den Steuern einordnet; siehe 
Ausführungen in II.D.5.1.
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Rechtsverhältnis sowie mithin an deren unmittelbarem Zusammenhang.1022 
Ausserdem orientiert sich die Erhebung der anhand der Bussenliste 1 An-
hang 1 OBV bemessenen Bussen nicht in erster Linie am Behördenaufwand, 
weshalb die auf die Kausalabgaben anwendbaren Prinzipien nicht zur Anwen-
dung gelangen.1023 Zudem mangelt es aufgrund der durch die unbekannte 
Täterschaft begangenen Widerhandlung an der Individualäquivalenz.1024 

Obwohl die Einordnung von Art. 7 OBG als Kausalabgabe nach der hier 
vertretenen Ansicht verneint wurde, war in einem nächsten Schritt der Voll-
ständigkeit halber zu prüfen, ob es sich bei der nach dieser Vorschrift aus-
gesprochenen Busse um eine Gebühr handelt. Zumal in der Literatur teilweise 
die Auffassung besteht, dass es sich bei dieser Busse um eine Benutzungs-
gebühr handelt.1025 Die Gebühren werden unterteilt in Benutzungs-, Verwal-
tungs-, und Konzessionsgebühren.1026 Bei der Anwendung von Art. 7 OBG 
mangelt es an der Zurverfügungstellung und der rechtmässigen Inanspruch-
nahme einer staatlichen Leistung, weshalb mit Art. 7 OBG keine Benutzungs-
gebühr vorliegt.1027 Ebenso ist diese Norm keine Konzessionsgebühr, da die 
nach Art. 7 OBG zu begleichende Busse kein Entgelt für die Ausübung einer 
durch Regal oder Monopol grundsätzlich dem Gemeinwesen vorbehaltenen 
Tätigkeit oder für die Sondernutzung einer öffentlichen Sache im Gemein-
gebrauch darstellt.1028 Zu untersuchen blieb schliesslich, ob es sich bei der 
Bussenerhebung nach dieser Vorschrift um eine Verwaltungsgebühr handelt. 
Der Bundesrat führte in der Botschaft zu Via sicura aus, dass auch die Gerichts-
gebühren nur höchst selten den behördlichen Aufwand decken würden, so-
dass diese Kosten zulasten der Allgemeinheit gingen, was stossend erscheine.1029 
Diese Ausführungen sprechen für die Annahme einer Verwaltungsgebühr. Da-
gegen sprechen hingegen die Ausführungen in der Botschaft, dass «nicht mehr 
ausschliesslich die Person bestraft werden muss, welche die Widerhandlung 
begangen hat, sondern der Fahrzeughalter oder die Fahrzeughalterin bestraft 

1022 Siehe Ausführungen in II.D.5.2.a.
1023 Siehe Ausführungen in II.D.5.2.c.
1024 Siehe Ausführungen in II.D.5.2.b.
1025 MaeDer, AJP 2014, S. 679 ff.; MaeDer/Niggli, BSK SVG, N 30 zu Art. 102 SVG; Niggli/

MaeDer, Strassenverkehrsrechts-Tagung 2018, S. 89; roBerT, Strassenverkehr 2014, 
S. 36 m.w.H.; zurN, Strassenverkehr 2017, S. 44 m.w.H.

1026 BrauNsChweig, LeGes 2005, S. 13 mit Verweis auf diese herkömmliche Einteilung 
nach häfeliN/Müller/uhlMaNN, Nr. 2756 und Nr. 2765 ff.; MaeDer, AJP 2014, S. 688 
m.w.H.; siehe Ausführungen in II.D.5.2.c.

1027 Siehe Ausführungen in II.D.5.3.a.
1028 Siehe Ausführungen in II.D.5.3.b; vgl. häNer, Einführung Kausalabgaben, S. 6 m.w.H.
1029 Botschaft Via sicura 2010 (Bundesrat), S. 8487.
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werden kann, falls der Täter oder die Täterin der Polizei nicht bekannt ist».1030 
Aufgrund dessen, dass beim Fahrzeughalter die anhand der Bussenliste 1 An-
hang 1 OBV bemessene Busse — und nicht nur die Kosten für den behördlichen 
Aufwand — erhoben wird, handelt es sich entsprechend um keine Verwaltungs-
gebühr.1031

Des Weiteren wurde in dieser Arbeit untersucht, ob es sich bei der Busse-
nerhebung nach Art. 7 OBG um eine Steuer oder Lenkungsabgabe handeln 
könnte. Da Art. 7 OBG an das Fehlverhalten der unbekannten Täterschaft an-
knüpft, ist die Busse nicht voraussetzungslos aufzuerlegen. Sie ist folglich keine 
Steuer.1032 Ebenso ist sie keine Lenkungsabgabe, zumal der Bussenerhebung 
nach Art. 7 OBG bei unbekannter Täterschaft die Lenkungskomponente fehlt.

Es handelt sich bei Art. 7 OBG somit um keine öffentliche Abgabe resp. eine 
Kausalabgabe, Steuer oder Lenkungsabgabe.1033 Sofern der «Strafcharakter» 
dieser Vorschrift verneint werden würde, müsste von einer «besonderen öffent-
lichen Abgabe» ausgegangen werden, welche dann aber auch im Sinne der Ver-
hältnismässigkeit nicht über den behördlichen Aufwand hinausgehen dürfte. 
Schliesslich erfährt diese Vorschrift auch aus verwaltungsrechtlicher Sicht 
keine eindeutige Einordnung im schweizerischen Rechtssystem. Aufgrund 
des Gesagten ist einzig mit Sicherheit festzustellen, dass es sich bei Art. 7 OBG 
um eine öffentlich-rechtliche Vorschrift handelt, die Ähnlichkeiten zur haft-
pflichtrechtlichen Gefährdungshaftung aufweist. Eine weitere Einordnung 
dieser Bestimmung im schweizerischen Rechtssystem ist aufgrund ihrer sys-
tematischen und normativen Ausgestaltung zur Verfolgung von teilweise 
verfahrensfremden Zwecken nicht möglich. Diese Vorschrift macht sich grenz-
überschreitend die Vorteile verschiedener Rechtsgebiete zunutze, weshalb sie 
hier als «Hybridnorm» bezeichnet wird.

1030 Botschaft Via sicura 2010 (Bundesrat), S. 8486.
1031 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in II.D.5.3.c.
1032 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in II.D.5.4.
1033 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in II.D.5.5.
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III.  Vereinbarkeit von Art. 7 OBG 
mit rechtsstaatlichen 
Grundsätzen und Garantien

Ausgangspunkt der Untersuchung war die Frage, ob die durch das BGer (Ver-
stoss gegen das Legalitätsprinzip1034) und in der Literatur (Missachtung des 
Selbstbelastungsprivilegs bzw. des Verbots des Selbstbelastungszwangs,1035 
Beeinträchtigung der Unschuldsvermutung,1036 Ausserachtlassung des Schuld-
prinzips,1037 Verstoss gegen das Täterprinzip1038) an Art. 7 OBG vorgebrachte 

1034 BGE 144 I 242 E. 3.1.2 S. 251 und E. 3.2 S. 253 (siehe Medienmitteilung Juni 2018 [BGer], 
S. 1 f.); a.M. Urteil des Obergerichts des Kantons Zug BZ 2015 54 vom 21. Juli 2015, in: CAN 
85/2015, S. 238 ff. (E. 3.3 S. 239 f.).

1035 Niggli/MaeDer, Strassenverkehrsrechts-Tagung 2018, S. 88, erachten Art. 6 aOBG/2014 
(die Vorgängernorm des heutigen Art. 7 OBG) mit dem Nemo-tenetur-Grundsatz als nicht 
vereinbar (MaeDer, AJP 2014, S. 685, MaeDer/Niggli, BSK SVG, N 30 zu Art. 102 SVG; 
siehe roBerT, Strassenverkehr 2014, S. 35 f.); eiCker, NK 2018, S. 279, bezeichnet den 
besagten Grundsatz als tangiert; wohlers, Strassenverkehr 2015, S. 13, und oTT, Jahr-
buch Strassenverkehrsrecht 2016, S. 272 f., erwarten kein Einschreiten des EGMR bei 
dessen Beurteilung der Vereinbarkeit von Art. 6 aOBG/2014 (der Vorgängernorm des 
heutigen Art. 7 OBG) mit dem Nemo-tenetur-Grundsatz.

1036 eiCker, NK 2018, S. 279, eiCker/MaNgo-Meier, Repetitorium Nebenstrafrecht, S. 61, 
giger, Strassenverkehr 2014, S. 10, JeaNNereT, Strassenverkehr 2013, S. 51, MaeDer, AJP 
2014, S. 679 und S. 684 f., MaeDer/Niggli, BSK SVG, N 30 zu Art. 102 SVG, Mizel, Anwalts-
revue 2015, S. 440, Niggli/MaeDer, Strassenverkehrsrechts-Tagung 2018, S. 88 m.w.H., 
Niggli/MaeDer, Verwaltungsstrafverfahren, S. 36 f., roBerT, Strassenverkehr 2014, 
S. 35 f., weisseNBerger, Jahrbuch Strassenverkehrsrecht 2012, S. 431 f., weisseNBerger, 
Komm SVG / aOBG/2014, S. 855, N 9 und N 11 zu Art. 6 aOBG/2014 sowie zurN, Strassen-
verkehr 2017, S. 39; a.M. BuNDi, AJP 2006, S. 501–505, welcher eine neue Regelung zur 
Halterverantwortlichkeit unter dem Gesichtspunkt der Unschuldsvermutung als zu-
lässig erachtet, obwohl gewisse Abstriche zu machen seien.

1037 eiCker, NK 2018, S. 279; JeaNNereT, Komm SVG, N 4 zu Art. 6 aOBG/2014; JeaNNereT, 
Strassenverkehr 2013, S. 37 und S. 51; MaeDer, AJP 2014, S. 679, S. 686 f., S. 691; MaeDer/
Niggli, BSK SVG, N 12, N 30 und N 35 zu Art. 102 SVG; Niggli, Strafverteidigung, S. 33 f.; 
Niggli/MaeDer, Strassenverkehrsrechts-Tagung 2018, S. 86 und S. 88; Mizel, Anwalts-
revue 2015, S. 440; oTT, Jahrbuch Strassenverkehrsrecht 2016, S. 273; roBerT, Strassen-
verkehr 2014, S. 33, S. 35–37; sChorro, ZStrR 2017, S. 96 f., S. 103–107 und S. 109; weisseN-
Berger, Jahrbuch Strassenverkehrsrecht 2012, S. 431 f.; weisseNBerger, Komm SVG / 
aOBG/2014, S. 855 f. und N 9 zu Art. 6 aOBG/2014; wohlers, BJM 2016, S. 126; wohlers, 
Strassenverkehr 2015, S. 5 und S. 14 f.; zurN, Strassenverkehr 2017, S. 36 f., S. 39–45.

1038 eiCker, NK 2018, S. 279; MaeDer, AJP 2014, S. 679, S. 685 f.; MaeDer/Niggli, BSK SVG, 
N 30 zu Art. 102 SVG; Niggli/MaeDer, Strassenverkehrsrechts-Tagung 2018, S. 88; 
Niggli/MaeDer, Verwaltungsstrafverfahren, S. 35; roBerT, Strassenverkehr 2014, 
S. 36; sChorro, ZStrR 2017, S. 96 f., S. 103 und S. 108 f.
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Kritik1039 berechtigt ist. Um dies zu beantworten, muss zunächst einmal eru-
iert werden, welche Grundsätze und Garantien auf diese Vorschrift anzuwen-
den sind. Dies hängt massgeblich davon ab, welchem Rechtsbereich Art. 7 
OBG zuzuordnen ist. Im vorangehenden Kapitel musste festgestellt werden, 
dass es sich hierbei um eine sog. Hybridnorm handelt, die sich die Vorteile ver-
schiedener Rechtsgebiete zunutze macht. Nachdem keine eindeutige Einord-
nung von Art. 7 OBG im schweizerischen Rechtssystem vorgenommen werden 
konnte, ist ebenso unklar, welche rechtsstaatlichen Prinzipien und Garantien 
zwingend zu beachten sind. Es wird deshalb in einem ersten Schritt geprüft, 
welche Grundsätze und Garantien bei der Anwendung von Art. 7 OBG gelten 
könnten. Anschliessend ist dann die erwähnte Vorschrift auf die Vereinbarkeit 
mit gewissen rechtsstaatlichen Prinzipien und Garantien zu untersuchen. 
Deren Auswahl erfolgt in erster Linie anhand der vom BGer (Verstoss gegen das 
Legalitätsprinzip1040) und in der Literatur (Missachtung des Selbstbelastungs-
privilegs bzw. des Verbots des Selbstbelastungszwangs,1041 Beeinträchtigung 
der Unschuldsvermutung,1042 Ausserachtlassung des Schuldprinzips,1043 

1039 Siehe Ausführungen in I.C.
1040 BGE 144 I 242 E. 3.1.2 S. 251 und E. 3.2 S. 253 (siehe Medienmitteilung Juni 2018 [BGer], 

S. 1 f.); a.M. Urteil des Obergerichts des Kantons Zug BZ 2015 54 vom 21. Juli 2015, in: 
CAN 85/2015, S. 238 ff. (E. 3.3 S. 239 f.).

1041 Niggli/MaeDer, Strassenverkehrsrechts-Tagung 2018, S. 88, erachten Art. 6 aOBG/2014 
(die Vorgängernorm des heutigen Art. 7 OBG) mit dem Nemo-tenetur-Grundsatz als 
nicht vereinbar (MaeDer, AJP 2014, S. 685, MaeDer/Niggli, BSK SVG, N 30 zu Art. 102 
SVG; siehe roBerT, Strassenverkehr 2014, S. 35 f.); eiCker, NK 2018, S. 279, bezeichnet 
den besagten Grundsatz als tangiert; wohlers, Strassenverkehr 2015, S. 13, und oTT, 
Jahrbuch Strassenverkehrsrecht 2016, S. 272 f., erwarten kein Einschreiten des EGMR 
bei dessen Beurteilung der Vereinbarkeit von Art. 6 aOBG/2014 (der Vorgängernorm 
des heutigen Art. 7 OBG) mit dem Nemo-tenetur-Grundsatz.

1042 eiCker, NK 2018, S. 279, eiCker/MaNgo-Meier, Repetitorium Nebenstrafrecht, S. 61, 
giger, Strassenverkehr 2014, S. 10, JeaNNereT, Strassenverkehr 2013, S. 51, MaeDer, 
AJP 2014, S. 679 und S. 684 f., MaeDer/Niggli, BSK SVG, N 30 zu Art. 102 SVG, Mizel, 
Anwaltsrevue 2015, S. 440, Niggli/MaeDer, Strassenverkehrsrechts-Tagung 2018, S. 88 
m.w.H., Niggli/MaeDer, Verwaltungsstrafverfahren, S. 36 f., roBerT, Strassenverkehr 
2014, S. 35 f., weisseNBerger, Jahrbuch Strassenverkehrsrecht 2012, S. 431 f., weis-
seNBerger, Komm SVG / aOBG/2014, S. 855, N 9 und N 11 zu Art. 6 aOBG/2014 sowie 
zurN, Strassenverkehr 2017, S. 39; a.M. BuNDi, AJP 2006, S. 501–505, welcher eine neue 
Regelung zur Halterverantwortlichkeit unter dem Gesichtspunkt der Unschuldsver-
mutung als zulässig erachtet, obwohl gewisse Abstriche zu machen seien.

1043 eiCker, NK 2018, S. 279; JeaNNereT, Komm SVG, N 4 zu Art. 6 aOBG/2014; JeaNNereT, 
Strassenverkehr 2013, S. 37 und S. 51; MaeDer, AJP 2014, S. 679, S. 686 f., S. 691; MaeDer/
Niggli, BSK SVG, N 12, N 30 und N 35 zu Art. 102 SVG; Niggli, Strafverteidigung, S. 33 f.; 
Niggli/MaeDer, Strassenverkehrsrechts-Tagung 2018, S. 86 und S. 88; Mizel, Anwalts-
revue 2015, S. 440; oTT, Jahrbuch Strassenverkehrsrecht 2016, S. 273; roBerT, Strassen-
verkehr 2014, S. 33, S. 35–37; sChorro, ZStrR 2017, S. 96 f., S. 103–107 und S. 109; weisseN-
Berger, Jahrbuch Strassenverkehrsrecht 2012, S. 431 f.; weisseNBerger, Komm SVG / 
aOBG/2014, S. 855 f. und N 9 zu Art. 6 aOBG/2014; wohlers, BJM 2016, S. 126; wohlers, 
Strassenverkehr 2015, S. 5 und S. 14 f.; zurN, Strassenverkehr 2017, S. 36 f., S. 39–45.
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Verstoss gegen das Täterprinzip1044) an Art. 7 OBG vorgebrachten Kritik1045. 
Darüber hinaus ist die Vereinbarkeit der erwähnten Norm mit dem Rechts-
gleichheitsgebot, dem Untersuchungsgrundsatz, den Grundsätzen der freien 
Beweiswürdigung und von ne bis in idem sowie dem Offizialprinzip zu unter-
suchen.

A. Verletzung des Rechtsgleichheitsgebots?
1. Geltungsbereich des Rechtsgleichheitsgebots und  

weiterer verfassungsmässiger Rechte

Sowohl im Straf- als auch im Verwaltungsverfahren anzuwenden sind die 
verfassungsmässigen Rechte.1046 Dies gilt unabhängig von der Einordnung 
von Art. 7 OBG im schweizerischen Rechtssystem. Zu denken ist hierbei an 
die Grundrechte1047 (z.B. das Recht auf Achtung und Schutz der Menschen-
würde1048 und bei deren Einschränkung das Verhältnismässigkeitsprin-
zip1049), die allgemeinen Verfahrensgarantien (Fairness-1050 und Beschleu-
nigungsgebot1051, [Wahrung des rechtlichen Gehörs1052] etc.), die richterliche 
Unabhängigkeit1053, die freie Beweiswürdigung1054, die derogatorische 
Kraft des Bundesrechts1055, die Wahrung von Treu und Glauben1056, (den 

1044 eiCker, NK 2018, S. 279; MaeDer, AJP 2014, S. 679, S. 685 f.; MaeDer/Niggli, BSK SVG, 
N 30 zu Art. 102 SVG; Niggli/MaeDer, Strassenverkehrsrechts-Tagung 2018, S. 88; 
Niggli/MaeDer, Verwaltungsstrafverfahren, S. 35; roBerT, Strassenverkehr 2014, 
S. 36; sChorro, ZStrR 2017, S. 96 f., S. 103 und S. 108 f.

1045 Siehe Ausführungen in I.C.
1046 Kein verfassungsmässiges Recht ist das Verschlechterungsverbot. Die reformatio in 

peius lässt sich nach der entsprechenden bundesgerichtlichen Rechtsprechung denn 
auch nicht aus der EMRK herleiten (vgl. zum Ganzen Urteil des BGer 6S.234/2005 vom 
29. Juni 2006 E. 2.1.2).

1047 Art. 35 f. BV.
1048 Art. 7 BV und Art. 3 Abs. 1 StPO.
1049 Art. 36 Abs. 3 BV.
1050 Art. 29 Abs. 1 BV, Art. 3 Abs. 2 Bst. c StPO und Art. 6 Ziff. 1 EMRK.
1051 Art. 29 Abs. 1 BV und Art. 5 StPO.
1052 Art. 29 Abs. 2 BV, Art. 32 Abs. 2 BV und Art. 3 Abs. 2 Bst. c StPO; die Gewährleistung des 

Rechts auf Wahrung des rechtlichen Gehörs als allgemeine Verfahrensgarantie kann im 
Strafprozess jedoch zeitlich verzögert erfolgen, wenn das Akteneinsichtsrecht erst ab 
der ersten Einvernahme der beschuldigten Person gewährt wird (Art. 101 Abs. 1 StPO); 
siehe Ausführungen in III.C.

1053 Art. 30 Abs. 1 BV, Art. 191c BV und Art. 4 StPO.
1054 Art. 10 StPO, Art. 19 VwVG i.V.m. Art. 40 BZP; siehe Ausführungen in III.F.
1055 Art. 49 Abs. 1 BV.
1056 Art. 5 Abs. 3 BV, Art. 9 BV und Art. 3 Abs. 2 Bst. a StPO.
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Grundsatz der Öffentlichkeit des gerichtlichen Verfahrens1057), (die Rechts-
weggarantie1058), (den Grundsatz der Gewaltentrennung1059) und die Justiz-
gewährleistungspflicht1060. Ebenso gilt das Rechtsgleichheitsgebot1061 als 
verfassungsmässiges Recht und wird sowohl im Straf- als auch im Verwal-
tungsverfahren — wie grundsätzlich auch das Opportunitätsprinzip1062, der 
Untersuchungsgrundsatz1063 (und das Offizialprinzip1064) — angewendet. 
Es spielt mithin keine Rolle, wie die Einordnung von Art. 7 OBG im schweize-
rischen Rechtssystem erfolgt. Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtspre-
chung ist das Gebot der rechtsgleichen Behandlung verletzt, «wenn ein Erlass 
hinsichtlich einer entscheidwesentlichen Tatsache rechtliche Unterscheidun-
gen trifft, für die ein vernünftiger Grund in den zu regelnden Verhältnissen 
nicht ersichtlich ist, oder wenn er Unterscheidungen unterlässt, die sich auf-
grund der Verhältnisse aufdrängen. Die Rechtsgleichheit ist verletzt, wenn 
Gleiches nicht nach Massgabe seiner Gleichheit gleich oder Ungleiches nicht 

1057 Art. 30 Abs. 3 BV, Art. 69 f. StPO, Art. 6 Ziff. 1 EMRK und Art. 14 Ziff. 1 UNO-Pakt II; siehe 
Ausführungen in V.C.3.

1058 Art. 29a BV und Art. 6 Ziff. 1 EMRK; das Streben nach schnelleren Verfahren prägt, wie 
bereits aufgezeigt worden ist (siehe Ausführungen in I.A.1.3 f.), das heutige Strassenver-
kehrsrecht. Im Ordnungsbussenverfahren auferlegt die ermittelnde Behörde die Strafe. 
Bei der Beurteilung eines Ordnungsbussentatbestandes im ordentlichen Übertretungs-
strafverfahren richtet sich dieses nach den Vorschriften über das Strafbefehlsverfah-
ren (Art. 357 Abs. 2 StPO). Indem die untersuchende Behörde den Urteilsvorschlag in 
diesem Verfahren ausarbeitet, wird das Verfahren erneut verkürzt. Die Rechtsweg-
garantie gewährleistet der Gesetzgeber damit zeitlich verzögert. 

1059 Art. 148 BV, Art. 174 BV und Art. 188 BV; Zu beachten ist allerdings, dass der Staatsanwalt 
im Strafbefehlsverfahren de facto zum Richter wird.

1060 Art. 29 Abs. 1 BV, Art. 30 Abs. 1 BV (Urteil des BGer 9C_387/2011 vom 25. Juli 2011, E. 1.1), 
Art. 2 Abs. 1 StPO und Art. 7 Abs. 1 StPO sowie Art. 6 Ziff. 1 EMRK (BGE 118 IA 209 E. 2a S. 215).

1061 Art. 8 Abs. 1 BV; siehe Ausführungen in III.A.
1062 Obwohl grundsätzlich ein Verfolgungszwang besteht, können die Staatsanwaltschaft 

und Gerichte aufgrund des in Art. 8 StPO festgehaltenen gemässigten Opportunitäts-
prinzips unter gewissen Voraussetzungen von der Strafverfolgung absehen. Im Rah-
men der Strafverfolgung steht der gerichtlichen Polizei der Verzicht auf diese mithin 
nicht zu (golDsChMiD/Maurer/sollBerger, S. 8). Die Polizei ist grundsätzlich ver-
pflichtet, die Ermittlungen auch bei unsicherer Beweislage und/oder Überlastung an die 
Hand zu nehmen, weiterzuverfolgen und die Sache an die zuständige Behörde weiter-
zuleiten. Ausnahmen hiervon können gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung 
bei absoluten Bagatellübertretungen (z.B. im Strassenverkehr) und offensichtlich un-
haltbaren oder trölerischen Strafanzeigen gemacht werden (BGE 109 IV 46 E. 3 S. 50). 
Ausserdem kann die Polizei aufgrund von Art. 307 Abs. 4 StPO in gewissen Fällen von der 
Berichterstattung absehen. 

1063 Art. 6 StPO und Art. 12 VwVG; siehe weisseNBerger, Komm SVG / aOBG/2014, N 35 zu 
Art. 16 SVG; siehe Ausführungen in III.E.

1064 Art. 7 Abs. 1 StPO i.V.m. Art. 2 Abs. 1 StPO und Art. 12 ff. StPO; siehe Ausführungen in III.D.
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nach Massgabe seiner Ungleichheit ungleich behandelt wird».1065 Nachfol-
gend wird untersucht, ob die Anwendung von Art. 7 OBG zu einer solchen 
ungleichen Behandlung des Fahrzeughalters führt.

 
2. Bussenerhebung nach Art. 7 OBG unabhängig von der 

 finanziellen Leistungsfähigkeit des Fahrzeughalters

Der Gesetzgeber legte bei den Ordnungsbussentatbeständen die Bussen pau-
schal in der Bussenliste 1 Anhang 1 OBV fest. Obwohl eine Berücksichtigung der 
finanziellen Verhältnisse möglich ist, erheben die Strafverfolgungsbehörden 
in der Praxis die Bussen regelmässig in derselben pauschal bemessenen Höhe. 
Dies gilt auch bei der Anwendung von Art. 7 OBG. Eine solche Bussenerhebung 
unabhängig von der Leistungsfähigkeit könnte von den betroffenen Perso-
nen als Ungleichbehandlung empfunden werden. Dagegen spricht, dass die 
Busse im untersten Bereich liegt und für irgendwelche Abstufungen nach der 
Leistungsfähigkeit nur wenig Raum bleibt.1066 Eine Verletzung des Grund-
satzes der Rechtsgleichheit ist insofern nicht auszumachen.1067 Festzuhalten 
bleibt noch, dass diese Vorschrift keine unrechtmässig und schuldhaft began-
gene Tat des Fahrzeughalters voraussetzt. Es ist hier entsprechend nicht, wie 
bei den gewöhnlichen Ordnungsbussen, damit zu argumentieren, dass das zu 
ahndende Unrecht gering ist und die Schuld nach Art und Intensität wenig 
Unterschiede aufweist, weshalb eine pauschale Bemessung der Busse nach der 
Bussenliste 1 Anhang 1 OBV sowie darauf basierend eine nach einem fixen 
Umwandlungssatz berechnete — nach der hier vertretenen Ansicht abzuleh-
nende1068 — Ersatzfreiheitsstrafe gerechtfertigt ist.1069

3. Teilweise durch öffentliches Interesse gerechtfertigte 
 Ungleichbehandlung im Schnittstellenbereich

Die Bussenerhebung nach Art. 7 OBG kann dazu führen, dass ein Schnittstel-
lenbereich geschaffen wird, welcher als ungerecht empfunden werden kann. 
Dies gilt namentlich dann, wenn der unbekannte Fahrzeuglenker eine Über-
tretung begeht, welche nicht mehr im Ordnungsbussenverfahren geahndet 
und der Fahrzeughalter entsprechend nicht bestraft wird. Die Schnittstellen-

1065 BGE 138 I 225 E. 3.6.1 S. 229 f.
1066 Vgl. Botschaft OBG 1969 (Bundesrat), S. 1091 f.
1067 Zur Rechtsgleichheit siehe Art. 8 Abs. 1 BV. 
1068 Siehe Ausführungen in III.I.2.4.
1069 Vgl. Botschaft OBG 1969 (Bundesrat), S. 1091 f.
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problematik zwischen der Busse (für Übertretungen) und der bedingten Geld-
strafe (für Vergehen) hat der Gesetzgeber mit der Einführung von Art. 42 Abs. 4 
StGB (Verbindungsbusse) entschärft. Eine vergleichbare Lösung besteht im 
Grenzbereich zwischen Ordnungsbussen (für Übertretungen gemäss der Bus-
senliste 1 Anhang 1 OBV) und Bussen (für anderweitige Übertretungen) nicht. 

Die Verfahren bei Vorliegen eines Ordnungsbussentatbestandes oder 
einer anderweitigen Übertretung unterscheiden sich wesentlich. Die rechts-
ungleiche Sanktionierung eines Fahrzeughalters im Ordnungsbussen- und 
Übertretungsbereich ausserhalb des Ordnungsbussenrechts entstand da-
durch, dass der Gesetzgeber die Verantwortlichkeit des Fahrzeughalters nur 
bei geringfügigen Delikten gegen das Strassenverkehrsrecht einführte. Dies 
aus prozessökonomischen Gründen aufgrund der Verfolgungsschwierigkeiten 
in diesem Massenbereich.1070 Er wollte aber auch der Umgehung der (Ord-
nungs-)Busse durch Berufung auf das Zeugnisverweigerungsrecht Einhalt 
gebieten. Auf diese Weise wird eine Gleichbehandlung mit denjenigen Ver-
kehrsteilnehmern erreicht, welche sich von Beginn auf das vereinfachte 
Ordnungsbussenverfahren einlassen. Es liegt somit für die differenzierte 
Behandlung der Fahrzeughalter neben den bei der Einführung von Art. 7 OBG 
verfolgten öffentlichen Interessen ein weiteres sachliches Beurteilungskrite-
rium für die Ungleichbehandlung im Schnittstellenbereich vor.1071 Eine sach-
lich nicht gerechtfertigte Ungleichbehandlung ist jedoch dann anzunehmen, 
wenn das Kumulationsprinzip nur im Ordnungsbussenverfahren und nicht 
auch im ordentlichen Strafverfahren bei der Beurteilung von Ordnungsbussen-
tatbeständen gilt. Die Personen, welche sich auf das Ordnungsbussenverfahren 
einlassen, haben die höhere Busse zu bezahlen als diejenigen, welche bspw. 
das Ordnungsbussenverfahren ablehnen.1072

Der Verzicht auf eine Bussenerhebung nach Art. 7 OBG im Übertretungs-
bereich ausserhalb des Ordnungsbussenrechts erscheint bei den eingangs 
aufgezeigten Diskussionen um die Vereinbarkeit von Art. 7 OBG mit straf(pro-
zess)rechtlichen Grundsätzen als naheliegend und gerechtfertigt, soweit es 
sich hier um vergleichsweise schwerere Straftaten handelt. Entsprechend 
wird nach der hier vertretenen Ansicht bei unbekannter Täterschaft eines aus-
serhalb der Bussenliste 1 Anhang 1 OBV normierten Delikts die Erhebung der 
Busse vom Fahrzeughalter im Maximalbereich der Ordnungsbussen abge-
lehnt. Denn dies würde zwar das durch den Schnittstellenbereich geschaffene 

1070 Siehe Ausführungen in I.A.2.3.
1071 Zu den sachlichen Gründen siehe BGE 131 I 105 E. 3.1 S. 107 m.w.H.
1072 Siehe Ausführungen in V.A.3.
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Ungerechtigkeitsempfinden befriedigen,1073 ist aber nicht im Sinne der Nor-
mierung der Verantwortlichkeit des Fahrzeughalters im OBG (statt dem SVG) 
und von Art. 1 Abs. 2 OBG. Fehlt es m.a.W. an einem Ordnungsbussendelikt, 
kann die Busse nicht entsprechend der soeben aufgezeigten Schnittstellen-
problematik vom Fahrzeughalter erhoben werden. Hierzu fehlt es an der ent-
sprechenden rechtlichen Grundlage.

4. Unterschiedliche Behandlung von Haltern eines  
ausweispflichtigen Landfahrzeugs und eines Schiffes

Eine Ungleichbehandlung könnte auch darin erkannt werden, wenn der Ge-
setzgeber Übertretungen gegen das BSG, welches dem SVG sehr ähnlich aus-
gestaltet ist, von der Halterverantwortlichkeit de facto ausnimmt. Sowohl im 
Strassenverkehr als auch in der Schifffahrt werden die Halter im Fahrzeugaus-
weis eingetragen, sobald eine Haftpflichtversicherung besteht und je nach-
dem eine Führerprüfung absolviert wurde.1074 Es stellt sich die Frage, weshalb 
z.B. das an unerlaubter Stelle hinterlassene führerlose1075 Fahrzeug nur beim 
Halter eines Strassenfahrzeugs zur Bussenerhebung führen soll.1076 Der Bot-
schaft zur Revision des OBG ist zu entnehmen, dass Art. 6 aOBG/2014 bzw. der 
heutige Art. 7 OBG nicht zu einer allgemeinen Regel umgestaltet werden sollte. 
Eine Ausdehnung auf die Schifffahrt erscheine nicht erforderlich. Zur Be-
gründung führte der Bundesrat aus, es sei davon auszugehen, dass die Anzahl 
Delikte gegen das BSG mit unbekannter Schiffsführerin oder unbekanntem 
Schiffsführer gering sei und die Seepolizei die fehlbare Person in aller Regel 
direkt anhalte.1077 Unerwähnt blieb der Vergleich des Risikopotenzials durch 
die Verwirklichung der Gefahren im Strassenverkehr und auf Gewässern. Ein-
bezogen werden in die Argumentation für eine unterschiedliche Behandlung 

1073 Zur Schnittstellenproblematik siehe NüesCh, Jahrbuch Strassenverkehrsrecht 2022, 
S. 140 f.

1074 Art. 13 Abs. 2 BSG; Art. 17 Abs. 1 BSG.
1075 Bei einer Strolchenfahrt kann sich der Fahrzeughalter nur dann von der Bussenerhe-

bung befreien, wenn er im Sinne von Art. 7 Abs. 5 OBG glaubhaft darzulegen vermag, 
dass das Fahrzeug gegen seinen Willen benutzt wurde und er dies trotz entsprechen-
der Sorgfalt nicht verhindern konnte (vgl. Urteil des Gerichtshofs des Kantons Genf 
P/23645/2021 AARP/124/2023 vom 6. April 2023 E. 3.).

1076 Für die Schifffahrt siehe Art. 40 Abs. 1 BSG i.V.m. Art. 59 BSV und Art. 70 BSV sowie § 5 
Abs. 1 Verordnung über den Einsatz sowie das Stationieren und Anlegen von Schiffen 
vom 10. Dezember 1979 (SRSZ [SZ] 784.311); für den Strassenverkehr siehe die Bestim-
mungen in der Bussenliste 1 Anhang 1 OBV (z.B. Ziff. 2.211.1 [Art. 37 Abs. 2 SVG i.V.m. 
Art. 18 Abs. 2 Bst. d VRV und Art. 19 Abs. 2 Bst. a VRV]).

1077 Botschaft OBG 2014 (Bundesrat), S. 971 und S. 988.
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der Fahrzeughalter könnte aber auch, dass ein Schiff grundsätzlich nicht wie 
ein Auto gesichert sein muss. Das Verlassen des Fahrzeuges, ohne den Zün-
dungsschlüssel am Strassenfahrzeug wegzunehmen, hat eine (Ordnungs-)
Busse zur Folge.1078 Eine vergleichbare Bestimmung in der Schifffahrt besteht 
nicht. Stilliegende Schiffe sind lediglich sicher zu verankern oder festzuma-
chen.1079 Die in Art. 7 OBG implizit zum Ausdruck kommende Pflicht zur Über-
wachung eines ausweispflichtigen (Land-)Fahrzeugs kann als sachlicher 
und vernünftiger Grund für eine rechtliche Unterscheidung angeführt werden, 
um die Verletzung des Rechtsgleichheitsgebots bzw. des Differenzierungs-
verbots auszuschliessen.1080

5. Ausschluss des Ordnungsbussenverfahrens bei gewissen 
 geringfügigen Strassenverkehrsdelikten

Wie bereits aufgezeigt wurde, gibt es mit der Bussenliste 1 Anhang 1 OBV ver-
gleichbare Delikte, welche nicht im Ordnungsbussenverfahren verfolgt und 
geahndet werden können.1081 Können die Strafverfolgungsbehörden die tat-
sächliche Fahrzeugführerschaft eines solchen geringfügigen Delikts im öffent-
lichen Strassenverkehr, welches nicht in der Bussenliste 1 Anhang 1 OBV auf-
geführt ist, nicht oder nicht mit verhältnismässigem Aufwand feststellen, be-
steht keine gesetzliche Grundlage für eine Bussenerhebung nach Art. 7 OBG. 
Eine solche würde gegen das strafrechtliche Legalitätsprinzip bzw. den Grund-
satz nulla poena sine lege verstossen. Dies gilt selbst dann, wenn dieser Vor-
schrift kein «Strafcharakter» zuzusprechen ist, da dann das verwaltungsrecht-
liche Gesetzmässigkeitsprinzip tangiert wäre.1082 Der Fahrzeughalter hat — so-
fern er das Delikt nicht nachweislich selbst begangen hat — für die Tatbegehung 
nicht einzustehen und muss die Busse nicht bezahlen. Dies kann zu einer Un-
gleichbehandlung von Fahrzeughaltern führen, von welchen die Busse im 
Sinne von Art. 7 OBG erhoben wird. Das Rechtsgleichheitsgebot ist mithin ver-
letzt, wenn die Strafbehörde gewisse geringfügige und mit denjenigen in der 
Bussenliste 1 Anhang 1 OBV vergleichbare Strassenverkehrsdelikte nicht in ei-
nem vereinfachten und kostenfreien Ordnungsbussenverfahren beurteilen 

1078 Ziff. 3.317 Bussenliste 1 Anhang 1 OBV (Art. 37 Abs. 3 SVG i.V.m. Art. 22 Abs. 1 VRV).
1079 Art. 59 Abs. 2 BSV.
1080 Vgl. häfeliN/haller/keller/ThurNherr, Nr. 756.
1081 Siehe Ausführungen in I.B.2.1.b.
1082 Zum strafrechtlichen Legalitätsprinzip und verwaltungsrechtlichen Gesetzmässig-

keitsprinzip siehe Ausführungen in III.B.1.
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kann.1083 Hierbei ist bspw. an das Nichtanbringen des Landeszeichens hinten 
am Motorfahrzeug zu denken.1084 Ausserdem ist eine Ungleichbehandlung 
erkennbar, wenn «besonders leichte Fälle» in administrativmassnahmen-
rechtlicher Hinsicht nicht gleich beurteilt werden.1085

6. Resümee und Fazit

Es wurde festgestellt, dass die Bussenerhebung unabhängig von der Leistungs-
fähigkeit von den betroffenen Personen als Ungleichbehandlung empfunden 
werden könnte.1086 Eine solche könnte auch darin erkannt werden, wenn der 
Gesetzgeber Übertretungen gegen das BSG, welches dem SVG sehr ähnlich 
ausgestaltet ist, von der Halterverantwortlichkeit ausnimmt.1087 In der vor-
liegenden Arbeit konnte aufgezeigt werden, dass — auch im Schnittstellenbe-
reich — die rechtsungleiche Behandlung durch die Einführung von Art. 7 OBG 
im öffentlichen Interesse geschah und mithin sachliche sowie vernünftige 
Gründe diese rechtfertigen.1088 Das gilt jedoch nicht, wenn gewisse gering-
fügige und mit denjenigen in der Bussenliste 1 Anhang 1 OBV vergleichbare 
Strassenverkehrsdelikte (z.B. das Nichtanbringen des Landeszeichens hinten 
am Motorfahrzeug)1089 vom vereinfachten und kostenfreien Ordnungsbussen-
verfahren ausgenommen sind.1090 Hier besteht eine Verletzung des Rechts-

1083 Siehe Ausführungen in I.B.2.1.b; der Bundesrat hat nie von der ihm durch den Gesetz-
geber eingeräumten Möglichkeit Gebrauch gemacht, Kosten im Ordnungsbussenver-
fahren festzulegen (sChaffhauser, AJP 1996, S. 1217 und FN 68 [S. 1222] m.w.H.; Bot-
schaft OBG 1993 [Bundesrat], S. 774); vgl. Art. 12 OBG; vgl. eiCker/MaNgo-Meier, 
Repetitorium Nebenstrafrecht, S. 59; vgl. eiCker, NK 2018, S. 269; vgl. MaeDer, AJP 2014, 
S. 680 m.w.H.

1084 Art. 147 VZV und Art. 114 Abs. 4 VZV i.V.m. Art. 103 Abs. 1 SVG; siehe Art. 45 Abs. 1 VTS 
i.V.m. Anhang 4 VTS; Art. 37 Wiener Strassenkonvention i.V.m. Anhang 3 Wiener 
Strassenkonvention; wohingegen das Nichtanbringen der L-Tafel bei einer Lernfahrt 
mit einer (Ordnungs-)Busse von CHF 20.— geahndet wird (Ziff. 3.320.1 Bussenliste 1 
Anhang 1 OBV; Art. 27 Abs. 1 VRV).

1085 Siehe Ausführungen in V.A.6.
1086 Siehe Ausführungen in III.A.2.
1087 Siehe Ausführungen in III.A.4.
1088 Siehe Ausführungen in III.A.3 und III.A.4.
1089 Art. 147 VZV und Art. 114 Abs. 4 VZV i.V.m. Art. 103 Abs. 1 SVG; siehe Art. 45 Abs. 1 VTS 

i.V.m. Anhang 4 VTS; Art. 37 Wiener Strassenkonvention i.V.m. Anhang 3 Wiener Stras-
senkonvention; wohingegen das Nichtanbringen der L-Tafel bei einer Lernfahrt mit 
einer (Ordnungs-)Busse von CHF 20.— geahndet wird (Ziff. 3.320.1 Bussenliste 1 An-
hang 1 OBV; Art. 27 Abs. 1 VRV).

1090 Siehe Ausführungen in III.A.; vgl. eiCker/MaNgo-Meier, Repetitorium Nebenstraf-
recht, S. 59; vgl. eiCker, NK 2018, S. 269; vgl. MaeDer, AJP 2014, S. 680 m.w.H.
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gleichheitsgebots, welche nicht sachlich gerechtfertigt ist.1091 Dasselbe gilt, 
wenn das Kumulationsprinzip nur im Ordnungsbussenverfahren und nicht 
auch für das nachfolgende ordentliche Strafverfahren gilt.1092

B. Verstoss gegen das Legalitätsprinzip?
1. Strafrechtliches Legalitätsprinzip und verwaltungsrechtliches 

Gesetzmässigkeitsprinzip

Das strafrechtliche Legalitätsprinzip und das verwaltungsrechtliche Gesetz-
mässigkeitsprinzip besagen, dass ein staatlicher Akt sich auf eine materiell-
gesetzliche Grundlage stützen muss, die hinreichend bestimmt und vom 
staatsrechtlich hierfür zuständigen Organ erlassen worden ist.1093 Deren recht-
liche Grundlage findet sich in Art. 5 Abs. 1 BV. Das Erfordernis einer gesetzli-
chen Grundlage gilt sowohl für strafrechtliche Sanktionen1094 als auch für 
einschneidendere verwaltungsrechtliche Massnahmen.1095 Gemäss Art. 164 BV 
sind alle wichtigen rechtsetzenden Bestimmungen in der Form eines Bundes-
gesetzes zu erlassen. Dazu gehören insbesondere die grundlegenden Bestim-
mungen über die Einschränkungen verfassungsmässiger Rechte1096 und die 
Rechte und Pflichten von Personen.1097 Die Erhebung einer Busse ist ein hoheit-
licher Akt, der in das Eigentum1098 und bei Verfügung einer Ersatzfreiheits-
strafe in die persönliche Freiheit1099 der betroffenen Person eingreift, und ist 
daher in einem Bundesgesetz zu regeln.1100 Mit Art. 7 OBG hat der Bundesge-
setzgeber diese Vorgaben eingehalten. Der Gesetzgeber beschränkte die Ver-
antwortlichkeit des Fahrzeughalters zunächst auf Bagatelldelikte, die im 
SVG sowie den gestützt darauf erlassenen Verordnungen enthalten waren, 
und erweiterte diese mit der Revision des OBG um die Widerhandlungen gegen 

1091 Siehe Ausführungen in III.A.5.
1092 Siehe Ausführungen in III.A.3.
1093 BGE 123 I 1 E. 2.b S. 3.
1094 Art. 5 Abs. 1 BV, Art. 1 StGB und Art. 7 Ziff. 1 EMRK; vgl. Jaag, Festschrift Stefan Trechsel, 

S. 165.
1095 Art. 5 Abs. 1 BV, und Art. 36 Abs. 1 BV; Jaag, Festschrift Stefan Trechsel, S. 165 m.w.H.
1096 Art. 164 Abs. 1 Bst. b BV.
1097 Art. 164 Abs. 1 Bst. c BV.
1098 Art. 26 BV.
1099 Art. 10 Abs. 2 BV.
1100 Art. 36 Abs. 1 BV.
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das NSAG.1101 Für weitere Übertretungen, die nicht in diesen Erlassen aufge-
führt sind, fehlt es immer noch an einer gesetzlichen Grundlage.

Vor der Einführung der Verantwortlichkeit des Fahrzeughalters bei ge-
ringfügigen Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsrecht bei unbe-
kannter Täterschaft war es nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung un-
zulässig, diesen für eine solche Verkehrsregelverletzung zu bestrafen.1102 Hier-
bei verwies das BGer auf den auch im Strassenverkehrsrecht geltenden Grund-
satz des Art. 1 StGB, wonach eine Tat nur dann strafbar ist, wenn sie vom Gesetz 
ausdrücklich mit Strafe bedroht wird.1103 Hinweise darauf, dass sich eine 
solche Verantwortlichkeit des Fahrzeughalters als Gewohnheitsrecht etab-
liert hätte, ergeben sich aus dem Entscheid nicht.1104 Dies hätte darauf hin-
gedeutet, dass es sich hierbei um eine Norm ohne «Strafcharakter» gehandelt 
hätte, da Gewohnheitsrecht im Strafprozess ausgeschlossen ist.1105

In einem anderen Entscheid verneinte das BGer die Bussenerhebung von 
Unternehmen gemäss Art. 6 aOBG/2014 (der Vorgängernorm des heutigen 
Art. 7 OBG) gestützt auf den Grundsatz der Legalität nach Art. 1 StGB und Art. 7 
Ziff. 1 EMRK.1106 Das könnte darauf hinweisen, dass es sich bei erstgenannter 
Vorschrift um eine Vorschrift mit «Strafcharakter» handelt.1107 Denn nach der 
bundesgerichtlichen Rechtsprechung knüpft der in Art. 7 Ziff. 1 EMRK ver-
wendete Begriff der Strafe an eine strafrechtliche Verurteilung im Sinne von 
Art. 6 Ziff. 1 EMRK an.1108 Wird Art. 7 OBG «Strafcharakter» zugesprochen, fin-
det mithin das strafrechtliche Legalitätsprinzip Anwendung. In der vorlie-
genden Arbeit wird deshalb nachfolgend die Vereinbarkeit von Art. 7 OBG mit 
diesem Prinzip eingehend untersucht.

1101 Botschaft OBG 2014 (Bundesrat), S. 988.
1102 BGE 102 IV 256 Regeste S. 256.
1103 BGE 102 IV 256 E. 2 S. 258; siehe Art. 5 Abs. 1 BV und Art. 7 Ziff. 1 EMRK.
1104 Ebenso liegt kein Verstoss gegen das Rückwirkungsverbot (nulla poena sine lege prae-

via) vor, welches sowohl im Straf- als auch Verwaltungsprozess zu beachten ist.
1105 Dies folgt aus dem Prinzip nulla poena sine lege scripta; siehe DoNaTsCh/goDeNzi/

Tag, S. 34; siehe eiCker, ZStrR 2014, S. 169.
1106 BGE 144 I 242 E. 3.1.2 S. 251 und E. 3.2 S. 253 (siehe Medienmitteilung Juni 2018 [BGer], 

S. 1 f.); a.M. Urteil des Obergerichts des Kantons Zug BZ 2015 54 vom 21. Juli 2015, in: 
CAN 85/2015, S. 238 ff. (E. 3.3 S. 239 f.); siehe Art. 5 Abs. 1 BV.

1107 Siehe Ausführungen in II.D.4.4.
1108 BGE 144 I 242 E. 3.1.2 S. 251.
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2. Art. 7 OBG als genügend bestimmte atypische  
verwaltungs akzessorische Blankettnorm

Die Systematik der Durchsetzung verwaltungsrechtlicher Verhaltensvor-
schriften mithilfe strafrechtlicher Bestimmungen ist für das gesamte Neben-
strafrecht charakteristisch.1109 Entsprechend enthalten zahlreiche Erlasse des 
Verwaltungsrechts aus den unterschiedlichsten Rechtsgebieten regelmässig 
im hinteren Teil Strafbestimmungen unter gleichnamigen Titel, so auch das 
SVG. Diese Verwaltungsakzessorietät im Nebenstrafrecht kann allerdings zu 
Schwierigkeiten bei der Zuordnung der jeweiligen Vorschriften zu einem 
Rechts  bereich führen. Hierbei ist an die rechtliche Anweisung an die Verwal-
tungsbehörde in einer als Verbindungsnorm in Betracht kommenden Bestim-
mung zu denken. So ist bspw. aus Art. 4 VZV (Berechtigungen durch Führeraus-
weis) nicht umgehend ersichtlich, ob diese als Verbindungsnorm zu Art. 95 SVG 
gilt oder keine akzessorische Norm des Verwaltungsrechts ist. Die eingangs 
dieses Absatzes genannte Problematik ist insbesondere dann anzutreffen, 
wenn der anzuwendende Erlass die entsprechende verwaltungsrechtliche Be-
stimmung nicht — zumeist im hinteren Teil bei den Strafbestimmungen — unter 
Strafe stellt und kein Verweis auf diese Vorschrift besteht. Ein solcher Aussen-
verweis besteht hingegen in Art. 7 OBG mit den Widerhandlungen gegen das 
OBG. Gleichwohl führt diese Bestimmung zu Schwierigkeiten bei deren Ein-
ordnung. Dies, weil der Gesetzgeber durch die «Auferlegung» und «Bezahlung» 
der Busse statt der «Bestrafung» mit derselben den Behörden einen Ermessens-
spielraum bei der Auslegung dieser Vorschrift einräumt. Zudem hängt die Bus-
senerhebung nicht letztlich nur von den Regelungen des Verwaltungsrechts 
ab, sondern auch vom «unverhältnismässigen»1110 behördlichen Aufwand 
resp. der daraus folgenden fehlenden Ermittlung der Täterschaft. Bei Art. 7 OBG 
handelt es sich mithin um eine atypische verwaltungsakzessorische Norm.

Nichtsdestotrotz verweist diese Blankettnorm zunächst auf die in der 
Bussenliste 1 Anhang 1 OBV enthaltenen Ordnungsbussentatbestände, welchen 
wiederum verwaltungsrechtliche Verhaltensvorschriften des schweizerischen 
Strassenverkehrsrechts zugrunde liegen.1111 Dynamische und generelle 
Aussenverweise sind charakteristisch für Letzteres. Selbst die wohl praxis-
relevanteste Strafbestimmung des SVG — Art. 90 SVG — enthält einen entspre-

1109 Zum Begriff und der Bedeutung des Nebenstrafrechts siehe eiCker/MaNgo-Meier, 
Repetitorium Nebenstrafrecht, S. 31 ff.

1110 Siehe Ausführungen in I.B.3.2.
1111 Botschaft OBG 1969 (Bundesrat), S. 1093.
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chenden Verweis auf die Vollziehungsvorschriften des Bundesrats im Sinne 
von Art. 57 Abs. 1 SVG. Dies bietet die erhöhte Flexibilität, um auf Änderungen 
in der Umwelt — wie die Entwicklung neuster Technologien — zu reagieren, 
birgt wiederum aber auch eine gewisse Rechtsunsicherheit. Dennoch sind sol-
che echten Blankettstraftatbestände, bei welchen sich die Ausfüllungsnorm 
ausserhalb des ursprünglichen bzw. verweisenden Gesetzes befindet,1112 
im Nebenstrafrecht nicht per se zu unbestimmt.1113 In der Bussenliste 1 An-
hang 1 OBV passt der Gesetzgeber das im Ordnungsbussenbereich zu ver-
folgende und sanktionierende Verhalten laufend an, wobei er es bei der letzten 
Revision auf weitere Bereiche als das Strassenverkehrsrecht ausdehnte. Die zu 
ahndenden Übertretungen in der Bussenliste 1 Anhang 1 OBV sind mithin 
genügend bestimmt, da sie die strafbare Handlung hinreichend umschreiben 
und dementsprechend keinen Ermessensspielraum der rechtsanwenden-
den Behörde vorsehen. Der Normempfänger kann sich an ihnen orientieren 
und sein Verhalten danach ausrichten. Bei der Anwendung von Art. 7 OBG ist 
dadurch der gegenüber der unbekannten Täterschaft erhobene Vorhalt eben-
so genügend bestimmt, und schliesslich ist für den Fahrzeughalter erkenn-
bar, welches konkrete Delikt der Erhebung der Busse zugrunde liegt. Art. 7 
OBG sorgt jedoch nur dann für die künftige Befolgung der Ordnungsbussen-
tatbestände, wenn der Fahrzeughalter die tatsächliche Fahrzeugführerschaft 
kennt und sie zu einem regelkonformen Verhalten anhalten kann. Diese 
Norm dient mithin nicht im klassischen Sinne der Durchsetzung von ver-
waltungsrechtlichen Vorschriften, was deren Zuordnung zum Straf(prozess)
recht oder Verwaltungsrecht i.e.S. erschwert.

3. Bis zum 1. Oktober 2023 fehlende Anwendbarkeit von Art. 7 
OBG (ehemals Art. 6 aOBG/2014) auf Unternehmen

Auf den strafrechtlichen Grundsatz der Legalität nach Art. 1 StGB und Art. 7 
Ziff. 1 EMRK verwies das BGer in einem Entscheid, wo es die Anwendbarkeit von 
Art. 6 aOBG/2014 (der Vorgängernorm des heutigen Art. 7 OBG) auf fahrzeug-
haltende Unternehmen verneinte.1114 Nach konstanter Rechtsprechung des 
BGer sind juristische Personen (und allgemein Unternehmen)1115 deliktsfä-
hig, sofern ein Bundesgesetz oder kantonales Recht dies ausdrücklich vor-

1112 eiCker, ZStrR 2014, S. 176 m.w.H.
1113 eiCker, ZStrR 2014, S. 193.
1114 BGE 144 I 242 E. 3.1.2 S. 251 und E. 3.2 S. 252 f.; siehe Art. 5 Abs. 1 BV.
1115 Vgl. Art. 102 Abs. 4 StGB.
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sieht.1116 Im 7. Teil des StGB (Art. 102 ff.) wird die Verantwortlichkeit resp. die 
Strafbarkeit des Unternehmens seit 1. Oktober 2003 ausdrücklich im Gesetzes-
text erwähnt. Da allerdings mit Art. 102 StGB die Strafbarkeit bzw. Verantwort-
lichkeit des Unternehmens nur auf Verbrechens- und Vergehensstufe einge-
führt wurde — was nur auf schwerere strassenverkehrsrechtliche Delikte zu-
trifft, die im ordentlichen Strafverfahren zu ahnden sind —, sind Übertretun-
gen gegen das Strassenverkehrsrecht nicht erfasst.1117 Dabei ist nicht nur an 
die in der Bussenliste 1 Anhang 1 OBV enthaltenen Übertretungen zu denken, 
sondern auch an die weiteren geringfügigen Übertretungen gegen das Stras-
senverkehrsstrafrecht.

Der Begriff des Fahrzeughalters ergibt sich aus einem Verwaltungser-
lass,1118 was wiederum bezeichnend für das Nebenstrafrecht ist. Gemäss die-
sem kann auch eine Firma eingetragen werden. Das BGer lehnte jedoch den 
Schuldspruch einer GmbH gestützt auf Art. 6 aOBG/2014 (die Vorgänger-
norm des heutigen Art. 7 OBG) ab und verwies hierbei auf das aus dem straf-
rechtlichen Legalitätsprinzip folgende und streng zu beachtende Bestimmt-
heitsgebot (nulla poena sine lege certa).1119 Im Gegensatz zu Art. 6 aOBG/2014 
nennt die per 1. Oktober 2023 in Kraft tretende Version (Art. 7 Abs. 1 OBG) aus-
drücklich juristische Personen. Mit dem Verweis auf Art. 1 StGB und Art. 7 Ziff. 1 
EMRK lieferte das BGer einen Hinweis darauf, dass es Art. 6 aOBG/2014 und 
mithin Art. 7 OBG «Strafcharakter» zuspricht. Das BGer verwies auf die Aus-
führungen in der Botschaft zu Via sicura. Gemäss dieser solle die Regelung der 
Halterverantwortlichkeit die Problematik mildern, dass «viele Unternehmen 
oft nicht in der Lage oder nicht willens [seien], der Polizei jene Person anzu-
geben, die das Fahrzeug zur fraglichen Zeit benutzte».1120 Gemäss den Ausfüh-
rungen in der Botschaft zu Via sicura kann die Polizei selbstverständlich 

1116 BGE 144 I 242 E. 3.1.1 S. 250; BGE 105 IV 172 ff. E. 3 S. 175 m.w.H.; eine solche gesetzliche 
Grundlage besteht z.B. mit Art. 7 VStrR und Art. 181 DBG. Das Obergericht des Kantons 
Zug erkannte in Art. 7 OBG ebenso eine solche gesetzliche Regelung (Urteil des Ober-
gerichts des Kantons Zug BZ 2015 54 vom 21. Juli 2015, in: CAN 85/2015, S. 238 ff. [E. 1 
S. 238 ff.]).

1117 Art. 105 Abs. 1 StGB i.V.m. Art. 102 Abs. 1 SVG.
1118 Art. 78 VZV.
1119 BGE 144 I 242 E. 3.1.2 S. 251 und E. 3.2 S. 253 (siehe Medienmitteilung Juni 2018 [BGer], 

S. 1 f.); a.M. Urteil des Obergerichts des Kantons Zug BZ 2015 54 vom 21. Juli 2015, in: CAN 
85/2015, S. 238 ff. (E. 3.3 S. 239 f.); zum Bestimmtheitsgebot siehe DoNaTsCh/goDeNzi/
Tag, S. 33 f., eiCker, ZStrR 2014, S. 169 m.w.H. und PoPP/BerkeMeier, BSK StGB, N 45 
zu Art. 1 StGB; gemäss haskaya, forumpoenale 2019, S. 389 ff., ist allerdings auch die 
gegenteilige Auffassung des BGer vertretbar und mithin juristische Personen durch 
Art. 6 aOBG/2014 resp. Art. 7 OBG als erfasst anzusehen.

1120 Vgl. zum Ganzen BGE 144 I 242 E. 3.1.2 S. 252.
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Ermittlungen anstellen, um die tatsächliche Fahrzeugführerschaft herauszu-
finden. Diese aufwändige Ermittlungs-(und Untersuchungs-)Arbeit steht aber 
gemäss dem Bundesrat in keinem vernünftigen Verhältnis zu der zu erwarten-
den Höhe der Busse. Auch die Gerichtsgebühren würden nur höchst selten 
den behördlichen Aufwand decken, sodass diese Kosten zulasten der Allge-
meinheit gingen, was stossend erscheine.1121 Das Abstellen auf den formellen 
Halterbegriff und diese Ausführungen in den Materialien deuten — wie es das 
BGer feststellte — darauf hin, dass der Gesetzgeber auch «Firmen» bzw. Unter-
nehmen in die Pflicht nehmen wollte.1122 Aufgrund der vagen Formulierung 
mit dem Verweis auf den Registereintrag ohne konkrete Nennung der Unter-
nehmen in Art. 6 aOBG/2014 resp. bis zum 1. Oktober 2023 in Art. 7 OBG ent-
stand jedoch ein für das Strafrecht atypischer Auslegungsspielraum, welcher 
entsprechend mit Rechtsunsicherheit einherging.

Im Gegensatz zum BGer gelangte das Obergericht des Kantons Zug zu 
einem anderen Ergebnis. Beide Gerichte erkannten zwar, dass der Gesetz-
geber mit der Einführung von Art. 6 aOBG/2014 (der Vorgängernorm des heu-
tigen Art. 7 OBG) die Ausweitung der strafrechtlichen Verantwortlichkeit 
einer juristischen Person auf die in der Bussenliste 1 Anhang 1 OBV enthalte-
nen Übertretungen bezweckte.1123 Ein Strafbefehl, mit welchem bei der Be-
schwerdegegnerin als juristische Person eine Busse gestützt auf diese Vor-
schrift erhoben wird, ist jedoch nach der Rechtsprechung des Obergerichts des 
Kantons Zug nicht nichtig und stellt einen definitiven Rechtsöffnungstitel im 
Sinne von Art. 80 Abs. 2 SchKG dar.1124 Zu diesem Ergebnis konnte das Ober-
gericht des Kantons Zug nur gelangen, wenn es nicht von einer Verletzung des 
Legalitätsprinzips ausging, da ansonsten dem Strafbefehl die rechtliche Grund-
lage gefehlt und folglich zu dessen Nichtigkeit geführt hätte.

Die bundesgerichtliche Rechtsprechung macht deutlich, dass der Ein-
bezug von juristischen Personen (und allgemein von Unternehmen)1125 sich 
nicht ohne Weiteres aus dem Wortlaut von Art. 6 aOBG/2014 resp. bis zum 
1. Oktober 2023 von Art. 7 OBG ergab. Der Gesetzgeber hätte diese Bestim-
mung somit von Beginn an anders ausgestalten müssen, sodass kein Ausle-
gungsspielraum für die rechtsanwendenden Behörden entstanden wäre. 

1121 Vgl. zum Ganzen Botschaft Via sicura 2010 (Bundesrat), S. 8486 f.
1122 Siehe haskaya, forumpoenale 2019, S. 389 ff.
1123 BGE 144 I 242 E. 3.1.2 S. 252; Urteil des Obergerichts des Kantons Zug BZ 2015 54 vom 

21. Juli 2015, in: CAN 85/2015, S. 238 ff. (E. 3.3 S. 240).
1124 Urteil des Obergerichts des Kantons Zug BZ 2015 54 vom 21. Juli 2015, in: CAN 85/2015, 

S. 238 ff. (E. 3.3 S. 240).
1125 Vgl. Art. 102 Abs. 4 StGB.
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Dieses Versäumnis hat der Gesetzgeber nun mit der Teilrevision von Art. 7 OBG 
teilweise1126 nachgeholt,1127 indem er in dieser Bestimmung nun ausdrücklich 
juristische Personen nennt.1128

Wird die Deliktsfähigkeit des Unternehmens allerdings generell abge-
lehnt, hat dies zur Folge, dass dieses zwar in verwaltungsrechtlicher Hinsicht 
als Halter gilt und im Fahrzeugausweis eingetragen wird,1129 die Strafbehörde 
aber das mit dessen Fahrzeug begangene Strassenverkehrsdelikt nicht ver-
folgen und ahnden kann. Eine zivilrechtliche Haftung des Unternehmens nach 
Art. 58 SVG ist hingegen möglich,1130 gelangt aber aufgrund des fehlenden Per-
sonen- und Sachschadens1131 bei den im Ordnungsbussenverfahren zu be-
handelnden Delikten nicht zur Anwendung. Es ist mithin festzustellen, dass 
der Umstand, dass Art. 6 aOBG/2014 resp. bis zum 1. Oktober 2023 Art. 7 OBG 
nur natürliche Personen erfasste, zu einer Ungleichbehandlung der fahrzeug-
haltenden Personen führte und bis dahin keine hinreichende gesetzliche 
Grundlage für den Einbezug von juristischen Personen bestand. Eine solche 
besteht denn auch nach wie vor nicht für Einzelunternehmen und gewisse 
Rechtsgemeinschaften. Zu Letzteren zählen die einfache Gesellschaft, die 
Kollektiv- und Kommanditgesellschaft, wobei Erstere jedoch keine Firma und 
keinen Sitz im rechtlichen Sinn hat und diese mithin auch nicht im Fahrzeug-
ausweis eingetragen werden kann.1132 Im Gegensatz hierzu werden in der 
Praxis Einzelunternehmen nicht selten als Fahrzeughalter erfasst.

1126 Die Einzelunternehmen und gewisse Rechtsgemeinschaften, welche im Fahrzeugaus-
weis eingetragen werden können, werden entsprechend weiterhin nicht von Art. 7 
OBG erfasst; siehe nachfolgende Ausführungen in III.B.3.

1127 Bericht Teilrevision SVG und OBG 2020 (UVEK), S. 27; siehe gaNDer, Nr. 376.
1128 Vgl. BGE 144 I 242 E. 3.2 S. 252 f.; vgl. Medienmitteilung Juni 2018 (BGer), S. 1 f.
1129 Art. 4 Bst. b IVZV i.V.m. Ziff. 2.22 Anhang 1 IVZV (ehemals Art. 3 Abs. 1 Bst. b Ziff. 1 MOFIS-

Register-Verordnung); siehe Urteil des BGer 6B_1007/2016 vom 10. Mai 2017 E. 1.4 m.w.H. 
(siehe zu diesem Urteil Müller, AJP 2018, S. 1568 ff.); siehe Ziff. 1 Anhang 5 VVV; der Über-
begriff «Unternehmen» (und nicht «juristische Person») wurde hier bewusst verwendet, 
da Halter eines Motorfahrzeug neben juristischen Personen auch Rechtsgemeinschaften 
ohne Rechtspersönlichkeit (vgl. Art. 102 Abs. 4 Bst. c StGB) sein können (ProBsT, BSK SVG, 
N 228 zu Art. 58 SVG; sChaffhauser/zellweger, Nr. 868); siehe sChaffhauser, Grund-
riss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Nr. 247; siehe Ausführungen in I.C.

1130 ofTiNger/sTark, N 128 zu § 25.
1131 Art. 4 Abs. 3 Bst. a OBG.
1132 Vgl. Art. 4 Bst. b IVZV i.V.m. Ziff. 2.22 Anhang 1 IVZV; Entscheid der Verwaltungsrekurs-

kommission des Kantons St. Gallen I/2-2014/35 vom 8. Januar 2015 Regeste.
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4. Durchbrechung des Analogieverbots  
im Ordnungsbussen bereich

Das Analogieverbot gilt im Straf- und Verwaltungsverfahren nicht gleicher-
massen. Während sich die Verwaltungsbehörden unter gewissen Umständen 
eines argumentum per analogiam bedienen dürfen, gilt dies nicht für die Straf-
 behörden1133. Das Strafrecht wirkt sich grundsätzlich einschneidender auf 
eine Person aus, weshalb es gerechtfertigt ist, strengere Rahmenbedingungen 
zu schaffen.1134 Die Bindung der staatlichen Macht an das generell-abstrakte 
Gesetz und mithin die Einhaltung des Rückwirkungs- sowie Analogieverbots 
machen das staatliche Handeln voraussehbar und sind im Sinne des Gebots 
der Rechtssicherheit.1135 Das BGer hat sich jedoch im Ordnungsbussenrecht 
aus Gründen der Verfahrensökonomie und der Rechtsgleichheit über das Ana-
logieverbot hinweggesetzt.1136 Dieser erstgenannte Grund widerspiegelt das 
Streben nach einer effizienteren Strafverfolgung als allgemeine Entwicklung 
im Strassenverkehrsrecht.1137 Das BGer erachtete es als folgerichtig, wenn 
sowohl die Missachtung eines signalisierten Fahrverbots1138 als auch die 
Missachtung eines durch die Signale «Parkieren verboten» oder «Halten ver-
boten» angezeigten Parkverbots1139 im Ordnungsbussenverfahren geahndet 
werden können, ebenso die Missachtung des aus dem Signal «Fahrverbot» 
und der Zusatztafel «Güterumschlag gestattet» sich ergebenden Parkverbots 
dem Ordnungsbussenverfahren zu unterstellen.1140 Diese Rechtsprechung 
wirft einmal mehr die Frage nach der Rechtsnatur der Ordnungsbussen und 
damit auch der Bussenerhebung gemäss Art. 7 OBG auf. Ausserdem entspricht 
diese Durchbrechung des Analogieverbots nicht der bisher zu den Elementen 
des Legalitätsprinzips aufgezeigten Rechtsprechung des BGer in einem Straf-
verfahren. Dies könnte gegen die Annahme eines allfälligen «Strafcharakters» 
dieser Norm sprechen.

1133 Nulla poena sine lege stricta als weiteres Element des Legalitätsprinzips gemäss Art. 1 
StGB.

1134 Zum strafrechtlichen Zwang als ultima ratio siehe wohlers, Selbstregulierung, S. 274.
1135 Vgl. haller/kölz/gäChTer, Nr. 452.
1136 BGE 114 IV 50 E. 2b S. 53; vgl. weisseNBerger, Komm SVG / aOBG/2014, N 20 zu Art. 16 

SVG.
1137 Siehe Ausführungen in I.A.1.3.
1138 Ehemals Ziff. 125.1 ff. der Ordnungsbussenliste; Ziff. 2.14 Anhang 2 SSV; siehe Ziff. 304.3 

Bussenliste 1 Anhang 1 OBV.
1139 Ehemals Ziff. 114.2 der Ordnungsbussenliste; Ziff. 2.50. Anhang 2 SSV, Ziff. 250 Bussen-

list 1 Anhang 1 OBV; Ziff. 2.49. Anhang 2 SSV, Ziff. 230.2 Bussenliste 1 Anhang 1 OBV.
1140 BGE 114 IV 50 E. 2b S. 53; hier ist m.E. die Rückfahrt unzulässig gewesen, da sie nicht un-

mittelbar nach dem Güterumschlag erfolgte und die Strasse nicht nur für den Durch-
gangsverkehr benützt wurde (vgl. BGE 96 IV 42 E. 2 S. 43).
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5. Resümee und Fazit

Bei Art. 7 OBG handelt es sich um eine atypische verwaltungsakzessorische 
Blankettnorm, welche aufgrund von ihrer Regelung in einem formellen Ge-
setz zunächst den Anforderungen des strafrechtlichen Legalitätsprinzips 
und des verwaltungsrechtlichen Gesetzmässigkeitsprinzips standhält. Art. 7 
OBG erweist sich als hinreichend bestimmt, da für den Fahrzeughalter er-
kennbar ist, welches konkrete Delikt der Bussenerhebung zugrunde liegt.1141 
Der Gesetzgeber wollte von Beginn an auch «Firmen» bzw. Unternehmen in 
die Pflicht nehmen und hat Art. 7 Abs. 1 OBG entsprechend per 1. Oktober 2023 
auf juristische Personen ausgedehnt.1142 Im Gegensatz zur Auffassung des 
Obergerichts des Kantons Zug1143 genügte dem BGer der Verweis in der altrecht-
lichen Regelung (Art. 6 aOBG/2014) auf den Eintrag im Fahrzeugausweis nicht 
und es lehnte entsprechend die Bestrafung des Unternehmens im Ordnungs-
bussenbereich ab.1144 Erwähnenswert ist, dass das BGer in diesem Entscheid 
das strafrechtliche Legalitätsprinzip gemäss Art. 1 StGB und Art. 7 Ziff. 1 EMRK 
anwendete.1145 Dies deutet darauf hin, dass es sich hierbei um eine Vorschrift 
mit «Strafcharakter» handelt.1146 Die bisherige Rechtsprechung des BGer im 
Bereich des Ordnungsbussenrechts zeigte aber auch, dass es teilweise das 
Legalitätsprinzip strikt anwendete,1147 sich dann aber auch aus Gründen der 
Verfahrensökonomie und der Rechtsgleichheit über dessen Elemente (Ana-
logieverbot) hinwegsetzte.1148 Die Durchbrechung eines wesentlichen Grund-
satzes des Strafrechts erschwert die Bestimmung der Rechtsnatur von Art. 7 
OBG und die Voraussehbarkeit der künftigen Rechtsprechung des BGer, was 
zu (noch mehr) Unsicherheit bei der Anwendung dieser Bestimmung führt.

1141 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in III.B.2.
1142 Bericht Teilrevision SVG und OBG 2020 (UVEK), S. 3, S. 27 und S. 44; Botschaft Via sicura 

2010 (Bundesrat), S. 8486.
1143 Urteil des Obergerichts des Kantons Zug BZ 2015 54 vom 21. Juli 2015, in: CAN 85/2015, 

S. 238 ff. (E. 3.3 S. 239 f.).
1144 BGE 144 I 242 E. 3.2 S. 252 f.
1145 BGE 144 I 242 E. 3.1.2 S. 251.
1146 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in III.B.3.
1147 BGE 144 I 242 E. 3.2 S. 252 f.
1148 BGE 114 IV 50 E. 2b S. 53; vgl. weisseNBerger, Komm SVG / aOBG/2014, N 20 zu Art. 16 

SVG.
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C. Missachtung des Verbots  
des Selbstbelastungszwangs?

1. Strafprozessualer Grundsatz nemo tenetur se ipsum accusare 
und Verpflichtung zur Mitwirkung im Verwaltungsverfahren

Gemäss der Rechtsprechung des EGMR sind das Recht zu schweigen und das 
Recht, sich nicht selbst belasten zu müssen, — obschon nicht besonders in 
Art. 6 EMRK erwähnt — anerkannte international standards, die den Kern des 
Konzepts eines fairen Verfahrens nach Art. 6 EMRK bilden. Der EGMR unter-
scheidet beim Verbot des Selbstbelastungszwangs mithin das Recht zu schwei-
gen (the right to silence) und das Selbstbelastungsprivileg (privilege against self-
incrimination),1149 wobei hierdurch deutlich werden soll, dass neben dem Recht 
auf Aussageverweigerung auch ein Editionsverweigerungsrecht gilt.1150 Diese 
beiden Teilgehalte des Grundsatzes nemo tenetur se ipsum accusare gelten 
alsdann nach der Rechtsprechung des EGMR nicht absolut.1151 Der EGMR 
erachtet z.B. das Ziehen von Schlussfolgerungen aus dem Schweigen eines 
Beschuldigten unter Umständen als zulässig.1152

Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist das Recht zu 
schweigen im Rahmen des Verhältnismässigen beschränkbar, solange es in 
seinem Wesensgehalt intakt bleibt.1153 Im materiellen Recht und insbesondere 
im Verwaltungsrecht gebe es eine grosse Zahl von Verhaltenspflichten, die 
u.a. dazu dienen, einen Straftäter zu überführen, denen sich die betroffene 
Person aber nicht mit dem Hinweis entziehen könne, dass sie sich allenfalls 
selbst einer strafrechtlichen Handlung bezichtigen müsste.1154 Zu denken ist 
hierbei bspw. an die Verpflichtung, Fahrzeuge mit einem Fahrtenschreiber 
auszurüsten,1155 gewisse Verhaltenspflichten bei einem Unfall (insbesondere 
bei Personenschaden, keiner unverzüglich beseitigbaren Gefahr oder der 

1149 Weh gegen Österreich, § 39.
1150 oTT, nemo tenetur, S. 112 m.w.H.
1151 John Murray gegen Vereinigtes Königreich, § 47; Weh gegen Österreich, § 46; Urteil 

des BGer 6B_439/2010 vom 29. Juni 2010 E. 5.3; oTT, nemo tenetur, S. 115 f. m.w.H.
1152 Weh gegen Österreich, § 46 m.w.H.; siehe Urteil des Gerichtshofs des Kantons Genf 

P/23645/2021 AARP/124/2023 vom 6. April 2023 E. C.c.
1153 Urteil des BGer 6B_722/2019 vom 23. Januar 2020 E. 1.3.3; BGE 144 I 242 E. 1.2.1 S. 245 

m.w.H.
1154 Zu denken sei hierbei z.B. an das Delikt der Vereitelung einer Blutprobe nach Art. 91a 

SVG (BGE 121 II 273 E. 3c/cc S. 286; vgl. Botschaft SVG 1999 [Bundesrat], S. 4494).
1155 Art. 93 Abs. 2 Bst. a SVG i.V.m. Art. 29 SVG, Art. 57 Abs. 1 VRV, Art. 100 Abs. 1 Bst. a–d 

VTS und Art. 219 Abs. 1 Bst. a VTS.

169 C. Missachtung des Verbots des Selbstbelastungszwangs?

https://perma.cc/8UTG-VEVD
https://perma.cc/8UTG-VEVD
https://perma.cc/45AG-Q9NC
https://perma.cc/B5KB-CZNT
https://perma.cc/45AG-Q9NC
https://perma.cc/YWE9-YREF
https://perma.cc/YWE9-YREF
https://perma.cc/45AG-Q9NC
https://perma.cc/R8SR-J8DF
https://perma.cc/R8SR-J8DF
https://perma.cc/73RK-DF8C
https://perma.cc/A5VL-L8KR
https://perma.cc/P2EL-MKH3
https://perma.cc/P2EL-MKH3
https://perma.cc/4NCL-5LC4
https://perma.cc/F8MF-8L2F
https://perma.cc/MW8U-EEN7
https://perma.cc/UX7C-GC86
https://perma.cc/BJY8-ZE5Z
https://perma.cc/MVV4-K9DV
https://perma.cc/MVV4-K9DV
https://perma.cc/7ZAH-86LA


Beschädigung eines Signals)1156 oder die Pflicht, sich einer Blutprobe zu unter-
ziehen.1157 Art. 6 EMRK verbietet nach Ansicht des BGer nur die improper com-
pulsion, d.h. eine missbräuchlich bzw. unverhältnismässig ausgeübte Form 
von Zwang, wie etwa die in einem Zollstrafverfahren unter Strafandrohung 
erzwungene Herausgabe von potenziell belastenden Dokumenten.1158 Ein 
Fahrzeugführer dürfe mit Rücksicht auf den Nemo-tenetur-Grundsatz nicht 
unter Strafandrohung verpflichtet werden, aktiv zu seiner eigenen Belastung 
beizutragen,1159 etwa durch Aussagen über den Unfallhergang und den allfäl-
ligen Alkoholkonsum vor und während der Fahrt.1160

Während im Strafverfahren grundsätzlich der Grundsatz nemo tenetur 
se ipsum accusare gilt,1161 kann im Verwaltungsprozess hingegen die beschul-
digten Person unter Androhung einer Ungehorsamsstrafe nach Art. 292 StGB 
oder gar durch Anwendung von unmittelbarem Zwang zur Mitwirkung ver-
pflichtet werden.1162 Letzteres gilt auch dann, wenn Beweise im Verwaltungs-
verfahren erhoben worden sind und im Strafverfahren Verwendung finden.1163 
Schwierigkeiten entstehen insbesondere dann, wenn der betroffenen Person 
«systemfremde» Mitwirkungspflichten auferlegt werden.1164 Solche dem 
Straf prozessrecht fremden Pflichten führen regelmässig zu Diskussionen 

1156 Art. 92 SVG i.V.m. Art. 51 Abs. 1 und Abs. 2 SVG, Art. 54 Abs. 2 VRV, Art. 55 Abs. 1 VRV, 
Art. 56 Abs. 1 f. und Abs. 4 VRV, Art. 98 Bst. c SVG; siehe eiCker/MaNgo-Meier, Repeti-
torium Nebenstrafrecht, S. 126 f.

1157 Art. 91a SVG; vgl. zum Ganzen BGE 121 II 273 E. 3c/cc S. 286.
1158 BGE 140 II 384 E. 3.2.2 S. 391.
1159 BGE 106 Ia 7 Regeste S. 7; gilles, AJP 2011, S. 172 m.w.H.
1160 BGE 131 IV 36 E. 3.5.4 S. 47.
1161 Zum Verbot der Selbstbelastung bei Verkehrsunfällen siehe wohlers/goDeNzi, 

AJP 2005, S. 1045 ff.
1162 häfeliN/Müller/uhlMaNN, Nr. 995; gilles, AJP 2011, S. 171; wyss, Freundesgabe 

Bernhard Schlink, S. 467 f.; MaeDer, AJP 2014, S. 685.
1163 Siehe gilles, AJP 2011, S. 177 m.w.H. und S. 179; siehe aCkerMaNN/urwyler, S. 22 ff., 

zum schwierigen Beweistransfer vom Verwaltungs- ins Strafrechtssystem, insbeson-
dere bei Mitwirkungspflichten.

1164 Zu denken ist hier etwa an das Kartellverfahren, welches den Wettbewerbsbehörden 
weitreichende Untersuchungsmittel, wie Hausdurchsuchungen, zur Verfügung stellt 
(Art. 40 ff. KG; waser, S. 72). Es besteht teilweise unter Straffolge eine umfassende Aus-
sagepflicht durch die betroffene Person (Art. 42 Abs. 1 KG i.V.m. Art. 12 Bst. b VwVG 
sowie Art. 64 BZP; rieDo/Niggli, Verwaltungsstrafrecht, S. 64; MaeDer, AJP 2014, 
S. 685). Dies führt dann zu Widersprüchlichkeiten und Rechtsunsicherheit, soweit 
Art. 49a KG (Sanktion bei unzulässigen Wettbewerbsbeschränkungen) als strafrecht-
liche bzw. strafrechtsähnliche Norm betrachtet (BGE 140 II 384 E. 3.2.1 S. 389; BGE 139 
I 72 E. 2.2.2 S. 79 f. m.w.H.) und der Grundsatz nemo tenetur se ipsum accusare verletzt 
wird (Niggli/MaeDer, Verwaltungsstrafverfahren, S. 31; rieDo/Niggli, Verwaltungs-
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über die Rechtsnatur der betroffenen Regelungen und zu Rechtsunsicher-
heit.1165 Wie bereits einleitend erwähnt,1166 ist aufgrund der derzeitigen Aus-
gestaltung von Art. 7 OBG als Hybridnorm unklar, welchem Rechtsbereich 
diese Bestimmung zuzuordnen ist und welche rechtsstaatlichen Prinzipien 
und Garantien gelten. Daher und aufgrund der an Art. 7 OBG vorgebrachten 
Kritik hinsichtlich seiner Vereinbarkeit mit dem Selbstbelastungsprivileg bzw. 
dem Verbot des Selbstbelastungszwangs1167 ist die Vereinbarkeit dieser Vor-
schrift mit dem Nemo-tenetur-Grundsatz zu erforschen. Es wird untersucht, ob 
der Fahrzeughalter einer Verhaltenspflicht unterliegt und ob diese allenfalls 
eine missbräuchlich bzw. unverhältnismässig ausgeübte Form von Zwang dar-
stellt. Hierzu werden zunächst die durch den EGMR festgestellten Kriterien 
zur Feststellung der Verletzung des strafprozessualen Verbots des Selbstbe-
lastungszwangs erarbeitet und schliesslich auf Art. 7 OBG angewendet.

2. Aspekte zur Feststellung der Verletzung des strafprozessualen 
Nemo-tenetur-Grundsatzes

Mit der Bussenerhebung nach Art. 7 OBG wird ein rechtlicher Zwang («tenetur») 
ausgeübt. Dies aber nur dann, wenn die Strafbehörden keine Fahrzeugführer-
schaft eruieren konnten und diese dem Fahrzeughalter zwar bekannt ist, er sich 
aber aus beliebigen Gründen nicht auf das Strafverfahren einlässt. Wenn der 
Fahrzeughalter hingegen nicht weiss oder nicht wissen kann, wer sein Fahrzeug 
gelenkt hat, oder dies gegen seinen Willen erfolgte und er es nicht verhindern 

strafrecht, S. 64; siehe MaeDer, AJP 2014, S. 685 m.w.H.). Dieselbe Diskussion kann im 
Verwaltungsstrafverfahren bei der Anwendung von Art. 39 Abs. 2 VStrR hinsichtlich 
der Frage geführt werden, ob der Beschuldigte bei Einvernahmen ausdrücklich auf sein 
Aussageverweigerungsrecht hinzuweisen ist (eiCker/fraNk/aCherMaNN, S. 178 f. und 
S. 231; eiCker/aCherMaNN/lehNer, AJP 2013, S. 1455). Das Gleiche gilt, wenn die Straf-
verfolgungsbehörde Beweismittel in einem Strafprozess verwenden möchte, welche 
im Sinne von Art. 87 Abs. 1 Bst. d HMG unter Androhung einer Strafe wegen Verletzung 
von Mitwirkungspflichten erhoben worden sind.

1165 Siehe Niggli/MaeDer, Verwaltungsstrafverfahren, S. 30 f.
1166 Siehe Ausführungen in III.
1167 Niggli/MaeDer, Strassenverkehrsrechts-Tagung 2018, S. 88, erachten Art. 6 aOBG/2014 

(die Vorgängernorm des heutigen Art. 7 OBG) mit dem Nemo-tenetur-Grundsatz als 
nicht vereinbar (MaeDer, AJP 2014, S. 685, MaeDer/Niggli, BSK SVG, N 30 zu Art. 102 
SVG; siehe roBerT, Strassenverkehr 2014, S. 35 f.); eiCker, NK 2018, S. 279, bezeichnet 
den besagten Grundsatz als tangiert; wohlers, Strassenverkehr 2015, S. 13, und oTT, 
Jahrbuch Strassenverkehrsrecht 2016, S. 272 f., erwarten kein Einschreiten des EGMR 
bei dessen Beurteilung der Vereinbarkeit von Art. 6 aOBG/2014 (der Vorgängernorm 
des heutigen Art. 7 OBG) mit dem Nemo-tenetur-Grundsatz.
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konnte, fehlt es an einer selbstbelastenden Situation.1168 Mangels Tatmacht 
kann hier dem Fahrzeughalter denn auch kein Vorwurf gemacht werden.1169 
Die fehlende Kenntnis der Fahrzeugführerschaft durch den Fahrzeughalter 
ist in der Praxis allerdings regelmässig eine Schutzbehauptung und — wenn 
überhaupt — schwer feststellbar.

Sofern der Fahrzeughalter die Fahrzeugführerschaft nicht nennt, führt 
dies zu einem ordentlichen Strafverfahren wegen Art. 7 OBG und er muss mit 
der Bussenerhebung rechnen («se ipsum accusare»).1170 Bei der Beurteilung, 
ob der ausgeübte Zwang unzulässig war bzw. das vom EGMR aus Art. 6 Ziff. 1 
EMRK abgeleitete Verbot des Selbstbelastungszwangs1171 verletzt wurde, sind 
die folgenden Kriterien heranzuziehen:

Der EGMR fordert zunächst einen konkreten Zusammenhang zwischen 
der Informationspflicht eines Fahrzeughalters und dem Strafverfahren gegen 
ihn wegen des begangenen Strassenverkehrsdelikts. Ohne einen solchen Zu-
sammenhang sei die Anwendung von Zwang zur Erlangung der Information 
mit dem Recht, zu schweigen und sich nicht selbst zu belasten, vereinbar.1172 
Es ist somit in einem ersten Schritt festzustellen, ob ein Konnex zu einem Straf-
verfahren besteht.

Nach der Rechtsprechung des EGMR sind bei der Feststellung der Miss-
achtung des Rechts auf Selbstbelastungsfreiheit folgende weitere Faktoren zu 
berücksichtigen: (1) die Art und der Grad des Zwangs zur Beweiserlangung, 
(2) die Existenz angemessener Verfahrensgarantien und (3) die Verwer-
tung der so erlangten Beweismittel.1173 Eine Verwendung im Strafverfahren 

1168 JeaNNereT, Le temps tant tenant, S. 145; vgl. zum Ganzen oTT, nemo tenetur, S. 147 f. 
m.w.H.

1169 Siehe roTh, ZStrR 2011, S. 316.
1170 Vgl. oTT, nemo tenetur, S. 328.
1171 Siehe wohlers/goDeNzi, AJP 2005, S. 1045.
1172 Vgl. zum Ganzen Weh gegen Österreich, § 56.
1173 «The nature and degree of compulsion used to obtain the evidence; the existence of any 

relevant safeguards in the procedure; and the use to which any material so obtained is 
put»; Jalloh gegen Deutschland, § 101 und § 116; O’Halloran und Francis gegen Verei-
nigtes Königreich, § 52; wohlers, forumpoenale 2008, S. 2, S. 4–7; Überlegungen der 
Wirksamkeit der betreffenden Massnahme für das Rechtssystem sieht der EGMR je-
doch nicht als entscheidend für die Beurteilung des «Strafcharakters» einer Norm an 
( Jussila gegen Finnland, § 36); das Kriterium «pre-existence» (oTT, nemo tenetur, 
S. 126) wird in der vorliegenden Arbeit nicht behandelt, da die Rechtsprechung des 
EGMR dazu uneinheitlich ist und wenig überzeugt. Die Entscheide des EGMR zur 
Lenkerauskunft lassen sich nicht in das durch die Literatur erarbeitete Konzept des 
Wissens («knowlegde») einfügen, weshalb auf weitere Ausführungen dazu verzichtet 
wird (oTT, nemo tenetur, S. 130).
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bedingt, dass die Strafverfolgungsbehörde bei ihrer Anklage nicht auf Be-
weise zurückgreift, die sie gegen den Willen der beschuldigten Person durch 
Zwang oder Druck erlangt hat.1174 Im Fall  Jalloh gegen Deutschland nannte der 
EGMR als zusätzliches Element das Gewicht des öffentlichen Interesses (an 
der Strafverfolgung).1175

3. Anwendung der Rechtsprechung des EGMR auf Art. 7 OBG

3.1 Konnex zu einem Strafverfahren

In Anwendung der aktuellen Rechtsprechung des EGMR wird als Erstes unter-
sucht, ob ein konkreter Zusammenhang zwischen der Informationspflicht des 
Fahrzeughalters und dem Strafverfahren gegen ihn wegen des begangenen 
Strassenverkehrsdelikts besteht. In der Schweiz auferlegen die Polizeiorgane 
dem Fahrzeughalter zunächst die Busse im Ordnungsbussenverfahren. Die 
Übertretungsstrafbehörde oder Staatsanwaltschaft hält ihn alsdann zur Be-
zahlung an, wenn mit verhältnismässigem Aufwand nicht eruiert werden 
kann, wer die Widerhandlung gegen das Strassenverkehrsrecht tatsächlich 
begangen hat.1176 Sofern die Polizei Ermittlungen ohne Vorliegen eines Ver-
dachts tätigt, dass eine Straftat begangen wurde,1177 ist der Bezug zu einem 
Strafverfahren zu verneinen. Art. 7 OBG gelangt allerdings bei einer durch 
die Polizeiorgane festgestellten1178 geringfügigen Widerhandlung gegen das 
schweizerische Strassenverkehrsrecht zur Anwendung. Die Polizei geht so-
mit von der Begehung einer Straftat und damit vom Vorliegen eines Tatver-
dachts aus, wenn auch die Täterschaft (noch) unbekannt ist (und allenfalls 
bleibt). Ausgehend von diesem Tatverdacht tätigt die Polizei Erhebungen (z.B. 
das Zustellen des Übertretungsvorhalts an den Fahrzeughalter mit der Mög-
lichkeit zur Bekanntgabe der tatsächlichen Fahrzeugführerschaft). Unter 
Umständen können dadurch erste Beweise erhoben und gesichert werden. 
Da dies der Aufklärung einer Straftat dient,1179 ist ein solches Vorgehen als 
strafprozessuales (und nicht als präventiv-polizeiliches Vor-)Ermittlungs-

1174 Jalloh gegen Deutschland, § 100 m.w.H.; gilles, AJP 2011, S. 172 m.w.H.
1175 «The weight of the public interest in the investigation and punishment of the offence in 

issue»; oTT, nemo tenetur, S. 137, und suMMers, Jahrbuch Strassenverkehrsrecht 2009, 
S. 656 f., erachten dies als kein eigenständiges Kriterium.

1176 Art. 7 OBG.
1177 Vgl. Urteil des BGer 1B_404/2021 vom 19. Oktober 2021 E. 3.2.
1178 Art. 3 Abs. 1 OBG.
1179 Vgl. Urteil des BGer 1B_404/2021 vom 19. Oktober 2021 E. 3.2 m.w.H.
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verfahren der Polizei1180 einzuordnen und fällt somit in den Anwendungs-
bereich der StPO.1181 Bereits dies deutet auf einen Konnex zu einem Strafver-
fahren hin.

Die Rechtsprechung des EGMR, dass die Verpflichtung des Fahrzeughal-
ters, die tatsächliche Fahrzeugführerschaft zu benennen, nicht belastend sei,1182 
vermag für die schweizerische Regelung nicht zu überzeugen. Diese Recht-
sprechung basiert auf einem Fall, in welchen die Bezirkshauptmannschaft 
Bregenz das Verfahren wegen einer Geschwindigkeitsüberschreitung gegen 
unbekannt führte und gegen den Fahrzeughalter weder ein Strafverfahren 
aufgrund dieses Delikts eingeleitet worden war noch ein solches in Aussicht 
stand.1183 Zudem bezieht sich diese Rechtsprechung des EGMR auf die Be-
strafung von Fahrzeughaltern, welche wegen der Missachtung einer gesetzli-
chen Informationspflicht bestraft wurden. Eine solche bspw. gemäss kantona-
lem Recht vorgesehene Informationspflicht des Motorfahrzeughalters ist nach 
der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ebenso mit dem Recht, sich in einem 
Strafverfahren nicht selbst belasten zu müssen, vereinbar, wenn dieser im Straf-
verfahren die Möglichkeit erhält, seine Antwort zu verweigern.1184

Art. 7 OBG enthält zwar keine Vermutung, dass der Fahrzeughalter der 
Fahrzeugführer war.1185 Die Bestimmung lässt aber zu, dass die Strafbehörde 
bei der im Fahrzeugausweis eingetragenen Person die Busse wegen des zu-
grunde liegenden Verkehrsverstosses erhebt, wenn die Täterschaft weiterhin 
mit verhältnismässigem Aufwand nicht ermittelbar ist und die Busse — unter 
Umständen infolge der Ablehnung des Ordnungsbussenverfahrens1186 — nicht 
bezahlt1187 wird. Bei Art. 7 OBG besteht mithin aufgrund der «Bussen»-Erhe-

1180 Siehe Ausführungen in II.D.3.2.
1181 Art. 299 Abs. 2 StPO; vgl. Urteil des BGer 1B_404/2021 vom 19. Oktober 2021 E. 3.3.
1182 Weh gegen Österreich, § 54; O’Halloran und Francis gegen Vereinigtes Königreich, 

§ 57.
1183 Weh gegen Österreich, § 53.
1184 Urteil des BGer 1P.631/2003 vom 8. Januar 2004 Regeste, in: Pra 93/2004 Nr. 62, S. 348 ff. 

(S. 348 f.).
1185 MaeDer, ContraLegem 2018, S. 67–69, Niggli/MaeDer, Strassenverkehrsrechts-Tagung 

2018, S. 82–84; a.M. Botschaft Via sicura 2010 (Bundesrat), S. 8517, Botschaft OBG 2014 
(Bundesrat), S. 988, Urteil des BGer 6B_1007/2016 vom 10. Mai 2017 E. 1.5 (siehe zu diesem 
Urteil Müller, AJP 2018, S. 1568 ff.), MaeDer, AJP 2014, S. 684 f., sChorro, ZStrR 2017, 
S. 88 f., weisseNBerger, Jahrbuch Strassenverkehrsrecht 2012, S. 430 f. und wohlers, 
Strassenverkehr 2015, S. 12; vgl. Weh gegen Österreich, § 48; siehe Ausführungen in 
III.H.2.

1186 Art. 4 Abs. 3 Bst. c OBG und Art. 13 Abs. 2 OBG.
1187 Art. 6 Abs. 4 OBG, Art. 7 Abs. 3 OBG und Art. 9 Abs. 2 Bst. c OBG.
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bung ein unmittelbarer Bezug zum begangenen Strassenverkehrsdelikt. 
Der Fahrzeughalter kann es nun so sehen, dass er sich im Endeffekt selbst be-
zichtigt und die Strafe (in Form der pauschal erhobenen Busse und bei deren 
Nichtbezahlung oder Zahlungsverzug allenfalls einer — nach der hier vertre-
tenen Ansicht abzulehnenden1188 — Ersatzfreiheitsstrafe) trägt. Oder aber der 
Fahrzeughalter hat diese Strafe zu tragen, weil aufgrund seiner fehlenden 
Einlassung oder da er effektiv nicht um die Täterschaft weiss,1189 diese unbe-
kannt bleibt. M.a.W. wird ohnehin ein Strafverfahren durchgeführt, um die 
Busse erhältlich zu machen, sofern dies nicht bereits im Ordnungsbussenver-
fahren möglich war. Damit unterscheidet sich Art. 7 OBG wesentlich von den 
dem Fahrzeughalter gesetzlich auferlegten Auskunftspflichten, welche durch 
den EGMR zu beurteilen waren und vergleichbar mit den kantonalrechtli-
chen Informationspflichten sind. Es besteht jedoch in vergleichbarer Weise ein 
Konnex zwischen der — auf die Nennung der tatsächlichen Täterschaft be-
grenzten1190 — Informationspflicht des Fahrzeughalters und schliesslich der 
Einleitung und Durchführung eines ordentlichen Strafverfahrens gegen ihn. 
Das erste durch den EGMR herausgearbeitete Kriterium zur Feststellung der 
Verletzung des Verbots des Selbstbelastungszwangs ist somit gegeben.

3.2 Art und Ausmass des Zwangs zur Beweiserlangung

Nachdem der konkrete Zusammenhang mit einem Strafverfahren bejaht 
wurde, ist als Nächstes auf die Art und den Grad des Zwangs zur Beweiserhe-
bung einzugehen.

a. Indirekte Informationspflicht nach Art. 7 OBG führt zu direktem Zwang
Gemäss Art. 140 StPO sind verbotene Beweiserhebungsmethoden wie Zwangs-
mittel, welche die Denkfähigkeit oder die Willensfreiheit beeinträchtigen, un-
zulässig, auch wenn die betroffene Person ihrer Anwendung zustimmt. Nicht 
jede Zwangssituation, in der sich die beschuldigte Person aufgrund eines Straf-
verfahrens befindet, führt dazu, dass das Verbot des Zwangs zur Selbstbelas-
tung verletzt wird.1191 Es ist entsprechend in einem nächsten Schritt die Art 
des Zwangs zu untersuchen, welcher durch die Anwendung von Art. 7 OBG für 
den Fahrzeughalter entsteht.

1188 Siehe Ausführungen in III.I.2.4.
1189 Z.B. da er das Fahrzeug gleichzeitig mehreren Personen überlässt oder diese es ihrer-

seits anderen überlassen haben.
1190 Vgl. Weh gegen Österreich, § 54; vgl. O’Halloran und Francis gegen Vereinigtes König-

reich, § 58; vgl. oTT, nemo tenetur, S. 144; vgl. roTh, ZStrR 2011, S. 316.
1191 roTh, ZStrR 2011, S. 315.
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Im Fall O’Halloran und Francis gegen Vereinigtes Königreich führte der EGMR 
aus, dass es sich bei der angedrohten und verhängten Strafe wegen der Weige-
rung, Angaben zum tatsächlichen Fahrzeugführer zu machen, um direkten 
Zwang handle.1192 Während Art. 7 OBG «nur» von der Auferlegung (Abs. 1) 
und «Bezahlung» (Abs. 5) der Busse spricht, sehen einige kantonalrechtliche 
Bestimmungen bei einer Informationsverweigerung die Bestrafung mit der 
Busse vor. Bei den durch die Kantone vorgesehenen direkten Informations-
pflichten handelt es sich mithin um direkten Zwang.

Im Gegensatz zu den erwähnten kantonalrechtlichen Vorschriften stellt 
Art. 7 OBG nicht die eigentliche Weigerung, die tatsächliche Fahrzeugführer-
schaft bekannt zu geben, unter Strafe und auferlegt dem Fahrzeughalter einen 
«formellen»1193 Zwang. Vielmehr legt diese Bestimmung das Vorgehen bei 
unbekannter Fahrzeugführerschaft fest1194 und führt zur Erhebung der Busse 
vom Fahrzeughalter für das begangene Strassenverkehrsdelikts aufgrund 
von dessen Haltereigenschaft. Im Vergleich zur (kantonalrechtlichen) direkten 
Informationspflicht sieht Art. 7 OBG einen «mehrstufigeren» Weg vor und der 

1192 O’Halloran und Francis gegen Vereinigtes Königreich, §§ 56 f.
1193 sChlauri, S. 206 f. und S. 211; oTT, nemo tenetur, S. 116.
1194 Siehe Marginalie zu Art. 6 aOBG/2014.

Abb. 5: Direkte Informationspflicht gemäss kantonalem Recht
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dem Fahrzeughalter auferlegte Zwang ist differenzierter zu betrachten. Die 
Strafverfolgungsbehörde führt ein ordentliches Strafverfahren gegen den 
Fahrzeughalter nur dann durch, wenn dieser sich selbst der Tat bezichtigt1195 
oder kein Geständnis ablegt und keine oder nur ungenügende Angaben zur 
tatsächlichen Fahrzeugführerschaft macht, sodass Letztere nicht individua-
lisierbar ist1196 und die Busse unter Umständen infolge der Ablehnung des 
Ordnungsbussenverfahrens1197 nicht (fristgerecht) bezahlt1198 wird. Der Ge-
setzgeber hält den Fahrzeughalter somit an, der Strafverfolgungsbehörde eine 
dienliche Information zur Fahrzeugführerschaft zu erteilen, andernfalls er 
selbst für die Busse aufkommen muss.1199 Es besteht dementsprechend eine 
indirekte Informationspflicht des Fahrzeughalters, wenn er der Busse ent-
gehen will. Die Angabe der tatsächlichen Fahrzeugführerschaft durch den 
Fahrzeughalter geschieht mithin unter Umständen nicht freiwillig. Will er 
diese bspw. aufgrund eines besonderen Näheverhältnisses gegenüber der 
Polizei nicht nennen und ist diese anderweitig — wie durch den Abgleich des 
Radarfotos — nicht ermittelbar, besteht durch die drohende Bussenerhebung 
ein direkter Zwang zur Information.1200 In diesem Fall hängt die Beweissamm-
lung massgeblich vom Willen des Fahrzeughalters ab. Kann hingegen die tat-
sächliche Fahrzeugführerschaft eruiert werden, kommt es nicht zur Busse-
nerhebung, und es besteht kein Zwang des Fahrzeughalters zu deren Nen-
nung. Der ihm mit Art. 7 OBG auferlegte Zwang ist also abhängig von der Er-
mittlungs- und Untersuchungstätigkeit der Strafverfolgungsbehörden. Erst 
die fehlende Eruierungsmöglichkeit der tatsächlichen Fahrzeugführerschaft 
führt zum Informationszwang des Fahrzeughalters.

1195 In diesem Fall ist der Fahrzeughalter als fahrzeugführende Person zu bestrafen.
1196 Art. 7 Abs. 4 OBG (Art. 6 Abs. 4 aOBG/2014); Botschaft Via sicura 2010 (Bundesrat), S. 8487; 

es genügt die Vorlage eines unterzeichneten Mietvertrages, wonach der Fahrzeugführer 
allein den Wagen lenken durfte (Urteil des BGer 6B_1007/2016 vom 10. Mai 2017 E. 1.5 
[siehe zu diesem Urteil Müller, AJP 2018, S. 1568 ff.]).

1197 Art. 4 Abs. 3 Bst. c OBG und Art. 13 Abs. 2 OBG.
1198 Art. 6 Abs. 4 OBG, Art. 7 Abs. 3 OBG und Art. 9 Abs. 2 Bst. c OBG.
1199 Botschaft Via sicura 2010 (Bundesrat), S. 8487.
1200 Vgl. gilles, AJP 2011, S. 173 f.
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Soweit die tatsächliche Fahrzeugführerschaft durch die Strafverfolgungsbe-
hörden nur mit unverhältnismässigem Aufwand feststellbar ist und sich der 
Fahrzeughalter zur Vermeidung der Bussenerhebung zur Information veran-
lasst sieht, ist die Art des Zwangs mit demjenigen im Fall O’Halloran und Francis 
gegen Vereinigtes Königreich vergleichbar. Auch wenn Art. 7 OBG nur eine in-
direkte Informationspflicht vorsieht bzw. eine solche Pflicht nicht ausdrück-
lich erwähnt und kein eigentlicher Verstoss dagegen vorliegt, ist der damit ver-
bundene Informationszwang ebenso direkter Natur. Durch die Ausübung 
von direktem Zwang infolge der indirekten Informationspflicht des Fahrzeug-
halters wird unter Umständen durch die glaubhaften Angaben des Fahrzeug-
halters ein entscheidendes Beweismittel in einem Strafverfahren erhältlich 
gemacht.1201 Da jedoch ein solcher direkter Zwang nach der Rechtsprechung 
des EGMR nicht das einzige Element zur Feststellung einer allfälligen Missach-
tung des Verbots des Selbstbelastungszwangs ist, wird nachfolgend dessen 
Ausmass untersucht.1202

1201 Siehe roTh, ZStrR 2011, S. 316, welcher die Ansicht des EGMR ablehnt, dass unter dem 
Gesichtspunkt des Zwangs zu berücksichtigen sei, die Betroffenen müssten «nur» 
angeben, wer gefahren sei («a simple fact»).

1202 Siehe Ausführungen in III.C.2.

Abb. 6: Indirekte Informationspflicht gemäss Art. 7 OBG
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b. Geringes Ausmass des Zwangs aufgrund der Bussenhöhe im unteren 
Bereich und mangels Anordnung einer Ersatzfreiheitsstrafe

Nach Art. 7 OBG werden vom Fahrzeughalter weder die Verfahrenskosten 
erhoben noch wird er wegen der verweigerten Information bestraft. Vielmehr 
wird von ihm die je nach Delikt unterschiedlich hohe Busse erhoben. Die Maxi-
malhöhe der Ordnungsbusse beträgt CHF 300.—,1203 welche der Gesetzgeber 
in der Bussenliste 1 Anhang 1 OBV allerdings bisher nicht ausgeschöpft hat.1204 
Der Höchstbetrag dieser unbedingten Strafe beträgt derzeit CHF 260.—, wes-
halb das Ausmass des ausgeübten Zwangs im unteren Bereich liegt.1205 Die 
Schwere des Zwangs ist jedoch als wesentlich höher zu beurteilen, wenn die 
Strafverfolgungsbehörde dem Fahrzeughalter bei Nichtbezahlung der Busse 
oder Zahlungsverzug zusätzlich eine — nach der hier vertretenen Ansicht ab-
zulehnende1206 — Ersatzfreiheitsstrafe androht. Soweit dem Fahrzeughalter 
«nur» die Erhebung der Busse und kein Freiheitsentzug droht, ist der ausge-
übte Zwang insgesamt als geringfügig einzustufen. Entgegen der Art des durch 
die Anwendung von Art. 7 OBG ausgeübten Zwangs spricht dessen Ausmass 
unter diesen Umständen nicht für die Annahme des Verstosses gegen das Ver-
bot des Selbstbelastungszwangs.

c. Resümee und Fazit
Aufgrund des Gesagten ist somit festzustellen, dass der durch die indirekte 
Informationspflicht bewirkte direkte Zwang auf eine Einschränkung des 
Rechts auf Selbstbelastungsfreiheit hindeutet,1207 während dessen Ausmass 
infolge der geringfügigen Bussenhöhen dagegen spricht.1208

3.3 Existenz angemessener Verfahrensgarantien

Nachdem der Konnex zu einem Strafverfahren festgestellt wurde, wie auch, 
dass das Ausmass des durch die indirekte Informationspflicht1209 ausgeübten 
Zwangs dessen Art relativiert, ist im Nachfolgenden darauf einzugehen, ob 
angemessene Garantien im Verfahren gegen den Fahrzeughalter bestehen.

1203 Vgl. sChaffhauser, AJP 1996, S. 1218.
1204 Art. 1 Abs. 4 OBG.
1205 Ziff. 3.303.3.e Bussenliste 1 Anhang 1 OBV; vgl. Art. 105 Abs. 1 StGB.
1206 Siehe Ausführungen in III.I.2.4.
1207 Siehe Ausführungen in III.C.3.2.a.
1208 Siehe Ausführungen in III.C.3.2.b.
1209 Siehe Ausführungen in III.C.3.2.a.

179 C. Missachtung des Verbots des Selbstbelastungszwangs?

https://perma.cc/7SMB-63CY
https://perma.cc/MQ79-XGBK
https://perma.cc/7SMB-63CY
https://perma.cc/Z4ZE-8G7L
https://perma.cc/MQ79-XGBK
https://perma.cc/P7HP-NL3P


a. Kein Verzicht auf Verteidigungsrechte durch Annahme  
der konkludenten Zustimmung des Fahrzeughalters

Im Fall O’Halloran und Francis gegen Vereinigtes Königreich führte der EGMR 
aus, dass derjenige, der sich für den Besitz und das Führen eines Kraftfahr-
zeugs entscheidet, damit bestimmte Verantwortlichkeiten und Verpflichtun-
gen übernimmt, welche sich aus den Rechtsvorschriften für solche Fahrzeuge 
ergeben. Im Rechtssystem des Vereinigten Königreichs umfassen diese Verant-
wortlichkeiten die Verpflichtung, den Behörden bei Verdacht auf Verkehrs-
verstösse die Identität der Fahrzeugführerschaft mitzuteilen.1210

Das BGer schliesst wiederholt aus diesen Ausführungen des EGMR, dass 
sich somit nach der neueren bundesgerichtlichen und konventionsrechtlichen 
Rechtsprechung für Halter und Fahrzeugführer von Motorfahrzeugen aus 
ihrer Akzeptanz der Strassenverkehrsgesetzgebung und ihrer Fahrberech-
tigung gewisse Obliegenheiten ergeben.1211 Es erkannte entsprechend impli-
zit in der in Art. 6 aOBG/2014 (der Vorgängernorm des heutigen Art. 7 OBG) sta-
tuierten indirekten Informationspflicht1212 des Fahrzeughalters, die tatsäch-
liche Fahrzeugführerschaft zu nennen oder die Busse zu bezahlen, keine Ver-
letzung des Rechts, sich nicht selber zu belasten.1213 

Richter Myjer erklärte sich in seiner dissenting opinion mit dieser Ansicht 
des EGMR, es handle sich aufgrund der «konkludenten Zustimmung» um 
keinen Verstoss nach Art. 6 Ziff. 1 EMKR, nicht einverstanden. Im strafrechtli-
chen Zusammenhang dürfe die Inanspruchnahme des Schweigerechts an sich 
keine Straftat sein.1214 

In der Literatur wird die erwähnte «konkludente Zustimmung» im Sinne 
des Urteils O’Halloran und Francis gegen vereinigtes Königreich ebenso zu Recht 
kritisiert. Der konkludente Rechtsverzicht durch den Besitz und Gebrauch 
eines Motorfahrzeugs könnte auf jede sozial(schädlich)e Aktivität ausgedehnt 

1210 Vgl. zum Ganzen O’Halloran und Francis gegen Vereinigtes Königreich, § 57: «Those who 
choose to keep and drive motor cars can be taken to have accepted certain responsibilities 
and obligations as part of the regulatory regime relating to motor vehicles, and in the legal 
framework of the United Kingdom these responsibilities include the obligation, in the 
event of suspected commission of road-traffic offences, to inform the authorities of the 
identity of the driver on that occasion»; vgl. Urteil des BGer 6B_439/2010 vom 29. Juni 
2010 E. 5.3; siehe Urteil des Gerichtshofs des Kantons Genf P/23645/2021 AARP/124/2023 
vom 6. April 2023 E. 2.3.2.

1211 BGE 144 I 242 E. 1.2.3 S. 246; Urteil des BGer 6B_439/2010 vom 29. Juni 2010 E. 5.4; Urteil 
des BGer 6B_571/2009 vom 28. Dezember 2009 E. 3.2.

1212 Siehe Ausführungen in III.C.3.2.a.
1213 BGE 144 I 242 Regeste S. 242; gilles, AJP 2011, S. 174 m.w.H.
1214 Vgl. zum Ganzen O’Halloran und Francis gegen Vereinigtes Königreich, dissenting 

opinion of Judge Myjer, § 5.
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werden, welche einer Regulierung unterliegt.1215 Nach der hier vertretenen 
Ansicht ist es entsprechend vorzuziehen, solche dem Fahrzeughalter indi-
rekt auferlegten Obliegenheiten ausdrücklich zu benennen und unter Strafe 
zu stellen. Nur so kann die betroffene Person in strafrechtlicher Hinsicht ab-
schätzen, was von ihr unter den gegebenen Umständen erwartet wird. Falls 
dies z.B. aus rechtsstaatlichen Gründen nicht möglich ist, folgt daraus, dass die 
Normierung dieser Vorschrift in einem anderen Rechtsbereich zu prüfen ist, 
welche nicht an die persönliche Vorwerfbarkeit des begangenen Unrechts 
anknüpft. Entsprechend ist bei Art. 7 OBG auch die Einführung einer verwal-
tungsrechtlichen Kostenregelung möglich, zumal dann auch der in indirekter 
Weise erhobene sittliche Vorwurf wie bei einer «Bussen»-Erhebung fehlt.1216

Aufgrund eines konkludenten Verhaltens hingegen den Verzicht auf fun-
damentale Rechte anzunehmen, führt zu Rechtsunsicherheit. Ausserdem 
widerspricht es der wiederholten Rechtsprechung des EGMR, wonach ein Ver-
zicht auf die Verfahrensgarantien von Art. 6 EMRK insbesondere unmiss-
verständlich zum Ausdruck gebracht werden muss.1217 Ein solcher aus-
drückliche Verzicht liegt bei der Bussenerhebung vom Fahrzeughalter im 
Sinne von Art. 7 OBG i.d.R. nicht vor. Indem der Fahrzeughalter am Strassen-
verkehr teilnimmt und dadurch ein gewisses (hypothetisches) Schädigungs-
potenzial besteht, verzichtet er weder konkludent noch ausdrücklich auf sein 
Aussage-, Auskunfts- und Zeugnisverweigerungsrecht. Die Erlaubnis, ein 
potenziell schädigendes Verhalten ausüben zu dürfen, geht nicht ohne Weite-
res mit der Verpflichtung einher, den Behörden die tatsächliche Fahrzeugfüh-
rerschaft zu benennen, wenn es sich hierbei um den Fahrzeughalter selbst 
oder einen nahen Familienangehörigen handelt. Nach der hier vertretenen 
Auffassung vermag eine solche Annahme der konkludenten Einwilligung des 
Fahrzeughalters deshalb die Missachtung des Verbots des Selbstbelastungs-
zwangs nicht zu rechtfertigen.

b. Befreiungsbeweis im ordentlichen Strafverfahren
Als Verfahrensgarantien kommen namentlich Befreiungsbeweise in Betracht. 
Bei der Einführung der Halterverantwortlichkeit in Art. 7 OBG sah der Gesetz-
geber vor, dass der Fahrzeughalter der Bussenerhebung entgehen kann, wenn 

1215 Vgl. zum Ganzen suMMers, Jahrbuch Strassenverkehrsrecht 2009, S. 658, welche als 
Beispiel das Führen des Unternehmens und den Besuch einer Demonstration nennt; 
vgl. zum Ganzen oTT, nemo tenetur, S. 145; vgl. zum Ganzen roTh, ZStrR 2011, S. 318, 
welcher als weiteres Beispiel den Bankier, der seine Geschäftsbücher nicht ordentlich 
führt, erwähnt. 

1216 Siehe Ausführungen in II.D.5.3.c.
1217 Rostovtsev gegen Ukraine, § 29 m.w.H.; siehe oTT, nemo tenetur, S. 146 m.w.H.
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er glaubhaft zu machen vermag, dass das Fahrzeug gegen seinen Willen be-
nutzt wurde und er dies trotz entsprechender Sorgfalt nicht verhindern 
konnte.1218 Diese Regelung erinnert an diejenige, welche dem Urteil des EGMR 
im Fall O’Halloran und Francis gegen Vereinigtes Königreich zugrunde lag. Nach 
der britischen Strafvorschrift liegt keine Straftat vor, wenn der Fahrzeughal-
ter aufzeigt, dass er nicht wusste und auch bei angemessener Sorgfalt nicht 
wissen konnte, wer das Fahrzeug gefahren hat.1219 Das schweizerische Recht 
sieht mit der Glaubhaftmachung1220 — statt des vollen bzw. strikten Bewei-
ses — ein herabgesetztes «Beweismass» vor. Gleichzeitig ist durch das Willens-
element eine Verschärfung bei den Beweisanforderungen erkennbar. Ob-
schon sich die britische und die schweizerische Bestimmung diesbezüglich 
unterscheiden, sind sie im Schwierigkeitsgrad des durch den Fahrzeughalter 
zu erbringenden «Beweises» vergleichbar. Im Zusammenhang mit der nach 
britischem Recht vorgesehenen Befreiungsmöglichkeit führte der EGMR aus, 
dass die Straftat — also die Verweigerung der Informationspflicht1221 — kein 
Gefährdungsdelikt darstelle und die Gefahr wenig vertrauenswürdiger Ge-
ständnisse vernachlässigbar sei.1222 Art. 7 OBG gelangt hingegen als Blankett-
norm bei abstrakten Gefährdungsdelikten zur Anwendung.1223 Der Fahrzeug-
halter ist durch die Bussenerhebung für diese abstrakte Gefährdung «mitver-
antwortlich»1224 resp. gilt durch die Erhebung einer Busse anhand der Bussen-
liste 1 Anhang 1 OBV in indirekter Weise als Täter eines solchen Delikts. Es ist 
deshalb unklar, ob der EGMR gleichermassen im Befreiungsbeweis nach 
Art. 7 Abs. 5 OBG ein Element für die Gewährleistung eines fairen Verfahrens 
erkennt. Abgesehen davon ist zu berücksichtigen, dass im Ordnungsbussen-

1218 Art. 6 Abs. 5 aOBG/2014 bzw. Art. 7 Abs. 5 OBG; vgl. Urteil des Gerichtshofs des Kantons 
Genf P/23645/2021 AARP/124/2023 vom 6. April 2023 E. 3.

1219 Bei der britischen Vorschrift begründet die Strafbarkeit die fehlende Auskunft des 
Fahrzeughalters über die Identität der Fahrzeugführerschaft und nicht deren fehlende 
Ermittlung mit verhältnismässigem Aufwand durch die Strafbehörden. Sein strafbares 
Verhalten begründet die Weigerung des Fahrzeughalters, Angaben zur Fahrzeugführer-
schaft zu machen. Er hat mithin nicht — wie nach Art. 7 OBG — für ein fremdes Verhal-
ten einzustehen.

1220 Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist eine Tatsache glaubhaft gemacht, 
wenn für deren Vorhandensein gewisse Elemente sprechen, selbst wenn das Gericht 
noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnte (BGE 
130 III 321 E. 3.3 S. 325). An das Glaubhaftmachen sind damit weniger hohe Anforderun-
gen zu stellen als an den strikten Nachweis.

1221 § 172 Abs. 2 Bst. a StVG (GB) i.V.m. § 172 Abs. 3 StVG (GB); O’Halloran und Francis gegen 
Vereinigtes Königreich, § 61.

1222 O’Halloran und Francis gegen Vereinigtes Königreich, § 59.
1223 Das Ordnungsbussenverfahren wird nur durchgeführt, wenn niemand gefährdet und 

verletzt wurde sowie keine Sachbeschädigung vorliegt (Art. 4 Abs. 3 Bst. a OBG).
1224 Botschaft OBG 2014 (Bundesrat), S. 988.
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verfahren die Befreiungsmöglichkeit nach Art. 7 Abs. 5 OBG (noch) nicht 
besteht, sondern erst im nachfolgenden ordentlichen Strafverfahren vorge-
bracht werden kann.

c. Umgehung der Verteidigungsrechte des Fahrzeughalters durch 
 Einführung von Art. 7 OBG

Der Gesetzgeber führte Art. 6 aOBG/2014 bzw. den heutigen Art. 7 OBG ein, um 
Beweisschwierigkeiten, namentlich bei Inanspruchnahme des Zeugnisver-
weigerungsrechts, zu vermeiden.1225 Diese Bestimmung greift damit weiter 
in die Verteidigungsrechte der betroffenen Person ein als die meisten bisheri-
gen kantonalen Vorschriften, welche zwar eine Informationspflicht des Fahr-
zeughalters vorsahen, dies jedoch unter Einräumung insbesondere des Zeug-
nisverweigerungsrechts.1226 Zur Beschränkung des Aussage- oder Auskunfts-
verweigerungsrechts lassen sich der Botschaft zu Via sicura keine Ausführun-
gen entnehmen.1227 Entscheidend für die Bussenerhebung nach Art. 7 OBG 
ist, dass der Täter des begangenen Strassenverkehrsdelikts unbekannt bleibt. 
Ob dieser Umstand infolge der Geltendmachung eines Aussage-, Auskunfts- 
oder Zeugnisverweigerungsrechts resultiert, ist unbeachtlich. Entspre-
chend ist praxisgemäss im Übertretungsvorhalt auch kein Hinweis auf die 
Verteidigungsrechte des Fahrzeughalters — im Gegensatz zu einem solchen 
auf Art. 303 StGB (falsche Anschuldigung) — enthalten. Bei den Ordnungsbus-
sentatbeständen handelt es sich jedoch um keine schweren Straftaten, zu de-
ren Aufklärung der Eingriff in wesentliche Verfahrensrechte gerechtfertigt 
erscheinen würde.1228 Festzuhalten bleibt, dass die bewusste Umgehung von 
Verteidigungsrechten die Existenz angemessener Verfahrensgarantien in 
einem Verfahren generell fraglich erscheinen lässt. Dementsprechend ist auf 
die Einhaltung des Verbots des Selbstbelastungszwangs ein besonderes Augen-
merk zu richten. Zudem ist aufgrund der Aushebelung des Zeugnisverweige-
rungsrechts eine Verletzung der Achtung des Privat- und Familienlebens1229 
zu untersuchen.

1225 Botschaft Via sicura 2010 (Bundesrat), S. 8486 und S. 8496.
1226 Siehe Ausführungen inII.C.2; der EGMR hatte im Fall O’Halloran und Francis gegen 

Vereinigtes Königreich eine mit den kantonalrechtlichen Informationspflichten ver-
gleichbare rechtlich normierte und bei deren Verweigerung strafbare Informations-
pflicht des Fahrzeughalters zu beurteilen (§ 61).

1227 Stellt die Strafverfolgungsbehörde dem Fahrzeughalter den Übertretungsvorhalt mit 
der Möglichkeit zur Bekanntgabe der tatsächlichen Fahrzeugführerschaft zu, ist dessen 
Stellung zu Beginn des Vorverfahrens zumeist unklar. Der Fahrzeughalter kann be-
schuldigte Person, Auskunftsperson oder Zeuge sein.

1228 Vgl. Art. 141 Abs. 2 StPO.
1229 Art. 8 EMRK; Art. 13 BV.
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d. Weitere Einschränkung der Verteidigungsrechte1230

Die Verteidigungsrechte des Fahrzeughalters sind im Ordnungsbussenver-
fahren einschränkt. Während er bereits in diesem Stadium des Vorverfahrens 
jederzeit eine Verteidigung beiziehen kann, hat er hingegen keinen Anspruch 
auf Akteneinsicht.1231 Der in der Praxis teilweise angebrachte Hinweis auf das 
fehlende Akteneinsichtsrecht im polizeilichen Ermittlungsverfahren ent-
spricht zwar den Vorgaben nach Art. 101 StPO, beschränkt aber die Verteidi-
gungsrechte einer beschuldigten Person. Durch die Ausführungen in der Bot-
schaft zur Revision des OBG, wonach durch die Möglichkeit der Ablehnung ei-
ner Ordnungsbusse zugunsten einer gerichtlichen Beurteilung die Rechte der 
beschuldigten Person vollumfänglich gewahrt werden,1232 wird deren Be-
schränkung im Ordnungsbussenverfahren erkennbar. Infolge des mangelnden 
Akteneinsichtsrechts fehlt es im Ordnungsbussenverfahren mithin an einem 
für die betroffene Person wesentlichen Element für die Durchführung eines 
fairen Verfahrens und damit an einer allgemeinen Verfahrensgarantie. Er-
schwerend kommt hinzu, dass das rechtliche Gehör des Fahrzeughalters (durch 
die fehlende Geltendmachung des Aussage-, Auskunfts- und Zeugnisverwei-
gerungsrechts1233 und Berücksichtigung entlastender Momente1234) sowie 
die Kognition der Gerichte in einem allenfalls nachfolgenden Berufungs- und 
Beschwerdeverfahren in Strafsachen eingeschränkt sind.1235

e. Resümee und Fazit
Es ist somit festzustellen, dass Art. 7 Abs. 5 OBG zwar mit dem Befreiungsbe-
weis dem Fahrzeughalter eine Möglichkeit zu seiner Verteidigung einräumt,1236 
gleichzeitig wird ihm aber die Beweislast überbunden1237 und seine Verteidi-
gungsrechte1238 werden durch die indirekte Informationspflicht1239, die feh-
lende Akteneinsicht im Ordnungsbussenverfahren1240 und die Nichtberück-

1230 Siehe Ausführungen in III.H.2.3.
1231 Vgl. Art. 101 Abs. 1 StPO.
1232 Botschaft OBG 1993 (Bundesrat), S. 773.
1233 Siehe Ausführungen in III.C.3.3.c.
1234 Siehe Ausführungen in III.E.2 und III.F.3.2.
1235 Art. 398 Abs. 4 StPO; Art. 95 BGG und Art. 97 BGG.
1236 Siehe Ausführungen in III.C.3.3.b.
1237 Siehe Ausführungen in III.H.2.2, III.H.2.3 und III.H.3.
1238 Siehe Ausführungen in III.C.3.3.c.
1239 Siehe Ausführungen in III.C.3.2.a.
1240 Siehe Ausführungen in III.C.3.3.c.
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sichtigung von entlastenden Momenten1241 eingeschränkt. Zudem kommt dem 
Berufungsgericht wie auch dem Bundesgericht keine umfassende Kognition 
zu.1242 Die Annahme eines Verzichts auf diese Rechte kann nach der hier ver-
tretenen Auffassung nicht durch eine konkludente Zustimmung des Fahrzeug-
halters angenommen werden.1243 Es ist entsprechend zweifelhaft, ob hier-
durch gesamthaft die Existenz von angemessenen Verfahrensgarantien an-
genommen werden kann, welche das Recht auf Selbstbelastungsfreiheit zu 
gewährleisten vermögen.

3.4 Verwertbarkeit der unter Zwang erlangten Beweismittel

Nachdem der Zwang an sich und die damit verbundenen Möglichkeiten des 
Schutzes der betroffenen Person vor Ausübung unzulässigen Zwanges durch 
den Staat untersucht wurden, erfolgt als nächstes die Befassung mit der Ver-
wertbarkeit von Beweisen, welche die Strafverfolgungsbehörde unter Aus-
übung von Zwang erlangt hat.

a. Nennung der Fahrzeugführerschaft durch Fahrzeughalter nach Erhalt  
des Übertretungsvorhalts

Im Gegensatz zum schweizerischen Recht besteht in Grossbritannien eine 
Vorschrift, wonach in einem Verfahren für eine Straftat, einschliesslich Ge-
schwindigkeitsüberschreitungen, ein schriftliches Geständnis als Beweis he-
rangezogen werden kann.1244 Nach Ansicht des EGMR ist die Aufforderung 
der Strafbehörden an den Fahrzeughalter zur Bekanntgabe des Fahrzeug-
führers für sich genommen nicht belastend.1245 In Anwendung dieser Recht-
sprechung müsste die Aufforderung im Rahmen des Übertretungsvorhalts 
ohne Hinweis auf die Verweigerungsrechte des Fahrzeughalters als zulässig 
erachtet werden.

Gegen die Verwertbarkeit eines solchen Beweises spricht, dass ein zu-
rückhaltender Umgang mit Beweismitteln gefordert ist, welche die Strafver-
folgung aufgrund der Ausübung von Zwang erlangt hat. Denn beim Aus-
schluss verbotener Beweiserhebungsmethoden geht es um die Durchführung 
eines fairen Verfahrens und den Schutz der Menschenwürde1246. Art. 7 OBG 

1241 Siehe Ausführungen in III.E.2 und III.F.3.2.
1242 Siehe Ausführungen in III.C.3.3.d.
1243 Siehe Ausführungen in III.C.3.3.a.
1244 Art. 12 Abs. 1 Road traffic offenders act 1988 (GB) vom 15. November 1988; O’Halloran 

und Francis gegen Vereinigtes Königreich, § 27.
1245 Weh gegen Österreich, § 54; O’Halloran und Francis gegen Vereinigtes Königreich, § 58.
1246 Art. 3 Abs. 2 Bst. d StPO; Art. 7 BV.
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auferlegt dem Fahrzeughalter einen direkten Zwang zur Information1247 und 
kann in gewissen Fällen dessen Willen entscheidend beeinflussen,1248 was ei-
nen zurückhaltenden Umgang mit den so erlangten Informationen bedingt. 
Eine unter Druck abgegebene Information ist für die Wahrheitsfindung in 
einem Strafprozess wenig förderlich. Dasselbe gilt, wenn Ermittlungen auf ein 
verhältnismässiges Mass beschränkt werden.

Für die Annahme der Verwertbarkeit der im Rahmen des Übertretungs-
vorhalts gemachten (schriftlichen) Information des Fahrzeughalters spricht 
hingegen, dass dieser sich nicht in einer vergleichbaren Drucksituation wie 
bei einer Einvernahme befindet. Dessen Rolle ist unter Umständen zu diesem 
frühen Zeitpunkt im Strafverfahren noch unklar. Die von ihm geforderte In-
formation ist entsprechend auf die Angabe des verantwortlichen Fahrzeug-
führers beschränkt. Unter Bezugnahme auf die zuvor erwähnte Rechtspre-
chung des EGMR1249 kann die schriftliche Information des Fahrzeughalters 
zum tatsächlichen Fahrzeugführer deshalb als zulässiger Beweis — z.B. für die 
begangene Geschwindigkeitsüberschreitung — erachtet werden. Die Verpflich-
tung zur Angabe von Daten zum tatsächlichen Fahrzeugführer tangiert mithin 
den Kerngehalt des Verbots des Selbstbelastungszwangs nicht.

b. Information zur Fahrzeugführerschaft durch Fahrzeughalter 
 während Einvernahme

Nach Art. 141 Abs. 1 Satz 2 StPO sind Beweise unverwertbar, wenn die StPO 
diese als solche bezeichnet. Dies gilt bei der Information des Fahrzeughalters 
in einem Strafverfahren dann, wenn er den Strafbehörden gegenüber eine In-
formation kundtut, ohne im Vorfeld seiner Einvernahme auf seine strafpro-
zessualen Verteidigungsrechte hingewiesen worden zu sein. So sind die wäh-
rend einer Einvernahme gemachten Angaben des Fahrzeughalters als beschul-
digte Person,1250 Auskunftsperson1251 oder Zeuge1252 ohne den vorgängigen 
Hinweis auf das Aussage-, Auskunfts- oder Zeugnisverweigerungsrecht 

1247 Siehe Ausführungen inIII.C.3.2.
1248 Vgl. Art. 140 StPO i.V.m. Art. 141 Abs. 1 StPO; die Abgrenzung, wann eine psychische 

Beweiserhebungsmethode auf die Denkfähigkeit und die Willensfreiheit einer Person 
erlaubt oder unerlaubt einwirkt, ist generell schwierig zu treffen und muss im Einzel-
fall beurteilt werden (golDsChMiD/Maurer/sollBerger, S. 122).

1249 O’Halloran und Francis gegen Vereinigtes Königreich, § 60.
1250 Art. 158 Abs. 1 Bst. b StPO i.V.m. Art. 158 Abs. 2 StPO; Art. 141 Abs. 1 Satz 2 StPO.
1251 Art. 180 Abs. 1 StPO i.V.m. Art. 158 Abs. 1 Bst. b StPO und Art. 158 Abs. 2 StPO; Art. 141 

Abs. 1 Satz 2 StPO.
1252 Art. 177 Abs. 3 StPO; Art. 141 Abs. 1 Satz 2 StPO; dies ist namentlich dann der Fall, wenn der 

Fahrzeughalter als Täter nicht infrage kommt, da auf dem Radarfoto eine Person des 
anderen Geschlechts zu erkennen ist.
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nicht verwertbar. Denn der Fahrzeughalter hat sie unter Verletzung von Gültig-
keitsvorschriften abgegeben. Fehlt mithin der Hinweis auf das Aussage-, Aus-
kunfts- und Zeugnisverweigerungsrecht, darf die Bekanntgabe der tatsäch-
lichen Fahrzeugführerschaft durch den Fahrzeughalter im Verfahren nicht 
verwendet werden. Wiederholt sich der Fahrzeughalter unter Wahrung dieser 
Rechte nicht und liegen keine weiteren Beweise vor, welche auf die Täterschaft 
des genannten Fahrzeugführers schliessen lassen, führt dies aufgrund der 
fehlenden Verwertbarkeit der im Zusammenhang mit dem Übertretungsvor-
halt gemachten Information zu einem Freispruch der angeblichen Täterschaft. 
Soweit die tatsächliche Fahrzeugführerschaft bekannt ist, sie jedoch aufgrund 
eines Verfahrensfehlers keiner Bestrafung zugeführt werden kann, ist die Bus-
senerhebung nach Art. 7 OBG ausgeschlossen.

c. Resümee und Fazit
Sofern die Aufforderung der Strafbehörden zur Bekanntgabe der tatsächlichen 
Fahrzeugführerschaft schriftlich im Übertretungsvorhalt erfolgt, muss der 
Fahrzeughalter nicht gleich geschützt werden, wie wenn diese in einer Einver-
nahme geschieht. Es ist am konkreten Einzelfall zu prüfen, ob der Fahrzeug-
halter bei einer mündlichen Befragung auf seine strafprozessualen Rechte hin-
gewiesen worden ist. Eine allgemeingültige Aussage im Hinblick auf die Verlet-
zung des Verbots des Selbstbelastungszwangs ist entsprechend nicht möglich.

3.5 Zulässigkeit der durch Art. 7 OBG bewirkten Grundrechts-
einschränkung(en)

Die Beurteilung des Vorliegens eines öffentlichen Interesses ist insofern be-
deutsam, als der EGMR das Interesse an der Strafverfolgung und der Bestrafung 
der Täterschaft teilweise als eigenständiges Kriterium im Zusammenhang mit 
der Prüfung einer Verletzung von Art. 6 EMRK erachtet.1253 oTT, und suMMers 
sehen im öffentlichen Interesse hingegen kein eigenständiges Kriterium und 
weisen darauf hin, dass es in den neueren Urteilen nicht mehr enthalten sei.1254 
Diese Ausführungen machen insofern Sinn, als es sich beim Nemo-tenetur-
Grundsatz um eine Verfahrensgarantie handelt, welche sich als Minimalgaran-
tie mit dem Prinzip der Einschränkbarkeit nicht verträgt, und das Strafverfol-
gungsinteresse im Rahmen der Verhältnismässigkeitsprüfung i.e.S. stets ge-
nannt werden kann.1255 Art. 36 BV ist insofern nicht anwendbar. Im Strassenver-
kehrsrecht wird mit diesem Kriterium des öffentlichen Interesses (Sicherheit) 

1253 Siehe Ausführungen in III.C.2.
1254 oTT, nemo tenetur, S. 137; suMMers, Jahrbuch Strassenverkehrsrecht 2009, S. 656 f.
1255 oTT, nemo tenetur, S. 290 m.w.H. und S. 292 f.
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jedoch häufig argumentiert,1256 weshalb hier dennoch darauf eingegangen 
wird. Diese Ausführungen erfolgen allerdings nicht im (direkten) Zusam-
menhang mit der Verletzung des Grundsatzes nemo tenetur se ipsum accusare, 
sondern vielmehr unter Einbezug von Freiheitsrechten, welche Art. 7 OBG 
ebenso tangiert. Diese Vorschrift greift nämlich in das Eigentum1257 und — 
bei Verfügung einer (nach der hier vertretenen Ansicht abzulehnenden)1258 
Ersatzfreiheitsstrafe — in die persönliche Freiheit1259 der betroffenen Person 
ein.1260 Die Bussenerhebung nach Art. 7 OBG im Strafverfahren wirkt sich 
vergleichbar aus wie die Bestrafung der Täterschaft für das begangene Stras-
senverkehrsdelikt. Ein solcher Grundrechtseingriff ist nur unter den Voraus-
setzungen von Art. 36 BV zulässig. Nachfolgend ist zu deshalb untersuchen, 
ob dieser Eingriff durch Art. 7 OBG gerechtfertigt ist.

a. Gesetzliche Grundlage und Rechtfertigung durch ein öffentliches 
 Interesse

Mit Art. 7 OBG besteht eine formelle gesetzliche Grundlage,1261 welcher öffent-
liche Interessen1262 zugrunde liegen. Zu denken ist hierbei an die in der Bot-
schaft zu Via sicura ausdrücklich erwähnte ökonomische Verwaltungs- und 
Prozessführung.1263 Bei einer generellen oder teilweisen Zeugnisverweige-
rung fallen oft aufwändigere Ermittlungs- und Untersuchungsarbeiten und 
damit die Inanspruchnahme zusätzlicher Ressourcen (namentlich in perso-
neller sowie letztlich in finanzieller Hinsicht) an. Zudem steht ein solches Ver-
halten unter Umständen der Wahrheitsfindung und mithin der Bestrafung 
des tatsächlichen Täters entgegen. Dieses öffentliche Interesse der Strafver-
folgung kommt bereits darin zum Ausdruck, dass mit Art. 7 OBG ein rechtlicher 
Freiraum verhindert werden sollte.1264 Die im Rahmen von Via sicura einge-
führte Bussenerhebung dient somit nicht nur rein fiskalischen Interessen 
bzw. einzig dem Interesse an staatlicher Mittelbeschaffung, welches nach der 

1256 Vgl. oTT, nemo tenetur, S. 155.
1257 Art. 26 BV.
1258 Siehe Ausführungen in III.I.2.4.
1259 Art. 10 Abs. 2 BV.
1260 Vgl. Art. 36 Abs. 1 BV.
1261 Art. 36 Abs. 1 BV.
1262 Art. 36 Abs. 2 BV.
1263 Botschaft Via sicura 2010 (Bundesrat), S. 8487.
1264 Postulat Nr. 06.3119 «Wider die Bussenschlupflöcher» vom 23. März 2006 mit Verweis 

auf die Ausführungen in der NZZ Nr. 26 vom 1. Februar 2006, S. 51; vgl. Botschaft Via 
sicura 2010 (Bundesrat), S. 8496.
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bundesgerichtlichen Rechtsprechung nur ein sehr beschränkt hinreichendes 
Motiv für die Einschränkung (individueller) Grundrechte ist.1265 

b. Eignung der Normierung der Verantwortlichkeit des Fahrzeughalters
In einem nächsten Schritt ist im Sinne von Art. 36 BV der Frage nachzugehen, 
ob der Eingriff durch Art. 7 OBG in die Eigentumsgarantie1266 und — bei Ver-
fügung einer nach der hier vertretenen Ansicht abzulehnenden Ersatzfrei-
heitsstrafe1267 — die persönliche Freiheit1268 verhältnismässig ist. Das Erfor-
dernis der Geeignetheit ist zweifelsfrei gegeben, da der Gesetzgeber die Straf-
verfolgungsbehörden durch Art. 7 Abs. 5 OBG von intensiver Ermittlungs- und 
Untersuchungsarbeit entlastet und den Fahrzeughalter unter Umständen 
indirekt zu erhöhter Vorsicht bei der Überlassung des Fahrzeugs an andere 
anhält. 

c. Erforderlichkeit der Normierung der Verantwortlichkeit  
des Fahrzeughalters

Die Erforderlichkeit der Massnahme kann mit den Ausführungen in der Bot-
schaft zu Via sicura begründet werden, dass die aufwändige Ermittlungs-(und 
Untersuchungs-)Arbeit in keinem vernünftigen Verhältnis zu der zu erwarten-
den Höhe der Busse stehe und auch die Gerichtsgebühren nur höchst selten 
den behördlichen Aufwand deckten, sodass diese Kosten stossenderweise 
zulasten der Allgemeinheit gingen.1269 Die Einführung einer mit Strafe be-
drohten Informationspflicht oder die Erhebung von blossen Verfahrenskos-
ten an den Fahrzeughalter hätten im Ordnungsbussenverfahren in vergleich-
barer Weise in dessen Eigentum eingegriffen. Im ordentlichen Strafverfahren 
sind allerdings die Verfahrenskosten zusätzlich zur Busse zu erheben, weshalb 
die Erhebung von Verfahrenskosten, wie dies bspw. in Deutschland vorgese-
hen ist, weniger stark in das Vermögen des Fahrzeughalters eingreift. Abgese-
hen von einer Kostenregelung und/oder Fahrtenbuchauflage ist im ordentli-
chen Strafverfahren eine gleich geeignete, aber mildere Massnahme nicht 
ersichtlich, zumal in einigen Kantonen bereits solche Informationspflichten 
bestanden, aber aufgrund der Geltendmachung von Aussage-, Auskunfts- und 
Zeugnisverweigerungsrechten nicht zu einer eigentlichen Entlastung der Be-
hörden führten.

1265 BGE 138 I 378 E. 8.6.1 S. 396.
1266 Art. 26 BV.
1267 Siehe Ausführungen in III.I.2.4.
1268 Art. 10 Abs. 2 BV; Art. 36 Abs. 3 BV.
1269 Botschaft Via sicura 2010 (Bundesrat), S. 8487.
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d. Verhältnismässigkeit i.e.S. (stärkere Gewichtung des öffentlichen 
 Interesses an Strafverfolgung und Bestrafung des Täters)

Bei der Abwägung der öffentlichen (Eingriffszweck) und privaten (Eingriffs-
wirkung) Interessen ist festzuhalten, dass der Gesetzgeber offenbar das öffent-
liche Interesse höher als das persönliche Interesse des Fahrzeughalters an der 
Wahrung seines Eigentums (und evtl. seiner persönlichen Freiheit) gewichtete. 
Er hielt die Schmälerung der Rechte des Fahrzeughalters als zulässig, da 
dieser letztlich eigenverantwortlich entscheidet, ob er die Busse selber be-
zahlt und den Betrag allenfalls bei der tatsächlich schuldigen Person einfor-
dert (und ihr allenfalls künftig das Fahrzeug nicht mehr überlässt) oder ob er 
den Täter meldet.1270 Die Situation, dass der Fahrzeughalter tatsächlich nicht 
weiss oder nicht wissen kann, wer sein Fahrzeug gelenkt hat, erschien dem 
Gesetzgeber mithin nur schwer denkbar. In diesen Situationen ist denn auch 
keine eigenverantwortliche Entscheidung des Fahrzeughalters möglich. Der 
Botschaft zu Via sicura ist des Weiteren zu entnehmen, dass viele Unternehmen 
oft nicht in der Lage sind, der Polizei jene Person anzugeben, die das Fahrzeug 
zur fraglichen Zeit benutzte.1271 Solche Unternehmen können bereits auf-
grund ihrer Rechtsnatur und mangels gesetzlicher Regelung keine eigenver-
antwortliche Entscheidung treffen, ob sie die Busse von der Täterschaft zurück-
fordern. Praxisgemäss ist es jedoch zumeist so, dass der Fahrzeughalter weiss 
oder zumindest in Kenntnis bringen kann, wer das Fahrzeug gelenkt hat. Zu-
mal sich die Halterverantwortlichkeit zwischenzeitlich etabliert hat und all-
gemein bekannt ist, dass im Bagatellbereich des Strassenverkehrsrechts bei 
unbekannter Täterschaft von der natürlichen Person als Fahrzeughalter die 
Busse erhoben werden kann. Das Bewusstsein der Konsequenzen des Nicht-
wissen(können)s wurde mithin geschärft.

Der Botschaft zu Via sicura ist ausserdem zu entnehmen, dass die Stär-
kung der Verfügungsverantwortung des Fahrzeughalters über sein ausweis-
pflichtiges Fahrzeug im Bagatellbereich unter dem Aspekt der ökonomischen 
Verwaltungs- und Prozessführung angezeigt erscheine, ohne dass für diesen 
ungerechtfertigte Nachteile entstünden. Erstens hätte der Fahrzeughalter es 
selber in der Hand, wem er sein Fahrzeug zur Verfügung stelle, und zweitens 
habe die Erhebung einer solchen Busse keinerlei weitere Auswirkungen wie 
einen Strafregistereintrag oder eine Administrativmassnahme.1272 Diese Aus-

1270 Botschaft Via sicura 2010 (Bundesrat), S. 8487.
1271 Botschaft Via sicura 2010 (Bundesrat), S. 8486.
1272 Botschaft Via sicura 2010 (Bundesrat), S. 8487.
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führungen in der Botschaft zu Via sicura zur ökonomischen Verwaltungs- und 
Prozessführung erinnern an eine Kostentragungspflicht aufgrund des Verur-
sacherprinzips.1273 Art. 7 OBG ist jedoch — wie bereits aufgezeigt wurde1274 — 
nicht im Sinne dieses Grundsatzes, wonach die Kosten tragen muss, wer sie 
verursacht hat.

Durch die Beschränkung des Aufwandes der Strafverfolgungsbehör-
den bei der Feststellung der tatsächlichen Fahrzeugführerschaft auf ein ver-
hältnismässiges Mass schränkt der Gesetzgeber ebenso das öffentliche Inter-
esse an der Wahrheitsfindung ein. Gleichzeitig bietet er damit dem Fahrzeug-
halter ein rascheres Verfahren, was auch in dessen eigenem Interesse liegt. 

Ausserdem ist zu berücksichtigen, dass das öffentliche Interesse an der 
Verfolgung und Ahndung von Bagatelldelikten wie den Ordnungsbussentat-
beständen im Vergleich zu den Straftatbeständen des Kriminalstrafrechts als 
gering einzustufen ist. Das Ordnungsbussenverfahren gelangt nur bei Wider-
handlungen zur Anwendung, bei denen der Täter weder Personen gefährdet 
oder verletzt noch Sachschaden verursacht.1275 Wie bereits erwähnt,1276 ver-
mag die Einführung der Verantwortlichkeit des Fahrzeughalters nur in be-
schränktem Ausmass auf die Verkehrssicherheit Einfluss zu nehmen. Da 
Art. 7 OBG die Erhebung der Busse vom Fahrzeughalter vorsieht, besteht nur 
dann eine generalpräventive Wirkung auf das allgemeine Verkehrsverhal-
ten, wenn er selber gefahren ist oder die Täterschaft dem Fahrzeughalter 
bekannt ist oder er diese in Kenntnis bringen und zur Verantwortung ziehen 
kann. Auch wenn der Fahrzeughalter die Täterschaft gegenüber den Strafbe-
hörden nicht nennt, kennt er oft die Täterschaft. Durch die Bezahlung der 
Busse durch den Fahrzeughalter oder den Rückgriff auf die tatsächliche Fahr-
zeugführerschaft kann mithin in generalpräventiver Hinsicht auf dessen 
oder deren Verhalten eingewirkt werden. Da die Bussen sich jedoch im unte-
ren Rahmen bewegen, ist eine generalpräventive Wirkung — wenn über-
haupt1277 — höchstens in geringem Umfang anzunehmen.1278 In diesem Sinne 
sind denn auch die besagten Ausführungen zur Verkehrssicherheit zu sehen, 
zumal insbesondere eine stärkere (negative) Generalprävention zu mehr 

1273 Siehe Ausführungen in II.D.3.1.
1274 Siehe Ausführungen in II.D.3.1.a.
1275 Siehe Art. 4 Abs. 3 Bst. a OBG.
1276 Siehe Ausführungen in I.A.2.3.
1277 A.M. Votum Koller, Amtl. Bull. SR 1994 65 ff., S. 68; a.M. Votum Loretan, Amtl. Bull. 

SR 1994 65 ff., S. 70; a.M. Votum Küchler, Amtl. Bull. SR 1994 65 ff., S. 69.
1278 Siehe Ausführungen in II.D.4.4.c.
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Sicherheit im Strassenverkehr führt.1279 Dadurch, dass auf beiden Seiten Ver-
mögensinteressen betroffen sind, tragen generalpräventive Überlegungen1280 
massgebend dazu bei, dass das öffentliche Interesse das private Interesse zu 
überwiegen vermag. Wird hingegen eine generalpräventive Wirkung von 
Art. 7 OBG — hier müsste dann eine Diskussion um dessen Entkriminalisierung 
geführt werden — generell abgelehnt, ist auch kein überwiegendes öffentliches 
Interesse anzunehmen. Die Zulässigkeit der durch diese Vorschrift bewirkten 
Grundrechtseinschränkungen ist mithin abzulehnen. Auch wenn Art. 36 BV 
nicht auf den Grundsatz nemo tenetur se ipsum accusare anwendbar ist, zeigt 
diese Verhältnismässigkeitsprüfung i.e.S., dass das Kriterium des öffentlichen 
Interesses bei der Beurteilung einer Verletzung des Nemo-tenetur-Grundsatzes 
berücksichtigt werden sollte.1281 

e. Wahrung des Kerngehalts
Durch die Einführung von Art. 7 OBG ist weder der Kerngehalt der Eigentums-
garantie1282 noch der persönlichen Freiheit1283 betroffen. Die Bussenerhebung 
nach Art. 7 OBG im Bagatellbereich führt nicht zu einer übermässigen An-
eignung bzw. Abschaffung von Privateigentum durch den Staat. Bei einem 
allfälligen Freiheitsentzug gelten die Mindestgarantien nach Art. 31 BV, wes-
halb auch der Kerngehalt der persönlichen Freiheit gewahrt bleibt.

f. Resümee und Fazit
Es wurde festgestellt, dass mit Art. 7 OBG eine formelle gesetzliche Grundlage 
besteht,1284 welcher öffentliche Interessen1285 zugrunde liegen.1286 Die Bus-
senerhebung ist zweifelsfrei geeignet, die Behörden von aufwändiger Ermitt-
lungs- und Untersuchungsarbeit zu entlasten und den Fahrzeughalter unter 
Umständen indirekt zu erhöhter Vorsicht bei der Überlassung des Fahrzeugs 
an andere anzuhalten.1287 Dies hätte allerdings ebenso durch die Einführung 

1279 Siehe Ausführungen in I.A.2.1 und I.A.2.3.
1280 Siehe Ausführungen in I.A.2.1.
1281 A.M. oTT, nemo tenetur, S. 137; a.M. suMMers, Jahrbuch Strassenverkehrsrecht 2009, 

S. 656 f.
1282 Art. 26 BV.
1283 Art. 10 Abs. 2 BV; bei Verfügung einer (nach der hier vertretenen Ansicht abzulehnenden 

[siehe Ausführungen in III.I.2.4.]) Ersatzfreiheitsstrafe.
1284 Art. 36 Abs. 1 BV.
1285 Art. 36 Abs. 2 BV.
1286 Siehe Ausführungen in III.C.3.5.a.
1287 Siehe Ausführungen in III.C.3.5.b.
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einer Kostenregelung als besondere öffentliche Abgabe für die aufgrund der 
Benutzung des Fahrzeugs durch eine unbekannte Täterschaft angefallene 
Ermittlungs- und Untersuchungstätigkeit als im ordentlichen Strafverfahren 
vergleichsweise milderes Mittel geschehen können.1288 Das öffentliche Inter-
esse an der Strafverfolgung und Ahndung von Ordnungsbussendelikten, wel-
ches in generalpräventiven Überlegungen zum Ausdruck kommt (oder andern-
falls deren Entkriminalisierung in Betracht zu ziehen ist), führt dazu, dass 
eine solche Massnahme «zumutbar» ist.1289 Insgesamt ist somit festzustellen, 
dass die Bussenerhebung nach Art. 7 OBG in unverhältnismässiger Weise in 
das Eigentum1290 und — bei Verfügung einer nach der hier vertretenen Ansicht 
abzulehnenden Ersatzfreiheitsstrafe1291 — die persönliche Freiheit1292 der 
betroffenen Person eingreift.1293

4. Zusammenfassung wesentlicher Erkenntnisse und 
 Schlussfolgerungen

Zunächst war festzustellen, dass das im Strafverfahren grundsätzlich geltende 
Verbot des Selbstbelastungszwangs nicht absolut gilt und die beschuldigte 
Person unter Umständen — wie im Verwaltungsprozess — zur Mitwirkung an-
gehalten werden kann.1294 Dies kann die Zuordnung einer Vorschrift zu einem 
Rechtsbereich erschweren, was bei der Untersuchung der Vereinbarkeit von 
Art. 7 OBG mit dem Recht auf Selbstbelastungsfreiheit deutlich wurde. Hier-
bei waren gemäss der Rechtsprechung des EGMR der Konnex zu einem Straf-
verfahren, die Art und der Grad des Zwangs infolge der indirekten Informati-
onspflicht zur Beweiserlangung, die Existenz angemessener Verfahrensgaran-
tien und die Verwertung der so erlangten Beweismittel zu beurteilen.1295

Es wurde aufgezeigt, dass ein Konnex zu einem Strafverfahren und ein 
öffentliches Interesse an der Bussenerhebung im Sinne von Art. 7 OBG bzw. 

1288 Siehe Ausführungen in III.C.3.5.c.
1289 Siehe Ausführungen in III.C.3.5.d.
1290 Art. 26 BV.
1291 Siehe Ausführungen in III.I.2.4.
1292 Art. 10 Abs. 2 BV.
1293 Vgl. Art. 36 Abs. 1 BV.
1294 Siehe Ausführungen in III.C.1.
1295 «The nature and degree of compulsion used to obtain the evidence; the existence of any re-

levant safeguards in the procedure; and the use to which any material so obtained is put»; 
Jalloh gegen Deutschland, § 101 und § 116; O’Halloran und Francis gegen Vereinigtes Kö-
nigreich, § 52; wohlers, forumpoenale 2008, S. 2, S. 4–7; siehe Ausführungen in III.C.2.
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zur Strafverfolgung von Ordnungsbussendelikten bestehen.1296 Die Art1297 
und der Grad1298 des ausgeübten Zwangs halten sich insofern die Waage, als 
der Zwang zwar direkter Natur ist, aber sich nur geringfügig auf die betroffene 
Person auswirkt.

In einem nächsten Schritt wurde untersucht, ob angemessene Verfahrens-
garantien bestehen. Das schweizerische Recht sieht wie die britische Regelung 
im Fall O’Halloran und Francis gegen Vereinigtes Königreich eine Befreiungs-
möglichkeit des Fahrzeughalters vor. Aufgrund des Vergleichs dieser beiden 
Regelungen konnten jedoch keine Rückschlüsse gezogen werden, ob der EGMR 
im Befreiungsbeweis nach Art. 7 Abs. 5 OBG ein Element für die Gewährleistung 
eines fairen Verfahrens erkennen würde.1299 Zumal der Fahrzeughalter diese 
Möglichkeit im kostenlosen Ordnungsbussenverfahren nicht wahrnehmen 
kann und dem Fahrzeughalter im Vorverfahren nicht sämtliche Verteidigungs-
rechte zustehen und alsdann die gerichtliche Kognition eingeschränkt ist.1300 
Eine wesentliche Erkenntnis war, dass durch die allfällig konkludente Über-
nahme von gewissen Verpflichtungen als Fahrzeughalter weder ein gesetzlich 
vorgesehener noch ein durch die betroffene Person unmissverständlich zum 
Ausdruck gebrachter Verzicht auf die Verfahrensgarantien von Art. 6 EMRK 
vorliegt.1301

Im Gegensatz zur britischen Regelung kennt das schweizerische Recht 
keine ausdrückliche Regelung zur Verwertbarkeit eines Geständnisses des 
Fahrzeughalters als Beweismittel. Die vom Fahrzeughalter im Rahmen des 
Übertretungsvorhalts gemachte Information kann dennoch als zulässiger 
(Indizien-)Beweis für die begangene Geschwindigkeitsüberschreitung erach-
tet werden.1302 Bei einer Einvernahme ist der Fahrzeughalter hingegen zur 
Durchführung eines fairen Verfahrens ausdrücklich auf sein Aussage-, Aus-
kunfts- oder Zeugnisverweigerungsrecht hinzuweisen.1303 

Der Einbezug des öffentlichen Interesses durch den EGMR offenbart ein-
mal mehr, dass es sich bei den durch ihn herausgearbeiteten Kriterien um eine 

1296 Siehe Ausführungen in III.C.3.1 und III.C.3.5.a.
1297 Siehe Ausführungen in III.C.3.2.a.
1298 Siehe Ausführungen in III.C.3.2.b.
1299 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in III.C.3.3.b.
1300 Siehe Ausführungen in III.C.3.3.c und III.C.3.3.d.
1301 Siehe Ausführungen in III.C.3.3.a.
1302 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in III.C.3.4.a.
1303 Siehe Ausführungen in III.C.3.4.b; vgl. Art. 141 Abs. 1 Satz 2 StPO; vgl. Art. 158 Abs. 1 

Bst. b StPO i.V.m. Art. 158 Abs. 2 StPO; Art. 158 Abs. 1 Bst. b StPO i.V.m. Art. 158 Abs. 2 
StPO; vgl. Art. 180 Abs. 1 StPO i.V.m. Art. 158 Abs. 1 Bst. b StPO und Art. 158 Abs. 2 StPO; 
vgl. Art. 177 Abs. 3 StPO.
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mit Rechtsunsicherheit verbundene Abwägungslösung handelt und die Be-
sonderheiten des Einzelfalls massgeblich für die Beurteilung der Verletzung 
des Grundsatzes nemo tenetur se ipsum accusare sind.1304 Da Art. 7 OBG neben 
diesem Verfahrenseingriff einen Eingriff in die Eigentumsgarantie1305 und 
allenfalls die persönliche Freiheit1306 beinhaltet, wurde das letzte Kriterium 
des EGMR zur Beurteilung eines Eingriffs in das Recht auf Selbstbelastungs-
freiheit im Rahmen der Verhältnismässigkeitsprüfung nach Art. 36 Abs. 3 BV 
untersucht. Bei der Prüfung der Zulässigkeit der durch Art. 7 OBG bewirkten 
Grundrechtseinschränkung(en) wurde festgestellt, dass diese Vorschrift 
eine gesetzlich vorgesehene und durch ein öffentliches Interesse gerecht-
fertigte1307 und geeignete Massnahme1308 ist, welche den Kerngehalt der Ei-
gentumsgarantie 1309 und — bei Verfügung einer (nach der hier vertretenen 
Ansicht abzulehnenden)1310 Ersatzfreiheitsstrafe — der persönlichen Frei-
heit1311 wahrt. Sie stellt jedoch in Anbetracht der Erforderlichkeit nicht das 
mildeste Mittel im ordentlichen Strafverfahren dar. Mit der Erhebung von 
Verfahrenskosten statt der Busse — und im ordentlichen Strafverfahren zu-
meist zusätzlich auch der Verfahrenskosten — wird derselbe Zweck (die Ver-
meidung der Kostentragung durch die Allgemeinheit infolge aufwändiger 
Ermittlungs- und Untersuchungsarbeit wegen eines mit dem Fahrzeug des 
Fahrzeughalters durch eine unbekannte Täterschaft begangenen Delikts) 
mit einem vergleichsweise weniger schwerwiegenden Eingriff in die Grund-
rechte des Fahrzeughalters erreicht.1312 Das öffentliche Interesse an einer 
Strafverfolgung ist im Bagatellbereich geringer als bei Tatbeständen des Kri-
minalstrafrechts. Die Abwägung des öffentlichen Interesses zeigte, dass bei 
Art. 7 OBG nicht klar ist, ob dieser durch ein solches überhaupt gerechtfertigt 
ist. Denn wird dessen generalpräventive Wirkung abgelehnt, ist kein Straf-
verfolgungsinteresse ersichtlich, und es müsste über eine Entkriminalisierung 
dieser Vorschrift (bspw. im Rahmen der Einführung einer Kostentragungs-
pflicht) diskutiert werden.1313

1304 Siehe oTT, nemo tenetur, S. 149.
1305 Art. 26 BV.
1306 Art. 10 Abs. 2 BV.
1307 Siehe Ausführungen in III.C.3.5.a.
1308 Siehe Ausführungen in III.C.3.5.b.
1309 Art. 26 BV.
1310 Siehe Ausführungen in III.I.2.4.
1311 Art. 10 Abs. 2 BV.
1312 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in III.C.3.5.c.
1313 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in III.C.3.5.d.
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Aufgrund des Fehlens eines «vergleichbaren Falls» in der bisherigen Rechtspre-
chung des EGMR können derzeit keine sicheren Rückschlüsse gezogen werden, 
wie der EGMR die Frage der Vereinbarkeit von Art. 7 OBG mit Art. 6 Ziff. 1 EMRK 
entscheiden wird. Bei der «Angemessenheit» der Verfahrensgarantien handelt 
es sich um einen auslegungsbedürftigen Begriff, welcher dem EGMR einen 
Ermessensspielraum einräumt und eine Prognose zu dessen künftiger Recht-
sprechung erschwert. Hinzu kommt, dass der EGMR die Gesamtumstände des 
Einzelfalls bei der Beurteilung einer Verletzung des Verbots des Selbstbelas-
tungszwangs miteinbezieht. Art. 7 OBG enthält jedoch viele unbestimmte Fak-
toren — wie die Beschränkung auf ein verhältnismässiges Mass an behördli-
chem Aufwand, welche direkte Auswirkung auf den gegenüber dem Fahrzeug-
halter ausgeübten Zwang haben. Die einzig sichere Feststellung, die gemacht 
werden kann, ist, dass infolge der fehlenden Gewährleistung der Vereinbar-
keit von Art. 7 OBG mit dem Grundsatz nemo tenetur se ipsum accusare eine 
unsichere Rechtslage besteht, welche auch durch den BGE 144 I 242 nicht 
behoben werden konnte.

D. Verstoss gegen das Offizialprinzip?
1. Offizialprinzip und Dispositionsmaxime im nichtstreitigen 

 Verwaltungsprozess

Die Strafbehörde hat grundsätzlich von Amtes wegen ein Verfahren einzulei-
ten und durchzuführen, wenn ihr Straftaten oder auf Straftaten hinweisende 
Verdachtsgründe bekannt werden (sog. Offizialprinzip).1314 Hiervon ausge-
nommen sind Antrags- und Ermächtigungsdelikte, welche zunächst ein Han-
deln einer Drittperson voraussetzen.1315 Im Zivil-1316 und streitigen Verwal-
tungsprozess bestimmen grundsätzlich die Parteien über den Gegenstand 
und den Gang des Verfahrens (sog. Dispositionsmaxime), während im nicht-
streitigen Verwaltungsverfahren darüber die zuständigen Behörden befin-
den.1317 In der Schweiz entscheiden die Strafbehörden im strafprozessualen 
Vorverfahren über den Gang des Verfahrens bzw. es gilt die strafprozessuale 
Offizialmaxime.

1314 Art. 7 Abs. 1 StPO i.V.m. Art. 2 Abs. 1 StPO und Art. 12 ff. StPO; siehe häfeliN/Müller/
uhlMaNN, Nr. 983.

1315 Art. 303 StPO i.V.m. Art. 30 StGB.
1316 Art. 58 Abs. 1 ZPO.
1317 häfeliN/Müller/uhlMaNN, Nr. 985 und Nr. 987.
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2. Verzeigung durch private Dienstkräfte im 
 Ordnungs bussenbereich

Bei der aktuellen Revision des Ordnungsbussenrechts erwog der Bundesrat, 
das OBG in die StPO zu integrieren. Er sah von einer solchen Eingliederung 
schliesslich ab, weil Letztere sonst noch umfangreicher würde. Er bezeichnete 
das OBG als eigenen, von der StPO unabhängigen Erlass, welcher materiell die 
Verfahrensvorschriften der StPO für Übertretungen im Bagatellbereich er-
gänze.1318 Ausserdem vertrat der Bundesrat die Auffassung, dass es sich nicht 
um eine Übertragung staatlicher Aufgaben handle, wenn privates Sicherheits-
personal in untergeordneten Funktionen eingesetzt werde, d.h., es bei der Aus-
übung seiner Tätigkeit von staatlichem Personal eng kontrolliert werde und 
es keine eigenen Handlungsspielräume habe. In solchen Fällen übe das pri-
vate Sicherheitspersonal eine blosse Hilfstätigkeit für staatliche Stellen aus. 
Namentlich beim ruhenden Verkehr gebe es Vorschriften, deren Einhaltung 
von privatem Sicherheitspersonal kontrolliert werden könne. Die Kontrolle 
der Parkzeiten gehöre zu dieser Art von Hilfstätigkeit. Der Bundesrat erwähnte 
ausdrücklich, dass die Übertragung von polizeilichen Befugnissen an private 
Dienstkräfte nach Art. 178 Abs. 3 BV (Übertragung der Aufgaben der Bundesver-
waltung) zulässig sei.1319 Seiner Ansicht nach ist bei Normierung der entspre-
chenden Bestimmungen auf kantonaler Ebene die Erhebung von Ordnungs-
bussen durch private Dienstkräfte möglich.1320

Es wurde in dieser Arbeit bereits erläutert,1321 dass gemäss der StPO nur 
die Polizei, die Staatsanwaltschaft und die Übertretungsstrafbehörden zur 
Ausübung der Strafrechtspflege befugt sind.1322 Die Wahrnehmung dieser 
staatlichen Aufgabe ist ausschliesslich diesen Organen vorbehalten, wobei 
private Dienstkräfte zur Erledigung von Hilfstätigkeiten beigezogen werden 
dürfen.1323 Die Verurteilung und Beurteilung von Übertretungen kann jedoch 
gemäss Art. 17 Abs. 1 StPO nur auf Verwaltungsbehörden übertragen werden. 
Gemäss Art. 2 Abs. 1 OBG können entsprechend auch Polizeiorgane und wei-
tere zuständige Behörden Ordnungsbussen erheben. Nach der hier vertrete-
nen Auffassung ist Art. 178 Abs. 3 BV entsprechend restriktiv auszulegen, da 
eine unter Umständen schrankenlose Aufgabenauslagerung — insbesondere 

1318 Vgl. zum Ganzen Botschaft OBG 2014 (Bundesrat), S. 965.
1319 Vgl. zum Ganzen Botschaft OBG 2014 (Bundesrat), S. 983.
1320 Botschaft OBG 2014 (Bundesrat), S. 961, S. 966 und S. 983 f.
1321 Siehe Ausführungen in II.C.4.
1322 Art. 2 Abs. 1 StPO i.V.m. Art. 12 StPO.
1323 Botschaft OBG 2014 (Bundesrat), S. 983.
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bei der Ausübung der Strafkompetenz — abzulehnen ist.1324 Die Ausführungen 
des Bundesrats erwecken den Eindruck, dass der Strafanspruch weiterhin 
bei der staatlichen Strafverfolgungsbehörde verbleibt. Sofern jedoch private 
Dienst kräfte Bussen verteilen, greifen sie in das verfassungsmässig garantier-
te Eigentum1325 der betroffenen Person ein. Es ist nicht erkennbar, weshalb bei 
einem solchen Grundrechtseingriff eine Ausnahme vom Gewaltmonopol in 
diesem bisher dem Staat vorbehaltenen Kernbereich1326 gemacht werden soll. 
Dies gilt es bei der Auslegung von Art. 2 Abs. 1 OBG zu beachten, wonach die 
Kantone die zur Erhebung von Ordnungsbussen zuständigen Organe bezeich-
nen können. Andernfalls — also bei einer solchen Erhebung von Ordnungsbus-
sen durch private Dienstkräfte — läge eine Sonderregelung zur StPO vor, wel-
che aufgrund dieses Widerspruchs nicht mehr als blosse Ergänzung zur StPO 
betrachtet werden könnte. Das strafprozessuale Offizialprinzip wäre verletzt, 
da private Dienstkräfte keine Strafbehörde sind und nur Letztere dazu ver-
pflichtet sind, im Rahmen ihrer Zuständigkeit ein Verfahren einzuleiten und 
durchzuführen, wenn ihnen Straftaten oder auf Straftaten hinweisende Ver-
dachtsgründe bekannt werden.1327 Zudem würde eine solche Aufgabenaus-
lagerung zur Entkriminalisierung von geringfügigen, mittels Ordnungsbusse 
sanktionierbaren Widerhandlungen gegen das SVG führen,1328 wie es durch 
den Gesetzgeber eben gerade nicht beabsichtigt war.1329

3. Resümee und Fazit

Bei der derzeitigen Ausgestaltung liegt (noch) kein Verstoss gegen das strafpro-
zessuale Offizialprinzip vor. Ein solcher Verstoss wäre erst dann anzunehmen, 
wenn die Kantone im Rahmen von Art. 2 Abs. 1 OBG den privaten Dienstkräften 
die Möglichkeit einräumen würden, Ordnungsbussen zu erheben. Dann läge 
eine Sonderregelung zur StPO vor, welche aufgrund dieses Widerspruchs nicht 
mehr als blosse Ergänzung zur StPO betrachtet werden könnte.1330

1324 Siehe Müller, BSK BV, N 55 f. zu Art. 178 BV.
1325 Art. 26 BV.
1326 Müller, BSK BV, N 56 zu Art. 178 BV; BiaggiNi, SG-Komm BV, N 28 zu Art. 178 BV m.w.H.
1327 Art. 7 Abs. 1 StPO i.V.m. Art. 2 Abs. 1 StPO und Art. 12 ff. StPO.
1328 eiCker, NK 2018, S. 278.
1329 Botschaft OBG 1969 (Bundesrat), S. 1091.
1330 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in III.D.2.
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E. Abweichung vom Untersuchungsgrundsatz?
1. Relativierung des Untersuchungsgrundsatzes durch indirekte 

Informationspflicht1331 des Fahrzeughalters

Informations- oder anderweitige Mitwirkungspflichten relativieren den 
im Straf- und Verwaltungsverfahren grundsätzlich geltenden Untersuchungs-
grundsatz.1332 Während im Anwendungsfall von Art. 7 OBG die Strafbehörden 
über den Gang des Verfahrens entscheiden, obliegt aufgrund von dessen in-
direkter Informationspflicht1333 die Sachverhaltsabklärung zum Teil auch 
dem Fahrzeughalter. Das Interesse an der materiellen Wahrheitsfindung und 
der Durchsetzung des materiellen Rechts überwiegt hier dasjenige an der Aus-
übung der Verweigerungsrechte.1334

Aufgabe der Strafverfolgungsbehörde und im Sinne der Gewährleistung 
eines gerechten Verfahrens ist das Finden des Kerns von Sachverhaltswahr-
heit.1335 Ordnungsbussen erledigt die Übertretungsstrafbehörde oder Staats-
anwaltschaft regelmässig mit einem Strafbefehl. Eine eingehende Faktener-
mittlung ist bis zu diesem Zeitpunkt zumeist nicht notwendig, und die Über-
tretungsstrafbehörde oder Staatsanwaltschaft kann aufgrund der bereits 
vorliegenden Akten wie bspw. einem Polizeirapport inkl. polizeilicher «Kurz-
einvernahme» den Sachverhalt als ausreichend geklärt erachten und ihr 
«Urteil» fällen.1336 Die Faktenfixierung, welche im klassischen Strafprozess 
in der Hauptverhandlung erfolgt, wird damit vorverlagert.1337

Zudem wird aufgrund von Art. 7 OBG die Tätigkeit der Strafverfolgungs-
behörden auf ein verhältnismässiges Mass begrenzt, was die Erforschung der 
materiellen Wahrheit weiter erschweren kann, welche Ziel eines gerechten 
Strafverfahrens ist.1338 Diese Vorgehensweise ist zwar im Sinne des verein-
fachten, schnellen, spurenlosen und kostenfreien Ordnungsbussenverfah-

1331 Siehe Ausführungen in III.C.3.2.a.
1332 Art. 6 StPO und Art. 12 VwVG; Art. 13 VwVG; BGE 128 II 139 E. 2b S. 365; siehe gilles, 

AJP 2011, S. 170 f. m.w.H.
1333 Siehe Ausführungen in III.C.3.2.
1334 häfeliN/Müller/uhlMaNN, Nr. 990; siehe wyss, Freundesgabe Bernhard Schlink, 

S. 468.
1335 ThoMMeN, recht 2014, S. 272.
1336 Art. 352 Abs. 1 StPO; vgl. ThoMMeN, recht 2014, S. 272–276.
1337 Siehe ThoMMeN, recht 2014, S. 264, S. 272 und S. 276.
1338 Vgl. Botschaft StPO 2005 (Bundesrat), S. 1130.
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rens.1339 Sie ist allerdings nur so lange mit dem Untersuchungsgrundsatz1340 
vereinbar, als alle für die Beurteilung der Tat und der beschuldigten Person 
bedeutsamen Tatsachen abgeklärt werden.1341 Aufgrund des Gesagten bleibt 
somit im konkreten Einzelfall festzustellen, ob bei der Anwendung von 
Art. 7 OBG allenfalls der Untersuchungsgrundsatz tangiert ist. Die soeben er-
wähnte und im Vergleich zum klassischen Strafprozessverfahren reduzierte 
Sachverhaltsabklärung1342 ist hierbei entsprechend zu berücksichtigen.

Ebenso ist in Abwägung zu bringen, dass durch Art. 7 OBG die Aufgabe 
der Sachverhaltsfeststellung teilweise von der Strafbehörde auf den Be-
schuldigten übertragen wird und es deshalb zu einer «Verantwortungsüber-
nahme»1343 kommt. Entsprechend hat der Fahrzeughalter nach den Ausfüh-
rungen in der Botschaft zu Via sicura zu entscheiden, ob er die tatsächliche 
Fahrzeugführerschaft nennen oder die Busse bezahlen bzw. bei dieser ein-
fordern will.1344 Im Strafbefehlsverfahren hat er darüber zu befinden, ob er 
den Urteilsvorschlag1345 des Staatsanwalts akzeptieren oder Einsprache er-
heben will.1346 Diese Entscheidungen muss er unter Umständen fällen, bevor 
er sich selbst zum Vorwurf mündlich äussern und sich erklären konnte. Hinzu 
kommt, dass er sich bei einer Einsprache mit dem Risiko der Tragung zusätzli-
cher Kosten konfrontiert sieht. Die Überbindung dieser Verantwortlichkeit 
kann mit einem gewissen Druck auf den Fahrzeughalter verbunden sein, was 
unter Umständen dazu führen kann, dass er das gegen ihn durchgeführte Straf-
verfahren als minder gerecht empfindet.

2. Keine Berücksichtigung gewisser entlastender Momente

Gemäss Art. 6 Abs. 2 StPO untersuchen die Strafbehörden die belastenden und 
entlastenden Umstände mit gleicher Sorgfalt. Die Bussenerhebung vom Fahr-
zeughalter ist nach Art. 7 OBG als Folge der erfolglosen Eruierung der tatsäch-

1339 Art. 1 Abs. 1 OBG; Art. 12 OBG; eiCker/MaNgo-Meier, Repetitorium Nebenstrafrecht, 
S. 59; eiCker, NK 2018, S. 269; MaeDer, AJP 2014, S. 680 m.w.H.

1340 Art. 6 StPO.
1341 Die im Vergleich zum klassischen Strafprozessverfahren reduzierte Sachverhalts-

abklärung (vgl. aCkerMaNN/urwyler, S. 28) hat denn auch keine Auswirkungen auf 
ein parallel durchgeführtes Administrativmassnahmenverfahren, denn ein solches 
gibt es im Ordnungsbussenbereich nicht (siehe Ausführungen in I.B.2.3).

1342 Vgl. aCkerMaNN/urwyler, S. 28.
1343 ThoMMeN, recht 2014, S. 276.
1344 Botschaft Via sicura 2010 (Bundesrat), S. 8487.
1345 Urteil des BGer 6B_19/2019 vom 19. Juni 2019 E. 1.2.3.
1346 Vgl. ThoMMeN, recht 2014, S. 276.
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lichen Fahrzeugführerschaft zu sehen. Vom Fahrzeughalter wird die Busse 
unter Umständen auch dann erhoben, wenn dieser nachweisen konnte, dass 
er selbst nicht der Täter war. Entlastende Umstände wie ein «Alibi» werden 
somit nicht berücksichtigt,1347 weshalb der Untersuchungsgrundsatz tan-
giert ist. Die in Art. 7 Abs. 5 OBG normierte Befreiungsmöglichkeit vermag 
diese Beeinträchtigung nicht aufzuheben. Zudem ist die Überprüfung eines 
«Alibis» im Einzelfall zumeist nicht mit einem unangemessenen resp. unver-
hältnismässigen Zeitaufwand verbunden. Da keine länger andauernden Straf-
verfahren stattfinden, kann darüber hinaus das Beschleunigungsgebot nach 
Art. 5 StPO nicht zur Rechtfertigung der Verletzung des Untersuchungsgrund-
satzes herangezogen und in Abwägung gebracht werden.1348

3. Resümee und Fazit

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass eine den Untersuchungsgrundsatz 
relativierende Mitwirkungspflicht nur dann zulässig ist, wenn bei der Sachver-
haltserforschung das öffentliche Interesse an der Wahrheitsfindung das pri-
vate Interesse des Fahrzeughalters an der Mitwirkungsverweigerung über-
wiegt.1349 Die Anwendung von Art. 7 OBG beschränkt das öffentliche Interesse 
an der Wahrheitsfindung insoweit, als der Gesetzgeber die Sachverhaltsab-
klärung über die vorverlagerte Faktenfixierung im Strafbefehlsverfahren1350 
hinaus auf ein verhältnismässiges Mass reduzierte.1351 Der Gesetzgeber über-
trug die Verantwortung hinsichtlich der Sachverhaltsfeststellung dem Fahr-
zeughalter. Denn ihm stünden verschiedene Möglichkeiten offen, um den tat-
sächlichen Täter ausfindig zu machen.1352 Entlastende Umstände, wie ein 
«Alibi», bleiben jedoch bei (jedenfalls für den Staat) weiterhin unbekannter 
Täterschaft unberücksichtigt,1353 weshalb bei der Nichtbeachtung solcher 
Momente eine Verletzung des Untersuchungsgrundsatzes nach Art. 6 Abs. 2 

1347 Niggli/MaeDer, Strassenverkehrsrechts-Tagung 2018, S. 70 und S. 83; siehe JeaNNe-
reT, Strassenverkehr 2013, S. 51; siehe MaeDer, AJP 2014, S. 683; siehe weisseNBerger, 
Jahrbuch Strassenverkehrsrecht 2012, S. 431 f.; vgl. zurN, Strassenverkehr 2017, S. 41.

1348 Vgl. rikliN, StPO Komm, N 4 zu Art. 5 StPO.
1349 Vgl. wyss, Freundesgabe Bernhard Schlink, S. 468.
1350 Siehe ThoMMeN, recht 2014, S. 264, S. 272 und S. 276.
1351 Art. 7 Abs. 5 OBG; vgl. zum Ganzen Ausführungen in III.E.1.
1352 Vgl. zum Ganzen Botschaft Via sicura 2010 (Bundesrat), S. 8449, S. 8487 und S. 8524; 

vgl. zum Ganzen Ausführungen in III.E.1.
1353 Niggli/MaeDer, Strassenverkehrsrechts-Tagung 2018, S. 70 und S. 83; siehe JeaNNe-

reT, Strassenverkehr 2013, S. 51; siehe MaeDer, AJP 2014, S. 683; siehe weisseNBerger, 
Jahrbuch Strassenverkehrsrecht 2012, S. 431 f.; vgl. zurN, Strassenverkehr 2017, S. 41.
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StPO vorliegt. Diese kann auch nicht mit dem Beschleunigungsgebot nach Art. 5 
StPO aufgewogen werden,1354 zumal die Sachverhaltsfeststellung bereits in 
einem verkürzten Prozess geschieht1355 und unter Umständen eine Verletzung 
des Verbots des Selbstbelastungszwangs anzunehmen ist1356.1357

F. Verletzung des Grundsatzes der freien 
 Beweiswürdigung?1358

1. In dubio pro duriore und in dubio pro reo1359 im 
 Strassen verkehrsrecht

Nicht selten stellt die glaubhafte Information des Fahrzeughalters ein entschei-
dendes Beweismittel im Strafverfahren dar,1360 auf welches sich die Verurtei-
lung des Fahrzeugführers stützt. Macht der Fahrzeughalter keine oder nicht 
glaubhafte Angaben zur Täterschaft und lehnt er die Durchführung eines 
Ordnungsbussenverfahrens ab oder bezahlt er die Busse nicht (fristgerecht), 
ist deren Erhebung im ordentlichen Strafverfahren zu beurteilen.1361 Ein Straf-
befehlsverfahren ist dann durchzuführen bzw. ein Urteilsvorschlag1362 er-
geht dann, wenn die beschuldigte Person im Vorverfahren den Sachverhalt 

1354 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in III.E.2.
1355 Siehe Ausführungen in I.A.2.3.
1356 Siehe Ausführungen in III.C.
1357 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in III.E.2.
1358 Der Umstand, dass das Gericht einen Beschuldigten freisprechen muss, wenn es nicht 

sämtliche schuld- und strafbegründenden Tatsachen als nachgewiesen erachtet, 
wird in der vorliegenden Arbeit nicht unter diesem Abschnitt zur freien Beweiswür-
digung untersucht, sondern im Zusammenhang mit der Unschuldsvermutung (siehe 
Ausführungen in III.H; vgl. Urteil des BGer 6B_477/2021 vom 14. Februar 2022 E. 3.2).

1359 Das BGer erkannte nach einem Meinungsaustausch zwischen dessen Kassationshof 
und der öffentlich-rechtlichen Abteilung in der Maxime in dubio pro reo eine Beweis-
lastregel und eine Beweiswürdigungsregel (BGE 120 Ia 31 E. 2a ff. S. 33 ff., BGE 127 I 38 
E. 2a S. 41, Urteile des BGer 6B_212/2019 vom 15. Mai 2019 E. 1.3.2 und 6B_439/2010 vom 
29. Juni 2010 E. 5.5; a.M. Urteile des BGer 6B_651/2018 vom 17. Oktober 2018 E. 1.3.3 und 
6B_477/2021 vom 14. Februar 2022 E. 3.2; BerNarD, forumpoenale 2013, S. 112); nach der 
hier vertretenen Ansicht ist zunächst die Beweislast aufgrund des Untersuchungs-
grundsatzes zu verteilen, und erst nach der freien sowie umfassenden Würdigung 
der Beweise durch das Gericht gelangt bei noch verbleibenden Zweifeln der Grund-
satz in dubio pro reo zur Anwendung.

1360 Vgl. roTh, ZStrR 2011, S. 316 m.w.H.
1361 Art. 4 Abs. 3 Bst. c OBG, Art. 6 Abs. 3 OBG, Art. 7 Abs. 3 OBG, Art. 9 Abs. 2 Bst. c OBG, Art. 13 

Abs. 3 OBG.
1362 Urteil des BGer 6B_19/2019 vom 19. Juni 2019 E. 1.2.3.

202 III.  Vereinbarkeit von Art. 7 OBG mit rechtsstaatlichen Grundsätzen und Garantien

https://perma.cc/Z4D7-FT97
https://perma.cc/Z4D7-FT97
https://perma.cc/Z4D7-FT97
https://perma.cc/P7L7-V9EW
https://perma.cc/ER8E-892P
https://perma.cc/E32Q-AUT4
https://perma.cc/D7LJ-4UCY
https://perma.cc/9VKN-WDPZ
https://perma.cc/9VKN-WDPZ
https://perma.cc/H6HW-PPVR
https://perma.cc/J8D7-SGXS
https://perma.cc/HL87-TGZT
https://perma.cc/7SMB-63CY
https://perma.cc/7SMB-63CY
https://perma.cc/K2B9-GFBL
https://perma.cc/2Q4H-LEKV
https://perma.cc/2Q4H-LEKV
https://perma.cc/U7QD-AVCK


eingestanden hat oder dieser anderweitig ausreichend geklärt ist.1363 Liegt 
kein Geständnis des Fahrzeughalters vor und ist der Sachverhalt nicht ander-
weitig ausreichend geklärt, hat die Staatsanwaltschaft infolge des Ausschlus-
ses des Strafbefehlsverfahrens Anklage wegen des begangenen Strassenver-
kehrsdelikts zu erheben.1364 Bei einer Überweisung des Strafbefehls gilt die-
ser dann als Anklageschrift.1365 Bestehen Zweifel, dass der Fahrzeughalter 
auch der Fahrzeugführer gewesen sein könnte, ist die Strafbehörde aufgrund 
des Grundsatzes in dubio pro duriore zur Anklageerhebung angehalten, wenn 
eine Verurteilung wahrscheinlicher erscheint als ein Freispruch.1366 Es ob-
liegt dann dem Gericht, die Beweise frei zu würdigen.1367

Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung, welche den Grundsatz 
in dubio pro reo noch als Beweiswürdigungsregel betrachtete,1368 darf sich 
das Gericht nicht von der Existenz eines für die beschuldigte Person ungüns-
tigen Sachverhalts überzeugt erklären, wenn bei objektiver Betrachtung erheb-
liche und nicht zu unterdrückende Zweifel bestehen, ob sich der Sachverhalt 
so verwirklicht hat.1369 Der Grundsatz sei verletzt, wenn das Gericht an der 
Schuld hätte zweifeln müssen.1370 Bestehen nicht zu unterdrückendende 
Zweifel am Anklagesachverhalt bzw. unüberwindliche Zweifel1371, die sich 
nach der objektiven Sachlage aufdrängen, ist der Fahrzeughalter in Anwen-
dung des Grundsatzes in dubio pro reo freizusprechen.1372 Kann zwar straf-
rechtlich die Täterschaft des Fahrzeughalters nicht rechtsgenüglich erwiesen 
werden und erfolgt infolgedessen ein Freispruch, ist bei weiterhin unbekann-
ter Täterschaft die Erhebung der Busse nach Art. 7 OBG zu prüfen.1373

1363 Art. 352 StPO.
1364 Art. 324 Abs. 1 StPO.
1365 Art. 356 Abs. 1 StPO.
1366 BGE 138 IV 86 E. 4.1.1 S. 90.
1367 Art. 10 Abs. 2 StPO.
1368 Das BGer erkannte nach einem Meinungsaustausch zwischen dessen Kassationshof 

und der öffentlich-rechtlichen Abteilung in der Maxime in dubio pro reo eine Beweis-
lastregel und eine Beweiswürdigungsregel (BGE 120 Ia 31 E. 2a ff. S. 33 ff.; BGE 127 I 38 
E. 2a S. 41, Urteile des BGer 6B_212/2019 vom 15. Mai 2019 E. 1.3.2 und 6B_439/2010 vom 
29. Juni 2010 E. 5.5; a.M. Urteile des BGer 6B_651/2018 vom 17. Oktober 2018 E. 1.3.3 und 
6B_477/2021 vom 14. Februar 2022 E. 3.2; BerNarD, forumpoenale 2013, S. 112).

1369 BGE 127 I 38 E. 2a S. 41, Urteile des BGer 6B_212/2019 vom 15. Mai 2019 E. 1.3.2 und 
6B_439/2010 vom 29. Juni 2010 E. 5.5; a.M. Urteile des BGer 6B_651/2018 vom 17. Oktober 
2018 E. 1.3.3 und 6B_477/2021 vom 14. Februar 2022 E. 3.2.

1370 Vgl. zum Ganzen Urteil des BGer 6B_212/2019 vom 15. Mai 2019 E. 1.3.2.
1371 Dabei sind bloss abstrakte und theoretische Zweifel nicht massgebend, weil solche 

immer möglich sind und absolute Gewissheit nicht verlangt werden kann (Urteil des 
BGer 6B_759/2014 vom 24. November 2014 E. 1.1).

1372 Siehe Urteil des BGer 6B_1325/2018 vom 5. März 2019 E. 2.2.2 m.w.H.
1373 Siehe Ausführungen in III.G.
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Es stellt sich alsdann die Frage, ob auch in einem Strafverfahren wegen Art. 7 
OBG gegen den Fahrzeughalter den Gerichten Beurteilungsfreiheit bei der 
Beweiswürdigung zusteht und mithin der Grundsatz in dubio pro reo anwend-
bar ist. Im Urteil Salabiaku gegen Frankreich1374 befasste sich der EGMR mit 
einer französischen Regelung unter dem Titel der «strafrechtlichen Verant-
wortlichkeit», aus welcher sich eine gesetzliche Vermutung ableitet, auf deren 
Grundlage die betroffene Person des «Schmuggelns verbotener Ware» für 
«schuldig» befunden werden kann.1375 Die Staatsanwaltschaft hat mithin nur 
den Besitz von Ware zu beweisen,1376 damit die Schussfolgerung gezogen wer-
den kann, dass die betroffene Person für deren normwidrige Einfuhr «straf-
rechtlich verantwortlich» ist.1377 Eine solche «Verantwortlichkeitsvermutung» 
kann bei Art. 7 OBG nicht angenommen werden, da es beim Fahrzeughalter an 
der Nähe zum Strassenverkehrsdelikt fehlt, um eine solche Vermutung seiner 
Täterschaft zu normieren. Gemäss der Feststellung des EGMR bleibt aber auch 
die «Person im Besitz», welche als «verantwortlich für die Tat [gilt]», nicht völlig 
ohne Verteidigungsmöglichkeiten. Das zuständige Gericht könne strafmil-
dernde Umstände zu ihren Gunsten anerkennen und müsse sie freisprechen, 
wenn es ihr gelinge, einen Fall «höherer Gewalt» nachzuweisen.1378 Weiter 
machte der EGMR mit Verweis auf die Ausführungen der Regierung deutlich, 
dass die französischen Gerichte bei der Beweiswürdigung Beurteilungsfreiheit 
geniessen und der Grundsatz in dubio pro reo anzuwenden sei, selbst bei einer 
verschuldensunabhängigen1379 Tat.1380 Dies hat auch bei der Anwendung von 
Art. 7 OBG zu gelten. Nach der hier vertretenen Auffassung steht den Gerichten 
mithin — auch zwecks Ausübung ihrer Unabhängigkeit — Beurteilungsfreiheit 
bei der Beweiswürdigung zu. Der Grundsatz in dubio pro reo gilt mithin auch 
dann, wenn gemäss Art. 7 OBG — besonders bei Annahme von dessen «Straf-
charakter» — die betroffene Person verschuldensunabhängig für die durch eine 
unbekannte Täterschaft begangene Tat verantwortlich gemacht werden soll.

1374 Zu diesem Urteil siehe auch Ausführungen in III.H.2.
1375 Salabiaku gegen Frankreich, § 27.
1376 Salabiaku gegen Frankreich, § 26.
1377 Salabiaku gegen Frankreich, § 27.
1378 Salabiaku gegen Frankreich, § 29: Die Annahme von «höherer Gewalt» (was genau 

darunter zu verstehen ist, führt der EGMR nicht aus) ergebe sich nicht aus dem Wort-
laut des Zollgesetzes, sondern folge aus der Rechtsprechung der Gerichte, welche den 
unwiderlegbaren Charakter einschränke, die einige Autoren dieser Schlussfolgerung 
beilegen wollen.

1379 Gemeint ist hier, dass einzig auf den Besitz der Ware abgestellt wird und weder Vorsatz 
noch Fahrlässigkeit der betroffenen Person festzustellen sind (siehe Salabiaku gegen 
Frankreich, § 26).

1380 Salabiaku gegen Frankreich, § 29; vgl. JeaNNereT, ZStrR 2009, S. 337.
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2. Indizienwirkung der Haltereigenschaft gemäss  
der bundesgerichtlichen Rechtsprechung

Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung kann der entsprechende 
Fahrzeughalter für die mit einem Motorfahrzeug verübten Verletzungen von 
Verkehrsregeln nur dann bestraft werden, wenn seine Täterschaft rechts-
genügend nachgewiesen ist, d.h., wenn feststeht, dass er selber der fehlbare 
Fahrzeugführer war.1381 Die Haltereigenschaft bei einem Strassenverkehrs-
delikt, das von einem nicht rechtsgenüglich nachweisbaren Fahrzeugführer 
begangen worden ist, könne aber ein Indiz für die Täterschaft sein.1382 Diese 
Rechtsprechung stellt keine rechtliche Vermutung auf.1383 Die Vermutung, 
dass ein Motorfahrzeug von seinem Halter gelenkt werde, stellt nach Ansicht 
des BGer — im Gegensatz zur Unschuldsvermutung — eine tatsächliche Vermu-
tung oder Menschenvermutung dar. Sie kehre die Beweislast, welche vollstän-
dig bei der Anklagebehörde liege, weder um, noch erleichtere sie diese.1384 Die 
Strafbehörde könne im Rahmen der freien und umfassenden Beweiswürdi-
gung1385 ohne Verletzung der Unschuldsvermutung1386 zum Schluss gelangen, 
der Halter habe das Fahrzeug gelenkt, selbst wenn dieser die Tat bestreitet 
und sich über den möglichen Fahrzeugführer ausschweigt1387 resp. sich wei-
gert, glaubhafte Angaben zum tatsächlichen Fahrzeugführer zu machen.1388 
Dass sich dieser auf das Aussageverweigerungsrecht berufe oder die Möglich-

1381 Urteil des BGer 1P.684/2001 vom 3. Juni 2002 E. 2.1.
1382 Urteil des BGer 6B_235/2021 vom 29. Juli 2021 E. 2.3.2; Urteil des BGer 6B_843/2018 vom 

8. Januar 2019 E. 1.4; Urteil des BGer 6B_812/2011 vom 19. April 2012 E. 1.5; Urteil des BGer 
6B_812/2011 vom 19. April 2012 E. 1.5 m.w.H.; Urteil des BGer 6B_713/2011 vom 1. Dezem-
ber 2011 E. 2; Urteil des BGer 6B_628/2010 vom 7. Oktober 2010 E. 2.3; Urteil des BGer 
6B_439/2010 vom 29. Juni 2010 E. 5.7; Urteil des BGer 6B_41/2009 vom 1. Mai 2009 E. 5 
m.w.H.; Urteil des BGer 1P.277/2004 vom 15. September 2004 E. 3.1 m.w.H.; Urteil des 
BGer 1P.641/2000 vom 24. April 2001 E. 4, in: Pra 90/2001 Nr. 110, S. 639 ff. (S. 643); Mae-
Der, AJP 2014, S. 682; zum Unterschied von Halter und Eigentümer siehe BrehM, 
Nr. 66 ff.

1383 MaeDer, AJP 2014, S. 683.
1384 Vgl. zum Ganzen Urteil des BGer 6B_748/2009 vom 2. November 2009 E. 2.2.
1385 Art. 10 Abs. 2 StPO. 
1386 Art. 6 Ziff. 2 EMRK, Art. 32 Abs. 1 BV und Art. 10 Abs. 1 StPO; Urteil des BGer 6B_439/2010 

vom 29. Juni 2010 E. 5.7.
1387 Urteil des BGer 6B_243/2018 vom 6. Juli 2018 E. 1.4.2 m.w.H.; Urteil des BGer 6B_628/2010 

vom 7. Oktober 2010 E. 2.3 mit Verweis auf Urteil des BGer 1P.641/2000 vom 24. April 
2001 E. 4, in: Pra 90/2001 Nr. 110, S. 639 ff. (S. 643).

1388 Urteil des BGer 6B_628/2010 vom 7. Oktober 2010 E. 2.3; Urteil des BGer 1P.641/2000 
vom 24. April 2001 E. 4, in: Pra 90/2001 Nr. 110, S. 639 ff. (S. 643); Boll, Strassenverkehr 
2012, S. 7; Urteil des BGer 6B_243/2018 vom 6. Juli 2018 E. 1.4.2 m.w.H.

205 F. Verletzung des Grundsatzes der freien  Beweiswürdigung?

https://perma.cc/Z6F2-YPZA
https://perma.cc/7VPP-EGTS
https://perma.cc/789N-CBBK
https://perma.cc/789N-CBBK
https://perma.cc/2WEJ-PAHX
https://perma.cc/2WEJ-PAHX
https://perma.cc/2WEJ-PAHX
https://perma.cc/DT7K-ANDM
https://perma.cc/DT7K-ANDM
https://perma.cc/KGZ7-V4BB
https://perma.cc/YWE9-YREF
https://perma.cc/YWE9-YREF
https://perma.cc/F655-QH63
https://perma.cc/FD9Z-BL73
https://perma.cc/37AQ-PJ8W
https://perma.cc/37AQ-PJ8W
https://perma.cc/TGU8-GC8N
https://perma.cc/7ND5-UEGL
https://perma.cc/8UTG-VEVD
https://perma.cc/M6DZ-LMSH
https://perma.cc/7ND5-UEGL
https://perma.cc/QT7Z-3LU2
https://perma.cc/KGZ7-V4BB
https://perma.cc/KGZ7-V4BB
https://perma.cc/37AQ-PJ8W
https://perma.cc/37AQ-PJ8W
https://perma.cc/KGZ7-V4BB
https://perma.cc/37AQ-PJ8W
https://perma.cc/37AQ-PJ8W
https://perma.cc/QT7Z-3LU2


keit ins Spiel bringe, nicht gefahren zu sein, hindere das Gericht nicht daran, 
dessen Täterschaft anzunehmen.1389 Dem ist ohne Weiteres beizupflichten.

3. Einschränkung der gerichtlichen Beweiswürdigung  
durch Art. 7 OBG

3.1 Keine gerichtliche Beurteilung eines Sachverhalts  
im klassischen Sinne

Das Gericht hat in einem Strafverfahren wegen Art. 7 OBG keinen Sachverhalt 
im klassischen Sinne zu prüfen, da es an einer ausdrücklich ausformulierten 
Tathandlung des Fahrzeughalters fehlt.1390 Art. 7 OBG knüpft nicht an die Nicht-
benennung der Täterschaft durch den Fahrzeughalter an. Der ursprüngliche 
Sachverhalt, welchem die Widerhandlung gegen die Vorschrift des Strassenver-
kehrsrechts zugrunde liegt, initiiert zwar das Verfahren, bleibt aber im Wei-
teren unberücksichtigt, wenn die Täterschaft nicht mit verhältnismässigem 
Aufwand festgestellt werden konnte. Im Anwendungsfall von Art. 7 OBG muss 
aufgrund der Beweismittel «bloss» erstellt sein, dass ein Strassenverkehrs-
delikt begangen und die Busse — unter Umständen infolge der Ablehnung des 
Ordnungsbussenverfahrens1391 — nicht (fristgerecht) bezahlt1392 wurde sowie 
der Fahrzeugführer unbekannt bzw. nicht mit verhältnismässigem Auf-
wand ermittelbar ist. An den Grundsachverhalt — welcher allenfalls dem Frei-
spruch des Fahrzeughalters als Fahrzeugführer zugrunde lag — wird nicht 
weiter angeknüpft.

3.2 Einschränkung bei der Würdigung gewisser Beweismittel
a. Verweis auf entlastende Beweismittel durch Fahrzeughalter
Das Vorgehen nach Art. 7 OBG unterscheidet sich wesentlich vom bisherigen 
bei Annahme einer Indizienwirkung des Fahrzeugausweiseintrags im Rah-
men der freien Beweiswürdigung.1393 Zur (gerichtlichen) Bussenerhebung 
im Sinne von Art. 7 OBG kommt es namentlich auch dann, wenn bspw. auf dem 

1389 Urteil des BGer 6B_1427/2017 vom 25. April 2018 E. 1.3 m.w.H.; Urteil des BGer 6B_628/2010 
vom 7. Oktober 2010 E. 2.3 m.w.H.; Urteil des BGer 6B_439/2010 vom 29. Juni 2010 E. 5.1 
m.w.H.; Urteil des BGer 6B_1053/2009 vom 29. März 2010 E. 2.4 m.w.H.; Urteil des BGer 
6B_676/2008 vom 16. Februar 2009 E. 1.3 mit Verweis auf das Urteil des BGer 6B_987/2008 
vom 15. Januar 2009 E. 2.

1390 Siehe Ausführungen in II.B.2.
1391 Art. 4 Abs. 3 Bst. c OBG und Art. 13 Abs. 2 OBG.
1392 Art. 6 Abs. 4 OBG, Art. 7 Abs. 3 OBG und Art. 9 Abs. 2 Bst. c OBG.
1393 Siehe Niggli/MaeDer, Strassenverkehrsrechts-Tagung 2018, S. 83; siehe Ausführungen 

in III.F.3.1.
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Radarfoto ein unbekannter Fahrzeugführer, dessen Merkmale1394 sich von 
denjenigen des Fahrzeughalters unterscheiden, erkennbar ist. Bei der Bussen-
erhebung nach Art. 7 OBG spielt es z.B. keine Rolle, wenn auf dem Radarfoto 
eine Person des anderen Geschlechts als desjenigen des Fahrzeughalters 
abgebildet ist. In einem «gewöhnlichen» Strafverfahren führt dieser Beweis 
grundsätzlich zu einem Freispruch.1395 Dies gilt insbesondere auch beim 
glaubhaften Vorbringen eines «Alibis»1396 durch den Fahrzeughalter. Hierin 
unterscheidet sich das ordentliche Strafverfahren gegen den Fahrzeughalter 
als Fahrzeugführer von demjenigen gegen ihn wegen Art. 7 OBG. Während in 
Ersterem Beweise, wie ein Radarfoto, auf welchem eine andere Person er-
kennbar ist, oder ein «Alibi» durch das Gericht im Rahmen eines Freispruchs 
berücksichtigt werden, sind sie in einem Verfahren wegen Art. 7 OBG unbeacht-
lich. Sofern die tatsächliche Fahrzeugführerschaft trotz verhältnismässigen 
Ermittlungen unbekannt bleibt (weil z.B. der Fahrzeughalter keine Auskünfte 
zur auf dem Radarfoto abgebildeten Person macht) und der Fahrzeughalter 
keinen Befreiungsbeweis nach Art. 7 Abs. 5 OBG vorzubringen vermag, hat das 
Gericht die Busse beim Fahrzeughalter zu erheben.

b. Glaubhaftes Vorbingen entlastender Momente durch Drittperson 
(Zeugenaussage)

Auch wenn der Fahrzeughalter eine Strafanzeige gegen die unbekannte Tä-
terschaft einreicht, er aber nicht glaubhaft darlegen kann, dass er die Benut-
zung gegen seinen Willen trotz entsprechender Sorgfalt nicht verhindern 
konnte, vermag ihn dies nicht von der Bezahlung der Busse zu befreien. Die 
Möglichkeit des Zeugenaufrufs1397 besteht mithin zwar, ändert jedoch im An-
wendungsfall von Art. 7 OBG nichts daran, dass der Fahrzeughalter die Busse 
aufgrund seines Eintrags im Fahrzeugausweis zu tragen hat, wenn die Täter-
schaft mit verhältnismässigem Aufwand nicht ermittelbar ist und ihm der Be-
freiungsbeweis1398 nach Art. 7 OBG misslingt.

c. Resümee und Fazit
Geht ein Gericht von der Rechtmässigkeit dieser Vorschrift aus, steht es ihm 
nicht zu, die entsprechende glaubhafte Information des Fahrzeughalters1399 

1394 Zu den Merkmalen siehe Boll, Strassenverkehr 2012, S. 10.
1395 Vgl. Urteil des BGer 6B_1395/2019 vom 3. Juni 2020 E. 1.3.
1396 Zur fehlenden Berücksichtigung eines «Alibis» siehe Niggli/MaeDer, Strassenver-

kehrsrechts-Tagung 2018, S. 70 und S. 83; siehe Ausführungen in III.E.2.
1397 O’Halloran und Francis gegen Vereinigtes Königreich, § 60.
1398 Art. 7 Abs. 5 OBG; siehe Ausführungen in I.B.3.3.a.
1399 Siehe Ausführungen in III.F.3.2.a.
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oder einer Drittperson1400 einzubeziehen und von der Bussenerhebung nach 
Art. 7 OBG abzusehen. Während es allenfalls im vorangehenden Strafver-
fahren gegen den Fahrzeughalter als Fahrzeugführer zu keiner gerichtlichen 
Verurteilung, sondern in Anwendung des Grundsatzes in dubio pro reo zu einem 
Freispruch kam, muss das Gericht von ihm die Busse bei Vorliegen der Vor-
aussetzungen nach Art. 7 OBG ungeachtet der konkreten Umstände betreffend 
das begangene Strassenverkehrsdelikt erheben. Durch die Ausblendung ggf. 
entlastender Momente wird nicht nur der Untersuchungsgrundsatz,1401 son-
dern auch der Grundsatz der freien Beweiswürdigung der Strafbehörde und 
damit die Beurteilung einer Tatfrage1402 umgangen sowie entsprechend ver-
letzt. Durch diese fehlende Erforschung von Tat und Schuld vermag die Maxi-
me in dubio pro reo1403 gar nicht erst zur Anwendung zu gelangen. Dies ist umso 
problematischer, als dem Berufungsgericht bei Übertretungen keine volle 
Kognition zur Prüfung aller Sach- und Rechtsfragen zukommt.1404

4. Zusammenfassung wesentlicher Erkenntnisse und 
 Schlussfolgerungen

Nachdem im vorangehenden Kapitel im Zusammenhang mit der Anwendung 
von Art. 7 OBG auf die Regeln der Beweislast eingegangen wurde,1405 erfolgte 
alsdann die Befassung mit jenen der Beweiswürdigung. Nach der hier ver-
tretenen Auffassung geniessen die Gerichte Beurteilungsfreiheit bei der Be-
weiswürdigung, und der Grundsatz in dubio pro reo gilt auch dann, wenn in 
Anwendung einer Norm wie Art. 7 OBG die betroffene Person verschuldensun-
abhängig für die durch eine unbekannte Täterschaft begangene Tat verant-
wortlich gemacht werden soll.1406 Indem gewisse Beweismittel in allgemeiner 

1400 Siehe Ausführungen in III.F.3.2.b.
1401 Siehe Ausführungen in III.E.2.
1402 BGE 143 IV 241 E. 2.3.3 S. 244.
1403 Nach der hier vertretenen Ansicht ist zunächst die Beweislast aufgrund des Unter-

suchungsgrundsatzes zu verteilen, und erst nach der freien sowie umfassenden Wür-
digung der Beweise durch das Gericht gelangt bei noch verbleibenden Zweifeln der 
Grundsatz in dubio pro reo als Entscheidregel (Urteil des BGer 6B_188/2022 vom 17. Au-
gust 2022 E. 3.2) zur Anwendung.

1404 So kann mit der Berufung nur geltend gemacht werden, das Urteil sei rechtsfehlerhaft 
oder die Feststellung des Sachverhalts sei offensichtlich unrichtig oder beruhe auf 
einer Rechtsverletzung. Neue Behauptungen und Beweise können nicht vorgebracht 
werden (Art. 398 Abs. 4 StPO; siehe Ausführungen in III.C.3.3.d). In einem allfällig nach-
folgenden Verfahren vor BGer ist die Kognition gleichermassen eingeschränkt (Art. 95 
BGG und Art. 97 BGG).

1405 Siehe Ausführungen in III.E.
1406 Vgl. Salabiaku gegen Frankreich, § 29; siehe Ausführungen in III.F.1.

208 III.  Vereinbarkeit von Art. 7 OBG mit rechtsstaatlichen Grundsätzen und Garantien

https://perma.cc/7SMB-63CY
https://perma.cc/7SMB-63CY
https://perma.cc/7SMB-63CY
https://perma.cc/7SMB-63CY
https://perma.cc/U3V6-ENXA
https://perma.cc/8EJ3-KK75
https://perma.cc/8EJ3-KK75
https://perma.cc/8FKS-F8VA
https://perma.cc/6EJL-48JL
https://perma.cc/6EJL-48JL
https://perma.cc/JB87-AGNM
https://perma.cc/623G-S7VQ


Weise unberücksichtigt bleiben bzw. vom Verfahren ausgeschlossen wer-
den, wird das Gericht in dieser freien Beweiswürdigung bereits bei der Beweis-
erhebung eingeschränkt.1407 Da kein Sachverhalt im eigentlichen Sinne beur-
teilt wird und mithin auch bei objektiver Betrachtung keine Zweifel an diesem 
bestehen können, bleibt der anschliessend an die Beweiserhebung und freie 
Beweiswürdigung anzuwendende Grundsatz in dubio pro reo1408 in einem 
solchen Verfahren unbeachtlich.1409

G. Vereinbarkeit mit dem Grundsatz ne bis in idem?
Der Grundsatz ne bis in idem besagt, dass niemand wegen einer Straftat, wegen 
der er bereits nach dem Gesetz und dem Strafverfahrensrecht eines Staates 
rechtskräftig verurteilt oder freigesprochen worden ist, in einem Strafver-
fahren desselben Staates erneut verfolgt oder bestraft werden darf.1410 Er ist 
verletzt, wenn derselbe Sachverhalt in zwei voneinander unabhängigen Straf-
verfahren verfolgt und beurteilt wird.1411 Ist mit verhältnismässigem Aufwand 
die tatsächliche Fahrzeugführerschaft nicht feststellbar, führt die schweize-
rische Polizei das Vorverfahren nicht gegen die (angeblich) unbekannte Täter-
schaft weiter, sondern gegen den im Fahrzeugausweis eingetragenen Fahr-
zeughalter und verzeigt nur Letzteren bei der Untersuchungsbehörde. Mit 
diesem Vorgehen kann bei der Verfolgung von Ordnungsbussendelikten eine 
Doppelspurigkeit vermieden werden.

Das in Art. 11 StPO verankerte Verbot der doppelten Strafverfolgung 
kommt bei Identität von Tat und Täter1412 zur Anwendung. Einzig bei Vorlie-
gen neuer Beweismittel oder Tatsachen kann unter gewissen Voraussetzungen 
ein nicht an die Hand genommenes oder eingestelltes Verfahren wiederauf-
genommen werden.1413

1407 Vgl. Urteil des BGer 6B_651/2018 vom 17. Oktober 2018 E. 1.3.3.
1408 Nach der hier vertretenen Ansicht ist zunächst die Beweislast aufgrund des Unter-

suchungsgrundsatzes zu verteilen, und erst nach der freien sowie umfassenden Wür-
digung der Beweise durch das Gericht gelangt bei noch verbleibenden Zweifeln der 
Grundsatz in dubio pro reo zur Anwendung.

1409 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in III.F.3.
1410 BGE 137 I 363 E. 2.1 S. 364 f. mit Verweis auf Art. 4 des Protokolls Nr. 7 zur EMRK vom 

22. November 1984 (SR 0.101.07), Art. 14 Abs. 7 IPBPR und Art. 11 Abs. 1 StPO sowie die BV 
[Art. 8 Abs. 1 und Art. 29 Abs. 1]; Urteil des BGer 6B_823/2014 vom 23. Januar 2015 E. 2.3.1 
m.w.H.

1411 Urteil des BGer 6B_690/2018 vom 17. Januar 2019 E. 1.3.
1412 golDsChMiD/Maurer/sollBerger, S. 11 f.
1413 Art. 11 Abs. 2 StPO i.V.m. Art. 323 StPO und Art. 310 Abs. 2 StPO.
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Ist das Strafverfahren gegen den Fahrzeughalter als Fahrzeugführer nicht an 
die Hand zu nehmen oder einzustellen, liegt bei einer mutmasslich sich von 
diesem unterscheidenden Täterschaft keine Identität der Person1414 vor, 
welche die Sperrwirkung in der Sache auslöst. Es kann mithin grundsätzlich 
auch bei einer Nichtanhandnahme oder Einstellung des Verfahrens wegen des 
Ordnungsbussendelikts gegen den Fahrzeughalter oder bei dessen Freispruch 
während 3 Jahren seit Tatbegehung ein Strafverfahren wegen des Ordnungs-
bussendelikts gegen die sich vom Fahrzeughalter unterscheidende Täterschaft 
eingeleitet und durchgeführt werden. Eine Verletzung des Grundsatzes ne 
bis in idem ist darin nicht erkennbar. Es gilt dann jedoch zu berücksichtigen, 
dass die Gründe der Nichtanhandnahme oder der Einstellung im Strafverfah-
ren gegen den Fahrzeughalter ebenso in demjenigen gegen die angebliche 
Täterschaft zur Anwendung gelangen könnten.1415

Wird das Strafverfahren wegen des Ordnungsbussendelikts gegen den 
Fahrzeughalter oder die Fahrzeugführerschaft nicht an die Hand genommen, 
eingestellt oder werden diese Personen freigesprochen, kann die Strafbehörde 
mangels Identität der Tat — zumal Art. 7 OBG keine solche bezeichnet — als-
dann immer noch die Bussenerhebung nach dieser Vorschrift prüfen.1416

Beim Warnungsentzug stellt sich aufgrund von dessen pönaler Natur1417 
die Frage der Vereinbarkeit des doppelspurigen Straf- und Administrativmass-
nahmenverfahrens unter dem Aspekt von ne bis in idem.1418 Bei der Bussen-
erhebung nach Art. 7 OBG ist jedoch über keine Administrativmassnahme 
zu befinden.1419 Es ist entsprechend nicht möglich, dass in einem Verwaltungs-
verfahren erhobene Beweise ins Strafverfahren gelangen, über deren Verwert-
barkeit im Strafverfahren der Sach- bzw. Strafrichter im Rahmen der Beweis-

1414 hauser/sChweri/harTMaNN, N 18 zu § 84.
1415 Die Gründe der Strafbefreiung nach Art. 52 ff. StGB gelten aufgrund von Art. 102 Abs. 2 

SVG auch im Strassenverkehrsrecht. Bei fehlendem Strafbedürfnis (Art. 52 StGB), 
Wiedergutmachung (Art. 53 StGB) und Betroffenheit der Täterschaft durch ihre Tat 
(Art. 54 StGB) kann die zuständige Behörde in der Schweiz von der Strafverfolgung, der 
Überweisung an das Gericht oder der Bestrafung absehen. Es sind Fälle des normierten 
Opportunitätsprinzips und damit Ausnahmen vom in Art. 7 StPO festgehaltenen Ver-
folgungszwang (Art. 8 StPO). Da jedoch die Täterschaft im Anwendungsfall von Art. 7 
OBG unbekannt ist, werden diese Strafbefreiungsgründe im Verfahren gegen den Fahr-
zeughalter nicht angewendet.

1416 Siehe Ausführungen in III.F.1.
1417 Jaag, Festschrift Stefan Trechsel, S. 155; weisseNBerger, SJZ 1999, S. 459.
1418 Hierzu ausführlich eiCker/MaNgo-Meier, Repetitorium Nebenstrafrecht, S. 58; 

Jaag, Festschrift Stefan Trechsel, S. 165; Mizel, ZStrR 2006, S. 37.
1419 Siehe Ausführungen in I.B.2.3.
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würdigung zu entscheiden hätte.1420 Die Frage nach der Vereinbarkeit mit dem 
Grundsatz ne bis in idem stellt sich dementsprechend nicht.

H. Beeinträchtigung der Unschuldsvermutung?
1. Anwendbarkeit der Unschuldsvermutung bei Vorliegen einer 

Norm mit «Strafcharakter»

Die Beurteilung des «Strafcharakters» einer Norm ist entscheidend für die 
Anwendbarkeit von Art. 6 EMRK, dessen Ziff. 2 die Unschuldsvermutung nor-
miert. Die Auswirkungen einer solchen Einordnung werden besonders deut-
lich durch die bundesgerichtliche Rechtsprechung bei der Beurteilung des 
Entzugs des Führerausweises. Gemäss dem BGer gilt beim (vorsorglichen wie 
auch definitiven) Sicherungsentzug des Führerausweises1421, der verschul-
densunabhängig allein aus Gründen der Verkehrssicherheit erfolgt, die Un-
schuldsvermutung nach Art. 6 Ziff. 2 EMRK nicht.1422 Sobald der Führeraus-
weisentzug jedoch den Charakter einer Strafe aufweist, ist der Grundsatz der 
Unschuldsvermutung nach Art. 6 Ziff. 2 EMRK anzuwenden.1423 Das BGer 
hat deshalb entschieden, dass die Unschuldsvermutung beim — weniger ein-
schneidenden1424 — Warnungsentzug des Führerausweises1425, welcher eine 
schuldhafte Verkehrsregelverletzung voraussetze und welchem «Strafcharak-
ter»1426 zukomme, angewendet wird.1427 Da der «Strafcharakter» von Art. 7 
OBG zwar nicht eindeutig geklärt werden konnte, diese Bussenerhebung 
jedoch in einem Strafverfahren erfolgt, wird diese Vorschrift nachfolgend auf 
ihre Vereinbarkeit mit der Unschuldsvermutung untersucht. Die Feststellung 
des Gesetzgebers, dass dieser Grundsatz beeinträchtigt werde,1428 deutet 

1420 Vgl. Urteil des BGer 2A.580/2003 vom 10. Mai 2004 E. 2.3; vgl. gilles, AJP 2011, S. 177 
m.w.H.

1421 Art. 16d SVG.
1422 Vgl. zum Ganzen BGE 122 II 359 Regeste S. 359; siehe CoNiNx, Sicherheit & Recht 2014, 

S. 194 f., wonach zum Sicherungsentzug namentlich eine gesetzlich vorgesehene Gefähr-
lichkeitsvermutung führt.

1423 Siehe BGE 140 II 334 E. 6 S. 339; gemäss der Marginalie von Art. 32 BV gilt die Unschulds-
vermutung im «Strafverfahren», wobei letzterer Begriff weit auszulegen ist und dieses 
Privileg auch in anderen Verfahren gilt (vgl. Meier, S. 18).

1424 CoNiNx, Sicherheit & Recht 2014, S. 185 und S. 194.
1425 Art. 16–16cbis SVG.
1426 BGE 121 II 22 E. 3b S. 26.
1427 BGE 140 II 334 E. 6 S. 339.
1428 Botschaft Via sicura 2010 (Bundesrat), S. 8524.
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allerdings auf den «Strafcharakter» von Art. 7 OBG hin. Zudem wird auch in 
der Literatur die Ansicht vertreten, dass diese Vorschrift die Unschuldsver-
mutung beeinträchtigt.1429

2. Vermutungen im Strafverfahren

Gemäss der im Strafverfahren anzuwendenden Unschuldsvermutung ist es 
Sache der Anklagebehörde, die Schuld der beschuldigten Person zu beweisen, 
und es muss nicht Letztere ihre Unschuld nachweisen.1430 Der Grundsatz in 
dubio pro reo ist nach Ansicht des BGer, welches zu diesem Zeitpunkt diesen 
Grundsatz noch als Beweiswürdigungsregel betrachtete,1431 verletzt, wenn 
der Strafrichter eine beschuldigte Person (einzig) mit der Begründung verur-
teilt, sie habe ihre Unschuld nicht nachgewiesen. Ebenso sei die Maxime ver-
letzt, wenn sich aus den Urteilsgründen ergebe, dass der Strafrichter von der 
falschen Meinung ausgegangen sei, die beschuldigte Person habe ihre Un-
schuld zu beweisen, und das Strafgericht sie verurteilte, weil ihr dieser Beweis 
misslang.1432 Dies bedeutet aber nicht, dass der Gesetzgeber mittels gesetzli-
cher Vermutungen1433 die Verteilung der Beweislast nicht anders regeln darf. 

1429 eiCker, NK 2018, S. 279, eiCker/MaNgo-Meier, Repetitorium Nebenstrafrecht, S. 61, 
giger, Strassenverkehr 2014, S. 10, JeaNNereT, Strassenverkehr 2013, S. 51, MaeDer, 
AJP 2014, S. 679 und S. 684 f., MaeDer/Niggli, BSK SVG, N 30 zu Art. 102 SVG, Mizel, 
Anwaltsrevue 2015, S. 440, Niggli/MaeDer, Strassenverkehrsrechts-Tagung 2018, S. 88 
m.w.H., Niggli/MaeDer, Verwaltungsstrafverfahren, S. 36 f., roBerT, Strassenverkehr 
2014, S. 35 f., weisseNBerger, Jahrbuch Strassenverkehrsrecht 2012, S. 431 f., weisseN-
Berger, Komm SVG / aOBG/2014, S. 855, N 9 und N 11 zu Art. 6 aOBG/2014 sowie zurN, 
Strassenverkehr 2017, S. 39; a.M. BuNDi, AJP 2006, S. 501–505, welcher eine neue Rege-
lung zur Halterverantwortlichkeit unter dem Gesichtspunkt der Unschuldsvermutung 
als zulässig erachtet, obwohl gewisse Abstriche zu machen seien.

1430 Urteil des BGer 2C_1157/2016, 2C_1158/2016 vom 2. November 2017 E. 4.2.1; Urteil des 
BGer 6B_439/2010 vom 29. Juni 2010 E. 5.5 m.w.H.

1431 Das BGer erkannte nach einem Meinungsaustausch zwischen dessen Kassationshof 
und der öffentlich-rechtlichen Abteilung in der Maxime in dubio pro reo eine Beweislast-
regel und eine Beweiswürdigungsregel (BGE 120 Ia 31 E. 2a ff. S. 33 ff.; BGE 127 I 38 E. 2a 
S. 41, Urteile des BGer 6B_212/2019 vom 15. Mai 2019 E. 1.3.2 und 6B_439/2010 vom 29. Juni 
2010 E. 5.5; a.M. Urteile des BGer 6B_651/2018 vom 17. Oktober 2018 E. 1.3.3 und 6B_477/2021 
vom 14. Februar 2022 E. 3.2; BerNarD, forumpoenale 2013, S. 112).

1432 Urteil des BGer 6P.116/2004 und 6S.332/2004 vom 1. Dezember 2004 E. 2.
1433 Eine unwiderlegbare gesetzliche Vermutung im schweizerischen Strassenverkehrs-

recht ist z.B. die Annahme der Fahrunfähigkeit infolge Alkoholeinwirkung beim Vor-
liegen eines gewissen Promillegrenzwerts (Art. 91 Abs. 1 Bst. a und Abs. 2 Bst. a SVG i.V.m. 
Art. 1 f. BAGV) oder die Gefährlichkeitsvermutung infolge fehlender Fahreignung, wel-
che zu einem unbefristeten Sicherheitsentzug führt (Art. 16b Abs. 2 Bst. e–f SVG; Art. 16c 
Abs. 2 Bst. d–e SVG; Art. 16d Abs. 3 SVG; vgl. CoNiNx, Sicherheit & Recht 2014, S. 194 f.).
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Nach der Rechtsprechung des EGMR verbietet Art. 6 Ziff. 2 EMRK die Anwen-
dung von Vermutungen im Strafrecht grundsätzlich nicht.1434 Art. 6 Ziff. 2 
EMRK verlangt aber von den Staaten, solche Vermutungen nur in angemesse-
nen Grenzen unter Berücksichtigung der betroffenen Rechtsgüter vorzusehen 
und die Verteidigungsrechte sicherzustellen.1435

2.1 Keine Normierung einer gesetzlichen 
 «Verantwortlichkeitsvermutung» in Art. 7 OBG

Art. 7 OBG ist nicht mit der im Urteil Salabiaku gegen Frankreich erwähnten 
Vermutung vergleichbar, auf deren Grundlage die Gerichte die betroffene Per-
son «des Schmuggelns verbotener Waren» für «schuldig» befanden. Es liegt 
nahe, dass der Besitzer verbotener Ware diese auch illegal eingeführt hat. Es 
besteht mithin ein innerer Zusammenhang, welcher im Anwendungsfall von 
Art. 7 OBG nur erkennbar ist, wenn angenommen werden muss, dass der Fahr-
zeughalter das Fahrzeug selbst gelenkt hat. Praxisgemäss gelangt die Verant-
wortlichkeit nach vorgenannter Vorschrift aber auch häufig zur Anwendung, 
weil der Fahrzeughalter einen Familiengenossen nicht gegenüber den Straf-
behörden nennen möchte oder unklar ist, wer das Unternehmensfahrzeug 
zum Tatzeitpunkt lenkte.1436 Eine vergleichbare «Verantwortlichkeitsvermu-
tung» wie im Urteil Salabiaku gegen Frankreich ist entsprechend zu vernei-
nen. Denn es wird nicht aufgrund der Lebenserfahrung auf einen Umstand 
geschlossen (wie bspw. bei der Vermutung, wonach der Besitzer der Ware 
diese auch illegal eingeführt hat). Vielmehr wird der Fahrzeughalter für die 
Bezahlung einer Busse verantwortlich gemacht, welche praxisgemäss — wie 
bereits zuvor in diesem Abschnitt erwähnt — oft durch das Fehlverhalten einer 
Drittperson begründet wird. In dieser Situation könnte ein Wechsel vom Kon-
zept der strafrechtlichen Verantwortlichkeit zu dem der Schuld erkannt wer-
den. Es ist deshalb als Nächstes zu untersuchen, ob der Gesetzgeber mit Art. 7 
OBG eine Vermutung der Täterschaft einführte.

2.2 Latente Vermutung der Täterschaft nach Art. 7 OBG

In der Verpflichtung des Fahrzeughalters, entweder die Verantwortung für die 
Benutzung seines Fahrzeugs zu übernehmen oder die tatsächliche Fahrzeug-
führerschaft zu benennen, erkannte der EGMR in seiner neueren Rechtspre-
chung keine Vermutung. Die zu beurteilende Vorschrift (§ 103 Abs. 2 Kraft-
fahrgesetz [A]), welche eine Auskunftspflicht des Zulassungsbesitzers eines 

1434 Weh gegen Österreich, § 46; Telfner gegen Österreich, § 16.
1435 Salabiaku gegen Frankreich, § 28.
1436 Botschaft Via sicura 2010 (Bundesrat), S. 8486.
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Kraftfahrzeugs oder Anhängers vorsieht, enthalte keine Vermutung, dass der 
registrierte Autobesitzer der Fahrer gewesen sei, und lasse keine Verfolgung 
von Ersterem wegen des zugrunde liegenden Verkehrsdelikts zu, es sei denn, 
er gestehe dieses ein.1437

Der Bundesrat bezeichnete die Verantwortlichkeit des Fahrzeughalters 
für Ordnungsbussen als Vermutung der Täterschaft, welche der Fahrzeug-
halter durch die Möglichkeit der Meldung der tatsächlichen Fahrzeugführer-
schaft an die Polizei zu widerlegen vermag.1438 Aufgrund einer solchen Ver-
mutung muss die Strafverfolgungsbehörde nicht mehr anhand von Indizien 
darauf schliessen, dass der Fahrzeughalter auch der tatsächliche Fahrzeug-
führer war. Eine damit verbundene Beweislastumkehr kann das Problem der 
Nichtbeweisbarkeit der Täterschaft lösen und den Aufwand bei der Feststellung 
der tatsächlichen Fahrzeugführerschaft verringern.1439 Eine solche Überbin-
dung der Beweislast auf die betroffene Person erinnert an diejenige im Steuer-
verfahren. Je nach Lehrmeinung führt dort eine durch mangelnde Mitwirkung 
verschuldeterweise vom Steuerpflichtigen herbeigeführte «Beweisnot» der 
Steuerbehörde zu einer entsprechenden Berücksichtigung der Verletzung der 
Mitwirkungspflichten im Rahmen der Beweiswürdigung, zu einer Beweiser-
leichterung zugunsten der Steuerbehörde (herabgesetztes Beweismass) oder 
gar zu einer Überbindung der Beweislast auf den Steuerpflichtigen.1440

Art. 6 Abs. 1 aOBG/2014 enthielt ebenso nach Ansicht des BGer eine Ver-
mutung der Täterschaft.1441 Bei Art. 7 OBG handelt es sich jedoch um keine 
ausdrücklich normierte Vermutung der Täterschaft des formellen Fahr-

1437 Vgl. zum Ganzen Weh gegen Österreich, § 47 ff.: Entscheidend für die Verneinung einer 
Konventionsverletzung war nach der Rechtsprechung des EGMR, dass keine zwangs-
weise erlangten Informationen in einem nachfolgenden Strafverfahren verwendet 
worden seien. Das Strafverfahren sei gegen die unbekannte Täterschaft bzw. nicht 
gegen den Fahrzeughalter geführt worden und dessen blosse Informationspflicht sei 
an sich nicht belastend gewesen.

1438 Botschaft Via sicura 2010 (Bundesrat), S. 8517, Botschaft OBG 2014 (Bundesrat), S. 988; 
a.M. MaeDer, ContraLegem 2018, S. 67–69 und Niggli/MaeDer, Strassenverkehrsrechts-
Tagung 2018, S. 82–84; gl.M. Urteil des BGer 6B_1007/2016 vom 10. Mai 2017 E. 1.5 (siehe zu 
diesem Urteil Müller, AJP 2018, S. 1568 ff.), MaeDer, AJP 2014, S. 684 f., sChorro, ZStrR 
2017, S. 88 f., weisseNBerger, Jahrbuch Strassenverkehrsrecht 2012, S. 430 f. und 
wohlers, Strassenverkehr 2015, S. 12.

1439 Vgl. Urteil des BGer 6B_562/2010 vom 28. Oktober 2010 E. 2.2, wonach keine Beweislast-
umkehr vorlag, wenn die Schuld des Beschwerdeführers nicht allein aus seiner Eigen-
schaft als Eigentümer des Ferraris, sondern aus der Gesamtheit der Umstände abge-
leitet wurde.

1440 Urteil des BVerG A-4417/2007 vom 10. März 2010 E. 3.2.2 m.w.H.; gilles, AJP 2011, S. 171 f.
1441 Urteil des BGer 6B_1007/2016 vom 10. Mai 2017 E. 1.5.
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zeughalters.1442 Denn diese Vorschrift besagt nicht, dass der Halter der fehl-
bare Fahrzeugführer ist, sondern dieser hat «bloss» die Busse anstelle der 
Täterschaft zu bezahlen. Die Täterschaft bleibt entsprechend der Marginalie 
von Art. 6 aOBG/2014 weiterhin unbekannt. Der Fahrzeughalter hat die (Ord-
nungs-)Busse einzig aufgrund seiner Eigenschaft als formeller Halter zu tra-
gen. Entsprechend schrieb das UVEK in seinen Vorarbeiten zu Via sicura, dass 
nicht die Täterschaft Anknüpfungspunkt (für die Bezahlung der Ordnungs-
bussen) ist, sondern die Haltereigenschaft analog der Halterhaftung für Schä-
den, die mit dem Motorfahrzeug durch beliebige Fahrzeugführende verur-
sacht werden.1443 Die Analogie zum Haftpflichtrecht gelangt denn auch durch 
die Einführung des Befreiungsbeweises nach Art. 7 Abs. 5 OBG zum Ausdruck. 
Sofern die Busse allerdings anhand der Bussenliste 1 Anhang 1 OBV bemessen 
wird und nicht nur die Verfahrenskosten erhoben werden, wird dadurch auch 
gegen den Fahrzeughalter in indirekter Weise ein sittlicher Vorwurf erhoben. 
Es handelt sich mithin um keine blosse finanzielle Haftung mehr. Die Auswir-
kungen auf den Fahrzeughalter sind vergleichbar mit der Einführung einer 
Vermutung der Täterschaft und werfen entsprechend Fragen zur Vereinbar-
keit mit der Unschuldsvermutung auf.1444 Nachfolgend ist deshalb zu unter-
suchen, ob dessen Rechte im Strafverfahren wegen Art. 7 OBG in angemessener 
Weise gewahrt werden.

2.3 Sicherstellung der Verteidigungsrechte bei Vermutungen1445

Bei Tatsachen- und Rechtsvermutungen verlangt der EGMR von den Staaten, 
diese nur in angemessenen Grenzen unter Berücksichtigung der betroffe-
nen Rechtsgüter vorzusehen und die Verteidigungsrechte sicherzustel-
len.1446 Der Befreiungsbeweis von Art. 7 Abs. 5 OBG stellt ein Verteidigungs-
recht des Fahrzeughalters dar, wobei dieser allerdings die Beweislast dem 
Fahrzeughalter überbindet. Darüber hinaus vermag der Fahrzeughalter sich 
mit dem Vorbringen ggf. entlastender Momente (z.B. eines «Alibi» oder Radar-

1442 MaeDer, ContraLegem 2018, S. 67–69, Niggli/MaeDer, Strassenverkehrsrechts-Tagung 
2018, S. 82–84; a.M. Botschaft Via sicura 2010 (Bundesrat), S. 8517, Botschaft OBG 2014 
(Bundesrat), S. 988, Urteil des BGer 6B_1007/2016 vom 10. Mai 2017 E. 1.5 (siehe zu diesem 
Urteil Müller, AJP 2018, S. 1568 ff.), MaeDer, AJP 2014, S. 684 f., sChorro, ZStrR 2017, 
S. 88 f., weisseNBerger, Jahrbuch Strassenverkehrsrecht 2012, S. 430 f. und wohlers, 
Strassenverkehr 2015, S. 12.

1443 Bericht Vernehmlassungsentwurf 2008 (UVEK), S. 51; MaeDer, AJP 2014, S. 687.
1444 Vgl. zum Ganzen Salabiaku gegen Frankreich, § 28.
1445 Zu den Verteidigungsrechten siehe Ausführungen in III.C.3.3.
1446 Siehe Salabiaku gegen Frankreich, § 28.
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fotos, auf dem eine andere Person erkennbar ist) von der Bussenerhebung nicht 
zu befreien bzw. zu verteidigen.1447 Sein rechtliches Gehör und damit ein we-
sentliches Verteidigungsrecht gilt mithin nur bedingt. Zudem steht ihm kein 
Aussage-, Auskunfts- oder Zeugnisverweigerungsrechts zu.1448 Im Ordnungs-
bussenverfahren hat er keinen Anspruch auf Akteneinsicht.1449 Die Beurteilungs-
freiheit der Gerichte wird zudem eingeschränkt,1450 weshalb auch der Grund-
satz in dubio pro reo1451 nicht zur Anwendung kommt. Dieser Grundsatz ist je-
doch auch bei einer verschuldensunabhängigen Tat zu berücksichtigen.1452

2.4 Resümee und Fazit

Aufgrund des Gesagten ist somit festzustellen, dass Art. 7 OBG weder eine ge-
setzliche «Verantwortlichkeitsvermutung»1453 noch eine ausdrücklich nor-
mierte Vermutung der Täterschaft1454 enthält. Die Strafbehörde erhebt aller-
dings im Strafverfahren wegen Art. 7 OBG die pauschal anhand der Bussen-
liste 1 Anhang 1 OBV bemessene Busse und nicht nur die Verfahrenskosten 
beim Beschuldigten und verfügt allenfalls — eine nach der hier vertretenen An-
sicht abzulehnende1455 — Ersatzfreiheitsstrafe, was sich vergleichbar wie eine 
Vermutung der Täterschaft auswirkt. Da mit dem Befreiungsbeweis zwar ein 
Verteidigungsrecht des Fahrzeughalters besteht, darüber hinaus das rechtli-
che Gehör mangels Berücksichtigung von entlastenden Momenten einge-
schränkt ist, weitere Verteidigungsrechte1456 verletzt werden, die Beweislast 
teilweise dem Fahrzeughalter überbunden wird und keine uneingeschränkte 
Beurteilungsfreiheit der Gerichte besteht, wird nach der hier vertretenen An-
sicht die Verletzung der Unschuldsvermutung angenommen.1457

1447 Siehe Ausführungen in III.E.2.
1448 Siehe Ausführungen in III.C.3.3.c.
1449 Siehe Ausführungen in III.C.3.3.c.
1450 Siehe Ausführungen in III.F.3 und III.H.2.
1451 Nach der hier vertretenen Ansicht ist zunächst die Beweislast aufgrund des Unter-

suchungsgrundsatzes zu verteilen, und erst nach der freien sowie umfassenden Wür-
digung der Beweise durch das Gericht gelangt bei noch verbleibenden Zweifeln der 
Grundsatz in dubio pro reo zur Anwendung.

1452 Salabiaku gegen Frankreich, § 29; siehe Ausführungen in III.F.1; vgl. JeaNNereT, 
ZStrR 2009, S. 337.

1453 Siehe Ausführungen in III.H.2.1.
1454 Siehe Ausführungen in III.H.2.2.
1455 Siehe Ausführungen in III.I.2.4.
1456 Dem Fahrzeughalter steht das Aussage-, Auskunfts- und Zeugnisverweigerungsrecht 

wie auch das rechtliche Gehör in Form der Akteneinsicht nicht zu.
1457 Das BGer ist der Ansicht, dass die Pflicht des Fahrzeughalters, die tatsächliche Fahr-

zeugführerschaft zu nennen oder die Busse zu bezahlen, die Unschuldsvermutung 
nicht verletze (BGE 144 I 242 Regeste S. 242); vgl. zum Ganzen Ausführungen in III.H.2.3.
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3. Beweislastumkehr beim Einbezug von juristischen Personen in 
Art. 7 OBG

Der Gesetzgeber dehnte per 1. Oktober 2023 die Bussenerhebung nach Art. 7 
OBG auf juristische Personen aus.1458 Im Kriminalstrafrecht hat die Straf-
verfolgungsbehörde bei Vorliegen eines Verbrechens oder Vergehens dem 
Unternehmen den Organisationsmangel, aufgrund dessen der tatsächliche 
Täter nicht eruiert werden kann, nachzuweisen.1459 Das Verwaltungsstraf-
recht knüpft bei der Geschäftsherren-1460 und Organverantwortlichkeit — wie 
Art. 29 StGB — an die Verletzung einer Rechtspflicht an.1461 Auf die künftige 
strafrechtliche Verantwortlichkeit des Unternehmens im Ordnungsbussen-
bereich angewendet bedeutet dies, dass die Strafverfolgungsbehörde tätig 
werden und dem Fahrzeughalter z.B. nachweisen muss, dass er für eine ein-
wandfreie Organisation ein Fahrtenbuch hätte führen sollen bzw. hierzu 
rechtlich verpflichtet gewesen wäre.

Indem der Gesetzgeber seit dem 1. Oktober 2023 in Art. 7 Abs. 1 OBG neben 
den natürlichen Personen ausdrücklich auch die juristischen Personen er-
wähnt1462, ohne weitere Änderungen an dieser Vorschrift vorzunehmen, 
liegt eine Beweislastumkehr vor. Die Strafverfolgungsbehörde muss ledig-
lich nachweisen, dass ein Strassenverkehrsdelikt begangen und die Busse — 
unter Umständen infolge der Ablehnung des Ordnungsbussenverfahrens1463 — 
nicht bezahlt1464 wurde sowie der Fahrzeugführer unbekannt bzw. nicht 
mit verhältnismässigem Aufwand ermittelbar ist.1465 Der Fahrzeughalter 
muss in glaubhafter Weise einen Fahrzeugführer nennen, um der Bussener-
hebung nach Art. 7 OBG zu entgehen. Er hat im Rahmen seiner indirekten 
Informationspflicht1466 selber auf die Idee zu kommen, bspw. ein Fahrten-
buch als Beweis einzureichen, um die unbekannte Täterschaft zu eruieren 
und sich selbst zu entlasten. Gleichzeitig liefert er damit aber auch den Nach-
weis, dass kein Organisationsmangel1467 und mithin kein Organisationsver-

1458 Botschaft SVG 2021 (Bundesrat), S. 4, S. 24, S. 49 und S. 81; siehe Ausführungen in I.B.1.
1459 Art. 102 Abs. 1 StGB.
1460 Zur Begründung der Strafbarkeit eines Geschäftsherrn ohne Aussenverweis müsste 

ein unechtes Unterlassungsdelikt (Art. 11 StGB) vorliegen (siehe eiCker/fraNk/
aCherMaNN, S. 49).

1461 Art. 6 Abs. 2 und Abs. 3 VStrR.
1462 Siehe Ausführungen in I.B.1.
1463 Art. 4 Abs. 3 Bst. c OBG und Art. 13 Abs. 2 OBG.
1464 Art. 6 Abs. 4 OBG, Art. 7 Abs. 3 OBG und Art. 9 Abs. 2 Bst. c OBG.
1465 Siehe Ausführungen in III.F.3.1.
1466 Siehe Ausführungen in III.C.3.2.a.
1467 Art. 102 Abs. 1 StGB.
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schulden1468 resp. keine Schuld sui generis1469 oder keine Verletzung einer 
Rechtspflicht1470 vorliegt, welche im Kriminal- oder Verwaltungsstrafrecht 
durch die Strafbehörde nachzuweisen sind. Andernfalls und wenn er auch 
den — erst im ordentlichen Strafverfahren zu berücksichtigenden — Befrei-
ungsbeweis nach Art. 7 Abs. 5 OBG nicht vorzubringen vermag, muss er die 
Busse bezahlen. Eine solche Beweislastumkehr ist umso problematischer, 
wenn der Bussenerhebung nach Art. 7 OBG «Strafcharakter» zugesprochen 
werden würde und diese Vorschrift — wie bereits aufgezeigt — die Verteidi-
gungsrechte der betroffenen Person einschränkt1471 sowie die freie Beweis-
würdigung der Gerichte umgeht.1472

4. Zusammenfassung wesentlicher Erkenntnisse und 
 Schlussfolgerungen

Im Gegensatz zu den Ausführungen in der Botschaft1473 und denjenigen des 
BGer1474 liegt gemäss der Mehrheitsmeinung in der Literatur1475 bei der An-
wendung von Art. 7 OBG eine Verletzung — und nicht nur Beeinträchtigung — 
des verfassungsmässigen Grundsatzes der Unschuldsvermutung vor. Es wur-
de aufgezeigt, dass die Unschuldsvermutung nur dann gilt, wenn Art. 7 OBG 
«Strafcharakter» zugesprochen wird. Die Feststellung des Gesetzgebers, dass 
dieser Grundsatz «beeinträchtigt» werde, spricht für die Annahme des «Straf-
charakters» dieser Vorschrift.1476 Die Annahme des Gesetzgebers,1477 des 

1468 Botschaft StGB 1998 (Bundesrat), S. 2142 und S. 2144.
1469 Botschaft StGB 1998 (Bundesrat), S. 2142.
1470 Art. 11 StGB; Art. 29 StGB; Art. 6 Abs. 2 VStrR i.V.m. Art. 6 Abs. 3 VStrR.
1471 Siehe Ausführungen in III.C.3.3.
1472 Siehe Ausführungen in III.F.3.
1473 Vgl. zum Ganzen Botschaft Via sicura 2010 (Bundesrat), S. 8524.
1474 BGE 144 I 242 Regeste S. 242 und E. 1 S. 244 ff.
1475 eiCker, NK 2018, S. 279, eiCker/MaNgo-Meier, Repetitorium Nebenstrafrecht, S. 61, 

giger, Strassenverkehr 2014, S. 10, JeaNNereT, Strassenverkehr 2013, S. 51, MaeDer, 
AJP 2014, S. 679 und S. 684 f., MaeDer/Niggli, BSK SVG, N 30 zu Art. 102 SVG, Mizel, 
Anwaltsrevue 2015, S. 440, Niggli/MaeDer, Strassenverkehrsrechts-Tagung 2018, 
S. 88 m.w.H., Niggli/MaeDer, Verwaltungsstrafverfahren, S. 36 f., roBerT, Strassenver-
kehr 2014, S. 35 f., weisseNBerger, Jahrbuch Strassenverkehrsrecht 2012, S. 431 f., weis-
seNBerger, Komm SVG / aOBG/2014, S. 855, N 9 und N 11 zu Art. 6 aOBG/2014 sowie 
zurN, Strassenverkehr 2017, S. 39; a.M. BuNDi, AJP 2006, S. 501–505, welcher eine neue 
Regelung zur Halterverantwortlichkeit unter dem Gesichtspunkt der Unschuldsver-
mutung als zulässig erachtet, obwohl gewisse Abstriche zu machen seien.

1476 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in III.H.1.
1477 Botschaft Via sicura 2010 (Bundesrat), S. 8517; Botschaft OBG 2014 (Bundesrat), S. 988.
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BGer1478 und in der Literatur1479, dass Art. 7 OBG eine ausdrückliche Vermu-
tung der Täterschaft enthält, wurde widerlegt. Diese Bestimmung vermutet 
weder ausdrücklich die Schuld noch die Unschuld des Fahrzeughalters für 
das begangene Strassenverkehrsdelikt1480 noch enthält sie eine «Verant-
wortlichkeitsvermutung»1481. Indem beim Fahrzeughalter allerdings die Bus-
se statt der Verfahrenskosten erhoben wird, wirkt sich dies vergleichbar wie 
bei einer Vermutung der Täterschaft aus.1482

Aber auch wenn Art. 7 OBG keine explizit normierte Vermutung eines 
Verschuldens des Fahrzeughalters enthält1483, können Schwierigkeiten mit 
der Präsumtion der Unschuld entstehen. Die Beweislast wird mit dem Be-
freiungsbeweis gemäss Art. 7 Abs. 5 OBG teilweise auf den Fahrzeughalter 
abgewälzt, und aufgrund der fehlenden Berücksichtigung weiterer Entlas-
tungsmomente wird die Beurteilungsfreiheit der Gerichte eingeschränkt1484, 
weshalb auch der Grundsatz in dubio pro reo1485 keine Geltung zu erlangen 
vermag.1486

Zudem liegt im Vergleich mit dem Kernstrafrecht eine Umkehr der Be-
weislast vor, wenn bei der aktuellen Erfassung von juristischen Personen in 
Art. 7 OBG1487 ohne weitere Änderungen und ohne Aussenverweis die Bus-
senerhebung unabhängig vom Nachweis eines Organisationsmangels1488 

1478 Urteil des BGer 6B_1007/2016 vom 10. Mai 2017 E. 1.5 (siehe zu diesem Urteil Müller, 
AJP 2018, S. 1568 ff.).

1479 MaeDer, AJP 2014, S. 684 f., sChorro, ZStrR 2017, S. 88 f., weisseNBerger, Jahrbuch 
Strassenverkehrsrecht 2012, S. 430 f. und wohlers, Strassenverkehr 2015, S. 12; a.M. 
MaeDer, ContraLegem 2018, S. 67–69 und Niggli/MaeDer, Strassenverkehrsrechts-
Tagung 2018, S. 82–84.

1480 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in III.H.2.2.
1481 Siehe Ausführungen in III.H.2.1.
1482 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in III.H.2.2.
1483 MaeDer, ContraLegem 2018, S. 67–69, Niggli/MaeDer, Strassenverkehrsrechts-Tagung 

2018, S. 82–8; a.M. Botschaft Via sicura 2010 (Bundesrat), S. 8517, Botschaft OBG 2014 
(Bundesrat), S. 988, Urteil des BGer 6B_1007/2016 vom 10. Mai 2017 E. 1.5 (siehe zu diesem 
Urteil Müller, AJP 2018, S. 1568 ff.), MaeDer, AJP 2014, S. 684 f., sChorro, ZStrR 2017, 
S. 88 f., weisseNBerger, Jahrbuch Strassenverkehrsrecht 2012, S. 430 f. und wohlers, 
Strassenverkehr 2015, S. 12.

1484 Siehe Ausführungen in III.F.3 und III.H.2.
1485 Nach der hier vertretenen Ansicht ist zunächst die Beweislast aufgrund des Unter-

suchungsgrundsatzes zu verteilen, und erst nach der freien sowie umfassenden Wür-
digung der Beweise durch das Gericht gelangt bei noch verbleibenden Zweifeln der 
Grundsatz in dubio pro reo zur Anwendung.

1486 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in III.H.2.3.
1487 Siehe Ausführungen in I.B.1.
1488 Art. 102 Abs. 1 StGB.
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und mithin eines Organisationsverschuldens1489 resp. einer Schuld sui gene-
ris1490 oder der Verletzung einer Rechtspflicht1491 erfolgt. Dies, weil der Fahr-
zeughalter im Rahmen der indirekten Informationspflicht1492 zu seiner Ent-
lastung bspw. ein Fahrtenbuch vorlegen und mithin seine strafrechtliche 
Verantwortlichkeit ausschliessen muss.1493 Sofern dieser Vorschrift «Straf-
charakter» zugesprochen wird, ist eine solche Beweislastumkehr infolge der 
tangierten Verteidigungsrechte des Fahrzeughalters als umso problemati-
scher anzusehen.1494

Die Unschuldsvermutung ist nicht nur beeinträchtigt — wie es der Ge-
setzgeber feststellte1495 —, sondern verletzt, wenn die Busse nach Art. 7 OBG, 
welcher weder eine ausdrückliche Vermutung der Verantwortlichkeit noch 
der Schuld enthält, dieselbe Rechtsfolge wie bei der Sanktionierung des Fahr-
zeughalters aufgrund der Vermutung seiner Täterschaft vorsieht oder eine 
Beweislastumkehr im Strafverfahren gegen eine juristische Person wegen 
Art. 7 OBG erfolgt sowie in beiden Fällen die Verteidigungsrechte nicht an-
gemessen gewahrt werden.

I. Verletzung des Schuld-, Täter- und Tatprinzips?
1. Strafrechtliches Schuld- und Täterprinzip sowie 

 verwaltungsrechtliches Verursacher- und Störerprinzip

Während im Strafverfahren das Schuld- und das Täterprinzip massgebend 
sind, gelangt im Verwaltungsrecht teilweise das Verursacherprinzip1496 zur 
Anwendung. Ausserdem gilt das aus dem Grundsatz der Verhältnismässig-
keit entwickelte Störerprinzip1497. Auf diese verwaltungsrechtlichen Prinzi-

1489 Botschaft StGB 1998 (Bundesrat), S. 2142 und S. 2144.
1490 Botschaft StGB 1998 (Bundesrat), S. 2142.
1491 Art. 11 StGB; Art. 29 StGB; Art. 6 Abs. 2 VStrR i.V.m. Art. 6 Abs. 3 VStrR.
1492 Siehe Ausführungen in III.C.3.2.a.
1493 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in III.H.3.
1494 Siehe Ausführungen in III.H.2.3.
1495 Botschaft Via sicura 2010 (Bundesrat), S. 8524; vgl. BGE 144 I 242 Regeste S. 242.
1496 Siehe Ausführungen in II.D.3.1; ausserhalb von Ersatzvornahmen gilt das Verursa-

cherprinzip nur, soweit es spezialgesetzlich vorgesehen ist; dies folgt aus dem im Ver-
waltungsrecht geltenden Gesetzmässigkeitsprinzip (Urteil des BGer 2C_995/2012 vom 
16. Dezember 2013 E. 5.2). Art. 74 Abs. 2 BV und Art. 2 USG sehen eine solche Regelung 
bspw. im Umweltrecht vor.

1497 Urteil des BGer 2C_1096/2016 vom 18. Mai 2018 E. 2.3; zum Verhältnismässigkeitsprinzip 
siehe Moor/flüCkiger/MarTeNeT, S. 828.
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pien ist bereits eingegangen worden.1498 Nachfolgend wird deshalb der Voll-
ständigkeit halber die Vereinbarkeit von Art. 7 OBG mit dem strafrechtlichen 
Schuld- und Täterprinzip untersucht.

2. Verletzung des Schuldprinzips?

2.1 Abkehr vom Schuldprinzip im Ordnungsbussenverfahren

In der Literatur wird die Ansicht vertreten, dass Art. 7 OBG das Schuldprinzip 
ausser Acht lässt.1499 Bei der Einführung des Ordnungsbussenrechts führte 
der Bundesrat aus, dass abgesehen davon, dass im Ordnungsbussenverfah-
ren das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse nicht berücksichtigt 
werden,1500 die Grundsätze des Strafrechts gelten. Vor allem sei eine Schuld 
der Täterschaft für die Begründung von deren Strafbarkeit vorausgesetzt. 
Beim Verkehrsteilnehmer, welcher aus fehlender Ortskenntnis offensicht-
lich entschuldbar irrig handelte, dürfe die Polizei höchstens mit einer Beleh-
rung eingreifen.1501 Das Schuldprinzip gilt mithin auch im Ordnungsbussen-
verfahren.1502

Nach Art. 7 OBG können die zuständigen Strafbehörden vom Fahrzeug-
halter die (Ordnungs-)Busse hingegen einzig aufgrund seiner formellen Halter-
eigenschaft — unabhängig von dessen eigener und auch der strafrechtlichen 
Verantwortlichkeit des unbekannten Lenkers wegen der begangenen Ver-
kehrsregelverletzung — erheben. Bedenken gegenüber einer solchen Bussen-
erhebung sind bereits im Gesetzgebungsverfahren geäussert geworden. So 
führte der damalige Nationalrat Ulrich Giezendanner Folgendes aus: «Auf 
die Verantwortung des einzelnen Verkehrsteilnehmers wird gar nicht mehr 
eingegangen. Alles und jedes soll reglementiert werden. Das Denken wird 
verboten. Wir sprechen immer von mehr Freiheit und mehr Verantwortung. 

1498 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in II.D.3.1.
1499 eiCker, NK 2018, S. 279; JeaNNereT, Komm SVG, N 4 zu Art. 6 aOBG/2014; JeaNNereT, 

Strassenverkehr 2013, S. 37 und S. 51; MaeDer, AJP 2014, S. 679, S. 686 f., S. 691; MaeDer/
Niggli, BSK SVG, N 12, N 30 und N 35 zu Art. 102 SVG; Niggli, Strafverteidigung, S. 33 f.; 
Niggli/MaeDer, Strassenverkehrsrechts-Tagung 2018, S. 86 und S. 88; Mizel, Anwalts-
revue 2015, S. 440; oTT, Jahrbuch Strassenverkehrsrecht 2016, S. 273; roBerT, Stras-
senverkehr 2014, S. 33, S. 35–37; sChorro, ZStrR 2017, S. 96 f., S. 103–107 und S. 109; 
weisseNBerger, Jahrbuch Strassenverkehrsrecht 2012, S. 431 f.; weisseNBerger, 
Komm SVG / aOBG/2014, S. 855 f. und N 9 zu Art. 6 aOBG/2014; wohlers, BJM 2016, 
S. 126; wohlers, Strassenverkehr 2015, S. 5 und S. 14 f.; zurN, Strassenverkehr 2017, 
S. 36 f., S. 39–45.

1500 Art. 1 Abs. 5 OBG; siehe Ausführungen in II.B.4.
1501 Vgl. zum Ganzen Botschaft OBG 1969 (Bundesrat), S. 1093.
1502 Urteil des BGer 6B_836/2019 vom 14. Mai 2020 E. 2.2.2.
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Hier wollen wir das Gegenteil machen, weil wir während sieben Jahren keinen 
Erfolg mit der Vorlage hatten. Es wird z.B. auch mit der Halterhaftung argu-
mentiert: Jeder Halter soll Bussen bezahlen, auch wenn er ein Vergehen nicht 
selber begangen hat. Wenn sein Nachbar sein Auto benützt hat und damit zu 
schnell gefahren ist, soll der Halter bezahlen».1503

Dem erläuternden Bericht zum Vernehmlassungsentwurf des UVEK 
ist zu entnehmen, dass das mit Art. 6 aOBG/2014 (der Vorgängernorm des heu-
tigen Art. 7 OBG) vorgeschlagene Verfahren die verfassungsmässigen Rechte 
kaum tangiere. Die Statuierung einer Halterhaftung sei trotz einer Einschrän-
kung des Schuldprinzips grundsätzlich möglich, was sich aus zwei neueren 
Urteilen des EGMR ergebe.1504 In den durch das UVEK zitierten Urteilen vom 
29. Juni 2007 in Sachen O’Halloran und Francis gegen Vereinigtes Königreich 
sowie vom 10. Januar 2008 in Sachen Lückhof und Spanner gegen Österreich 
machte der EGMR jedoch keine Ausführungen zum Schuldprinzip und auch 
nicht zur Unschuldsvermutung nach Art. 6 Ziff. 2 EMRK.1505 In den besagten 
Urteilen des EGMR befasste sich der EGMR ausschliesslich mit Art. 6 Ziff. 1 
EMRK (Fairnessgebot)1506.1507 Wie der EGMR äusserte sich auch das BGer 
bisher nicht zur Vereinbarkeit von Art. 6 aOBG/2014 resp. Art. 7 OBG mit dem 
Schuldprinzip.

Das Obergericht des Kantons Zürich wies wiederholt zutreffend darauf 
hin, dass der Gesetzgeber auf die Frage, ob sich die Verantwortung des Fahr-
zeughalters in der Bezahlung der Busse erschöpfe oder ihm zusätzlich auch 
die Strassenverkehrswiderhandlung im Sinne einer Schuldübernahme zu-
gerechnet werde, nicht eingegangen sei. Es erachtete daher ohne eine expli-
zite Anordnung eines Paradigmenwechsels durch den Gesetzgeber eine 
Schuldigsprechung des Fahrzeughalters allein gestützt auf seine Haltereigen-
schaft als unzulässig.1508 Diese Ausführungen überzeugen. Denn der Fahr-
zeughalter darf bei unbekannter Täterschaft nicht wegen Art. 7 OBG schuldig 
gesprochen und mit einer Busse, welche sich nach der Bussenliste 1 Anhang 1 
OBV bemisst, «bestraft» werden. Wenn nicht rechtsgenüglich nachgewiesen 

1503 Votum Giezendanner, Amtl. Bull. NR 2011 2119 ff., S. 2119.
1504 Bericht Vernehmlassungsentwurf 2008 (UVEK), S. 52.
1505 Siehe O’Halloran und Francis gegen Vereinigtes Königreich, § 65.
1506 BGE 131 I 272 Regeste S. 272.
1507 Siehe O’Halloran und Francis gegen Vereinigtes Königreich, §§ 53 ff.; siehe Lückhof 

und Spanner gegen Österreich, §§ 47 ff.
1508 Vgl. zum Ganzen Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich SU160069 vom 2. Mai 2017 

E. 4.2 f., in: ZR 116/2017 Nr. 64, S. 217 ff. (S. 218), welches schliesslich den Fahrzeughalter 
für die Rotlichtmissachtung verantwortlich (und nicht schuldig) erklärte sowie von 
einer Ersatzfreiheitsstrafe absah.
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werden kann, dass er tatsächlich das Fahrzeug gelenkt hat, ist das Strafver-
fahren gegen ihn als Fahrzeugführer durch die Übertretungsstrafbehörde 
oder Staatsanwaltschaft nicht an die Hand zu nehmen, einzustellen, oder er 
ist alsdann durch das Gericht freizusprechen. Es kommt jedoch bei weiterhin 
unbekannter Täterschaft die Erhebung der Busse bei ihm nach Art. 7 OBG in 
Betracht.1509 Diese Konstruktion hat ihre Gründe, weil die betroffene Person 
nicht selten z.B. lügenhaft behauptet, sie sei nicht selber gefahren, oder sie 
wisse nicht, wer gefahren sei (da sie sich hinter dem Zeugnisverweigerungs-
recht verstecken will, weil z.B. ein Angehöriger gefahren ist, usw.), und ist ent-
sprechend gerechtfertigt. Gleichzeitig gilt es bei dieser Vorschrift jedoch zu 
bemängeln, dass mit der Auferlegung und Bezahlung der «Busse» — und nicht 
der blossen Verfahrenskosten — in indirekter Weise ein sittlicher Vorwurf 
gegen den Fahrzeughalter erhoben wird.1510 Es könnte deshalb sein, dass der 
Gesetzgeber vom sonst im Ordnungsbussenverfahren anzuwendenden 
Schuldprinzip abweichen wollte.

2.2 Einführung eines Erfolgsstrafrechts durch Normierung einer 
 «Gefährdungs- bzw. Kausalhaftung» im Ordnungsbussenrecht

Das Wort «Busse» wird im Bereich des Ordnungsbussenrechts gemeinhin als 
Strafe verstanden und gebraucht. Die Bussenerhebung nach Art. 7 wurde im 
OBG integriert. Es ist deshalb anhand einer systematischen Auslegung dieses 
Bussenbegriffs schwerlich erklärbar, dass es sich hierbei um eine rein um-
gangssprachliche Wortverwendung (z.B. die Heiratsstrafe) handeln soll. Die 
nachfolgenden Ausführungen erfolgen entsprechend vor dem Hintergrund, 
dass Art. 7 OBG vom Fahrzeughalter die Busse (also nicht nur die Verfahrens-
kosten) und mithin eine strafrechtliche Sanktion bzw. Strafe erhebt. Indem 
der Gesetzgeber diese Bussenerhebung von der eigentlichen Schuldfrage des 
Fahrzeughalters losgelöst hat und nur auf dessen formelle Haltereigenschaft 
abstellt, bricht er mit dem Grundsatz nulla poena sine culpa. Er auferlegt dem 
Fahrzeughalter in einem Strafverfahren die «Mitverantwortung»1511 resp. 
macht ihn durch die Erhebung einer Busse anhand der Bussenliste 1 Anhang 1 
OBV in indirekter Weise zum Täter, obwohl es ihm an der individuellen Vor-
werfbarkeit für das Ordnungsbussendelikt fehlt.1512 

1509 Siehe Ausführungen in I.B.3.2.c und III.F.1.
1510 Siehe Ausführungen in II.D.5.3.c und III.H.2.
1511 Botschaft OBG 2014 (Bundesrat), S. 988.
1512 Ein actus reus bzw. eine «vorwerfbare bzw. zugerechnete Handlung» ist denn auch 

beim Konzept strict liability vorausgesetzt (Niggli/MaeDer, Strassenverkehrsrechts-
Tagung 2018, S. 81 f.).
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Dies erinnert an die privatrechtlichen Kausalhaftungen, namentlich an die 
Gefährdungshaftung in Art. 58 SVG.1513 Das UVEK anerkannte in seinen 
Vorarbeiten zu Via sicura diese Analogie.1514 Nach Art. 58 Abs. 1 SVG haftet der 
Halter für den Sach- und Personenschaden, welcher durch den Betrieb seines 
Motorfahrzeugs verursacht wird. Massgebend ist damit die Verwirklichung 
der Betriebsgefahr und nicht ein Verschulden.1515 Wenn es durch den Betrieb 
eines Motorfahrzeugs zu einem Schaden kommt, bezweckt diese Regelung 
die Wiederherstellung des rechtmässigen Zustand. Art. 58 Abs. 1 SVG knüpft 
an die materielle Haltereigenschaft an. Art. 7 OBG und Art. 58 Abs. 1 SVG orien-
tieren sich mithin an einem unterschiedlichen Halterbegriff. Bei Art. 7 OBG 
wird dem Fahrzeughalter das Fehlverhalten einer unbekannten Täterschaft 
durch die Erhebung der Busse resp. einer strafrechtlichen Sanktion in indirek-
ter Weise zugerechnet. Zumal einige Strafbehörden in ihren Strafbefehlen den 
Fahrzeughalter wegen Art. 7 OBG schuldig sprechen und die «Bestrafung» mit 
einer pauschal anhand der Bussenliste 1 Anhang 1 OBV bemessenen Busse vor-
sehen und allenfalls eine — nach der hier vertretenen Ansicht abzulehnen-
de1516 — Ersatzfreiheits-«Strafe» verfügen. Durch die Bussenerhebung nach 
Art. 7 OBG und die allfällige Verfügung der Ersatzfreiheitsstrafe wird ent-
sprechend keine Wiederherstellung eines ordnungsgemässen Zustands 
durch Schadensausgleich bezweckt. Ein Vergleich mit der haftpflichtrecht-
lichen Regelung geht entsprechend fehl. Zumal eine generalpräventive Wir-
kung der Bussenerhebung nach Art. 7 OBG nicht gänzlich auszuschliessen 
ist,1517 auf welche das Strafrecht abzielt und eben nicht auf die materielle oder 
ökonomische Wiederherstellung des status quo ante1518 bzw. auf die Vertei-
lung eines Schadens im Sinne des Haftpflichtrechts.1519 Aufgrund dieses feh-
lenden Schadenausgleichs durch die «Bussen»-Erhebung liegt denn auch keine 
mit Art. 58 SVG vergleichbare «Haftung» vor. Gemein hat die Bussenerhebung 
nach Art. 7 OBG mit einer Gefährdungshaftung1520 als besondere Art der 
Kausalhaftung allerdings, dass sie kein Verschulden voraussetzt, welches hin-
gegen im heute geltenden Schuldstrafrecht gefordert wird. Die Annahme einer 

1513 Vgl. Niggli/MaeDer, Strassenverkehrsrechts-Tagung 2018, S. 82.
1514 Siehe Bericht Vernehmlassungsentwurf 2008 (UVEK), S. 51; siehe MaeDer, AJP 2014, 

S. 687.
1515 rey/wilDhaBer, Nr. 96, Nr. 99 und Nr. 101.
1516 Siehe Ausführungen in III.I.2.4.
1517 Siehe Ausführungen in I.A.2.1 und II.D.4.4.c.
1518 Siehe Niggli/MaeDer, Strassenverkehrsrechts-Tagung 2018, S. 82.
1519 Siehe MaeDer, AJP 2014, S. 687.
1520 rey/wilDhaBer, Nr. 96 ff.
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finanziellen «Haftung» für den Betrag der Busse1521 entspricht nicht dem Kon-
zept eines Schuldstrafrechts.

2.3 Bussenerhebung unabhängig von einer Schuld des Fahrzeughalters

Wie bereits erwähnt,1522 geht die Mehrheitsmeinung in der Literatur auf-
grund von Art. 7 OBG nicht nur von einer Einschränkung, sondern von der 
Verletzung des Schuldprinzips aus.1523 Dieser Auffassung ist zuzustimmen. 
Dadurch, dass die Schuld, verstanden als regelgeleitete1524 individuelle Vor-
werfbarkeit, individualorientiert ist, muss eine Bestrafung in Form einer Bus-
senerhebung für fremde Schuld ausgeschlossen sein.1525 Das Schuldprinzip 
verbietet m.a.W. die Androhung und Verhängung von Strafe ohne Schuld.1526 
Die durch Art. 7 OBG vorgesehene «Auferlegung» (Abs. 1) und «Bezahlung» 
(Abs. 5) einer Busse stellt zwar dem Wortlaut entsprechend keine eigentliche 
«Bestrafung» dar, ist aber infolge der pauschalen Bemessung nach der Bussen-
liste 1 Anhang 1 OBV und der bei Nichtbezahlung der Busse oder Zahlungsver-
zug verfügten — nach der hier vertretenen Ansicht abzulehnenden1527 — Er-
satzfreiheitsstrafe in ihrer Wirkung für die betroffene Person mit einer sol-
chen vergleichbar. Zumal einige Strafbehörden vom Fahrzeughalter die Bus-
se ggf. im anschliessenden ordentlichen Strafverfahren erheben, indem sie 
ihn in ihrem Entscheid wegen Art. 7 OBG schuldig sprechen und mit der nach 
Tarif festgesetzten Busse «bestrafen». Aufgrund des Gesagten ist somit festzu-
stellen, dass Art. 7 OBG gegen das Schuldprinzip und damit gegen einen das 
Bundesstrafrecht beherrschenden Grundsatz1528 verstösst.

1521 NüesCh, Jahrbuch Strassenverkehrsrecht 2022, S. 138 f.
1522 Siehe Ausführungen in I.C und III.I.2.1.
1523 eiCker, NK 2018, S. 279; JeaNNereT, Komm SVG, N 4 zu Art. 6 aOBG/2014; JeaNNereT, 

Strassenverkehr 2013, S. 37 und S. 51; MaeDer, AJP 2014, S. 679, S. 686 f., S. 691; MaeDer/
Niggli, BSK SVG, N 12, N 30 und N 35 zu Art. 102 SVG; Niggli, Strafverteidigung, S. 33 f.; 
Niggli/MaeDer, Strassenverkehrsrechts-Tagung 2018, S. 86 und S. 88; Mizel, Anwalts-
revue 2015, S. 440; oTT, Jahrbuch Strassenverkehrsrecht 2016, S. 273; roBerT, Strassen-
verkehr 2014, S. 33, S. 35–37; sChorro, ZStrR 2017, S. 96 f., S. 103–107 und S. 109; weisseN-
Berger, Jahrbuch Strassenverkehrsrecht 2012, S. 431 f.; weisseNBerger, Komm SVG / 
aOBG/2014, S. 855 f. und N 9 zu Art. 6 aOBG/2014; wohlers, BJM 2016, S. 126; wohlers, 
Strassenverkehr 2015, S. 5 und S. 14 f.; zurN, Strassenverkehr 2017, S. 36 f., S. 39–45.

1524 Vgl. BoMMer, BSK StGB, N 16 zu Vor Art. 19 StGB.
1525 Siehe Niggli/MaeDer, Strassenverkehrsrechts-Tagung 2018, S. 80 f. m.w.H.; siehe 

wohlers, SJZ 2000, S. 385 m.w.H.; siehe MaeDer, AJP 2014, S. 686 m.w.H.
1526 BoMMer, BSK StGB, N 26 zu Vor Art. 19 StGB; sChorro, ZStrR 2017, S. 104 f. m.w.H.; 

sTraTeNwerTh/kuhleN, AT, N 32 zu § 1, N 24 zu § 7 und N 1 zu § 10; TreChsel/PieTh, 
S. 143; rikliN, StGB AT I, N 52 zu § 1 e contrario; vgl. BGE 118 IV 342 E. 2g S. 350; vgl. 
rieDo/Niggli, Verwaltungsstrafrecht, S. 53.

1527 Siehe Ausführungen in III.I.2.4.
1528 BoMMer, BSK StGB, N 32 zu Vor Art. 19 StGB m.w.H.
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2.4 Pauschale Bussenerhebung und Verfügung einer Ersatzfreiheits-
strafe nach fixem Umwandlungssatz

Gemäss Art. 47 Abs. 1 StGB misst das Gericht die Strafe nach dem Verschulden 
der Täterschaft zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Ver-
hältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben der Täterschaft. Nach 
Art. 1 Abs. 5 OBG sind hingegen das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse 
des Fahrzeughalters nicht zu berücksichtigen.1529 Dies im Gegensatz zur Wir-
kung der Strafe auf das Leben der Täterschaft oder hier des Fahrzeughalters, 
welche aufgrund der geringen Bussen bis CHF 260.— (bzw. CHF 300.—)1530 
und des fehlenden Strafregistereintrags sowie Vermerks im IVZ-Massnahme-
Register ohnehin keine Bedeutung erfährt.1531 Sofern sich der Geltungsbereich 
des OBG nicht auf das Ordnungsbussenverfahren beschränkt, sondern sich 
auch auf ein allfälliges (nachfolgendes) ordentliches Strafverfahren bezieht1532 
sind diese Täterkomponenten nicht zu berücksichtigen. Zumal die eigentliche 
Täterschaft hinsichtlich des begangenen Ordnungsbussendelikt nicht bekannt 
ist und Art. 7 OBG nur an den Eintrag im Fahrzeugausweis anknüpft.

Nach Art. 47 Abs. 2 StGB wird das Verschulden nach der Schwere der Ver-
letzung oder der Gefährdung des betroffenen Rechtsguts,1533 der Verwerflich-
keit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach 
bestimmt, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der 
Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden.1534 Da jedoch keine 
Strafbarkeit des Fahrzeughalters vorliegt und die Täterschaft unbekannt ist, 
kann keine gesamte Tatschwere eruiert und eine angemessene Strafe ausge-
fällt werden.1535 Eine allenfalls hervorgerufene Verletzung oder Gefährdung 
eines Rechtsgutes wird nicht im Ordnungsbussenverfahren und mithin eben-
so wenig im Verfahren wegen Art. 7 OBG beurteilt,1536 weshalb keine Aussage 
zur objektiven Schwere der Tat gemacht werden kann. Die subjektive Tat-
schwere zum Tatzeitpunkt (z.B. eine verminderte Schuldfähigkeit) ist ebenso 

1529 Siehe Ausführungen in II.B.4.
1530 Art. 1 Abs. 4 OBG.
1531 Vgl. Art. 425 StPO.
1532 Urteil des BGer 6B_722/2019 vom 23. Januar 2020 E. 1.4; siehe sTauBer, Jusletter 2022, 

Nr. 1.
1533 Sog. objektive Tatschwere.
1534 Sog. subjektive Tatschwere.
1535 Art. 47 Abs. 1 StGB.
1536 Art. 4 Abs. 3 Bst. a OBG.
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unbeachtlich, da es an einer eigentlichen Tat des Fahrzeughalters fehlt und auf 
dessen formelle Haltereigenschaft abgestellt wird. Das OBG enthält hinsicht-
lich der subjektiven Tatkomponenten (Verwerflichkeit des Handelns, Beweg-
gründe, Ziele und Vermeidungsmöglichkeit) keine Ausnahmeregelung wie bei 
der fehlenden Berücksichtigung der Täterkomponenten. Die subjektive Tat-
schwere müsste mithin bei der Strafzumessung berücksichtigt werden können, 
wobei die in der Praxis vorgenommene pauschale Bemessung der Busse an-
hand der Bussenliste 1 Anhang 1 OBV dem widerspricht. Die Bussenerhebung 
nach Art. 7 OBG steht entsprechend im Widerspruch zu Art. 47 Abs. 2 StGB.

Ausserdem steht eine solche pauschale Bussenerhebung unabhängig 
von der Berücksichtigung der finanziellen Verhältnisse des Fahrzeughal-
ters bei der Bemessung der Busse im Widerspruch zu Art. 106 Abs. 3 StGB. 
Nach dieser Bestimmung bemisst das Gericht Busse und Ersatzfreiheitsstrafe 
je nach den (finanziellen) Verhältnissen der Täterschaft so, dass diese die 
Strafe erleidet, die ihrem Verschulden angemessen ist. Sofern die wirtschaft-
liche Leistungsfähigkeit der betroffenen Person bei der Bussenerhebung 
normwidrig nicht beachtet wird, kann ein fixer Umwandlungssatz zur Bemes-
sung der Ersatzfreiheitsstrafe dienen.1537 In der Praxis beträgt die Ersatzfrei-
heitsstrafe einen Tag pro jeweils angefangene CHF 100.— Busse.1538 Ein fixer 
Umwandlungssatz bei der Ahndung von Ordnungsdelikten erscheint im Hin-
blick auf das Massengeschäft im Ordnungsbussenbereich als notwendig und 
aufgrund der maximalen Bussenhöhe von CHF 300.—1539 als vertretbar.

Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist für die Bemessung der 
Ersatzfreiheitsstrafe alleine das Verschulden massgebend, weshalb die wirt-
schaftliche Leistungsfähigkeit von der Schuld zu abstrahieren und hernach 
eine täter- und tatangemessene Ersatzfreiheitsstrafe zu bestimmen ist.1540 
Wie bereits oben aufgezeigt wurde, kann allerdings die Tatschwere bzw. das 
Tatverschulden des Fahrzeughalters nicht beurteilt werden.1541 Abgesehen 
davon ist zu bezweifeln, dass der Zweck einer Ersatzfreiheitsstrafe im Bereich 
der geringfügig sanktionierten Bagatelldelikte des Ordnungsbussenrechts 

1537 heiMgarTNer, BSK StGB, N 5 zu Art. 106 StGB.
1538 Z.B. beträgt bei einer Übertretungsbusse von CHF 450.— die Ersatzfreiheitsstrafe 5 Ta-

ge; siehe Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Schwyz, Strafzumessung 1, Weisung 
Nr. 7.1 vom 1. Januar 2017.

1539 Art. 1 Abs. 4 OBG.
1540 BGE 134 IV 97 E. 6.3.7.1 S. 114 m.w.H.; BGE 134 IV 60 E. 7.3.3 S. 76 m.w.H.; siehe Ausfüh-

rungen in I.B.2.2.b.
1541 A.M. weisseNBerger, N 7 zu Art. 1 OBG.
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in einem vernünftigen Verhältnis zu den Auswirkungen auf den Fahrzeug-
halter steht.1542 Zumal es auch das zentrale Anliegen des reformierten Sank-
tionenrechts war, die sozial desintegrierenden kurzen Freiheitsstrafen mög-
lichst zurückzudrängen.1543 Im ordentlichen Strafverfahren wegen Art. 7 
OBG ist somit keine Ersatzfreiheitsstrafe für die aufzuerlegende Busse aus-
zusprechen.1544

Anders verhält es sich im Verfahren gegen die tatsächliche Fahrzeugfüh-
rerschaft. Das fehlende Verschulden im Anwendungsfall von Art. 7 OBG führt 
zur Privilegierung des Fahrzeughalters gegenüber von Tätern eines Ord-
nungsbussendelikts, bei welchen eine Ersatzfreiheitsstrafe verfügt wird.1545 
Diese Privilegierung ist hinzunehmen, da im Vergleich zu diesen keine Straf-
barkeit des Fahrzeughalters nachgewiesen ist und mithin keine Strafzumes-
sung erfolgen kann. Die Folge der Privilegierung1546 des Fahrzeughalters ist 
m.a.W. dadurch gerechtfertigt, dass die Tat nicht von ihm, sondern einer wei-
terhin unbekannten Täterschaft begangen wurde.

1542 Siehe JeaNNereT, ZStrR 2004, S. 35.
1543 Botschaft StGB 1998 (Bundesrat), S. 1985, S. 2017, S. 2028 und S. 2032; BGE 134 IV 60 

S. 63 m.w.H.
1544 Siehe Urteile des Obergerichts des Kantons Zürich SU180046 vom 13. Mai 2019 E. IV.2 

und SU160069 vom 2. Mai 2017 E. 5.2, in: ZR 116/2017 Nr. 64, S. 217 ff. (S. 220).
1545 Vgl. Art. 106 Abs. 2–4 StGB.
1546 heiMgarTNer, BSK StGB, N 13 und N 15 zu Art. 106 StGB, befürwortet zur Durchset-

zung des Strafanspruchs, dass auch Bagatellbussen als Ersatzfreiheitsstrafen voll-
ziehbar sind, weil die betreffenden Verurteilten bei Nichtbezahlung ansonsten der 
Sanktionierung entgingen (a.M. JeaNNereT, ZStrR 2004, S. 35 f.). Diese Ausführungen 
betreffen aber den fehlbaren Fahrzeugführer und nicht die Vorschrift zur Verant-
wortlichkeit des Fahrzeughalters nach Art. 7 OBG.

228 III.  Vereinbarkeit von Art. 7 OBG mit rechtsstaatlichen Grundsätzen und Garantien

https://perma.cc/7SMB-63CY
https://perma.cc/7SMB-63CY
https://perma.cc/7SMB-63CY
https://perma.cc/3KFY-3UWG
https://perma.cc/3RPC-FU28
https://perma.cc/VP9N-Q2RE
https://perma.cc/BY7D-3BQJ
https://perma.cc/FQ2Q-JD6N
https://perma.cc/P7HP-NL3P
https://perma.cc/7SMB-63CY


Abb. 7: Vorgehen bei der Strafzumessung
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2.5 Resümee und Fazit

Im Ordnungsbussenverfahren gilt grundsätzlich das Schuldprinzip.1547 Das 
UVEK anerkennt allerdings eine Analogie zur Gefährdungshaftung nach 
Art. 58 Abs. 1 SVG. Eine solche besondere Kausalhaftung1548 bzw. die Bussener-
hebung unabhängig von einer Schuld des Fahrzeughalters ist mit dem Konzept 
des Schuldstrafrechts nicht vereinbar und impliziert die Annahme eines Er-
folgsstrafrechts.1549 Durch die Bussenerhebung (resp. die teilweise in der Pra-
xis gehandhabten Schuldigsprechung wegen Art. 7 OBG und Bestrafung mit 
einer pauschal anhand der Bussenliste 1 Anhang 1 OBV bemessenen Busse) 
sowie die Anordnung einer — nach der hier vertretenen Ansicht abzulehnen-
den1550 — Ersatzfreiheitsstrafe ungeachtet eines Verschuldens des Fahrzeug-
halters ist das Schuldprinzip verletzt.1551

3. Abkehr vom Tatprinzip?

Die Einführung des vereinfachten Ordnungsbussenverfahrens zeigte, dass 
die Missbilligung, die sich üblicherweise durch das Strafverfahren selbst aus-
drückt, reduziert wurde.1552 Indem der Gesetzgeber den Fahrzeughalter da-
rüber hinaus im Rahmen dieses Verfahrens für das Strassenverkehrsdelikt 
durch die Bezahlung von Busse (eventuell unter Androhung einer Ersatzfrei-
heitsstrafe [welche nach der hier vertretenen Ansicht im Anwendungsfall von 
Art. 7 OBG abgelehnt wird]1553) und allenfalls Kosten aufkommen lässt, welches 
er unter Umständen nicht unmittelbar selbst verursacht hat, rückt er de facto 
die Tat1554 und deren Unrechtsgehalt in den Hintergrund.1555 Dies tut er aller-
dings aufgrund der fehlenden Ermittlung — und nicht Ermittelbarkeit —1556 
der Täterschaft mit verhältnismässigem Aufwand. Statt das Strafverfahren 
zu sistieren, hat der Gesetzgeber eine Möglichkeit geschaffen, dieses gegen 

1547 Siehe Ausführungen in III.I.2.1.
1548 rey/wilDhaBer, Nr. 96 ff.
1549 Siehe Ausführungen in III.I.2.2.
1550 Siehe Ausführungen in III.I.2.4.
1551 Siehe Ausführungen in III.I.2.3 und III.I.2.4.
1552 MaeDer, AJP 2014, S. 687.
1553 Siehe Ausführungen in III.I.2.4.
1554 Zur Geltung des Tatstrafrechts im neuzeitlichen Strafrecht siehe wohlers, Selbstre-

gulierung, S. 280.
1555 Siehe Niggli/MaeDer, Verwaltungsstrafverfahren, S. 36.
1556 Vgl. eiCker/fraNk/aCherMaNN, S. 63 f. und S. 68; vgl. ThoMMeN, forumpoenale 2012, 

S. 261.
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den Fahrzeughalter weiterzuführen. Die geringfügige Widerhandlung gegen 
das Strassenverkehrsrecht durch eine unbekannte Täterschaft löst diese 
«Mitverantwortlichkeit» des Fahrzeughalters1557 aus resp. macht ihn durch 
die Erhebung einer Busse anhand der Bussenliste 1 Anhang 1 OBV in indirek-
ter Weise zum Täter. Durch das Abstellen auf diese Straftat und die getätigten 
Ermittlungs- und Untersuchungshandlungen, welche auf ein verhältnismäs-
siges Mass begrenzt werden,1558 liegt nach der hier vertretenen Ansicht keine 
Verletzung des Tatprinzips vor. Problematisch hingegen ist, dass nicht der 
Urheber1559 des Strassenverkehrsdelikts verantwortlich ist, sondern eine 
Drittperson (namentlich der im Fahrzeugausweis eingetragene Halter). Dies 
gilt es nachfolgend zu untersuchen.

4. Verstoss gegen das Täterprinzip?

In der Literatur wird im Zusammenhang mit Art. 7 OBG ein Verstoss gegen das 
Täterprinzip erkannt.1560 Die nachfolgenden Ausführungen gelten, soweit 
unter dem Täterprinzip verstanden wird, dass diejenigen (natürlichen) Per-
sonen sich strafbar machen, welche alle objektiven und subjektiven Tatbe-
standsmerkmale in eigener Person erfüllen1561 und sich dabei auch rechts-
widrig und allenfalls schuldhaft verhalten.1562 Das Täterprinzip kann hinge-
gen auch interpretiert werden als Strafbarkeit infolge des Abstellens auf eine 
die Person betreffende Eigenschaft1563. Das Abstellen auf die formelle Hal-
tereigenschaft ist im Sinne eines solchen «Täterstrafrechts», woran sich das 
Schweizer Erwachsenenstrafrecht jedoch dem (vereinfacht dargestellten) 
Grundsatz nach nicht orientiert.1564

Für ein gerechtes Strafverfahren ist es unabdingbar, dass die Fairness-
regeln eingehalten werden und die beschuldigte Person als Mensch ernst 
genommen wird.1565 Dazu gehört auch, dass die wirklich schuldige Person 

1557 Botschaft OBG 2014 (Bundesrat), S. 988.
1558 Im Gegensatz hierzu gelangt Art. 7 VStrR bereits zur Anwendung, bevor Ermittlungen 

überhaupt getätigt werden.
1559 Siehe sChorro, ZStrR 2017, S. 108.
1560 eiCker, NK 2018, S. 279; MaeDer, AJP 2014, S. 679, S. 685 f.; MaeDer/Niggli, BSK SVG, 

N 30 zu Art. 102 SVG; Niggli/MaeDer, Strassenverkehrsrechts-Tagung 2018, S. 88; Nig-
gli/MaeDer, Verwaltungsstrafverfahren, S. 35; roBerT, Strassenverkehr 2014, S. 36; 
sChorro, ZStrR 2017, S. 96 f., S. 103 und S. 108 f.

1561 eiCker, AJP 2010, S. 679 m.w.H.; vgl. Art. 6 Abs. 1 VStrR.
1562 sChorro, ZStrR 2017, S. 108 m.w.H.
1563 Z.B. der «Geschäftsherr» nach Art. 6 Abs. 2 VStrR.
1564 rieDo, AJP 2010, S. 176 f.
1565 Siehe ThoMMeN, recht 2014, S. 276.
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und nur diese mit der Busse für das begangene Strassenverkehrsdelikt belegt 
wird.1566 Wie bereits aufgezeigt wurde, knüpft Art. 7 OBG nicht an eine Straf-
barkeit des Fahrzeughalters, sondern an dessen formelle Haltereigenschaft 
an.1567 Die Erhebung der pauschal anhand der Bussenliste 1 Anhang 1 OBV 
bemessenen Busse beim Fahrzeughalter erfolgt m.a.W., weil er zwar unter 
Umständen nicht der Täter, aber eben der Halter ist. Dies gilt auch dann, wenn 
er mit dem Strassenverkehrsdelikt nur aufgrund der Verwendung seines 
Fahrzeugs in Verbindung gebracht wird und keine Hinweise auf seine Täter-
schaft vorliegen oder er diese gar glaubhaft zu beseitigen vermochte. Hierbei 
ist insbesondere an die Situation zu denken, in welcher der Fahrzeughalter 
geltend macht und zu beweisen zu vermag, dass er das Fahrzeug nicht selbst 
gelenkt hat, aber tatsächlich auch nicht weiss oder nicht wissen kann, wer 
dieses geführt bzw. das Strassenverkehrsdelikt begangen hat. Dieser in der 
Praxis eher seltene Fall kann etwa dann vorliegen, wenn über die Nutzung von 
Unternehmensfahrzeugen kein Fahrtenbuch geführt wird. 

Weiss der Fahrzeughalter schlichtweg nicht, wer sein Fahrzeug gelenkt 
hat, kann zudem keine Effektivität im Sinne einer besseren Befolgung der 
Strassenverkehrsregeln erreicht werden. Immerhin kann dadurch allenfalls 
erreicht werden, dass er besser schaut, wem er wann das Fahrzeug künftig 
überlässt. Besteht das Ziel darin, die Effektivität von Rechtsregeln resp. die 
Wirksamkeit durch deren Befolgung zu steigern, kann dies nach der hier ver-
tretenen Ansicht nicht dadurch realisiert werden, dass die Strafverfolgungs-
behörde irgendjemanden bestraft.1568 Die Bussenerhebung nach Art. 7 OBG 
erfolgt zwar nicht an irgendjemanden, sondern an den Fahrzeughalter, wel-
cher durch die Vergabe seines Fahrzeugs die Tat erst ermöglicht hat. Ihm kann 
aber im seltenen Fall effektiver Unkenntnis der Täterschaft das Gefühl ver-
mittelt werden, dass ihn die Strafbehörde nicht ernst nimmt und dass diese 
irgendjemanden zur Rechenschaft ziehen sowie allenfalls mit der Bussener-
hebung die Staatskasse aufbessern will. Dies ist umso problematischer, als 
unklar ist, ob Art. 7 OBG den Fairnessregeln nach Art. 6 EMRK gerecht zu 
werden vermag. Bleiben namentlich entlastende Momente im Strafverfah-
ren unberücksichtigt, kann die betroffene Person das Verfahren unter Um-
ständen als weniger gerecht empfinden.1569 Einem solchen Strafverfahren, 

1566 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in III.E.3.
1567 Siehe Ausführungen in II.B.2.
1568 Niggli/MaeDer, Strassenverkehrsrechts-Tagung 2018, S. 75.
1569 Siehe Ausführungen in III.E.2.
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in welchem das Täterprinzip verletzt wird, fehlt es nach der hier vertretenen 
Auffassung an Gerechtigkeit.1570 Die Anführung von Effizienz in der Strafver-
folgung vermag solche Eingriffe nicht zu rechtfertigen.1571

5. Resümee und Fazit

Während im Strafverfahren das Schuld- und das Täterprinzip massgebend 
sind, gelangen im Verwaltungsrecht das Verursacher- und das Störerprinzip 
zu Anwendung.1572 Wie bereits oben ausgeführt, führen die polizeilichen 
Ermittlungen zu keiner eigentlichen Beseitigung der Störung, und die Busse 
orientiert sich nicht an den Kosten zur Gefahrenabwehr oder der Beseitigung 
von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, weshalb die Bussen-
erhebung nach Art. 7 OBG nicht als polizeirechtliche Kostentragungspflicht 
eingeordnet werden konnte.1573 Es wurde des Weiteren aufgezeigt, dass Art. 7 
OBG nicht im Sinne des Verursacherprinzips ist.1574 Der Fahrzeughalter wird 
für eine Straftat, welche er unter Umständen nicht begangen hat, «mitverant-
wortlich» resp. durch die Erhebung einer Busse anhand der Bussenliste 1 An-
hang 1 OBV in indirekter Weise zum Täter gemacht.1575 Dies, obwohl er allen-
falls zum Tatzeitpunkt nicht einmal der Besitzer des Fahrzeugs war.

Der fehlende Konnex des Fahrzeughalters zur begangenen Übertretung 
führt entsprechend auch zu Schwierigkeiten mit dem Schuld- und Täterprin-
zip. Im schweizerischen Schuldstrafrecht knüpft die Verantwortlichkeit stets 
an das unrechtmässige und vorwerfbare Verhalten eines jeden Einzelnen 
an.1576 Bei der derzeitigen Ausgestaltung ist fraglich, ob hierin eine Einfüh-
rung eines Erfolgsstrafrechts erkennbar ist, da sich Art. 7 OBG an einer Ge-
fährdungshaftung orientiert.1577 In Übereinstimmung mit dem Obergericht 
des Kantons Zürich ist nach der hier vertretenen Ansicht eine Schuldigspre-
chung des Fahrzeughalters allein gestützt auf seine Haltereigenschaft — ohne 

1570 Zur Unterscheidung zwischen Effizienz und Effektivität eingehend Niggli/MaeDer, 
Strassenverkehrsrechts-Tagung 2018, S. 74 f.

1571 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in I.A.1.3.
1572 Siehe Ausführungen in III.I.1.
1573 Siehe Ausführungen in II.D.3.1.
1574 Siehe Ausführungen in II.D.3.1.a.
1575 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in II.D.5.2.
1576 eiCker, AJP 2010, S. 684; vgl. Urteil des Gerichtshofs des Kantons Genf P/23645/2021 

AARP/124/2023 vom 6. April 2023 E. C.b.
1577 Siehe Ausführungen in III.I.2.2.
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eine explizite Anordnung eines Paradigmenwechsels durch den Gesetz-
geber — unzulässig.1578 Aus demselben Grund kann auch keine an einem Ver-
schulden orientierte Ersatzfreiheitsstrafe ausgefällt werden.1579 Es liegt kei-
ne gesetzliche Grundlage vor, die eine solche verschuldensunabhängige 
Bemessung einer Ersatzfreiheitsstrafe ermöglicht. Auch wenn dies zur Pri-
vilegierung des Fahrzeughalters gegenüber von anderen Strassenverkehrs-
delinquenten im Bagatellbereich führt, ist dies hinzunehmen, da im Ver-
gleich zu diesen die Strafbarkeit des Fahrzeughalters nicht erwiesen ist.1580

Es wurde nicht nur die Verletzung des Schuldprinzips1581 festgestellt, 
sondern ebenso die Missachtung des Täterprinzips.1582 Die Entkoppelung 
von diesen Prinzipien führt zum Verschwinden des Handlungsunwerts so-
wie des sittlichen Vorwurfs.1583 Art. 7 OBG bewirkt, dass ein am Delikt unbe-
teiligter Fahrzeughalter von einigen Strafbehörden schuldig gesprochen und 
bestraft wird. Dies, indem von ihm die Busse als strafrechtliche Sanktion und 
nicht nur die Verfahrenskosten erhoben werden. Hierdurch übernimmt der 
Fahrzeughalter die Strafe, weshalb in der Bussenerhebung auch keine rein 
finanzielle Haftung zu erkennen ist. Letztere ist wie auch die Strafbarkeit 
oder strafrechtliche Verantwortlichkeit für fremdes Verhalten nicht im Sinne 
des Täter- und Schuldprinzips.1584

1578 Vgl. zum Ganzen Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich SU160069 vom 2. Mai 
2017 E. 4.2 f., in: ZR 116/2017 Nr. 64, S. 217 ff. (S. 218); vgl. zum Ganzen Ausführungen in 
III.I.2.3.

1579 Art. 106 Abs. 3 StGB.
1580 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in III.I.2.4.
1581 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in III.I.2; eiCker, NK 2018, S. 279; JeaNNereT, Komm 

SVG, N 4 zu Art. 6 aOBG/2014; JeaNNereT, Strassenverkehr 2013, S. 37 und S. 51; Mae-
Der, AJP 2014, S. 679, S. 686 f., S. 691; MaeDer/Niggli, BSK SVG, N 12, N 30 und N 35 zu 
Art. 102 SVG; Niggli, Strafverteidigung, S. 33 f.; Niggli/MaeDer, Strassenverkehrs-
rechts-Tagung 2018, S. 86 und S. 88; Mizel, Anwaltsrevue 2015, S. 440; oTT, Jahrbuch 
Strassenverkehrsrecht 2016, S. 273; roBerT, Strassenverkehr 2014, S. 33, S. 35–37; 
sChorro, ZStrR 2017, S. 96 f., S. 103–107 und S. 109; weisseNBerger, Jahrbuch Strassen-
verkehrsrecht 2012, S. 431 f.; weisseNBerger, Komm SVG / aOBG/2014, S. 855 f. und N 9 
zu Art. 6 aOBG/2014; wohlers, BJM 2016, S. 126; wohlers, Strassenverkehr 2015, S. 5 
und S. 14 f.; zurN, Strassenverkehr 2017, S. 36 f., S. 39–45.

1582 Siehe Ausführungen in III.I.4.
1583 MaeDer, AJP 2014, S. 687.
1584 Siehe Ausführungen in III.I.2.1 und III.I.2.2.
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J. Zusammenfassung wesentlicher Erkenntnisse 
und Schlussfolgerungen

Die Beurteilung, welche Grundsätze und Garantien auf Art. 7 OBG anzuwenden 
sind, hängt massgeblich davon ab, welchem Rechtsbereich Art. 7 OBG zuzu-
ordnen ist. Die Einordnung wird dadurch erschwert, dass diese Vorschrift die 
Erhebung der Busse (resp. nicht der Verfahrenskosten) vorsieht und den Fahr-
zeughalter nicht ausdrücklich damit bestraft.1585 Die Busse nach Art. 7 OBG 
unterscheidet sich entsprechend von den übrigen Ordnungsbussen, welche 
als echte Strafe gelten.1586 Es wurde infolgedessen festgestellt, dass es sich bei 
Art. 7 OBG um eine sog. Hybridnorm handelt, die sich die Vorteile verschiede-
ner Rechtsgebiete zunutze macht. Aus diesem Grund konnte keine eindeutige 
Einordnung im schweizerischen Rechtssystem vorgenommen werden.1587

Da Art. 7 OBG nicht im schweizerischen Rechtssystem eingeordnet wer-
den konnte, ist unklar, welche rechtsstaatlichen Prinzipien und Garantien 
zwingend zu beachten sind. Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung 
gelten für Ordnungsbussen (abgesehen davon, dass das Vorleben und die per-
sönlichen Verhältnisse nicht berücksichtigt werden)1588 die Grundsätze des 
Strafrechts.1589 Letztere finden auch bei einer verwaltungsrechtlichen Mass-
nahme mit «Strafcharakter» Anwendung. Aufgrund der bisherigen Rechtspre-
chung des EGMR konnte der «Strafcharakter» von Art. 7 OBG weder eindeutig 
bejaht noch verneint werden.1590 In ersterem Fall werden insbesondere das 
strafrechtliche Legalitätsprinzip, das Anklageprinzip, das Verbot des Selbst-
belastungszwangs, die Unschuldsvermutung, der Grundsatz ne bis in idem so-
wie das Schuld- und Täterprinzip angewendet.1591

Es wurde aber auch festgestellt, dass im Strafprozess teilweise die glei-
chen Grundsätze und Garantien wie im Verwaltungsverfahren gelten. Das gilt 
namentlich für das Rechtsgleichheitsgebot. Die Anwendung von Art. 7 OBG 

1585 Siehe Botschaft OBG 1969 (Bundesrat), S. 1093.
1586 Urteil des BGer 6B_722/2019 vom 23. Januar 2020 E. 1.3.1; BGE 145 IV 252 E. 1.5 S. 255 

m.w.H.; Urteil des BGer 6B_344/2012 vom 1. Oktober 2012 E. 2.3; Botschaft OBG 1969 
(Bundesrat), S. 1093.

1587 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in II.
1588 Art. 1 Abs. 5 OBG.
1589 Urteil des BGer 6B_722/2019 vom 23. Januar 2020 E. 1.3.1; BGE 145 IV 252 E. 1.5 S. 255 

m.w.H.; Urteil des BGer 6B_344/2012 vom 1. Oktober 2012 E. 2.3; Botschaft OBG 1969 
(Bundesrat), S. 1093.

1590 Siehe Ausführungen in II.D.4.4.
1591 Siehe Ausführungen in III.A.1.
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kann zu einer Missachtung dieses verfassungsmässigen Rechts führen.1592 
Dies gilt namentlich dann, wenn gewisse geringfügige, mit den in der Bussen-
liste 1 Anhang 1 OBV vergleichbare Strassenverkehrsdelikte vom vereinfachten 
und kostenfreien Ordnungsbussenverfahren ausgenommen sind.1593 In die-
sen Fällen gelangt die Verantwortlichkeit des Fahrzeughalters nach Art. 7 OBG 
nicht zur Anwendung, während von ihm in vergleichbaren Situationen die 
Busse erhoben wird. Eine Ungleichbehandlung liegt ebenso vor, wenn das Ku-
mulationsprinzip nicht im nachfolgenden ordentlichen Strafverfahren gilt 
und Personen, welche sich nicht auf das Verfahren einlassen, eine geringe Bus-
se erhalten.1594 Dasselbe gilt, wenn «besonders leichte Fälle» in administrativ-
massnahmenrechtlicher Hinsicht nicht gleich beurteilt werden.1595

Zuweilen gehen die rechtsstaatlichen Grundsätze und Garantien im Straf-
verfahren aus Sicht der betroffenen Person auch weiter als jene, welche im Ver-
waltungsprozess gelten. Dies gilt insbesondere für das strafrechtliche Legali-
tätsprinzip, welches auch ein Analogieverbot umfasst.1596 Ausgangspunkt 
dieser Arbeit war die durch das BGer an Art. 6 aOBG/2014 (der Vorgängernorm 
des heutigen Art. 7 OBG) vorgebrachte Kritik, dass die Bussenerhebung bei 
einem Unternehmen gegen das Legalitätsprinzip1597 verstösst.1598 In einem 
weiteren Schritt wurde deshalb untersucht, ob ein Konflikt mit dem strafrecht-
lichen Legalitätsprinzip besteht. Bis zum 1. Oktober 2023 wurde dies bei der 
Bestrafung von Unternehmen wegen Art. 7 OBG bejaht. Derzeit besteht mit 
Art. 7 OBG eine hinreichend bestimmte gesetzliche Grundlage, um die Busse 
bei juristischen Personen — jedoch nicht bei Einzelunternehmen und gewis-
sen1599 Rechtsgemeinschaften — zu erheben.1600 Während das BGer die Gel-

1592 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in III.A.
1593 Siehe Ausführungen in III.A.; vgl. eiCker/MaNgo-Meier, Repetitorium Nebenstraf-

recht, S. 59; vgl. eiCker, NK 2018, S. 269; vgl. MaeDer, AJP 2014, S. 680 m.w.H.
1594 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in III.A; siehe Ausführungen in V.A.3.
1595 Siehe Ausführungen in V.A.6.
1596 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in III.B.1.
1597 BGE 144 I 242 E. 3.1.2 S. 251 und E. 3.2 S. 253 (siehe Medienmitteilung Juni 2018 [BGer], 

S. 1 f.); a.M. Urteil des Obergerichts des Kantons Zug BZ 2015 54 vom 21. Juli 2015, in: 
CAN 85/2015, S. 238 ff. (E. 3.3 S. 239 f.).

1598 Siehe Ausführungen in I.C.
1599 Die einfache Gesellschaft hat keine Firma, sondern einen Namen. Da die einfachen 

Gesellschaften keinen Sitz im rechtlichen Sinne haben, fehlt es zudem an der Adresse 
für die Vornahme eines Eintrags im Fahrzeugausweis (vgl. Art. 4 Bst. b IVZV i.V.m. 
Ziff. 2.22 Anhang 1 IVZV). Bei im Handelsregister eingetragenen Unternehmen kann 
hingegen ein solcher Eintrag erfolgen (vgl. Entscheid der Verwaltungsrekurskommis-
sion des Kantons St. Gallen I/2-2014/35 vom 8. Januar 2015 Regeste).

1600 Siehe Ausführungen in III.B.3.
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tung der strafrechtlichen Prinzipien im Ordnungsbussenverfahren zwar an-
erkennt und das strafrechtliche Legalitätsprinzip auf die Halterverantwort-
lichkeit nach Art. 6 aOBG/2014 (der Vorgängernorm des heutigen Art. 7 OBG) 
strikt anwendete, missachtete es in einem anderem Entscheid zum Ordnungs-
bussenrecht das Analogieverbot.1601

Ausserdem ergibt sich aus dessen Rechtsprechung, dass das Anklageprin-
zip1602, die Unschuldsvermutung und die daraus abgeleiteten Rechte1603 so-
wie das Recht zu schweigen1604 nicht absolut gelten. In der Literatur wird eine 
Missachtung des Selbstbelastungsprivilegs bzw. des Verbots des Selbstbelas-
tungszwangs angenommen.1605 In dieser Arbeit wurde festgestellt, dass 
Art. 7 OBG nicht zwingend im Widerspruch zum Verbot des Selbstbelastungs-
zwangs steht.1606 Bei der Beurteilung, ob das Verbot des Selbstbelastungs-
zwangs im konkreten Einzelfall bei der Anwendung von Art. 7 OBG gilt, wurde 
die Rechtsprechung des EGMR herangezogen.1607

Es wurde aufgezeigt, dass das erste durch den EGMR herausgearbeitete 
Kriterium zur Feststellung der Verletzung des Verbots des Selbstbelastungs-
zwangs — der Konnex zu einem Strafverfahren — gegeben ist.1608

Bei der Beurteilung der Art und des Ausmass des Zwangs zur Beweis-
erlangung wurde festgestellt, dass diese sich relativieren. Der im Anwen-
dungsfall ausgeübte direkte Zwang infolge der indirekten Informations-

1601 Vgl. zum ganzen Ausführungen in III.B.
1602 Art. 29 Abs. 2 BV, Art. 9 StPO, Art. 6 Ziff. 1 EMRK und Art. 6 Ziff. 3 Bst. a EMRK; das An-

klageprinzip gilt im Übertretungsverfahren gemäss der bundesgerichtlichen Recht-
sprechung nur eingeschränkt, und es genügt, wenn die beschuldigte Person anhand 
der Bussenverfügung nicht im Unklaren ist, was Gegenstand des Verfahrens bildet 
(Urteil des BGer 6B_702/2016 vom 19. Januar 2017 E. 1.2 mit Verweis auf Niggli/heiM-
garTNer, BSK StPO, N 49 zu Art. 9 StPO).

1603 Urteil des BGer 6B_439/2010 vom 29. Juni 2010 E. 5.3.
1604 Urteil des BGer 6B_722/2019 vom 23. Januar 2020 E. 1.3.3; BGE 144 I 242 E. 1.2.1 S. 244 f. 

m.w.H.).
1605 Niggli/MaeDer, Strassenverkehrsrechts-Tagung 2018, S. 88, erachten Art. 6 aOBG/2014 

(die Vorgängernorm des heutigen Art. 7 OBG) mit dem Nemo-tenetur-Grundsatz als 
nicht vereinbar (MaeDer, AJP 2014, S. 685, MaeDer/Niggli, BSK SVG, N 30 zu Art. 102 
SVG; siehe roBerT, Strassenverkehr 2014, S. 35 f.); eiCker, NK 2018, S. 279, bezeichnet 
den besagten Grundsatz als tangiert; wohlers, Strassenverkehr 2015, S. 13, und oTT, 
Jahrbuch Strassenverkehrsrecht 2016, S. 272 f., erwarten kein Einschreiten des EGMR bei 
dessen Beurteilung der Vereinbarkeit von Art. 6 aOBG/2014 (der Vorgängernorm des 
heutigen Art. 7 OBG) mit dem Nemo-tenetur-Grundsatz; vgl. zum Ganzen Ausführun-
gen in III.A.5.

1606 Siehe Ausführungen in III.C.
1607 Siehe Ausführungen in III.C.2.
1608 Siehe Ausführungen in III.C.3.1.
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pflicht1609 des Fahrzeughalters wirkt sich infolge der Geringfügigkeit der Bus-
se nicht in schwerwiegender Weise auf den Fahrzeughalter aus.1610

Als weiterer Faktor zur Beurteilung einer allfälligen Missachtung des 
Verbots des Selbstbelastungszwangs wurde untersucht, ob angemessene Ver-
fahrensgarantien vorliegen. Die Beschränkung von mehreren Verteidigungs-
rechten des Fahrzeughalters1611 liess das Bestehen solcher Verfahrensgaran-
tien generell fraglich erscheinen, auch wenn ihm mit Art. 7 Abs. 5 OBG ein Be-
freiungsbeweis zusteht, mit welchem ihm allerdings teilweise die Beweislast 
überbunden wird. Zudem vermochte die Annahme der konkludenten Einwil-
ligung des Fahrzeughalters — nach der hier vertretenen Auffassung — nicht zu 
überzeugen.1612

Alsdann erfolgte die Befassung mit der Verwertbarkeit der unter Zwang 
erlangten Beweismittel. Hierbei wurde festgestellt, dass die im Rahmen des 
Übertretungsvorhalts ohne Hinweis auf die Verteidigungsrechte an den Fahr-
zeughalter gerichtete Aufforderung der Strafbehörden, den Fahrzeugführer 
bekannt zu geben, zulässig ist.1613 Dies gilt hingegen nicht bei der Durchfüh-
rung einer Einvernahme. Eine solche ist ohne vorgängigen Hinweis auf das 
Aussage-, Auskunfts- und Zeugnisverweigerungsrecht nicht verwertbar.1614

Als letztes zusätzliches Element nannte der EGMR im Fall Jalloh gegen 
Deutschland das Gewicht des öffentlichen Interesses an der Strafverfolgung.1615 
Dieser Faktor wurde im Rahmen der Untersuchung der Zulässigkeit der durch 
Art. 7 OBG bewirkten Grundrechtseinschränkung in Bezug auf die Eigentums-
garantie1616 und — bei Verfügung einer (nach der hier vertretenen Ansicht ab-
zulehnenden)1617 Ersatzfreiheitsstrafe — in die persönliche Freiheit1618 unter-
sucht. Es wurde aufgezeigt, dass die Bussenerhebung nach dieser Regelung 

1609 Siehe Ausführungen in III.C.3.2.a.
1610 Siehe Ausführungen in III.C.3.2; vgl. O’Halloran und Francis gegen Vereinigtes König-

reich, § 57.
1611 Siehe Ausführungen in III.C.3.3 und III.H.2.3.
1612 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in III.C.3.3.
1613 Siehe Ausführungen in III.C.3.4.
1614 Art. 141 Abs. 1 Satz 2 StPO i.V.m. Art. 158 Abs. 1 Bst. b StPO und Art. 158 Abs. 2 StPO, 

Art. 180 Abs. 1 StPO sowie Art. 177 Abs. 3 StPO; siehe Ausführungen in III.C.3.4.b.
1615 «The weight of the public interest in the investigation and punishment of the offence in 

issue»; oTT, nemo tenetur, S. 137, und suMMers, Jahrbuch Strassenverkehrsrecht 2009, 
S. 656 f., erachten dies als kein eigenständiges Kriterium und weisen darauf hin, dass 
es in den neueren Urteilen nicht mehr enthalten sei.

1616 Art. 26 BV.
1617 Siehe Ausführungen in III.I.2.4.
1618 Art. 10 Abs. 2 BV.
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unverhältnismässig ist, da mit der Einführung einer Kostenregelung und/
oder Fahrtenbuchauflage im ordentlichen Strafverfahren eine mildere Mass-
nahme bestünde.1619

Hinsichtlich der Vereinbarkeit mit dem Verbot des Selbstbelastungs-
zwangs musste festgestellt werden, dass infolge des Fehlens eines vergleich-
baren Anwendungsfalls in der bisherigen einzelfallbezogenen und ermessens-
reichen Rechtsprechung des EGMR keine sicheren Rückschlüsse zur Verein-
barkeit von Art. 7 OBG mit Art. 6 Ziff. 1 EMRK gezogen werden können. Die 
einzig sichere Feststellung, die gemacht werden kann, ist, dass die derzeitige 
Rechtslage zu Rechtsunsicherheit führt, weil eine Verletzung des Grundsat-
zes nemo tenetur se ipsum accusare nicht ausgeschlossen werden kann.1620

Im Strafprozess und nichtstreitigen Verfahren gilt das Offizialprinzip, d.h., 
die Behörden entscheiden über den Gang des Verfahrens. Von diesem Prinzip 
wird allerdings abgewichen, wenn statt einer Verwaltungsbehörde private 
Dienstkräfte eingesetzt werden, welche staatliche Kompetenzen ausüben, die 
über eine blosse Hilfstätigkeit hinausgehen.1621 Bei einer solchen Übertragung 
von staatlichen Aufgaben im Rahmen der Strafrechtspflege werden mehrere 
strafprozessuale Bestimmungen verletzt.1622 Die Bussenerhebung von pri -
vaten Dienstkräften führt mithin zu einer Verletzung des Offizialprinzips.1623

Informations- oder anderweitige Mitwirkungspflichten relativieren den 
im Straf- und Verwaltungsverfahren grundsätzlich geltenden Untersuchungs-
grundsatz.1624 So wird auch der Untersuchungsgrundsatz durch die indirek-
te Informationspflicht1625 des Fahrzeughalters relativiert. Indem der Gesetz-
geber mit Art. 7 OBG die Verantwortung hinsichtlich der Sachverhaltsfeststel-
lung dem Fahrzeughalter übertrug und in diesem Verfahren (aber nicht in 
demjenigen gegen ihn als Fahrzeugführer) entlastende Umstände — wie ein 
«Alibi» oder ein Radarfoto, auf welchem eine Person des andern Geschlechts 
erkennbar ist — unberücksichtigt bleiben1626 und nicht der Entlastung des 
Fahrzeughalters dienen können, verletzt dies den strafprozessualen Untersu-
chungsgrundsatz und den Grundsatz der freien Beweiswürdigung. Art. 7 OBG 

1619 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in III.C.3.5.
1620 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in III.C.4.
1621 Botschaft OBG 2014 (Bundesrat), S. 983.
1622 Art. 7 Abs. 1 StPO i.V.m. Art. 2 Abs. 1 StPO und Art. 12 ff. StPO sowie Art. 17 Abs. 1 StPO.
1623 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in III.D.
1624 Art. 6 StPO und Art. 12 VwVG; Art. 13 VwVG; BGE 128 II 139 E. 2b S. 365; siehe gilles, 

AJP 2011, S. 170 f. m.w.H.
1625 Siehe Ausführungen in III.C.3.2.a.
1626 Vgl. Urteil des BGer 6B_651/2018 vom 17. Oktober 2018 E. 1.3.3.
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veranschaulicht mithin einmal mehr, dass das Verbot des Selbstbelastungs-
zwangs wie auch der Untersuchungsgrundsatz in einer punitiven Gesellschaft 
zunehmend als Hindernis verstanden werden.1627

In einem nächsten Schritt war die Vereinbarkeit der Bussenerhebung 
nach Art. 7 OBG mit dem Grundsatz der freien Beweiswürdigung in einem 
Strafverfahren zu untersuchen. Während der Fahrzeughalter aufgrund der 
vorgenannten entlastenden Beweise im Strafverfahren gegen ihn als Fahr-
zeugführer i.d.R. freizusprechen ist, wird von ihm die Busse ungeachtet dieser 
konkreten Umstände erhoben, sofern die Voraussetzungen nach Art. 7 OBG 
erfüllt sind. Die Maxime in dubio pro reo wird missachtet, soweit sie als Beweis-
würdigungsregel verstanden wird. Andernfalls gelangt dieses Prinzip nicht 
zur Anwendung, da keine gerichtliche Beurteilung eines Sachverhalts im klas-
sischen Sinne vorliegt. Denn das Gericht erforscht im Strafverfahren wegen 
Art. 7 OBG die Tat- und Schuldfrage hinsichtlich des begangenen Strassenver-
kehrsdelikts grundsätzlich nicht in materieller Hinsicht.1628

Keine Verletzung war hingegen hinsichtlich des Grundsatzes ne bis in 
idem zu erkennen, da nur der Fahrzeughalter oder der Fahrzeuglenker ver-
zeigt werden und kein Administrativmassnahmenverfahren durchgeführt 
wird. Solange keine Identität von Tat und Täter vorliegt, kann die Bussenerhe-
bung nach Art. 7 OBG zusätzlich zum Strafverfahren wegen der Haupttat er-
folgen, sofern nach dessen Abschluss die Täterschaft unbekannt ist.1629 Eben-
so wenig war eine Verletzung des Tatprinzips ersichtlich.1630

Art. 7 OBG steht hingegen in der Kritik, die Unschuldsvermutung1631 zu 
verletzen. Zunächst war die Frage zu untersuchen, ob es sich bei Art. 7 OBG 
allenfalls um eine «Verantwortlichkeitsvermutung» oder rechtlich normierte 
Vermutung der Täterschaft1632 handelt. Dies wurde verneint, jedoch vergleich-

1627 Vgl. lagler, S. 179; vgl. zum Ganzen Ausführungen in III.E.
1628 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in III.F.
1629 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in III.G.
1630 Siehe Ausführungen in III.I.3.
1631 eiCker, NK 2018, S. 279, eiCker/MaNgo-Meier, Repetitorium Nebenstrafrecht, S. 61, 

giger, Strassenverkehr 2014, S. 10, JeaNNereT, Strassenverkehr 2013, S. 51, MaeDer, AJP 
2014, S. 679 und S. 684 f., MaeDer/Niggli, BSK SVG, N 30 zu Art. 102 SVG, Mizel, Anwalts-
revue 2015, S. 440, Niggli/MaeDer, Strassenverkehrsrechts-Tagung 2018, S. 88 m.w.H., 
Niggli/MaeDer, Verwaltungsstrafverfahren, S. 36 f., roBerT, Strassenverkehr 2014, 
S. 35 f., weisseNBerger, Jahrbuch Strassenverkehrsrecht 2012, S. 431 f., weisseNBerger, 
Komm SVG / aOBG/2014, S. 855, N 9 und N 11 zu Art. 6 aOBG/2014 sowie zurN, Strassen-
verkehr 2017, S. 39; a.M. BuNDi, AJP 2006, S. 501–505, welcher eine neue Regelung zur 
Halterverantwortlichkeit unter dem Gesichtspunkt der Unschuldsvermutung als zu-
lässig erachtet, obwohl gewisse Abstriche zu machen seien.

1632 Botschaft Via sicura 2010 (Bundesrat), S. 8517, Botschaft OBG 2014 (Bundesrat), S. 988, 
Urteil des BGer 6B_1007/2016 vom 10. Mai 2017 E. 1.5 (siehe zu diesem Urteil Müller, 
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bare Auswirkungen wie bei einer solchen Vermutung erkannt. So hat der Ge-
setzgeber dem Fahrzeughalter anhand des Befreiungsbeweises nach Art. 7 
Abs. 5 OBG die Beweislast teilweise überbunden.1633 Zudem musste festge-
stellt werden, dass seit der expliziten Nennung der strafrechtlichen Verant-
wortlichkeit der juristischen Person in Art. 7 OBG diese als Fahrzeughalterin 
im Rahmen der indirekten Informationspflicht1634 unter Umständen den 
Nachweis zu ihrer Entlastung erbringen muss (z.B. durch die Vorlage eines 
Fahrtenbuchs). Sie hat ggf. darzulegen, dass kein Organisationsmangel1635 
und mithin kein Organisationsverschulden1636 resp. keine Schuld sui gene-
ris1637 vorliegt oder sie keine Rechtspflicht1638 verletzt hat, was im Vergleich 
mit dem Kernstrafrecht eine unzulässige Beweislastumkehr darstellt. Da so-
wohl bei der früheren als auch der derzeitigen Ausgestaltung von Art. 7 OBG 
die Verteidigungsrechte einer fahrzeughaltenden Person nicht angemessen 
gewahrt werden, muss aufgrund der latenten Vermutung der Täterschaft des 
Fahrzeughalters und der teilweisen Überbindung der Beweislast von einer 
Verletzung der Unschuldsvermutung ausgegangen werden.1639

Während der Grundsatz der Unschuldsvermutung den Strafprozess be-
herrscht, gibt es im Verwaltungs- und Strafverfahren aber auch vergleichbare 
Grundsätze und Garantien (z.B. das Schuld- und Täterprinzip sowie das Ver-
ursacher- und Störerprinzip).1640 Es stellte sich — in Übereinstimmung mit der 
in der Literatur vorgebrachten Kritik1641 — heraus, dass Art. 7 OBG mit dem 

AJP 2018, S. 1568 ff.), MaeDer, AJP 2014, S. 684 f., sChorro, ZStrR 2017, S. 88 f., weisseN-
Berger, Jahrbuch Strassenverkehrsrecht 2012, S. 430 f. und wohlers, Strassenver-
kehr 2015, S. 12; a.M. MaeDer, ContraLegem 2018, S. 67–69 und Niggli/MaeDer, Stras-
senverkehrsrechts-Tagung 2018, S. 82–84.

1633 Vgl. Botschaft Via sicura 2010 (Bundesrat), S. 8487.
1634 Siehe Ausführungen in III.C.3.2.a.
1635 Art. 102 Abs. 1 StGB.
1636 Botschaft StGB 1998 (Bundesrat), S. 2142 und S. 2144.
1637 Botschaft StGB 1998 (Bundesrat), S. 2142.
1638 Art. 11 StGB; Art. 29 StGB; Art. 6 Abs. 2 VStrR i.V.m. Art. 6 Abs. 3 VStrR.
1639 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in III.H.
1640 Siehe Ausführungen in III.I.1.
1641 eiCker, NK 2018, S. 279; JeaNNereT, Komm SVG, N 4 zu Art. 6 aOBG/2014; JeaNNereT, 

Strassenverkehr 2013, S. 37 und S. 51; MaeDer, AJP 2014, S. 679, S. 686 f., S. 691; MaeDer/
Niggli, BSK SVG, N 12, N 30 und N 35 zu Art. 102 SVG; Niggli, Strafverteidigung, S. 33 f.; 
Niggli/MaeDer, Strassenverkehrsrechts-Tagung 2018, S. 86 und S. 88; Mizel, Anwalts-
revue 2015, S. 440; oTT, Jahrbuch Strassenverkehrsrecht 2016, S. 273; roBerT, Strassen-
verkehr 2014, S. 33, S. 35–37; sChorro, ZStrR 2017, S. 96 f., S. 103–107 und S. 109; weisseN-
Berger, Jahrbuch Strassenverkehrsrecht 2012, S. 431 f.; weisseNBerger, Komm SVG / 
aOBG/2014, S. 855 f. und N 9 zu Art. 6 aOBG/2014; wohlers, BJM 2016, S. 126; wohlers, 
Strassenverkehr 2015, S. 5 und S. 14 f.; zurN, Strassenverkehr 2017, S. 36 f., S. 39–45.
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Schuldprinzip, welchem Verfassungsrang zukommt,1642 kollidiert. Dies, weil 
der Gesetzgeber den Fahrzeughalter für das Fehlverhalten einer unbekannten 
Täterschaft verantwortlich macht, was an die privatrechtliche Gefährdungs-
haftung gemäss Art. 58 SVG erinnert.1643 Gemein hat die Bussenerhebung 
nach Art. 7 OBG mit einer solchen besonderen Kausalhaftung1644, dass sie kein 
Verschulden voraussetzt, welches hingegen im heute geltenden Schuldstraf-
recht gefordert wird.1645 Durch die Bussenerhebung nach dieser Bestimmung 
wird allerdings keine Wiederherstellung eines ordnungsgemässen Zustands 
durch Schadensausgleich bezweckt, weshalb eine mit Art. 58 SVG vergleich-
bare finanzielle «Haftung» zu verneinen war.1646 Zumal eine generalpräventi-
ve Wirkung der Bussenerhebung nach Art. 7 OBG nicht gänzlich ausgeschlossen 
wurde, auf welche das Strafrecht abzielt.1647 Es musste festgestellt werden, dass 
Art. 7 OBG keine mit Art. 58 SVG vergleichbare Kausalhaftung ist1648 und in 
seiner derzeitigen Ausgestaltung durch die Bussenerhebung unabhängig von 
einer Schuld des Fahrzeughalters das Schuldprinzip, welches auch im Ord-
nungsbussenverfahren gilt,1649 nicht bloss einschränkt (wie dies das UVEK fest-
stellte)1650.1651 Zudem ist aufgrund des Wortlauts dieser Vorschrift («Aufer-
legung» und «Bezahlung») unklar, ob die Strafbehörden bei Nichtbezahlung der 
Busse oder Zahlungsverzug eine Ersatzfreiheitsstrafe anordnen dürfen.1652 
Nach der hier vertretenen Ansicht ist dies — entgegen der Handhabung von eini-
gen Strafbehörden — abzulehnen.1653 Die Schuldigsprechung wegen Art. 7 OBG 
und die Bestrafung mit einer pauschal nach der Bussenliste 1 Anhang 1 OBV 
bemessenen Busse sowie die allfällige Verfügung einer nach fixem Umwand-
lungssatz festgelegten Ersatzfreiheitsstrafe, welche ungeachtet eines Verschul-
dens des Fahrzeughalters festgelegt werden, verletzen das Schuldprinzip.1654

1642 BoMMer, BSK StGB, N 32 zu Vor Art. 19 StGB.
1643 Siehe Ausführungen in III.I.2.2.
1644 rey/wilDhaBer, Nr. 96 ff.
1645 Art. 1 StGB (nulla poena sine culpa); Art. 19 StGB, Art. 47 StGB und Art. 106 Abs. 3 StGB.
1646 Siehe Ausführungen in III.I.2.2.
1647 Siehe Ausführungen in I.A.2.1 und II.D.4.4.c.
1648 Siehe Ausführungen in III.I.2.2.
1649 Siehe Ausführungen in III.I.2.1.
1650 Bericht Vernehmlassungsentwurf 2008 (UVEK), S. 52.
1651 Siehe Ausführungen in III.I.2.1–III.I.2.3.
1652 Siehe Ausführungen in III.I.2.4.
1653 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in III.I.2.4.
1654 Siehe Ausführungen in III.I.2.4.
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Ausserdem wurde in der Literatur zu Recht eine Verletzung des Täterprinzips 
vorgebracht.1655 Das Täterprinzip wird hier verstanden als die Verantwort-
lichkeit des Urhebers einer Straftat für das begangene Unrecht. Es wurde auf-
gezeigt, dass die Bussenerhebung nach Art. 7 OBG dieses Prinzip verletzt, da 
diese Bestimmung nicht an eine Strafbarkeit des Fahrzeughalters anknüpft, 
sondern die pauschal anhand der Bussenliste 1 Anhang 1 OBV bemessene 
Busse wegen seiner formellen Haltereigenschaft erhoben wird. Das ist umso 
problematischer, als dem Beschuldigten in gewissen (wenn auch seltenen) 
Situationen das Gefühl vermittelt werden kann, von der Strafbehörde nicht 
ernst genommen zu werden. Zumal die Anwendung von Art. 7 OBG — bei 
Bejahung des derzeit noch unklaren «Strafcharakters» dieser Norm — gegen 
verschiedene für die Durchführung eines fairen Strafverfahrens bedeutsame 
Grundsätze verstösst.1656

Die Beachtung von wesentlichen Grundsätzen des Straf(prozess)rechts 
ist im Ordnungsbussenrecht jedoch umso wichtiger, als die Rechte des Fahr-
zeughalters bereits geschmälert sind. In der Praxis wird entsprechend teil-
weise im Übertretungsvorhalt darauf hingewiesen, dass im polizeilichen Ver-
fahrensstadium kein Akteneinsichtsrecht besteht.1657 Bei Geschwindigkeits-
überschreitungen kann dies aus datenschutzrechtlichen Gründen durchaus 
Sinn ergeben, da auch der Beifahrer auf den Radarfotos abgebildet wird. Aus-
serdem kann der Fahrzeughalter bspw. bereits nach Erhalt des am Fahrzeug 
angebrachten digitalen Ordnungsbussen-Steckzettels oder dem Übertretungs-
vorhalt innert Frist erste schriftliche Aussagen machen, wobei er in diesem 
Verfahrensstadium noch nicht ausdrücklich auf sein Recht des Beizugs eines 
Anwalts hinzuweisen ist.1658 Ausserdem berücksichtigt die Strafverfolgungs-
behörde im Ordnungsbussenverfahren das Vorleben und die persönlichen 
Verhältnisse der beschuldigten Person bei der Strafzumessung nicht.1659 Bei 
Bagatelldelikten obliegt die rechtliche Beurteilung der Strafsache bei der 
ermittelnden Behörde, soweit es zu keinem ordentlichen Strafverfahren 
kommt. In einem unter Umständen durchzuführenden Strafbefehlsverfahren 
liegen die Untersuchung und die rechtliche Beurteilung der Strafsache in einer 

1655 eiCker, NK 2018, S. 279; MaeDer, AJP 2014, S. 679, S. 685 f.; MaeDer/Niggli, BSK SVG, 
N 30 zu Art. 102 SVG; Niggli/MaeDer, Strassenverkehrsrechts-Tagung 2018, S. 88; Nig-
gli/MaeDer, Verwaltungsstrafverfahren, S. 35; roBerT, Strassenverkehr 2014, S. 36; 
sChorro, ZStrR 2017, S. 96 f., S. 103 und S. 108 f.

1656 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in III.I.4.
1657 Siehe Art. 101 Abs. 1 StPO.
1658 Siehe Art. 159 Abs. 1 StPO.
1659 Art. 1 Abs. 5 OBG; siehe Ausführungen in II.B.4.
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Hand.1660 Auch die Beschränkung der Kontrollinstanzen und unter Umstän-
den das fehlende persönliche Erscheinen vor einem Gericht kann sich auf 
das Empfinden der betroffenen Person hinsichtlich der Durchführung eines 
gerechten Verfahrens auswirken und allenfalls die Akzeptanz des «Urteils» ver-
ringern. Dies kann zu einer Verlängerung der Verfahrensdauer aufgrund der 
Durchführung eines Gerichtsverfahrens und mithin einem Mehraufwand 
der Behörden führen. Mit Art. 7 OBG beabsichtigte der Gesetzgeber jedoch 
gerade den Ausbau der ökonomischen Verwaltungs- und Prozessführung1661 
bzw. versuchte genau diesen Umstand zu verhindern, dass zahlreiche Baga-
tellfälle in einem Gerichtsverfahren beurteilt werden.

Die Herabnivellierung des Schutzniveaus im Strafprozess auf dasjenige 
im Verwaltungsverfahren ist bei parallel durchgeführten Verfahren be-
kannt,1662 bei welchen Beweismittel amts- und rechtshilfeweise von einem 
Rechtssystem ins andere transferiert werden.1663 Macht die beschuldigte Per-
son in einem Strafverfahren eine gesetzeskonform erhobene Aussage, kann 
diese grundsätzlich in einem Verwaltungsverfahren verwertet werden.1664 
Für die Verwertbarkeit der Information im Strafverfahren ist es hingegen un-
abdingbar, dass sie einerseits im Einklang mit dem konkret anwendbaren Ver-
waltungsverfahrensrecht abgenommen wurde und andererseits den im Straf-
prozess geltenden Standards entspricht.1665 Denn bereits die Erhebung von 
Beweisen unter Zwang ist für die Gewährleistung eines fairen Strafverfah-
rens problematisch,1666 deren Verwendung in einem solchen umso mehr. In 
der Literatur wird entsprechend eine strikte Trennung von Straf(prozess)
recht und Verwaltungsrecht i.e.S.1667 postuliert.1668 Die zunehmende Aus-
stattung von Polizeiorganen mit Strafkompetenzen kann diese erschweren, 
weshalb bereits im Gesetzgebungsverfahren auf die Einhaltung der Trennung 
dieser beiden Rechtsgebiete Rücksicht zu nehmen ist. Dies führt letztlich 
dazu, dass die im jeweiligen Rechtsbereich geltenden Grundsätze und Garan-

1660 Siehe Art. 352 StPO und Art. 354 Abs. 3 StPO.
1661 Botschaft Via sicura 2010 (Bundesrat), S. 8487.
1662 Zur Vereinbarkeit mit dem Grundsatz ne bis in idem siehe Ausführungen in III.G.
1663 aCkerMaNN/urwyler, S. 23.
1664 gilles, AJP 2011, S. 177 m.w.H.; roTh, ZStrR 2011, S. 321.
1665 gilles, AJP 2011, S. 177 m.w.H. und S. 179; siehe zum schwierigen Beweistransfer vom 

Verwaltungs- ins Strafrechtssystem — insbesondere bei Mitwirkungspflichten — 
aCkerMaNN/urwyler, S. 22 ff.

1666 A.M. roTh, ZStrR 2011, S. 321.
1667 Dies gilt namentlich für die Abgrenzung von präventiver Tätigkeit der Polizei und 

solcher zur Beweissicherung gemäss StPO.
1668 gilles, AJP 2011, S. 179 m.w.H.
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tien deutlich werden und verfahrensfremde Konstruktionen auffallen. Im Hin-
blick auf Art. 7 OBG bedeutet dies, dass der Gesetzgeber eine Vermengung mit 
systemfremden Modalitäten, also die Verletzung strafrechtlicher und -pro-
zessualer Grundsätze, hätte vermeiden müssen. Der offensichtliche Bruch 
mit diesen führt zu Problemen bei der Einordnung dieser Vorschrift im schwei-
zerischen Rechtssystem. Diese erschwerte Einordnung und die nicht vorher-
sehbare Rechtsprechung des EGMR führen wiederum zu Rechtsunsicher-
heit.1669 Nachfolgend wird daher untersucht, wie eine systemimmanente 
Vorgehensweise bei geringfügigen Widerhandlungen gegen das Strassenver-
kehrsrecht durch eine unbekannte Täterschaft aussieht.

1669 Siehe Ausführungen in III.C.3.

Abb. 8: Grundsätze und Garantien bei Rechtsnormen mit und ohne «Strafcharakter»

Norm mit «Strafcharakter»  Norm ohne «Strafcharakter»
Grundrechte 

(Recht auf Achtung und Schutz der Menschenwürde, Verhältnismässigkeitsprinzip)
Allgemeine Verfahrensgarantien 

(Fairness- und Beschleunigungsgebot, [Wahrung des rechtlichen Gehörs])
Richterliche Unabhängigkeit

Derogatorische Kraft des Bundesrechts
Wahrung von Treu und  Glauben

(Grundsatz der Öffentlichkeit des gerichterlichen Verfahrens)
(Rechtsweggarantie)

(Grundsatz der Gewaltentrennung)
Justizgewährleistungspflicht

Rechtsgleichheitsgebot
Legalitätsprinzip  Gesetzesmässigkeitsprinzip
 (Offizialprinzip) (Dispositionsmaxime)
 Opportunitätsprinzip  
Anklageprinzip   
Nemo tenetur se ipsum accusare 
bzw. Schweigerecht und  
Selbstbelastungsprivileg

  

 Untersuchungsgrundsatz Informations-/ 
Mitwirkungspflichten

Unschuldsvermutung 
In dubio pro duriore 
In dubio pro reo Freie Beweiswürdigung

 

Ne bis in idem   
Schuldprinzip  Verursacherpinzip
Täterprinzip  Störerprinzip
Tatprinzip   

23 Unterkapitel
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K. Beantwortung der Vorfragen und 
 Forschungsfragen

1. Vorfrage: Wo ist Art. 7 OBG einzuordnen?

Bei Art. 7 OBG handelt es sich um eine sog. Hybridnorm, die sich die Vorteile 
verschiedener Rechtsgebiete zunutze macht. Aus diesem Grund konnte keine 
eindeutige Einordnung im schweizerischen Rechtssystem vorgenommen 
werden.1670

2. Vorfrage: Welche rechtsstaatlichen Grundsätze und  
Garantien gelten?

Die Beurteilung, welche rechtsstaatlichen Prinzipien und Garantien auf Art. 7 
OBG finden, fällt unterschiedlich aus, je nachdem, welchem Rechtsbereich die 
Vorschrift zugeordnet wird. Nach der hier vertretenen Ansicht sind straf(pro-
zess)rechtliche Prinzipien und Garantien uneingeschränkt anzuwenden, 
wenn der «Strafcharakter» einer Norm bejaht wird.1671 Aufgrund der bisheri-
gen Rechtsprechung des EGMR konnte der «Strafcharakter» von Art. 7 OBG 
weder eindeutig bejaht noch verneint werden.1672

3. Forschungsfrage: Liegt eine Verletzung des Rechtsgleichheits-
gebots vor?

Da das Rechtsgleichheitsgebot1673 sowohl im Strafprozess als auch im Verwal-
tungsverfahren gilt, ist stets von dessen Missachtung auszugehen, wenn ge-
wisse geringfügige und mit denjenigen in der Bussenliste 1 Anhang 1 OBV ver-
gleichbare Strassenverkehrsdelikte vom Ordnungsbussenverfahren ausge-
nommen sind (z.B. das Nichtanbringen des Landeszeichens hinten am Motor-
fahrzeug).1674. Eine Verletzung liegt auch vor, wenn das Kumulationsprinzip 
nur im Ordnungsbussenverfahren gegen Personen, welche sich auf dieses 

1670 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in II.
1671 Vgl. Niggli/MaeDer, Verwaltungsstrafverfahren, S. 30. 
1672 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in II.D.4.4.
1673 Art. 8 Abs. 1 BV.
1674 Art. 147 VZV und Art. 114 Abs. 4 VZV i.V.m. Art. 103 Abs. 1 SVG; siehe Art. 45 Abs. 1 VTS 

i.V.m. Anhang 4 VTS; Art. 37 Wiener Strassenkonvention i.V.m. Anhang 3 Wiener Stras-
senkonvention; wohingegen das Nichtanbringen der L-Tafel bei einer Lernfahrt mit 
einer (Ordnungs-)Busse von CHF 20.— geahndet wird (Ziff. 3.320.1 Bussenliste 1 Anhang 1 
OBV; Art. 27 Abs. 1 VRV); vgl. zum Ganzen Ausführungen in III.A.
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Verfahren einlassen, angewendet wird und nicht auch im nachfolgenden 
ordentlichen Strafverfahren gilt sowie «besonders leichte Fälle» in adminis-
trativmassnahmenrechtlicher Hinsicht nicht gleich beurteilt werden.

4. Forschungsfrage: Ist ein Verstoss gegen das Legalitätsprinzip1675 
erkennbar?

Ausgehend davon, dass Art. 7 OBG «Strafcharakter» zukommt und die straf-
rechtlichen Grundsätze in vollem Umfang gelten, liegt ein Verstoss gegen 
das strafrechtliche Legalitätsprinzip1676 vor, wenn die aktuelle Bestimmung 
auf Einzelunternehmen und gewisse Rechtsgemeinschaften angewendet 
wird.1677 Dasselbe gilt, wenn diese Vorschrift per analogiam auf Tatbestände 
angewendet wird, welche nicht in der Bussenliste 1 Anhang 1 OBV enthalten 
sind.1678

5. Forschungsfrage: Wird das Verbot des Selbstbelastungs-
zwangs1679 missachtet?

Der EGMR sieht im Zusammenhang mit dem Grundsatz nemo tenetur se ipsum 
accusare1680 eine freie Abwägungslösung im konkreten Einzelfall vor.1681 In-
folge des Fehlens eines vergleichbaren Anwendungsfalls in der ermessens-
reichen Rechtsprechung des EGMR konnten keine sicheren Rückschlüsse zur 
Vereinbarkeit von Art. 7 OBG mit dem Verbot des Selbstbelastungszwangs 

1675 BGE 144 I 242 E. 3.1.2 S. 251 und E. 3.2 S. 253 (siehe Medienmitteilung Juni 2018 [BGer], 
S. 1 f.); a.M. Urteil des Obergerichts des Kantons Zug BZ 2015 54 vom 21. Juli 2015, in: CAN 
85/2015, S. 238 ff. (E. 3.3 S. 239 f.).

1676 Art. 1 StGB (nulla poena sine lege) und Art. 7 Ziff. 1 EMRK; siehe Art. 5 Abs. 1 BV.
1677 BGE 144 I 242 E. 3.1.2 S. 251 und E. 3.2 S. 253 (siehe Medienmitteilung Juni 2018 [BGer], 

S. 1 f.); a.M. Urteil des Obergerichts des Kantons Zug BZ 2015 54 vom 21. Juli 2015, in: CAN 
85/2015, S. 238 ff. (E. 3.3 S. 239 f.).

1678 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in III.B.
1679 Niggli/MaeDer, Strassenverkehrsrechts-Tagung 2018, S. 88, erachten Art. 6 aOBG/2014 

(die Vorgängernorm des heutigen Art. 7 OBG) mit dem Nemo-tenetur-Grundsatz als 
nicht vereinbar (MaeDer, AJP 2014, S. 685, MaeDer/Niggli, BSK SVG, N 30 zu Art. 102 
SVG; siehe roBerT, Strassenverkehr 2014, S. 35 f.); eiCker, NK 2018, S. 279, bezeichnet 
den besagten Grundsatz als tangiert; wohlers, Strassenverkehr 2015, S. 13, und oTT, 
Jahrbuch Strassenverkehrsrecht 2016, S. 272 f., erwarten kein Einschreiten des EGMR 
bei dessen Beurteilung der Vereinbarkeit von Art. 6 aOBG/2014 (der Vorgängernorm des 
heutigen Art. 7 OBG) mit dem Nemo-tenetur-Grundsatz.

1680 Art. 6 Ziff. 1 EMRK.
1681 Siehe oTT, nemo tenetur, S. 155.
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gemacht werden. Zumal bereits unklar ist, ob es sich bei Art. 7 OBG überhaupt 
um eine «strafrechtliche Anklage» («criminal charge») im Sinne von Art. 6 Ziff. 1 
EMRK handelt und dieses Verbot überhaupt Anwendung findet.1682

Festzustellen war aber, dass Art. 7 OBG einen unverhältnismässigen Ein-
griff in die Eigentumsgarantie1683 und — bei Verfügung einer (nach der hier ver-
tretenen Ansicht abzulehnenden)1684 Ersatzfreiheitsstrafe — in die persönliche 
Freiheit1685 darstellt, da im ordentlichen Strafverfahren ein milderes Mittel 
durch die Einführung einer Kostenregelung und/oder Fahrtenbuchauflage 
erkennbar ist.1686

6. Forschungsfrage: Ist eine Abweichung vom Untersuchungs-
grundsatz gegeben?

Informations- oder anderweitige Mitwirkungspflichten relativieren den im 
Straf- und Verwaltungsverfahren grundsätzlich geltenden Untersuchungs-
grundsatz1687, so auch Art. 7 OBG, welcher eine indirekte Informations-
pflicht1688 des Fahrzeughalters vorsieht.1689 Sofern in einem verkürzten und 
durch eine «Verantwortungsübernahme» gekennzeichneten Strafverfahren 
entlastende Momente (z.B. ein «Alibi» oder ein Radarfoto, auf welchem eine 
Person des andern Geschlechts erkennbar ist) unberücksichtigt bleiben, ist 
von einer Verletzung des Untersuchungsgrundsatzes auszugehen.1690

1682 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in III.C.
1683 Art. 26 BV.
1684 Siehe Ausführungen in III.I.2.4.
1685 Art. 10 Abs. 2 BV.
1686 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in III.C.
1687 Art. 6 StPO; Art. 12 VwVG; siehe weisseNBerger, Komm SVG / aOBG/2014, N 35 zu 

Art. 16 SVG.
1688 Siehe Ausführungen in III.C.3.2.a.
1689 Art. 6 StPO und Art. 12 VwVG; Art. 13 VwVG; BGE 128 II 139 E. 2b S. 365; siehe gilles, AJP 

2011, S. 170 f. m.w.H.
1690 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in III.E.

248 III.  Vereinbarkeit von Art. 7 OBG mit rechtsstaatlichen Grundsätzen und Garantien

https://perma.cc/7SMB-63CY
https://perma.cc/8UTG-VEVD
https://perma.cc/8UTG-VEVD
https://perma.cc/7SMB-63CY
https://perma.cc/7SMB-63CY
https://perma.cc/FE7U-QL6T
https://perma.cc/3T9F-TASU
https://perma.cc/Z4D7-FT97
https://perma.cc/VZ5T-QKAF
https://perma.cc/KCK7-3BJU
https://perma.cc/Z4D7-FT97
https://perma.cc/VZ5T-QKAF
https://perma.cc/BFZ3-AG4T
https://perma.cc/TZL3-GCKA


7. Forschungsfrage: Wird die Unschuldsvermutung1691 
 beeinträchtigt?

Im Strafprozess gilt die Unschuldsvermutung1692. Art. 7 OBG, welcher weder 
eine ausdrückliche Vermutung der Verantwortlichkeit noch der Täterschaft 
enthält, sieht dieselbe Rechtsfolge wie bei der Sanktionierung des Fahrzeug-
halters infolge der Vermutung seiner Täterschaft vor. Die Beweislast wird auf-
grund des Befreiungsbeweises teilweise dem Fahrzeughalter überbunden. 
Ausserdem muss durch die Einführung der strafrechtlichen Verantwortlich-
keit der juristischen Person in Art. 7 OBG diese unter Umständen im Rahmen 
ihrer indirekten Informationspflicht1693 den Nachweis zu ihrer Entlastung 
erbringen (z.B. durch die Vorlage eines Fahrtenbuchs). Entgegen der Rege-
lungen im Kernstrafrecht muss sie dadurch ggf. nachweisen, dass kein Orga-
nisationsmangel1694 und mithin kein Organisationsverschulden1695 resp. 
keine Schuld sui generis1696 vorliegt und sie keine Rechtspflicht1697 verletzt hat. 
Eine Verletzung der Unschuldsvermutung ist festzustellen, da bei dieser laten-
ten Vermutung der Täterschaft des Fahrzeughalters und einer solchen Beweis-
lastumkehr die Verteidigungsrechte des Fahrzeughalters nicht angemessen 
gewahrt werden.1698

1691 eiCker, NK 2018, S. 279, eiCker/MaNgo-Meier, Repetitorium Nebenstrafrecht, S. 61, 
giger, Strassenverkehr 2014, S. 10, JeaNNereT, Strassenverkehr 2013, S. 51, MaeDer, 
AJP 2014, S. 679 und S. 684 f., MaeDer/Niggli, BSK SVG, N 30 zu Art. 102 SVG, Mizel, 
Anwaltsrevue 2015, S. 440, Niggli/MaeDer, Strassenverkehrsrechts-Tagung 2018, 
S. 88 m.w.H., Niggli/MaeDer, Verwaltungsstrafverfahren, S. 36 f., roBerT, Strassenver-
kehr 2014, S. 35 f., weisseNBerger, Jahrbuch Strassenverkehrsrecht 2012, S. 431 f., 
weisseNBerger, Komm SVG / aOBG/2014, S. 855, N 9 und N 11 zu Art. 6 aOBG/2014 sowie 
zurN, Strassenverkehr 2017, S. 39; a.M. BuNDi, AJP 2006, S. 501–505, welcher eine neue 
Regelung zur Halterverantwortlichkeit unter dem Gesichtspunkt der Unschuldsver-
mutung als zulässig erachtet, obwohl gewisse Abstriche zu machen seien.

1692 Art. 6 Ziff. 2 EMRK, Art. 32 Abs. 1 BV und Art. 10 Abs. 1 StPO; Urteil des BGer 6B_439/2010 
vom 29. Juni 2010 E. 5.7.

1693 Siehe Ausführungen in III.C.3.2.a.
1694 Art. 102 Abs. 1 StGB.
1695 Botschaft StGB 1998 (Bundesrat), S. 2142 und S. 2144.
1696 Botschaft StGB 1998 (Bundesrat), S. 2142.
1697 Art. 11 StGB; Art. 29 StGB; Art. 6 Abs. 2 VStrR i.V.m. Art. 6 Abs. 3 VStrR.
1698 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in III.H.
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8. Forschungsfrage: Liegt eine Verletzung des Schuld-1699 und 
 Täterprinzips1700 vor?

Sofern der «Strafcharakter» von Art. 7 OBG bejaht wird und das Schuldprin-
zip1701 Anwendung findet, muss gleichzeitig dessen Verletzung festgestellt 
werden. Dies, weil die Ausgestaltung von Art. 7 OBG entsprechend der Gefähr-
dungshaftung nach Art. 58 Abs. 1 SVG nicht mit dem Konzept des Schuldstraf-
rechts vereinbar ist bzw. die Busse unabhängig von einer Schuld des Fahrzeug-
halters erhoben wird. Ausserdem erfolgen die Bussenerhebung (resp. die teil-
weise in der Praxis gehandhabte Schuldigsprechung wegen Art. 7 OBG und Be-
strafung mit einer pauschal nach der Bussenliste 1 Anhang 1 OBV bemessenen 
Busse) sowie die allfällige Verfügung einer nach einem fixen Umwandlungssatz 
bemessenen — und nach der hier vertretenen Ansicht abzulehnenden1702 — Er-
satzfreiheitsstrafe ungeachtet eines «Verschuldens» des Fahrzeughalters.1703

Ausserdem wurde eine Missachtung des Täterprinzips1704 (verstanden 
als die Verantwortlichkeit des Urhebers einer Straftat für das begangene Un-
recht) festgestellt, da Art. 7 OBG nicht an eine Strafbarkeit des Fahrzeughalters 
anknüpft, sondern die pauschal anhand der Bussenliste 1 Anhang 1 OBV bemes-
sene Busse wegen seiner formellen Haltereigenschaft erhoben wird.1705

Während im Strafverfahren das Schuld- und das Täterprinzip massge-
bend sind, gelangen im Verwaltungsrecht das Verursacher- und das Störer-
prinzip zu Anwendung.1706 Es wurde aufgezeigt, dass Art. 7 OBG nicht im Sinne 

1699 eiCker, NK 2018, S. 279; JeaNNereT, Komm SVG, N 4 zu Art. 6 aOBG/2014; JeaNNereT, 
Strassenverkehr 2013, S. 37 und S. 51; MaeDer, AJP 2014, S. 679, S. 686 f., S. 691; MaeDer/
Niggli, BSK SVG, N 12, N 30 und N 35 zu Art. 102 SVG; Niggli, Strafverteidigung, S. 33 f.; 
Niggli/MaeDer, Strassenverkehrsrechts-Tagung 2018, S. 86 und S. 88; Mizel, Anwalts-
revue 2015, S. 440; oTT, Jahrbuch Strassenverkehrsrecht 2016, S. 273; roBerT, Strassen-
verkehr 2014, S. 33, S. 35–37; sChorro, ZStrR 2017, S. 96 f., S. 103–107 und S. 109; weisseN-
Berger, Jahrbuch Strassenverkehrsrecht 2012, S. 431 f.; weisseNBerger, Komm SVG /
aOBG/2014, S. 855 f. und N 9 zu Art. 6 aOBG/2014; wohlers, BJM 2016, S. 126; wohlers, 
Strassenverkehr 2015, S. 5 und S. 14 f.; zurN, Strassenverkehr 2017, S. 36 f., S. 39–45.

1700 eiCker, NK 2018, S. 279; MaeDer, AJP 2014, S. 679, S. 685 f.; MaeDer/Niggli, BSK SVG, 
N 30 zu Art. 102 SVG; Niggli/MaeDer, Strassenverkehrsrechts-Tagung 2018, S. 88; Nig-
gli/MaeDer, Verwaltungsstrafverfahren, S. 35; roBerT, Strassenverkehr 2014, S. 36; 
sChorro, ZStrR 2017, S. 96 f., S. 103 und S. 108 f.

1701 Art. 1 StGB (nulla poena sine culpa).
1702 Siehe Ausführungen in III.I.2.4.
1703 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in III.I.2.
1704 Art. 1 StGB (nullum crimen sine lege).
1705 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in III.I.4.
1706 Siehe Ausführungen in III.I.1.
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des Verursacherprinzips ist.1707 Die polizeilichen Ermittlungen führen zu 
keiner eigentlichen Beseitigung der Störung, und die Busse orientiert sich 
nicht an den Kosten zur Gefahrenabwehr oder der Beseitigung von Störungen 
der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, weshalb das Störerprinzip hier eben-
so wenig zur Anwendung gelangt.1708

9. Forschungsfrage: Werden allenfalls weitere straf(prozess)recht-
liche Grundsätze und Garantien beeinträchtigt oder  verletzt?

Das Offizialprinzip wird verletzt, sofern die Strafrechtspflege resp. die Ver-
folgung sowie Beurteilung von Übertretungen künftig durch private Dienst-
kräfte erfolgen soll und eine solche Bussenerhebung nicht in einem Bundes-
gesetz vorgesehen ist oder die Privatpersonen keine Mitglieder einer als «kan-
tonales» Polizeiorgan ernannten Verwaltungsbehörde sind.1709

Der Grundsatz der freien Beweiswürdigung wird missachtet, weil keine 
Beurteilung eines klassischen Sachverhalts vorliegt und allenfalls hinsicht-
lich des Ordnungsbussendelikts entlastende Beweise unberücksichtigt blei-
ben. In diesem Zusammenhang ist noch darauf hinzuweisen, dass der an-
schliessend an die Beweiserhebung und freie Beweiswürdigung zu prüfende 
Grundsatz in dubio pro reo im Strafverfahren wegen Art. 7 OBG keine Anwen-
dung findet.1710

Keine Verletzung liegt hinsichtlich des Grundsatzes ne bis in idem vor, 
weil nur der Fahrzeughalter oder der Fahrzeuglenker verzeigt werden und 
kein Administrativmassnahmenverfahren durchgeführt wird.1711

Das Tatprinzip wird eingehalten, da sich Art. 7 OBG an einer Widerhand-
lung gegen das Ordnungsbussenrecht orientiert.1712

L. Schlussergebnis
Im Ergebnis folgt, dass bei Bejahung des derzeit noch unklaren «Strafcharak-
ters» von Art. 7 OBG diese Vorschrift bzw. deren Anwendung in gewissen Situ-
ationen straf(prozess)rechtliche Grundsätze missachtet und EMRK-widrig ist.

1707 Siehe Ausführungen in II.D.3.1.a.
1708 Siehe Ausführungen in II.D.3.
1709 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in III.D.
1710 Siehe Ausführungen in III.F.
1711 Siehe Ausführungen in III.G.
1712 Siehe Ausführungen in III.I.3.
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IV.  Vergleich mit der deutschen 
Rechtslage

Art. 7 OBG konnte aufgrund von dessen Ausgestaltung durch den Gesetzge-
ber keinem Rechtsbereich eindeutig zugeordnet werden. Es konnte entspre-
chend auch nicht festgelegt werden, welche rechtlichen Grundsätze und 
Garantien auf diese Bestimmung anzuwenden sind. Gemäss der Ansicht des 
BGer1713 und eines Teils der Lehre1714 werden durch die Anwendung von 
Art. 7 OBG gewisse Grundsätze des Straf(prozess)rechts verletzt.1715 In einem 
nächsten Schritt wurde diese Kritik aufgegriffen und die besagte Norm auf 
ihre Vereinbarkeit mit ausgewählten Prinzipien und Garantien des Straf(pro-
zess)rechts untersucht. Es wurde festgestellt, dass diese Vorschrift bei Beja-
hung von deren derzeit noch unklaren «Strafcharakters» bzw. deren Anwen-
dung in gewissen Situationen straf(prozess)rechtliche Grundsätze missach-
tet und EMRK-widrig ist.1716 Im Gegensatz dazu gilt die entsprechende deut-
sche Kostenauferlegung in § 25a StVG (D) nach Ansicht des BVerfG (D) und der 

1713 BGE 144 I 242 E. 3.1.2 S. 251 und E. 3.2 S. 253 (siehe Medienmitteilung Juni 2018 [BGer], 
S. 1 f.); a.M. Urteil des Obergerichts des Kantons Zug BZ 2015 54 vom 21. Juli 2015, in: 
CAN 85/2015, S. 238 ff. (E. 3.3 S. 239 f.).

1714 eiCker, NK 2018, S. 279, eiCker/MaNgo-Meier, Repetitorium Nebenstrafrecht, S. 61, 
giger, Strassenverkehr 2014, S. 10, JeaNNereT, Komm SVG, N 4 zu Art. 6 aOBG/2014, 
JeaNNereT, Strassenverkehr 2013, S. 37 und S. 501, MaeDer, AJP 2014, S. 679, S. 685–
687 und S. 691, MaeDer/Niggli, BSK SVG, N 12, N 30 und N 35 zu Art. 102 SVG, Niggli, 
Strafverteidigung, S. 33 f., Niggli/MaeDer, Strassenverkehrsrechts-Tagung 2018, S. 86 
und S. 88 m.w.H., Niggli/MaeDer, Verwaltungsstrafverfahren, S. 35–37, Mizel, Anwalts-
revue 2015, S. 440, oTT, Jahrbuch Strassenverkehrsrecht 2016, S. 272 f., roBerT, Strassen-
verkehr 2014, S. 33, S. 35–37, roBerT, Strassenverkehr 2014, S. 35 f., sChorro, ZStrR 2017, 
S. 96 f., S. 103–109, weisseNBerger, Jahrbuch Strassenverkehrsrecht 2012, S. 431 f., weis-
seNBerger, Komm SVG / aOBG/2014, S. 855 f. und N 9 sowie N 11 zu Art. 6 aOBG/2014, 
wohlers, BJM 2016, S. 126, wohlers, Strassenverkehr 2015, S. 5 und S. 13–15; zurN, 
Strassenverkehr 2017, S. 36 f., S. 39–45; a.M. BuNDi, AJP 2006, S. 501–505, welcher eine 
neue Regelung zur Halterverantwortlichkeit unter dem Gesichtspunkt der Unschulds-
vermutung als zulässig erachtet, obwohl gewisse Abstriche zu machen seien.

1715 Siehe Ausführungen in I.C.
1716 Siehe Ausführungen in III.
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h.L. in Deutschland als mit dem Grundsatz nemo tenetur se ipsum accusare 
wie auch mit dem Schuldprinzip vereinbar.1717 Sie ist mithin als systemkon-
form zu betrachten.

§ 25a StVG (D): Kostentragungspflicht des Halters eines Kraftfahrzeugs
(1) Kann in einem Bussgeldverfahren wegen eines Halt- oder Parkverstosses 

der Führer des Kraftfahrzeugs, der den Verstoss begangen hat, nicht vor Ein-
tritt der Verfolgungsverjährung ermittelt werden oder würde seine Ermitt-
lung einen unangemessenen Aufwand erfordern, so werden dem Halter des 
Kraftfahrzeugs oder seinem Beauftragten die Kosten des Verfahrens aufer-
legt; er hat dann auch seine Auslagen zu tragen. Entsprechendes gilt für den 
Halter eines Kraftfahrzeuganhängers, wenn mit diesem Kraftfahrzeugan-
hänger, ohne dass dieser an ein Kraftfahrzeug angehängt ist, ein Halt- oder 
Parkverstoss begangen wurde und derjenige, der den Verstoss begangen 
hat, nicht vor Eintritt der Verfolgungsverjährung ermittelt werden kann 
oder seine Ermittlung einen unangemessenen Aufwand erfordern würde. 
Von einer Entscheidung nach Satz 1 oder 2 wird abgesehen, wenn es unbillig 
wäre, den Halter oder seinen Beauftragten mit den Kosten zu belasten.

(2) Die Kostenentscheidung ergeht mit der Entscheidung, die das Verfahren 
abschliesst; vor der Entscheidung ist derjenige zu hören, dem die Kosten 
auferlegt werden sollen.

(3) Gegen die Kostenentscheidung der Verwaltungsbehörde und der Staatsan-
waltschaft kann innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung gerichtliche 
Entscheidung beantragt werden. § 62 Abs. 2 des Gesetzes über Ordnungswid-
rigkeiten gilt entsprechend; für die Kostenentscheidung der Staatsanwalt-
schaft gelten auch § 50 Abs. 2 und § 52 des Gesetzes über Ordnungswidrigkei-
ten entsprechend. Die Kostenentscheidung des Gerichts ist nicht anfechtbar.

1717 Beschluss des BVerfG (D) 2 BvR 239/88 vom 1. Juni 1989 E. I und E. 2b–2d, in: NJW 42/1989, 
S. 2679 ff. (S. 2680), welches auch einen Verstoss gegen den allgemeinen Gleichheitssatz 
und das Rechtsstaatsprinzip verneinte, JaNiszewski, DAR 1986, S. 257 f.,  JaNiszewski, 
Verkehrsstrafrecht, Nr. 149, JaNiszewski, AnwBl 1981, S. 353, heNTsChel, DAR 1989, 
S. 89 m.w.H., köNig, Kurz-Komm, N 2 zu § 25a StVG (D), hühNerMaNN, Komm Strassen-
verkehrsrecht, N 1 zu § 25a StVG (D), MössiNger, DAR 1985, S. 270 f., rogosCh, NZV 1989, 
S. 220; a.M. MürBe, DAR 1987, S. 71 und S. 73 f.
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Ziel dieses Kapitel ist deshalb die rechtsvergleichende Betrachtung von Art. 7 
OBG mit § 25 StVG (D). Dabei sollen Gemeinsamkeiten und Unterschiede des 
schweizerischen und des deutschen Rechtssystems bei der Verfolgung und 
Beurteilung von geringfügigen Widerhandlungen gegen das Strassenver-
kehrsrecht erarbeitet und aufgezeigt werden. Die sich aus diesem (Rechts-)
Vergleich ergebenden Erkenntnisse sollen alsdann für eine allfällige Korrek-
tur der Regelung der Verantwortlichkeit des Fahrzeughalters bei geringfügi-
gen Widerhandlungen gegen das schweizerische Strassenverkehrsrecht durch 
eine unbekannte Täterschaft verwendet werden.1718

A. Einführung von § 25a StVG (D)
Die Kostenregelung nach § 25a StVG (D) gelangt zur Anwendung, wenn eine 
Ordnungswidrigkeit begangen wurde. Das deutsche Ordnungswidrigkeiten-
recht, welches der deutsche Gesetzgeber1719 etwa zeitgleich zum schweizeri-
schen Ordnungsbussenrecht1720 einführte, sollte das Sozialleben entkrimi-
nalisieren.1721 Entsprechend werden Ordnungswidrigkeiten als Gesetzes-
übertretungen definiert, die nach allgemeinen gesellschaftlichen Auffassungen 
nicht als (kriminell) strafwürdig gelten bzw. als Fälle mit geringerem Unrechts-
gehalt, die sich von den kriminellen Vergehen durch den Grad des ethischen 
Unwertgehalts unterscheiden.1722

In Deutschland erfolgte eine Einstellung in nahezu 90 Prozent der Fälle, 
wenn die betroffene Person mit einem Verwarnungsangebot nicht einver-
standen war bzw. die Mitarbeit bei der Ahndung der festgestellten Ordnungs-
widrigkeit verweigerte.1723 Sowohl die deutsche als auch die schweizerische 
Regelung zur Halterverantwortlichkeit wurden mithin eingeführt, um Verfol-
gungsschwierigkeiten zu mindern.1724 Der deutsche Gesetzgeber reagierte 

1718 Siehe Ausführungen in V.
1719 BGBl. (D) I 33/1968 481 ff., S. 481.
1720 AOBG/1970, S. 16 ff.
1721 Urteil Lutz gegen Deutschland, § 50 (Ansicht der Regierung); Niggli/rieDo, Quasi-

Strafrecht, S. 96.
1722 Beschluss des BVerfG (D) 2 BvL 2/69 vom 16. Juli 1969 E. C/I/1 m.w.H.
1723 reDiger, S. 5; vgl. köNig, Kurz-Komm, N 2 zu § 25a StVG (D).
1724 Siehe Ausführungen in I.A.2.3; vgl. hühNerMaNN, N 1 zu § 25a StVG (D) m.w.H.; vgl. 

reDiger, S. 6; vgl. JaNiszewski, DAR 1986, S. 256; vgl. JaNiszewski, AnwBl 1981, S. 350 f.; 
vgl. MössiNger, DAR 1985, S. 267 f.; vgl. Botschaft Via sicura 2010 (Bundesrat), S. 8486 f.; 
vgl. JaNiszewski, Verkehrsstrafrecht, Nr. 146.
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auf diese in Fachkreisen als misslich empfundene Situation früher und nor-
mierte im Jahr 1986 mit § 25a StVG (D) die Halterverantwortlichkeit für den 
Teilbereich des ruhenden Verkehrs.1725 Er sah keine faktische Strafbarkeit 
des Fahrzeughalters durch eine Bussenerhebung1726 vor, sondern führte die 
Auferlegung der Kosten1727 des Bussgeldverfahrens wegen eines Halt- oder 
Parkverstosses1728 an den Fahrzeughalter oder dessen Beauftragten ein.

1725 BGBl. (D) I 31/1986 977 ff., S. 982; reDiger, S. 1; der schweizerische Gesetzgeber führte die 
Halterverantwortlichkeit erst im Jahr 2014 ein (AS 2012 6291; AS 2013 4669; Botschaft 
Via sicura 2010 [Bundesrat], S. 8447 ff.).

1726 Art. 7 Abs. 1 OBG.
1727 Konkret sind dies Auslagen (bspw. für die Zustellung), die Pauschalgebühren als Ver-

fahrenskosten und weitere verhältnismässige Kosten, wie die Anwaltskosten eines 
Dritten bei einem Freispruch (Burhoff, Handbuch OWi-Verfahren, Nr. 2455).

1728 Siehe §§ 12 f. StVO (D) und § 18 Abs. 8 StVO (D). Hängt die begangene Verkehrsord-
nungswidrigkeit nur mittelbar mit dem ruhenden Verkehr zusammen, gelangt § 25a 
StVG (D) nicht zur Anwendung (Burhoff, Handbuch OWi-Verfahren, Nr. 2444, m.w.H., 
welcher als Beispiel die Verstösse gegen die StVZO [D] nennt); vgl. Beschluss des LG (D) 
Freiburg IV Qs 165/89 vom 17. Januar 1990, in: NZV 7/1990, S. 285 (Regeste S. 285), wonach 
am fliessenden Verkehr teilnimmt, wer als Fahrzeugführer mit seinem Personenwagen 
bei laufendem Motor im Bereich eines absoluten Halteverbots steht und wartet.
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B. Verfahrensablauf beim Vorliegen von 
 Ordnungswidrigkeiten

1. Vorverfahren1729

1729 §§ 53–64 OWiG (D).

Abb. 9:  Vorverfahren bei leichten Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsrecht  
im Rechtsvergleich
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1.1 Verwarnungsverfahren1730

a. Aussprechen einer Verwarnung mit1731 oder ohne1732 
 Verwarnungsgeld1733

Im fliessenden Verkehr erhebt sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz 
grundsätzlich die Verwaltungsbehörde resp. der für sie tätige Polizeibeamte 
beim Fahrzeughalter das Verwarnungsgeld bzw. die Ordnungsbusse und gibt 
ihm die Gelegenheit, sich zur durch die unbekannte Täterschaft begangenen 
Widerhandlung gegen das Strassenverkehrsrecht zu äussern. Hier ist jedoch 
in Deutschland keine Verantwortlichkeit des Fahrzeughalters für die began-
gene Ordnungswidrigkeit vorgesehen. Dies im Gegensatz zum ruhenden Ver-
kehr. Die Verwaltungsbehörden hinterlassen in Deutschland und in der 
Schweiz den Ordnungsbussen-Steckzettel an jenen Fahrzeugen, mit welchen 
das Strassenverkehrsdelikt begangen wurde. In beiden Ländern wird disku-
tiert, ob der Halt- oder Parkverstoss von einem Polizeiorgan zur Anzeige ge-
bracht werden muss oder die Verzeigung und allenfalls gar die Ahndung sol-
cher Delikte durch private Dienstkräfte vorgenommen werden darf.1734 Wäh-
rend in Deutschland bei geringfügigen Widerhandlungen gegen das Strassen-
verkehrsrecht1735 i.d.R. die Beamten des Aussen- und Polizeidienstes1736 eine 

1730 §§ 56–58 OWiG (D).
1731 § 56 Abs. 1 und Abs. 2 OWiG (D); § 1 Abs. 1 und § 2 Abs. 3 f. BKatV (D); das Einverständnis der 

beschuldigten Person muss vorliegen und diese muss das Verwarnungsgeld entweder 
sofort oder innerhalb einer einwöchigen Frist bezahlen.

1732 § 56 Abs. 1 Satz 2 OWiG (D); wenn der Mindestbetrag von EUR 5.— nicht erreicht wird 
(gürTler, Kurz-Komm OWiG [D], N 18 zu § 56 OWiG [D]).

1733 Das Verwarnungsgeld beträgt EUR 5.— bis EUR 55.— (§ 56 Abs. 1 OWiG [D]).
1734 Burhoff, Handbuch OWi-Verfahren, Nr. 2444 und Beschluss des AG (D) Düsseldorf 

323 OWi 1/98 vom 12. März 1998, in: NZV 3/1999, S. 142 ff. (S. 142), wonach die Feststel-
lung von Halt- oder Parkverstössen durch private Dienstkräfte im Rahmen der Über-
wachung des ruhenden Verkehrs zur Ermittlung und Dokumentation von Ordnungs-
widrigkeiten in Deutschland unzulässig sei; a.M. gürTler, Kurz-Komm OWiG (D), N 7 
zu Vor § 109a OWiG (D) und köNig, Kurz-Komm, N 5 zu § 25a StVG (D); Botschaft OBG 
2014 (Bundesrat), S. 961, S. 966 und S. 983 f.; siehe Ausführungen in II.C.4.

1735 Das Gesetz umschreibt diese Geringfügigkeit zwar nicht ausdrücklich, die Grenze 
wird aber durch den Höchstbetrag des Verwarnungsgeldes hinreichend klar umrissen 
(EUR 5.— bis EUR 55.— gemäss § 56 Abs. 1 Satz 1 OWiG [D]); für die nach pflichtgemässen 
Ermessen und anhand einer Gesamtbetrachtung vorzunehmende Beurteilung der 
Geringfügigkeit sind die Bedeutung der Handlung und der Grad der Vorwerfbarkeit 
entscheidend (gürTler, Kurz-Komm OWiG [D], N 6 zu § 56 OWiG [D]; siehe kreNBer-
ger/kruMM, OWiG [D] Komm, N 10 zu § 56 OWiG [D]).

1736 § 57 OWiG (D).
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Verwarnung mit1737 oder ohne1738 Verwarnungsgeld aussprechen, erheben 
in der Schweiz die zuständigen Organe1739 eine zumeist wesentlich höhere 
Ordnungsbusse, wie der nachfolgende Vergleich zeigt:

DE CH

Nicht vorgeschriebene Benutzung des Fahrtrichtungsanzeigers / 
Unterlassen der Richtungsanzeige1740

EUR 10.— CHF 100.—

Überschreiten der Geschwindigkeit innerhalb geschlossener 
Ortschaften/innerorts um 1–5 km/h durch P(K)W1741

EUR 30.— CHF 40.—

Überschreiten der Geschwindigkeit innerhalb geschlossener 
Ortschaften/innerorts um 1–5 km/h durch P(K)W mit Anhänger1742

EUR 40.— CHF 40.—

Überschreiten der Geschwindigkeit innerhalb geschlossener 
Ortschaften/innerorts um 6–10 km/h durch P(K)W1743

EUR 30.— CHF 120.—

Überschreiten der Geschwindigkeit innerhalb geschlossener 
Ortschaften/innerorts um 6–10 km/h durch P(K)W mit Anhänger1744

EUR 40.— CHF 120.—

Überschreiten der Geschwindigkeit innerhalb geschlossener 
Ortschaften/innerorts um 11–15 km/h durch P(K)W1745

EUR 50.— CHF 250.—

Überschreiten der Geschwindigkeit innerhalb geschlossener 
Ortschaften/innerorts um 11–15 km/h durch P(K)W mit Anhänger1746

EUR 60.— CHF 250.—

Überschreiten der Geschwindigkeit innerhalb geschlossener 
Ortschaften/innerorts um 16–20 km/h durch P(K)W1747

EUR 70.— kein OBV

1737 § 56 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 OWiG (D); § 1 Abs. 1 Satz 2 und § 2 Abs. 3–6 BKatV (D).
1738 § 56 Abs. 1 Satz 2 OWiG (D).
1739 Art. 2 Abs. 1 OBG.
1740 Ziff. 29 Anlage Bussgeldkatalog BKatV (D); Ziff. 3.321.1 Bussenliste 1 Anhang 1 OBV.
1741 Bst. c Ziff. 11.3.1 Anhang Tabelle 1 Anlage Bussgeldkatalog BKatV (D); Ziff. 3.303.1.a 

Bussenliste 1 Anhang 1 OBV.
1742 Bst. a Ziff. 11.1.1 Anhang Tabelle 1 Anlage Bussgeldkatalog BKatV (D); Ziff. 3.303.1.a Bus-

senliste 1 Anhang 1 OBV.
1743 Bst. c Ziff. 11.3.1 Anhang Tabelle 1 Anlage Bussgeldkatalog BKatV (D); Ziff. 3.303.1.b 

Bussenliste 1 Anhang 1 OBV.
1744 Bst. a Ziff. 11.1.1 Anhang Tabelle 1 Anlage Bussgeldkatalog BKatV (D); Ziff. 3.303.1 Bst. b 

Bussenliste 1 Anhang 1 OBV.
1745 Bst. c Ziff. 11.3.2 Anhang Tabelle 1 Anlage Bussgeldkatalog BKatV (D); Ziff. 3.303.1 Bst. c 

Bussenliste 1 Anhang 1 OBV.
1746 Bst. a Ziff. 11.1.2 Anhang Tabelle 1 Anlage Bussgeldkatalog BKatV (D); Ziff. 3.303.1 Bst. c 

Bussenliste 1 Anhang 1 OBV; bei Ordnungswidrigkeiten, bei denen im Bussgeldkatalog 
ein Regelsatz von bis zu EUR 55.— bestimmt ist, ist ein entsprechendes Verwarnungs-
geld zu erheben (§ 1 Abs. 1 OWiG [D]). Andernfalls handelt es sich um sog. Bussgelder.

1747 Bst. c Ziff. 11.3.3 Anhang Tabelle 1 Anlage Bussgeldkatalog BKatV (D).
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In der Schweiz ist eine Verwarnung nur im kostenpflichtigen Administrativ-
massnahmenverfahren nach Art. 16 Abs. 2 SVG und Art. 16a Abs. 3 SVG gesetz-
lich explizit vorgesehen.1748 Liegt eine in der Bussenliste 1 Anhang 1 OBV ent-
haltene Widerhandlung vor, wird keine Administrativmassnahme auferlegt 
und es fallen entsprechend auch keine damit einhergehenden Kosten an.1749 
Bei einem Ausschluss des Ordnungsbussenverfahrens gemäss Art. 3 f. OBG /
Art. 5 Abs. 2 OBG1750 und bei weiteren «leichten» — nicht in der Bussenliste 1 An-
hang 1 OBV aufgeführten — Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrs-
recht1751 hat hingegen nach Art. 16 Abs. 2 SVG eine Verwarnung oder ein Entzug 
des Führerausweises zu erfolgen. In einem späteren Abschnitt dieser Arbeit 
wird untersucht, wann und unter welchen Umständen allenfalls auf eine sol-
che Administrativmassnahme verzichtet wird.1752

b. Fehlende Anwendbarkeit der Kostenauferlegung nach § 25a StVG (D)
Liegen sämtliche Bedingungen für die Durchführung eines deutschen Ver-
warnungsverfahrens vor, ist die Verwarnung wirksam, wenn die betroffene 
Person nach Belehrung über ihr Weigerungsrecht mit ihr einverstanden ist 
und das Verwarnungsgeld sofort oder fristgerecht bezahlt.1753 In diesem Fall 
kann die Tat nicht mehr unter den tatsächlichen und rechtlichen Gesichts-
punkten verfolgt werden, unter denen die Verwarnung erteilt worden ist.1754 
Dies entspricht der Regelung des schweizerischen Ordnungsbussenrechts, 
wonach die Busse mit deren Bezahlung — früher unter Vorbehalt von Art. 11 
Abs. 2 aOBG/2014 — rechtskräftig wird.1755 Sowohl im deutschen Verwar-
nungsverfahren als auch im schweizerischen Ordnungsbussenverfahren 
werden — im Gegensatz zum Bussgeldverfahren1756 und ordentlichen Straf-
verfahren — keine Kosten (Gebühren und Auslagen) erhoben.1757 Bei der erfolg-
reichen Durchführung eines solchen Verwarnungsverfahrens gelangt die 

1748 Die schweizerischen Polizeiorgane können die betroffene Person jedoch «belehren»; 
siehe Ausführungen in II.B.3.

1749 Art. 16 Abs. 2 SVG; Botschaft Via sicura 2010 (Bundesrat), S. 8487; zu den Kosten siehe 
z.B. § 10 Abs. 1 Bst. f Gebührenordnung für Motorfahrzeuge und Motorfahrzeugführer 
nach Strassenverkehrsgesetz vom 18. Dezember 1972 (SRSZ [SZ] 782.311).

1750 Siehe Ausführungen in I.B.2.2.a.
1751 Siehe Ausführungen in I.B.2.1.b.
1752 Siehe Ausführungen in V.A.6.1; vgl. Art. 16a Abs. 4 SVG.
1753 § 56 Abs. 2 OWiG (D).
1754 § 56 Abs. 4 OWiG (D).
1755 Art. 11 OBG.
1756 § 107 Abs. 1 OWiG (D); siehe Ausführungen in IV.B.1.2.
1757 § 56 Abs. 3 Satz 2 OWiG (D); Art. 12 OBG.
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Kostenauferlegung von § 25a StVG (D) — wie auch bei Verstössen im fliessen-
den Verkehr1758 — nicht zur Anwendung.1759

1.2 Bussgeldverfahren1760

a. Einleitung und Durchführung des Bussgeldverfahrens
In Deutschland haben die Behörden und Beamten des Polizeidienstes im 
Ermittlungsverfahren insbesondere nach pflichtgemässem Ermessen Ord-
nungswidrigkeiten zu erforschen und übersenden ihre Akten unverzüglich 
der Verwaltungsbehörde.1761 Überschreitet die im Bussgeldkatalog der 
BKatV (D) aufgeführte Geldbusse den Höchstbetrag des Verwarnungsgeldes 
von EUR 55.—, ist von einem Verwarnungsverfahren abzusehen und sogleich 
ein Bussgeldverfahren zu eröffnen.1762 Die deutschen Geldbussen1763 fallen 
abermals deutlich weniger hoch aus als die schweizerischen Ordnungs-
bussen, wie der nachfolgende Vergleich zeigt: 

Überschreiten der Geschwindigkeit innerhalb geschlossener 
Ortschaften / innerorts um 21–25 km/h durch P(K)W1764

EUR 115.— CHF 260.—

Rechtsüberholen ausserhalb geschlossener Ortschaften / 
 ausserorts1765

EUR 100.— kein OBV

Das Bussgeldverfahren führt unter Umständen dieselbe Verwaltungsbehörde 
durch, welche für das Verwarnungsverfahren zuständig war.1766 In der Schweiz 
werden das Ordnungsbussenverfahren und das nachfolgende ordentliche 
Strafverfahren durch unterschiedliche Behörden geführt, wenn unter Um-
ständen auch eine weitere Verwaltungsbehörde (sog. Übertretungsstrafbe-
hörde) zuständig sein kann.1767

1758 Siehe Ausführungen in IV.C.1.
1759 köNig, Kurz-Komm, N 4 zu § 25a StVG (D).
1760 §§ 35–52 OWiG (D).
1761 § 53 Abs. 1 OWiG (D).
1762 Vgl. kreNBerger/kruMM, OWiG (D) Komm, N 10 zu § 56 OWiG (D) m.w.H.
1763 Auch Bussgelder genannt; EUR 5.— bis EUR 1000.— (§ 17 OWiG [D]); die Gebühr im 

Bussgeldverfahren beträgt fünf vom Hundert des Betrages der festgesetzten Geld-
bussen, jedoch mindestens EUR 25.— und höchstens EUR 7500.— (§ 107 Abs. 1 OWiG [D]). 
Hinzu kommen noch die Zustellungsauslagen nach § 107 Abs. 3 OWiG (D).

1764 Ziff. 29 Anlage Bussgeldkatalog BKatV (D); Ziff. 3.321.1 Bussenliste 1 Anhang 1 OBV.
1765 Bst. c Ziff. 11.3.1 Anhang Tabelle 1 Anlage Bussgeldkatalog BKatV (D); Ziff. 3.303.1.a 

Bussenliste 1 Anhang 1 OBV.
1766 Vgl. § 35 Abs. 1 OWiG (D); vgl. § 57 OWiG (D).
1767 Vgl. Art. 357 Abs. 1 StPO.
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b. Abgrenzung der Zuständigkeit von Verwaltungsbehörde und 
 Staatsanwaltschaft

Bezahlt die betroffene Person das Verwarnungsgeld nicht (fristgerecht), wird 
ebenso ein Bussgeldverfahren durchgeführt.1768 Für die Verfolgung und die 
Ahndung von deutschen Ordnungswidrigkeiten im sog. Bussgeldverfahren ist 
i.d.R. die Verwaltungsbehörde zuständig und es gelten die Vorschriften der all-
gemeinen Gesetze über das Strafverfahren.1769 Die deutsche Verwaltungsbe-
hörde hat im Bussgeldverfahren grundsätzlich dieselben Rechte und Pflich-
ten wie die Staatsanwaltschaft bei der Verfolgung von Straftaten.1770 Die zur 
Verfolgung und Beurteilung von schweizerischen Übertretungen eingesetzten 
Verwaltungsbehörden (z.B. Präfekten, Regierungsstatthalter, Polizeirichter 
oder andere dazu berufenen Verwaltungsstellen)1771 haben ebenso dieselben 
Befugnisse wie die Staatsanwaltschaft.1772 Sie sind zur Beurteilung von Ord-
nungsbussenstraftatbeständen, allenfalls zusammen mit weiteren geringfü-
gigen Übertretungen, befugt und gar zur Vereinigung der Verfahren verpflich-
tet, wenn die verschiedenen Delikte am selben Ort begangen wurden.1773

Sobald die Widerhandlung gegen das Strassenverkehrsrecht als Straftat 
zu beurteilen ist, findet § 25a StVG (D) keine Anwendung.1774 Wenn Anhalts-
punkte dafür vorliegen, dass die Tat eine Straftat ist, gibt die deutsche Verwal-
tungsbehörde die Sache an die Staatsanwaltschaft ab.1775 Liegt neben der 
Ordnungswidrigkeit auch eine Straftat vor und hängen diese zusammen, 
kann die Staatsanwaltschaft die Verfolgung der Ordnungswidrigkeit über-
nehmen.1776 Stellt die Staatsanwaltschaft dann aber das Verfahren wegen der 
mit der Ordnungswidrigkeit zusammenhängenden Straftat ein, hat sie die 
Sache wieder abzugeben.1777 In der Schweiz ist bei Vorliegen eines Ausschluss-

1768 Gemäss § 17 Ziff. 10 Bst. b RVG (D) sind das strafrechtliche Ermittlungsverfahren und 
das sich nach Einstellung des Ermittlungsverfahrens anschliessende Bussgeldver-
fahren ausdrücklich unterschiedliche Angelegenheiten.

1769 § 46 Abs. 1 OWiG (D); § 35 OWiG (D).
1770 Eine Straftat wird mit Geldstrafe oder Freiheitsstrafe geahndet; z.B. § 240 StGB [D]; 

§ 46 Abs. 2 OWiG (D).
1771 Botschaft StPO 2005 (Bundesrat), S. 1136.
1772 Art. 357 Abs. 1 StPO.
1773 Art. 31 Abs. 3 StPO.
1774 Burhoff, Handbuch OWi-Verfahren, Nr. 2444; köNig, Kurz-Komm, N 4 zu § 25a StVG (D).
1775 § 41 Abs. 1 OWiG (D); vgl. § 21 OWiG (D).
1776 § 42 Abs. 1 OWiG (D); vgl. § 40 OWiG (D).
1777 § 43 Abs. 2 OWiG (D).
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grundes nach Art. 3 f. OBG / Art. 5 Abs. 2 OBG dem Fahrzeughalter keine Ord-
nungsbusse in diesem vereinfachten Verfahren aufzuerlegen. Das gilt nament-
lich dann, wenn der betroffenen Person zusätzlich eine Widerhandlung vor-
geworfen wird, die nicht in der Bussenliste 1 Anhang 1 OBV aufgeführt ist.1778 
In diesen Fällen wird ein ordentliches Strafverfahren bei der Übertretungs-
strafbehörde oder Staatsanwaltschaft eingeleitet und durchgeführt.

Gelangt die deutsche Staatsanwaltschaft im strafrechtlichen Ermitt-
lungsverfahren zur Ansicht, dass keine Straftat gegeben ist, aber eine Ord-
nungswidrigkeit vorliegen könnte, gibt sie die Sache der zuständigen Ver-
waltungsbehörde ab.1779 Nach § 90 GOG (ZH) kann die Staatsanwaltschaft 
die Akten einer Strafuntersuchung an die zuständige Übertretungsstrafbe-
hörde überweisen, wenn sie feststellt, dass nur eine Übertretung und kein 
Verbrechen/Vergehen vorliegt. Hierbei bleibt es bei einer Beurteilung im or-
dentlichen Strafverfahren. Eine Rückweisung an die mit dem Ordnungsbus-
senverfahren betraute Polizeibehörde ist in der Schweiz zwar theoretisch 
möglich, aber in der Praxis unüblich. Zu denken ist hierbei an die Einleitung 
des ordentlichen Strafverfahrens ohne sachlichen Grund,1780 wie wenn die 
Polizei fälschlicherweise bei einem Ordnungsbussentatbestand sogleich ein 
ordentliches Strafverfahren einleitet oder das schwerere Delikt, welches zu 
einem solchen Verfahren führte,1781 dahinfällt.1782 In einem solchen Fall, 
insbesondere bei ausreichend geklärtem Sachverhalt, spricht i.d.R. die Über-
tretungsstrafbehörde oder Staatsanwaltschaft im Rahmen des Strafbefehls-
verfahrens unter Umständen die Busse und je nach Behörde eine Ersatzfrei-
heitsstrafe ohne Kostenauferlegung aus.1783

Das ordentliche Strafverfahren wird praxisgemäss auch dann weiter-
geführt, wenn die Polizei einen Fahrzeughalter bei der Übertretungsstrafbe-
hörde oder der Staatsanwaltschaft verzeigt (wenn bspw. die betroffene Per-
son gemäss Fotoabgleich nicht als Lenkerin erkannt wurde) und sich erst im 
ordentlichen Strafverfahren herausstellt, dass die Polizei eine fehlerhafte 

1778 Art. 1 Abs. 2 OBG und Art. 4 Abs. 3 Bst. b OBG.
1779 § 43 Abs. 1 OWiG (D).
1780 weisseNBerger, Komm SVG / aOBG/2014, N 2 zu Art. 11 OBG; BGE 145 IV 252 E. 1.5 S. 255 

m.w.H.; Urteil des BGer 6B_1066/2019 vom 4. Dezember 2019 E. 3.5; Urteil des BGer 
6S.395/2005 vom 11. Dezember 2005 E. 2 m.w.H.; sTauBer, Jusletter 2022, Nr. 17.

1781 Art. 4 Abs. 3 Bst. b OBG.
1782 sTauBer, Jusletter 2022, Nr. 14 f.
1783 Art. 14 OBG; Art. 11 Abs. 1 aOBG/2014; siehe sTauBer, Jusletter 2022, Nr. 14 f.; zum Straf-

befehlsverfahren siehe Art. 352 ff. StPO.
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Adresse des Fahrzeughalters verwendete. Eine Rückweisung nach Art. 39 
Abs. 1 StPO an die Polizei kommt insofern nicht in Betracht, als die Übertre-
tungsstrafbehörde oder Staatsanwaltschaft grundsätzlich örtlich sowie 
sachlich zuständig ist, sich die fehlerhafte Adressierung zumeist erst beim 
Aktenstudium durch die strafuntersuchende Behörde ergibt und auch diese 
gemäss Art. 14 OBG Ordnungsbussen aussprechen kann. Die Übertretungs-
strafbehörde oder die Staatsanwaltschaft kann der Polizei jedoch den Auftrag 
nach Art. 309 StPO zur Ermittlung des Fahrzeugführers erteilen, was denn 
auch im Sinne von Art. 7 Abs. 5 OBG ist. Dem Fahrzeughalter ist entsprechend 
durch die Polizei die Möglichkeit zu geben, den Fahrzeugführer zu benennen. 
Insbesondere bei im Ausland wohnenden beschuldigten Personen und einer 
ursprünglich fehlerhaften Adressierung durch die Polizei liegt es nahe, die-
sen — wie im Ordnungsbussenverfahren — auch gleichzeitig die Möglichkeit 
zu gewähren, die Busse ohne weitere Rechtsfolgen zu bezahlen. Wird die Busse 
der Polizei fristgerecht bezahlt, wird diese rechtskräftig gemäss Art. 11 OBG 
und die Übertretungsstrafbehörde oder die Staatsanwaltschaft erlässt eine 
Nichtanhandnahmeverfügung im Sinne von Art. 310 Abs. 1 Bst. b StPO. Nennt 
der Fahrzeughalter keinen Fahrzeugführer und bezahlt er auch die Busse der 
Polizei nicht innert Frist, führt die Übertretungsstrafbehörde oder die Staats-
anwaltschaft das ordentliche Strafverfahren gegen den Fahrzeughalter fort 
und auferlegt ihm die Busse sowie die Verfahrenskosten (Art. 426 Abs. 1 StPO). 
Denkbar ist aber auch, dass die Übertretungsstrafbehörde oder Staatsanwalt-
schaft den Ermittlungsauftrag nur hinsichtlich der Ermittlung des Fahrzeug-
führers erteilt. Bei fehlender Rückmeldung durch den Fahrzeughalter ist ein 
Strafbefehl gegen ihn zu erlassen und die Busse zu erheben. Um ihm die glei-
chen Rechte und Pflichten wie bei einer ordnungsgemässen Durchführung 
des Ordnungsbussenverfahrens zuzugestehen, dürfen ihm auch im ordentli-
chen Strafverfahren keine Kosten auferlegt werden. Nennt der Fahrzeughal-
ter allerdings den Fahrzeugführer, ist bei beiden Vorgehensweisen die Busse 
bei Letzterem zu erheben und das ordentliche Strafverfahren gegen den Fahr-
zeughalter ist namentlich bei rechtskräftiger Verurteilung des Fahrzeugfüh-
rers nicht an die Hand zu nehmen oder einzustellen.

c. Hinweis auf reformatio in peius im Bussgeldbescheid
Im Gegensatz zur schweizerischen Regelung muss der deutsche Bussgeldent-
scheid einen Hinweis enthalten, dass bei einem Einspruch für den Betroffenen 
auch eine nachteiligere Entscheidung getroffen werden kann.1784 Ein solcher 

1784 § 66 Abs. 2 Ziff. 1 Bst. b OWiG (D); zur fehlenden Anwendbarkeit des Verbots der reform-
atio in peius im schweizerischen Strafbefehlsverfahren siehe Urteil des BGer 6B_1079/ 
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Hinweis ist einerseits im Sinne der betroffenen Person, da er unter Umständen 
eine Klärung der Rechtslage mit sich bringt und damit Rechtssicherheit ver-
schafft. Anderseits könnte die betroffene Person aufgrund dessen unter Druck 
geraten und deswegen keinen Einspruch erheben, womit ihr der Weg einer 
gerichtlichen Beurteilung verwehrt bleibt.

d. Anwendung der Kostenauferlegung nach § 25a StVG (D)  
im Bussgeldverfahren

Wie sich § 25a Abs. 1 StVG (D) ausdrücklich entnehmen lässt, gilt die Kosten-
tragungspflicht in Deutschland nur im soeben aufgezeigten Bussgeldverfah-
ren. Bei Vorliegen einer nicht mit angemessenem bzw. verhältnismässigem 
Aufwand ermittelbaren Täterschaft stellt die deutsche Bussgeldstelle — so-
fern das Verfahren zur Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten bei ihr anhängig 
ist — i.d.R. das Bussgeldverfahren ein und erhebt die Verfahrenskosten vom 
Fahrzeughalter.1785

In der Schweiz hingegen schliesst die Übertretungsstrafbehörde oder 
Staatsanwaltschaft das ordentliche Strafverfahren grundsätzlich mit der Bus-
senerhebung und allenfalls der Kostenauferlegung an den Fahrzeughalter 
ab. Die Kompetenz zum Verzicht auf die Strafverfolgung obliegt in der Schweiz 
bei der Übertretungsstrafbehörde, der Staatsanwaltschaft oder beim Gericht, 
welche das Verfahren insbesondere nicht an die Hand nehmen1786 oder ein-
stellen1787 können.1788 Die schweizerische Polizei kann hingegen das von ihr 
formlos eröffnete1789 und vereinfachte1790 Ordnungsbussenverfahren nur 
bei fristgerechter Bezahlung der Busse beenden. Sie kann jedoch von ihrer 
Rapportierungs- und Übermittlungspflicht nach Art. 307 Abs. 3 StPO abse-
hen, wenn zu weiteren Verfahrensschritten der Staatsanwaltschaft offen-
sichtlich kein Anlass besteht.1791 Die Nichtanhandnahme1792 (namentlich bei 

2015 vom 29. Februar 2016 E. 5.1 mit Verweis auf rikliN, BSK StPO, N 4 zu Art. 355 StPO; 
hinsichtlich der Frage der Geltung des Verschlechterungsverbots nach Erlass eines 
zweiten Strafbefehls siehe MaNgo-Meier, AJP 2016, S. 1554; vgl. Art. 391 Abs. 2 StPO.

1785 § 47 Abs. 1 OWiG (D) i.V.m. § 35 OWiG (D).
1786 Art. 310 StPO i.V.m. Art. 319 ff. StPO.
1787 Art. 319 ff. StPO.
1788 Art. 8 StPO i.V.m. Art. 357 Abs. 1 StPO; Art. 52 ff. (v.a. auch Art. 55 Abs. 2) StGB; Botschaft 

StPO 2005 (Bundesrat), S. 1131 f.
1789 Art. 299 Abs. 1 StPO i.V.m. Art. 300 Abs. 1 Bst. a StPO.
1790 Art. 1 Abs. 1 OBG.
1791 Art. 307 Abs. 4 StPO.
1792 Art. 310 StPO i.V.m. Art. 319 ff. StPO.
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Vorliegen eines Strafverzichtsgrundes) oder Einstellung1793 durch eine schwei-
zerische Verwaltungsbehörde ist dennoch möglich, vorausgesetzt die Über-
tretungsstrafbehörde ist für das Strafverfahren zuständig.1794 Aus verfahrens-
ökonomischer Sicht hat dies den Vorteil, dass nur eine Behörde mit der Sache 
befasst ist.

2. Zwischenverfahren1795

Im Zwischenverfahren ist der Einspruch der betroffenen Person gegen den 
Bussgeldbescheid zu prüfen, welcher innerhalb von 2 Wochen nach Zustel-
lung schriftlich oder zur Niederschrift bei der zuständigen Verwaltungsbe-
hörde zu erfolgen hat.1796 Die vom Fahrzeughalter erhobene Busse und die 
Höhe der mit dem Strafbefehl auferlegten Verfahrenskosten1797 können in 
der Schweiz mit Einsprache angefochten werden.1798 Sowohl die deutsche 
Verwaltungsbehörde als auch die schweizerische Strafbehörde prüft alsdann, 
ob der Einspruch bzw. die Einsprache zulässig ist.

Verneint die deutsche Behörde die Zulässigkeit des Einspruchs, kann 
gegen den entsprechenden Bescheid innerhalb von 2 Wochen nach dessen 
Zustellung der Antrag auf die gerichtliche Entscheidung nach § 62 OWiG (D) 
gestellt werden.1799 In der Schweiz kann die Strafbehörde vorfrageweise die 
Gültigkeit der Einsprache durch das Gericht beurteilen lassen.1800

Liegt ein zulässiger Einspruch vor, prüft die deutsche Verwaltungsbe-
hörde, ob sie den Bussgeldbescheid aufrechterhält oder zurücknimmt, wobei 
sie hierzu namentlich weitere Ermittlungen anordnen oder selbst vornehmen 
kann.1801 Diese Vorgehensweise im deutschen Zwischenverfahren gleicht 
derjenigen im schweizerischen Strafbefehlsverfahren. Nach der Einsprache, 
welche innerhalb von 10 Tagen zu erfolgen hat, wird in der Schweiz das Beweis-

1793 Art. 319 ff. StPO.
1794 Art. 357 Abs. 1 und Abs. 3 StPO i.V.m. Art. 319 ff. StPO; siehe Art. 328 Abs. 2 StPO i.V.m. 

Art. 329 Abs. 4 StPO.
1795 § 69 OWiG (D).
1796 § 67 Abs. 1 OWiG (D).
1797 Art. 353 Abs. 1 Bst. g StPO i.V.m. Art. 421 Abs. 1 StPO und Art. 416 StPO; vgl. Urteil des 

BGer 6B_779/2019 vom 9. August 2019 E. 2.3.2.
1798 Art. 354 StPO.
1799 § 69 Abs. 1 OWiG (D); köNig, Kurz-Komm, N 15 zu § 25a StVG (D).
1800 Art. 356 Abs. 2 StPO.
1801 § 69 Abs. 2 OWiG (D); Nr. 5115 Abs. 1 Anlage 1 RVG (D).
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verfahren durchgeführt und die Strafbehörde entscheidet über den weiteren 
Verfahrensablauf (Festhalten am Strafbefehl und Überweisung ans Gericht, 
Verfahrenseinstellung, Erlass eines neuen Strafbefehls, Anklageerhebung 
beim Gericht).1802 In beiden Ländern kann die zuständige Behörde einen 
neuen Bussgeldbescheid resp. Strafbefehl erlassen, welcher unter Umständen 
auch zum Nachteil der betroffenen Person sein kann.1803 Voraussetzung für 
die Änderung des ursprünglichen Strafbefehls im Schuld- und/oder Straf-
punkt ist gemäss herrschender Lehre und Rechtsprechung allerdings eine 
veränderte Beweis- und/oder Rechtslage.1804

3. Hauptverfahren1805

3.1 Aktenübersendung ans Gericht

Hält die deutsche Verwaltungsbehörde am Bussgeldbescheid fest, übersen-
det sie die Akten — nach Gewähren der Einsicht in diese — an die Staatsanwalt-
schaft, welche die Aufgaben der Verfolgungsbehörde übernimmt.1806 Die 
Staatsanwaltschaft legt dann die Akten dem Gericht vor, wenn sie das Ermitt-
lungsverfahren1807 weder einstellt noch weitere Ermittlungen1808 durch-
führt.1809 Sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz1810 überweist die 
Strafbehörde beim Festhalten am Entscheid die Angelegenheit ans Gericht. 
In der Schweiz kann die überweisende Behörde mit der Übertretungsstraf-
behörde jedoch auch eine Verwaltungsbehörde sein.1811

1802 Art. 354 Abs. 1 StPO, Art. 355 Abs. 1 und Abs. 3 StPO.
1803 § 66 Abs. 2 Ziff. 1 Bst. b OWiG (D); zur fehlenden Anwendbarkeit des Verbots der re-

formatio in peius im schweizerischen Strafbefehlsverfahren siehe Urteil des BGer 
6B_1079/2015 vom 29. Februar 2016 E. 5.1 mit Verweis auf rikliN, BSK StPO, N 4 zu 
Art. 355 StPO; hinsichtlich der Frage der Geltung des Verschlechterungsverbots nach 
Erlass eines zweiten Strafbefehls siehe MaNgo-Meier, AJP 2016, S. 1554; vgl. Art. 391 
Abs. 2 StPO.

1804 BGE 145 IV 438 E. 1.3.3 S. 443.
1805 §§ 71–78 OWiG (D).
1806 § 69 Abs. 3 und Abs. 4 Satz 1 OWiG (D); vgl. Art. 356 Abs. 1 StPO i.V.m. Art. 357 Abs. 1 StPO.
1807 In der Schweiz ist dies das Untersuchungsverfahren.
1808 In der Schweiz sind dies Untersuchungen.
1809 § 69 Abs. 4 Satz 2 OWiG (D).
1810 Art. 356 Abs. 1 StPO.
1811 Art. 357 Abs. 1 StPO.
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3.2 Gerichtliches Beschlussverfahren

Das deutsche Gericht kann bei einem Freispruch und/oder mit dem Einver-
ständnis der betroffenen Person sowie der Staatsanwaltschaft im sog. Be-
schlussverfahren einen Beschluss ohne Durchführung einer Hauptverhand-
lung fassen.1812 Ein solches erstinstanzliches Verfahren ohne Hauptverhand-
lung ist dem schweizerischen Recht fremd. Nur wenn sich die Einsprache 
lediglich auf die Kosten und Entschädigungen oder weitere Nebenfolgen 
bezieht, kann das schweizerische Gericht in einem schriftlichen Verfahren 
entscheiden.1813

Im Beschlussverfahren darf das deutsche Gericht nicht zum Nachteil der 
betroffenen Person vom Bussgeldbescheid abweichen.1814 Kommt es hingegen 
zu einer Hauptverhandlung, gilt das Verbot der Verschlechterung nicht, wel-
ches wiederum im Rechtsmittelverfahren Anwendung finden kann.1815 Das 
AG (D) ist entsprechend an die Beurteilung der Tat als Ordnungswidrigkeit 
nicht gebunden, sofern es die betroffene Person auf die Veränderung des recht-
lichen Gesichtspunkts hingewiesen und ihr die Gelegenheit zur Verteidigung 
gegeben hat.1816 Auch in der Schweiz findet das Verbot der reformatio in peius 
im erstinstanzlichen Hauptverfahren — im Gegensatz zu manchem Rechts-
mittelverfahren — keine Anwendung.1817

3.3 Anwendung der Kostenauferlegung nach § 25a StVG (D) im 
 Gerichtsverfahren

Das AG (D) entscheidet insbesondere darüber, ob die beschuldigte Person frei-
gesprochen, gegen sie eine Geldbusse festgesetzt, eine Nebenfolge angeordnet 
oder das Verfahren eingestellt wird.1818 Gleichzeitig kann es eine Entscheidung 
nach § 25a StVG (D) treffen und die Kosten des Verfahrens dem Halter des Kraft-
fahrzeugs oder seinem Beauftragten auferlegen. Die Gebühr beträgt bei ab-

1812 § 72 Abs. 1 OWiG (D).
1813 Art. 356 Abs. 6 StPO.
1814 § 72 Abs. 3 OWiG (D).
1815 § 66 Abs. 2 Ziff. 1 Bst. b OWiG (D); siehe auch § 331 StPO (D), § 358 StPO (D) und § 373 

StPO (D); vgl. Art. 391 Abs. 2 StPO.
1816 § 81 Abs. 1 OWiG (D).
1817 Siehe Art. 391 Abs. 2 StPO.
1818 § 72 Abs. 3 OWiG (D).
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schliessender Entscheidung des deutschen Gerichts EUR 39.—.1819 Die Kosten-
entscheidung des AG (D)1820 nach § 25a StVG (D) ist bei Ordnungswidrigkeiten 
bis EUR 250.—1821 nicht anfechtbar.1822

In der Schweiz kann hingegen nach der Einsprache und Überweisung 
des Strafbefehls an das erstinstanzliche Gericht dessen Sachentscheid (auch 
wenn dieser sich auf Art. 7 OBG stützt) wiederum mit Berufung angefochten 
werden.1823 Ausserdem steht mit der Beschwerde in Strafsachen1824 der Weg 
ans BGer offen. Dies gilt auch dann, wenn ausschliesslich die Kostenfolgen 
streitig sind,1825 und ist im Sinne des Prinzips der double instance1826 im Straf-
verfahren.

1819 Verwaltungsbehörde EUR 20.— (§ 107 Abs. 2 OWiG [D]); Staatsanwaltschaft EUR 22.— 
(Ziff. 4302 Anlage 1 Kostenverzeichnis GKG [D]); Gericht EUR 39.— (Ziff. 4301 Anlage 1 
Kostenverzeichnis GKG [D]).

1820 § 68 OWiG (D).
1821 Bei Halt- und Parkverstössen wird dieser Betrag derzeit nicht erreicht; ansonsten 

könnte eine Rechtsbeschwerde anhängig gemacht werden (§ 79 OWiG [D]).
1822 § 25a Abs. 3 Satz 3 StVG (D); kreNBerger/kruMM, OWiG (D) Komm, N 30 zu § 62 OWiG (D); 

köNig, Kurz-Komm, N 18 zu § 25a StVG (D); bei Ordnungswidrigkeiten ab EUR 250.— 
kann zu deren Beurteilung unter den Voraussetzungen nach § 79 OWiG (D) Rechts-
beschwerde an die nächsthöhere Instanz geführt werden.

1823 Art. 398 ff. StPO.
1824 Art. 78 ff. BGG.
1825 Art. 399 Abs. 4 Bst. f StPO und Art. 406 Abs. 1 Bst. d StPO; BGE 139 IV 199 E. 5.2 S. 202.
1826 Art. 75 Abs. 1 BGG und Art. 80 Abs. 2 BGG.
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Abb. 10:
  
Verfahren bei leichten Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsrecht im 
 Rechtsvergleich (Deutschland)1827

1827 Im ruhenden Verkehr beträgt das Verwarnungsgeld / die Geldbusse nicht mehr als 
EUR 250.—.

Abb. 10:  Verfahren bei leichten Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsrecht  
im Rechtsvergleich (Deutschland)
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Abb. 11:  Verfahren bei leichten Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsrecht 
im Rechtsvergleich (Schweiz)1828

1828 Gerichte können allenfalls neue Beweise erheben, unvollständig erhobene Beweise 
ergänzen und im Vorverfahren nicht ordnungsgemäss abgenommene Beweise noch-
mals erheben (Art. 343 StPO), weshalb auch ein «Rückgriff» auf Polizeiangehörige 
zulässig ist.

Abb. 11:  Verfahren bei leichten Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsrecht  
im Rechtsvergleich (Schweiz) 
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4. (Weitere)1829 Massnahmen der Strassenverkehrsbehörden1830

4.1 Eintrag im Fahreignungsregister

Bei deutschen Ordnungswidrigkeiten gemäss § 24 StVG (D), § 24a StVG (D) 
und § 24c StVG (D), welche im Bussgeldkatalog der BKatV (D) aufgeführt sind, 
wird die Geldbusse nach den dort bestimmten Beträgen festgesetzt. Beträgt 
diese mindestens EUR 60.— und ist die Ordnungswidrigkeit in Anlage 13 FEV (D) 
aufgeführt, nimmt das Kraftfahrt-Bundesamt in Flensburg die Speicherung 
im Fahreignungsregister1831 nach der Bewertung im Fahreignungs-Bewer-
tungssystem1832 vor. Im Fahreignungsregister werden im Rahmen von § 28 
Abs. 3 StVG (D) verkehrssicherheitsbeeinträchtigende Ordnungswidrigkei-
ten mit einem Punkt gespeichert.1833 Kein Eintrag wird hingegen vorgenom-
men bei geringfügigen Ordnungswidrigkeiten, welche im Verwarnungsver-
fahren beurteilt werden. Ebenso wird bei Übertretungen, die im Ordnungsbus-
senverfahren verfolgt und geahndet werden, keine Administrativmassnahme 
ausgesprochen.1834 Dennoch sind hinsichtlich der auferlegten Massnahmen 
der Strassenverkehrsbehörden Unterschiede erkennbar, wenn z.B. das Par-
kieren eines Personenwagens auf Autobahnen in Deutschland mit einem 
Punkt in Flensburg geahndet wird,1835 während in der Schweiz von einer Ad-
ministrativmassnahme abgesehen wird, da es sich um ein Ordnungsbussen-
delikt handelt.1836

1829 Sofern die Bussgeldstelle im Strassenverkehrsamt integriert ist.
1830 Als Bundesoberbehörde für den Strassenverkehr wurde das Kraftfahrt-Bundesamt 

errichtet (§ 1 Abs. 1 Gesetz über die Errichtung eines Kraftfahrt-Bundesamtes in der im 
BGBl. [D] Teil III, Gliederungsnummer 9230-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, 
das zuletzt durch Art. 32 des Gesetzes vom 27. Juli 2021 [BGBl. [D] I S. 3146] geändert 
worden ist).

1831 § 49 ff. FeV (D).
1832 § 40 ff. FeV (D).
1833 § 59 Abs. 1 Ziff. 7 Bst. c FeV (D) i.V.m. Anlage 13 FeV (D).
1834 Art. 16 Abs. 2 SVG e contrario; siehe Ausführungen in V.A.6.
1835 Ziff. 85 Anlage Bussgeldkatalog BKatV (D); § 12 Abs. 2 StVO (D); Ziff. 3.2.10 Anlage 13 FeV (D).
1836 Ziff. 2.226 Bussenliste 1 Anhang 1 OBV; Art. 36 Abs. 3 VRV; siehe Ausführungen in I.B.2.3 

und V.A.6.
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4.2 Fahrtenbuchauflage für Fahrzeughalter

Gemeinsam haben die beiden Reglungen in § 25a Abs. 1 StVG (D) und Art. 7 
Abs. 5 OBG, dass die Bestimmungen angewendet werden, wenn mit angemes-
senem bzw. verhältnismässigem Aufwand nicht festgestellt werden kann, 
wer die Widerhandlung begangen hat. Der Begriff der Verhältnismässigkeit 
nach Art. 7 Abs. 5 OBG ist allerdings weiter gefasst als die Angemessenheit in 
§ 25a Abs. 1 StVG (D). Die Prüfung der Angemessenheit resp. der Zumutbarkeit 
ist in der Schweiz Teil der Verhältnismässigkeitsprüfung i.e.S.1837 Bei der Ab-
wägung der Zumutbarkeit des behördlichen Aufwands sind auch die Schwere 
des Verstosses und die Folgen für die betroffene Person einzubeziehen.1838 
Hierbei können bspw. die Auswirkungen einer Fahrtenbuchauflage zusätzlich 
zu einer anderen Massnahme (z.B. einer Kostenregelung) berücksichtigt wer-
den. Das Element der fehlenden Feststellung eines Fahrzeugführers nach einer 
Widerhandlung gegen Verkehrsvorschriften ist denn auch Bestandteil der Fahr-
tenbuchauflage. Sind die Voraussetzung für eine Fahrtenbuchauflage wegen 
eines Strassenverkehrsdelikts erfüllt, kann diese in Deutschland im örtlichen 
und im zentralen Fahrzeugregister gespeichert werden.1839

§ 31a StVZO (D): Fahrtenbuch
(1) Die nach Landesrecht zuständige Behörde kann gegenüber einem Fahrzeug-

halter für ein oder mehrere auf ihn zugelassene oder künftig zuzulassende 
Fahrzeuge die Führung eines Fahrtenbuchs anordnen, wenn die Feststellung 
eines Fahrzeugführers nach einer Zuwiderhandlung gegen Verkehrsvor-
schriften nicht möglich war. Die Verwaltungsbehörde kann ein oder mehrere 
Ersatzfahrzeuge bestimmen.

(2) Der Fahrzeughalter oder sein Beauftragter hat in dem Fahrtenbuch für ein 
bestimmtes Fahrzeug und für jede einzelne Fahrt
1. vor deren Beginn

a) Name, Vorname und Anschrift des Fahrzeugführers,
b) amtliches Kennzeichen des Fahrzeugs,
c) Datum und Uhrzeit des Beginns der Fahrt und

2.  nach deren Beendigung unverzüglich Datum und Uhrzeit mit Unter-
schrift einzutragen.

1837 Vgl. Art. 36 Abs. 3 BV.
1838 köNig, Kurz-Komm, N 7 zu § 25a StVG (D).
1839 § 33 Abs. 3 StVG (D); siehe auch § 35 Abs. 2a StVG (D).
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(3) Der Fahrzeughalter hat
a)  der das Fahrtenbuch anordnenden oder der von ihr bestimmten Stelle 

oder
b) sonst zuständigen Personen

  das Fahrtenbuch auf Verlangen jederzeit an dem von der anordnenden 
Stelle festgelegten Ort zur Prüfung auszuhändigen und es sechs Monate 
nach Ablauf der Zeit, für die es geführt werden muss, aufzubewahren.

Das Führen eines Fahrtenbuches kennt auch das schweizerische Strassenver-
kehrsrecht. Gemäss Art. 20 Abs. 1 SVAV ist in Motorfahrzeugen, welche die Zoll-
verwaltung vom Erfassungsgeräteobligatorium ausgenommen hat, ein Fahr-
tenbuch zu verwenden, welches von den Vollzugsbehörden abgegeben wird. 
Der Fahrzeughalter hat dafür zu sorgen, dass die Fahrzeugführerin oder der 
Fahrzeugführer die vorgeschriebenen Aufzeichnungen vornimmt.1840 Nach 
Art. 70 VZV i.V.m. Art. 149 VZV wird mit Busse bestraft, wer gewerbsmässig 
Motorfahrzeuge an Selbstfahrer vermietet und die vorgeschriebenen Mieter-
verzeichnisse nicht führt oder sich weigert, den Kontrollorganen darin Ein-
sicht zu gewähren. Hierin kommt die Verfügungsverantwortung des Fahrzeug-
halters resp. dessen Pflicht zur Überwachung des Motorfahrzeugs zum Aus-
druck. Auf kantonaler Ebene kennen die Kantone Basel-Stadt,1841 Genf1842 
und Zürich1843 Regelungen, wonach wer gewerbsmässig Kraftfahrzeuge ver-
mietet, ein Mieterverzeichnis führen muss, auf das die Polizei jederzeit zu-
greifen bzw. worin sie Einsicht nehmen kann. Wie bereits oben erläutert, 
geht das Bundesrecht einer Bestimmung vor, welche dasselbe Verhalten 
unter Strafe stellt. Die kantonalrechtliche Regelung kann aber namentlich als 
Verhaltensnorm zur Begründung der Kostentragungspflicht im Sinne von 
Art. 426 Abs. 2 StPO hinzugezogen werden.1844

1840 Art. 20 Abs. 2 SVAV.
1841 § 13 Abs. 2 StVO (BS).
1842 Art. 9A Abs. 3 LaLCR (GE).
1843 § 15 Abs. 2 VAG (ZH).
1844 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in II.C.2.1.g; vgl. sTauBer, Jusletter 2022, Nr. 21; vgl. 

zu den Verfahrenskosten auch Art. 417 StPO.
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C. Elemente der Rechtssätze in § 25a StVG (D)

1. Anwendungsbereich der Kostenauferlegung

Da der Geltungsbereich des StVG (D) nur Widerhandlungen im Zusammen-
hang mit dem öffentlichen Verkehr erfasst, gilt die Kostentragungspflicht 
gemäss § 25a StVG (D) entsprechend innerhalb des öffentlichen Verkehrs-
raums.1845 Gemäss Art. 1 Abs. 1 SVG erstreckt sich der räumliche Geltungs-
bereich auf den öffentlichen Strassenverkehr in der Schweiz.1846 Das Ord-
nungsbussenrecht, welches die Ahndung von Übertretungen der Strassen-
verkehrsvorschriften des Bundes in einem vereinfachten Verfahren regelt,1847 
bezieht sich somit ebenfalls auf den öffentlichen Verkehrsraum. Bei der 
Verletzung einer Verkehrsregel nach Art. 26–57a SVG ist dieser Geltungsbe-
reich allerdings auf ganz1848 oder beschränkt offene1849 Strassen begrenzt, 
soweit ein übriger Strassenbenützer (z.B. ein Fussgänger)1850 die Übertre-
tung begeht.1851 Diese in der Praxis nur noch selten Anwendung findende 
Norm1852 hat jedoch auf die Anwendung von Art. 7 OBG keine Auswirkungen, 
da dieser in Abs. 1 auf Personen abstellt, die in einem Fahrzeugausweis ein-
getragen sind.

Die deutsche Halterverantwortlichkeit beschränkt sich auf den Teilbe-
reich des ruhenden Verkehrs und umfasst den fliessenden Verkehr nicht.1853 
Das schweizerische Recht hingegen unterstellt ebenso gewisse Straftatbe-
stände des fliessenden Verkehrs, wie bspw. geringfügige Geschwindigkeits-
überschreitungen, dem Ordnungsbussenverfahren. Der Terminus «ruhen-
der Verkehr» wurde lediglich im Zusammenhang mit der «Tragung der 
Dienstuniform» in Art. 4 Abs. 2 aOBG/2014 erwähnt, was aber keine Eingren-
zung in materieller Hinsicht mit sich brachte. Der Anwendungsbereich der 

1845 Burhoff, Handbuch OWi-Verfahren, Nr. 2444 m.w.H.; köNig, Kurz-Komm, N 5 zu 
§ 25a StVG (D); siehe § 1 StVG (D), § 2 Abs. 1, Abs. 10a, Abs. 15 und Abs. 16 StVG (D).

1846 Siehe auch Art. 1 Abs. 2 Satz 1 SVG.
1847 Art. 1 Abs. 1 OBG.
1848 Kein allgemeines Fahrverbot (Art. 18 SSV) oder Teilfahrverbot (Art. 19 SSV) vorhan-

den.
1849 Keine Gewichtsbeschränkung (Art. 20 SSV) oder Beschränkung der Ausmasse des 

Fahrzeugs (Art. 21 SSV) vorhanden.
1850 Vgl. Ziff. 9.900 ff. Bussenliste 1 Anhang 1 OBV; vgl. Ziff. 111 ff. Anlage Bussgeldkatalog 

BKatV (D).
1851 Art. 1 Abs. 2 Satz 2 SVG.
1852 Botschaft SVG 1955 (Bundesrat), S. 9.
1853 reDiger, S. 17 ff.; JaNiszewski, Verkehrsstrafrecht, Nr. 149; Burhoff, Handbuch OWi-

Verfahren, Nr. 2445 m.w.H.
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Halterverantwortlichkeit ist mithin in der Schweiz weiter gefasst. Dieser 
Umstand ist insofern bedeutsam, als dadurch die Halterverantwortlichkeit in 
der Schweiz bei einer grösseren Anzahl Delikte zur Anwendung gelangt, was 
zu einer stärkeren Kostenentlastung der Strafverfolgungsbehörden bei der 
Verfolgung und Ahndung geringfügiger Delikte gegen das Strassenverkehrs-
recht führt.

2. Adressat der Kostenauferlegung

2.1 Materieller Halterbegriff

Das schweizerische Ordnungsbussenrecht stellt in Art. 7 Abs. 1 OBG ausdrück-
lich auf einen formellen Halterbegriff ab. Hierin besteht wohl der bedeutendste 
Unterschied zwischen den Regelungen von Art. 7 OBG und § 25a StVG (D). Das 
deutsche Strassenverkehrsrecht verwendet sowohl bei der zivilrechtlichen 
Haftpflichtnorm nach § 7 StVG (D) als auch bei der Kostenauferlegung nach 
§ 25a StVG (D) denselben materiellen Halterbegriff.1854 Nach konstanter höchst-
richterlicher Rechtsprechung in Deutschland ist «Halter eines Kraftfahrzeu-
ges, wer es für eigene Rechnung in Gebrauch hat und die Verfügungsgewalt 
darüber besitzt, die ein solcher Gebrauch voraussetzt».1855

Die beiden Elemente des Ingebrauchhabens für bzw. des Betriebs auf 
eigene Rechnung1856 und des Besitzes der Verfügungsgewalt1857 entsprechen 
dem schweizerischen Halterbegriff im materiellen Sinne, welcher bei der 
Eintragung durch die Verwaltungsbehörde im Fahrzeugausweis1858 und im 
Haftpflichtrecht massgebend ist. Nach der bundesgerichtlichen Rechtspre-
chung ist materieller Halter derjenige, auf dessen eigene Rechnung und Gefahr 
der Betrieb des Fahrzeugs erfolgt und der zugleich über dieses und allenfalls 
über die zum Betrieb erforderlichen Personen die tatsächliche, unmittelbare 
Verfügung besitzt.1859 Der schweizerische Gesetzgeber bezeichnete damals 
in Anlehnung an das deutsche Recht den materiellen Halter und nicht den 
Eigentümer oder den Besitzer des Fahrzeugs als Haftpflichtigen.1860 Gemäss 

1854 köNig, Kurz-Komm, N 10 zu § 25a StVG (D), Berz, NZV 1988, S. 116, gaeDTke/keTTNer, 
NZV 2008, S. 534; a.M. Beschluss des AG (D) Mannheim 24 OWI 101/88 vom 11. Juli 1988, 
in: NZV 3/1988, S. 116 (S. 116); vgl. Beschluss des AG (D) Osnabrück 4 Ordnungswidrig-
keiten 27 Js 36502/87 (1243/87) vom 30. Mai 1988, in: NZV 5/1988, S. 196 (S. 196).

1855 Urteil des BGH (D) VI ZR 378/90 vom 3. Dezember 1991 E. 2a, in: NJW 14/1992, S. 900 ff. 
(S. 902); xaNke, Praxishandbuch, N 118 zu Kap. 4.

1856 Art. 78 Abs. 1 VZV.
1857 Zur Verfügungsgewalt über das Motorfahrzeug siehe BrehM, Nr. 71 ff.
1858 Vgl. Art. 78 Abs. 2 VZV.
1859 BGE 129 III 102 Regeste S. 102 und E. 2.1 S. 103 m.w.H.
1860 giger, SVG Komm, N 25 zu Art. 58 SVG.
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den Ausführungen in der Botschaft zur Gesetzgebung über Automobilver-
kehr und zur Luftschifffahrt orientierte sich der Bundesrat damals am deut-
schen Gesetz über den Verkehr mit Kraftfahrzeugen vom 3. Mai 1909, welches 
Vorschriften über den Verkehr, die Haftpflicht und die Strafbestimmungen 
enthielt.1861 Die ähnliche Terminologie überrascht daher nicht.

Nach der Rechtsprechung des BGH (D) ist das Rechtsverhältnis am Fahr-
zeug (also die Eintragung als Halter in den Zulassungsbescheinigungen Teil I 
und II1862 bei der Zulassungsstelle,1863 die Haftpflichtversicherungsnehmer-
eigenschaft und die Eigentumsverhältnisse am Fahrzeug)1864 für die Beurtei-
lung der materiellen Haltereigenschaft nicht entscheidend.1865 In Deutsch-
land müssen nach einhelliger Ansicht zu dem Eintrag in der Zulassungskartei 
weitere, in der persönlichen Sphäre des Betroffenen liegende Indizien hinzu-
kommen, um eine täterschaftliche Begehung durch den Halter annehmen zu 
können.1866 Bei der Kostenauferlegung nach § 25a StVG (D) kann allerdings auf 
diesen Eintrag so lange abgestellt werden, bis der Fahrzeughalter im Verwal-
tungsverfahren substanziiert darzulegen vermag, dass er entgegen seiner Ein-
tragung im Fahrzeugausweis nicht der tatsächliche (materielle) Halter ist 
(Beweis des Gegenteils).1867

Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist im Haftpflichtrecht 
die Eintragung im schweizerischen Fahrzeugausweis für die Definition des 
materiellen Halterbegriffs nicht massgebend.1868 Wie bereits erwähnt,1869 
spricht die schweizerische Literatur den formellen Kriterien mehr oder weni-
ger starken Indiziencharakter zu, so auch im Strafprozess.1870 Im Gegensatz 
hierzu stellt Art. 7 Abs. 1 OBG nur auf den formellen Halterbegriff ab. Aufgrund 
des Eintrags im Fahrzeugausweis wird der Fahrzeughalter für das Fehlver-

1861 Botschaft Automobilverkehr 1910 (Bundesrat), S. 616.
1862 Ehemals Fahrzeugbrief oder Fahrzeugschein.
1863 Beschluss des AG (D) Osnabrück 4 Ordnungswidrigkeiten 27 Js 36502/87 (1243/87) vom 

30. Mai 1988, in: NZV 5/1988, S. 196 (S. 196).
1864 hühNerMaNN, Komm Strassenverkehrsrecht, N 9 zu § 25a StVG (D) mit Verweis auf 

Beschluss des AG (D) Stralsund 15 OWiG (D) 320/07 vom 19. November 2007, in: NZV 
10/2008, S. 533 ff. (S. 534); siehe xaNke, Praxishandbuch, N 118 zu Kap. 4.

1865 Urteil des BGH (D) VI ZR 199/06 vom 10. Juli 2007 E. II.1.a.
1866 reDiger, S. 5.
1867 heNTsChel, DAR 1989, S. 90 m.w.H.; JaNiszewski, NStZ 1989, S. 260 f.; köNig, Kurz-

Komm, N 10 zu § 25a StVG (D); saNDherr, NZV 2007, S. 436 f.
1868 BGE 129 III 102 Regeste S. 102 und E. 2.1 S. 103 m.w.H.
1869 Siehe Ausführungen in I.B.3.1.a und III.F.2.
1870 BrehM, Nr. 65 m.w.H.; eMMeNegger/geisseler, Strassenverkehrsrechts-Tagung 

2004, S. 7; giger, SVG Komm, N 38 zu Art. 58 SVG m.w.H.; ofTiNger/sTark, N 104 zu 
§ 25; sChaffhauser/zellweger, Nr. 866; rey/wilDhaBer, Nr. 1588; vgl. Bussy/ru-
sCoNi, Komm SVG, N 4.3 zu Art. 58 SVG.
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halten einer anderen Person «mitverantwortlich» resp. er wird durch die Er-
hebung einer Busse anhand der Bussenliste 1 Anhang 1 OBV in indirekter Weise 
zum Täter gemacht.1871 Dies, obwohl gemäss der früheren bundesgerichtlichen 
Rechtsprechung die Haltereigenschaft bei einem Strassenverkehrsdelikt, das 
von einem nicht rechtsgenüglich nachweisbaren Fahrzeugführer begangen 
worden ist, nur ein Indiz für die Täterschaft war.1872

2.2 Einbezug der Mithalterschaft

In Deutschland können mehrere Personen — wie der Vermieter und der Mieter, 
soweit kein Halterwechsel erfolgte — Halter eines Fahrzeugs sein.1873 Mithalter-
schaft kann im schweizerischen Zivilverfahren gemäss der bundesgerichtli-
chen Rechtsprechung angenommen werden, wenn die materielle Haltereigen-
schaft auf sämtliche Personen zutrifft, was nach den konkreten Umständen des 
Einzelfalles zu beurteilen ist.1874 Im schweizerischen Strafverfahren hingegen 
ist dies aufgrund des Abstellens auf den formellen Haltereintrag nicht möglich, 
da grundsätzlich nur eine Person im Fahrzeugausweis als Halter eingetragen 
wird.1875 Während in der Schweiz die Strafbehörde vom eingetragenen Halter 
die Busse und allenfalls die Kosten erhebt, müssen die deutschen Behörden 
eruieren, in wessen unmittelbarem Einflussbereich das Fahrzeug zum Tat-
zeitpunkt stand.1876 Während in Deutschland die Verwaltungsbehörde diese 
Abklärung trifft, muss in der Schweiz der im Fahrzeugausweis eingetragene 
Fahrzeughalter tätig werden, wenn er der Bussenerhebung und allenfalls der 
Kostenauferlegung entgehen will. Sofern es sich bei ihm um eine natürliche 
Person handelt, entfällt diese an ihn namentlich dann, wenn er einen vom Ent-
leiher unterschriebenen Leihvertrag oder einen vom Mieter unterzeichneten 
Mietvertrag einreicht, aus welchem sich ergibt, dass dieser allein den Wagen 

1871 Botschaft OBG 2014 (Bundesrat), S. 988.
1872 Urteil des BGer 6B_235/2021 vom 29. Juli 2021 E. 2.3.2; Urteil des BGer 6B_843/2018 vom 

8. Januar 2019 E. 1.4; Urteil des BGer 6B_812/2011 vom 19. April 2012 E. 1.5; Urteil des 
BGer 6B_812/2011 vom 19. April 2012 E. 1.5 m.w.H.; Urteil des BGer 6B_713/2011 vom 
1. Dezember 2011 E. 2; Urteil des BGer 6B_628/2010 vom 7. Oktober 2010 E. 2.3; Urteil des 
BGer 6B_439/2010 vom 29. Juni 2010 E. 5.7; Urteil des BGer 6B_41/2009 vom 1. Mai 2009 
E. 5 m.w.H.; Urteil des BGer 1P.277/2004 vom 15. September 2004 E. 3.1 m.w.H.; Urteil des 
BGer 1P.641/2000 vom 24. April 2001 E. 4, in: Pra 90/2001 Nr. 110, S. 639 ff. (S. 643); Mae-
Der, AJP 2014, S. 682; zum Unterschied von Halter und Eigentümer siehe BrehM, Nr. 66 ff.

1873 Burhoff, Handbuch OWi-Verfahren, Nr. 2454 m.w.H.; gürTler, Kurz-Komm OWiG (D), 
N 16 zu Vor § 109a OWiG (D); heNTsChel, DAR 1989, S. 90; köNig, Kurz-Komm, N 10 zu 
§ 25a StVG (D); xaNke, Praxishandbuch, N 121 zu Kap. 4 und N 42 zu Kap. 27.

1874 BGE 117 II 609 Regeste S. 609 und E. 3b S. 613. 
1875 Siehe Art. 78 Abs. 1bis VZV.
1876 Siehe reDiger, S. 63 f.
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lenken durfte.1877 Vermag er einen solchen oder einen vergleichbaren Nach-
weis nicht zu erbringen, hat der Fahrzeughalter die Busse und allenfalls die 
Kosten zu bezahlen, sofern er im ordentlichen Strafverfahren nicht glaubhaft 
darlegen kann, dass das Fahrzeug gegen seinen Willen benutzt wurde und er 
dies trotz entsprechender Sorgfalt nicht verhindern konnte.1878

2.3 Einbezug von beauftragten Personen

Nach § 25a Abs. 1 StVG (D) ist vorgesehen, dass die Verwaltungsbehörde die 
Verfahrenskosten dem Halter des Kraftfahrzeugs oder seinem Beauftragten 
auferlegt. Im schweizerischen Verkehrsstrafrecht ist eine solche Verantwort-
lichkeit der beauftragten Person nicht normiert. Einem Beauftragten die Ord-
nungsbusse aufzuerlegen, ist nach schweizerischem Strassenverkehrsrecht 
nur möglich, wenn der eingetragene Halter den Strafbehörden diesen als tat-
sächlichen Fahrzeugführer nachweisbar benennt.

Als beauftragt im Sinne von § 25a Abs. 1 StVG (D) gilt diejenige Person, der 
sämtliche Dispositionen über das Fahrzeug vollständig übertragen worden 
sind, sodass der Halter keine Möglichkeit mehr hat, auf die Benutzung des-
selben Einfluss auszuüben.1879 Die Abgrenzung, ob eine Beauftragung oder 
eine blosse Gestattung des Führens vorliegt, ist anhand der konkreten Um-
stände des Einzelfalls zu beurteilen, wobei dem Zeitfaktor des Überlassens 
und dem Verlust der Einwirkungsmöglichkeit des Halters während dieser 
Zeit eine gewisse indizielle Wirkung zukommt.1880 Dies gilt namentlich bei 
Vorliegen von Miet- oder Leihverträgen, soweit diese nicht bereits den Mieter 
oder Entleiher als Halter begründen.1881 In Deutschland genügt ein auf län-
gere Dauer abgeschlossener Leasingvertrag für die Begründung der Halter-
schaft1882 und mithin der Kostenauferlegung. Es kann unter Umständen aber 
auch bereits ausreichen, wenn der Fahrzeughalter der beauftragten Person 
einzelne Halterpflichten, wie namentlich die Kontrolle und die Bestimmung 
über den Fahrzeugeinsatz, überträgt.1883 Ein Beispiel hierfür ist das Unter-
nehmensfahrzeug, das von einem bestimmten Mitarbeiter benutzt wird.1884

1877 Urteil des BGer 6B_1007/2016 vom 10. Mai 2017 E. 1.5 (siehe zu diesem Urteil Müller, 
AJP 2018, S. 1568 ff.).

1878 Art. 7 Abs. 5 OBG.
1879 köNig, Kurz-Komm, N 10 zu § 25a StVG (D).
1880 Siehe reDiger, S. 48 f.
1881 köNig, Kurz-Komm, N 10 zu § 25a StVG (D); siehe reDiger, S. 55.
1882 Urteil des BGH (D) VI ZR 149/84 vom 26. November 1985, in: NJW 16/1986, S. 1044 (S. 1044); 

Burhoff, Handbuch OWi-Verfahren, Nr. 2454 m.w.H.; vgl. ProBsT, BSK SVG, N 232 zu 
Art. 58 SVG).

1883 reDiger, S. 47.
1884 köNig, Kurz-Komm, N 10 zu § 25a StVG (D); siehe reDiger, S. 58.
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Bei einem Nebeneinander von Halter und Beauftragtem sind in Deutschland 
die Kosten demjenigen aufzuerlegen, welcher im Sinne des Veranlasserprin-
zips (bzw. Verursacherprinzips) unmittelbaren Einfluss auf die Verwen-
dung und den Einsatz des Fahrzeugs ausübt.1885 Diese können dem Anderen 
nicht quasi als «Auffangschuldner» auferlegt werden.1886 In Deutschland 
genügt also unter Umständen die beweisbeständige Benennung des Beauf-
tragten durch den Fahrzeughalter für dessen Kostenbefreiung. Unterschiede 
ergeben sich im Vergleich zum schweizerischen Strassenverkehrsrecht mit-
hin insbesondere dann, wenn die mit den einzelnen Halterpflichten beauf-
tragte Person das Fahrzeug nicht selbst führte. Bei der derzeitigen Ausge-
staltung von Art. 7 OBG ist dessen Rechtsnatur wie vorne dargelegt1887 un-
bestimmt. Das Verursacherprinzip würde nur dann zur Anwendung gelan-
gen, wenn der Bestimmung der «Strafcharakter» abzusprechen ist und sie 
nicht mehr an den Eintrag im Fahrzeugausweis anknüpft bzw. ein materieller 
Halterbegriff angewendet wird.

2.4 Einbezug von Unternehmen

In Deutschland sind auch Unternehmen von § 25a StVG (D) erfasst.1888 Bei 
dieser Bestimmung handelt es sich um eine verwaltungsrechtliche Regelung, 
weshalb sich die Frage nach der Deliktsfähigkeit von Unternehmen und damit 
der Geltung des Grundsatzes societas delinquere non potest nicht stellt. Abge-
sehen davon ist in Deutschland die Auferlegung einer Geldbusse gegenüber 
einer juristischen Person oder einer Personenvereinigung ausdrücklich im 
Ordnungswidrigkeitenrecht geregelt.1889

Nach § 6 Abs. 1 Ziff. 2 FZV (D) werden insbesondere Namen oder Bezeich-
nung und Anschrift einer juristischen Person oder einer Behörde als Halter-
daten in den Fahrzeugregistern gespeichert. Während das deutsche Recht 
mithin die juristische Person bei der Erfassung der Halterdaten ausdrücklich 
erwähnt, nennt die entsprechende schweizerische Regelung in der IVZV (ehe-
mals MOFIS-Register-Verordnung) diese zwar nicht explizit, lässt aber die Ein-
tragung der «Firma» im Fahrzeugausweis zu.1890 Das BGer entschied jedoch, 

1885 reDiger, S. 9 und S. 63 f.
1886 reDiger, S. 65.
1887 Siehe Ausführungen in II.
1888 Beschluss des OLG (D) Köln 3 Ss 523/83 vom 24. August 1983, in: VRS 66/1984, S. 157 f. 

(S. 157).
1889 § 30 OWiG (D).
1890 Art. 4 Bst. b IVZV i.V.m. Ziff. 2.22 Anhang 1 IVZV (ehemals Art. 3 Abs. 1 Bst. b Ziff. 1 MOFIS- 

Register-Verordnung); siehe Urteil des BGer 6B_1007/2016 vom 10. Mai 2017 E. 1.4 
m.w.H. (siehe zu diesem Urteil Müller, AJP 2018, S. 1568 ff.); siehe Ziff. 1 Anhang 5 VVV; 
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dass bei der Anwendung von Art. 6 aOBG/2014 (der Vorgängernorm des heu-
tigen Art. 7 OBG) auf Unternehmen das Legalitätsprinzips nach Art. 1 StGB 
und Art. 7 EMRK verletzt sei, und hob entsprechend die einer GmbH auferleg-
ten Busse auf.1891 Das geltende Recht sieht nun allerdings in Art. 7 OBG die Ver-
antwortlichkeit für juristische Personen explizit vor — jedoch nicht für Ein-
zelunternehmen und gewisse1892 Rechtsgemeinschaften, deren Firma ebenso 
im Fahrzeugausweis eingetragen werden kann. Die deutsche Regelung gemäss 
§ 25a StVG (D) ist mithin hinsichtlich des Einbezugs von Unternehmen (wenn 
auch nur implizit)1893 weiter gefasst als Art. 7 OBG.

3. Unangemessener Ermittlungsaufwand zur Feststellung  
der  tatsächlichen Fahrzeugführerschaft

3.1 Unmöglichkeit der Täterermittlung

Die zweite Alternative von § 25a Abs. 1 StVG (D) nennt die Unmöglichkeit der 
Tätermittelbarkeit und gelangt dann zur Anwendung, wenn die Behörde nicht 
in der Lage war, den Täter zu ermitteln, obwohl sie alle angemessenen und 
zumutbaren Massnahmen ergriffen hat.1894 Die Angemessenheit resp. Zu-
mutbarkeit bemisst sich im Verhältnis zur Bedeutung des Verstosses, welche 
bei Ordnungswidrigkeiten gering ist.1895 Es sind m.a.W. keine zu Art und 
Schwere des Verstosses ausser Verhältnis stehenden umfangreichen Nach-
forschungen durchzuführen.1896 Die deutsche Rechtsprechung und Literatur 

der Überbegriff «Unternehmen» (und nicht «juristische Person») wurde hier bewusst 
verwendet, da Halter eines Motorfahrzeug neben juristischen Personen auch Rechts-
gemeinschaften ohne Rechtspersönlichkeit (vgl. Art. 102 Abs. 4 Bst. c StGB) sein können 
(ProBsT, BSK SVG, N 228 zu Art. 58 SVG; sChaffhauser/zellweger, Nr. 868); siehe 
sChaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Nr. 247; 
siehe Ausführungen in I.C.

1891 BGE 144 I 242 E. 3.1.2 S. 251 und E. 3.2 S. 253 (siehe Medienmitteilung Juni 2018 [BGer], 
S. 1 f.); a.M. Urteil des Obergerichts des Kantons Zug BZ 2015 54 vom 21. Juli 2015, in: CAN 
85/2015, S. 238 ff. (E. 3.3 S. 239 f.).

1892 Die einfache Gesellschaft hat keine Firma, sondern einen Namen. Da die einfachen 
Gesellschaften keinen Sitz im rechtlichen Sinne haben, fehlt es zudem an der Adresse 
für die Vornahme eines Eintrags im Fahrzeugausweis (vgl. Art. 4 Bst. b IVZV i.V.m. 
Ziff. 2.22 Anhang 1 IVZV). Bei im Handelsregister eingetragenen Unternehmen kann 
hingegen ein solcher Eintrag erfolgen (vgl. Entscheid der Verwaltungsrekurskommis-
sion des Kantons St. Gallen I/2-2014/35 vom 8. Januar 2015 Regeste).

1893 Siehe § 30 OWiG (D).
1894 hühNerMaNN, Komm Strassenverkehrsrecht, N 3c zu § 25a StVG (D) m.w.H. (insbeson-

dere zu Literatur betreffend § 31a StVZO [D]).
1895 köNig, Kurz-Komm, N 7 zu § 25a StVG (D).
1896 köNig, Kurz-Komm, N 6 f. zu § 25a StVG (D).
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ist allerdings uneinheitlich betreffend die Frage, was dies bedeutet. Das um-
gehende Anbringen des Verkehrsordnungswidrigkeitsangebots mit1897 oder 
ohne1898 Anhörungsbogen oder die Anhörung binnen 21899–31900 Wochen oder 
ohne Frist1901 werden als solche Massnahmen genannt. Bestreitet der Fahr-
zeughalter bei der Anhörung seine Täterschaft und macht er keine Angaben 
zum tatsächlichen Fahrzeugführer, ist die Tätermittelbarkeit nach § 25a StVG 
(D) zumeist nicht möglich.1902 Die Verwaltungsbehörde ist nicht gehalten, den 
Fahrzeughalter als Zeugen zu befragen.1903

Der Verweis auf die Angemessenheit und Zumutbarkeit bzw. Verhältnis-
mässigkeit i.e.S. ist ebenso in Art. 7 Abs. 5 OBG enthalten. Angesichts des Baga-
tellbereichs gelten aufwändige Ermittlungs- und Untersuchungshandlungen 
grundsätzlich als unverhältnismässig nach dieser Vorschrift.1904 Diese sind 
denn auch i.d.R. atypisch für das Ordnungsbussenverfahren. Weitere Kon-
kretisierungen hierzu finden sich in der Literatur jedoch nicht. Das Festlegen 
des Vorgehens der Strafverfolgungsbehörden ist eine Frage, welche sich am 
konkreten Einzelfall orientiert. Abgesehen davon liegt die Beurteilung der 
«Verhältnismässigkeit» im Ermessen der Behörde. Nach Art. 352 StPO kann ein 
Strafbefehl erst ergehen, wenn die beschuldigte Person den Sachverhalt ein-
gestanden hat oder dieser anderweitig ausreichend geklärt ist. Auch diese 
letzte Variante eröffnet der Strafbehörde einen Auslegungsspielraum. In der 
Praxis wird der Strafbefehl bei Übertretungen im Ordnungsbussenbereich 

1897 hühNerMaNN, Komm Strassenverkehrsrecht, N 3d zu § 25a StVG (D); reDiger, 
S. 87 f.; vgl. Beschluss des AG (D) Bergisch Gladbach 49 OWi 747/88 vom 15. November 
1988, in: NZV 9/1989, S. 366 f. (S. 366).

1898 köNig, Kurz-Komm, N 7 zu § 25a StVG (D) m.w.H.; JaNiszewski, NStZ 1990, S. 274 mit Ver-
weis auf Beschluss des BVerfG (D) 2 BvR 239/88, 1205, 1533 und 1095/87 vom 1. Juni 1989, 
in: NZV 10/1989, S. 398 f. (S. 398); heNTsChel DAR 1989, S. 91 f.; gürTler, Kurz-Komm 
OWiG (D), N 9 zu Vor § 109a OWiG (D); siehe Beschluss des BVerfG (D) 2 BvR 239/88 u.a. 
vom 1. Juni 1989 E. 3, in: NJW 42/1989, S. 2679 f. (E. B.II.2 S. 2680); siehe Beschluss des 
AG (D) Detmold 5 OWi 28/89 vom 12. April 1989, in: NZV 9/1989, S. 367 (S. 367).

1899 heNTsChel, DAR 1989, S. 92 m.w.H.; hühNerMaNN, Komm Strassenverkehrsrecht, 
N 3d zu § 25a StVG (D) m.w.H.; köNig, Kurz-Komm, N 7 zu § 25a StVG (D) m.w.H.; Beschluss 
des AG (D) Bergisch Gladbach 49 OWi 747/88 vom 15. November 1988, in: NZV 9/1989, 
S. 366 f. (S. 366) m.w.H.

1900 gürTler, Kurz-Komm OWiG (D), N 9 zu Vor § 109a OWiG (D) m.w.H.; reDiger, S. 102 
m.w.H.

1901 hühNerMaNN, Komm Strassenverkehrsrecht, N 3d zu § 25a StVG (D) m.w.H.
1902 Vgl. zum Ganzen hühNerMaNN, Komm Strassenverkehrsrecht, N 3d zu § 25a StVG 

(D) m.w.H.
1903 reDiger, S. 122 m.w.H.; köNig, Kurz-Komm, N 7 zu § 25a StVG (D).
1904 Botschaft Via sicura 2010 (Bundesrat), S. 8524; siehe MaeDer, AJP 2014, S. 683; vgl. 

hühNerMaNN, Komm Strassenverkehrsrecht, N 3e zu § 25a StVG (D) m.w.H.
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aus verfahrensökonomischen Gründen als Urteilsvorschlag1905 gesehen und 
es werden erst nachher weitere Untersuchungshandlungen, wie die Einver-
nahme der beschuldigten Person, getätigt.1906 Ob dies der Rechtsprechung1907 
und der Ansicht des Gesetzgebers1908 entspricht, wonach bei unklarer Täter-
schaft der Sachverhalt im ordentlichen Verfahren aufgrund des nicht mehr 
problemlos zurechenbaren Verschuldens bzw. bei unklarer Beweislage ermit-
telt werden muss, ist fragwürdig. Bei natürlichen Personen mit Wohnsitz im 
Ausland und künftig wohl auch bei Unternehmen mit Sitz im Ausland als fahr-
zeughaltende Personen erscheint dieses Vorgehen aufgrund von deren er-
schwerter Erreichbarkeit verständlich.

Benennt der Fahrzeughalter eine bestimmte, unschwer erreichbare Per-
son oder wird diese sonst wie der Tat verdächtigt, sind in Deutschland nur die 
nicht aussichtslosen und mit keinem unangemessenen Aufwand verbundenen 
Ermittlungen durchzuführen.1909 Die Einforderung von Rechtshilfe durch 
einen anderen Staat ist je nach Land mit unterschiedlichem Aufwand verbun-
den und unterschiedlich erfolgversprechend. In der deutschen Literatur wird 
infolgedessen die Ansicht vertreten, dass bei der Benennung einer im Ausland 
lebenden Person als tatsächlicher Fahrzeugführer die Ermittlungen der deut-
schen Behörden im Rahmen der Rechtshilfe i.d.R. unangemessen sind.1910

Ein unverhältnismässiger Aufwand gemäss Art. 7 Abs. 5 OBG liegt grund-
sätzlich dann vor, wenn keine Vereinbarungen zur Verfolgung solcher Stras-
senverkehrsdelikte zwischen der Schweiz und dem anderen Staat bestehen.1911 
Dasselbe gilt, wenn die Ermittlungen auf dem Rechtshilfeweg durch die Polizei 
erfolglos bleiben. Ist die Rechtshilfe nach der Einsprache gegen den Strafbefehl 
nicht möglich oder mit einem unverhältnismässigen Aufwand verbunden, ist 
der Strafbefehl gegen den Fahrzeughalter sogleich als Anklageschrift dem 
Gericht zu unterbreiten.1912 Auf weitere Ermittlungs- und Untersuchungs-

1905 Urteil des BGer 6B_19/2019 vom 19. Juni 2019 E. 1.2.3.
1906 Siehe Ausführungen in III.F.1.
1907 Urteil des BGer 6B_344/2012 vom 1. Oktober 2012 E. 2.3.
1908 Botschaft OBG 1993 (Bundesrat), S. 773.
1909 hühNerMaNN, Komm Strassenverkehrsrecht, N 5 zu § 25a StVG (D) m.w.H.; köNig, 

Kurz-Komm, N 7 zu § 25a StVG (D); gürTler, Kurz-Komm OWiG (D), N 11 zu Vor § 109a 
OWiG (D).

1910 köNig, Kurz-Komm, N 7 zu § 25a StVG (D) m.w.H.; gürTler, Kurz-Komm OWiG (D), N 11 
zu Vor § 109a OWiG (D) m.w.H.; Beschluss des BVerfG (D) 2 BvR 239/88 u.a. vom 1. Juni 
1989 E. 3, in: NJW 42/1989, S. 2679 f. (E. B.II.3 S. 2680); vgl. Art. 101 SVG bei Widerhand-
lungen im Ausland.

1911 Hierzu gibt der Rechtshilfeführer, welcher unter der Internetsite des Bundes abrufbar 
ist, Auskunft.

1912 Siehe Art. 356 Abs. 1 StPO.
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handlungen (wie bspw. eine OSINT-Abfrage1913) wird in solchen Fällen zumeist 
verzichtet. Die Prüfung im konkreten Einzelfall bleibt jedoch vorbehalten. So 
darf die fehlende Eruierungsmöglichkeit der unbekannten Täterschaft nicht 
durch die Behörden selbst verursacht worden sein.1914 Bei Unternehmen mit 
Sitz im Ausland stellt sich zudem regelmässig das Problem des Inkassos, wor-
auf später eingegangen wird.1915 Die Einbringlichkeit der Busse darf allerdings 
nach Ansicht des BGer nicht ausschlaggebend für die Beurteilung des verhält-
nismässigen Aufwands nach Art. 7 Abs. 5 OBG sein.1916

3.2 Nichtermittlung vor Eintritt der Verfolgungsverjährung

§ 25a Abs. 1 StVG (D) stellt auf die Nichtermittlung mit angemessenem Aufwand 
vor Eintritt der Verfolgungsverjährung oder Ermittlungen, welche einen un-
angemessenen Aufwand erfordern, ab. Die Frist der Verfolgungsverjährung 
beträgt bei Ordnungswidrigkeiten nach § 24 StVG (D) drei Monate, solange 
wegen der Handlung weder ein Bussgeldbescheid ergangen noch öffentliche 
Klage erhoben worden ist, danach sechs Monate.1917 Der deutsche Gesetzge-
ber zählt in § 33 OWiG (D) die Gründe für eine Unterbrechung der Verfolgungs-
verjährung auf.1918 Die Verjährung wird durch Prozesshandlungen der Ver-
waltungsbehörde unterbrochen und beginnt dann von Neuem.

Mit der Nennung der Verjährung in § 25a Abs. 1 StVG (D) sollte insbeson-
dere die Umgehung der Kostentragungspflicht durch den Fahrzeughalter 
und die Bussenbezahlung durch den Fahrzeugführer bei der Benennung der 
tatsächlichen Fahrzeugführerschaft nach Eintritt der Verfolgungsverjährung 
vermieden werden. Diese Variante dient nicht dazu, die Kostenauferlegung 
erst nach Eintritt der Verfolgungsverjährung zu ermöglichen.1919 In der deut-
schen Literatur ist umstritten, ob die Kosten nach § 25a StVG (D) auch bei einer 
Verfahrenseinstellung aufgrund des Eintritts der Verfolgungsverjährung 
noch auferlegt werden dürfen.1920 Gemäss der Rechtsprechung in Deutsch-

1913 Informationsgewinnung aus öffentlichen oder frei verfügbaren Quellen.
1914 Vgl. köNig, Kurz-Komm, N 7 zu § 25a StVG (D).
1915 Siehe Ausführungen in V.B.2.
1916 Urteil des BGer 6B_1007/2016 vom 10. Mai 2017 E. 1.5 (siehe zu diesem Urteil Müller, 

AJP 2018, S. 1568 ff.).
1917 § 26 Abs. 3 StVG (D).
1918 Z.B. die erste Vernehmung des Betroffenen, die Bekanntgabe, dass gegen ihn das 

Ermittlungsverfahren eingeleitet ist, oder die Anordnung dieser Vernehmung oder 
Bekanntgabe (§ 33 Abs. 1 Ziff. 1 OWiG [D]).

1919 Vgl. zum Ganzen hühNerMaNN, Komm Strassenverkehrsrecht, N 3a zu § 25a StVG (D).
1920 Bejahend: heNTsChel, DAR 1989, S. 92, hühNerMaNN, Komm Strassenverkehrsrecht, 

N 3b zu § 25a StVG (D) m.w.H., JaNiszewski, DAR 1986, S. 259, köNig, Kurz-Komm, N 8 
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land1921 ist die Kostenauferlegung nach Eintritt der Verjährung noch mög-
lich. Einigkeit besteht jedoch in der Annahme, die Kostenentscheidung nach 
§ 25a StVG (D) müsse darauf beruhen, dass der Fahrzeugführer nicht oder 
nicht mit angemessenem Aufwand ermittelt werden konnte.1922

Im Gegensatz zur deutschen Regelung nennt Art. 7 OBG die Verjährung 
nicht. Da derzeit noch unklar ist, wo diese Bestimmung einzuordnen ist und 
ob ihr «Strafcharakter» zukommt, ist denn auch unbestimmt, ob eine Verjäh-
rungsfrist gilt und, falls ja, von welcher Dauer diese ist. Bei Bejahung des der-
zeit noch unklaren «Strafcharakters» dieser Vorschrift und mithin der Gel-
tung der strafrechtlichen Normen ist die Verjährungsfrist für die Begründung 
der Verantwortlichkeit des Fahrzeughalters nach den allgemeinen Regeln des 
StGB gleich zu bemessen wie diejenige im Verfahren gegen die tatsächliche 
Fahrzeugführerschaft. Das Verfahren gegen den Fahrzeughalter wird unab-
hängig von seinem Verhalten eingeleitet und durchgeführt, weil die Täter-
schaft mit verhältnismässigem Aufwand nicht ermittelt werden konnte. Ver-
jährt diese Widerhandlung, besteht somit auch kein Rechtsgrund für die Ein-
leitung und Durchführung eines Strafverfahrens wegen Art. 7 OBG gegen den 
Fahrzeughalter. Die Verjährungsfrist beträgt entsprechend drei Jahre.1923

In diesem Zeitraum sollte i.d.R. die Feststellung der Täterschaft durch die 
nicht untätig gebliebene Strafbehörde möglich sein. Gestalten sich die Er-
mittlungen als schwierig bzw. erweisen sie sich als unverhältnismässig auf-
wändig, ist die Regelung zur Verantwortlichkeit des Fahrzeughalters gemäss 
Art. 7 OBG anzuwenden. Gelangt die schweizerische Übertretungsstrafbe-
hörde oder Staatsanwaltschaft zur Auffassung, dass die in der Bussenliste 1 
Anhang 1 OBV aufgeführte Übertretung bereits verjährt ist, erlässt sie eine 
Nichtanhandnahmeverfügung1924 oder eine Einstellungsverfügung nach 
vorangehender Ankündigung dieses Verfahrensabschlusses1925.1926 Damit 
endet das in der Schweiz durchgeführte Ermittlungs- oder Untersuchungs-

und N 13 zu § 25a StVG (D), saNDherr, NZV 2007, S. 437; verneinend: gürTler, Kurz-
Komm OWiG (D), N 13 zu Vor § 109a OWiG (D) und reDiger, S. 199 f.

1921 Beschluss des AG (D) Bergisch Gladbach 48 OWi 1196/148 vom 20. Januar 2015, in: NZV 
3/2017, S. 137 ff. (S. 137 f.).

1922 gürTler, Kurz-Komm OWiG (D), N 13 zu Vor § 109a OWiG (D); heNTsChel, DAR 1989, 
S. 92; hühNerMaNN, Komm Strassenverkehrsrecht, N 3b zu § 25a StVG (D) m.w.H.; 
JaNiszewski, DAR 1986, S. 259 f.; köNig, Kurz-Komm, N 8 und N 13 zu § 25a StVG (D); 
reDiger, S. 199 f.; saNDherr, NZV 2007, S. 437.

1923 Siehe Art. 109 StGB.
1924 Art. 310 Abs. 1 Bst. a StPO.
1925 Art. 321 StPO.
1926 Art. 319 Abs. 1 Bst. d StPO.
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verfahren und das Vorverfahren gegen den Fahrzeugführer und/oder den Fahr-
zeughalter ist abgeschlossen.1927 Aufgrund der eingetretenen Verjährung be-
steht keine Möglichkeit der Tatverfolgung durch Sachentscheidung mehr. 
Für eine Bussenerhebung im Sinne von Art. 7 OBG nach Eintritt der Verjährung 
des begangenen Strassenverkehrsdelikts müsste mithin eine von den allgemei-
nen Bestimmungen des StGB abweichende Verjährungsfrist normiert werden.

Die Verfahrenskosten gehen bei einer Nichtanhandnahme oder Einstel-
lung regelmässig zulasten der Staatskasse. Die Strafbehörden können die Ver-
fahrenskosten vom Fahrzeughalter namentlich dann erheben, wenn dieser 
rechtswidrig und schuldhaft die Einleitung des Verfahrens bewirkt oder des-
sen Durchführung alsdann erschwert hat.1928

4. Möglichkeiten der Befreiung von der Kostenauferlegung

4.1 Unbilligkeit der Belastung mit den Kosten

In Deutschland kann die zuständige Behörde von der Kostenauferlegung an 
den Fahrzeughalter absehen, wenn es unbillig wäre, den Halter des Kraft-
fahrzeugs oder seinen Beauftragten mit den Kosten zu belasten.1929 Mit der 
Unbilligkeit verwendet der deutsche Gesetzgeber ebenso wie jener in der 
Schweiz mit der «Verhältnismässigkeit»1930 einen unbestimmten Begriff, 
welcher der Auslegung bedarf und den rechtsanwendenden Strafbehörden 
einen Ermessensspielraum einräumt. Das schweizerische Recht kennt einen 
Billigkeitsentscheid nur, wenn das Verfahren wegen Schuldunfähigkeit der 
beschuldigten Person eingestellt oder sie aus diesem Grund freigesprochen 
wird.1931 Eine allfällige Schuldunfähigkeit des Fahrzeughalters ist bei der Bus-
senerhebung nach Art. 7 OBG unbeachtlich und kann entsprechend auch nicht 
gestützt darauf zu einer Einstellung des Verfahrens oder einem Freispruch füh-
ren.1932 Dieser kann sich in der Schweiz jedoch von der Bezahlung der Busse 
befreien, wenn er im ordentlichen Strafverfahren glaubhaft darlegt, dass das 
Fahrzeug gegen seinen Willen benutzt wurde und er dies trotz entsprechender 
Sorgfalt nicht verhindern konnte.1933

1927 Siehe Art. 309 Abs. 4 StPO; gegen eine unbekannte Täterschaft einen Strafbefehl zu 
erlassen, ist nicht möglich, da es an den Voraussetzungen für ein Strafbefehlsver-
fahren im Sinne von Art. 352 Abs. 1 StPO fehlt.

1928 Art. 426 Abs. 2 StPO; vgl. zu den Verfahrenskosten auch Art. 417 StPO.
1929 § 25a Abs. 1 Satz 3 StVG (D).
1930 Siehe Ausführungen in I.B.3.2.
1931 Art. 419 StPO.
1932 Siehe Ausführungen in II.B.5.1
1933 Art. 7 Abs. 5 OBG.
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4.2 Gründe für die Annahme der Unbilligkeit
a. Fehlende Zustellung des Anhörungsbogens
Wie bereits aufgezeigt wurde, wird in Deutschland nicht immer dem Fahrzeug-
halter ein Anhörungsbogen zugestellt.1934 Entsprechend kann der Fahrzeug-
halter auch nicht mit dem Einwand, diesen nicht erhalten zu haben, gehört 
werden.1935 In der Schweiz werden beim Vorbringen des Fahrzeughalters, er 
habe den Übertretungsvorhalt und die Zahlungserinnerung durch die schwei-
zerische Polizei nicht erhalten, von diesem im ordentlichen Strafverfahren 
i.d.R. die Busse und die Kosten dennoch erhoben, sofern keine konkreten An-
zeichen für eine Fehlzustellung seitens der Behörden vorliegen.1936 Beim 
Anbringen des Ordnungsbussen-Steckzettels am Fahrzeug und der Zustel-
lung der Zahlungserinnerung mit A-Post liegt die Beweislast hingegen bei der 
Strafbehörde.1937 Das gilt auch dann, wenn der Fahrzeughalter glaubhaft dar-
legen kann, dass die Frist zur Bezahlung der Ordnungsbusse vor Erhalt des 
Bedenkfristformulars oder des Übertretungsvorhalts und der Zahlungserin-
nerung ablief und entsprechend eine fristgerechte Zahlung nicht möglich 
war. Hier dürfen im ordentlichen Strafverfahren keine Verfahrenskosten er-
hoben werden und ggf. ist der Strafbefehl national zur polizeilichen Zustel-
lung auszuschreiben.

b. Fehlende Kenntnis der Strafbehörde von der Täterschaft trotz 
 Nennung durch Fahrzeughalter

Unbillig ist die Kostenauferlegung und von einer solchen wird in Deutschland 
abgesehen, wenn der Fahrzeughalter die tatsächliche Fahrzeugführerschaft 
bspw. nennt, sein entsprechendes Schreiben jedoch ohne sein Verschulden 
der Verwaltungsbehörde nicht zur Kenntnis gebracht wird.1938 Dies wird in der 
schweizerischen Praxis gleichermassen gehandhabt und von der Bussenerhe-
bung und allenfalls der Kostenauferlegung an den Fahrzeughalter abgesehen, 
da dieser seiner indirekten Informationspflicht1939 nachgekommen ist.1940

1934 Siehe Ausführungen in IV.C.3.1.
1935 köNig, Kurz-Komm, N 7 zu § 25a StVG (D) mit Verweis auf reDiger, S. 114.
1936 Zur Vermutung der ordnungsgemässen Zustellung siehe Urteil des BGer 6B_753/2018 

vom 13. Februar 2019 E. 5; siehe Ausführungen in I.B.2.2.e und I.B.3.3.d.
1937 Verfügung des Obergerichts des Kantons Bern BK 23 39 vom 16. Juni 2023 E. 4.2; siehe 

Ausführung in I.B.3.3.d.
1938 köNig, Kurz-Komm, N 9 zu § 25a StVG (D).
1939 Siehe Ausführungen in III.C.3.2.a.
1940 Siehe Art. 426 Abs. 3 Bst. a StPO.
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c. Verzögerte oder unterlassene Ermittlungshandlungen

Der Fahrzeughalter kann sich des Weiteren von der deutschen Kostenauferle-
gung befreien, wenn er darlegt, dass die deutsche Verwaltungsbehörde Er-
mittlungen verzögerte1941 oder unterliess1942 und dies zur Unmöglichkeit 
der Täterermittlung im Sinne von § 25a StVG (D) führte. Dieses Vorbringen 
des Fahrzeughalters ist gar von Amtes wegen zu berücksichtigen,1943 was im 
Sinne des Beschleunigungsgebots ist, welches sowohl in Deutschland als auch 
in der Schweiz gilt.1944 Unterlässt die schweizerische Polizei pflichtwidrig ge-
wisse Ermittlungshandlungen, werden diese — wenn möglich — im ordentli-
chen Strafverfahren nachgeholt, zumal die Übertretungsstrafbehörde und 
die Staatsanwaltschaft von Gesetzes wegen ebenso mit gleicher Sorgfalt ent-
lastende Umstände zu untersuchen haben.1945 Verfahrensverzögerungen im 
Verfahren gegen den Fahrzeughalter selbst führen höchstens zu einer Bussen-
reduktion im Rahmen eines Strafminderungsgrundes und keiner Verfahrens-
einstellung.1946 Soweit der Fahrzeughalter seiner Pflicht nachkommt und die 
Täterschaft individualisierbar benennt, ist diese nicht mehr unbekannt und 
Ersterer ist von der Bussenerhebung nach Art. 7 OBG und allenfalls der Kosten-
auferlegung befreit. Alsdann kann es — gemäss der Rechtsprechung des BGer — 
angesichts des Wortlauts von Art. 6 Abs. 5 aOBG/2014 (der Vorgängernorm des 
heutigen Art. 7 OBG) nicht darauf ankommen, ob die Busse gegenüber diesem 
Fahrzeugführer einbringlich ist oder nicht.1947

d. Entgegen Eintragung im Fahrzeugausweis nicht tatsächlicher Halter
Im Gegensatz zur schweizerischen Regelung kann sich der Fahrzeughalter von 
der deutsche Kostenauferlegung befreien, wenn er im Verwaltungsverfahren 
vorträgt, dass er nicht der tatsächliche (materielle) Halter ist (Beweis des Gegen-
teils).1948 Andernfalls dürfen die deutschen Verwaltungsbehörden, Staatsan-

1941 hühNerMaNN, Komm Strassenverkehrsrecht, N 6 zu § 25a StVG (D); köNig, Kurz-
Komm, N 7 zu § 25a StVG (D); siehe Ausführungen in IV.C.3.

1942 köNig, Kurz-Komm, N 7 zu § 25a StVG (D) mit Verweis auf reDiger, S. 73–78.
1943 hühNerMaNN, Komm Strassenverkehrsrecht, N 6 zu § 25a StVG (D).
1944 Art. 6 Ziff. 1 Satz 1 EMRK.
1945 Art. 6 Abs. 2 StPO.
1946 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in I.B.3.2.e.
1947 Urteil des BGer 6B_1007/2016 vom 10. Mai 2017 E. 1.5 (siehe zu diesem Urteil Müller, 

AJP 2018, S. 1568 ff.).
1948 heNTsChel, DAR 1989, S. 90 m.w.H.; JaNiszewski, NStZ 1989, S. 260 f.; köNig, Kurz-

Komm, N 10 zu § 25a StVG (D); saNDherr, NZV 2007, S. 436 f.; siehe Ausführungen in 
IV.C.2.1.
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waltschaften und Gerichte davon ausgehen, dass der Eingetragene der Halter 
des Fahrzeugs ist.1949 Bei Unklarheiten muss der Fahrzeughalter nachweisen, 
dass er die Verfügungsgewalt über das Fahrzeug vollständig auf eine andere 
Person übertragen hat1950 und auf die Benutzung des Fahrzeugs im Einzelnen 
keinen Einfluss nehmen konnte.1951 Dies gelingt ihm namentlich durch die 
Vorlage eines Miet-, Leih- oder Leasingvertrages.1952 In der Schweiz vermag er 
dies unter Umständen auch darzutun, jedoch nicht über den Beweis, dass er 
nicht der tatsächliche (materielle) Halter ist, sondern vielmehr durch die Nen-
nung des (mutmasslichen) Fahrzeugführers im Ermittlungsverfahren nach 
Art. 7 Abs. 4 OBG1953 oder den Befreiungsbeweis im ordentlichen Strafver-
fahren gemäss Abs. 5 dieser Vorschrift.

D. Zusammenfassung wesentlicher Erkenntnisse 
und Schlussfolgerungen

Beim Vergleich mit der deutschen Rechtslage hinsichtlich der Verantwortlich-
keit des Fahrzeughalters wurden zunächst die Verfahren zur Verfolgung und 
Ahndung von geringfügigen Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrs-
recht auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede untersucht. In Deutschland und 
in der Schweiz wird zunächst ein sog. Vorverfahren1954 zur Ahndung gering-
fügiger Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsrecht geführt. Im poli-
zeilichen Ermittlungsverfahren stellen die Polizeiangehörigen den in straf-
rechtlicher Hinsicht relevanten Sachverhalt fest. In Deutschland folgt bei Ord-
nungswidrigkeiten hierauf das Verwarnungs- und das Bussgeldverfahren. 
Das Verwarnungsverfahren1955 wird bei geringfügigen Ordnungswidrigkeiten, 
welche mit einem Verwarnungsgeld zwischen EUR 5.— und EUR 55.— geahndet 
werden, eingeleitet und durchgeführt. Schwerere Ordnungswidrigkeiten 

1949 hühNerMaNN, Komm Strassenverkehrsrecht, N 9 zu § 25a StVG (D); köNig, Kurz-
Komm, N 10 zu § 25a StVG (D); vgl. §§ 11 f. FZV.

1950 Siehe hühNerMaNN, Komm Strassenverkehrsrecht, N 9 zu § 25a StVG (D).
1951 köNig, Kurz-Komm, N 10 zu § 25a StVG (D).
1952 Siehe hühNerMaNN, Komm Strassenverkehrsrecht, N 9a zu § 25a StVG (D); siehe köNig, 

Kurz-Komm, N 10 zu § 25a StVG (D); vgl. Urteil des BGer 6B_1007/2016 vom 10. Mai 2017 
E. 1.5 (siehe zu diesem Urteil Müller, AJP 2018, S. 1568 ff.).

1953 Siehe Urteil des BGer 6B_1007/2016 vom 10. Mai 2017 E. 1.5 (siehe zu diesem Urteil Müller, 
AJP 2018, S. 1568 ff.).

1954 §§ 53–64 OWiG (D).
1955 §§ 56–58 OWiG (D).
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behandelt die Verwaltungsbehörde direkt im Bussgeldverfahren.1956 Bei 
Straftaten findet § 25a StVG (D) keine Anwendung,1957 was vergleichbar mit 
der schweizerischen Regelung ist, wonach Art. 7 OBG bei Vorliegen einer nicht 
in der Bussenliste 1 Anhang 1 OBV enthaltenen Übertretung nicht zur Anwen-
dung gelangt.1958

Im Verwarnungsverfahren1959 können die deutsche Verwaltungsbehörde 
(Bussgeldstelle) oder ermächtigte Beamte des Aussen- und Polizeidienstes auf 
die Erhebung eines Verwarnungsgeldes verzichten.1960 Das Schweizer Recht 
sieht eine Verwarnung nur im kostenpflichtigen Administrativmassnahmen-
verfahren vor (Art. 16 Abs. 2 und Art. 16a Abs. 3 SVG).1961 Während die deutsche 
Regelung ein unbeschränktes Opportunitätsprinzip vorsieht,1962 obliegt in 
der Schweiz der Verzicht auf die Strafverfolgung der Übertretungsstrafbe-
hörde, der Staatsanwaltschaft und den Gerichten.1963 Im schweizerischen 
Strafverfahren besteht keine Möglichkeit, dass Polizeiangehörige als Mitglie-
der einer Verwaltungsbehörde einen Verzicht auf Strafverfolgung ausspre-
chen und das Ordnungsbussen- resp. Strafverfahren deshalb beenden.1964 Wie 
im schweizerischen Ordnungsbussenverfahren werden im deutschen Ver-
warnungsverfahren keine Kosten erhoben. Die Kostenauferlegung nach § 25a 
StVG (D) kommt bei der erfolgreichen Durchführung des Verwaltungsver-
fahrens nicht zur Anwendung.1965

Lehnt die betroffene Person das deutsche Verwarnungsangebot ab, indem 
sie bspw. das Verwarnungsgeld nicht bezahlt, wird das förmliche Bussgeld-
verfahren1966 — unter Umständen durch dieselbe (nicht so in der Schweiz)1967 

1956 §§ 35–52 OWiG (D); § 56 Abs. 1 OWiG (D).
1957 köNig, Kurz-Komm, N 4 zu § 25a StVG (D).
1958 Vgl. Art. 1 Abs. 1 OBG, welcher sich nur auf Übertretungen bezieht.
1959 Siehe Ausführungen in IV.B.1.1.
1960 § 56 Abs. 1 Satz 2 OWiG (D); wenn der Mindestbetrag von EUR 5.— nicht erreicht wird 

(gürTler, Kurz-Komm OWiG [D], N 18 zu § 56 OWiG [D]).
1961 Siehe Ausführungen in IV.B.1.1.a.
1962 § 47 Abs. 1 OWiG (D); zum Opportunitätsprinzip siehe ausführlich JaNiszewski, Ver-

kehrsstrafrecht, Nr. 158 ff.
1963 Art. 8 StPO i.V.m. Art. 357 Abs. 1 StPO.
1964 Vgl. aber Art. 307 Abs. 4 StPO.
1965 köNig, Kurz-Komm, N 4 zu § 25a StVG (D); siehe Ausführungen in IV.B.1.1.b.
1966 Siehe Ausführungen in IV.B.1.2.
1967 Zu den unterschiedlichen Behörden in der Schweiz siehe Ausführungen in IV.B.1.2.a.
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Verwaltungsbehörde1968 — eingeleitet.1969 Im Bussgeldverfahren erhebt diese 
Behörde i.d.R. auch die Verfahrenskosten, weshalb § 25a Abs. 1 StVG (D) aus-
drücklich anwendbar ist.1970 Dem Fahrzeughalter wird die Gebühr von 
EUR 20.— bis EUR 39.—1971 zuzüglich der Auslagen auferlegt, wenn der tat-
sächliche Führer des Kraftfahrzeugs nicht vor Eintritt der Verfolgungsver-
jährung ermittelt werden kann oder seine Eruierung einen unangemessenen 
Aufwand erfordern würde.1972 In der Schweiz kann die Strafbehörde neben 
allfälligen Verfahrenskosten — welche regelmässig höher als die erwähnten Ge-
bühren sind — die Busse vom Fahrzeughalter erheben.1973 Das ist wohl einer 
der bedeutendsten Unterschiede zwischen der deutschen und der schweize-
rischen Regelung. Es fällt auf, dass der Fahrzeughalter im Vorverfahren ein 
unterschiedliches finanzielles Risiko trägt. Zumal die (Ordnungs-)Bussen in 
der Schweiz höher als die deutschen Geldbussen bemessen sind.1974

Das deutsche Zwischenverfahren1975 bzw. das schweizerische Einspra-
cheverfahren sind sich sehr ähnlich. Nach dem Einspruch gegen den Bussgeld-
bescheid bzw. der Einsprache gegen den Strafbefehl überprüfen die Behörden 
deren Zulässigkeit und entscheiden über das weitere Vorgehen.1976 In beiden 
Ländern kann die zuständige Behörde einen neuen Bussgeldbescheid resp. 
Strafbefehl erlassen, wobei dieser unter Umständen auch zum Nachteil der 
betroffenen Person sein kann.1977 In Deutschland ist die betroffene Person im 

1968 Vgl. § 35 Abs. 1 OWiG (D); vgl. § 57 OWiG (D).
1969 Siehe Ausführungen in IV.B.1.2.a; zur Abgrenzung der Zuständigkeit von Verwal-

tungsbehörde und Staatsanwaltschaft siehe Ausführungen in IV.B.1.2.b.
1970 Siehe Ausführungen in IV.B.1.2.d.
1971 Verwaltungsbehörde EUR 20.— (§ 107 Abs. 2 OWiG [D]); Staatsanwaltschaft EUR 22.— 

(Ziff. 4302 Anlage 1 Kostenverzeichnis GKG [D]); Gericht EUR 39.— (Ziff. 4301 Anlage 1 
Kostenverzeichnis GKG [D]).

1972 § 25a Abs. 1 StVG (D).
1973 Art. 7 Abs. 1 OBG.
1974 Die Höhe des Bussgeldes richtet sich nach dem Bussgeldkatalog der BKatV (D), wel-

cher mit der Bussenliste 1 Anhang 1 OBV vergleichbar ist; siehe Ausführungen in 
IV.B.1.2.a.

1975 § 69 OWiG (D).
1976 § 69 Abs. 2 OWiG (D); Nr. 5115 Abs. 1 Anlage 1 RVG (D); Art. 354 Abs. 1 StPO, Art. 355 Abs. 1 

und Abs. 3 StPO.
1977 § 66 Abs. 2 Ziff. 1 Bst. b OWiG (D); zur fehlenden Anwendbarkeit des Verbots der re-

formatio in peius im schweizerischen Strafbefehlsverfahren siehe Urteil des BGer 
6B_1079/2015 vom 29. Februar 2016 E. 5.1 mit Verweis auf rikliN, BSK StPO, N 4 zu 
Art. 355 StPO; hinsichtlich der Frage der Geltung des Verschlechterungsverbots nach 
Erlass eines zweiten Strafbefehls siehe MaNgo-Meier, AJP 2016, S. 1554; vgl. Art. 391 
Abs. 2 StPO; vgl. zum Ganzen Ausführungen in IV.B.2.

291 D. Zusammenfassung wesentlicher Erkenntnisse und Schlussfolgerungen

https://perma.cc/S2RP-3SPV
https://perma.cc/CV39-F9YJ
https://perma.cc/H8VX-UT6N
https://perma.cc/LWY6-Y8ER
https://perma.cc/BMF4-GMVH
https://perma.cc/BMF4-GMVH
https://perma.cc/BMF4-GMVH
https://perma.cc/S2RP-3SPV
https://perma.cc/7SMB-63CY
https://perma.cc/78LF-QRDM
https://perma.cc/MQ79-XGBK
https://perma.cc/7B6S-QZP9
https://perma.cc/7B6S-QZP9
https://perma.cc/6DYU-HE47
https://perma.cc/NUQ7-9KLB
https://perma.cc/NUQ7-9KLB
https://perma.cc/NUQ7-9KLB
https://perma.cc/VJ88-DSR6
https://perma.cc/5KHG-ALBP
https://perma.cc/5KHG-ALBP
https://perma.cc/NUQ7-9KLB
https://perma.cc/NQ22-6Q52
https://perma.cc/NQ22-6Q52


Bussgeldbescheid darauf hinzuweisen, dass bei einer Einsprache resp. bei 
einem Einspruch für den Betroffenen auch eine nachteiligere Entscheidung 
getroffen werden kann.1978 Ein solcher Verweis ist im schweizerischen Straf-
befehl nicht vorgesehen.1979

Zum Hauptverfahren1980 bzw. gerichtlichen Verfahren kommt es, wenn 
die Behörde am Bussgeldbescheid bzw. am Strafbefehl festhält. Im Gegen-
satz zur deutschen Regelung1981 kann die Überweisung an das Gericht in der 
Schweiz auch durch die Verwaltungsbehörde (Übertretungsstrafbehörde) 
erfolgen.1982 Bei einem Freispruch im Hauptverfahren wegen einer Ordnungs-
widrigkeit und/oder mit dem Einverständnis der betroffenen Person besteht 
in Deutschland die Möglichkeit der Durchführung eines sog. Beschlussver-
fahrens (Verfahren ohne Hauptverhandlung), welches in der Schweiz recht-
lich nicht vorgesehen ist.1983 Unterschiede bestehen zudem beim weiteren 
Instanzenzug im Zusammenhang mit der Halterverantwortlichkeit. Während 
in Deutschland der Kostenentscheid des AG (D)1984 bei Ordnungswidrigkei-
ten bis EUR 250.— nicht anfechtbar ist,1985 steht dem Halter in der Schweiz der 
übliche Instanzenweg, wenn auch mit beschränkter Kognition, offen.1986

Hinsichtlich der (weiteren)1987 Massnahmen der Behörden für den Stras-
senverkehr1988 bzw. der Administrativmassnahmen wurde festgestellt, dass 

1978 § 66 Abs. 2 Ziff. 1 Bst. b OWiG (D); zur fehlenden Anwendbarkeit des Verbots der reform-
atio in peius im schweizerischen Strafbefehlsverfahren siehe Urteil des BGer 6B_1079/ 
2015 vom 29. Februar 2016 E. 5.1 mit Verweis auf rikliN, BSK StPO, N 4 zu Art. 355 StPO; 
hinsichtlich der Frage der Geltung des Verschlechterungsverbots nach Erlass eines 
zweiten Strafbefehls siehe MaNgo-Meier, AJP 2016, S. 1554; vgl. Art. 391 Abs. 2 StPO.

1979 Art. 353 StPO.
1980 §§ 71–78 OWiG (D).
1981 § 69 Abs. 3 und Abs. 4 OWiG (D); vgl. Art. 356 Abs. 1 StPO i.V.m. Art. 357 Abs. 1 StPO.
1982 Art. 356 Abs. 1 StPO i.V.m. Art. 357 Abs. 1 StPO; siehe Ausführungen in IV.B.3.1.
1983 § 72 OWiG (D); siehe Ausführungen in IV.B.3.2.
1984 § 68 OWiG (D).
1985 § 25a Abs. 3 Satz 3 StVG (D); kreNBerger/kruMM, OWiG (D) Komm, N 30 zu § 62 OWiG 

(D); köNig, Kurz-Komm, N 18 zu § 25a StVG (D); bei Ordnungswidrigkeiten ab EUR 250.— 
kann zu deren Beurteilung unter den Voraussetzungen nach § 79 OWiG (D) Rechts-
beschwerde an die nächsthöhere Instanz geführt werden. Bei Halte- und Parkverstös-
sen, welche § 25a StVG (D) zugrunde liegen, wird dieser Betrag aber nicht erreicht.

1986 Art. 398 ff. StPO; Art. 78 ff. BGG; siehe Ausführungen in III.C.3.3.d.
1987 Sofern die Bussgeldstelle im Strassenverkehrsamt integriert ist.
1988 Als Bundesoberbehörde für den Strassenverkehr wurde das Kraftfahrt-Bundesamt 

errichtet (§ 1 Abs. 1 Gesetz über die Errichtung eines Kraftfahrt-Bundesamtes in der 
im BGBl. [D] Teil III, Gliederungsnummer 9230-1 veröffentlichten bereinigten Fassung, 
das zuletzt durch Art. 32 des Gesetzes vom 27. Juli 2021 [BGBl. [D] I S. 3146] geändert 
worden ist).
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sowohl bei geringfügigen Ordnungswidrigkeiten, welche im Verwarnungs-
verfahren beurteilt werden, als auch bei Ordnungsbussentatbeständen kein 
Eintrag erfolgt.1989 Zudem kennen sowohl das deutsche als auch das schwei-
zerische Recht die Pflicht zum Führen eines Fahrtenbuches.1990

Nachdem der Verfahrensablauf beim Vorliegen von Ordnungswidrig-
keiten aufgezeigt worden war, wurden in einem nächsten Schritt die Elemente 
der Rechtssätze in § 25a StVG (D) einer näheren Betrachtung unterzogen. Hier-
bei galt es zunächst den Anwendungsbereich dieser Vorschrift zu untersu-
chen. Die Halterverantwortlichkeit in Deutschland ist auf gewisse geringfü-
gige Delikte eingeschränkt, nämlich die Halt- und Parkverstösse im öffentli-
chen Verkehrsraum.1991 Der räumliche Geltungsbereich für die Anwendung 
von Art. 7 OBG ist vergleichbar, während die Ausdehnung auf den fliessenden 
Verkehr zu einem erweiterten Anwendungsbereich der Halterverantwort-
lichkeit und einer stärkeren Kostenentlastung der Behörden bei Verfahren 
wegen geringfügiger Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsrecht 
führt.1992 Ausgeschlossen ist sowohl das Ordnungsbussen- als auch das Buss-
geldverfahren und mithin Art. 7 OBG bzw. § 25a StVG (D), wenn das Delikt aus-
serhalb des öffentlichen Verkehrsraums begangen wird.1993

Alsdann wurde auf den Halterbegriff eingegangen. Das deutsche Strassen-
verkehrsrecht verwendet sowohl bei der zivilrechtlichen Haftpflichtnorm 
nach § 7 StVG (D) als auch bei der Kostenauferlegung nach § 25a StVG (D) den-
selben materiellen Halterbegriff.1994 Halter eines Kraftfahrzeugs ist demnach, 
«wer es für eigene Rechnung in Gebrauch hat und die Verfügungsgewalt da-
rüber besitzt, die ein solcher Gebrauch voraussetzt».1995 Dies erinnert an den 
schweizerischen Halterbegriff im materiellen Sinne, welcher im Haftpflicht-

1989 Siehe Ausführungen in IV.B.4.1 und V.A.6; vgl. § 59 Abs. 1 Ziff. 7 Bst. c FeV (D) i.V.m. An-
lage 13 FeV (D); vgl. Art. 16 Abs. 2 SVG.

1990 Art. 20 Abs. 1 SVAV; die Pflicht zum Führen eines Mieterverzeichnisses kennen die 
Kantone Basel (§ 13 Abs. 2 StVO [BS]), Genf (Art. 9A Abs. 3 LaLCR [GE]) und Zürich (§ 15 
Abs. 2 VAG [ZH]).

1991 köNig, Kurz-Komm, N 5 zu § 25a StVG (D).
1992 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in IV.C.1.
1993 Vgl. Art. 1 Abs. 1 Bst. a Ziff. 7 OBG i.V.m. Art. 1 Abs. 1 SVG und Art. 1 Abs. 2 VRV; vgl. Burhoff, 

Handbuch OWi-Verfahren, Nr. 2444 m.w.H.
1994 köNig, Kurz-Komm, N 10 zu § 25a StVG (D), Berz, NZV 1988, S. 116, gaeDTke/keTTNer, 

NZV 2008, S. 534; a.M. Beschluss des AG (D) Mannheim 24 OWI 101/88 vom 11. Juli 1988, 
in: NZV 3/1988, S. 116 (S. 116); vgl. Beschluss des AG (D) Osnabrück 4 Ordnungswidrig-
keiten 27 Js 36502/87 (1243/87) vom 30. Mai 1988, in: NZV 5/1988, S. 196 (S. 196).

1995 Urteil des BGH (D) VI ZR 378/90 vom 3. Dezember 1991 E. 2a, in: NJW 14/1992, S. 900 ff. 
(S. 902); xaNke, Praxishandbuch, N 118 zu Kap. 4.
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recht massgebend ist.1996 Im schweizerischen Haftpflichtverfahren stellt der 
Eintrag im Fahrzeugausweis ein aus der Erfahrung gewonnenes Indiz für das 
zivilrechtliche Haftungssubjekt nach Art. 58 SVG dar.1997 Das BGer anerkennt 
diese Indizienwirkung ebenso im ordentlichen Strafverfahren bei der Be-
urteilung von Übertretungen gegen das Strassenverkehrsrecht.1998 Vor der 
Einführung von Art. 7 OBG war es dem Sachrichter unbenommen, die formelle 
Haltereigenschaft als Indiz für die Täterschaft zu werten. Heute wird er gestützt 
auf diese Norm für das Fehlverhalten einer anderen Person «mitverantwort-
lich» resp. durch die Erhebung der Busse anhand der Bussenliste 1 Anhang 1 
OBV in indirekter Weise zum Täter gemacht.1999 Im deutschen Strassenver-
kehrsrecht erbringt die formelle Eintragung als Halter nicht den vollen Be-
weis der Täterschaft, sondern ihr kommt lediglich Indizienwirkung zu.2000 
Bei einer Kostenauferlegung nach § 25a StVG (D) kann darauf allerdings ab-
gestellt werden, solange die betroffene Person nicht den Beweis des Gegen-
teils erbringt.2001

Da in der Schweiz grundsätzlich nur eine Person im Fahrzeugausweis 
als Halter eingetragen wird,2002 ist die Erhebung der Ordnungsbusse und 
unter Umständen der Verfahrenskosten von einem Mithalter nicht möglich. 
Dies im Gegensatz zum Anwendungsfall von § 25a StVG (D), bei welchem die 
deutsche Behörde eruieren muss, in wessen unmittelbarem Einflussbereich 
das Fahrzeug zum Tatzeitpunkt stand.2003

Ein weiterer markanter Unterschied zur deutschen Regelung besteht im 
Einbeziehen von beauftragten Personen und Unternehmen. Anders als Art. 7 
OBG nennt § 25a StVG (D) Erstere ausdrücklich. Der Einbezug von Beauftragten 

1996 Siehe BGE 129 III 102 Regeste S. 102 und E. 2.1 S. 103 m.w.H. (kritisch betrachtet diese 
Rechtsprechung zum Halterbegriff giger, SVG Komm, N 25 zu Art. 58 SVG); siehe 
Art. 78 Abs. 1 VZV; siehe Ausführungen in I.B.3.1.a.

1997 ofTiNger/sTark, N 104 zu § 25.
1998 Urteil des BGer 6B_235/2021 vom 29. Juli 2021 E. 2.3.2; Urteil des BGer 6B_843/2018 vom 

8. Januar 2019 E. 1.4; Urteil des BGer 6B_812/2011 vom 19. April 2012 E. 1.5; Urteil des 
BGer 6B_812/2011 vom 19. April 2012 E. 1.5 m.w.H.; Urteil des BGer 6B_713/2011 vom 
1. Dezember 2011 E. 2; Urteil des BGer 6B_628/2010 vom 7. Oktober 2010 E. 2.3; Urteil des 
BGer 6B_439/2010 vom 29. Juni 2010 E. 5.7; Urteil des BGer 6B_41/2009 vom 1. Mai 2009 
E. 5 m.w.H.; Urteil des BGer 1P.277/2004 vom 15. September 2004 E. 3.1 m.w.H.; Urteil des 
BGer 1P.641/2000 vom 24. April 2001 E. 4, in: Pra 90/2001 Nr. 110, S. 639 ff. (S. 643).

1999 Botschaft OBG 2014 (Bundesrat), S. 988; vgl. zum Ganzen Ausführungen in IV.C.2.1.
2000 reDiger, S. 5.
2001 heNTsChel, DAR 1989, S. 90 m.w.H.; JaNiszewski, NStZ 1989, S. 260 f.; köNig, Kurz-

Komm, N 10 zu § 25a StVG (D); saNDherr, NZV 2007, S. 436 f.; siehe Ausführungen 
in IV.C.2.1.

2002 Art. 78 Abs. 1bis VZV.
2003 reDiger, S. 63 f.; vgl. zum Ganzen Ausführungen in IV.C.2.2.
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widerspiegelt das Veranlasserprinzip (bzw. Verursacherprinzip),2004 welches 
in der Schweiz — nach der hier vertretenen Auffassung — nicht zur Anwendung 
gelangt, sofern Art. 7 OBG «Strafcharakter» zugesprochen wird und mithin das 
Schuldprinzip gilt.2005 Abgesehen davon ist diese Vorschrift auch nicht — wie 
bereits ausgeführt wurde — im Sinne des Verursacherprinzips.2006 Entgegen 
der besagten deutschen Vorschrift waren in der Schweiz bis zum 1. Oktober 
2023 ebenso wenig «juristische Personen» von Art. 7 OBG explizit erfasst,2007 
obwohl die «Firma» des Unternehmens durch die Zulassungsbehörde im Fahr-
zeugausweis eingetragen werden kann.2008 Die strafrechtliche Halterverant-
wortlichkeit einer juristischen Person (und allgemein von Unternehmen)2009 
für fremdes Verhalten im Ordnungsbussenbereich verletzte deshalb nach der 
bundesgerichtlichen Rechtsprechung das Legalitätsprinzip nach Art. 1 StGB 
und Art. 7 Ziff. 1 EMRK.2010 Heute besteht mit Art. 7 Abs. 1 OBG eine hinreichend 
bestimmte gesetzliche Grundlage, um diese Bestimmung auch auf juristische 
Personen — jedoch nicht auf Einzelunternehmen und gewisse2011 Rechtsge-
meinschaften — anzuwenden. Im Gegensatz dazu besteht im deutschen Recht 
ausdrücklich eine Norm im Ordnungswidrigkeitenrecht, die vorsieht, dass 
neben juristischen Personen ebenso Personenvereinigungen Geldbussen 
auferlegt werden können.2012

2004 Siehe Ausführungen in III.I.1.
2005 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in IV.C.2.3.
2006 Siehe Ausführungen in II.D.3.1.a.
2007 Siehe § 6 Abs. 1 Ziff. 2 FZV (D).
2008 Art. 4 Bst. b IVZV i.V.m. Ziff. 2.22 Anhang 1 IVZV (ehemals Art. 3 Abs. 1 Bst. b Ziff. 1 MOFIS- 

Register-Verordnung); siehe Urteil des BGer 6B_1007/2016 vom 10. Mai 2017 E. 1.4 
m.w.H. (siehe zu diesem Urteil Müller, AJP 2018, S. 1568 ff.); siehe Ziff. 1 Anhang 5 VVV; 
der Überbegriff «Unternehmen» (und nicht «juristische Person») wurde hier bewusst 
verwendet, da Halter eines Motorfahrzeug neben juristischen Personen auch Rechts-
gemeinschaften ohne Rechtspersönlichkeit (vgl. Art. 102 Abs. 4 Bst. c StGB) sein kön-
nen (ProBsT, BSK SVG, N 228 zu Art. 58 SVG; sChaffhauser/zellweger, Nr. 868); siehe 
sChaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Nr. 247; 
siehe Ausführungen in I.C.

2009 Vgl. Art. 102 Abs. 4 StGB.
2010 BGE 144 I 242 E. 3.1.2 S. 251 und E. 3.2 S. 253 (siehe Medienmitteilung Juni 2018 [BGer], 

S. 1 f.); a.M. Urteil des Obergerichts des Kantons Zug BZ 2015 54 vom 21. Juli 2015, in: 
CAN 85/2015, S. 238 ff. (E. 3.3 S. 239 f.).

2011 Die einfache Gesellschaft hat keine Firma, sondern einen Namen. Da die einfachen 
Gesellschaften keinen Sitz im rechtlichen Sinne haben, fehlt es zudem an der Adresse 
für die Vornahme eines Eintrags im Fahrzeugausweis (vgl. Art. 4 Bst. b IVZV i.V.m. 
Ziff. 2.22 Anhang 1 IVZV). Bei im Handelsregister eingetragenen Unternehmen kann 
hingegen ein solcher Eintrag erfolgen (vgl. Entscheid der Verwaltungsrekurskommis-
sion des Kantons St. Gallen I/2-2014/35 vom 8. Januar 2015 Regeste).

2012 § 30 OWiG (D); vgl. Beschluss des OLG (D) Köln 3 Ss 523/83 vom 24. August 1983, in: VRS 
66/1984, S. 157 f. (S. 157); vgl. zum Ganzen Ausführungen in IV.C.2.4.
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Nach der Klärung, wer als verantwortliche Person im Sinne von Art. 7 OBG 
infrage kommt, wurde in einem weiteren Schritt auf den durch die Strafver-
folgungsbehörden zu betreibenden Aufwand eingegangen.2013 Die schwei-
zerische Bussenerhebung nach Art. 7 OBG gelangt namentlich dann zur An-
wendung, wenn die Täterschaft nicht mit verhältnismässigem Aufwand ermit-
telbar ist.2014 Dies ist im Sinne des vereinfachten, schnellen und kostenfreien 
Ordnungsbussenverfahrens.2015 Nicht charakteristisch für dieses Verfahren 
hingegen ist die Einräumung eines derart grossen Ermessensspielraums der 
Strafbehörden. Mit der Formulierung der «Verhältnismässigkeit» verwendete 
der Gesetzgeber einen unbestimmten Begriff, der dies zulässt und deshalb in 
dieser Arbeit zu konkretisieren war. Zu neuen Erkenntnissen verhalfen die 
Ausführungen der deutschen Rechtsprechung und in der Literatur zur zweiten 
Alternative von § 25a StVG (D), auch wenn festgestellt werden musste, dass diese 
nicht einheitlich sind.2016 Als angemessene und zumutbare Massnahmen wer-
den das umgehende Anbringen des Verkehrsordnungswidrigkeitsangebots 
mit2017 oder ohne2018 Anhörungsbogen oder die Anhörung binnen 22019–32020 
Wochen oder ohne Frist2021 genannt. Aufgrund der soeben aufgezeigten gros-
sen Bandbreite konnten zunächst keine Schlüsse für die Bedeutung der Ver-
hältnismässigkeit nach Art. 7 Abs. 5 OBG gezogen werden. Dies galt jedoch 
nicht für die Feststellung, dass die Angemessenheit sich nach der Bedeutung 

2013 Siehe Ausführungen in IV.C.3.
2014 Art. 7 Abs. 5 OBG.
2015 Art. 1 Abs. 1 OBG; Art. 12 OBG; eiCker/MaNgo-Meier, Repetitorium Nebenstrafrecht, 

S. 59; eiCker, NK 2018, S. 269; MaeDer, AJP 2014, S. 680 m.w.H.
2016 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in IV.C.3.1.
2017 hühNerMaNN, Komm Strassenverkehrsrecht, N 3d zu § 25a StVG (D); reDiger, S. 87 f.; 

vgl. Beschluss des AG (D) Bergisch Gladbach 49 OWi 747/88 vom 15. November 1988, in: 
NZV 9/1989, S. 366 f. (S. 366).

2018 köNig, Kurz-Komm, N 7 zu § 25a StVG (D) m.w.H.; JaNiszewski, NStZ 1990, S. 274 mit Ver-
weis auf Beschluss des BVerfG (D) 2 BvR 239/88, 1205, 1533 und 1095/87 vom 1. Juni 1989, 
in: NZV 10/1989, S. 398 f. (S. 398); heNTsChel DAR 1989, S. 91 f.; gürTler, Kurz-Komm 
OWiG (D), N 9 zu Vor § 109a OWiG (D); siehe Beschluss des BVerfG (D) 2 BvR 239/88 
u.a. vom 1. Juni 1989 E. 3, in: NJW 42/1989, S. 2679 f. (E. B.II.2 S. 2680); siehe Beschluss 
des AG (D) Detmold 5 OWi 28/89 vom 12. April 1989, in: NZV 9/1989, S. 367 (S. 367).

2019 heNTsChel, DAR 1989, S. 92 m.w.H.; hühNerMaNN, Komm Strassenverkehrsrecht, N 3d 
zu § 25a StVG (D) m.w.H.; köNig, Kurz-Komm, N 7 zu § 25a StVG (D) m.w.H.; Beschluss des 
AG (D) Bergisch Gladbach 49 OWi 747/88 vom 15. November 1988, in: NZV 9/1989, S. 366 f. 
(S. 366) m.w.H.

2020 gürTler, Kurz-Komm OWiG (D), N 9 zu Vor § 109a OWiG (D) m.w.H.; reDiger, S. 102 
m.w.H.

2021 hühNerMaNN, Komm Strassenverkehrsrecht, N 3d zu § 25a StVG (D) m.w.H.
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des Verstosses bemisst.2022 Aufwändige Ermittlungs- und Untersuchungs-
handlungen sind demnach im Bagatellbereich nicht gefordert. Nach der hier 
vertretenen Ansicht genügt grundsätzlich die Einräumung und Gewährung 
der Möglichkeit des Fahrzeughalters, die Täterschaft bei Erhalt des am Fahr-
zeug angebrachten digitalen Ordnungsbussen-Steckzettels oder des Übertre-
tungsvorhalts und der Zahlungserinnerung bekannt zu geben. Dies gilt ins-
besondere dann, wenn es sich um einen Fahrzeughalter mit Wohnsitz oder 
Sitz im Ausland handelt und die Ermittlungen infolgedessen erschwert sind 
sowie allenfalls im Rahmen der Rechtshilfe ergebnislos bleiben oder unmög-
lich waren. Die Beanspruchung der Rechtshilfe ist mithin namentlich dann als 
unangemessene Massnahme im Sinne von § 25a StVG (D) bzw. als unverhält-
nismässiger Aufwand gemäss Art. 7 Abs. 5 OBG zu betrachten, wenn keine Ver-
einbarungen zwischen den Ländern bestehen, welche die Verfolgung von 
Strassenverkehrsdelikten erleichtern.2023

Die Kostenentscheidung nach § 25a StVG (D) muss stets darauf beruhen, 
dass der Fahrzeugführer nicht oder nicht mit angemessenem Aufwand er-
mittelt werden konnte.2024 Während diesbezüglich Einigkeit in der deutschen 
Lehre besteht, ist hingegen umstritten, ob der Kostenbescheid nach Eintritt 
der Verfolgungsverjährung ergehen darf.2025 Das Amtsgericht Bergisch Glad-
bach erachtete mit Beschluss 48 OWi 1196/148 vom 20. Januar 2015 dieses Vor-
gehen gar als angebracht und bezeichnete es entsprechend als zulässig.2026 
Darin besteht ein weiterer wesentlicher Unterschied zur schweizerischen 
Vorschrift. Bei Eintritt der Verjährung des Art. 7 OBG zugrunde liegenden 
Strassenverkehrsdelikts nach drei Jahren2027 ist ebenso die Bussenerhebung 
infolge der fehlenden Prozessvoraussetzung nicht mehr möglich.2028 Sollen 
die Busse nach Art. 7 OBG und die Verfahrenskosten dennoch erhoben werden 

2022 köNig, Kurz-Komm, N 7 zu § 25a StVG (D).
2023 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in IV.C.3.1.
2024 gürTler, Kurz-Komm OWiG (D), N 13 zu Vor § 109a OWiG (D); heNTsChel, DAR 1989, 

S. 92; hühNer MaNN, Komm Strassenverkehrsrecht, N 3b zu § 25a StVG (D) m.w.H.; 
JaNiszewski, DAR 1986, S. 259 f.; köNig, Kurz-Komm, N 8 und N 13 zu § 25a StVG (D); 
reDiger, S. 199 f.; saNDherr, NZV 2007, S. 437.

2025 Bejahend: heNTsChel, DAR 1989, S. 92, hühNerMaNN, Komm Strassenverkehrsrecht, 
N 3b zu § 25a StVG (D) m.w.H., JaNiszewski, DAR 1986, S. 259, köNig, Kurz-Komm, N 8 und 
N 13 zu § 25a StVG (D), saNDherr, NZV 2007, S. 437; verneinend: gürTler, Kurz-Komm 
OWiG (D), N 13 zu Vor § 109a OWiG (D) und reDiger, S. 199 f.

2026 Beschluss des AG (D) Bergisch Gladbach 48 OWi 1196/148 vom 20. Januar 2015, in: NZV 
3/2017, S. 137 ff. (S. 137).

2027 Siehe Art. 109 StGB.
2028 Art. 310 Abs. 1 Bst. a StPO; Art. 319 Abs. 1 Bst. d StPO.
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können, müsste eine von den allgemeinen Bestimmungen des StGB abwei-
chende Verjährungsfrist normiert werden. Eine Verlängerung der Verjährungs-
frist macht jedoch insofern wenig Sinn, als bei einer derart langen Zeitdauer 
regelmässig davon ausgegangen werden muss, dass die nicht untätig geblie-
bene Strafbehörde die tatsächliche Fahrzeugführerschaft nicht mit verhältnis-
mässigem Aufwand zu ermitteln vermochte.2029

Abschliessend wurde rechtsvergleichend auf den Beweis zur Befreiung 
von der Kostenauferlegung (D) bzw. der Bussenerhebung und allenfalls der 
Kostenauferlegung (CH) eingegangen. In der Schweiz muss der Fahrzeughal-
ter glaubhaft darlegen, dass das Fahrzeug gegen seinen Willen benutzt wurde 
und er dies trotz entsprechender Sorgfalt nicht verhindern konnte.2030 Einen 
solchen Befreiungsbeweis gemäss Art. 7 Abs. 5 OBG hat der deutsche Gesetz-
geber in § 25a StVG (D) nicht vorgesehen; die Behörde kann jedoch gemäss 
Abs. 1 Satz 3 der besagten Norm bei Unbilligkeit von der Auferlegung der Kos-
ten absehen.2031 In einem letzten Schritt wurden die Gründe, aufgrund deren 
von einer Kosten- und/oder Bussenerhebung abgesehen werden kann, unter-
sucht. Hierbei wurde festgestellt, dass bei konkreten Anzeichen für eine Fehl-
zustellung seitens der deutschen bzw. schweizerischen Behörde diese i.d.R. 
keine Kosten erheben dürfen.2032 Wenn der Fahrzeughalter die Täterschaft 
zwar individualisierbar benennt, dies jedoch ohne sein Verschulden der Ver-
waltungsbehörde nicht zur Kenntnis gelangt, ist von der Halterverantwort-
lichkeit abzusehen.2033 Unbillig ist ebenso, wenn die Behörde Ermittlungen 
verzögert2034 oder unterlässt2035 und deshalb die Täterschaft (trotz zumut-
barer Mitwirkung des Halters) unbekannt bleibt. Von der Bussenerhebung nach 
Art. 7 OBG und allenfalls der Kostenauferlegung befreit ist der Fahrzeughalter, 
sobald er bspw. die Täterschaft individualisierbar benennt, diese mithin nicht 
mehr unbekannt ist und das Strafverfahren abgeschlossen werden kann (wo-
bei es dann nicht auf die Einbringlichkeit der Busse ankommt)2036.2037 Im 

2029 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in IV.C.3.2.
2030 Art. 7 Abs. 5 OBG.
2031 Siehe Ausführungen in IV.C.4.1.
2032 Siehe Ausführungen in I.B.2.2.e, I.B.3.3.d und IV.C.4.2.a.
2033 köNig, Kurz-Komm, N 9 zu § 25a StVG (D); siehe Art. 426 Abs. 3 Bst. a StPO; siehe Ausfüh-

rungen in IV.C.4.2.b.
2034 hühNerMaNN, Komm Strassenverkehrsrecht, N 6 zu § 25a StVG (D); köNig, Kurz-Komm, 

N 7 zu § 25a StVG (D); siehe Ausführungen in IV.C.3.
2035 köNig, Kurz-Komm, N 7 zu § 25a StVG (D) mit Verweis auf reDiger, S. 73–78.
2036 Urteil des BGer 6B_1007/2016 vom 10. Mai 2017 E. 1.5 (siehe zu diesem Urteil Müller, 

AJP 2018, S. 1568 ff.).
2037 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in IV.C.4.2.c.
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Unterschied zur schweizerischen Regelung kann sich der Fahrzeughalter in 
Deutschland von der Kostenauferlegung zudem befreien, wenn er im Ver-
waltungsverfahren substanziiert darlegt, dass er entgegen seiner Eintragung 
im Fahrzeugausweis nicht der tatsächliche Halter ist.2038 Dies gelingt ihm 
unter Umständen durch die Vorlage eines Miet-, Leih- oder Leasingvertrags.2039 
In der Schweiz kann dies auch genügen, ist dann aber unter dem Titel der 
Nennung der tatsächlichen Fahrzeugführerschaft nach Art. 7 Abs. 4 OBG 
oder des Befreiungsbeweises gemäss Abs. 5 dieser Vorschrift zu prüfen.2040

Aufgrund des Gesagten ist somit festzustellen, dass beide Länder ver-
gleichbare Regelungen getroffen haben und trotzdem bedeutende Abwei-
chungen auszumachen sind. In einem nächsten Schritt wird zu untersuchen 
sein, welche Schlüsse sich daraus hinsichtlich eines Korrekturbedarfs und 
für Regelungsvorschläge zu Art. 7 OBG ergeben.

2038 heNTsChel, DAR 1989, S. 90 m.w.H.; JaNiszewski, NStZ 1989, S. 260 f.; köNig, Kurz-
Komm, N 10 zu § 25a StVG (D); saNDherr, NZV 2007, S. 436 f.

2039 Siehe hühNerMaNN, Komm Strassenverkehrsrecht, N 9a zu § 25a StVG (D); siehe köNig, 
Kurz-Komm, N 10 zu § 25a StVG (D); vgl. Urteil des BGer 6B_1007/2016 vom 10. Mai 2017 
E. 1.5 (siehe zu diesem Urteil Müller, AJP 2018, S. 1568 ff.).

2040 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in IV.C.4.2.d; siehe Ausführungen in I.B.3.3.
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V.   Korrekturbedarf und 
Änderungsvorschläge zu  
Art. 7 OBG

Nach der Heranführung an das Forschungsthema2041 erfolgte eine eingehende 
Betrachtung von Art. 7 OBG.2042 Die Einordnung der Norm im schweizerischen 
Rechtssystem bereitet Schwierigkeiten resp. eine solche ist aufgrund von deren 
derzeitiger Ausgestaltung nicht möglich.2043 Es wurde aufgezeigt, dass durch 
die Anwendung von Art. 7 OBG Grundsätze des Straf(prozess)rechts beein-
trächtigt und verletzt werden.2044 Im Gegensatz zur schweizerischen Bestim-
mung gilt die entsprechende deutsche Kostenauferlegung in § 25a StVG (D) 
nach Ansicht des BVerfG (D) und der h.L. sowohl als mit dem Grundsatz nemo 
tenetur se ipsum accusare als auch mit dem Grundsatz nulla poena sine culpa 
vereinbar.2045 Es wurden deshalb Art. 7 OBG und § 25a StVG (D) einer rechtsver-
gleichenden Betrachtung unterzogen. Dabei wurden die Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede zwischen dem schweizerischen und dem deutschen Rechts-
system bei der Verfolgung und Beurteilung von geringfügigen Widerhandlun-
gen gegen das Strassenverkehrsrecht herausgearbeitet und aufgezeigt.2046 
Im angehenden Kapitel werden die Erkenntnisse aus dem Rechtsvergleich 
von Art. 7 OBG und § 25a StVG (D) dargelegt, und es wird aufgezeigt, wie Art. 7 
OBG abgeändert werden könnte, um bei Bejahung von dessen derzeit noch 
unklarem «Strafcharakters» Verletzungen von straf(prozess)rechtlichen 

2041 Siehe Ausführungen in I.A.
2042 Siehe Ausführungen in I.B.
2043 Siehe Ausführungen in II.
2044 Siehe Ausführungen in III.
2045 Beschluss des BVerfG (D) 2 BvR 239/88 vom 1. Juni 1989 E. I und E. 2b–2d, in: NJW 42/1989, 

S. 2679 ff. (S. 2680), welches auch einen Verstoss gegen den allgemeinen Gleichheitssatz 
und das Rechtsstaatsprinzip verneinte, JaNiszewski, DAR 1986, S. 257 f., JaNiszewski, 
Verkehrsstrafrecht, Nr. 149, JaNiszewski, AnwBl 1981, S. 353, heNTsChel, DAR 1989, 
S. 89 m.w.H., köNig, Kurz-Komm, N 2 zu § 25a StVG (D), hühNerMaNN, Komm Strassen-
verkehrsrecht, N 1 zu § 25a StVG (D), MössiNger, DAR 1985, S. 270 f., rogosCh, NZV 1989, 
S. 220; a.M. MürBe, DAR 1987, S. 71 und S. 73 f.

2046 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in IV.
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Grundsätzen zu vermeiden. Da beim Erlass von Rechtssätzen eine Vielzahl 
von Personen mitwirken und entsprechend auch unterschiedliche Interessen 
verfolgt oder anders gewichtet werden, gilt es nicht nur eine Lösung einer 
möglichen Ausgestaltung von Art. 7 OBG zu erforschen. Vielmehr werden 
verschiedene ergänzende und alternative Lösungsansätze dazu aufgezeigt. 
Dies wird auch Auswirkungen auf weitere Vorschriften haben. Für diese wer-
den entsprechend ebenso Änderungs- und Ergänzungsvorschläge erarbeitet.

Ziel dieses Kapitel ist es, die aus dem vorangehenden Vergleich mit dem 
deutschen Recht gewonnenen Erkenntnisse darzulegen. Es wird untersucht, 
wie eine Norm aussehen könnte, welche dem Sinn und Zweck von Art. 7 OBG 
entspricht und gleichzeitig systemkonform ist.

A. Bemerkungen zum Rechtsgleichheitsgebot
1. Festhalten an einer pauschalen Bussenbemessung

Die Höhe des Verwarnungsgeldes und der Geldbusse ist in Deutschland pau-
schal im Bussgeldkatalog der BKatV (D) festgelegt und bemisst sich damit 
vergleichbar wie die Ordnungsbusse in der Schweiz nach der Bussenliste. In 
der schweizerischen Bussenliste 1 Anhang 1 OBV werden sämtliche in einem 
vereinfachten Verfahren zu behandelnden Widerhandlungen gegen das 
Strassenverkehrsrecht aufgeführt, während im deutschen Bussgeldkatalog 
auch Geldbussen erfasst sind, die nicht mehr in einem Verwarnungsverfah-
ren erhoben werden können. Es werden mithin Delikte unterschiedlicher 
Schwere in der schweizerischen Bussenliste und im deutschen Bussgeldka-
talog erfasst.

Eine Ordnungswidrigkeit kann mit einem Verwarnungsgeld bis zu 
EUR 55.—2047 oder einer Geldbusse bis zu EUR 1000.— (oder mehr gemäss Ge-
setz)2048 geahndet werden, während hierzulande die maximale Höhe der 
Ordnungsbusse CHF 300.—2049 beträgt. An dieser pauschalen Bemessung der 
Busse je nach zugrunde liegender Widerhandlung gegen das SVG kann fest-
gehalten werden, da sie im Ordnungsbussenbereich — wie bereits oben in die-
ser Arbeit aufgezeigt — nicht gegen das Rechtsgleichheitsgebot verstösst.2050 

2047 § 56 Abs. 1 OWiG (D).
2048 § 17 Abs. 1 OWiG (D).
2049 Art. 1 Abs. 4 OBG.
2050 Siehe Ausführungen in III.A.1.
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Auf die Problematik der Erhebung einer verschuldensunabhängigen Busse 
und Ersatzfreiheitsstrafe wird in einem späteren Abschnitt dieser Arbeit ein-
gegangen.2051

2. Beibehalten der ermessensweise statt pauschal festgelegten 
Verfahrenskosten

Es bleibt zu untersuchen, ob neben der Busse (und der Ersatzfreiheitsstrafe, 
welche nach der hier vertretenen Ansicht im Anwendungsfall von Art. 7 OBG 
abgelehnt wird)2052 auch die Verfahrenskosten pauschal zu bemessen sind. 
Sowohl im Verwarnungsverfahren als auch im Ordnungsbussenverfahren 
sind keine Verfahrenskosten bzw. Gebühren und Auslagen zu bezahlen.2053

Im deutschen Bussgeldverfahren2054 wird hingegen als Gebühr bei der 
Festsetzung einer Geldbusse fünf vom Hundert des Betrages der festgesetz-
ten Geldbusse erhoben, jedoch mindestens EUR 25.— und höchstens 
EUR 7’500.—.2055 Hinzu kommen noch die Zustellungsauslagen nach § 107 
Abs. 3 OWiG (D). Trifft die deutsche Verwaltungsbehörde oder Staatsanwalt-
schaft im Falle des § 25a StVG (D) eine Entscheidung, so beträgt die Gebühr 
pauschal EUR 20.— oder EUR 22.—.2056 Bei einer abschliessenden Entscheidung 
durch das Gericht beläuft sich die Gebühr auf EUR 39.—.2057 Kann z.B. in 
Deutschland die Verwaltungsbehörde nicht mit angemessenem Aufwand vor 
Eintritt der Verjährung ermitteln, wer ein Fahrzeug auf der Autobahn oder 
Kraftstrasse abgestellt hat, so auferlegt sie dem Fahrzeughalter i.d.R. nicht die 
Busse von EUR 70.—,2058 sondern die Verfahrenskosten von EUR 20.— zuzüglich 
der Auslagen von EUR 3.50.2059 In der Schweiz erhebt die Untersuchungsbehör-
de hingegen vom Fahrzeughalter grundsätzlich die Busse von CHF 120.—, wenn 
die Strafverfolgungsbehörde nicht mit verhältnismässigen Aufwand fest-

2051 Siehe Ausführungen in V.G.1.1.b.
2052 Siehe Ausführungen in III.I.2.4.
2053 § 56 Abs. 3 Satz 2 OWiG (D); Art. 12 OBG.
2054 Ist der deutsche Fahrzeughalter mit dem Verwarnungsgeld nicht einverstanden oder 

übersteigt der Regelsatz EUR 55.—, kommt es zum Bussgeldverfahren (§ 56 Abs. 1 OWiG 
[D]; siehe Ausführungen in IV.B.1.2).

2055 § 107 Abs. 1 OWiG (D).
2056 § 107 Abs. 2 OWiG (D); Ziff. 4302 Anlage 1 Kostenverzeichnis GKG (D).
2057 Ziff. 4301 Anlage 1 Kostenverzeichnis GKG (D).
2058 Ziff. 85 Anlage Bussgeldkatalog BKatV (D); § 12 Abs. 2 StVO (D).
2059 § 25a Abs. 1 StVG (D); § 107 Abs. 3 Ziff. 2 OWiG (D); vgl. Ziff. 3.2.10 Anlage 13 FeV (D).
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stellen konnte, wer auf dem Pannenstreifen einer Autobahn bis zu 60 Minuten 
parkiert hat.2060 In der Schweiz ist also bereits die Ordnungsbusse zumeist 
höher als die deutsche Gebühr. Die Verfahrenskosten im ordentlichen Strafver-
fahren bestehen in der Schweiz grundsätzlich in einer einen Kostenrahmen 
umfassenden Grundpauschale (mindestens CHF 100.— plus weitere Gebühren 
und Auslagen), wobei die Bemessungsgrundlagen kantonal geregelt sind.2061 
Bei einem geringen Bussenbetrag sind die Verfahrenskosten in der Schweiz 
zumeist höher als die Übertretungsbusse. Der deutsche Fahrzeughalter, wel-
cher gegen die Kostenauferlegung an ihn vorgeht, trägt mithin ein geringeres 
Kostenrisiko als der schweizerische Fahrzeughalter, welcher die Ordnungs-
busse ablehnt oder nicht (fristgerecht) bezahlt.

Da der Ermittlungs- und Untersuchungsaufwand der Strafbehörden un-
terschiedlich hoch ausfallen kann, erscheint es sachgerechter, von einer pau-
schalen Bemessung der Verfahrenskosten wie im deutschen Ordnungswidrig-
keitenrecht abzusehen und die Bemessung im Ermessen der zuständigen Be-
hörde zu belassen bzw. nur einen Rahmenbereich festzulegen. Die Strafbe-
hörde kann alsdann intern die Kosten (z.B. eine Entscheidgebühr allenfalls 
aufgrund der Höhe des Bussenbetrags) festlegen. Bei der Erhebung der Verfah-
renskosten sind diese mithin am tatsächlichen Aufwand der Behörden zu 
bemessen. Insofern muss Art. 7 OBG nicht geändert werden. Dies hat auch bei 
einer allfälligen Ausgestaltung dieser Vorschrift als Kostenregelung zu gelten. 
Auf die Erhebung von Verfahrenskosten ist allerdings im ordentlichen Straf-
verfahren aufgrund des Gleichbehandlungsgebots zu verzichten, wenn das 
Ordnungsbussenverfahren durch die Strafverfolgungsbehörde nicht ordnungs-
gemäss durchgeführt wurde.

3. Anwendung des Kumulationsprinzips im Ordnungsbussen-
verfahren und ordentlichen Strafverfahren

Ist nicht von Tateinheit, sondern von Tatmehrheit auszugehen, wird in Deutsch-
land jede Ordnungswidrigkeit gesondert geahndet.2062 Es wird mithin keine 
Gesamtstrafe im Sinne von § 53 StGB (D) gebildet, sondern die Geldbussen 

2060 Ziff. 2.226 Bussenliste 1 Anhang 1 OBV; Art. 36 Abs. 3 VRV.
2061 Z.B. sind im Kanton Zürich die Gebühren der Übertretungsstrafbehörden in § 6 GebV 

StrV (ZH; CHF 80.— bis CHF 2000.— für Erlass eines Strafbefehls) und im Kanton 
Schwyz die Gebühren für die Strafrechtspflege in § 26 GebO (SZ; CHF 100.— bis 2000.— 
für Erlass eines Strafbefehls) geregelt.

2062 § 19 f. OWiG (D).
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werden addiert.2063 Dem vergleichbar sieht Art. 5 Abs. 1 OBG2064 für Übertre-
tungstatbestände, welche im Ordnungsbussenverfahren geahndet werden, 
nicht das Asperationsprinzip, welches im ordentlichen Strafverfahren massge-
bend ist,2065 sondern das Kumulationsprinzip vor. Dies hat auch im nachfol-
genden (also, sofern kein Ausschlussgrund nach Art. 3 f. OBG / Art. 5 Abs. 2 OBG 
vorliegt) ordentlichen Strafverfahren wegen Art. 7 OBG zu gelten, was aus dem 
Verweis auf die «Übertretungstatbestände» (statt «Ordnungsbussentatbe-
stände») deutlich wird.2066 Die Bildung einer schuldangemessenen Gesamt-
strafe im Sinne der Asperation ist denn auch bereits aufgrund des Fehlens einer 
Widerhandlung des Fahrzeughalters nicht möglich (andernfalls ist er mit der 
[kumulierten Gesamt-]Busse als Fahrzeugführer zu bestrafen, sofern kein Aus-
schlussgrund nach Art. 3 f. OBG / Art. 5 Abs. 2 OBG vorliegt2067). Zudem würde 
die Nichtbeachtung des Kumulationsprinzips im ordentlichen Strafverfahren 
zu einer ungleichen Behandlung der Fahrzeughalter oder Fahrzeugführer 
führen, welche sich auf das (polizeiliche) Ordnungsbussenverfahren einlas-
sen. Eine solche Ungleichbehandlung entsteht auch im Schnittstellenbereich, 
wenn die kumulierten Ordnungsbussen die Bussengrenze überschreiten und 
infolgedessen kein Ordnungsbussenverfahren mehr durchgeführt werden 
kann.2068 Diese Ungleichbehandlung entsteht jedoch dadurch, dass der Gesetz-
geber bewusst die Höchstgrenze der Ordnungsbussen auf Gesetzesebene ein-
führte, deren Höhe von CHF 300.— damals umstritten war, und basiert damit 
auf einem sachlichen Grund.2069

Durch die altrechtliche Formulierung von Art. 3a Abs. 1 aOBG/2014 
kam die Anwendbarkeit des Kumulationsprinzips im ordentlichen Strafver-
fahren besser zum Ausdruck, wonach die Bussen zusammengezählt werden 
und eine Gesamtbusse auferlegt wird, wenn der Täter durch eine oder mehrere 
Widerhandlungen mehrere Ordnungsbussentatbestände erfüllt. Art. 5 Abs. 1 
OBG ist insofern unpräzise, wenn er nur auf das Ordnungsbussenverfahren 

2063 Siehe Anmerkung zum Beschluss des OLG (D) Hamm 3 Ss OWi 451/09 vom 27. Oktober 
2009, in: NZV 3/2010, S. 159 ff. (S. 160).

2064 Zu den Ausnahmen, z.B. wenn die Übertretungstatbestände denselben Schutzzweck 
haben, siehe Art. 2 OBV und BGE 134 IV 229 Regeste S. 229.

2065 Art. 49 Abs. 1 StGB.
2066 Vgl. BGE 126 IV 184 E. 2a S. 186; vgl. BGE 134 IV 229 Sachverhalt S. 230 und E. 2.2 S. 232; 

a.M. sTauBer, Jusletter 2022, Nr. 5.
2067 Vgl. BGE 126 IV 184 E. 2a S. 186; vgl. BGE 134 IV 229 Sachverhalt S. 230 und E. 2.2 S. 232; 

a.M. sTauBer, Jusletter 2022, Nr. 5.
2068 Siehe sTauBer, Jusletter 2022, Nr. 13; siehe Ausführungen in III.A.3.
2069 Votum Willy, Amtl. Bull. SR 1994 65 ff., S. 71; Votum Bühler, Amtl. Bull. SR 1994 65 ff., S. 71; 

Votum Danioth, Amtl. Bull. SR 1994 65 ff., S. 72.
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verweist und verdeutlicht zu wenig die Handhabung in der Praxis2070. Es könn-
te der Eindruck entstehen, dass das Kumulationsprinzip für das nachfolgende 
ordentliche Strafverfahren nicht gilt. Dem könnte dadurch begegnet werden, 
dass der Gesetzgeber in Art. 5 Abs. 1 OBG künftig wieder2071 von «Ordnungs-
bussentatbeständen» spricht.2072 Die Formulierung «… Ordnungsbussentat-
bestände, bei denen das Verfahren nach diesem Gesetz (alternativ: gemäss Art. 3 f. 
OBG und Art. 5 Abs. 2 OBG) nicht ausgeschlossen ist, …» statt «… Übertretungs-
tatbestände, die im Ordnungsbussenverfahren geahndet werden …» ist des-
halb zu bevorzugen, da diese klarstellt, dass das Kumulationsprinzip nicht nur 
im Ordnungsbussenverfahren, sondern auch im nachfolgenden ordentlichen 
Strafverfahren angewendet wird.

4. Keine Ausweitung von Art. 7 OBG auf «geringfügige» Delikte 
 gegen das Strassenverkehrsrecht

Der schweizerische Gesetzgeber zählt — wie der deutsche Gesetzgeber die 
Ordnungswidrigkeiten im Bussgeldkatalog der BKatV (D) — sämtliche dem Ord-
nungsbussenverfahren unterstehenden Übertretungen gegen das Strassen-
verkehrsrecht in der Bussenliste 1 Anhang 1 OBV auf. Bei diesen aufgelisteten 
Strassenverkehrsdelikten kann Art. 7 OBG zur Anwendung gelangen.

Eine allgemeine Bestimmung, welche für sämtliche geringfügige Wider-
handlungen gegen das schweizerische Strassenverkehrsrecht durch eine un-
bekannte Täterschaft die Erhebung der Busse vom Fahrzeughalter vorsieht, 
existiert derzeit nicht. Im Zusammenhang mit der der Totalrevision des Ord-
nungsbussenrechts ist den Materialien zu entnehmen, dass die Regelung zur 
strafrechtlichen Verantwortlichkeit des Fahrzeughalters so belassen werden 
sollte, wie sie war. Der Gesetzgeber verzichtete darauf, diese Bestimmung zu 
einer allgemeinen Regel umzugestalten.2073 Diese Ausführungen im Zusam-
menhang mit der Ausdehnung der «Halterverantwortlichkeit» auf weitere Ord-
nungsbussendelikte ausserhalb des SVG und NSAG zeigen, dass der Gesetz-
geber den Anwendungsbereich von Art. 7 OBG bewusst eingrenzte. Dies tat 
er denn auch zu Recht. Wenn das Ordnungsbussenrecht als Kriminalstraf-
recht aufgefasst wird und die Halterverantwortlichkeit auf sämtliche gering-
fügigen Straftatbestände Anwendung finden soll, müsste der Gesetzgeber im 

2070 BGE 126 IV 184 E. 2a S. 186; BGE 134 IV 229 Sachverhalt S. 230 und E. 2.2 S. 232.
2071 Art. 3a aOBG/2014.
2072 Vgl. Urteil des BGer 6B_722/2019 vom 23. Januar 2020 E. 1.4.
2073 Vgl. zum Ganzen erläuternder Bericht OBG (BJ), S. 10.
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Sinne des Legalitätsprinzips2074 im Strassenverkehrsrecht eine klare gesetz-
liche Grundlage erlassen.2075 Aufgrund des weit gefassten Begriffs der «Gering-
fügigkeit» bestünde die Schwierigkeit der Abgrenzung von solchen zu ande-
ren Delikten, was den Anforderungen an das Bestimmtheitsgebot nicht ge-
recht würde. 

5. Aufnahme von weiteren Delikten in die Bussenliste 1 Anhang 1 OBV

5.1 Ausdehnung auf das Nichtanbringen des Landeszeichens hinten 
am Motorfahrzeug

Die Folge des fehlenden Einbezugs von mit den Ordnungsbussenübertretun-
gen vergleichbaren geringfügigen Widerhandlungen ist, dass die Verantwort-
lichkeit des Fahrzeughalters im Sinne von Art. 7 OBG auf gewisse geringfügige 
Straftaten im Strassenverkehr nicht anwendbar ist, was letztlich zu einer Un-
gleichbehandlung unter den Haltern führt.2076 Zu denken ist hierbei bspw. an 
das Nichtanbringen des Landeszeichens hinten am Motorfahrzeug.2077 All-
fällige Zustellungsschwierigkeiten, da diese Übertretung i.d.R. durch Perso-
nen mit Wohnsitz im Ausland begangen wird, vermögen als sachlicher Grund 
die Ungleichbehandlung nicht zu rechtfertigen. Diese können ebenso bei 
einem solchen Fahrzeughalter, welchen die Strafbehörde wegen eines ande-
ren Delikts, z.B. wegen einer geringfügigen Überschreitung der Höchstge-
schwindigkeit, vorliegen. In Deutschland wird das Nichtanbringen des vorge-
schriebenen heimischen Kennzeichens an einem ausländischen Kraftfahr-
zeug oder ausländischen Kraftfahrzeuganhänger mit einer Busse von EUR 40.— 
bestraft und ist im Bussgeldkatalog der BKatV (D) enthalten.2078 Ebenso ist das 
Nichtanbringen des Landeszeichens hinten am Motorfahrzeug in der Bussen-
liste 1 Anhang 1 OBV aufzunehmen.

2074 Art. 5 Abs. 1 BV; Art. 1 StGB; Art. 7 Ziff. 1 EMRK; siehe Ausführungen in III.B.1.
2075 Dies hat er bspw. mit der Einführung von Art. 93 Abs. 2 Bst. b SVG getan, wonach der 

materielle Fahrzeughalter für den vorschriftswidrigen Zustand seines Fahrzeugs (z.B. 
durch illegales Tuning) einzustehen hat und dessen Gebrauch infolge dieser Über-
tretungsbestimmung nicht dulden darf.

2076 Siehe Ausführungen in I.B.2.1.b und III.A.5.
2077 Art. 147 VZV und Art. 114 Abs. 4 VZV i.V.m. Art. 103 Abs. 1 SVG; siehe Art. 45 Abs. 1 VTS 

i.V.m. Anhang 4 VTS; Art. 37 Wiener Strassenkonvention i.V.m. Anhang 3 Wiener Stras-
senkonvention; wohingegen das Nichtanbringen der L-Tafel bei einer Lernfahrt mit 
einer (Ordnungs-)Busse von CHF 20.— geahndet wird (Ziff. 3.320.1 Bussenliste 1 An-
hang 1 OBV; Art. 27 Abs. 1 VRV).

2078 Ziff. 185b Anlage Bussgeldkatalog BKatV (D).
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5.2 Keine Ausdehnung auf das Parkieren eines Motorfahrzeugs ohne 
 Kontrollschilder auf öffentlichem und privatem Grund

Als weiteres Beispiel für ein mit den Ordnungsbussentatbeständen vergleich-
bares Delikt ist das Parkieren eines Motorfahrzeugs ohne Kontrollschilder auf 
öffentlichem Grund zu nennen.2079 Die Bussenliste 1 Anhang 1 OBV sieht nur 
für das Führen oder Abstellen eines Fahrzeugs mit nicht vorschriftsgemäss an-
 gebrachten Kontrollschildern das Ordnungsbussenverfahren vor.2080 Der 
sachliche Grund für die unterschiedliche Betrachtung liegt darin, dass bei le-
diglich nicht vorschriftsgemäss angebrachten Kontrollschildern der Fahrzeug-
halter ermittelbar ist. Bei einem Fahrzeug ohne Kontrollschilder ist dies unter 
Umständen nur mit unverhältnismässigem Aufwand oder gar nicht möglich, 
weshalb bei diesem Delikt die fehlende Aufnahme in die Bussenliste 1 Anhang 1 
OBV und damit die Einleitung und Durchführung eines ordentlichen Straf-
verfahrens von Beginn an gerechtfertigt ist. Es ist mithin keine Bussenerhe-
bung vom Fahrzeughalter nach Art. 7 OBG vorgesehen, wenn die Täterschaft 
das Fahrzeug ohne Kontrollschilder auf öffentlichem Grund parkiert und der 
Fahrzeughalter Angaben zum tatsächlichen Fahrzeugführer verweigert bzw. 
er von seinem Aussage-, Auskunfts- oder Zeugnisverweigerungsrecht Ge-
brauch macht und die Täterschaft in der Folge unbekannt bleibt. Der Fahrzeug-
halter kann jedoch ggf. nach Art. 96 Abs. 3 SVG für das Führen des Fahrzeug-
halters strafbar sein, wenn er von der Widerhandlung Kenntnis hatte oder bei 
pflichtgemässer Aufmerksamkeit haben konnte.

Ist das betreffende Fahrzeug auf privatem Grund ohne Kontrollschilder 
abgestellt worden, fällt die Anwendung des Ordnungsbussenverfahrens auf-
grund von Art. 1 Abs. 1 Bst. a Ziff. 7 OBG i.V.m. Art. 1 Abs. 1 SVG ebenso ausser Be-
tracht. Hier müsste der kantonale Gesetzgeber die Möglichkeit der Bestrafung 
der Täterschaft normieren (wenn bspw. das Fahrzeug ohne Kontrollschilder 
die öffentliche Ordnung stört). Die Einführung der strafrechtlichen Verantwort-
lichkeit des Fahrzeughalters ist ebenso möglich, würde aber zu einer Ungleich-
behandlung mit denjenigen Haltern führen, deren Fahrzeuge ohne Kontroll-
schilder auf öffentlichem Grund abgestellt worden sind. Dem könnte mit einer 
Anpassung der Bussenliste 1 Anhang 1 OBV begegnet werden.2081 Dieses Bei-

2079 Art. 96 VRV i.V.m. Art. 20 Abs. 1 VRV und Art. 103 Abs. 1 SVG.
2080 Ziff. 4.401 Bussenliste 1 Anhang 1 OBV mit Verweis auf Art. 45 Abs. 2 VTS, Art. 96 VTS, 

Art. 124 Abs. 1 VTS, Art. 136 Abs. 4 VTS, Art. 162 Abs. 1 VTS, Art. 167 VTS und Art. 185 VTS.
2081 Das Stehenlassen des Fahrzeugs ohne Kontrollschilder wiegt nicht derart schwer wie 

das Führen eines solchen und müsste deshalb nicht zwingend mit einer Übertretungs-
busse geahndet werden, wobei dann allerdings der Bussenbetrag wesentlich höher als 
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spiel zeigt, wie wichtig es ist, die kantonalrechtlichen Regelungen im Strassen-
verkehrsrecht und jene auf Bundesebene aufeinander abzustimmen. Zudem 
zeigt dieses Beispiel aber auch, dass es Sachverhalte gibt, deren Feststellung 
in der Praxis mit mehr Aufwand verbunden sein kann, wie hier namentlich, ob 
das Delikt auf privatem oder öffentlichem Grund begangen worden ist. Einge-
hendere Sachverhaltsermittlungen sind grundsätzlich dem ordentlichen Straf-
verfahren vorbehalten.2082

5.3 Resümee und Fazit

Aufgrund des Gesagten ist somit festzustellen, dass es mit der Bussenliste 1 
Anhang 1 OBV vergleichbare Delikte gibt, deren Nichtaufnahme nicht gerecht-
fertigt ist und mitunter zu einer rechtsungleichen Behandlung der Fahrzeug-
halter führt, weil die Halterhaftung von Art. 7 OBG nur bei den in dieser Liste 
enthaltenen Delikte zur Anwendung gelangt. Es ist daher zu fordern, dass sol-
che vergleichbar geringfügige Widerhandlungen, wie das Nichtanbringen des 
Landeszeichens hinten am Motorfahrzeug, ebenfalls in die Bussenliste (An-
hang 1 OBV) aufgenommen werden, um die Gleichbehandlung der Fahrzeug-
halter zu gewährleisten. Andererseits gibt es vergleichbare geringfügige De-
likte gegen das Strassenverkehrsrecht, welche aufgrund eines sachlichen 
Grundes eines unterschiedlichen Vorgehens bedürfen. Es gilt mithin eine Ein-
zelfallbetrachtung bei der Beurteilung vorzunehmen, welche weiteren gering-
fügigen Delikte gegen das Strassenverkehrsrecht dem Ordnungsbussenver-
fahren zu unterstellen sind.

6. Absehen von einer Administrativmassnahme

6.1 Bei Ausschluss des Ordnungsbussenverfahrens

Das bereits erwähnte2083 Parkieren eines Fahrzeugs auf Autobahnen oder 
Kraftfahrstrassen ist bspw. mit einer Geldbusse von EUR 70.— zu ahnden und 
hat die Eintragung von einem Punkt im Fahreignungsregister zur Folge.2084 
Die Dauer des Parkierens spielt dabei keine Rolle. In der Schweiz wird das 
Parkieren auf dem Pannenstreifen einer Autobahn bis 60 Minuten mit einer 

derjenige beim Abstellen des Fahrzeugs mit nicht vorschriftsgemäss angebrachten 
Kontrollschildern (CHF 60.—) ausfallen sollte.

2082 Im Zusammenhang mit dem Nichtbeachten eines Vorschriftssignals erachtete der Ge-
setzgeber die Abklärung der örtlichen Verhältnisse in diesem vereinfachten Verfah-
ren noch als verhältnismässig, zumal die Verbotstafeln auf öffentlichem und privatem 
Grund sich unterscheiden (Ziff. 3.304 Bussenliste 1 Anhang 1 OBV; Art. 27 Abs. 1 SVG; 
Art. 258 ZPO).

2083 Siehe Ausführungen in IV.B.4.1.
2084 Ziff. 85 Anlage Bussgeldkatalog BKatV (D); § 12 Abs. 2 StVO (D); Ziff. 3.2.10 Anlage 13 FeV (D).
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(Ordnungs-)Busse von CHF 120.— bestraft.2085 Der Schweizer Bundesrat2086 er-
achtete also dieses Strassenverkehrsdelikt — auf einer bis 120 km/h begrenzten 
Autobahn2087 — nicht per se als verkehrssicherheitsbeeinträchtigend, sodass 
er es dem vereinfachten, schnellen, kosten-2088 und eintragsfreien2089 Ord-
nungsbussenverfahren unterstellte. Bei Ahndung eines solchen Ordnungsbus-
sendelikts wird keine Administrativmassnahme ausgesprochen.2090 Erfolgt 
die Beurteilung der Straftat hingegen im ordentlichen Strafverfahren, z.B. 
bei Vorliegen eines Ausschlussgrundes nach Art. 3 f. OBG / Art. 5 Abs. 2 OBG, 
ist aufgrund des Wortlauts von Art. 16 Abs. 2 SVG eine (kostenpflichtige) Admi-
nistrativmassnahme möglich.

Nach Art. 16 Abs. 2 SVG2091 wird bei Widerhandlungen gegen die Strassen-
verkehrsvorschriften, bei denen das Verfahren nach dem OBG ausgeschlos-
sen ist, der Lernfahr- oder Führerausweis entzogen oder eine Verwarnung 
ausgesprochen. Bei einem solchen Ausschluss2092 — Art. 7 OBG ist somit auch 
nicht anwendbar2093 — kann gegenüber einem Fahrzeughalter ein Entzug oder 
eine Verwarnung nicht ausgesprochen werden. Im Sinne einer grammatika-
lischen Auslegung von Art. 16 Abs. 2 SVG könnte davon ausgegangen werden, 
dass sämtliche Widerhandlungen, bei denen das Ordnungsbussenverfahren 
und damit auch die «Halterverantwortlichkeit» ausgeschlossen sind, stets 
eine Verwarnung oder einen Ausweisentzug zur Folge haben. Art. 16a Abs. 4 
SVG sieht allerdings in «besonders leichten Fällen» den Verzicht auf eine 
Administrativmassnahme vor.2094 Art. 16 Abs. 2 SVG nennt diese Möglichkeit 
nicht und enthält auch keinen Hinweis auf Art. 16a Abs. 4 SVG.2095 Nach der 
bundesgerichtlichen Rechtsprechung liegt es nahe, sich bei der Beurteilung 

2085 Ziff. 2.226 Bussenliste 1 Anhang 1 OBV; Art. 36 Abs. 3 VRV.
2086 Siehe Art. 15 OBG.
2087 Bei offenen Autobahnen ist das Gefährdungspotenzial entsprechend höher. Damit be-

steht ein sachlicher Grund für die unterschiedliche Behandlung dieser Widerhandlun-
gen gegen das Strassenverkehrsrecht in administrativmassnahmenrechtlicher Hinsicht.

2088 Art. 1 Abs. 1 OBG; Art. 12 OBG; eiCker/MaNgo-Meier, Repetitorium Nebenstrafrecht, 
S. 59; eiCker, NK 2018, S. 269; MaeDer, AJP 2014, S. 680 m.w.H.

2089 eiCker/MaNgo-Meier, Repetitorium Nebenstrafrecht, S. 61; eiCker, NK 2018, S. 269 
m.w.H.

2090 Siehe Ausführungen in I.B.2.3.
2091 Bei dieser Bestimmung passte der Gesetzgeber bei der Revision nur das Datum des 

OBG an.
2092 Siehe Ausführungen in I.B.2.2.a.
2093 Siehe Ausführungen in I.B.2.3.
2094 Mizel, RDAF 2004, S. 386.
2095 Vgl. Mizel, RDAF 2004, S. 386; vgl. weisseNBerger, Komm SVG / aOBG/2014, N 20 zu 

Art. 16 SVG.
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eines «besonders leichten Falles» im Sinne von Art. 16a Abs. 4 SVG an den 
Verkehrsregelverletzungen zu orientieren, die nach dem Ordnungsbussen-
gesetz erledigt werden und ebenfalls keine Administrativmassnahme nach 
sich ziehen.2096 Eine solche Auslegung macht unter dem Gesichtspunkt der 
Gleichbehandlung der Strassenverkehrsteilnehmer2097 durchaus Sinn. Art. 16 
Abs. 2 SVG könnte mithin durch den Gesetzgeber wie folgt um den Wortlaut 
von Art. 16a Abs. 4 SVG resp. einen Hinweis auf die «besonders leichten Fälle» 
oder einen Binnenverweis auf letztere Norm ergänzt werden:

«Nach Widerhandlungen gegen die Strassenverkehrsvorschriften, bei denen 
das Verfahren nach dem Ordnungsbussengesetz vom 18. März 2016 ausge-
schlossen ist, wird der Lernfahr- oder Führerausweis entzogen, eine Verwar-
nung ausgesprochen oder in besonders leichten Fällen auf jegliche Mass-
nahmen verzichtet».

Dies führt zu einer gleichen Beurteilung von «besonders leichten Fällen». Die 
«besonders leichten Fälle» gemäss Art. 16a Abs. 4 SVG sind von den «leichten 
Fällen» nach Art. 16a Abs. 1–3 SVG zu unterscheiden. Letztere umschreibt der 
Bundesrat — unter Verweis auf eine (ältere) Praxis des BGer — als Verstösse ge-
gen die Strassenverkehrsregeln, welche nur wenig über den in der Bussenliste 1 
Anhang 1 OBV erwähnten Übertretungen liegen. Bei wiederholten «leichten» 
Widerhandlungen soll der Führerausweis entzogen werden. Weiter ist in der 
Botschaft zu einer Revision des SVG festgehalten, dass es in «besonders leich-
ten Fällen» nicht gerechtfertigt ist, die gleiche Massnahme zu verfügen wie bei 
«leichten Fällen». Deshalb werde bestimmt, dass die Administrativmassnah-
menbehörden bei «besonders leichten Verkehrsregelverletzungen» auf jegli-
che Massnahmen zu verzichten haben.2098

Bei Vorliegen eines geringfügigen und mit der Bussenliste 1 Anhang 1 
OBV vergleichbaren Straftatbestands ist die Anwendung von Art. 16a Abs. 4 
SVG zu prüfen. Die Anwendung von Art. 16a Abs. 4 SVG setzt nach bundesge-
richtlicher Rechtsprechung eine «besonders geringe» Gefahr für die Sicher-
heit anderer und ein «besonders leichtes» Verschulden (geringfügige Miss-
geschicke)2099 voraus.2100 Zu denken ist hier bspw. an äusserst geringfügige 

2096 Urteil des BGer 1C_470/2020 vom 8. Februar 2021 E. 4.4; Urteil des BGer 1C_608/2017 vom 
16. März 2018 E. 3.2.2; Urteil 1C_183/2016 vom 22. September 2016 E. 3.1; Urteil des BGer 
1C_406/2010 vom 29. November 2010 E. 4.2.

2097 Art. 8 Abs. 1 BV.
2098 Vgl. zum Ganzen Botschaft SVG 1999 (Bundesrat), S. 4486 f.
2099 weisseNBerger, Komm SVG / aOBG/2014, N 4 zu Art. 16a SVG.
2100 Urteil des BGer 1C_438/2012 vom 17. Juni 2013 E. 2.1; Urteil 6A.52/2005 vom 2. Dezem-

ber 2005 E. 2.2.3; rüTsChe/weBer, BSK SVG, N 25 zu Art. 16a SVG; sChaffhauser, 
Jahrbuch Strassenverkehrsrecht 2003, S. 183.
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ARV-Übertretungen oder andere «besonders leichte Verkehrsregelverletzun-
gen», welche in der Bussenliste 1 Anhang 1 OBV nicht enthalten sind (wie bagatell-
hafte Kollisionen auf Parkplätzen2101).2102 Diese Übertretungen sind im ordent-
lichen Strafverfahren zu beurteilen, da das vereinfachte Ordnungsbussenver-
fahren nicht durchgeführt werden kann. Wenn bereits bei einem solchen «be-
sonders leichten Fall» auf eine Administrativmassnahme verzichtet wird, hat 
dies umso mehr für diejenigen vergleichbaren Fälle zu gelten, bei denen — wie 
bei den Ordnungsbussentatbeständen — keine Gefährdung vorliegt. Entspre-
chend ist bspw. auch bei einer durch das Strassenverkehrsamt direkt bei der 
Staatsanwaltschaft oder Übertretungsstrafbehörde angezeigten (und nicht 
durch die Polizei festgestellten)2103 Unterlassung der Meldung des Wohnsitz-
wechsels per analogiam von einer Administrativmassnahme abzusehen. Denn 
wäre diese mit keiner Gefährdung von Personen verbundene Widerhandlung 
gegen die Verkehrszulassungsverordnung durch das zuständige Polizeiorgan 
festgestellt und ein Ordnungsbussenverfahren durchgeführt worden,2104 wäre 
ebenfalls keine Administrativmassnahme zu verfügen.

6.2 Bei Ablehnung des Ordnungsbussenverfahrens oder fehlender /
nicht fristgerechter Bezahlung der Ordnungsbusse

Ein ordentliches Strafverfahren wird eingeleitet, wenn die (mutmassliche) 
Täter schaft die in der Bussenliste 1 Anhang 1 OBV enthaltene Ordnungsbusse 
ablehnt2105 oder deren (fristgerechte) Bezahlung — z.B. wegen Mittellosig-
keit — verweigert.2106 Ist der Fahrzeugführer unbekannt, wird ein solches Ver-
fahren gegen den Fahrzeughalter eingeleitet und durchgeführt, sofern die 
Busse — unter Umständen infolge der Ablehnung des Ordnungsbussenverfah-
rens2107 — nicht bezahlt2108 wurde.2109 Ein solches Verfahren ist auch einzu-
leiten und durchzuführen, wenn der Gesamtbetrag der Busse CHF 600.— über-
steigt.2110 Im Gegensatz zu einem Anwendungsfall nach Art. 3 f. OBG ist in 
diesen Fällen das Ordnungsbussenverfahren unter Umständen nicht von vorn-
herein ausgeschlossen, wenn bspw. die den Maximalbussenbetrag überstei-

2101 Vgl. Art. 4 Abs. 3 Bst. a OBG.
2102 Vgl. Art. 1 Abs. 2 OBG.
2103 Art. 3 Abs. 1 OBG.
2104 Ziff. 106.2 Bussenliste 1 Anhang 1 OBV.
2105 Art. 4 Abs. 3 Bst. c OBG und Art. 13 Abs. 2 OBG.
2106 Art. 6 Abs. 4 OBG, Art. 7 Abs. 3 OBG und Art. 9 Abs. 2 Bst. c OBG.
2107 Art. 4 Abs. 3 Bst. c OBG und Art. 13 Abs. 2 OBG.
2108 Art. 6 Abs. 4 OBG und Art. 9 Abs. 2 Bst. c OBG.
2109 Art. 7 Abs. 2 und Abs. 3 OBG.
2110 Art. 5 Abs. 2 OBG.
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genden Übertretungen erst später hinzukamen. Es ist aufgrund des Wortlauts 
von Art. 16 Abs. 2 SVG fraglich, ob bei diesen weiteren Gründen, die zur Ein-
leitung und Durchführung eines ordentlichen Strafverfahrens führen, eine 
Administrativmassnahme zu erfolgen hat oder von einer solchen stets abge-
sehen bzw. auf eine solche verzichtet wird. Den Materialien ist hierzu keine 
Antwort zu entnehmen.

In der Literatur wird die Ansicht vertreten, dass sich der Anwendungs-
bereich von Art. 16 Abs. 2 SVG (Verfügung eines Lernfahr- oder Führerausweis-
entzugs oder einer Verwarnung) auf jene Fälle beschränkt, in denen die Tat 
bzw. Tatmehrheit oder das Alter der Täterschaft das Ordnungsbussenverfah-
ren von vornherein ausschliesst und mindestens die Voraussetzungen von 
Art. 16a Abs. 1 SVG (leichte Widerhandlung) vorliegen. Hätte das Fehlverhal-
ten hingegen objektiv im Ordnungsbussenverfahren geahndet werden kön-
nen, sei grundsätzlich keine Administrativmassnahme auszusprechen.2111 
Dies ist insofern zu konkretisieren, als auch bei durch mehrere Handlungen 
begangenen Widerhandlungen, welche je für sich das Ordnungsbussenverfah-
ren nicht ausschliessen und keine solche leichte Widerhandlungen sind, son-
dern nur, da sie in ihrer Gesamtheit den Höchstbussenbetrag nach Art. 5 Abs. 2 
OBG übersteigen, Art. 16 Abs. 2 SVG anzuwenden und eine Administrativmass-
nahme zu verhängen ist. Denn die in diesem Umfang begangenen Widerhand-
lungen rechtfertigen regelmässig aufgrund ihrer Gesamtschwere nicht die 
Durchführung eines Ordnungsbussenverfahrens und mithin auch nicht den 
Ausschluss einer Administrativmassnahme. Im Übrigen ist den soeben erwähn-
ten Ausführungen in der Literatur zuzustimmen.

Die betroffene Person könnte aufgrund der in Aussicht gestellten Adminis-
trativmassnahme unter Druck geraten. Zu deren Verhinderung könnte die be-
troffene Person mithin davon absehen, die Ordnungsbusse im ordentlichen 
Strafverfahren durch die Strafbehörden überprüfen zu lassen.2112 Aufgrund 
dieser indirekten Beschränkung der Verteidigungsrechte ist nach der hier ver-
tretenen Ansicht eine Administrativmassnahme ausgeschlossen, wenn auf-
grund der Ablehnung2113 des Ordnungsbussenverfahrens oder der fehlen-
den /  nicht fristgerechten Bezahlung2114 der Ordnungsbusse ein ordentliches 
Strafverfahren durchgeführt wird.

2111 Vgl. zum Ganzen weisseNBerger, Komm SVG / aOBG/2014, N 20 zu Art. 16 SVG; siehe 
Mizel, RDAF 2004, S. 386.

2112 Diese Sorge um die Einleitung und Durchführung eines Administrativmassnahmen-
verfahrens wird in der Praxis häufig bei Einsprachen im Strafbefehlsverfahren bei 
geringfügigen Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsrecht vorgebracht.

2113 Art. 4 Abs. 3 Bst. c OBG und Art. 13 Abs. 2 OBG.
2114 Art. 6 Abs. 4 OBG, Art. 7 Abs. 3 OBG und Art. 9 Abs. 2 Bst. c OBG.
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Das hat auch dann zu gelten, wenn Art. 7 OBG Anwendung findet. Denn die Ver-
antwortlichkeit des Fahrzeughalters stützt sich nicht auf eine diesem nachge-
wiesenen Widerhandlung gegen das schweizerische Strassenverkehrsrecht. 
Es wurde bereits oben aufgezeigt, dass der Gesetzgeber Art. 7 OBG zwar als 
Massnahme im Rahmen des Verkehrssicherheitspakets Via sicura einführte, die 
Verkehrssicherheit damit jedoch nur marginal — wenn überhaupt — verbessert 
werden kann. Bei einer Gefährdung anderer Personen gelangt diese Vorschrift 
nicht zur Anwendung.2115 Gegenüber dem nach Art. 7 OBG verantwortlichen 
Fahrzeughalter eine Administrativmassnahme auszusprechen, erscheint so-
mit nicht angezeigt, da dieser nicht als verkehrsgefährdender Fahrzeugführer 
zu bessern oder zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit vom Verkehr 
fernzuhalten ist.2116

2115 Art. 4 Abs. 3 Bst. a OBG.
2116 Vgl. Strassenverkehrsamt des Kantons Luzern, Administrativmassnahmen, Luzern 2021.

Abb. 12:  Adminstrativmassnahmen bei geringfügigen Widerhandlungen gegen  
das Strassenverkehrsrecht
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B. Bemerkungen zum Legalitätsprinzip
1. Notwendigkeit der strafrechtlichen Verantwortlichkeit des 

 Unternehmens im Strassenverkehrsrecht

§ 25a StVG (D) erfasst ebenso Unternehmen.2117 In der Schweiz besteht erst ab 
dem 1. Oktober 2023 mangels vorheriger ausdrücklicher Nennung in Art. 7 OBG 
die Möglichkeit, einer im Fahrzeugausweis als Halter eingetragenen juristi-
schen Person die Busse und allenfalls die Kosten aufzuerlegen.2118 Der Gesetz-
geber bezweckte dies zwar, vermochte die Anforderungen an das Legalitäts-
prinzip jedoch nicht zu erfüllen, weshalb er dies mit der aktuellen Revision 
korrigierte.2119 Eine Erhebung der Busse bei Einzelunternehmen und gewis-
sen2120 Rechtsgemeinschaften ist jedoch nach wie vor nicht angedacht. Wäh-
rend die Verfahrenskosten in Deutschland mithin auch einer «Mietwagen-
firma» auferlegt werden können, war in der Schweiz bis zum 1. Oktober 2023 die 
Abwälzung dieser Kosten auf juristische Personen nicht möglich. Dies, ob-
wohl in der Praxis zunehmend Schwierigkeiten bei der Erteilung von Fahr-
zeugführerdaten durch die «Mietwagenfirmen» an die zuständigen Polizei-
organe festgestellt werden müssen. Die «Mietwagenfirmen» sind in erster Linie 
an den Kreditkartenangaben interessiert, auf welche die Polizeiangehörigen 
zumeist aus Datenschutzgründen keinen Zugriff erhalten. Durch die Inan-
spruchnahme der «Mietwagenfirmen» würde deren Interesse verstärkt, mög-
lichst sämtliche Daten insbesondere auch von den Fahrzeugführern aus dem 
Ausland korrekt zu erfassen. So ist bspw. das Geburtsdatum des angeblichen 
Fahrzeugführers neben dessen Name regelmässig bedeutsam für die polizei-
liche Ausschreibung einer Person zur Aufenthaltsnachforschung.

2117 Beschluss des OLG (D) Köln 3 Ss 523/83 vom 24. August 1983, in: VRS 76/1984, S. 157 f. 
(S. 157).

2118 BGE 144 I 242 E. 3.2 S. 252 f. (siehe Medienmitteilung Juni 2018 [BGer], S. 1 f.); a.M. Urteil 
des Obergerichts des Kantons Zug BZ 2015 54 vom 21. Juli 2015, in: CAN 85/2015, S. 238 ff. 
(E. 3.3 S. 239 f.).

2119 Bericht Teilrevision SVG und OBG 2020 (UVEK), S. 27.
2120 Die einfache Gesellschaft hat keine Firma, sondern einen Namen. Da die einfachen 

Gesellschaften keinen Sitz im rechtlichen Sinne haben, fehlt es zudem an der Adresse 
für die Vornahme eines Eintrags im Fahrzeugausweis (vgl. Art. 4 Bst. b IVZV i.V.m. 
Ziff. 2.22 Anhang 1 IVZV). Bei im Handelsregister eingetragenen Unternehmen kann 
hingegen ein solcher Eintrag erfolgen (vgl. Entscheid der Verwaltungsrekurskommis-
sion des Kantons St. Gallen I/2-2014/35 vom 8. Januar 2015 Regeste).
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2. Inkasso bei Unternehmen mit Sitz im Ausland

Sollte die Verantwortlichkeit des Unternehmens für Ordnungsbussen einge-
führt werden, sind auch deren Auswirkungen und Folgen zu bedenken. Bei 
einem Unternehmen mit Sitz2121 im Ausland ist dessen Ausschreibung nicht 
möglich und auch die Verfahrenskosten können die Strafbehörde aufgrund 
des Territorialitätsprinzips nicht im Betreibungsverfahren einholen. Im 
Gegensatz hierzu kann die Übertretungsstrafbehörde oder Staatsanwaltschaft 
den Strafbefehl an eine natürliche Person — bei fehlender direkter Aushändi-
gungsmöglichkeit aufgrund eines Staatsvertrages — national zur Zustellung 
durch die Polizeiangehörigen ausschreiben lassen und deren Anhaltung dann 
allenfalls bei der Wiedereinreise in die Schweiz veranlassen.2122

Die Vollstreckung einer Busse nach Art. 7 OBG im Ausland ist nur möglich, 
wenn dies in einem Abkommen mit der Schweiz entsprechend vorgesehen und 
die entsprechende Norm in Kraft getreten ist. Zumal die Bussenerhebung bzw. 
die strafrechtliche Verantwortlichkeit — wie bereits ausgeführt wurde — na-
mentlich in Deutschland abgelehnt wird.2123 So ist zwar im deutsch-schwei-
zerischen Polizeivertrag aufgeführt, dass für Bussen bei einem Betrag von 
EUR 40.— bzw. CHF 70.— Vollstreckungshilfe geleistet wird, jedoch ist die ent-
sprechende Bestimmung bisher (noch) nicht in Kraft getreten.2124 Diese Voll-
streckungshilfe durch eine deutsche Behörde ist allerdings ausgeschlossen, 
wenn die betroffene Person in dem ausländischen Verfahren keine Gelegen-
heit hatte einzuwenden, für die der Entscheidung zugrunde liegende Hand-
lung nicht verantwortlich zu sein, und sie dies gegenüber der Bewilligungs-
behörde2125 geltend macht.2126 Der Fahrzeughalter wird bereits mit dem am 
Fahrzeug angebrachten digitalen Ordnungsbussen-Steckzettel oder dem 
Übertretungsvorhalt und der Zahlungserinnerung aufgefordert, die Fahrzeug-
führerschaft zum Tatzeitpunkt zu benennen. Der an das Unternehmen adres-

2121 Art. 46 Abs. 2 SchKG.
2122 So schreibt der Kanton Schwyz ausländische Staatsangehörige auch bereits bei 1 Tag 

Ersatzfreiheitsstrafe aus. Während die Verfahrenskosten unter Umständen nicht erhält-
lich gemacht werden können, gilt dies hingegen nicht für die Strafe.

2123 Siehe Ausführungen in IV.A.
2124 Art. 37 Abs. 1 Deutsch-schweizerischer Polizeivertrag (noch nicht in Kraft); Botschaft 

deutsch-schweizerischer Polizeivertrag 1999 (Bundesrat), S. 894.
2125 In der Schweiz ist dies das Bundesamt für Justiz (JohNsoN, SVR 2014, S. 324 m.w.H.).
2126 § 87b Abs. 3 Nr. 9 IRG (D); die Geltendmachung hat innert 2 Wochen seit Erhalt der Ab-

schriften der vom Entscheidungsstaat übermittelten Unterlagen zu erfolgen (§ 87c Abs. 1 
IRG [D]; JohNsoN, SVR 2014, S. 324).
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sierten Aufforderung kann eine natürliche Person nachkommen, zumal ers-
teres das Fahrzeug nicht gelenkt haben kann.2127 Es kommt allerdings nur 
dann zu keiner Bussenerhebung nach Art. 7 OBG, wenn die Täterschaft auf-
grund der Benennung individualisierbar ist.2128

Der im Ausland wohnende Schuldner kann nur dann, wenn er in der 
Schweiz bspw. eine Geschäftsniederlassung besitzt, am Sitz derselben be-
trieben werden.2129 Bei Forderungen von Unternehmen mit Sitz im Ausland 
sind aufgrund der fehlenden Inkassomöglichkeit zahlreiche Abschreibun-
gen zu erwarten. Dies zeigten bereits Beispiele aus der Praxis, als die Rechts-
lage zur strafrechtlichen Verantwortlichkeit des Unternehmens noch nicht 
durch das BGer geklärt war und die Polizei Unternehmen mit ausländischem 
Sitz bei fehlender oder nicht fristgerechter Bezahlung von Ordnungsbussen 
an die Strafbehörden verzeigte. Aus verfahrensökonomischen Gründen bei 
nicht zahlenden Unternehmen mit Sitz im Ausland im Ordnungsbussenver-
fahren auf die Anzeigepflicht der Polizei bei der Übertretungsstrafbehörde 
oder Staatsanwaltschaft zu verzichten, wird nach der hier vertretenen Ansicht 
abgelehnt. Denn dieses Vorgehen lässt sich auf keine rechtliche Grundlage 
stützen, um im Sinne des Opportunitätsprinzips nach Art. 8 Abs. 1 StPO auf 
die Strafverfolgung verzichten zu können. Art. 100 Ziff. 1 Abs. 2 SVG sieht zwar 
in besonders leichten Fällen vor, dass von der Strafe Umgang genommen wer-
den kann. Dies müsste dann aufgrund der Gleichbehandlung auch für natür-
liche Personen mit Wohnsitz im Ausland gelten, was wiederum zu einer Un-
gleichbehandlung mit solchen mit Schweizer Wohnsitz führt.

Die derzeitige rechtliche Situation bedingt also bei der Einführung der 
strafrechtlichen Verantwortlichkeit des Unternehmens ein weiteres Tätig-
werden des Gesetzgebers, um diese von Rechtsunsicherheit geprägte Situa-
tion zu beseitigen.

3. Einführung einer neuen Vorschrift zur strafrechtlichen 
 Verantwortlichkeit des Unternehmens

Nach dem deutschen Recht kann die Verwaltungsbehörde gegenüber einer 
juristischen Person und einer Personenvereinigung eine Geldbusse ausspre-
chen.2130 Das schweizerische Recht sieht die Strafbarkeit bzw. Verantwort-

2127 JohNsoN, SVR 2014, S. 323.
2128 Siehe Botschaft Via sicura 2010 (Bundesrat), S. 8487.
2129 Art. 50 Abs. 1 SchKG.
2130 § 30 OWiG (D); siehe Ausführungen in IV.C.2.4; vgl. Beschluss des OLG (D) Köln 3 Ss 523/83 

vom 24. August 1983, in: VRS 66/1984, S. 157 f. (S. 157).
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lichkeit2131 des Unternehmens nur bei Vorliegen eines Verbrechens oder Ver-
gehens nach Art. 102 StGB vor. 

Art. 102 StGB: Strafbarkeit (7. Titel: Verantwortlichkeit des Unternehmens) 
1  Wird in einem Unternehmen in Ausübung geschäftlicher Verrichtung im 

Rahmen des Unternehmenszwecks ein Verbrechen oder Vergehen begangen 
und kann diese Tat wegen mangelhafter Organisation des Unternehmens 
keiner bestimmten natürlichen Person zugerechnet werden, so wird das Ver-
brechen oder Vergehen dem Unternehmen zugerechnet. In diesem Fall wird 
das Unternehmen mit Busse bis zu 5 Millionen Franken bestraft. 

2  Handelt es sich dabei um eine Straftat nach den Artikeln 260ter, 260quinquies, 
305bis, 322ter, 322quinquies, 322septies Absatz 1 oder 322octies, so wird das Unter-
nehmen unabhängig von der Strafbarkeit natürlicher Personen bestraft, wenn 
dem Unternehmen vorzuwerfen ist, dass es nicht alle erforderlichen und zu-
mutbaren organisatorischen Vorkehren getroffen hat, um eine solche Straf-
tat zu verhindern. 

3  Das Gericht bemisst die Busse insbesondere nach der Schwere der Tat und der 
Schwere des Organisationsmangels und des angerichteten Schadens sowie 
nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Unternehmens.

4  Als Unternehmen im Sinne dieses Titels gelten:
a. juristische Personen des Privatrechts;
b.  juristische Personen des öffentlichen Rechts mit Ausnahme der 

Gebietskörperschaften;
c. Gesellschaften;
d. Einzelfirmen.

Übertretungen werden von besagter Norm ausdrücklich nicht erfasst.2132 Der 
Gesetzgeber könnte unter ausdrücklicher Nennung des Unternehmens — und 
nicht nur der juristischen Person2133 — als Strafsubjekt in einer noch zu schaf-
fenden Vorschrift vorsehen, dass dieses anstelle der mit verhältnismässigem 
Aufwand nicht feststellbaren (schuldhaft handelnden) natürlichen Person 
für die Kosten aufzukommen hat.2134 Es ist bspw. folgende Ergänzung in Art. 7 
Abs. 1 OBG möglich:

2131 Siehe Marginalie von Art. 102 StGB, welche sowohl die Strafbarkeit als auch die straf-
rechtliche Verantwortlichkeit nennt, was zu Einordnungsschwierigkeiten bzw. zur 
Frage, ob es sich hierbei um einen eigenständigen Straftatbestand bzw. ein fahrlässi-
ges unechtes Unterlassungsdelikt handelt, führen kann.

2132 Art. 105 Abs. 1 StGB.
2133 Per 1. Oktober 2023 ergänzte der Gesetzgeber Art. 7 Abs. 1 OBG um die juristischen 

Personen.
2134 Vgl. kreiT, S. 52.
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«…, so wird die Busse der im Fahrzeugausweis als Fahrzeughalterin oder Fahr-
zeughalter eingetragenen natürlichen Person oder dem eingetragenen 
Unternehmen [anstatt: natürlichen oder juristischen Person] auferlegt».

Der Begriff «Unternehmen» ist zu verwenden, um Einzelunternehmen2135 und 
sämtliche Gesellschaften zu erfassen. Der Begriff «juristische Person» be-
rücksichtigt hingegen die Einzelunternehmen und Rechtsgemeinschaften 
bzw. (Personen-)Gesellschaften ohne Rechtspersönlichkeit2136 nicht.2137 
Deren «Firma»2138 (also die Firmenbezeichnung) kann ebenso im Fahrzeug-
ausweis eingetragen werden.2139 Eine Doppelbestrafung einer solchen Gesell-
schaft und des Gesellschafters oder der Gesellschafterin ist insofern nicht 
denkbar, als nur jeweils ein Halter oder eine Halterin im Fahrzeugausweis 
eingetragen werden kann.2140 Es ist aber auch die Einführung eines zusätzli-
chen Abs. 6 in Art. 7 OBG denkbar, welcher wie folgt lauten könnte:

«Ist im Fahrzeugausweis als Fahrzeughalter ein Unternehmen oder dessen 
Adresse eingetragen, (so)2141 wird die Busse von diesem erhoben».

Eine solche Ergänzung wäre bereits bei der Einführung von Art. 6 aOBG/2014 
oder bei der Revision dieser Bestimmung in Betracht gekommen. Bei diesem 
Zusatz hätte der altrechtliche Wortlaut von Art. 7 Abs. 1 OBG («[…], so wird die 
Busse dem im Fahrzeugausweis eingetragenen Fahrzeughalter auferlegt» 
resp. nach der Revision «[…], so wird die Busse der im Fahrzeugausweis ein-
getragenen Fahrzeughalterin oder dem im Fahrzeugausweis eingetragenen 
Fahrzeughalter auferlegt») beibehalten werden können.

2135 Siehe Art. 102 Abs. 2 Bst. d StGB.
2136 Siehe Art. 102 Abs. 2 Bst. c StGB.
2137 Vgl. ProBsT, BSK SVG, N 228 zu Art. 58 SVG m.w.H.; vgl. sChaffhauser/zellweger, 

Nr. 868; Art. 7 Abs. 2 VStrR bezieht Personengesamtheiten ohne Rechtspersönlichkeit 
(vgl. Art. 102 Abs. 4 Bst. c StGB) ausdrücklich mit ein.

2138 Die einfache Gesellschaft hat keine Firma, sondern einen Namen. Da die einfachen 
Gesellschaften keinen Sitz im rechtlichen Sinne haben, fehlt es zudem an der Adresse 
für die Vornahme eines Eintrags im Fahrzeugausweis (vgl. Art. 4 Bst. b IVZV i.V.m. 
Ziff. 2.22 Anhang 1 IVZV). Bei im Handelsregister eingetragenen Unternehmen kann 
hingegen ein solcher Eintrag erfolgen (vgl. Entscheid der Verwaltungsrekurskommis-
sion des Kantons St. Gallen I/2-2014/35 vom 8. Januar 2015 Regeste).

2139 Art. 4 Bst. b IVZV i.V.m. Ziff. 2.22 Anhang 1 IVZV (ehemals Art. 3 Abs. 1 Bst. b Ziff. 1 MO-
FIS-Register-Verordnung); siehe Urteil des BGer 6B_1007/2016 vom 10. Mai 2017 E. 1.4 
m.w.H. (siehe zu diesem Urteil Müller, AJP 2018, S. 1568 ff.; siehe Ziff. 1 Anhang 5 VVV.

2140 Art. 78 Abs. 1bis VZV; vgl. Niggli/gfeller, BSK StGB, N 399 zu Art. 102 StGB.
2141 Der Begriff «so» wird in der Bundesgesetzgebung häufig verwendet.
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Abb. 13:  Unternehmensbegriff
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Da es vorkommen kann, dass die Firmenbezeichnung zwischenzeitlich geän-
dert hat, aber noch keine Änderung dem Strassenverkehrsamt gemeldet2142 
oder diese durch die Verwaltungsbehörde noch nicht angepasst worden ist, 
wird der Zusatz in Art. 7 Abs. 6 OBG bevorzugt, welcher ebenso die Adresse 
nennt. Der Wortlaut dieses Lösungsvorschlags orientiert sich ebenso am jet-
zigen Art. 7 OBG, welcher die Busse «auferlegt» (Abs. 1) bzw. den Fahrzeughal-
ter zur deren «Bezahlung» anhält (Abs. 5), jedoch keine eigentliche Bestrafung 
vorsieht. Nach der hier vertretenen Ansicht verstösst eine solche Bussener-
hebung unabhängig vom Nachweis eines Organisationsmangels2143 und mit-
hin eines Organisationsverschuldens2144 resp. einer Schuld sui generis2145 
oder der Verletzung einer Rechtspflicht2146 gegen straf(prozess)rechtliche 
Grundsätze und ist EMRK-widrig, sofern der Norm «Strafcharakter» zugespro-
chen wird. Bei dem erwähnten Einbezug aller Unternehmen in Art. 7 Abs. 1 
OBG oder in einem neu zu schaffenden Art. 7 Abs. 6 OBG stellen sich mithin bei 
einer Bussenauferlegung wiederum die eingangs genannten Probleme. Die 
Beeinträchtigung und Verletzung straf(prozess)rechtlicher Grundsätze (na-
mentlich der Unschuldsvermutung2147 und des Schuld- und Täterprinzips2148) 
stehen einer solchen Regelung — bei Bejahung von deren derzeit noch unkla-
rem «Strafcharakter»2149 — entgegen. Vergleichbare Überlegung wurden da-
mals bei der Einführung von Art. 102 StGB angestellt, als das dem schweizeri-
schen Strafrecht zugrunde liegende Schuldprinzip im Bereich des Unterneh-
mensstrafrechts notwendigerweise umgedeutet und der Vorwurf mangelhaf-
ter Organisation erhoben wurde.2150 Nachfolgend ist deshalb eine mögliche 
Ausdehnung von Art. 102 StGB auf den Ordnungsbussenbereich zu erforschen.

2142 Art. 74 Abs. 5 VZV.
2143 Art. 102 Abs. 1 StGB.
2144 Botschaft StGB 1998 (Bundesrat), S. 2142 und S. 2144.
2145 Botschaft StGB 1998 (Bundesrat), S. 2142.
2146 Art. 11 StGB; Art. 29 StGB; Art. 6 Abs. 2 VStrR i.V.m. Art. 6 Abs. 3 VStrR.
2147 Siehe Ausführungen in III.H.
2148 Siehe Ausführungen in III.I.
2149 Siehe Ausführungen in II.D.4.4.
2150 heiMgarTNer, StGB/JStG Komm, N 1 zu Art. 102 StGB mit Verweis auf Botschaft StGB 

1998 (Bundesrat), S. 2142 und S. 2144.
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4. Ausdehnung von Art. 102 StGB auf den Ordnungsbussenbereich
4.1 Änderung von Art. 105 StGB zur Einführung der strafrechtlichen 

Verantwortlichkeit des Unternehmens

Art. 105 StGB nimmt Übertretungen von der Strafbarkeit bzw. Verantwortlich-
keit des Unternehmens aus. 

Art. 105 StGB: Keine oder bedingte Anwendbarkeit 
1 Die Bestimmungen über die bedingten und die teilbedingten Strafen (Art. 42 

und 43), über die Landesverweisung (Art. 66a–66d) sowie über die Verantwort-
lichkeit des Unternehmens (Art. 102) sind bei Übertretungen nicht anwendbar. 

2 Versuch und Gehilfenschaft werden nur in den vom Gesetz ausdrücklich 
bestimmten Fällen bestraft.

3 Freiheitsentziehende Massnahmen (Art. 59–61 und 64), das Tätigkeitsverbot 
(Art. 67), das Kontakt- und Rayonverbot (Art. 67b) sowie die Veröffentlichung 
des Urteils (Art. 68) sind nur in den vom Gesetz ausdrücklich bestimmten 
Fällen zulässig.

Um für die Ordnungsbussen eine Ausnahmeregelung zu schaffen, könnte ein 
Zusatz in Abs. 1 eingeführt werden, welcher wie folgt lautet:

«[… nicht anwendbar]; davon ausgenommen sind (alternativ: unter Vorbe-
halt von) Übertretungen gemäss (allenfalls zusätzlich: der Bussenliste 1) 
Anhang 1 der Ordnungsbussenverordnung vom 16. Januar 2019 (Verweis in 
der FN auf SR 314.11)».

4.2 Ergänzung von Art. 7 OBG zur Einführung der Strafbarkeit bzw. 
Verantwortlichkeit des Unternehmens nach Art. 102 StGB

Neben der Ergänzung von Art. 105 StGB um die vorgenannte Ausnahmerege-
lung ist ebenso eine weitere Anpassung im neu zu schaffenden Art. 7 Abs. 6 
OBG2151 denkbar. Dieser müsste einen Aussenverweis auf Art. 102 StGB ent-
halten, um die im StGB normierte Strafbarkeit bzw. Verantwortlichkeit des 
Unternehmens im Ordnungsbussenbereich einzuführen.

«Ist im Fahrzeugausweis als Fahrzeughalter ein Unternehmen oder dessen 
Adresse eingetragen, (so)2152 wird von diesem die Busse gemäss Art. 102 des 
Schweizerischen Strafgesetzbuches vom 21. Dezember 1937 (Verweis in der 
FN auf SR 311.0) erhoben».

2151 Siehe Ausführungen in V.B.2.
2152 Der Begriff «so» wird in der Bundesgesetzgebung häufig verwendet.
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Eine Busse gemäss Art. 102 StGB zu «erheben», statt den Fahrzeughalter mit 
einer solchen zu bestrafen, erscheint im Hinblick auf den Gesetzeswortlaut 
von vorgenannter Vorschrift nicht systemkonform und ist entsprechend mit 
Rechtsunsicherheit verbunden. Es ist mithin folgende Formulierung des noch 
einzuführenden Art. 7 Abs. 6 OBG2153 denkbar:

«Ist im Fahrzeugausweis als Fahrzeughalter ein Unternehmen oder dessen 
Adresse eingetragen, (so)2154 gilt Art. 102 des Schweizerischen Strafgesetz-
buches vom 21. Dezember 1937 (Verweis in der FN auf SR 311.0; allenfalls zu-
sätzlich: sinngemäss2155)».

Ein solcher Aussenverweis führt zu einem einheitlichen Unternehmensbegriff 
im Neben- und Kernstrafrecht, was insbesondere bei dessen Auslegung zu-
träglich wäre.

4.3 Auswirkungen der Ausweitung der Strafbarkeit bzw. 
 Verant wortlichkeit des Unternehmens nach Art. 102 StGB auf  
Ordnungsbussendelikte

a. Zusätzlicher Ermittlungs- und Untersuchungsaufwand der 
 Straf verfolgungsbehörde

Gemein haben Art. 7 OBG und Art. 102 Abs. 1 StGB, dass sie subsidiär zur An-
wendung gelangen.2156 Im Ordnungsbussenverfahren ist vorausgesetzt, dass 
die tatsächliche Fahrzeugführerschaft unbekannt ist. Ebenso bei Art. 102 
Abs. 1 StGB kann die Tat keiner bestimmten Person zugerechnet werden. Der 
Grund für diese fehlende Ermittlung der Täterschaft wird jedoch nur in letzt-
genannter Bestimmung ausdrücklich genannt. So muss für die Begründung 
der Strafbarkeit bzw. Verantwortlichkeit des Unternehmens ein Organisati-
onsmangel vorliegen, und dieser muss die Ermittlung des tatsächlichen Täters 
vereiteln bzw. verunmöglichen.2157 Ein Organisationsmangel liegt bspw. vor, 
wenn nicht festgestellt werden kann, wer an einem bestimmten Tag mit dem 
Unternehmensfahrzeug unterwegs war.2158 Art. 7 OBG hingegen enthält kei-

2153 Siehe Ausführungen in V.B.2.
2154 Der Begriff «so» wird in der Bundesgesetzgebung häufig verwendet.
2155 Die Formulierung «sinngemäss» findet sich in der StPO und im StGB mehrfach; sie ist 

als auslegungsbedürftiger Begriff im Strafverfahren jedoch aufgrund des Bestimmt-
heitsgebots besser zu vermeiden.

2156 Mit Ausnahme des Vorliegens eines Straftatbestandes nach Art. 102 Abs. 2 StGB, wo 
eine originäre Verantwortlichkeit gilt.

2157 Art. 102 Abs. 1 StGB.
2158 Vgl. zum Ganzen Niggli/gfeller, BSK StGB, N 34 zu Art. 102 StGB m.w.H.
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nen solchen Verweis auf einen Organisationsmangel, der den eigentlichen Vor-
wurf an das Unternehmen darstellt. Vielmehr knüpft Art. 7 OBG einzig an die 
formelle Eigenschaft als Fahrzeughalter an.2159 Aufgrund eines Aussenver-
weises auf Art. 102 StGB müsste die Strafbehörde mithin zusätzlich prüfen, ob 
ein Organisationsmangel vorliegt, und erst dann könnte sie das Unternehmen 
als Fahrzeughalter zur Bezahlung der Busse im Sinne von Art. 7 OBG anhalten.
Schwierigkeiten vermöchte in der Praxis zudem der Umstand zu begründen, 
dass die Anlasstat — welche sich über mehrere Verweise definiert, da Art. 7 OBG 
eine Blankettnorm ist und gleichzeitig einen Aussenverweis auf Art. 102 StGB 
enthält — in Ausübung geschäftlicher Verrichtung im Rahmen des Unter-
nehmenszwecks begangen worden sein muss. Dieser Nachweis wäre für die 
Strafbehörde ebenfalls mit zusätzlichem Aufwand verbunden. So müsste 
bspw. dargelegt werden, dass es sich um ein Geschäftsfahrzeug handelt und 
die private Nutzung dieses Fahrzeugs ausgeschlossen war.2160

b. Unterschiedlicher Gerichtsstand
In strafprozessualer Hinsicht hätte die Ausdehnung der Strafbarkeit bzw. 
Verantwortlichkeit des Unternehmens unter Verweis auf Art. 102 StGB Aus-
wirkung auf den Gerichtsstand. Als solcher gilt nach dieser Vorschrift bei 
Strafverfahren gegen ein Unternehmen oder eine für das Unternehmen han-
delnde Person deren Sitz.2161 Bei der Einführung der Strafbarkeit bzw. Ver-
antwortlichkeit des Unternehmens im Ordnungsbussenbereich bzw. in Art. 7 
OBG ohne Verweis auf Art. 102 StGB wären für die Bestimmung des Gerichts-
stands die Art. 31–35 StPO massgebend.2162 Für die Verfolgung und Beurteilung 
einer Übertretung gegen das Strassenverkehrsrecht wäre also in erster Linie 
die Behörde des Orts zuständig, an dem die Tat verübt worden ist.2163 Dies 
hätte zur Folge, dass bspw. auf einer Autobahn unterschiedliche Behörden zu-
ständig sein könnten, je nachdem, ob die Geschwindigkeitsüberschreitung 
bei unter 25 km/h (Ordnungsbussentatbestand) oder über 35 km/h (Vergehen 
oder Verbrechen) liegt. Im ersten Fall wäre die Strafverfolgungsbehörde am 
Ort der Übertretung zuständig, im Letzteren diejenige am Sitz des Unterneh-
mens. Ohne Verweis auf Art. 102 StGB in Art. 7 OBG läge also der gleiche Ge-
richtsstand wie bei den übrigen Übertretungen gegen das Strassenverkehrs-

2159 Vgl. zum Ganzen MaeDer, AJP 2014, S. 683 f.
2160 Siehe Niggli/gfeller, BSK StGB, N 85 zu Art. 102 StGB.
2161 Art. 36 Abs. 2 StPO.
2162 Art. 36 Abs. 3 StPO.
2163 Art. 31 StPO (Gerichtsstand des Tatortes).
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recht vor (26–34 km/h), bei welchen die Strafbarkeit bzw. Verantwortlichkeit 
des Unternehmens nach wie vor ausgeschlossen ist.

c. Pauschale Bussenerhebung widerspricht Art. 102 Abs. 3 StGB
Das BGer rechnet das in einem Unternehmen in Ausübung geschäftlicher Ver-
richtung(en) im Rahmen des Unternehmenszwecks begangene Verbrechen 
oder Vergehen (im Anwendungsfall von Art. 7 OBG ist es eine Übertretung) 
dem Unternehmen zu.2164 Anstelle des gewöhnlichen Verschuldens der Fahr-
zeugführerschaft wird dem Unternehmen ein «Organisationsverschulden» 2165 
resp. eine «Schuld sui generis»2166 infolge der mangelhaften Organisation 
vorgeworfen. Die Busse wird gemäss Art. 102 Abs. 3 StGB insbesondere nach 
der Schwere der Tat und der Schwere des Organisationsmangels und des 
ange richteten Schadens sowie nach der wirtschaftlichen Leistungsfähig-
keit des Unternehmens bemessen. Es stehen mithin objektive tat- und orga-
nisationsbezogene Kriterien im Vordergrund. Es ergibt sich mithin kein Kon-
flikt zu Art. 1 Abs. 5 OBG, welcher zudem zwei Täterkomponenten unberück-
sichtigt lässt.2167

Die bis anhin bei natürlichen Personen vorgenommene pauschale2168 
Bemessung der Busse anhand der Bussenliste 1 Anhang 1 OBV kann jedoch 
bei einer Ausdehnung von Art. 7 OBG auf Unternehmen nicht gleichermassen 
erfolgen. Denn eine solche berücksichtigt nicht sämtliche Strafzumessungs-
kriterien gemäss Art. 102 Abs. 3 StGB. Die dort normierte Bussenhöhe impli-
ziert zwar in indirekter Weise die geringfügige Schwere der Tat und ein Scha-
den liegt bei Ordnungsbussendelikten ohnehin nicht vor,2169 jedoch bleiben 
bei einer solchen Busse die Schwere des Organisationsmangels und die wirt-
schaftlichen Leistungsfähigkeit2170 unberücksichtigt. Art. 102 Abs. 3 StGB 
steht mithin der pauschalen Bussenerhebung entgegen. Diese hat sich in der 
Praxis allerdings im Ordnungsbussenbereich etabliert.2171 Um diesen Wider-
spruch aufzuheben, müsste bspw. in Art. 1 Abs. 5 OBG zusätzlich erwähnt wer-
den, dass im Anwendungsfall von Art. 7 OBG auch weitere Strafzumessungs-

2164 BGE 146 IV 68 E. 2.3.3 S. 73; a.M. Niggli, ContraLegem 2022, S. 51 f.
2165 Botschaft StGB 1998 (Bundesrat), S. 2142 und S. 2144.
2166 Botschaft StGB 1998 (Bundesrat), S. 2142.
2167 Siehe Ausführungen in II.B.4.
2168 Siehe Ausführungen in III.A.2.
2169 Art. 4 Abs. 3 Bst. a OBG.
2170 Vgl. Art. 106 Abs. 3 StGB: «je nach den Verhältnissen».
2171 heiMgarTNer, StGB/JStG Komm, N 4a zu Art. 106 StGB.
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kriterien unberücksichtigt bleiben. Diese Regelung wäre dann lex specialis 
zu Art. 102 Abs. 3 StGB (und Art. 47 Abs. 1 StGB sowie Art. 106 Abs. 3 StGB). Wenn 
auch eine solche Regelung die unsichere Rechtslage, welche Strafzumes-
sungskriterien im ordentlichen Strafverfahren wegen Art. 7 OBG anzuwenden 
sind,2172 aufheben würde, ist sie nicht im Sinne des Schuldstrafrechts. Nach 
der hier vertretenen Ansicht müsste vielmehr bei der Ausdehnung der Straf-
barkeit bzw. Verantwortlichkeit des Unternehmens auf diese Vorschrift von 
der pauschalen Bussenerhebung abgesehen werden, und es ist keine Ersatz-
freiheitsstrafe zu verfügen.2173 Für die Bussenbemessung ist ausgehend vom 
Pauschalbetrag alsdann die Schwere des Organisationsmangels (z.B. durch 
die unkontrollierte Vergabe des Firmenfahrzeugs) massgeblich. Als gering-
fügig ist die objektive Schwere der Tat einzustufen. Bei der subjektiven Tat-
schwere bleibt nur die «Vermeidungsmöglichkeit» in Betracht zu ziehen — im 
Gegensatz zur «Verwerflichkeit des Handelns» und zu den «Beweggründen» 
sowie den «Zielen» gemäss Art. 47 Abs. 2 StGB.2174 Auch liegt kein Schaden bei 
den im Ordnungsbussenverfahren zu beurteilenden Delikten vor. Die wirt-
schaftliche Leistungsfähigkeit fällt, wie die Wirkung der Strafe auf das Leben 
der Täterschaft oder hier des Fahrzeughalters2175, bei Ordnungsbussen auf-
grund von deren Geringfügigkeit nicht ins Gewicht.2176 Dem Bundesrat er-
schien die Anwendung des Tagessatzsystems im Übertretungsstrafrecht als 
«zu kompliziert, nicht zuletzt im Nebenstrafrecht und namentlich im Strassen-
verkehrsrecht, wo massenhaft Bussen, vielfach nach festen Tarifen (Ordnungs-
bussen), ausgefällt werden».2177 Mit Art. 1 Abs. 5 OBG besteht entsprechend eine 
Spezialregelung zur Strafzumessung im Ordnungsbussenverfahren. Dem-
nach sind ebenso die weiteren Täterkomponenten «Vorleben» und «persön-
liche Verhältnisse» aufgrund von Art. 1 Abs. 5 OBG weder im Ordnungsbussen-
verfahren noch im ordentlichen Strafverfahren2178 gegen den Fahrzeughalter 

2172 Siehe Ausführungen in II.B.4.
2173 Siehe Ausführungen in III.I.2.4; entsprechend dürfte die Strafbehörde weder die Be-

messung noch den Vollzug der Ersatzfreiheitsstrafe im Dispositiv des Strafbefehls 
erwähnen; Niggli/gfeller, BSK StGB, N 362 zu Art. 102 StGB.

2174 Siehe Niggli/gfeller, BSK StGB, N 334 f. und N 362 zu Art. 102 StGB m.w.H.
2175 Siehe Ausführungen in III.I.2.4.
2176 Vgl. Art. 425 StPO.
2177 Botschaft StGB 1998 (Bundesrat), S. 2145.
2178 Urteil des BGer 6B_722/2019 vom 23. Januar 2020 E. 1.4, wonach die materiell-rechtli-

chen Normen des OBG auch im ordentlichen Strafverfahren gelten; sTauBer, Jusletter 
2022, Nr. 5., lehnt jedoch die Geltung von Art. 1 Abs. 5 OBG in diesem Verfahren ab, wobei 
der Verweis auf das Urteil des BGer 6B_193/2012 vom 12. Juli 2012 E. 4.3 (wie auch auf das 
Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich SB210357 vom 3. Februar 2022 E. III.3.3) 
nicht zu überzeugen vermag, da in diesem Entscheid neben dem Ordnungsbussen-
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als natürliche oder juristische Person zu berücksichtigen. Abgesehen davon 
ist die Täterkomponente «Vorleben» bei einem Unternehmen nicht oder nur 
schwer feststellbar, da sie derzeit nicht im Strafregister eingetragen werden.

Abschliessend bleibt anzumerken, dass die Qualifikation von Art. 102 
StGB als «Zurechnungsnorm» (resp. Norm, welche dem Unternehmen die 
Anlasstat zurechnet) durch das BGer2179 einem solchen Vorgehen nicht wider-
spricht. Denn dieses stellte fest, dass unklar sei, weshalb gesetzgeberisch eine 
Zurechnung der Anlasstat nur möglich sein solle, wenn das Gesetz für das Un-
ternehmen die gleiche Sanktion vorsehe wie für die natürliche Person.2180 Dem 
ist zuzustimmen, wobei nach der hier vertretenen Ansicht für Art. 102 StGB — 
entsprechend der Marginalie — die Terminologie «Verantwortlichkeitsnorm» 
resp. Norm, welche das Unternehmen für die infolge des Organisationsmangels 
unbekannt gebliebene Täterschaft verantwortlich macht2181, bevorzugt wird. 
Dadurch soll verdeutlicht werden, dass nach der hier vertretenen Ansicht eine 
«Schuldübernahme» durch das Unternehmen abgelehnt wird.

5. Anwendbarkeit von Art. 6 f. VStrR auf Widerhandlungen 
 gemäss Art. 7 OBG 

5.1 Aussenverweis auf Art. 6 f. VStrR im Ordnungsbussenrecht

Es wurde festgestellt, dass ein Verweis auf Art. 102 StGB mit einem gewissen 
Mehraufwand für die Strafverfolgungsbehörden verbunden wäre. Dies ist nicht 
im Sinne der ökonomischen Verwaltungs- und Prozessführung, welche der 
Gesetzgeber bei der Einführung von Art. 7 OBG bezweckte.2182 In einem nächs-
ten Schritt wird deshalb untersucht, ob in einem neu einzuführenden Abs. 6 
ein anderer Aussenverweises als auf Art. 102 StGB möglich wäre. Die strafrecht-
liche Verantwortlichkeit des Unternehmens ist ebenso in Art. 7 VStrR nor-
miert. Ein Aussenverweis auf Art. 6 f. VStrR wäre denn auch nichts Neues. Zahl-
reiche Gesetze des Nebenstrafrechts enthalten einen solchen Verweis.2183 
Art. 6 VStrR regelt nicht die Strafbarkeit oder die strafrechtliche Verantwor-
tung des Unternehmens, sondern diejenige des Geschäftsherrn (Abs. 2) und 

tatbestand ein schwereres Delikt vorlag, welches eine Bussenbemessung nach dem all-
gemeinen Grundsatz bzw. dem Asperationsprinzip erforderte; siehe Ausführungen in 
II.B.4 und III.I.2.4.

2179 BGE 146 IV 68 E. 2.3.2 S. 72 und E. 2.4 S. 75.
2180 BGE 146 IV 68 E. 2.3.3 S. 73.
2181 Siehe BGE 142 IV 333 E. 4.1 S. 336.
2182 Botschaft Via sicura 2010 (Bundesrat), S. 8487.
2183 Art. 18 BGF; Art. 73 GSchG; Art. 30 TSchG; Art. 62 Abs. 1 USG (vgl. Botschaft StGB 1998 

[Bundesrat], S. 2138); Art. 26 UWG; Art. 44 WaG.

327 B. Bemerkungen zum Legalitätsprinzip

https://perma.cc/YJ22-WLYZ
https://perma.cc/YJ22-WLYZ
https://perma.cc/YJ22-WLYZ
https://perma.cc/96QC-LUYC
https://perma.cc/7SMB-63CY
https://perma.cc/96QC-LUYC
https://perma.cc/YJ22-WLYZ
https://perma.cc/7SMB-63CY
https://perma.cc/YJ22-WLYZ
https://perma.cc/96QC-LUYC
https://perma.cc/96QC-LUYC
https://perma.cc/96QC-LUYC
https://perma.cc/96QC-LUYC
https://perma.cc/Q9MZ-4JBZ
https://perma.cc/Q9MZ-4JBZ
https://perma.cc/T5M6-2ZNX
https://perma.cc/EV8H-8WEV
https://perma.cc/V4RP-Z3U4
https://perma.cc/KQG2-PP9R
https://perma.cc/V7M6-JAEX
https://perma.cc/SZ7F-SMDD
https://perma.cc/3KFY-3UWG
https://perma.cc/3KFY-3UWG
https://perma.cc/UVU5-HK6E
https://perma.cc/3QN2-G3HG


der Organe (Abs. 3). Zur Begründung der Strafbarkeit eines Geschäftsherrn 
müsste ein unechtes Unterlassungsdelikt2184 vorliegen, sofern kein solcher 
Aussenverweis auf diese Vorschrift erfolgt. Dieser Verweis auf Art. 6 f. VStrR 
schränkt den Anwendungsbereich der Strafbarkeit bzw. Verantwortlichkeit 
des Unternehmens nach Art. 102 Abs. 1 StGB ein,2185 weshalb nachfolgend 
ebenso ein solcher Aussenverweis geprüft wird. Zumal die Einführung einer 
Geschäftsherren- und Organverantwortlichkeit unter Anknüpfung an eine 
Garantenstellung, wie die Pflicht zur Überwachung des ausweispflichtigen 
Fahrzeugs,2186 die Schwierigkeiten, welche im Zusammenhang mit der Verein-
barkeit von Art. 7 OBG mit straf(prozess)rechtlichen Grundsätzen bestehen, 
mindern (aber nicht beheben) könnte.2187 Alsdann wird die strafrechtliche Ver-
antwortlichkeit des Unternehmens nach Art. 7 VStrR einer näheren Betrach-
tung unterzogen. Ein Aussenverweis auf Art. 6 f. VStrR wie auch auf Art. 102 StGB 
gelangt jedoch nur dann in Betracht, wenn Art. 7 OBG «Strafcharakter» zuge-
sprochen wird (was aufgrund der derzeitigen Rechtslage unklar ist)2188, da 
sich diese Vorschriften auf die strafrechtliche Verantwortlichkeit in resp. von 
Unternehmen beziehen. 

5.2 Einführung eines Aussenverweises auf die Geschäftsherren- und 
Organverantwortlichkeit nach Art. 6 VStrR

a. Täterprinzip, Geschäftsherren- und Organverantwortlichkeit gemäss 
Art. 6 VStrR

Art. 6 Abs. 1 VStrR hält am Täterprinzip fest, weshalb er im Anwendungsfall 
von Art. 7 OBG, welcher das Vorgehen bei unbekannter Täterschaft regelt, 
nicht in Betracht kommt. Abs. 2 dieser Bestimmung regelt die Verantwortlich-
keit des Geschäftsherrn und Abs. 3 diejenige der Organe bei Widerhandlun-
gen in Geschäftsbetrieben.2189 Art. 6 Abs. 2 i.V.m. Art. 6 Abs. 3 VStR erinnert an 
Art. 29 StGB, welcher ebenso eine Vertreterverantwortlichkeit normiert und 
auf die Verletzung einer (besonderen) (Rechts-)Pflicht abstellt. 

2184 Art. 11 StGB; eiCker/fraNk/aCherMaNN, S. 49.
2185 Art. 2 VStrR; Niggli/gfeller, BSK StGB, N 124 zu Art. 102 StGB; siehe eiCker/fraNk/

aCherMaNN, S. 68.
2186 Diese kann bspw. in der Pflicht zum Führen eines Fahrtenbuches (Art. 20 Abs. 1 SVAV) 

oder eines Mieterverzeichnisses (Art. 70 VZV i.V.m. Art. 149 VZV; § 13 Abs. 2 StVO [BS]; 
Art. 9A Abs. 3 LaLCR [GE]; § 15 Abs. 2 VAG [ZH]) bestehen.

2187 Siehe Ausführungen in V.B.4.3.
2188 Siehe Ausführungen in II.D.4.4.
2189 Vgl. zum Ganzen eiCker/fraNk/aCherMaNN, S. 51 ff.
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Art. 6 VStrR: 1. Regel (III. Widerhandlungen in Geschäftsbetrieben,  
durch Beauftragte und dergleichen) 
1 Wird eine Widerhandlung beim Besorgen der Angelegenheiten einer juristi-

schen Person, Kollektiv- oder Kommanditgesellschaft, Einzelfirma oder Per-
sonengesamtheit ohne Rechtspersönlichkeit oder sonst in Ausübung geschäft-
licher oder dienstlicher Verrichtungen für einen andern begangen, so sind 
die Strafbestimmungen auf diejenigen natürlichen Personen anwendbar, 
welche die Tat verübt haben. 

2 Der Geschäftsherr, Arbeitgeber, Auftraggeber oder Vertretene, der es vorsätz-
lich oder fahrlässig in Verletzung einer Rechtspflicht unterlässt, eine Wider-
handlung des Untergebenen, Beauftragten oder Vertreters abzuwenden oder 
in ihren Wirkungen aufzuheben, untersteht den Strafbestimmungen, die für 
den entsprechend handelnden Täter gelten.

3 Ist der Geschäftsherr, Arbeitgeber, Auftraggeber oder Vertretene eine juris-
tische Person, Kollektiv- oder Kommanditgesellschaft, Einzelfirma oder 
Personengesamtheit ohne Rechtspersönlichkeit, so wird Absatz 2 auf die 
schuldigen Organe, Organmitglieder, geschäftsführenden Gesellschafter, 
tatsächlich leitenden Personen oder Liquidatoren angewendet.

b. Sonderstellung als Geschäftsherr, Arbeitgeber, Auftraggeber oder 
 Vertretener

Art. 6 Abs. 2 VStrR ist vergleichbar mit Art. 100 Ziff. 2 SVG, wonach der Arbeit-
geber oder Vorgesetzte, der eine nach diesem Gesetz strafbare Handlung des 
Motorfahrzeugführers veranlasst oder nicht nach seinen Möglichkeiten ver-
hindert hat, der gleichen Strafandrohung wie der Führer untersteht. Hierbei 
ist an die Situation zu denken, wenn auf Druck dieser Personen die Vorschriften 
über das zulässige Gesamtgewicht oder die Arbeits- und Ruhezeiten durch die 
Fahrzeugführerschaft nicht eingehalten werden.2190 Da der Fahrzeughalter 
unter Umständen jedoch keinen Einfluss auf das Fehlverhalten der Täterschaft 
hat, kann es an einer Interventionsmöglichkeit fehlen, und er kann diese mit-
hin auch nicht dulden.2191 

2190 weisseNBerger, Komm SVG / aOBG/2014, N 12 zu Art. 100 SVG; giger, SVG Komm, N 9 
zu Art. 100 SVG.

2191 Siehe giger, SVG Komm, N 12 zu Art. 100 SVG.
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Diese Ausführungen gelten auch für den Geschäftsherrn etc. nach Art. 6 Abs. 2 
VStrR. Jemand, der sich überhaupt nicht mit der technischen Verwaltung der 
Fahrzeuge oder der Fahrzeugführerschaft des Unternehmens befasst, ist nicht 
verpflichtet, Massnahmen zu ergreifen, um Ordnungsbussendelikte zu ver-
hindern.2192 Vom Arbeitgeber oder Vorgesetzten resp. Geschäftsherrn kann 
nicht verlangt werden, dass er die Fahrzeugführerschaft — welche zum Füh-
ren eines Motorfahrzeugs ausgebildet wurden und eine Fahrzeugprüfung 
absolvieren mussten2193 — zur Einhaltung von grundlegenden und selbstver-
ständlichen Regeln wie im Ordnungsbussenbereich auffordert.2194 Die Straf-
behörde kann der betroffenen Person m.a.W. nicht nachweisen, dass sie für 
die Einhaltung der Vorschriften des Ordnungsbussenrechts hätte sorgen 
können und müssen, dies aber nicht getan hat. Ein solches Unterlassen ist denn 
auch praktisch nicht nachweisbar. Hieraus ergeben sich Schwierigkeiten bei 
der Begründung der Strafbarkeit der in Art. 100 Ziff. 2 SVG sowie in Art. 6 Abs. 2 
und Abs. 3 VStrR genannten Personen.

Art. 7 OBG sieht allerdings nicht die (direkte) Strafbarkeit wegen des Ord-
nungsbussendelikts vor. Die Busse wird vielmehr vom Fahrzeughalter bzw. 
durch den Aussenverweis auf Art. 6 VStrR von den in dieser Vorschrift genann-
ten Personen aufgrund der Tatsache erhoben, dass die Fahrzeugführerschaft 
zum Tatzeitpunkt nicht mit verhältnismässigem Aufwand eruiert werden 
konnte. Hierfür sind der Geschäftsherr, der Arbeitgeber, der Auftraggeber 
oder der Vertretene verantwortlich, und sie müssen mithin nicht in der Lage 
sein, einem strafbaren Verhalten der Fahrzeugführerschaft Einhalt zu gebie-
ten,2195 wie bei der Anwendung von Art. 6 VStrR als Aussenverweis zu eigent-
lichen Straftatbeständen. Hier zeigt sich einmal mehr, dass Art. 7 OBG in sei-
ner derzeitigen Ausgestaltung das Täter- und Schuldprinzip verletzt.

Ist in sehr seltenen Fällen neben dem Fahrzeugführer auch die natürliche 
Person in der Position des Geschäftsherrn, Arbeitgebers, Auftraggebers, Ver-
treters resp. Vorgesetzten unbekannt geblieben, fällt sowohl die Anwendung 
von Art. 100 Ziff. 2 SVG als auch von Art. 6 Abs. 2 VStrR ausser Betracht.2196 In 
diesen Fällen könnte dann die Strafbarkeit bzw. Verantwortlichkeit des Un-
ternehmens nach Art. 102 StGB2197 oder die strafrechtliche Verantwortlich-
keit des Unternehmens gemäss Art. 7 VStrR in Betracht kommen. 

2192 JeaNNereT, Komm SVG, N 43 zu Art. 100 SVG.
2193 Art. 13 SVG und Art. 15 SVG.
2194 Siehe JeaNNereT, Komm SVG, N 70 zu Art. 100 SVG.
2195 Siehe eiCker/fraNk/aCherMaNN, S. 52 m.w.H.
2196 JeaNNereT, Komm SVG, N 35 zu Art. 100 SVG.
2197 JeaNNereT, Komm SVG, N 35 zu Art. 100 SVG.
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c. Garantenstellung nach Art. 6 Abs. 2 und Abs. 3 VStrR

Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung setzt die Geschäftsherren-
verantwortlichkeit nach Art. 6 Abs. 2 VStrR eine Garantenstellung voraus, d.h. 
«eine bestimmte rechtliche Pflicht, das fragliche Verhalten durch Über-
wachung, Weisungen und falls notwendig Eingreifen zu verhindern».2198 
Da Art. 6 Abs. 3 VStrR auf Abs. 2 desselben Artikels verweist, setzt ebenso die 
Organverantwortlichkeit die Verletzung einer solchen Pflicht voraus.2199 Die 
allgemeine Pflicht des Fahrzeughalters zur Überwachung des ausweispflich-
tigen Fahrzeugs ergibt sich aus dem Grundgedanken, dass derjenige, welcher 
eine risikobehaftete Tätigkeit ausübt, die zwar aufgrund ihrer Notwendigkeit 
und Nützlichkeit gesellschaftlich akzeptiert ist, die Möglichkeit der Verwirk-
lichung eines solchen Risikos möglichst verhindern soll, andernfalls er dafür 
einzustehen hat. Der Fahrzeughalter ist also angehalten, das Risiko, welches 
sich durch den Gebrauch seines Fahrzeugs ergibt, möglichst gering zu halten. 
Dies gelingt ihm einerseits, indem er:
a) für die technische Sicherheit des Fahrzeugs durch verkehrssichere 

Ausstattung und Unterhalt besorgt ist2200 und
b) die nötige Vorsicht bei der Übergabe seines Fahrzeugs an andere 

Personen walten lässt.2201

d. Strassenverkehrsrechtliche Pflichten des Fahrzeughalters
In Art. 7 OBG sind keine Pflichten des Fahrzeughalters ausdrücklich erwähnt. 
Der Gesetzgeber hat sie jedoch teilweise in verschiedenen Bestimmungen des 
Strassenverkehrsrechts festgehalten. Sofern die Verletzung dieser Rechts-
pflichten die Strafbarkeit des Fahrzeughalters begründet, werden originär 
diese Strafbestimmungen angewendet.2202 Nachfolgend werden die derzeit 
bestehenden rechtlichen Pflichten eines Fahrzeughalters und allenfalls deren 
Sanktionierung aufgezeigt. Es ist eine allgemeine Regel des Strassenverkehrs-
rechts, dass sowohl motorisierte als auch motorlose2203 Fahrzeuge nur in 

2198 BGE 142 IV 315 Regeste S. 315; zum Rechtsstreit, ob im Verwaltungsstrafrecht eine Ga-
rantenpflicht aus Art. 6 Abs. 2 VStrR entnommen werden kann oder die Notwendigkeit 
der Begründung einer speziellen Garantenpflicht besteht, siehe eiCker/fraNk/aCher-
MaNN, S. 53.

2199 Urteil des BStGer SK.2017.9 vom 16. Juni 2017 E. 4.2.2.1.
2200 Vgl. Art. 58 Abs. 2 SVG, Art. 59 Abs. 1 SVG und Art. 61 Abs. 2 SVG.
2201 Vgl. Art. 58 Abs. 4 SVG.
2202 Vgl. Art. 4 Abs. 3 Bst. b OBG.
2203 Zunächst verlangte das Bundesrecht nur die Betriebssicherheit von Motorfahrzeugen, 

was mit der Revision des Strassenverkehrsrechts geändert wurde (Botschaft SVG 1955 
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betriebssicherem und vorschriftsgemässem Zustand verkehren dürfen.2204 
Fahrzeuge müssen entsprechend so beschaffen und unterhalten sein, dass 
die Verkehrsregeln befolgt werden können und dass Führer, Mitfahrende und 
andere Strassenbenützer nicht gefährdet sowie die Strassen nicht beschädigt 
werden.2205 Dem Fahrzeughalter wird der Fahrzeugausweis nur erteilt, wenn 
sein Fahrzeug u.a. den Vorschriften entspricht und verkehrssicher ist.2206 In 
strafrechtlicher Hinsicht droht dem Fahrzeughalter Busse, wenn er wissent-
lich oder aus Sorglosigkeit den Gebrauch seines nicht vorschriftgemässen 
Fahrzeugs im öffentlichen Strassenverkehr duldet.2207 Gemäss dem Wortlaut 
von Art. 93 Abs. 2 Bst. b SVG gilt dies auch für die Personen, die z.B. in grösseren 
Betrieben die Aufsicht über die Fahrzeuge haben und damit wie der Halter für 
ihre Betriebssicherheit verantwortlich sind.2208

Nach Art. 95 Abs. 1 Bst. e SVG wird derjenige, der sein Motorfahrzeug 
einem Führer überlässt, von dem er weiss oder bei pflichtgemässer Aufmerk-
samkeit wissen kann, dass er den erforderlichen Ausweis nicht hat, mit Frei-
heitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Der Fahrzeughalter darf 
sein Fahrzeug also nicht jeder beliebigen Person überlassen.

Nach der Abgabe von Fahrzeugausweis und Kontrollschildern an den 
Fahrzeughalter muss dieser der Behörde innert 14 Tagen jede Tatsache mel-
den, die eine Änderung oder Ersetzung des Ausweises erfordert.2209 Ver-
legt er den Standort des Fahrzeugs in einen anderen Kanton oder übernimmt 
er dieses von einem anderen Halter, macht er sich nach Art. 99 Ziff. 2 SVG unter 
Androhung einer Busse bis zu CHF 100.— strafbar, wenn er nicht fristgemäss 
einen neuen Fahrzeugausweis einholt.2210

[Bundesrat], S. 31); nun hat auch bei motorlosen Fahrzeugen i.d.R. der Besitzer «wie ein 
Halter» für die Betriebssicherheit zu sorgen (Botschaft SVG 1955 [Bundesrat], S. 63]).

2204 Art. 29 Satz 1 SVG.
2205 Art. 29 Satz 2 SVG.
2206 Art. 11 Abs. 1 SVG; Botschaft SVG 1955 (Bundesrat), S. 19 und S. 72; vgl. Art. 109 VZV; vgl. 

Art. 108 Abs. 3 VZV; in Deutschland ist die Einhaltung der Vorschriftsmässigkeit des 
Fahrzeuges in § 16 StVZO (D) geregelt.

2207 Art. 93 Abs. 2 Bst. b SVG.
2208 Vgl. zum Ganzen Botschaft SVG 1955 (Bundesrat), S. 63, wonach der Fahrzeugführer, 

der als Arbeitnehmer genötigt ist, ein nicht betriebssicheres Fahrzeug zu führen, von 
der Strafe befreit werden kann, wenn der Richter dies nach den Umständen für gerecht-
fertigt erachtet.

2209 Art. 74 Abs. 5 VZV; in Deutschland ist die Mitteilungspflicht bei Änderungen in § 13 
FZV (D) geregelt.

2210 Art. 11 Abs. 3 SVG; in Deutschland darf gemäss § 3 Abs. 4 FZV (D) der Halter die Inbetrieb-
nahme eines nach Abs. 1 zulassungspflichtigen Fahrzeugs nicht anordnen oder zulas-
sen, wenn das Fahrzeug nicht zugelassen ist oder wenn der Betrieb des Fahrzeugs nach 
Abs. 1 untersagt ist oder die Beschränkung nicht eingehalten werden kann (§ 5 Abs. 2 
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Der Fahrzeugausweis kann verweigert und eingezogen werden, wenn der 
Halter keine Verkehrssteuern oder -gebühren für das Fahrzeug entrichtet oder 
die Haftpflichtversicherung nicht bezahlt.2211 Der Fahrzeughalter macht sich 
strafbar, wenn eine Drittperson ohne den erforderlichen Fahrzeugausweis 
oder die Kontrollschilder sein Motorfahrzeug führt oder seinen Anhänger 
mitführt.2212 Das Überlassen eines Fahrzeugs ohne die vorgeschriebene Haft-
pflichtversicherung hat der Gesetzgeber gar als Vergehen ausgestaltet.2213 
Ferner darf der Fahrzeughalter sein Fahrzeug nicht einem Führer überlas-
sen, welcher die erforderliche Bewilligung für die durchzuführende Fahrt 
nicht hat.2214 Auch muss der Fahrzeughalter dafür sorgen, dass der Fahrzeug-
führer die mit dem Fahrzeugausweis oder der Bewilligung von Gesetzes we-
gen oder im Einzelfall verbundenen Beschränkungen oder Auflagen ein-
hält.2215 Der Fahrzeughalter macht sich im Sinne von Art. 96 Abs. 3 SVG straf-
bar, wenn er beim Überlassen seines Fahrzeugs von den soeben aufgezeigten 
Widerhandlungen Kenntnis hatte oder bei pflichtgemässer Aufmerksamkeit 
hätte haben können.

Ausserdem ist der Fahrzeughalter gemäss Art. 5 NSAG subsidiär abgabe-
pflichtig für die Bezahlung der Benutzungsgebühr für die Nationalstrassen, 
wenn der Fahrzeugführer diese nicht bezahlt. Ihm ist die Busse direkt zuzu-
stellen, wenn gewisse Widerhandlungen gegen das NSAG begangen wurden 
und die Polizeiorgane das Fahrzeug nicht anhalten oder der Fahrzeugführer 
nicht identifiziert werden konnte.2216

e. Pflicht zur Überwachung des ausweispflichtigen Fahrzeugs
Aufgrund der voranstehend aufgezeigten verwaltungsrechtlichen Verhal-
tensnormen und Strafbestimmungen wird festgestellt, dass das Strassenver-
kehrsrecht dem Fahrzeughalter wiederkehrend in indirekter Weise die all-
gemeine Pflicht zur Überwachung des ausweispflichtigen Fahrzeugs als 
Gefahrenquelle auferlegt. In den Gesetzesmaterialien zu Art. 6 aOBG/2014 

FZV [D]; vgl. § 14 FZV [D]). Dasselbe gilt, wenn das Fahrzeug 1.) einem genehmigten Typ 
nach Abs. 1 nicht entspricht oder eine Einzelgenehmigung nach Abs. 1 nicht erteilt ist 
oder 2.) kein Kennzeichen nach Abs. 2 Satz 1, Abs. 3 Satz 2 oder ein Versicherungskenn-
zeichen nach Abs. 3 Satz 1 führt (§ 4 Abs. 6 FZV [D]).

2211 Art. 96 Abs. 3 SVG i.V.m. Art. 96 Abs. 1 Bst. a und Abs. 2 SVG sowie Art. 11 Abs. 2 SVG; Art. 63 
Abs. 1 SVG; dies gilt auch für den deutschen Fahrzeughalter gemäss § 1 PflVG (D) und 
§ 23 FZV (D) sowie § 1 KraftStG (D).

2212 Art. 96 Abs. 3 SVG i.V.m. Art. 96 Abs. 1 Bst. a SVG und Art. 10 Abs. 1 SVG.
2213 Art. 96 Abs. 3 SVG i.V.m. Art. 96 Abs. 2 SVG.
2214 Art. 96 Abs. 3 SVG i.V.m. Art. 96 Abs. 1 Bst. b SVG.
2215 Art. 96 Abs. 3 SVG i.V.m. Art. 96 Abs. 1 Bst. c SVG.
2216 Art. 14 NSAG. 
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(der Vorgängernorm des heutigen Art. 7 OBG) machte der Bundesrat Ausfüh-
rungen zum Überlassen des Fahrzeugs an eine andere Person. Er wies in der 
Botschaft zu Via sicura darauf hin, dass die Fahrzeughalter eigenverantwort-
lich zu entscheiden haben, «ob sie die Busse selber bezahlen und den Betrag bei 
der tatsächlich schuldigen Person einfordern wollen (und ihr künftig das Fahr-
zeug nicht mehr überlassen werden) oder ob sie den Täter […] melden».2217 
Indem der Fahrzeughalter selbstbestimmt darüber befindet, wem er sein 
Fahrzeug überlässt, steht er auch in der allgemeinen Pflicht zur Überwachung 
dieser Gefahrenquelle. In Deutschland muss die Geschäftsleitung bspw. bei 
einem Fuhrpark von Unternehmensfahrzeugen, die unterschiedlichen Perso-
nen überlassen werden, zumindest in der Lage sein, der Verwaltungsbehörde 
diejenigen Personen zu nennen, denen das betreffende Fahrzeug zugerech-
net werden kann.2218 Eine solche Pflicht zur Überwachung eines Fahrzeugs 
kommt explizit in derjenigen zum Führen eines Fahrtenbuches2219 oder eines 
Mieterverzeichnisses2220 zum Ausdruck. Der dem Fahrzeughalter zu machen-
de Vorwurf würde dann darin bestehen, dass dieser nicht weiss oder nicht 
wissen kann, wer wann mit dem Fahrzeug fährt. Diese Vorschrift begründet 
dann die Garantenstellung nach Art. 6 Abs. 2 VStrR. «Mietwagenfirmen» wären 
infolgedessen namentlich dazu gehalten, im Mietvertrag die Überlassung an 
Drittpersonen auszuschliessen.

5.3 Einführung eines Aussenverweises auf die strafrechtliche 
 Verantwortlichkeit des Unternehmens nach Art. 7 VStrR

In Art. 7 VStrR ist die strafrechtliche Verantwortlichkeit des Unternehmens 
bei Bussen bis zu CHF 5000.— geregelt.

Art. 7 VStrR: 2. Sonderordnung bei Bussen bis zu 5000 Franken 
1 Fällt eine Busse von höchstens 5000 Franken in Betracht und würde die Er-

mittlung der nach Artikel 6 strafbaren Personen Untersuchungsmassnahmen 
bedingen, die im Hinblick auf die verwirkte Strafe unverhältnismässig wären, 
so kann von einer Verfolgung dieser Personen Umgang genommen und an 
ihrer Stelle die juristische Person, die Kollektiv- oder Kommanditgesellschaft 
oder die Einzelfirma zur Bezahlung der Busse verurteilt werden. 

2 Für Personengesamtheiten ohne Rechtspersönlichkeit gilt Absatz 1 sinn-
gemäss.

2217 Botschaft Via sicura 2010 (Bundesrat), S. 8487.
2218 Beschluss des VG (D) Neustadt 3 L 22/15.NW vom 26. Januar 2015.
2219 Art. 20 Abs. 1 SVAV.
2220 Art. 70 VZV i.V.m. Art. 149 VZV; § 13 Abs. 2 StVO (BS); Art. 9A Abs. 3 LaLCR (GE); § 15 Abs. 2 

VAG (ZH).
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Nach Abs. 1 der erwähnten Vorschrift kann von einer Verfolgung einer natür-
lichen Personen Umgang genommen und an ihrer Stelle die juristische Per-
son, die Kollektiv- oder Kommanditgesellschaft oder die Einzel-«Firma» zur 
Bezahlung der Busse verurteilt werden, sofern eine Busse von höchstens 
CHF 5000.— in Betracht fällt und die Eruierung Untersuchungsmassnahmen 
bedingen würde, die im Hinblick auf die verwirkte Strafe unverhältnismässig 
wären. Dies gilt gemäss Abs. 2 der erwähnten Vorschrift sinngemäss auch 
für Personengesamtheiten ohne Rechtspersönlichkeit.2221

Das Unternehmen macht sich nicht wegen einer «mangelhaften Organi-
sation» wie bei Art. 102 StGB strafbar, sondern sie hat vielmehr mangels ver-
hältnismässiger Ermittlung — und nicht mangels Ermittelbarkeit — der nach 
Art. 6 VStrR strafbaren Personen für die Busse aufzukommen.2222 Das Un-
ternehmen ist bei Art. 7 VStrR nicht Strafsubjekt, sondern es muss einzig 
finanziell anstelle der schuldhaft handelnden natürlichen Person aufkom-
men.2223 Diese Vorschrift erinnert entsprechend an Art. 7 Abs. 5 OBG, wel-
cher den Fahrzeughalter bei unverhältnismässigem Aufwand der Strafver-
folgungsbehörden zur Feststellung des tatsächlichen Täters zur Bezahlung 
der Busse anhält. Gemein haben die beiden Bestimmungen, dass sie nicht von 
der Bestrafung des jeweiligen Rechtssubjekts (des Unternehmens bzw. des 
[formellen] Fahrzeughalters) die Rede ist. Art. 7 Abs. 1 VStrR sieht vor, dass das 
Unternehmen zur «Bezahlung» der Busse «verurteilt» (Art. 7 Abs. 1 VStrR) wird, 
während Art. 7 OBG die Busse dem Fahrzeughalter «auferlegt» (Abs. 1) und ihn 
zu deren «Bezahlung» (Abs. 5) anhält. Der Unterschied zwischen Art. 7 VStR und 
Art. 7 OBG besteht darin, dass der Gesetzgeber durch die Verwendung eines 
formellen Halterbegriffs in letztgenannter Norm automatisch auch juristi-
sche Personen erfassen wollte, Letztere jedoch zunächst nicht ausdrücklich 
erwähnte und mit der per 1. Oktober 2023 in Kraft getretenen Norm auch nicht 
sämtliche Unternehmen erfasst, weshalb ein Verweis auf Art. 7 VStrR über-
haupt erst in Betracht kommt.

2221 Vgl. Art. 102 Abs. 4 Bst. c StGB.
2222 Vgl. eiCker/fraNk/aCherMaNN, S. 63 f. und S. 68; vgl. ThoMMeN, forumpoenale 2012, 

S. 261.
2223 kreiT, s. 52; eiCker/fraNk/aCherMaNN, S. 63.
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5.4 Ergänzung von Art. 7 OBG zur Einführung der strafrechtlichen 
Verantwortlichkeit des Geschäftsherrn, Organs und des Unterneh-
mens nach Art. 6 f. VStrR

Zur Einführung der strafrechtlichen Verantwortlichkeit des Geschäftsherrn 
etc., des Organs usw. und des Unternehmens könnte bspw. in einem neu einzu-
führenden Abs. 6 in Art. 7 OBG auf Art. 6 f. VStrR verwiesen werden:

«Ist im Fahrzeugausweis als Fahrzeughalter ein Unternehmen oder dessen 
Adresse eingetragen, (so)2224 gelten2225 Art. 6 f. des Verwaltungsstrafrechts-
gesetzes vom 22. März 1974 (Verweis in der FN auf SR 313.0; allenfalls zusätz-
lich: sinngemäss)».

5.5 Auswirkungen der Anwendbarkeit von Art. 6 f. VStrR im 
 Ordnungsbussenrecht

a. Angleichung der Begrifflichkeiten 
Weder das SVG noch das OBG erklären Art. 6 f. VStR für anwendbar.2226 Die 
sinngemässe Ausgestaltung einer Gesetzesbestimmung im OBG nach der Vor-
lage von Art. 6 f. VStrR ist durchaus möglich, um namentlich den Geschäfts-
herrn, die Vertreter und das Unternehmen selbst zu erfassen. Die Formulie-
rung von Art. 6 f. VStrR ist jedoch aufgrund seiner Länge für das wenige Seiten 
umfassende OBG schwerfällig. Ein Aussenverweis auf Art. 6 f. VStrR ist mit-
hin geeigneter. Von Vorteil ist zudem, dass solche Aussenverweise zu einer 
Angleichung der Begrifflichkeiten führen.2227 Wünschenswert ist eine solche 
Angleichung auch bei Art. 7 VStrR und Art. 102 StGB. Obwohl diese beiden 
Vorschriften einen unterschiedlichen Wortlaut aufweisen, erfassen sie sowohl 
Einzelunternehmen als auch sämtliche Gesellschaften.

b. Schematische Anwendung der Sonderordnung wegen zusätzlichen 
Aufwands der Strafbehörden

Zur Anwendbarkeit von Art. 6 VStrR müsste eine rechtlich normierte Pflicht zur 
Überwachung — wie bspw. derjenigen zum Führen eines Fahrtenbuches2228 

2224 Der Begriff «so» wird in der Bundesgesetzgebung häufig verwendet.
2225 Auf die Formulierung «ist anwendbar» wird hier verzichtet, da ansonsten beide Teil-

sätze mit einem «ist» beginnen.
2226 Niggli/MaeDer, Strassenverkehrsrechts-Tagung 2018, S. 74.
2227 Vgl. hierzu die Ausführungen in V.B.4.2.
2228 Art. 20 Abs. 1 SVAV.
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oder eines Mieterverzeichnisses2229 — bestehen, welche die Garantenstellung 
nach Abs. 2 und Abs. 3 begründet. Diese müsste durch die Strafbehörde nach-
gewiesen werden, nachdem zunächst noch der verantwortliche Geschäftsherr 
etc. (Abs. 2) oder das zuständige Organ usw. (Abs. 3) zu eruieren wäre. Eine sol-
che Regelung ist infolgedessen nicht im Sinne der durch den Gesetzgeber mit 
der Einführung von Art. 7 OBG bezweckten ökonomischen Verwaltungs- und 
Prozessführung.2230 Art. 7 VStrR verfolgt ebenso — im Gegensatz zu Art. 102 
StGB — einen solchen Ansatz.2231 Der zusätzliche Ermittlungs- und Untersu-
chungsaufwand wird regelmässig dazu führen, dass im Bagatellbereich der 
Ordnungsbussendelikte rasch ein unverhältnismässiger Aufwand nach Art. 7 
VStrR angenommen wird. M.a.W. besteht die Möglichkeit der schematischen 
Anwendung dieser Ausnahmeregelung bzw. «Sonder»-Ordnung.2232

c. Keine Berücksichtigung der finanziellen Verhältnisse des 
 Fahrzeughalters

Art. 8 VStrR sieht vor, dass Bussen bis zu CHF 5000.— nach der Schwere der Wi-
derhandlung und des Verschuldens zu bemessen sind (Satz 1); andere Straf-
zumessungsgründe müssen nicht berücksichtigt werden (Satz 2).

Art. 8 VStrR: 1. Bussen (IV. Strafzumessung) 
Bussen bis zu 5000 Franken sind nach der Schwere der Widerhandlung und des 
Verschuldens zu bemessen; andere Strafzumessungsgründe müssen nicht 
berücksichtigt werden.

Während somit das Verschulden grundsätzlich zu beachten ist, bleiben die 
wirtschaftlichen Verhältnisse2233 aussen vor. Gemäss der Botschaft zum 
Entwurf eines Bundesgesetzes über das Verwaltungsstrafrecht sollte hier-
durch bei leichteren Fällen eine gewisse schematische Bussenbemessung 
ermöglicht werden.2234 Entsprechend entsteht kein Widerspruch durch die 
pauschale Erhebung einer nach der Bussenliste 1 Anhang 1 OBV bemessenen 
Busse wie bei Art. 102 StGB (und Art. 106 Abs. 3 StGB), welcher die Berücksich-
tigung der wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Unternehmens vorsieht.2235

2229 Art. 70 VZV i.V.m. Art. 149 VZV; § 13 Abs. 2 StVO (BS); Art. 9A Abs. 3 LaLCR (GE); § 15 
Abs. 2 VAG (ZH).

2230 Botschaft Via sicura 2010 (Bundesrat), S. 8487.
2231 eiCker, Verwaltungsstrafverfahren, S. 15.
2232 Vgl. zum Ganzen eiCker/fraNk/aCherMaNN, S. 64.
2233 Art. 106 Abs. 3 StGB.
2234 Botschaft VStrR 1971 (Bundesrat), S. 1006; eiCker/fraNk/aCherMaNN, S. 72.
2235 Siehe Ausführungen in V.B.4.3.c.
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d. Verletzung rechtsstaatlicher Grundsätze bei der Anwendung  
von Art. 7 VStrR

Art. 7 VStrR gelangt nur bei einer geringen Bussenhöhe zur Anwendung — also 
stets im Ordnungsbussenbereich. Diese Bestimmung steht wie auch Art. 7 OBG 
in der Kritik, wesentliche Rechtsgrundsätze zu verletzen.2236 Insbesondere 
wird die Vereinbarkeit von Art. 7 VStrR mit dem Schuldprinzip und dem dar-
aus abgeleiteten Täterprinzip angezweifelt.2237 Zudem wird im Verzicht auf 
die Eruierung des natürlichen Täters aus ökonomischen Gründen die Unver-
einbarkeit mit der strafprozessualen Pflicht zur Erforschung materieller Wahr-
heit erkannt.2238 Dem ist zuzustimmen. Art. 7 OBG und Art. 7 VStrR sind nicht 
nur vergleichbar ausgestaltet, sondern sie wirken sich auch ähnlich aus, indem 
sie von straf(prozess)rechtlichen Grundsätzen wie namentlich der Unschulds-
vermutung2239 und vom Schuld- und Täterprinzip2240 abweichen. So wird der 
betroffenen Person bspw. verwehrt, entlastende Beweise wie die Erfüllung der 
Garantenpflicht2241 vorzubringen. Ein Aussenverweis auf Art. 6 f. VStR ist mit-
hin zielführend für die Erfassung von Unternehmen und geeigneter als ein 
Verweis auf Art. 102 StGB, jedoch ist ein solcher Verweis — bei Bejahung des der-
zeit noch unklaren «Strafcharakters» von Art. 7 OBG —2242 aus rechtsstaatlicher 
Sicht bedenklich.

e. Eingeschränkte Anwendung der kantonalrechtlichen Informations-
pflicht eines Geschäftsherrn

Der Kanton Bern normierte mit Art. 8 Abs. 2 KSVG (BE) die Pflicht des Geschäfts-
herrn zur Auskunftserteilung bei Widerhandlungen gegen die Strassenver-
kehrsvorschriften. Der Gesetzgeber des Kantons Bern weitete die (direkte) 
Informationspflicht des Fahrzeughalters bei solchen Widerhandlungen auf 
die mit der Führung der Geschäfte betraute/n Person/en aus, wenn das Fahr-
zeug auf eine juristische Person, eine Personengesellschaft oder eine Einzel-

2236 BereTTa, S. 12.
2237 eiCker/fraNk/aCherMaNN, S. 65; forsTer, Strafrechtliche Verantwortlichkeit des 

Unternehmens, S. 59; garBarski, ZStrR 2012, S. 409 und S. 423; gfeller, S. 278; lüTolf, 
S. 216; sChuBarTh, ZStrR 1976, S. 370 und S. 378; zweifel, ZStrR 1993, S. 1 und S. 6 f.; 
ThoMMeN, forumpoenale 2012, S. 261.

2238 eiCker/fraNk/aCherMaNN, S. 65; forsTer, Strafrechtliche Verantwortlichkeit des Un-
ternehmens, S. 259; heiNe, recht 2005, S. 1 und S. 7; ThoMMeN, forumpoenale 2012, S. 261.

2239 Siehe Ausführungen in III.H.
2240 Siehe Ausführungen in III.I.
2241 Siehe Ausführungen in V.B.5.2.c.
2242 Siehe Ausführungen in II.D.4.4.
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«Firma» immatrikuliert ist.2243 M.a.W. kann der Geschäftsführer des Unter-
nehmens gebüsst werden, wenn er nicht bekannt gibt, wer bspw. den Ge-
schäftswagen zum Tatzeitpunkt führte.2244 Bei Familienunternehmen stellt 
sich wiederum die eingangs dieser Arbeit genannte Problematik, wenn der 
Geschäftsführer infolge eines Zeugnisverweigerungsrechts die Täterschaft 
nicht be kannt gibt. Diese Schwierigkeiten wollte der Gesetzgeber mit der Ein-
führung von Art. 7 OBG umgehen.2245 Der Bundesgesetzgeber hat es jedoch 
versehentlich bis zum 1. Oktober 2023 unterlassen, die juristische Person 
(und heute noch die Einzelunternehmen sowie gewisse2246 Rechtsgemein-
schaften) in dieser Vorschrift ausdrücklich einzubeziehen. Diese «Strafbar-
keitslücke» kann nicht durch kantonales Recht geschlossen werden, wie denn 
auch die Informationspflicht von natürlichen Personen als Fahrzeughalter 
durch die Einführung von Art. 7 OBG als abgeschlossen geregelt erachtet wer-
den muss.2247 Entsprechend kann Art. 8 Abs. 2 KSVG (BE) nicht die Strafbarkeit 
des Unternehmens begründen. Diese Vorschrift kann allerdings als Verhal-
tensnorm zur Begründung der Kostentragungspflicht im Sinne von Art. 426 
Abs. 2 StPO hinzugezogen werden.2248 Dies würde sich auch bei einem noch 
einzuführenden Aussenverweis auf Art. 6 f. VStrR in Art. 7 OBG nicht ändern.

C. Bemerkungen zum Verbot des 
 Selbstbelastungszwangs

1. Beibehalten des Hinweises auf die Einleitung und Durchführung 
eines kostenpflichtigen ordentlichen Strafverfahrens

In Deutschland ist eine Verwarnung nur dann wirksam, wenn der Betroffene 
nach Belehrung über sein Weigerungsrecht mit ihr einverstanden ist und das 
Verwarnungsgeld entsprechend der Bestimmung der Verwaltungsbehörde je 

2243 Art. 8 Abs. 2 KSVG (BE).
2244 Vgl. giger, SVG Komm, N 35 zu Art. 58 SVG.
2245 Botschaft Via sicura 2010 (Bundesrat), S. 8486.
2246 Die einfache Gesellschaft hat keine Firma, sondern einen Namen. Da die einfachen Ge-

sellschaften keinen Sitz im rechtlichen Sinne haben, fehlt es zudem an der Adresse für 
die Vornahme eines Eintrags im Fahrzeugausweis (vgl. Art. 4 Bst. b IVZV i.V.m. Ziff. 2.22 
Anhang 1 IVZV). Bei im Handelsregister eingetragenen Unternehmen kann hingegen 
ein solcher Eintrag erfolgen (vgl. Entscheid der Verwaltungsrekurskommission des 
Kantons St. Gallen I/2-2014/35 vom 8. Januar 2015 Regeste).

2247 Art. 123 Abs. 1 BV, Art. 82 Abs. 1 BV, Art. 335 Abs. 1 StGB; siehe Ausführungen in II.C.2.2. 
2248 Vgl. zu den Verfahrenskosten auch Art. 417 StPO.
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nach den konkreten Umständen entweder sofort oder innerhalb einer 10-tägi-
gen Frist bezahlt.2249 Die schweizerische Strafverfolgungsbehörde muss ge-
mäss Art. 13 Abs. 1 OBG den Fahrzeughalter ebenso darauf hinweisen, dass er 
die Durchführung des Ordnungsbussenverfahrens ablehnen kann. Diese 
Bestimmung stärkt die Position des Fahrzeughalters, indem sie ihn in indirek-
ter Weise auf die Möglichkeit zur Ausübung seiner Verteidigungsrechte (z.B. des 
Akteneinsichtsrechts)2250 im ordentlichen Strafverfahren hinweist. Art. 13 
Abs. 1 OBG ist im Sinne des Rechts des Fahrzeughalters auf ein faires Verfahren 
und mithin eine wesentliche Verfahrensgarantie gemäss Art. 6 Ziff. 1 EMRK.

Der in der Praxis gemachte Hinweis auf die Einleitung und Durchfüh-
rung eines kostenpflichtigen Strafverfahrens bei fehlender oder nicht frist-
gerechter Begleichung der Ordnungsbusse im Bedenkfristformular2251, im 
Übertretungsvorhalt und in der Zahlungserinnerung setzt die betroffene Per-
son zwar unter Druck, die Busse zu bezahlen, um den höheren Verfahrens-
kosten zu entgehen. Gleichzeitig sieht sich die betroffene Person bei fehlender 
oder nicht fristgerechter Bezahlung der Ordnungsbusse nicht unerwartet mit 
einem kostenpflichtigen Strafverfahren konfrontiert. Ein solcher wird deshalb 
nach der hier vertretenen Ansicht empfohlen. Die betroffene Person kann so 
über ihr weiteres Vorgehen unter Abwägung des Kostenrisikos befinden, was 
schliesslich zu einer besseren Akzeptanz des eingeleiteten Strafverfahrens so-
wie der damit verbundenen Pflichten führen würde. Denn es ist auch im Sinne 
eines fairen Verfahrens, dass die betroffene Person dessen Ablauf und damit 
das weitere Vorgehen versteht und sich entsprechend auf den Verfahrens-
wechsel einstellen kann. Zumal es sich beim Ordnungsbussenverfahren um 
ein Sonderverfahren mit vielen Besonderheiten — wie Art. 7 OBG — handelt, wel-
che sich ebenso im ordentlichen Strafverfahren auswirken.

2. Kein Hinweis im Strafbefehl auf die reformatio in peius

Beim Erlass eines neuen Bussgeldbescheids resp. Strafbefehls ist die Verwal-
tungsbehörde bzw. Staatsanwaltschaft nicht an ihren ursprünglichen Straf-
befehl gebunden und das Verbot der reformatio in peius gilt nicht.2252 Nach 

2249 § 56 Abs. 2 OWiG (D).
2250 Art. 101 Abs. 1 StPO.
2251 Art. 9 Abs. 2 Bst. d StPO.
2252 § 66 Abs. 2 Ziff. 1 Bst. b OWiG (D); zur fehlenden Anwendbarkeit des Verbots der re-

formatio in peius im schweizerischen Strafbefehlsverfahren siehe Urteil des BGer 
6B_1079/2015 vom 29. Februar 2016 E. 5.1 mit Verweis auf rikliN, BSK StPO, N 4 zu Art. 355 
StPO; hinsichtlich der Frage der Geltung des Verschlechterungsverbots nach Erlass 
eines zweiten Strafbefehls siehe MaNgo-Meier, AJP 2016, S. 1554; vgl. Art. 391 Abs. 2 StPO.
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dem Einspruch oder der Einsprache des Fahrzeughalters können sowohl in 
Deutschland als auch in der Schweiz die Behörden einen Entscheid zum Nach-
teil der beschuldigten Person treffen.2253 In Deutschland wird allerdings die 
betroffene Person im Bussgeldbescheid auf die reformatio in peius hingewie-
sen.2254 Einen solchen Hinweis kennt das schweizerische Strassenverkehrs-
recht nicht. Mit einem solchen könnte unnötiger Druck auf die betroffene Per-
son ausgeübt werden und diese von der Inanspruchnahme eines Rechtsbe-
helfs absehen. Gleichzeitig bereitet ein solcher Hinweis den Fahrzeughalter 
aber auch auf ein negatives Ergebnis bei der Beurteilung seines Einspruchs (D) 
bzw. seiner Einsprache (CH) vor. Praxiserfahrungen zeigen, dass die betrof-
fene Person i.d.R. bedenkt, dass eine Neubeurteilung ihres Falles unter Um-
ständen auch zu ihren Lasten ausfallen kann. Nach der hier vertretenen An-
sicht kann deshalb auf einen solchen Hinweis verzichtet werden. Zumal durch 
zusätzliche Ausführungen der Strafbefehl unübersichtlicher wird und praxis-
gemäss die Übertretungsstrafbehörde oder Staatsanwaltschaft die beschul-
digte Person auf deren Nachfrage hin über den weiteren Verlauf des (Einspra-
che-)Verfahrens aufklärt.

3. Schriftliche Beschlussfassung statt öffentlicher Verhandlung 
unter Ausbau der Rechte der beschuldigten Person

Der Anspruch auf öffentliche Verhandlung gemäss Art. 30 Abs. 3 BV knüpft 
an Art. 6 Ziff. 1 EMRK und Art. 14 Ziff. 1 UNO-Pakt II an, wonach jede Person ins-
besondere ein Recht darauf hat, dass grundsätzlich ein Gericht über eine gegen 
sie erhobene strafrechtliche Anklage öffentlich verhandelt.2255 Gemäss StPO 
gilt im Vorverfahren und im Strafbefehlsverfahren dieser Anspruch jedoch 
nicht.2256 Interessierte erhalten allerdings unter Umständen Einsicht in die 
Urteile und Strafbefehle.2257 Im Unterschied dazu sind die Verhandlungen vor 
dem erstinstanzlichen Gericht und dem Berufungsgericht sowie die münd-
liche Eröffnung von Urteilen und Beschlüssen dieser Gerichte mit Ausnahme 
der Beratung öffentlich.2258

2253 Art. 391 Abs. 2 StPO.
2254 § 66 Abs. 2 Ziff. 1 Bst. b OWiG (D).
2255 huBer, SJZ 2018, S. 279.
2256 Art. 69 Abs. 3 Bst. a und Bst. d StPO.
2257 Art. 69 Abs. 2 StPO.
2258 Art. 69 Abs. 1 StPO; die Beschwerde hingegen wird in einem schriftlichen Verfahren 

behandelt (Art. 397 Abs. 1 StPO).
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In Deutschland kann das Gericht hingegen durch Beschluss entscheiden, 
wenn die betroffene Person und die Staatsanwaltschaft diesem Verfahren nicht 
widersprechen. Bei einem Freispruch bedarf es dieses Hinweises an die be-
troffene Person jedoch nicht und das Gericht kann auch gegen ihren Wider-
spruch durch Beschluss entscheiden.2259 Die schweizerische StPO sieht ein 
schriftliches Verfahren durch das erstinstanzliche Gericht nur bei der Ein-
sprache vor, die sich lediglich auf die Kosten und Entschädigungen oder eine 
weitere Nebenfolge bezieht, und wenn zudem die Einsprache erhebende Per-
son nicht ausdrücklich eine Verhandlung verlangt.2260 Dementsprechend 
geht das deutsche Beschlussverfahren weiter, indem es dieses ebenso bei der 
materiellen Beurteilung von Ordnungswidrigkeiten ermöglicht.

Die Erfahrungen in der Praxis zeigen, dass im Bagatellbereich der Ord-
nungsbussen das Interesse der Parteien und der Öffentlichkeit nicht beson-
ders gross ist.2261 Die Staatsanwaltschaften verzichten regelmässig auf die 
Teilnahme an der Hauptverhandlung, dies auch im Sinne der Vermeidung ei-
ner notwendigen Verteidigung2262 und mithin des Anfallens weiterer Kosten 
in einem «Bagatellfall».2263 Die Einführung des Entscheids durch Beschluss 
würde zu noch mehr Diskretion und einer gewissen Effizienz bei den Erledi-
gungen führen, da die Hauptverhandlung entfällt. Nachteilig ist, dass das Ge-
richt die beschuldigte Person nicht zu Gesicht bekommt und diese nicht die 
Möglichkeit erhält, sich vor Gericht zur Sache frei zu äussern, was der Erfor-
schung der materiellen Wahrheit dienen kann. Zudem wurde unter Umstän-
den das rechtliche Gehör des Fahrzeughalters bereits eingeschränkt, da die 
Übertretungsstrafbehörde oder die Staatsanwaltschaft ohne das Vorliegen 
einer schriftlichen protokollarischen Einvernahme einen Strafbefehl erlas-
sen hat. Die Beschlussfassung darf deshalb nicht ohne Einwilligung der be-
schuldigten Person erfolgen, da dies den Eindruck, nicht gehört zu werden, 
noch verstärkt. Dies kann für die Annahme der Durchführung eines fairen Ver-
fahrens und die Akzeptanz eines Entscheids nachteilig sein. Dies gilt insbe-
sondere dann, wenn im polizeilichen Ermittlungsverfahren das Aktenein-
sichtsrecht2264 und damit in gewisser Weise auch der Kontakt zu den Behör-
den beschränkt ist. Um die Rechte der beschuldigten Person und deren Akzep-
tanz zu stärken, könnte der Grundsatz des Verbots der reformatio in peius in 

2259 § 72 Abs. 1 OWiG (D); vgl. § 411 Abs. 1 Satz 1 StPO (D).
2260 Art. 356 Abs. 6 StPO; vgl. Art. 406 StPO.
2261 Vgl. Art. 70 StPO. 
2262 Art. 130 Bst. d StPO.
2263 Vgl. Art. 337 Abs. 3 StPO.
2264 Art. 101 Abs. 1 StPO.

342 V.  Korrekturbedarf und Änderungsvorschläge zu Art. 7 OBG

https://perma.cc/D8JL-7N96
https://perma.cc/PU6B-DZUY
https://perma.cc/NUQ7-9KLB
https://perma.cc/S56C-TQPK
https://perma.cc/533Z-KSBN
https://perma.cc/SKY8-8DDH
https://perma.cc/6UEM-WKJL
https://perma.cc/5W72-C4YQ


einem solchen Beschlussverfahren für anwendbar erklärt werden. Es ist 
daher festzuhalten, dass eine gerichtliche Beschlussfassung zwar möglich 
ist, diese jedoch mit dem Ausbau der Rechte der beschuldigten Person zu 
verbinden wäre. So stellt bspw. das Verbot der reformatio in peius bei dessen 
Normierung zumindest ein Recht der beschuldigten Person dar, wenn es auch 
nicht zu den verfassungsmässigen Rechten zählt und sich auch nicht aus der 
EMRK herleiten lässt.2265

D. Bemerkungen zum  Offizialprinzip
Die Übertragung von staatlichen Aufgaben auf private Dienstkräfte bei tech-
nischen Hilfs- und Kontrolltätigkeiten im Strassenverkehr wird in der Schweiz 
seit Längerem diskutiert.2266 Gemäss Art. 178 Abs. 3 BV können Verwaltungsauf-
gaben durch Gesetz Organisationen und Personen des öffentlichen oder des 
privaten Rechts übertragen werden, die ausserhalb der Bundesverwaltung 
stehen. Im Gegensatz zu den schweizerischen Ordnungsbussen werden im 
Aus land (z.B. in gewissen italienischen Gemeinden) auf öffentlichem Grund 
er hobene Parkbussen teilweise von privaten Unternehmen eingeholt. Diese 
gelten entsprechend als privatrechtliche Forderungen, weshalb sie von Schwei-
zer Inkassobüros eingetrieben werden können.2267 Ein vergleichbares Vor-
gehen ist derzeit nach dem schweizerischen Bundesrecht nicht vorgesehen 
und eine solche Übertragung von Kompetenzen müsste zunächst auf (Bun-
des-)Gesetzesstufe normiert werden.

Denn es wurde in dieser Arbeit bereits erläutert,2268 dass gemäss der StPO 
nur die Polizei, die Staatsanwaltschaft und die Übertretungsstrafbehörden 
zur Ausübung der Strafrechtspflege befugt sind.2269 Die Wahrnehmung die-
ser staatlichen Aufgabe ist ausschliesslich diesen Organen vorbehalten, wobei 
private Dienstkräfte zur Erledigung von Hilfstätigkeiten beigezogen werden 
dürfen.2270 Die Verurteilung und Beurteilung von Übertretungen kann jedoch 
gemäss Art. 17 Abs. 1 StPO nur auf Verwaltungsbehörden übertragen werden. 

2265 Siehe BGE 144 IV 198 E. 5.4.3 S. 201 f.
2266 Bericht Privatisierung 2005 (Bundesrat), S. 650; siehe zu den Möglichkeiten und Grenzen 

der Privatisierung polizeilicher Gefahrenabwehr die gleichnamige Diss. von gaMMa 
MarCo (Diss. Freiburg i.Ue. 2000, Bern 2001).

2267 Siehe fedpol, Bussen aus dem Ausland, Bern 2019; bei Widerhandlungen im Ausland 
siehe Art. 101 SVG.

2268 Siehe Ausführungen in II.C.4.
2269 Art. 2 Abs. 1 StPO i.V.m. Art. 12 StPO.
2270 Botschaft OBG 2014 (Bundesrat), S. 983.
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Bei den in der Bussenliste 1 Anhang 1 OBV aufgezählten Widerhandlungen han-
delt es sich um solche Übertretungen. Gemäss Art. 2 Abs. 1 OBG können Polizei-
organe und weitere zuständige Behörden Ordnungsbussen erheben (Teilsatz 
1). Die Kantone bezeichnen die zur Erhebung von Ordnungsbussen zuständi-
gen Organe (Teilsatz 2). Eine Bussenerhebung durch private Dienstkräfte 
kann — bei fehlender bundesrechtlichen Regelung — mithin nur erfolgen, wenn 
diese Mitglieder einer Verwaltungsbehörde werden. Die Kantone können 
Behörden, wie das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit oder die Stadt-
polizei Zürich (Kommissariat Kontrolle Ruhender Verkehr [KRV]),2271 zu 
«kantonalen» Polizeiorganen ernennen und ihnen gewisse Aufgaben (na-
mentlich die Überwachung des ruhenden Verkehrs), übertragen.2272 Die Mit-
glieder einer solchen Verwaltungsbehörde werden nach ihrer Rekrutierung 
entsprechend ausgebildet. Das notwendige Wissen ist diesen Personen mithin 
bspw. durch Schulungen zu vermitteln und sie sind im Hinblick auf die Aus-
übung ihrer staatlichen Funktion zu sensibilisieren. Die Art und Dauer2273 
der Ausbildung rechtfertigen zumeist nur den Einsatz im ruhenden Verkehr. 
Erst nach deren Abschluss und Vereidigung kann der Einsatz — wie es der Ge-
setzgeber vorschlug2274 — in untergeordneter Position bei enger Kontrolle 
ohne eigene Handlungsspielräume in Betracht gezogen werden. Von einer 
auf die Anzahl der erfolgten Verzeigungen basierenden Entlohnung ist abzu-
sehen. Die Aufträge an die Ausgebildeten sind zur Vermeidung einer schranken-
losen Aufgabenauslagerung klar zu definieren und deren Einsatzbereich auf 
die Strafverfolgung von geringfügigen Widerhandlungen gegen das Strassen-
verkehrsrecht zu beschränken. Andernfalls ist der staatliche Eingriff in das 
Eigentum 2275 und — bei Verfügung einer (nach der hier vertretenen Ansicht 
abzulehnenden)2276 Ersatzfreiheitsstrafe — in die persönliche Freiheit2277 der 
betroffenen Person nicht zu rechtfertigen.

2271 § 12 Abs. 1 PG (ZH), § 18 Abs. 1 Bst. a PG (ZH) und § 23 Abs. 1 PolG (ZH).
2272 Art. 2 Abs. 1 OBG; siehe Botschaft Via sicura 2010 (Bundesrat), S. 8516; die Kantone 

haben ihre Aufgaben in unterschiedlichem Ausmass dem Bundesamt für Zoll und 
Grenzsicherheit übertragen.

2273 Bei der Stadtpolizei Zürich dauert diese 3 Monate.
2274 Botschaft OBG 2014, S. 983.
2275 Art. 26 BV.
2276 Siehe Ausführungen in III.I.2.4.
2277 Art. 10 Abs. 2 BV.
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E. Bemerkungen zum Untersuchungsgrundsatz
1. Beibehaltung der bisherigen Behördenstruktur im 

 Übertretungsstrafverfahren

Nach der Durchführung des polizeilichen Verwarnungsverfahrens und des 
anschliessenden Bussgeldverfahrens durch die deutsche Verwaltungsbehör-
de übersendet diese unter Umständen die Akten der Staatsanwaltschaft. Die 
Aufgaben der Verfolgungsbehörde gehen dann an die Staatsanwaltschaft 
über, welche die Akten alsdann dem Richter vorlegt, wenn sie das Verfahren 
weder einstellt noch weitere Ermittlungen durchführt.2278 In der Schweiz 
führen zu nächst Polizeiorgane das Ordnungsbussenverfahren durch. Lehnt 
der Fahrzeug halter dieses ab oder bezahlt er die Ordnungsbusse nicht (frist-
gerecht),2279 wird ein ordentliches Strafverfahren durchgeführt,2280 und die 
rechtliche Beurteilung obliegt folglich der Strafbehörde, welche auch eine Ver-
waltungsbehörde (Übertretungsstrafbehörde) sein kann. Im Gegensatz zur 
deutschen Regelung kann die Überweisung an das Gericht in der Schweiz 
ebenso durch diese Verwaltungsbehörde erfolgen. Die Anzahl der mit der Sa-
che befassten Behörden ist möglichst gering zu halten, da es die Verfahren 
nur unnötig verzögert. Zudem ist die Behörde, welche tagtäglich solche ge-
ringfügigen Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsrecht behandelt, 
zumeist besser fachlich qualifiziert. Nach der hier vertretenen Ansicht sollte 
deshalb weiterhin der verwaltungsrechtlich organisierten Übertretungsstraf-
behörde die Möglichkeit zustehen, ein gerichtliches Verfahren einzuleiten. Die 
in Deutschland vorgesehene Funktionstrennung kann durch das «Vieraugen-
prinzip» gewährleistet werden, indem bei einer Einsprache gegen den Straf-
befehl eine andere Person desselben Amtes diese überprüft. Durch die fehlen-
de Überprüfung durch die Staatsanwaltschaft fehlt es in der Schweiz im Ver-
gleich zur deutschen Regelung an einer Instanz. Dies rechtfertigt, dass hier-
zulande der Entscheid durch mehrere Gerichte überprüft werden muss.2281 
In Deutschland hingegen ist der Kostenentscheid des AG (D) bei Ordnungs-
widrigkeiten bis EUR 250.— nicht anfechtbar.2282

2278 Vgl. zum Ganzen § 69 Abs. 3 und Abs. 4 OWiG (D); vgl. Art. 356 Abs. 1 StPO i.V.m. Art. 357 
Abs. 1 StPO.

2279 Art. 4 Abs. 3 Bst. c OBG und Art. 13 Abs. 2 OBG; Art. 6 Abs. 4 OBG, Art. 7 Abs. 3 OBG und 
Art. 9 Abs. 2 Bst. c OBG.

2280 Art. 7 Abs. 3 OBG.
2281 Zum Prinzip der «double instance» im Strafverfahren siehe Art. 80 Abs. 2 BGG.
2282 § 25a Abs. 3 Satz 3 StVG (D).
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2. Ausbau der Verteidigungsrechte
2.1 Berücksichtigung weiterer entlastender Momente

Durch einen Ausbau des Befreiungsbeweises nach Art. 7 Abs. 5 OBG könnte der 
massiven Einschränkung der Wahrheitsfindung durch den verkürzten Pro-
zess im Ordnungsbussenbereich entgegengewirkt und die Abschiebung der 
Aufgabe der Sachverhaltsfeststellung auf den Fahrzeughalter verringert wer-
den.2283 Entlastende Umstände würden stärker berücksichtigt und die freie 
Beweiswürdigung des Gerichts weniger eingeschränkt. So muss nach der hier 
vertretenen Auffassung und in Anwendung der bundesgerichtlichen Recht-
sprechung2284 das Vorbringen entlastender Momente, wie die Vorlage eines 
Miet-, Leih- und Leasingvertrages, bereits im Vorverfahren möglich sein.2285 
Derzeit bestehen in der Praxis Unklarheiten, ob für den Befreiungsbeweis ins-
besondere die Vorlage eines Mietvertrages genügt, welcher kein ausdrückli-
ches Drittlenkerverbot und keine ausschliessliche Verantwortlichkeiten der 
Mieterschaft für begangene Strassenverkehrsdelikte vorsieht. Insbesondere 
durch die Vorlage eines solchen Mietvertrages nennt der Fahrzeughalter zwar 
die Person, welche zum Tatzeitpunkt das Fahrzeug lenken durfte. Es ist jedoch 
nicht auszuschliessen, dass eine Drittperson das Fahrzeug zum Tatzeitpunkt 
gelenkt hat.

Bei Personen mit Wohnsitz in einem Land, welches keine direkte Beweis-
erhebung — wie die Zusendung eines Formulars zur Bekanntgabe der Täter-
schaft — gemäss dem Rechtshilfeführer zulässt, sind die polizeilichen Ermitt-
lungen erschwert, da Informationen nur über den Rechtshilfeweg beschafft 
werden können. Sind weitere Abklärungen zum Aufenthalt der tatsächlichen 
Fahrzeugführerschaft notwendig, wird ein ordentliches Strafverfahren ge-
mäss Art. 4 Abs. 3 Bst. d OBG eingeleitet. Für die Aufenthaltsnachforschung 
des angeblichen Fahrzeugführers bedarf es jedoch regelmässig — neben dem 
Namen — des Geburtsdatums der betroffenen Person. Die (indirekte) Verpflich-
tung zur Bekanntgabe dieser Daten könnte durch eine entsprechende An-
passung von Art. 7 Abs. 5 OBG erfolgen: 

«Kann mit verhältnismässigem Aufwand nicht festgestellt werden, wer die 
Widerhandlung begangen hat, (so)2286 erhält die Halterin oder der Halter 
eine Frist von 30 Tagen, um die Busse zu bezahlen, es sei denn, sie oder er

2283 Siehe Ausführungen in III.E.1.
2284 Urteil des BGer 6B_1007/2016 vom 10. Mai 2017 (siehe zu diesem Urteil Müller, AJP 

2018, S. 1568 ff.).
2285 Siehe Ausführungen in III.E.2.
2286 Der Begriff «so» wird in der Bundesgesetzgebung häufig verwendet.
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a. legt im ordentlichen Strafverfahren einen schriftlichen Miet-, Leih- 
oder Leasingvertrag2287 mit Angabe von Namen, Adresse und Geburts-
datum der Person vor, welche das Fahrzeug zum Zeitpunkt der Wider-
handlung führen durfte, oder

b. macht glaubhaft, dass das Fahrzeug gegen ihren oder seinen Willen be-
nutzt wurde und dies trotz entsprechender Sorgfalt nicht verhindert 
werden konnte».2288

Verweigert der Fahrzeughalter die Mitwirkung und ist die Täterschaft nicht 
mit verhältnismässigem Aufwand feststellbar, erfolgt ein «Halterstrafbefehl» 
nach Art. 7 OBG. «Private» Fahrzeughalter sind zumeist sehr daran interes-
siert, dass diese Bestimmung nicht angewendet wird und entsprechend koope-
rativ. Sie können das Geburtsdatum der tatsächlichen Fahrzeugführerschaft 
praxisgemäss in den meisten Fällen in Erfahrung bringen und nennen dieses 
gegenüber den Strafverfolgungsbehörden. Durch diese Formulierung würden 
vielmehr bspw. die «Mietwagenfirmen» in die Pflicht genommen, die über 
Namen und Adresse2289 hinausgehenden Daten des Fahrzeugführers zu er-
heben und den Strafverfolgungsbehörden zur Verfügung zu stellen, wenn sie 
einer Busserhebung entgehen wollen. Bei der obigen Formulierung hätten die 
«Mietwagenfirmen» von Gesetzes wegen durch die Vorlage des Mietvertrags 
kundzutun, wer die berechtigte Fahrzeugführerschaft ist. Damit wird an die 
unter Strafdrohung dem gewerbsmässigen Vermieter auferlegten Pflichten 
angeknüpft, dass, wer gewerbsmässig Motorfahrzeuge an Selbstfahrer ver-
mietet, über die Mieter Verzeichnisse zu führen und den Kontrollorganen auf 
Verlangen Einsicht in diese zu gewähren hat.2290 Da das Geburtsdatum aller-
dings durch die Strafverfolgungsbehörde zumeist ohne grössere Schwierig-
keiten erhältlich gemacht werden kann (z.B. indem im Formular zur Bekannt-
gabe der Fahrzeugführerschaft die Mietwagenfirmen allenfalls unter Hin-
weis auf Art. 70 VZV und Art. 149 VZV zur Nennung von Name, Adresse und 
Geburtsdatum ausdrücklich aufgefordert werden)2291 und die Bussenerhe-

2287 Denkbar ist dies bspw. in den in der Praxis äusserst seltenen Fällen, wenn innerhalb der 
Frist von 14 Tagen noch kein neuer Fahrzeugausweis lautend auf den Leasingnehmer 
als neuer Halter (Art. 74 Abs. 5 VZV) und ggf. ein Verbot des Halterwechsels (Art. 80 
Abs. 4 VZV) beantragt oder der Eintrag durch die Strassenverkehrsbehörde nicht zeit-
nah vorgenommen worden ist.

2288 Vgl. Art. 8 Bst. a und Bst. b WAHV (NL; siehe Anhang 2).
2289 Art. 7 Abs. 4 OBG.
2290 Art. 70 VZV i.V.m. Art. 149 VZV; § 13 Abs. 2 StVO (BS); Art. 9A Abs. 3 LaLCR (GE); § 15 

Abs. 2 VAG (ZH).
2291 Aufgrund der Erfassung im Mieterverzeichnis und von Kreditkartenangaben ist den 

«Mietwagenfirmen» das Geburtsdatum zumeist bekannt.
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bung aufgrund eines fehlenden Geburtsdatums als unverhältnismässig er-
scheint, ist auf dessen explizite Erwähnung zu verzichten. Bleibt das Geburts-
datum von Personen mit Wohnsitz im Ausland unklar und kann keine Zu-
stellung des Strafbefehls erfolgen, ist das Verfahren — aufgrund der fehlenden 
Möglichkeit von dessen Ausschreibung zur Zustellung durch die Polizeian-
gehörigen — ggf. zu sistieren.2292

Sofern die im Fahrzeugausweis eingetragene Person die Täterschaft in-
dividualisierbar benennt, ist gegen Erstere kein Verfahren wegen Art. 7 OBG 
durchzuführen.2293 Die durch die «Mietwagenfirma» benannte Mieterschaft 
muss nicht mit der Täterschaft übereinstimmen. Die Strafverfolgungsbehörde 
nimmt deshalb zumeist einen Abgleich des Fotos der genannten Person2294 
mit dem Radarfoto vor. Falls das Alter, Geschlecht und allenfalls weitere Merk-
male dieser Person entsprechen, wird die Busse praxisgemäss von ihr erho-
ben. Ansonsten wird das Verfahren allenfalls sistiert, sofern die im Fahrzeug-
ausweis eingetragene Person eine mögliche Täterschaft individualisierbar 
benannte. Benennt z.B. die «Mietwagenfirma» mehrere Personen und stimmt 
das Radarfoto mit einer dieser Person überein, ist das Verfahren gegen Letz-
tere fortzuführen. Fehlen hingegen konkrete Anhaltspunkte ist das ordent-
liche Strafverfahren gegen die unbekannte Täterschaft ggf. ebenso zu sistie-
ren. Dasselbe gilt unter Umständen, wenn die Angaben zur Mieterschaft als 
nicht korrekt erscheinen und die Nachfrage bei der «Mietwagenfirma» keine 
Klärung mit sich bringt. Benennt die «Mietwagenfirma» eine Person als Täter-
schaft mit Wohnsitz in einem Land, welches die direkte Zustellung von offi-
ziellen Dokumenten nicht erlaubt, ist die Busse regelmässig — allenfalls auch 
nach Ausschreibung des Strafbefehls gegen diese Person im Inland zur Zustel-
lung durch die Polizeiangehörigen — nicht einbringbar. Die Bussenerhebung 
vom Fahrzeughalter ist regelmässig ebenso wenig möglich, da dieser seinen 
Pflichten gemäss Art. 7 Abs. 4 OBG nachgekommen ist.

2.2 Hinweis auf den Befreiungsbeweis nach Art. 7 Abs. 5 OBG im 
 Strafbefehl

Nach Art. 6 Ziff. 3 Bst. a EMRK hat jede angeklagte Person innerhalb möglichst 
kurzer Frist in einer ihr verständlichen Sprache in allen Einzelheiten über Art 

2292 Siehe Art. 314 Abs. 1 Bst. a StPO.
2293 Botschaft Via sicura 2010 (Bundesrat), S. 8487; Urteil des BGer 6B_432/2017 vom 22. No-

vember 2017 E. 2.2 mit Verweis auf Botschaft Via sicura 2010 (Bundesrat), S. 8487 und 
Urteil des BGer 6B_1007/2016 vom 10. Mai 2017 E. 1.5 (siehe zu diesem Urteil Müller, AJP 
2018, S. 1568 ff.).

2294 Ein Foto liegt teilweise dem Mietvertrag bei, kann dem IVZV entnommen werden oder 
wird rechtshilfeweise von gewissen Behörden zugestellt. Auch können die öffentlich 
zugänglichen Seiten des Internets Bilder für einen Abgleich liefern.
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und Grund der gegen sie erhobenen Beschuldigung unterrichtet zu werden. 
Eine vergleichbare Regelung enthält Art. 32 Abs. 2 BV. In Anwendung des da-
raus abgeleiteten und in Art. 9 StPO festgehaltenen Anklagegrundsatzes ist 
nach der hier vertretenen Ansicht der Fahrzeughalter — auch wenn dies im 
Ordnungsbussenrecht nicht ausdrücklich erwähnt ist — darauf hinzuweisen, 
dass die Bussenerhebung gestützt auf Art. 7 OBG erfolgt und er sich von die-
ser durch Vorbringen nach Abs. 5 befreien kann. Hierdurch wird der betrof-
fenen Person ermöglicht, von dem ihr zu Last gelegten Fehlverhalten Kennt-
nis zu erlangen und sich angemessen zu verteidigen. Ein solcher Hinweis hat 
in der Begründung oder spätestens im Dispositiv des Strafbefehls unmittelbar 
bei der «Rechtsmittel»-Belehrung — wie es derzeit vergleichsweise durch ge-
wisse Strafverfolgungsbehörden gehandhabt wird — zu erfolgen und könnte 
bspw. wie folgt lauten:

«Gemäss Art. 7 OBG wird die Busse der Fahrzeughalterin oder dem Fahr-
zeughalter auferlegt, wenn nicht bekannt ist, wer die Widerhandlung (alter-
nativ: Übertretung) begangen hat. Kann mit verhältnismässigem Aufwand 
die (allenfalls zusätzlich: tatsächliche) Fahrzeugführerin oder der Fahrzeug-
führer nicht festgestellt (alternativ: ermittelt) werden, (alternativ: so)2295 
ist die Busse von der Halterin oder vom Halter zu bezahlen, es sei denn, sie 
oder er (falls Anpassung von Art. 7 Abs. 5 OBG wie oben genannt):
a. legt einen schriftlichen Miet-, Leih- oder Leasingvertrag mit Angabe 

von Namen und Adresse der Person vor, welche das Fahrzeug zum Zeit-
punkt der Widerhandlung führen durfte, oder

b. macht glaubhaft, dass das Fahrzeug gegen ihren oder seinen Willen 
benutzt wurde und dies trotz entsprechender Sorgfalt nicht verhindert 
werden konnte».

2.3 Kein Hinweis auf die Bescheinigung über die Verantwortlichkeits-
freistellung gemäss niederländischem Recht

Da die schweizerischen Strafverfolgungsbehörden Einsicht ins IVZ nehmen 
können (Art. 89b Bst. b SVG), bedarf es nach der hier vertretenen Ansicht kei-
ner weiteren Ergänzung entsprechend der niederländischen Regelung in 
Art. 8 WAHV (NL),2296 wonach der Fahrzeughalter zu seiner Entlastung eine 
sog. Bescheinigung über die Verantwortlichkeitsfreistellung [vrijwaringsbe-
wijs] vorlegen kann. Aus dieser Bescheinigung geht bei der Verbringung des 
Fahrzeugs ins Ausland hervor, dass die beschuldigte Person zum Zeitpunkt der 

2295 Der Begriff «so» wird in der Bundesgesetzgebung häufig verwendet.
2296 Siehe Anhang 2.
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Übertretung nicht mehr Halter des betreffenden Fahrzeugs war. Eine solche 
Bescheinigung kennt das schweizerische Recht nicht, zumal die schweizeri-
schen Kontrollschilder bei einer Ausfuhr abgegeben und allenfalls durch ein 
Ausfuhrkontrollschild ersetzt werden müssen. In den Niederlanden hingegen 
können Fahrzeuge mit einer niederländischen Fahrzeugnummer ausgeführt 
werden, weshalb die Zulassungsbehörde eine Zulassungsbescheinigung für 
den neuen Halter und eine Bescheinigung über die Verantwortlichkeitsbe-
freiung des bisherigen Halters ausstellt.2297 Abgesehen davon vermag eine 
solche Bescheinigung ohnehin nichts an der Verantwortlichkeit des Fahrzeug-
halters zu ändern, da nach der schweizerischen Regelung auf den Eintrag im 
Fahrzeugausweis abgestellt wird.

F. Bemerkungen zum Grundsatz der freien 
 Beweiswürdigung

1. Abstellen auf einen materiellen Halterbegriff

Bemerkenswert ist zunächst, dass Art. 7 OBG von einem formellen Halterbe-
griff ausgeht, während in andern Rechtsordnungen, so auch im deutschen 
Ordnungswidrigkeitenrecht, ein materieller Haltebegriff massgeblich 
ist.2298 Es kann vermutet werden, dass pragmatische Gründe, wie bspw. die 
schnellere Eruierung des Halters durch das Heranziehen des Registerauszugs, 
ausschlaggebend waren. Das Abstellen auf einen formellen Eintrag im Fahr-
zeugausweis bringt weniger Aufwand mit sich, als wenn noch zusätzlich über-
prüft werden müsste, wer die tatsächliche und wirtschaftliche Verfügungs-
gewalt sowie Verfügungsverantwortung innehat. Demgegenüber sind die 
Gerichte in ihrer Beweiswürdigung freier als beim Abstellen auf einen formel-
len Halterbegriff. Ausserdem ist hier anzumerken, dass auch mit der Indizien-
wirkung eines Registereintrags gearbeitet werden könnte.2299 Die tatsächli-
che (materielle) Haltereigenschaft wäre dann bspw. nur in Zweifelsfällen zu 
überprüfen, was genauso zu einer gewissen Zeitersparnis führen würde.2300

Die Dynamik eines materiellen Haltegriffs liegt nicht primär in der Varia-
bilität bei dessen Ausarbeitung durch den Gesetzgeber, sondern vielmehr in 

2297 Art. 31 Ziff. 3 Kentekenreglement van 6 oktober 1994 (NL; = Registrierungsbestimmungen 
vom 6. Oktober 1994 [Niederlande]; BWBR0006951).

2298 Siehe Ausführungen in I.B.3.1.a.
2299 Vgl. Art. 24 Abs. 2 VVV.
2300 Vgl. Art. 78 Abs. 2 VZV.
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der Definition an sich. Während beim formellen Halterbegriff der Gesetzge-
ber den Täter indirekt durch die Festlegung der Fahrzeugausweispflicht be-
stimmt, wird bei der Anwendung eines materiellen Halterbegriffs eine Beur-
teilung aufgrund der tatsächlichen Verhältnisse vorgenommen, was im Sinne 
einer freien Beweiswürdigung ist. In der deutschen Literatur wird die Auffas-
sung vertreten, dass es ungerechtfertigt erscheine, jemanden, der nicht tat-
sächlich die Verfügungsgewalt über das Motorfahrzeug innehat, hinsichtlich 
der Kosten nach § 25a StVG (D) haften zu lassen.2301 Dies hat auch etwa zur 
Folge, dass in Deutschland aufgrund der tatsächlichen Verhältnisse Mithalter-
schaft angenommen werden kann, auch wenn nur eine Person als Halter re-
gistriert ist.2302 In diesem Sinne ist auch der Einbezug der beauftragten Per-
son in § 25a StVG (D) zu sehen.

Es ist nach der hier vertretenen Ansicht in der Sache tatsächlich gerech-
ter, wenn diejenige Person, welche die wirtschaftliche und tatsächliche Ver-
fügungsgewalt bzw. die Verfügungsverantwortung2303 über das ausweis-
pflichtige Fahrzeug hat2304 und durch dessen Überlassung die Begehung eines 
Delikts ermöglichte, auch bereits im Ordnungsbussenverfahren für dieses 
«verantwortlich» sein soll. Die rechtliche Verfügungsgewalt resp. die damit 
einhergehende Verfügungsbefugnis wie auch der Eintrag im Fahrzeugausweis 
sind mithin nicht in erster Linie massgebend. Sind mehrere Personen Halter 
eines Fahrzeugs, stimmen jedoch zumeist der materielle und formelle Halter-
begriff überein, da im Fahrzeugausweis die für das Fahrzeug in erster Linie 
verantwortliche Person eingetragen wird.2305 

Das Abstellen auf einen formellen Halterbegriff und die Nichtberück-
sichtigung ggf. entlastender Momente im Anwendungsfall von Art. 7 OBG2306 
kann hingegen zu unhaltbaren Ergebnissen führen. Dies gilt insbesondere 
dann, wenn bspw. das Fahrzeug verkauft wurde, die 14-tägige Frist zur «Um-
meldung» noch nicht abgelaufen und der bisherige Fahrzeughalter entspre-
chend noch im Fahrzeugausweis eingetragen ist.2307 Dasselbe gilt ausser-
dem, wenn sich die Eintragung des neuen Fahrzeughalters durch die Zulas-
sungsbehörde verzögert. Obwohl der Fahrzeughalter unter Umständen keine 

2301 heNTsChel, DAR 1989, S. 90 mit Verweis auf Berz, NZV 1988, S. 116; köNig, Kurz-Komm, 
N 10 zu § 25a StVG (D) mit Verweis auf saNDherr, NZV 2007, S. 433 und m.w.H.

2302 Vgl. § 33 Abs. 1 StVG (D); vgl. § 6 Abs. 1 FZV (D).
2303 Nach giger, SVG Komm, N 25 zu Art. 58 SVG ist das Verantwortlichsein für die Betriebs-

tauglichkeit, Betriebsbereitschaft und Betriebssicherheit massgebend.
2304 Siehe Ausführungen in IV.C.2.1.
2305 Art. 78 Abs. 1bis VZV.
2306 Siehe Ausführungen in III.E.2 und III.F.3.2.
2307 Siehe Art. 11 Abs. 3 SVG und Art. 74 Abs. 5 VZV.
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Verfügungsgewalt und -verantwortung über das Fahrzeug mehr hat, muss er 
die Busse nach Art. 7 OBG bezahlen, wenn die Täterschaft unbekannt bleibt 
und ihm der Befreiungsbeweis misslingt. So haben grundsätzlich auch Perso-
nen, welche sich aus versicherungstechnischen Gründen als Halter ausgeben, 
für die Busse und allenfalls Verfahrenskosten aufzukommen.2308

Die Abklärung der materiellen Haltereigenschaft ist mit einem Mehrauf-
wand der Strafbehörden verbunden. Dies gilt namentlich dann, wenn dem 
Eintrag im Fahrzeugausweis keine Indizienwirkung zukommen oder diese 
aufgrund von Gegenindizien nicht verfangen würde. Ausserdem vermöchte 
bei Bejahung des derzeit noch unklaren «Strafcharakters» von Art. 7 OBG eben-
so die unter der Anwendung eines materiellen Halterbegriffs vorgenommene 
Bussenerhebung von Personen, welche die Widerhandlung gegen das Stras-
senverkehrsrecht nicht selbst begangen haben, die Missachtung straf(pro-
zess)rechtlicher Grundsätze nicht aufzuheben.2309 Bei der Interpretation von 
Art. 7 OBG als Kostenregelung zulasten des Fahrzeughalters fehlt es hingegen 
infolge der «Bussen»-Erhebung unter Umständen am Verursacherzusammen-
hang und der Individualäquivalenz. Da die derzeitige Lösung in Art. 7 OBG 
grundsätzliche Probleme bei der Einordnung im schweizerischen Rechts-
system aufwirft,2310 muss die Verwendung eines materiellen Halterbegriffs 
im schweizerischen Ordnungsbussenrecht zumindest thematisiert und dis-
kutiert werden.

2. Einführung eines materiellen Halterbegriffs in Art. 7 OBG

2.1 Anknüpfen an die Verfügungsverantwortung2311 über das 
 ausweispflichtige Fahrzeug

Es kann sein, dass die wirtschaftliche und tatsächliche Verfügungsgewalt über 
das ausweispflichtige Fahrzeug mehrere Personen haben.2312 In einem solchen 
Fall wird dem Kriterium der Verfügungsverantwortung bei der Beurteilung 

2308 Irrt sich hingegen die Zulassungsbehörde bei der Eintragung, sind die auf den Tatzeit-
punkt berichtigten Halterdaten zu beachten.

2309 Siehe Ausführungen in III.
2310 Siehe Ausführungen in II.
2311 Diese wird abgeleitet aus der Tragung der Verantwortung für die Betriebsgefahr eines 

Fahrzeugs (giger, SVG Komm, N 35 zu Art. 58 SVG).
2312 Z.B. die Pflicht zur Überwachung des ausweispflichtigen Fahrzeugs, wie die Pflicht zum 

Führen eines Fahrtenbuches (Art. 20 Abs. 1 SVAV) oder eines Mieterverzeichnisses 
(Art. 70 VZV i.V.m. Art. 149 VZV; § 13 Abs. 2 StVO [BS]; Art. 9A Abs. 3 LaLCR [GE]; § 15 Abs. 2 
VAG [ZH]).
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der Haltereigenschaft entscheidende Bedeutung beigemessen.2313 Diese 
kommt denn auch mit der Einführung der Sorgfaltspflicht in Art. 7 Abs. 5 OBG 
implizit zum Ausdruck.2314 Mit der spontanen Überlassung bspw. an einen 
dem Fahrzeughalter unbekannten Personenkreis (z.B. mehrere Nachbarn) ist 
dieser das Risiko des Nichtwissens oder des Nichtwissenkönnens eingegan-
gen. In diesen Fällen ist erfahrungsgemäss davon auszugehen, dass er weiter-
hin die Verfügungsverantwortung ausübt, auch wenn sich das Fahrzeug kurz-
zeitig gerade nicht in seinem unmittelbaren Besitz befindet. Bei einem länger 
andauernden Mietverhältnis kann hingegen die Verfügungsverantwortung 
übergehen,2315 weshalb der Mieter, welcher unter Berufung auf das Zeugnis-
verweigerungsrecht die tatsächliche Fahrzeugführerschaft nicht bekannt 
geben möchte, ins Recht gefasst werden kann.2316

Hinweise auf das Bestehen der Verfügungsverantwortung kann bspw. 
die einer Person auferlegte Pflicht zur Überwachung eines Fahrzeugs — wie 
diejenige zum Führen eines Fahrtenbuches2317 oder eines Mieterverzeich-
nisses2318 — ergeben. Durch den Einbezug der Verfügungsverantwortung in 
Art. 7 OBG bestünde nach wie vor kein direkter Zusammenhang zum began-
genen Strassenverkehrsdelikt. Es würde nach wie vor an kein unrechtmäs-
siges und vorwerfbares Verhalten des Fahrzeughalters angeknüpft, son-
dern vielmehr an das Fehlverhalten der unbekannten Täterschaft und deren 
Nichtermittlung mit verhältnismässigem Aufwand. Die Verletzung einer sol-
chen explizit normierten Pflicht zur Überwachung des Fahrzeugs kann (ne-
ben der allfälligen Strafbarkeit wegen der Missachtung einer Fahrtenbuchauf-
lage oder des Führens eines Mieterverzeichnisses) einen Organisationsman-
gel nach Art. 102 StGB und mithin ein Organisationsverschulden2319 resp. 
eine Schuld sui generis2320, eine Garantenpflicht nach Art. 6 Abs. 2 VStrR2321, 

2313 giger, SVG Komm, N 25 zu Art. 58 SVG.
2314 Siehe Ausführungen in I.B.3.3.c und V.B.5.2.
2315 Siehe giger, SVG Komm, N 25 zu Art. 58 SVG, welcher auch rein normlogische Gründe 

für die Ausschliesslichkeit des Kriteriums der «Verantwortlichkeit für das Betriebs-
schicksal» zur Bestimmung der Halterschaft erkennt (N 32 zu Art. 58 SVG) und es als 
ausschlaggebendes Kriterium bezeichnet (N 35 zu Art. 58 SVG).

2316 Vgl. Urteil des Obergerichts des Kantons Thurgau SBR.2017.18 vom 23. Augst 2017, in: 
RBOG 2017 Nr. 33, welches einen Mieter infolge fehlender formeller Haltereigenschaft 
freisprach.

2317 Art. 20 Abs. 1 SVAV.
2318 Art. 70 VZV i.V.m. Art. 149 VZV; § 13 Abs. 2 StVO (BS); Art. 9A Abs. 3 LaLCR (GE); § 15 Abs. 2 

VAG (ZH).
2319 Botschaft StGB 1998 (Bundesrat), S. 2142 und S. 2144.
2320 Botschaft StGB 1998 (Bundesrat), S. 2142.
2321 Wie auch nach Art. 11 StGB und Art. 29 StGB.
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eine Sorgfaltsnorm2322 und ein rechtswidriges Verhalten gemäss Art. 426 
Abs. 2 StPO begründen. Sofern der Fahrzeughalter die Täterschaft infolge einer 
ausdrücklich normierten Pflichtverletzung nicht benennen kann, geht diese 
Vorschrift Art. 7 OBG vor, da sie an eine unrechtmässige und schuldhafte Tat-
begehung anknüpft und die Verletzung der indirekten Informationspflicht2323 
quasi als «Nachtat» mitabgegolten ist. Ausserdem liegt in den oben genannten 
Fällen eine Widerhandlung vor, welche die Durchführung eines Ordnungs-
bussenverfahrens und mithin auch eines Verfahrens wegen Art. 7 OBG aus-
schliesst.2324

2.2 Einführung eines auf der Verfügungsverantwortung basierenden 
Halterbegriffs im Ordnungsbussenrecht

Eine Änderung von Art. 7 Abs. 1 OBG ist bspw. wie folgt möglich, um einen 
materiellen Halterbegriff bereits im polizeilichen Ermittlungsverfahren bzw. 
Ordnungsbussenverfahren einzuführen:

«Wird die Fahrzeugführerin oder der Fahrzeugführer nicht anlässlich der 
Widerhandlung gegen das SVG, die gestützt darauf erlassenen Verordnungen 
oder das NSAG angetroffen oder angehalten, (so)2325 wird die Busse der 
Halterin oder dem Halter, welche/r die Verfügungsverantwortung über 
das ausweispflichtige Fahrzeug hat, auferlegt».

Diese Formulierung enthält jedoch mit der «Verfügungsverantwortung» einen 
Begriff, welcher im Strassenverkehrsrecht bisher nicht ausdrücklich nor-
miert wurde. Zudem kommt deren entscheidende Geltung im Verhältnis zu 
weiteren Kriterien wie der wirtschaftlichen sowie tatsächlichen Verfügungs-
gewalt zu wenig zum Ausdruck. Möglich ist ebenso, den Terminus «im Fahr-
zeugausweis eingetragenen» in Art. 7 Abs. 1 OBG zu streichen und — mittels 
Aussenverweis — durch den materiellen Halterbegriff nach Art. 78 VZV wie 
folgt zu ersetzen:

«Wird die Fahrzeugführerin oder der Fahrzeugführer nicht anlässlich der 
Widerhandlung gegen das SVG, die gestützt darauf erlassenen Verordnungen 
oder das NSAG angetroffen oder angehalten, (so)2326 wird die Busse der Hal-
terin oder dem Halter des ausweispflichtigen Fahrzeugs gemäss Art. 78 der 
Verkehrszulassungsverordnung vom 27. Oktober 1976 (Verweis in der FN 

2322 Art. 12 Abs. 3 StGB.
2323 Siehe Ausführungen in III.C.3.2.a.
2324 Art. 4 Abs. 3 Bst. b OBG.
2325 Der Begriff «so» wird in der Bundesgesetzgebung häufig verwendet.
2326 Der Begriff «so» wird in der Bundesgesetzgebung häufig verwendet.
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auf SR 741.51) oder der Person, welche wie eine Halterin oder ein Halter für 
dieses verantwortlich ist, auferlegt».

Da der Halterbegriff nach Art. 78 Abs. 1 VZV in mehreren Rechtsbereichen wie 
namentlich dem Haftpflichtrecht zur Anwendung gelangt, würde dies zu einer 
similären Anwendung des Halterbegriffs führen. Aufgrund eines solchen 
Verweises könnte denn auch die Bussenauferlegung zunächst an den formel-
len Fahrzeughalter erfolgen, da dieser gemäss Abs. 1bis als (prima vista) für das 
Fahrzeug verantwortliche Person anzusehen wäre. Er könnte sich jedoch von 
der Bussenauferlegung befreien, wenn er substanziiert darzulegen vermag, 
dass er entgegen seiner Eintragung im Fahrzeugausweis nicht der tatsächliche 
Halter war.2327

Die Einführung eines materiellen Halterbegriffs im nachfolgenden ordent-
lichen Strafverfahren könnte ohne Änderung von Art. 7 OBG geschehen. Denn 
der Gesetzgeber nannte den Eintrag im Fahrzeugausweis in besagter Vorschrift 
nur in Abs. 1 (Ermittlungsverfahren) und nicht auch in Abs. 5 (Untersuchungs-
verfahren).

2.3 Abgrenzung von Ermittlungs- und Untersuchungsverfahren

Für das OBG wird nach der hier vertretenen Ansicht vorgeschlagen, die mate-
riellen von den formellen Bestimmungen deutlicher abzugrenzen. Dies hilft 
dabei, sich der Rechtsnatur von Art. 7 OBG bewusst zu werden. Abgrenzungs-
schwierigkeiten vermeidend bzw. im Interesse der strikten Trennung von Er-
mittlungs- und Untersuchungsverfahren und im Sinne des Gesetzmässig-
keitsprinzips ist das Vorgehen der Polizei bei unbekanntem Fahrzeugführer 
(Wortlaut gemäss Art. 6 aOBG/2014) oder unbekannter Fahrzeugführerin 
von demjenigen der Staatsanwaltschaft ausdrücklich wie folgt voneinander 
zu unterscheiden:

«Neuer Art. 7 OBG: Vorgehen bei unbekannter Täterschaft (alternativ: 
unbekanntem Fahrzeugführer oder unbekannter Fahrzeugführerin) 
im Ermittlungsverfahren
1 Wird die Fahrzeugführerin oder der Fahrzeugführer nicht anlässlich 

der Widerhandlung gegen das SVG, die gestützt darauf erlassenen Ver-
ordnungen oder das NSAG angetroffen oder angehalten, (so)2328 wird die 
Busse der im Fahrzeugausweis eingetragenen Fahrzeughalterin oder 
dem im Fahrzeugausweis eingetragenen Fahrzeughalter (alternativ 

2327 Vgl. köNig, Kurz-Komm, N 10 zu § 25a StVG (D); vgl. saNDherr, NZV 2007, S. 436; vgl. 
JaNiszewski, NStZ 1989, S. 260 f.; vgl. heNTsChel, DAR 1989, S. 90.

2328 Der Begriff «so» wird in der Bundesgesetzgebung häufig verwendet.
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bei Geltung eines materiellen Halterbegriffs bereits im Ordnungsbussen-
verfahren: der Halterin oder dem Halter des ausweispflichtigen Fahr-
zeugs gemäss Art. 78 der Verkehrszulassungsverordnung vom 27. Ok-
tober 1976 [Verweis in der FN auf SR 741.51] oder der Person, welche wie 
eine Halterin oder ein Halter für dieses verantwortlich ist) auferlegt.

2 Der Halterin oder dem Halter wird die Busse schriftlich eröffnet. Sie 
oder er kann sie innerhalb von 30 Tagen bezahlen.

3 Nennt die Halterin oder der Halter den Namen und die Adresse der Per-
son, welche die Widerhandlung begangen hat, (so)2329 wird gegen diese 
das Verfahren nach Abs. 2 durchgeführt.

Neuer Art. 7bis OBG: Vorgehen bei unbekannter Täterschaft (alternativ: 
unbekanntem Fahrzeugführer oder unbekannter Fahrzeugführerin) 
im Untersuchungsverfahren
1 Wird die Busse nach Art. 7 OBG nicht innerhalb der Frist (allenfalls zu-

sätzlich: von 30 Tagen; ergänzend oder alternativ: nach Art. 7 Abs. 2 
OBG) bezahlt, (so)2330 wird ein ordentliches Strafverfahren eingeleitet 
und durchgeführt.

2 Kann mit verhältnismässigem Aufwand nicht festgestellt werden, wer 
die Widerhandlung begangen hat, (so)2331 erhält die Halterin oder der 
Halter gemäss Art. 78 der Verkehrszulassungsverordnung vom 27. Ok-
tober 1976 (Verweis in der FN auf SR 741.51) oder die Person, welche wie 
eine Halterin oder ein Halter für dieses verantwortlich ist (beim Ein-
fügen des materiellen Halterbegriffs in Art. 7 Abs. 1 OBG kann hier der 
Verweis auf Art. 78 VZV und die Verantwortlichkeit unterbleiben), eine 
Frist von 30 Tagen, um die Busse zu bezahlen, es sei denn, sie oder er 
macht im ordentlichen Strafverfahren glaubhaft, dass das Fahrzeug 
gegen ihren oder seinen Willen benutzt wurde und dies trotz entspre-
chender Sorgfalt nicht verhindert werden konnte».

Durch diese Ausformulierung von Abs. 1 in Art. 7bis OBG ist nicht gemeint, 
dass kein Ermittlungsverfahren mehr durchgeführt wird, wenn ein Unter-
nehmen oder dessen Adresse im Fahrzeugausweis eingetragen ist. Der tat-
sächliche Fahrzeugführer ist zunächst zu ermitteln, und nur wenn dieser un-
bekannt bleibt, gelangt Art. 7bis Abs. 1 OBG zur Anwendung. Dies ergibt sich 
bereits aus der Marginalie.

2329 Der Begriff «so» wird in der Bundesgesetzgebung häufig verwendet.
2330 Der Begriff «so»wird in der Bundesgesetzgebung häufig verwendet.
2331 Der Begriff «so» wird in der Bundesgesetzgebung häufig verwendet.
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Aufgrund der oben präsentierten Regelung kann zunächst im polizeilichen 
Vorverfahren weiterhin auf den Registereintrag abgestellt und im Untersu-
chungsverfahren ein materieller Halterbegriff verwendet werden. Dies ist 
m.E. vertretbar, da es sich beim Ordnungsbussenverfahren um ein polizeili-
ches Vor verfahren handelt und der Ermessensspielraum der Strafbehörden 
dennoch erweitert wird. Zudem ist dies wohl eher im Sinne der gesetzgebe-
rischen Ziele, da mit der Einführung von Art. 6 aOBG/2014 (der Vorgänger-
norm des heutigen Art. 7 OBG) eine ökonomische Verwaltungs- und Prozess-
führung bezweckt wurde.2332 Wird erst im Untersuchungsverfahren ein ma-
terieller Halterbegriff angewendet, kann es sein, dass die im Fahrzeugausweis 
eingetragene Person ein kostenpflichtiges Untersuchungsverfahren einleiten 
muss, um die Bussenerhebung von der Fahrzeughalterin oder vom Fahrzeug-
halter zu erwirken, welche/r die Verfügungsverantwortung über das ausweis-
pflichtige Fahrzeug hat. Der Begriff des materiellen Halters ist jedoch auch 
bereits im Ermittlungsverfahren massgeblich, wenn der in Abs. 1 angebrach-
te Zusatz «im Fahrzeugausweis eingetragenen» gestrichen und dies ent-
sprechend bei der Anwendung von Art. 7 OBG berücksichtigt wird. Für das 
bessere Verständnis sowie zur Vermeidung von Missverständnissen ist jedoch 
in Anbetracht des Gesetzmässigkeitsprinzips resp. — bei Bejahung des Straf-
charakters dieser Regelung — des Legalitätsprinzips der materielle Halterbe-
griff zu konkretisieren.

2.4 Ausbau des rechtlichen Gehörs bei Verwendung eines materiellen 
Halterbegriffs

Bei der Verwendung eines materiellen Halterbegriffs in Art. 7 OBG empfiehlt 
sich der Ausbau des rechtlichen Gehörs2333 des Fahrzeughalters. Dieser soll 
möglichst frühzeitig die Möglichkeit, den materiellen Halter zu benennen, 
erhalten. Bei unbekannter Täterschaft könnte dies im ruhenden Verkehr be-
reits nach dem Hinterlassen des Bedenkfristformulars als Ordnungsbussen-
Steckzettel am Fahrzeug geschehen. Während bisher nicht genügend Platz 
auf dem betreffenden Formular vorhanden war und keine Angaben zur Täter-
schaft gemacht werden konnten, sollte dies aufgrund der Digitalisierung mög-
lich sein. Spätestens jedoch bei Erhalt der Zahlungserinnerung müsste der 
Fahrzeughalter durch die Strafbehörden aufgefordert werden, die tatsäch-
liche Fahrzeugführerschaft oder den materiellen Fahrzeughalter zum Tat-
zeitpunkt zu benennen. Unter Umständen kann durch die Inanspruchnahme 

2332 Siehe Ausführungen in I.A.2.3.
2333 Art. 107 StPO.
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dieser Person bereits ein unnötiges kostenpflichtiges Verfahren vermieden 
werden. Bleibt die (fristgerechte) Bussenzahlung aus, leiten die Polizeiange-
hörigen das ordentliche Strafverfahren gegen den im Fahrzeugausweis einge-
tragenen Fahrzeughalter ein.

Im fliessenden Verkehr wäre mittels Übertretungsvorhalt dem formellen 
Fahrzeughalter neben der Möglichkeit zur Benennung der Täterschaft auch 
jene zur Angabe der materiellen Halterschaft zum Tatzeitpunkt zu erteilen. 
Diese Optionen könnten dem Fahrzeughalter im Rahmen der Zahlungserin-
nerung nochmals zugestanden werden, bevor das Ordnungsbussenverfahren 
beendet und ein ordentliches Strafverfahren eingeleitet wird. Bei ausbleiben-
der Benennung der Täterschaft durch den im Fahrzeugausweis eingetragenen 
Halter, fehlenden weiteren Ermittlungsansätzen (z.B. Radarfoto), der (erneu-
ten) fehlenden oder nicht fristgerechten Bezahlung2334 der Ordnungsbusse — 
unter Umständen infolge der Ablehnung2335 des Ordnungsbussenverfahrens — 
leiten die Polizeiangehörigen das ordentliche Strafverfahren auch hier gegen 
den formellen Fahrzeughalter ein. Infolgedessen überprüft die Übertretungs-
strafbehörde oder Staatsanwaltschaft die Beweislage. Diese nimmt — sofern 
die Sachlage nicht klar oder eingestanden ist — weitere Untersuchungshand-
lungen (wie bspw. einen [erneuten] Abgleich des Radarfotos im Hinblick auf 
Alter und Geschlecht der beschuldigten Person oder mit Vergleichsbildern) 
vor. Hierbei wären beim Abstellen auf einen materiellen Halterbegriff zudem 
folgende Fragen zu klären:
a. Wer ist für den Betrieb, den Unterhalt und die Sicherheit des Fahrzeugs 

verantwortlich (sog. Verfügungsverantwortung)?
b. Wer bezahlt die diesbezüglichen Kosten (sog. wirtschaftliche Verfügungs-

gewalt)?
c. In wessen unmittelbaren Besitz war das Fahrzeug zum Tatzeitpunkt (sog. 

tatsächliche Verfügungsgewalt)?

2334 Art. 6 Abs. 4 OBG, Art. 7 Abs. 3 OBG, Art. 9 Abs. 2 Bst. c OBG. 
2335 Art. 4 Abs. 3 Bst. c OBG, Art. 13 Abs. 2 OBG.
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G. Bemerkungen zur Unschuldsvermutung sowie 
zum Schuld- und Täterprinzip

1. Implementierung einer Kostenregelung im  
Ordnungsbussenrecht

1.1 Gründe für die Einführung einer Kostenregelung
a. Keine Verletzung fundamentaler Prinzipien des Straf(prozess)rechts
Es wurde oben in dieser Arbeit dargelegt, dass Art. 7 OBG bei Bejahung von 
dessen derzeit noch unklarem «Strafcharakter» gewisse straf(prozess)rechtli-
che Grundsätze missachtet. Hierin ist die Verharmlosung der Strassenverkehrs-
delikte und entsprechend neben einer Bagatellisierung auch eine implizite 
Entkriminalisierung der Ordnungsbussendelikte erkennbar. Dies erscheint bei 
der hohen Kriminalitätsrate in diesem Bereich verständlich. Denkbar ist aber 
ebenso eine Regelung, aufgrund welcher vom Fahrzeughalter zwar nicht die 
Busse für das Fehlverhalten der unbekannten Täterschaft im Strassenverkehr 
erhoben wird, sondern ihm die Verfahrenskosten auferlegt werden. Wie oben 
in dieser Arbeit aufgezeigt, darf ein Fahrzeughalter im Verwaltungsverfahren 
grundsätzlich zur Mitwirkung angehalten werden, während dieselbe Auffor-
derung im Strafverfahren unter Umständen das Verbot des Selbstbelastungs-
zwangs missachtet. Während die Vereinbarkeit von Art. 7 OBG mit dem Grund-
satz nemo tenetur se ipsum accusare noch unklar ist,2336 schränkt die Kosten-
regelung gemäss § 25a StVG (D) dieses Prinzip nicht ein.2337 Der Wahrung des 
rechtlichen Gehörs und damit der Durchführung eines fairen Verfahrens für 
die betroffene Person wird vielmehr noch durch die Anhörungspflicht nach 
§ 25a Abs. 2 StVG (D) besonders Rechnung getragen. Eine solche Regelung ist 
gegenüber einer zu bevorzugen, welche unter Umständen die freie Beweis-
würdigung des Gerichts und damit die auf einer objektiven Grundlage beru-
hende Unschuldsüberzeugung einschränkt.

Im Gegensatz zur schweizerischen Bestimmung gilt die deutsche Kosten-
regelung nach Ansicht des BVerfG2338 (D) und der h.L.2339 als mit dem Schuld-

2336 Siehe Ausführungen in III.C.
2337 Beschluss des BVerfG (D) 2 BvR 239/88 vom 1. Juni 1989 E. 2c, in: NJW 42/1989, S. 2679 ff. 

(S. 2680).
2338 Beschluss des BVerfG (D) 2 BvR 239/88 vom 1. Juni 1989 E. 2b, in: NJW 42/1989, S. 2679 ff. 

(S. 2680), welches auch einen Verstoss gegen den allgemeinen Gleichheitssatz und das 
Rechtsstaatsprinzip verneinte.

2339 heNTsChel, DAR 1989, S. 89 m.w.H., hühNerMaNN, Komm Strassenverkehrsrecht, N 1 
zu § 25a StVG (D), JaNiszewski, AnwBl 1981, S. 353, JaNiszewski, DAR 1986, S. 257 f., JaNis-
zewski, Verkehrsstrafrecht, Nr. 149, köNig, Kurz-Komm, N 2 zu § 25a StVG (D), MössiN-
ger, DAR 1985, S. 270 f., rogosCh, NZV 1989, S. 220; a.M. MürBe, DAR 1987, S. 71 und S. 73 f.
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prinzip vereinbar. Begründet wird dies damit, dass es sich bei § 25a StVG (D) 
nicht um eine Sanktion mit «Strafcharakter»2340 handelt, sondern ausschliess-
lich um den Ersatz eines Kostenaufwandes nach dem Veranlasserprinzip 
(bzw. Verursacherprinzip),2341 sodass weder das Schuldprinzip noch das 
Auskunfts- und Aussageverweigerungsrecht der betroffenen (nicht: beschul-
digten) Person berührt werden.2342 § 25a StVG (D) unterstellt dem Fahrzeug-
halter kein Fehlverhalten seinerseits. Er soll lediglich für die Kosten des Ver-
fahrens einstehen, welches aufgrund der Verkehrsregelverletzung zur Eru-
ierung der Täterschaft eingeleitet werden musste.2343 Die betroffene Person, 
gegen die der Schuldnachweis nicht gelingt, darf gemäss deutschem Recht 
nicht bestraft werden.2344 Entsprechend wurde § 25a StVG (D) als Kostenrege-
lung des Verwaltungsrechts2345 ohne «Strafcharakter» ausgestaltet.2346

b. Keine verschuldensunabhängige Busse und Ersatzfreiheitsstrafe im 
Ordnungsbussenbereich

Im Strafverfahren wegen Art. 7 OBG auf pauschal anhand der Bussenliste 1 An-
hang 1 OBV bemessene Bussen abzustellen, missachtet — bei Bejahung des der-
zeit noch unklaren «Strafcharakters» dieser Vorschrift — die Regelungen zur 
verschuldensabhängigen Strafzumessung,2347 wenn auch gewisse Täterkom-
ponenten2348 im Ordnungsbussenverfahren und in einem nachfolgenden or-
dentlichen Strafverfahren nicht zu berücksichtigen sind.2349 Denn zurzeit 
besteht keine gesetzliche Bestimmung, welche die verschuldensunabhängige 
Bemessung sowie Anordnung einer Busse und Ersatzfreiheitsstrafe vorsieht. 
Der Gesetzgeber könnte bspw. eine Art. 1 Abs. 5 OBG2350 ergänzende Regelung 

2340 Vgl. § 1 OWiG (D), wonach es sich bei einer Ordnungswidrigkeit um eine rechtswidrige 
und vorwerfbare Handlung handelt, die den Tatbestand eines Gesetzes verwirklicht, 
das die Ahndung mit einer Geldbusse (und keiner Strafe) zulässt.

2341 heNTsChel, DAR 1989, S. 89; hühNerMaNN, Komm Strassenverkehrsrecht, N 1 zu § 25a 
StVG (D); JaNiszewski, DAR 1986, S. 258; köNig, Kurz-Komm, N 2 zu § 25a StVG (D); 
rogosCh, NZV 1989, S. 220.

2342 heNTsChel, DAR 1989, S. 89 m.w.H.; köNig, Kurz-Komm, N 2 zu § 25a StVG (D) m.w.H.
2343 Vgl. zum Ganzen JaNiszewski, DAR 1986, S. 258.
2344 Beschluss des LG (D) Frankfurt am Main 5/9 Qs OWi 77/91 vom 26. August 1991, in: NZV 

1/1992, S. 45 (S. 45).
2345 Mohler, Jusletter 2015, FN 7 (Nr. 3).
2346 köNig, Kurz-Komm, N 2 zu § 25a StVG (D).
2347 Art. 1 StGB (nulla poena sine culpa), Art. 19 StGB, Art. 47 StGB und Art. 106 Abs. 3 StGB.
2348 Art. 1 Abs. 5 OBG enthält eine Sonderreglung zur Strafzumessung, indem das Vorleben 

und die persönlichen Verhältnisse nicht zu berücksichtigen sind.
2349 Art. 47 Abs. 1 StGB; siehe Art. 106 Abs. 3 StGB.
2350 Siehe Ausführungen in II.B.4.
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einführen, wonach im Verfahren wegen Art. 7 OBG neben dem Vorleben und 
den persönlichen Verhältnissen insbesondere auch das Verschulden in tat-
bezogener Hinsicht — woran diese Norm ohnehin nicht anknüpft — unberück-
sichtigt bleiben könnte. Ebenso könnte eine Ausnahmereglung in Art. 106 
StGB eingeführt werden, welche keine verschuldensangemessene Bemes-
sung der Busse und Ersatzfreiheitsstrafe im Anwendungsfall von Art. 7 OBG 
vorsehen würde. Nur so könnte der Widerspruch zu den Regeln der verschul-
densabhängigen Strafzumessung aufgehoben werden.2351 Solche Regelungen 
werden aber nach der hier vertretenen Ansicht bei allfälligem «Strafcharakter» 
von Art. 7 OBG abgelehnt, da sie gegen das Schuldprinzip verstossen und zu 
einem Erfolgsstrafrecht führen würden.2352 Es ist entsprechend nach einem 
anderen Lösungsvorschlag zu suchen, welcher zu einer systemkonformen 
Regelung führt.

c. Systemkonformität bei Entkriminalisierung von geringfügigen 
 Widerhandlungen gegen das schweizerische Strassenverkehrsrecht

Sofern der Gesetzgeber nicht gerade ein bisher sanktioniertes Verhalten — na-
mentlich im geringfügigen Bereich2353 — unter Straffreiheit stellt oder die 
Entkriminalisierung offenlegt, ist eine solche unter Umständen schwer er-
kennbar. Im Gegensatz zum schweizerischen Ordnungsbussenrecht sollte 
das deutsche Ordnungswidrigkeitenrecht das Sozialleben entkriminalisie-
ren.2354 Bei der Einführung des Ordnungsbussenrechts stellte der schweize-
rische Gesetzgeber klar, dass die Vereinfachung des Verfahrens nicht aus theo-
retischen und prinzipiellen Erwägungen (Reobjektivierung oder Entkrimina-
lisierung des Verkehrsstrafrechts), sondern allein aus praktischen Gründen 
und unter dem Zwang der Tatsachen angestrebt werde.2355 Er flüchtete mit-
hin aufgrund der grossen Anzahl an Verkehrsdelikten im geringfügigen Be-
reich ins Ordnungsbussenverfahren. Eine Entkriminalisierung — verstanden 
als fehlende Strafbarkeit / strafrechtliche Verantwortlichkeit — ist der Botschaft 
zur Einführung von Ordnungsbussentatbeständen nicht zu entnehmen.

2351 Art. 1 StGB (nulla poena sine culpa), Art. 19 StGB, Art. 47 StGB und Art. 106 Abs. 3 StGB.
2352 Siehe Ausführungen in III.I.2.
2353 Zu denken ist hierbei bspw. an die Einführung des Ordnungsbussentatbestands für 

den unbefugten vorsätzlichen Konsum von Betäubungsmitteln des Wirkungstyps 
Cannabis (Ziff. VIII.8001 Bussenliste 2 Anhang 2 OBV; Art. 19a Ziff. 1 BetmG) und den 
straffreien Besitz einer geringfügigen Menge bis 10 Gramm (Art. 19b BetmG).

2354 Urteil Lutz gegen Deutschland, § 50 (Ansicht der Regierung); Niggli/rieDo, Quasi-
Strafrecht, S. 96.

2355 Botschaft OBG 1969 (Bundesrat), S. 1091.
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Der Gesetzgeber hält in der Botschaft zu Via sicura fest, dass der eigenverant-
wortliche Entscheid, ob der Fahrzeughalter die Busse selber bezahlt und den 
Betrag bei der tatsächlich schuldigen Person einfordert oder er den Täter mel-
det, bei ihm selber liegt.2356 Sobald der Fahrzeughalter die Ordnungsbusse 
bezahlt, ist die Sache erledigt und der tatsächliche Täter kann unter Umständen 
in den Genuss einer faktischen Strafbefreiung kommen.2357 Zu denken ist hier-
bei bspw. an den Arbeitgeber, der eine Ordnungsbusse sogleich bezahlt, ohne 
(nachträglich) zu eruieren, welcher Mitarbeiter das Dienstfahrzeug tatsächlich 
benutzt und die mit der Ordnungsbusse geahndete Übertretung begangen hat. 
Da auf die formelle Haltereigenschaft und nicht auf die tatsächliche Täter-
schaft abgestellt wird, kann der Halter die Ordnungsbusse des fehlbaren Fahr-
zeugführers bezahlen, ohne dass dies eine strafbare Begünstigung2358 dar-
stellen würde.2359 Darin ist keine Entkriminalisierung zu erblicken. Das Fehl-
verhalten der unbekannten Täterschaft bleibt nach wie vor strafbar.

Als Entkriminalisierung kann jedoch verstanden werden, dass der Ge-
setzgeber bewusst geringfügige Widerhandlungen aus dem Bereich des 
Kriminalstrafrechts herauslöste2360 und Art. 7 OBG normierte, welcher ge-
gen fundamentale Prinzipien des Straf(prozess)rechts verstösst.2361 Hierin 
kann ein Grund erkannt werden, um in Art. 7 OBG nicht die Erhebung einer 
Busse, sondern diejenige von Verfahrenskosten zu regeln.

Die zuständige schweizerische Behörde kann gemäss Art. 52 StGB von 
einer Strafverfolgung, einer Überweisung an das Gericht oder einer Bestra-
fung absehen, wenn Schuld und Tatfolgen geringfügig sind. Ein Verschulden 
des Fahrzeughalters liegt bei der Anwendung von Art. 7 OBG nicht vor. Diese 
Bestimmung knüpft eben nicht ausdrücklich an dessen Pflicht zur Überwa-
chung des ausweispflichtigen Fahrzeugs an,2362 sondern schlicht an seine 
formelle Halterschaft und macht ihn gestützt darauf für das Fehlverhalten 
einer anderen Person «mitverantwortlich» resp. er wird durch die Erhebung 

2356 Botschaft Via sicura 2010 (Bundesrat), S. 8487.
2357 Dies gilt auch für zahlreiche geringfügige Verkehrsdelikte (z.B. Park-, Geschwindig-

keits- und Vortrittsverletzungen bei Fussgängerstreifen), welche gar nicht erfasst 
und folglich auch nicht geahndet werden.

2358 Art. 305 StGB; weisseNBerger, Komm SVG / aOBG/2014, N 3 zu Art. 6 aOBG/2014.
2359 Z.B. wenn ein Unternehmen die gegen ihre Organe oder Mitarbeiter ausgefällte Bus-

se übernimmt, die diese beim Verrichten ihrer geschäftlichen Tätigkeit verursacht 
haben.

2360 eiCker, NK 2018, S. 270, mit Verweis auf MaeDer, AJP 2014, S. 680.
2361 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in III.
2362 Z.B. an die Pflicht zum Führen eines Fahrtenbuches (Art. 20 Abs. 1 SVAV) oder eines 

Mieterverzeichnisses (Art. 70 VZV i.V.m. Art. 149 VZV; § 13 Abs. 2 StVO [BS]; Art. 9A 
Abs. 3 LaLCR [GE]; § 15 Abs. 2 VAG [ZH]).
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einer Busse anhand der Bussenliste 1 Anhang 1 OBV in indirekter Weise zum 
Täter gemacht.2363 Die Tatfolgen sind im Ordnungsbussenbereich zumeist ge-
ring, da das Ordnungsbussenverfahren nicht zur Anwendung gelangt, wenn 
die beschuldigte Person anlässlich der Widerhandlung jemanden gefährdet 
oder verletzt oder Schaden verursacht hat.2364 Es ist mithin festzustellen, 
dass die Grenze vom strafbaren zum straflosen Verhalten bei den Übertre-
tungen im Ordnungsbussenbereich nicht weit ist. Eine Entkriminalisierung 
dieser Delikte wäre dann allerdings entsprechend darzulegen und es wären 
systemeigene Mittel zur Anwendung zu bringen. Ein solches könnte eine Kos-
tenregelung sein.

d. Milderes Mittel zur Deckung des behördlichen Aufwands im 
 ordentlichen Strafverfahren

Neben der Vermeidung eines rechtlichen Freiraums infolge der fehlenden 
Strafbarkeit der Täterschaft bezweckt Art. 7 OBG die Begrenzung des behörd-
lichen Aufwands auf ein verhältnismässiges Mass, um den Schwierigkeiten der 
Beweisbarkeit der Täterschaft zu entgehen. Eine solche Beschränkung des 
behördlichen Aufwands und der zuvor geschilderte Einbezug von privaten 
Dienstkräften zeigt die Ressourcenknappheit in der Strafverfolgung auf. 
Dem könnte auch durch deren Ausbau bzw. dem Sprechen von finanziellen 
Mitteln für die entsprechende Verwaltungseinheit begegnet werden. Denn 
der Trend zur Zunahme von Rechtsvorschriften2365 führt dazu, dass das Aus-
bildungs- und Handlungsgebiet der Strafverfolgungsbehörden stetig ausge-
dehnt wird. Bei gleichem Personalbestand erfordert die Fülle an neuen Auf-
gaben vereinfachtere und schnellere Vorgänge in bisherigen Bereichen.

Die Strafverfolgung in personeller Hinsicht zu verstärken, ist nach An-
sicht der Politik in aller Regel nur zweite Wahl und die Kostenüberwälzung 
auf den Fahrzeughalter naheliegender.2366 Sowohl mit der Bussenerhebung 
nach Art. 7 OBG als auch der Kostenregelung gemäss § 25a StVG (D) können 
Personalressourcen durch die Begrenzung des behördlichen Aufwands ein-
gespart und gleichzeitig finanzielle Mittel erhältlich gemacht werden. Hierbei 
fallen die Erträge bei einer Bussenerhebung höher aus, da die Busse und bei 
ordnungsgemässer Einleitung des Strafverfahrens zusätzlich auch noch die 
Kosten erhoben werden. Die Einführung der Bussenerhebung zulasten des Fahr-
zeughalters passt zur in der Bevölkerung verbreiteten Auffassung, dass der 

2363 Botschaft OBG 2014 (Bundesrat), S. 988.
2364 Art. 4 Abs. 3 Bst. a OBG.
2365 Siehe Ausführungen in I.A.1.2.
2366 Botschaft Via sicura 2010 (Bundesrat), S. 8487.
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Staat mittels möglichst vieler Bussen die Staatsfinanzen aufbessern will. 
Ein Strafverfahren wird jedoch dann als rechtmässig empfunden, wenn es 
unabhängig von pekuniären Interessen erfolgt. Hiervon kann bei Art. 7 OBG 
nicht ausgegangen werden, welcher bei der Verantwortlichkeit des Fahrzeug-
halters im Sinne dieser Norm die ökonomischen Interessen in den Vorder grund 
stellte.2367 Mit der Einführung von Art. 7 OBG bezweckte der schweizerische 
Gesetzgeber insbesondere die Deckung des behördlichen Aufwands.2368 Es 
sollte also kein eigentliches Verhalten entkriminalisiert werden, sondern es 
ging in erster Linie um pekuniäre Interessen, welche nicht primär der Verfol-
gung eines strafrechtlichen Zwecks dienen.

Bei der Einführung einer Informationspflicht2369 des Fahrzeughalters auf 
Bundesebene könnten die Verfahrenskosten von diesem bei rechtmässiger 
Berufung auf sein Aussage-, Auskunfts- oder Zeugnisverweigerungsrecht dann 
erhoben werden, wenn er namentlich die Einleitung des Verfahrens rechts-
widrig und schuldhaft bewirkt oder dessen Durchführung alsdann erschwert 
hat.2370 Die Schaffung einer Vorschrift auf Bundesebene, welche die direkte 
Informationspflicht entsprechend den kantonalrechtlichen Regelungen 
normiert, vermöchte mithin i.d.R. am Umstand der fehlenden Deckung der 
Verfahrenskosten nichts zu ändern. Hinzu kommt, dass durch die Normie-
rung einer direkten Informationspflicht auf Bundesebene ebenso die Busse 
i.d.R. uneinbringlich wäre, wenn der Fahrzeughalter sich auf seine Verteidi-
gungsrechte berufen würde. Gleichzeitig ist aber auch festzuhalten, dass das 
Abstellen auf eine solche direkte Informationspflicht unter Hinweis auf die 
Verteidigungsrechte des Fahrzeughalters dessen Rechte im Strafverfahren 
weniger einschränken würde als die derzeitige Regelung in Art. 7 OBG.

Dies gilt ebenso für die Einführung einer Kostenregelung, welche infolge 
der fehlenden Sanktionierung des Fahrzeughalters das verhältnismässigere 
Mittel zur Deckung des behördlichen Aufwands im ordentlichen Strafverfah-
ren ist. Aufgrund der Subsidiarität des Strafrechts ist die Ausgestaltung als 
verwaltungsrechtliche Kostenregelung gar zu bevorzugen. Diese ist im ordent-
lichen Strafverfahren das mildere Mittel im Vergleich zur Busse infolge einer 
latenten Vermutung der Täterschaft.2371 Da der Fahrzeughalter die Wider-

2367 Siehe Botschaft Via sicura 2010 (Bundesrat), S. 8487; vgl. Niggli/MaeDer, Verwaltungs-
strafverfahren, S. 36.

2368 Botschaft Via sicura 2010 (Bundesrat), S. 8487.
2369 Siehe zu den kantonalrechtlichen Informationspflichten die Ausführungen in II.C.2.
2370 Siehe Art. 426 Abs. 2 StPO; vgl. zu den Verfahrenskosten auch Art. 417 StPO.
2371 Botschaft Via sicura 2010 (Bundesrat), S. 8517, Botschaft OBG 2014 (Bundesrat), S. 988, 

Urteil des BGer 6B_1007/2016 vom 10. Mai 2017 E. 1.5 (siehe zu diesem Urteil Müller, 
AJP 2018, S. 1568 ff.), MaeDer, AJP 2014, S. 684 f., sChorro, ZStrR 2017, S. 88 f., weisseN-
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handlung gegen das Strassenverkehrsrecht unter Umständen nicht begangen 
hat, ist es stossend, bei ihm neben den Verfahrenskosten zusätzlich die Busse 
zu erheben. Es erscheint in der Sache gerechter, wenn das Ordnungsbussen-
verfahren zunächst frei von Verfahrenskosten bleibt und solche (und nur 
diese) im ordentlichen Strafverfahren erhoben werden, wobei Letztere — wie 
derzeit bereits in der Praxis gehandhabt — den Ordnungsbussenhöchstbetrag 
von CHF 300.—2372 nicht überschreiten sollten, da der Norm ansonsten wieder 
strafähnlicher Charakter zugesprochen werden könnte.

Im Gegensatz zur Kostenregelung ist hingegen wiederum die Pflicht, 
künftig ein Fahrtenbuch zu führen, die weniger einschneidende Massnah-
me,2373 auf welche später eingegangen wird.2374 Mit einer solchen ist allerdings 
der behördliche Aufwand nicht gedeckt. Eine Kostenauferlegung nach dem Vor-
bild von § 25a StVG (D) ist unter diesem Gesichtspunkt zu bevorzugen.

1.2 Ausgestaltung von Art. 7 OBG als Kostenregelung
a. Festhalten an Verzicht auf Kostenauferlegung durch Strafbehörde im 

Ordnungsbussenverfahren
Die deutsche Regelung zur Halterverantwortlichkeit sieht die Möglichkeit des 
Verzichts der Kostenauferlegung ausdrücklich vor, wenn es unbillig wäre, den 
Halter des Kraftfahrzeugs oder seinen Beauftragten mit den Kosten zu be-
lasten.2375 Durch einen fehlenden Zuständigkeitswechsel können so Kosten 
eingespart werden. Konsequenz ist die auf den Einzelfall abgestimmte Kosten-
auferlegung (zumal es sich bei der Unbilligkeit um einen auslegungsbedürf-
tigen Rechtsbegriff handelt) und die verstärkte Einflussnahme der Verwal-
tungsbehörde im Vorverfahren. In der Schweiz werden im Ordnungsbussen-
verfahren keine Verfahrenskosten erhoben, weshalb bei einer Einführung 
einer Kostenregelung der Verzicht auf die Kostenauferlegung nicht normiert 
werden müsste.2376 An diesem Vorgehen kann mithin festgehalten werden.

Im nachfolgenden ordentlichen Verfahren würde bei einer Ausgestaltung 
von Art. 7 OBG als Kostenregelung das Verursacherprinzip angewendet wer-
den. Macht der Fahrzeughalter geltend, dass er den am Fahrzeug angebrach-
ten Ordnungsbussen-Steckzettel und die Zahlungserinnerung nicht erhalten 

Berger, Jahrbuch Strassenverkehrsrecht 2012, S. 430 f. und wohlers, Strassenverkehr 
2015, S. 12; a.M. MaeDer, ContraLegem 2018, S. 67–69 und Niggli/MaeDer, Strassen-
verkehrsrechts-Tagung 2018, S. 82–84; siehe Ausführungen in III.H.2.

2372 Art. 1 Abs. 4 OBG.
2373 Müller, Mensch und Sicherheit 2014, S. 15 m.w.H.
2374 Siehe Ausführungen in V.G.2.
2375 § 25a Abs. 1 Satz 3 StVG (D).
2376 Art. 12 OBG.
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hat, oder hatte die Strafbehörde keine Kenntnis von der Täterschaft, obwohl 
der Fahrzeughalter diese ausdrücklich und beweisbar nannte, oder unterliess 
oder verzögerte sie Ermittlungs-/Untersuchungshandlungen, sodass der Täter 
infolgedessen nicht mehr ermittelbar war, muss deshalb von einer Kostenauf-
erlegung abgesehen werden. Wenn der Fahrzeughalter den Beweis des Gegen-
teils2377 zu erbringen vermag, dass er nicht der tatsächliche (materielle) Halter 
ist, liegt eine Voraussetzung zur Anwendung der Kostenregelung nicht vor. Dies 
würde mit einem Verweis auf die Unbilligkeit in Art. 7 OBG noch verdeutlicht.

b. Kein Erlass eines separaten Kostenentscheids
Bringt das Untersuchungsverfahren keine neuen Erkenntnisse zur Täterschaft 
und materiellen Halterschaft hervor, insbesondere weil die im Fahrzeugaus-
weis eingetragene Person die entsprechenden Angaben verweigert, unterschei-
det sich das Vorgehen der Staatsanwaltschaft oder Übertretungsstrafbehörde 
je nachdem, ob es sich bei Art. 7 OBG um eine Bussenerhebung oder eine Kos-
tenregelung handelt. Im ersten Fall erfolgt ein Strafbefehl mit Aussprechen 
von Busse und allenfalls Verfahrenskosten. 

Bei der Ausgestaltung als Kostenregelung hingegen nimmt die Übertre-
tungsstrafbehörde oder Staatsanwaltschaft das Verfahren wegen Art. 7 OBG 
gegen den Fahrzeughalter nicht an die Hand oder stellt es — bei getätigten 
Untersuchungshandlungen, welche über eine Aktensichtung hinausgehen — 
unter Mitteilung des Verfahrensabschlusses2378 ein und erhebt von ihm die 
Verfahrenskosten. Diese sind regelmässig gleich2379 oder höher2380 als die 
dem Fahrzeughalter nach dem derzeitigen Art. 7 OBG zu erhebenden Busse, 
welche derzeit maximal CHF 260.— beträgt.2381 Da im Anwendungsfall von 
Art. 7 OBG weder eine Schuld des Täters noch von ihm verschuldete Auswir-
kungen des Ordnungsbussendelikts vorliegen, fehlt es offensichtlich an der 
Strafbedürftigkeit des Fahrzeughalters.2382 Zumal im Ordnungsbussenver-
fahren keine Rechtsgüter verletzt oder gefährdet sein dürfen.2383 Ein ordent-

2377 Siehe heNTsChel, DAR 1989, S. 90 m.w.H.; siehe JaNiszewski, NStZ 1989, S. 260 f.; siehe 
köNig, Kurz-Komm, N 10 zu § 25a StVG (D); siehe saNDherr, NZV 2007, S. 436 f.; siehe 
Ausführungen in IV.C.2.1.

2378 Art. 321 StPO.
2379 Z.B. bei einer Polizeigebühr von mindestens CHF 60.— und Strafbefehlskosten von 

mindestens CHF 200.—.
2380 Z.B. wenn noch Kosten für die Durchführung von Einvernahmen hinzukommen.
2381 Ziff. 3.303.3.e Bussenliste 1 Anhang 1 OBV.
2382 Siehe heiMgarTNer, StGB/JStG Komm, N 2 zu Art. 52 StGB; siehe TreChsel/keller, 

PraxisKomm, N 2 zu Art. 52 StGB.
2383 Siehe heiMgarTNer, StGB/JStG Komm, N 2 zu Art. 52 StGB.
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liches Strafverfahren wegen Art. 7 OBG ist daher regelmässig gestützt auf 
Art. 310 Abs. 1 Bst. c StPO i.V.m. Art. 52 StGB nicht an die Hand zu nehmen und 
nur bei allfälligen Untersuchungshandlungen, welche über die Sichtung der 
polizeilichen Akten hinausgehen, unter Kostenauferlegung einzustellen. Mög-
lich sind ebenso die Nichtanhandnahme oder Einstellung des Strafverfahrens 
wegen Art. 7 OBG gegen den Fahrzeughalter und die Erhebung der Kosten von 
ihm in einem separaten Entscheid, was nach der hier vertretenen Ansicht aus 
prozessökonomischen Gründen abgelehnt wird. Die betroffene Person soll 
sich nicht mit mehreren Entscheiden befassen müssen.

Eine Ersatzfreiheitsstrafe ist weder bei einer Nichtanhandnahme noch 
Einstellung des Verfahrens wegen Art. 7 OBG gegen den Fahrzeughalter zu 
verfügen. Denn hierbei handelt es sich um eine strafrechtliche Sanktion und 
keine verwaltungsrechtliche Massnahme zur zwanghaften Durchsetzung 
der Bussenbezahlung.

Zu beachten sind auch die unterschiedlichen Rechts-«Mittel» bei einer 
Norm zur Bussenerhebung und einer Kostenregelung. Während gegen den 
Strafbefehl innert 10 Tagen schriftlich Einsprache bei der Staatsanwaltschaft 
bzw. Übertretungsstrafbehörde erhoben werden kann,2384 hat der Fahrzeug-
halter gegen die Nichtanhandnahme2385 oder Einstellung2386 und einen allen-
falls separaten Kostenentscheid innert gleicher Frist schriftlich mit Antrag 
sowie Begründung Beschwerde beim Gericht zu erheben.2387 Bei sämtlichen 
Vorgehensweisen ist jedoch darauf zu achten, dass in der Begründung oder 
im Dispositiv (namentlich bei der «Rechtsmittel»-Belehrung) des Entscheids 
auf die Möglichkeit des Befreiungsbeweises nach Art. 7 Abs. 5 OBG hingewie-
sen wird.2388 Das Gesagte gilt auch dann, wenn im Strafverfahren gegen den 
Fahrzeughalter oder die Fahrzeugführerschaft wegen des Ordnungsbussen-
delikts eine Nichtanhandnahme, eine Einstellung oder ein Freispruch erfolgt 
und es gegebenenfalls zum Strafverfahren gegen den Fahrzeughalter wegen 
Art. 7 OBG kommt und mithin ein solches nicht direkt durch die Polizeiange-
hörigen durch dessen Verzeigung eingeleitet wurde.

2384 Art. 354 Abs. 1 StPO.
2385 Art. 310 Abs. 2 StPO i.V.m. Art. 322 Abs. 2 StPO und Art. 393 Abs. 1 Bst. a StPO.
2386 Art. 322 Abs. 2 StPO und Art. 393 Abs. 1 Bst. a StPO.
2387 Den mit der Sache befassten Gerichten kommt bei der Überweisung des Strafbefehls 

und der Anhebung eines Beschwerdeverfahrens sowohl in rechtlicher als auch in tat-
sächlicher Hinsicht volle Kognition zu (siehe Urteil des BGer 6B_152/2013 vom 27. Mai 
2013 E. 3.1 m.w.H.). Bei der Berufung ist allerdings im Übertretungsbereich die Kognition 
eingeschränkt (Art. 398 Abs. 4 StPO; siehe Ausführungen in III.C.3.3.d). In einem allfällig 
nachfolgenden Verfahren vor BGer ist die Kognition gleichermassen eingeschränkt 
(Art. 95 BGG und Art. 97 BGG).

2388 Siehe Ausführungen in I.B.3.3.a.
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c. Verweis auf die Verfolgungsverjährung

Im Gegensatz zur deutschen Regelung in § 25a Abs. 1 Satz 1 StVG (D) enthält 
Art. 7 OBG keinen Hinweis auf die Verfolgungsverjährung. Entscheidend ist 
einzig, dass die Strafverfolgungsbehörde den Fahrzeugführer nicht mit ver-
hältnismässigem Aufwand ermitteln konnte. Wie bereits aufgezeigt wurde, 
können bei Eintritt der Verfolgungsverjährung des Ordnungsbussendelikts 
nach 3 Jahren seit der Tatbegehung vom Fahrzeughalter, gegen welchen die 
Übertretungsstrafbehörde oder Staatsanwaltschaft das Verfahren bisher 
führte, die Verfahrenskosten nicht mehr erhoben werden.2389 Ungeachtet des 
Verfahrensausgangs können dem Fahrzeughalter vor Ablauf dieser Frist die 
Kosten erhoben werden, wenn er säumig war oder andere fehlerhafte Verfah-
renshandlungen gemäss Art. 417 StPO verursachte. Bei einer Nichtanhand-
nahme2390, einer Einstellung oder einem Freispruch werden ihm die Kosten 
ganz oder teilweise auferlegt, wenn er sich nicht rechtswidrig und schuldhaft 
im Sinne von Art. 426 Abs. 2 StPO verhielt.2391 Dies gilt namentlich auch im 
Strafverfahren wegen des Ordnungsbussendelikts gegen die (mutmassliche) 
Fahrzeugführerschaft, welches nicht an die Hand genommen oder eingestellt 
wird oder mit einem Freispruch endet.2392

Bei einer allfälligen Ausgestaltung von Art. 7 OBG als Kostenregelung ist 
ein Hinweis auf die Verfolgungsverjährung notwendig, da ansonsten der zu-
wartende Fahrzeughalter der Kostenauferlegung und der Fahrzeugführer 
der Bussenerhebung durch Nennung von Letzterem nach Eintritt der Ver-
folgungsverjährung entgehen könnte.2393 Der Hinweis auf die Verfolgungs-
verjährung bringt hier nicht zum Ausdruck, dass die Kostenauferlegung nur 
nach dem Eintritt der Verjährung möglich ist; eine solche Erwähnung ermög-
licht dies allerdings, was bei der derzeitigen Bussenerhebung nicht möglich 
war. Bei der Einführung einer Kostenregelung ist problematisch, wenn die 
Bekanntgabe der tatsächlichen Fahrzeugführerschaft unmittelbar vor Ein-
tritt der Verjährung erfolgt.2394 Denn die mit verhältnismässigem Aufwand 
fehlende Feststellung der tatsächlichen Fahrzeugführerschaft ist ein kumu-

2389 Art. 109 StGB; siehe Ausführungen in IV.C.3.2.
2390 Siehe Art. 310 Abs. 2StPO.
2391 Siehe Urteil des BGer 6B_792/2016 vom 18. April 2017 E. 5.
2392 Siehe Urteil des BGer 6B_792/2016 vom 18. April 2017 E. 5.
2393 Siehe hühNerMaNN, Komm Strassenverkehrsrecht, N 3a zu § 25a StVG (D).
2394 Siehe Hühnermann, Komm Strassenverkehrsrecht, N 3a zu § 25a StVG (D); vgl. köNig, 

Kurz-Komm, N 8 zu § 25a StVG (D).

368 V.  Korrekturbedarf und Änderungsvorschläge zu Art. 7 OBG

https://perma.cc/S2RP-3SPV
https://perma.cc/7SMB-63CY
https://perma.cc/VE7A-94XA
https://perma.cc/D9LG-CMP7
https://perma.cc/7SMB-63CY
https://perma.cc/FQ2Q-JD6N
https://perma.cc/4H27-4L3P
https://perma.cc/UD4J-3VHJ
https://perma.cc/UD4J-3VHJ
https://perma.cc/S2RP-3SPV
https://perma.cc/S2RP-3SPV
https://perma.cc/S2RP-3SPV


latives «Tatbestandselement», das zwingend gegeben sein muss.2395 Stützt 
sich die Nichtanhandnahme oder — bei getätigten Untersuchungshandlun-
gen, welche über eine Aktensichtung hinausgehen — die Einstellung des Straf-
verfahrens wegen des Ordnungsbussendelikts gegen den Fahrzeughalter 
oder die Fahrzeugführerschaft auf den Eintritt der Verjährung, darf die Be-
hörde die Kosten nicht im Strafverfahren wegen Art. 7 OBG gegen den Fahr-
zeughalter erheben.2396 Es ist deshalb unabdingbar, dass die Strafbehörde 
die Ermittlungen früh voranbringt und namentlich mit dem Vorhalt des be-
gangenen Ordnungsbussentatbestandes nicht zuwartet. In Deutschland hat 
der Gesetzgeber hierzu eine Verjährungsfrist von drei Monaten vorgesehen, in 
welcher die Verwaltungsbehörde zur Unterbrechung der Verjährung eine Pro-
zesshandlung vornehmen muss und alsdann diese Verjährungsfrist wieder 
von Neuem beginnt.2397

d. Neuformulierung von Art. 7 OBG als Kostenregelung
Im Ermittlungsverfahren könnte zunächst — wie bisher im Ordnungsbussen-
verfahren — gegen den Fahrzeughalter oder die durch ihn benannte Fahrzeug-
führerschaft die Busse (ohne Kosten) erhoben werden. Bei Ablehnung des Ord-
nungsbussenverfahrens oder der fehlenden / nicht fristgerechten Bezahlung 
kommt es alsdann zum ordentlichen Strafverfahren bzw. kostenpflichtigen 
Untersuchungsverfahren, in welchem dann im Anwendungsfall von Art. 7 
OBG nicht die Busse, sondern nur die Verfahrenskosten — allenfalls in einem 
separaten Kostenentscheid — erhoben würden. In einem Verfahren, in welchem 
keine Bussenerhebung, sondern eine Kostenregelung zur Anwendung ge-
langt, ist diese Person dann nicht mehr als beschuldigte Person, sondern 
als betroffene Person zu bezeichnen. Um eine Kostenregelung gemäss § 25a 
StVG (D) auch in der Schweiz einführen zu können, sind zwei Lösungswege 
möglich. Einerseits könnte Art. 7 Abs. 5 OBG wie folgt angepasst und ein zusätz-
licher Abs. 5bis eingeführt werden:

« 5  Kann vor Eintritt der Verfolgungsverjährung2398 oder mit verhältnis-
mässigem Aufwand nicht festgestellt werden, wer die Widerhandlung 
begangen hat, (so)2399 erhält die Halterin oder der Halter (alternativ 

2395 Siehe gürTler, Kurz-Komm OWiG (D), N 13 zu Vor § 109a OWiG (D); siehe heNTsChel, 
DAR 1989, S. 92; siehe hühNerMaNN, Komm Strassenverkehrsrecht, N 3b zu § 25a 
StVG (D) m.w.H.; siehe JaNiszewski, DAR 1986, S. 259 f.; siehe köNig, Kurz-Komm, N 8 
und N 13 zu § 25a StVG (D); siehe reDiger, S. 199 f.; siehe saNDherr, NZV 2007, S. 437.

2396 Vgl. reDiger, S. 200.
2397 § 24 StVG (D) und § 33 OWiG (D).
2398 Siehe Ausführungen in IV.C.3.2 und V.G.1.2.c.
2399 Der Begriff «so» wird in der Bundesgesetzgebung häufig verwendet.
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bei Geltung eines materiellen Halterbegriffs im Untersuchungsverfah-
ren: gemäss Art. 78 der Verkehrszulassungsverordnung vom 27. Okto-
ber 1976 [Verweis in der FN auf SR 741.51] oder die Person, welche wie 
eine Halterin oder ein Halter für dieses verantwortlich ist) eine Frist 
von 30 Tagen, um die Verfahrenskosten (alternativ: Kosten) zu bezah-
len (alternativ könnte hier auch der nachfolgende Abs. 5bis mit ‹…, es 
sei denn …› angefügt werden).

5bis  Von der Erhebung der Kosten2400 (alternativ: Hiervon) wird abgese-
hen, wenn die Halterin oder der Halter im ordentlichen Strafverfah-
ren glaubhaft macht (alternativ: darlegt), dass das Fahrzeug gegen 
ihren oder seinen Willen benutzt wurde und dies trotz entsprechender 
Sorgfalt nicht verhindert werden konnte».

Hierbei bedarf es keiner Bestimmung, welche das Verhältnis von dieser Norm 
zu Art. 12 OBG (Kostenfreiheit des Ordnungsbussenverfahrens) regelt. Bei 
fehlender Ermittlung der Täterschaft mit verhältnismässigem Aufwand ist die 
Einleitung und Durchführung eines ordentlichen Strafverfahrens resp. eines 
deutschen Bussgeldverfahrens zur Feststellung und Klärung des rechtser-
heblichen Sachverhaltes notwendig. In diesen nachfolgenden Verfahren ist 
die Kostenauferlegung an den Fahrzeughalter möglich, ohne dass gegen den 
Grundsatz des kostenfreien Ordnungsbussenverfahrens resp. Verwarnungs-
verfahrens verstossen würde.2401

Als weiterer Lösungsansatz ist nicht die Erweiterung von Art. 7 OBG um 
die erwähnten Abs. 5 und Abs. 5bis, sondern die entsprechende Ergänzung 
unter dem 1. oder 2. Kapitel des 10. Titel der StPO resp. in Art. 426 StPO denkbar. 
Hierbei ist zusätzlich noch darauf hinzuweisen, dass dies nur für Widerhand-
lungen gilt, welche in der Bussenliste 1 Anhang 1 OBV enthalten sind. Die ent-
sprechende Regelung könnte wie folgt aussehen:

«Kann bei Widerhandlungen gegen das Ordnungsbussenrecht vor Eintritt der 
Verfolgungsverjährung2402 oder mit verhältnismässigem Aufwand nicht 
festgestellt werden, wer die Widerhandlung begangen hat, (so)2403 erhält die 
Halterin oder der Halter (alternativ bei Geltung eines materiellen Halterbe-
griffs: die Halterin oder der Halter gemäss Art. 78 der Verkehrszulassungs-

2400 Vgl. Art. 12 OBG.
2401 Zur Kostenfreiheit im Ordnungsbussenverfahren siehe Art. 12 OBG, eiCker/MaNgo-

Meier, Repetitorium Nebenstrafrecht, S. 59, eiCker, NK 2018, S. 269 und MaeDer, 
AJP 2014, S. 680 m.w.H.

2402 Siehe Ausführungen in IV.C.3.2 und V.G.1.2.c.
2403 Der Begriff «so» wird in der Bundesgesetzgebung häufig verwendet.
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verordnung vom 27. Oktober 1976 [Verweis in der FN auf SR 741.51] oder die 
Person, welche wie eine Halterin oder ein Halter für dieses verantwortlich 
ist) eine Frist von 30 Tagen, um die Verfahrenskosten (alternativ: Kosten) zu 
bezahlen, es sei denn, sie oder er macht im ordentlichen Strafverfahren glaub-
haft, dass das Fahrzeug gegen ihren oder seinen Willen benutzt wurde und 
dies trotz entsprechender Sorgfalt nicht verhindert werden konnte».

In Anbetracht dessen, dass der Gesetzgeber die Einfügung von Bestimmungen 
des OBG in die StPO ablehnte,2404 wird nach der hier vertretenen Ansicht die 
Änderung und Ergänzung von Art. 7 Abs. 5 OBG bevorzugt.

2. Pflicht zum Führen eines Fahrtenbuches als Ergänzung zur 
Kostenregelung

2.1 Fahrtenbuchauflage als verhältnismässigere Massnahme im 
 Vergleich zur Bussenerhebung nach Art. 7 OBG

Die Fahrtenbuchauflage wirkt sich nicht in vergleichbarer repressiver Weise 
wie die Bussenerhebung nach Art. 7 OBG auf eine Person aus, die — abgesehen 
vom Gebrauch ihres Fahrzeugs — nichts mit der Widerhandlung gegen das 
Strassenverkehrsrecht zu tun hatte.2405 Mit der Fahrtenbuchauflage wird im 
Vergleich zur Bussenerhebung stärker an die Pflicht des Fahrzeughalters zur 
Überwachung des ausweispflichtigen Fahrzeugs angeknüpft, was deren An-
ordnung nachvollziehbarer macht. Die Bussenerhebung nach Art. 7 OBG er-
folgt hingegen in einem Strafverfahren und geht für den Fahrzeughalter mit 
gesamthaft deutlich höheren Kosten (Busse und allenfalls Verfahrenskosten) 
als eine Kostenregelung und eine Fahrtenbuchauflage2406 einher. Letztere 
greifen mithin weniger stark in das Vermögen bzw. das Eigentum2407 und — bei 
Verfügung einer (nach der hier vertretenen Ansicht abzulehnenden)2408 Er-
satzfreiheitsstrafe — in die persönliche Freiheit2409 des Fahrzeughalters ein. 
Wenn der Fahrzeugführer nach der Widerhandlung gegen die Verkehrsvor-
schriften nicht feststellbar ist, greifen mithin die deutschen Regelungen zur 

2404 Botschaft OBG 2014 (Bundesrat), S. 965.
2405 Siehe Ausführungen in II.A.2.4.
2406 Die Gebühr für die Anordnung zum Führen eines Fahrtenbuches einschliesslich der 

Prüfung der Eintragung beträgt EUR 21.50 bis EUR 200.— (Anlage zu GebOSt [D] 
Ziff. 4.252); praxisgemäss sind es EUR 50.— und liegen damit deutlich unter den Kos-
ten für den Erlass eines schweizerischen Strafbefehls.

2407 Art. 26 BV.
2408 Siehe Ausführungen in III.I.2.4.
2409 Art. 10 Abs. 2 BV.
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Kostenauferlegung und zur Führung eines Fahrtenbuches als verwaltungs-
rechtliche Massnahmen ohne «Strafcharakter» weniger stark in die Rechte des 
Fahrzeughalters ein, zumal gewisse Behörden neben der Busse und Kosten 
keine Ersatzfreiheitsstrafe verfügen. Die im Abschnitt zuvor vorgestellte Kos-
tenregelung und Fahrtenbuchauflage werden deshalb nach der hier vertre-
tenen Ansicht im Vergleich zur Bussenerhebung als weniger einschneidend 
und verhältnismässiger betrachtet, sofern es zu einem ordentlichen Strafver-
fahren kommt.

Die Anordnung einer Fahrtenbuchauflage zusätzlich zur Bussenerhe-
bung im Sinne von Art. 7 OBG erscheint im Sinne des Grundsatzes der Verhält-
nismässigkeit nicht angebracht. Denn beide halten den Fahrzeughalter in 
direkter und indirekter Weise zur Überwachung des ausweispflichtigen Fahr-
zeugs an. Damit ist ein stärkerer Eingriff in die Rechte des Fahrzeughalters2410 
verbunden, welche durch den Verstoss und die Beeinträchtigung von straf-
(prozess)rechtlichen Grundsätzen infolge der Anwendung von Art. 7 OBG 
bereits geschmälert sind. Eine mit der deutschen vergleichbare Regelung, wo-
nach die zuständige Behörde die Führung eines Fahrtenbuches anordnen 
kann, wenn die Feststellung eines Fahrzeugführers nach einer Widerhand-
lung gegen Verkehrsvorschriften nicht möglich war,2411 ist somit im schwei-
zerischen Strassenverkehrsrecht «nur» in Ergänzung zur Einführung einer 
Kostenregelung denkbar. Auch so würde der Fahrzeughalter wiederum in 
direkter und indirekter Weise zur besseren Kontrolle darüber angehalten, wem 
er wann sein ausweispflichtiges Fahrzeug überlässt. Ein Führerausweisentzug 
ist hingegen — wie bereits erläutert — sowohl bei der derzeitigen Bussenerhe-
bung als auch der möglichen Kostenregelung nicht möglich.2412

2.2 Einführung der Fahrtenbuchauflage im schweizerischen 
 Strassenverkehrsrecht

a. Festlegung der zuständigen Behörde
In Deutschland ordnet die Fahrtenbuchauflage die Bussgeldbehörde an, wel-
che den Kostenbescheid erlässt. In der Schweiz wird die Bussenerhebung oder 
die Nichtanhandnahme bzw. — bei getätigten Untersuchungshandlungen, wel-
che über eine Aktensichtung hinausgehen — die Einstellung des Verfahrens 
mit Kostenauferlegung durch die Übertretungsstrafbehörde oder Staatsan-
waltschaft vorgenommen. Die Anordnung der Fahrtenbuchauflage dient nicht 
dazu, die Verfolgung einer von einem (unbescholtenen) Fahrzeughalter be-

2410 Insbesondere die persönliche Freiheit nach Art. 10 Abs. 2 BV.
2411 § 31a Abs. 1 StVZO (D).
2412 Siehe Ausführungen in V.A.6.
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gangenen Verkehrsordnungswidrigkeit zu ermöglichen.2413 Als präventive 
Massnahme zur Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung des Strassen-
verkehrs2414 ist die Fahrtenbuchauflage entsprechend nicht von den vorge-
nannten Strafbehörden, sondern von einer Verwaltungsbehörde anzuordnen. 
Die Möglichkeit von deren Auferlegung durch die Strafbehörden ist zwar im 
Sinne einer möglichst einfachen Zuständigkeitsregelung (Vermeidung der 
Befassung mehrerer Behörden mit derselben Sache), würde aber wiederum 
zu einer Vermengung von Strafrecht und Verwaltungsrecht i.e.S. führen.

b. Ausformulierung der Fahrtenbuchauflage im SVG
Die mit der Führung eines Fahrtenbuches verbundenen Nachteile sind un-
gleich schwerer als die Auferlegung der zumeist geringen Verfahrenskosten 
in einem deutschen Bussgeldverfahren.2415 Um diese zu rechtfertigen, müs-
sen Verkehrsvorschriften in nennenswertem Umfang verletzt worden sein, 
wobei in Deutschland bereits ein lediglich mit einem Punkt bewerteter Ver-
kehrsverstoss grundsätzlich ausreicht.2416 Entscheidend ist, dass die zahl-
reichen Verkehrsregelverletzungen und die fehlende Ermittlung des tatsäch-
lichen Täters mit verhältnismässigem Aufwand geeignet sind, um eine Gefähr-
dung der Verkehrssicherheit2417 herbeizuführen. Nicht sämtliche geringfügi-
gen Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsrecht vermögen für sich 
alleine die öffentliche Sicherheit zu beeinträchtigen,2418 jedoch vermag die 
wiederholte Tatbegehung2419 die Fahrtenbuchauflage unter Umständen zu 
rechtfertigen.2420 Bei Delikten, welche ein Verwarnungsgeld nach sich ziehen, 
resp. bei derart geringfügigen Delikten, welche Art. 7 OBG zugrunde liegen, 
gilt eine solche mithin nur dann als verhältnismässig, wenn vielfache Wider-
handlungen gegen das Strassenverkehrsrecht vorliegen und die Fahrten-
buchauflage der Vermeidung allfälliger weiterer Verfehlungen durch die un-
bekannte Täterschaft dienen kann.2421 Die Geringfügigkeit der Delikte spricht 

2413 Beschluss des VG (D) Bayern 11 CS 17.2235 vom 23. August 2018 E. II.
2414 Beschluss des VG (D) München M 23 S 17.1666 vom 20. Juni 2017 E. II.
2415 köNig, Kurz-Komm, N 7 zu § 25a StVG (D); heNTsChel, DAR 1989, S. 92; rogosCh, NZV 

1989, S. 219.
2416 Beschluss des VG (D) München M 23 S 17.1666 vom 20. Juni 2017 E. II.
2417 Vgl. Beschluss des VG (D) München M 23 S 17.1666 vom 20. Juni 2017 E. II.
2418 Siehe Ausführungen in I.A.2.3.
2419 Urteil des BVerwG (D) 3 C 13.14 vom 28. Mai 2015 E. II.3b.bb.
2420 Z.B. das gehäufte Parkieren des Motorfahrzeugs durch eine unbekannte Person an 

einer grundsätzlich gefährlichen Stelle.
2421 Die Geringfügigkeit der Delikte spricht allerdings gegen eine längere Aufrechterhal-

tung dieser Massnahme.
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allerdings gegen eine längere Aufrechterhaltung dieser Massnahme.2422 Die 
wiederholte Deliktsbegehung gilt somit als Voraussetzung für die Anordnung 
einer Fahrtenbuchauflage bei Ordnungsbussendelikten. Die Norm zur Ein-
führung der Fahrtenbuchauflage in der Schweiz müsste deshalb die Wider-
handlungen gegen die Strassenverkehrsvorschriften in der Mehrzahl nennen 
und könnte wie folgt lauten:

«Nach mehreren Widerhandlungen gegen die Strassenverkehrsvorschriften, 
bei denen die Feststellung der Fahrzeugführerin oder des Fahrzeugführers 
nicht möglich war und die geeignet sind, die Sicherheit des Verkehrs zu ge-
fährden2423, kann gegenüber der Halterin oder dem Halter für ein oder meh-
rere auf sie oder ihn zugelassene oder künftig zuzulassende Fahrzeuge die 
Führung eines Fahrtenbuches angeordnet werden».2424

Bei einer Einfügung dieser Bestimmung bei den Administrativmassnahmen 
nach Art. 16 ff. SVG (z.B. als Art. 17a SVG) erübrigt sich die Nennung der Verwal-
tungsbehörde.2425

c. Weitere Anpassungen im Strassenverkehrsrecht
Neben der gesetzlichen Normierung der Fahrtenbuchauflage selbst wären 
auch die entsprechenden Modalitäten zu regeln, wie die Dauer, die Vornahme 
des Registervermerks, die Aufbewahrungszeit,2426 der Vollzug (insbesondere 
die Aushändigungspflicht)2427 oder eben die Sanktionierung2428 bei einer Zu-
widerhandlung. Rechtlich bereits auf kantonaler Ebene normiert ist, dass in 
einem Verwaltungsverfahren, in welchem eine solche Fahrtenbuchauflage 
verfügt wird, der Anspruch des Fahrzeughalters auf rechtliches Gehör2429 
zu wahren ist, indem ihm die Verwaltungsbehörde vorgängig die Gelegenheit 
zur Stellungnahme sowie Akteneinsicht gibt und dann nach der Prüfung der 
Vorbringen einen begründeten Entscheid erlässt.

2422 Urteil des BVerwG (D) 3 C 13.14 vom 28. Mai 2015 E. II.3b.bb.
2423 Da eine abstrakte Verkehrsgefährdung ausreicht, ist auf die Formulierung «und es die 

Sicherheit des Verkehrs erfordert» zu verzichten, weil sie den Eindruck erwecken 
könnte, dass eine konkrete Gefährdung vorliegen muss.

2424 Siehe § 31a Abs. 1 Satz 1 StVZO (D); durch die «Kann-»Formulierung kann auch zunächst 
die Androhung der Fahrtenbuchauflage erfolgen.

2425 Siehe Ausführungen in V.G.2.2.a.
2426 § 31a Abs. 3 2. Teilsatz StVZO (D).
2427 § 31a Abs. 3 1. Teilsatz StVZO (D).
2428 § 69a Abs. 5 Ziff. 4 und Ziff. 4a StVZO (D).
2429 Art. 29 Abs. 2 BV; siehe entsprechende Bestimmungen zum rechtlichen Gehör im kan-

tonalen Recht (wie § 21 VRP [SZ]).
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Zur Bestimmung der Dauer der Fahrtenbuchauflage sind das Interesse der 
Allgemeinheit an der Fahrtenbuchauflage und dasjenige der betroffenen Per-
son, vorläufig von der Führung eines Fahrtenbuches verschont zu bleiben, 
gegeneinander abzuwägen.2430 Aufgrund der geringen Schwere von Ord-
nungsbussendelikten und des damit verbundenen bescheidenen öffentli-
chen Interesses an der Strafverfolgung käme die Festsetzung einer einheit-
lichen Dauer für den Regelfall in Betracht. Bei der rechtlichen Würdigung 
könnten dann abweichend hiervon das auffällig erschwerende Verhalten des 
Fahrzeughalters bei der Eruierung des Fahrzeugführers und das Kriterium, 
ob es sich um einen Wiederholungsfall handelt, berücksichtigt werden.2431 
Die sich aus dieser Einzelfallbetrachtung ergebende Dauer der Auflage wäre 
alsdann von der für die Erteilung und den Entzug der Fahrzeugausweise zu-
ständigen Behörde2432 im IVZ2433 (FABER)2434 zu übermitteln und Art. 89c 
SVG entsprechend um die Fahrtenbuchauflage zu ergänzen. 

§ 31 Abs. 3 Bst. b StVZO (D) sieht eine Aufbewahrungsfrist von 6 Monaten 
vor. Diese Frist erscheint angemessen und hält die Behörden an, bei Vorliegen 
einer erneuten Widerhandlung gegen das Strassenverkehrsrecht das Fahrten-
buch sogleich einzufordern.

Hinsichtlich des Vollzugs ist eine analoge Ausgestaltung wie bei der poli-
zeilichen Kontrolle der Arbeits- und Ruhezeiten von berufsmässigen Motor-
fahrzeugführern und -führerinnen denkbar. Durch die Einführung der Fahr-
tenbuchauflage wären somit mehrere Behörden involviert um die entsprechen-
den Verfahren zu regeln. Die Verfügung zur Führung des Fahrtenbuches sowie 
dessen Kontrolle sind mit einem gewissen Aufwand seitens der Behörden 
verbunden. Ein entsprechender Hinweis im digitalen Bedenkfristformular als 
Steckzettel, im Übertretungsvorhalt oder in der Zahlungserinnerung könnte 
diesen allenfalls minimieren, indem der Fahrzeughalter allenfalls zur Umge-
hung der Fahrtenbuchauflage einlenkt und die Busse bezahlt. Sofern Art. 7 OBG 
«Strafcharakter» zugesprochen wird, muss allerdings wiederum bedacht wer-
den, dass die Androhung der Fahrtenbuchauflage bei Nichtbenennung und 
daraus folgender Nichtermittlung der Täterschaft mit verhältnismässigem 

2430 Beschluss des VG (D) München M 23 S 17.1592 vom 20. Juni 2017 E. II.
2431 Siehe Urteil des BVerwG (D) 3 C 13.14 vom 28. Mai 2015 E. II.3b.bb; siehe Beschluss des 

VG (D) München M 23 S 17.1592 vom 20. Juni 2017 E. II.
2432 Art. 5 Abs. 1 IVZV.
2433 Siehe Art. 89a ff. SVG.
2434 Im FABER wurden die Daten zur Führerzulassung aufgeführt, während im MOFIS die 

Daten der Fahrzeugzulassungen, im ADMAS die Daten der Fahrberechtigung und im 
TARGA die Administrativmassnahmen enthalten waren (siehe Botschaft Via sicura 
2010 [Bundesrat], S. 8480).
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Aufwand eine gewisse Drucksituation beim Fahrzeughalter erzeugen kann. 
Zudem ist dies nicht im Sinne einer strikten Trennung von Strafrecht und 
Verwaltungsrecht i.e.S. Von einem solchen Hinweis ist folglich abzusehen.

Durch die Anordnung der Fahrtenbuchauflage bestünde die direkte und 
ausdrückliche Pflicht zum Führen eines solchen, und Zuwiderhandlungen 
könnten sanktioniert werden. Bei der Anordnung der Fahrtenbuchauflage mit-
tels Einzelverfügung sind dem Fahrzeughalter deshalb gleichzeitig ausdrück-
lich die strafrechtlichen Konsequenzen einer allfälligen Zuwiderhandlung 
aufzuzeigen, damit dieser weiss, was von ihm verlangt wird, und er sein Ver-
halten entsprechend ausrichten kann. Dies könnte durch die Einführung ei-
nes entsprechenden Ungehorsamstatbestandes resp. eines Abs. 4 in Art. 103 
SVG geschehen, welcher wie folgt lauten könnte:

«Mit Busse wird bestraft, wer der von einer zuständigen Behörde oder einem 
zuständigen Beamten oder einer zuständigen Beamtin unter Hinweis auf 
die Strafandrohung dieses Artikels an ihn gerichteten Einzelverfügung zu-
widerhandelt».

Denkbar ist aber auch ein expliziter Aussenverweis auf die Strafdrohung wegen 
Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen gemäss Art. 292 StGB in der Ver-
fügung, mit welcher die Fahrtenbuchauflage angeordnet wird. Zur Vermei-
dung der Einführung einer weiteren Rechtsvorschrift ist diese Vorgehens-
weise zu bevorzugen.

H. Zusammenfassung wesentlicher Erkenntnisse
In diesem Kapitel wurden der Korrekturbedarf und mögliche Regelungsvor-
schläge zur Vermeidung der Verletzung und Beeinträchtigung von straf(pro-
zess)rechtlichen Grundsätzen durch Art. 7 OBG — sofern dessen derzeit noch 
unklarer «Strafcharakter» zu bejahen ist — aufgezeigt. Zunächst erfolgte eine 
Befassung mit Lösungsansätzen, welche eine rechtsgleiche Behandlung der 
Fahrzeughalter gewährleisten. Hierbei wurde festgestellt, dass die Erhebung 
von pauschal — anhand der Bussenliste 1 Anhang 1 OBV — bemessenen Bussen 
und ermessensweise festgelegten Verfahrenskosten nicht gegen das Rechts-
gleichheitsgebot verstösst, weshalb Art. 7 OBG keiner Änderung bedarf.2435 
Einer solchen hingegen bedarf nach der hier vertretenen Ansicht Art. 5 Abs. 1 
OBG, indem wieder2436 ausdrücklich auf die «Ordnungsbussentatbestände» 

2435 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in V.A.1 und V.A.2.
2436 Art. 3a aOBG/2014.

376 V.  Korrekturbedarf und Änderungsvorschläge zu Art. 7 OBG

https://perma.cc/A6EB-TGUH
https://perma.cc/A6EB-TGUH
https://perma.cc/SP6N-35P2
https://perma.cc/7SMB-63CY
https://perma.cc/MQ79-XGBK
https://perma.cc/7SMB-63CY
https://perma.cc/HL87-TGZT
https://perma.cc/HL87-TGZT
https://perma.cc/MBA9-Q6X4


verwiesen werden sollte. Dessen Formulierung ist entsprechend wie folgt 
möglich:

«Erfüllt die beschuldige Person durch eine oder mehrere gleichzeitige Hand-
lungen mehrere Ordnungsbussentatbestände, bei denen das Verfahren nach 
diesem Gesetz nicht ausgeschlossen ist, (so)2437 werden die Beträge zusam-
mengezählt, und es wird eine Gesamtbusse auferlegt. Der Bundesrat kann 
Ausnahmen vorsehen für den Fall, dass mehrere Übertretungstatbestände 
denselben Schutzzweck haben».2438

Es wurde festgestellt, dass eine rechtsungleiche Behandlung von Fahrzeug-
haltern vorliegen kann, wenn das Ordnungsbussenverfahren resp. Art. 7 OBG 
auf gewisse geringfügige Straftaten im Strassenverkehr nicht angewendet 
wird. Zu denken ist hierbei z.B. an das Nichtanbringen des Landeszeichens 
hinten am Motorfahrzeug. Dieses Delikt ist in seiner Schwere vergleichbar mit 
anderen in der Bussenliste 1 Anhang 1 OBV aufgezählten Übertretungen und 
ist deshalb ebenso darin aufzunehmen. Zudem bleibt im Einzelfall zu prüfen, 
ob es weitere mit denjenigen in der Bussenliste 1 Anhang 1 OBV vergleichbare 
Delikte gegen das Strassenverkehrsrecht gibt, welche dem Ordnungsbussen-
verfahren zu unterstellen wären.2439

Schliesslich erfolgte eine Befassung mit den administrativrechtlichen 
Folgen beim Vorliegen geringfügiger Widerhandlungen gegen das Strassen-
verkehrsrecht. Hier wurde erkannt, dass bei einem Ausschluss des Ordnungs-
bussenverfahrens nach Art. 3 f. OBG / Art. 5 Abs. 2 OBG das SVG um die Möglich-
keit des Verzichts auf eine Administrativmassnahme ergänzt werden müsste. 
Dementsprechend ist die Vorschrift gemäss Art. 16 Abs. 2 SVG bspw. wie folgt 
anzupassen:

«Nach Widerhandlungen gegen die Strassenverkehrsvorschriften, bei denen 
das Verfahren nach dem Ordnungsbussengesetz vom 18. März 2016 ausge-
schlossen ist, wird der Lernfahr- oder Führerausweis entzogen, eine Ver-
warnung ausgesprochen oder in besonders leichten Fällen auf jegliche Mass-
nahmen verzichtet».2440

Ausserdem wurde in dieser Arbeit dargelegt, dass keine Administrativmass-
nahme in Betracht kommt, wenn das ordentliche Strafverfahren aufgrund 
anderer als der in Art. 3 f. OBG und Art. 5 Abs. 2 OBG genannten Gründe durch-

2437 Der Begriff «so» wird in der Bundesgesetzgebung häufig verwendet.
2438 Siehe Ausführungen in V.A.3.
2439 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in V.A.4.
2440 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in V.A.6.1.
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zuführen ist, dieses also z.B. infolge der Ablehnung2441 des Ordnungsbussen-
verfahrens oder der fehlenden / nicht fristgerechten Bezahlung2442 der Ord-
nungsbusse durchgeführt wird.2443 Insbesondere im Anwendungsfall von 
Art. 7 OBG wird gegen den Fahrzeughalter kein Administrativmassnahmen-
verfahren eingeleitet und durchgeführt.

Alsdann wurden verschiedene Lösungsansätze aufgezeigt, wie eine Norm 
aussehen könnte, welche die Strafbarkeit bzw. strafrechtliche Verantwortlich-
keit des Unternehmens bei einem durch eine unbekannte Täterschaft began-
genen Ordnungsbussendelikt regelt. Die Einführung einer solchen ist in der 
Praxis sehr bedeutsam, v.a. auch wenn an die Vielzahl an durch Unternehmen 
vermietete Fahrzeuge gedacht wird. Denkbar ist deren Erfassung durch die 
Einführung eines neuen Abs. 6 in Art. 7 OBG, welcher wie folgt lauten könnte:

«Ist im Fahrzeugausweis als Fahrzeughalter ein Unternehmen oder dessen 
Adresse eingetragen, (so)2444 wird die Busse von diesem erhoben».2445

Da diese Formulierung an keine Schuld (sui generis) anknüpft, wurde nach ei-
nem anderweitigen Lösungsansatz gesucht. Dabei wurde festgestellt, dass bei 
der Einführung von Art. 102 StGB vergleichbare Schwierigkeiten bestanden. 
Die Ausweitung der in Art. 102 StGB normierten Strafbarkeit bzw. Verantwort-
lichkeit des Unternehmens auf den Ordnungsbussenbereich ist durch einen 
Zusatz in Art. 105 Abs. 1 StGB möglich:

«Die Bestimmungen über die bedingten und die teilbedingten Strafen (Art. 42 
und Art. 43), über die Landesverweisung (Art. 66a–66d) sowie über die Ver-
antwortlichkeit des Unternehmens (Art. 102) sind bei Übertretungen nicht 
anwendbar; davon ausgenommen sind Übertretungen gemäss Anhang 1 
der Ordnungsbussenverordnung vom 16. Januar 2019 (Verweis in der FN auf 
SR 314.11)».2446

Ebenso wäre Art. 7 OBG durch den folgenden Abs. 6 zu ergänzen:

«Ist im Fahrzeugausweis als Fahrzeughalter ein Unternehmen oder dessen 
Adresse eingetragen, gilt Art. 102 des Schweizerischen Strafgesetzbuches 
vom 21. Dezember 1937 (Verweis in der FN auf SR 311.0)».2447

2441 Art. 4 Abs. 3 Bst. c OBG und Art. 13 Abs. 2 OBG.
2442 Art. 6 Abs. 4 OBG, Art. 7 Abs. 3 OBG und Art. 9 Abs. 2 Bst. c OBG. 
2443 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in V.A.6.2.
2444 Der Begriff «so» wird in der Bundesgesetzgebung häufig verwendet.
2445 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in V.B.1.
2446 Siehe Ausführungen in V.B.4.1.
2447 Siehe Ausführungen in V.B.4.2.
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Die Anwendung von Art. 102 StGB im Strafverfahren wegen Art. 7 OBG ist zwar 
im Sinne des Gebrauchs eines einheitlichen Unternehmensbegriff im Neben- 
und Kernstrafrecht, sie wäre aber auch mit einem gewissen Mehraufwand für 
die Strafverfolgungsbehörden verbunden, weshalb der folgende Regelungs-
vorschlag erarbeitet wurde:2448

«Ist im Fahrzeugausweis als Fahrzeughalter ein Unternehmen oder dessen 
Adresse eingetragen, gelten Art. 6 f. des Verwaltungsstrafrechtsgesetzes 
vom 22. März 1974 (Verweis in der FN auf SR 313.0)».2449

Bei der Besprechung der strafrechtlichen Verantwortlichkeit des Geschäfts-
herrn und Organ nach Art. 6 Abs. 2 und Abs. 3 VStrR wurde insbesondere die 
Notwendigkeit der Anknüpfung an die Pflicht zur Überwachung des ausweis-
pflichtigen Fahrzeugs dargelegt, um die Garantenstellung zu begründen.2450 
Mit der Pflicht zum Führen eines Fahrtenbuches2451 oder eines Mieterver-
zeichnisses2452 wird ein unrechtmässiges und vorwerfbares Verhalten, ein 
Organisationsmangel nach Art. 102 StGB und mithin ein Organisationsver-
schulden2453 resp. eine Schuld sui generis2454, eine Garantenpflicht nach Art. 6 
Abs. 2 VStrR2455, eine Sorgfaltsnorm2456 und ein rechtswidriges Verhalten ge-
mäss Art. 426 Abs. 2 StPO statuiert.2457

Ein Aussenverweis in Art. 7 OBG auf Art. 6 f. VStrR würde zu einer Anglei-
chung der Begrifflichkeiten führen, welche auch im Verhältnis zu Art. 102 StGB 
wünschenswert wäre.2458 Im Gegensatz zu Art. 102 StGB ermöglicht Art. 8 
VStrR eine gewisse schematische Bussenbemessung, indem die finanziellen 
Verhältnisse nicht berücksichtigt werden müssen (aber können)2459.2460 Wie 
bei Art. 102 StGB ist ein Verweis auf Art. 6 VStrR mit einem zusätzlichen Ermitt-
lungs- und Untersuchungsaufwand verbunden.2461 Gemäss Art. 7 VStrR hat 

2448 Siehe Ausführungen in V.B.4.3.
2449 Siehe Ausführungen in V.B.5.4.
2450 Siehe Ausführungen in V.B.5.2.c.
2451 Art. 20 Abs. 1 SVAV.
2452 Art. 70 VZV i.V.m. Art. 149 VZV; § 13 Abs. 2 StVO (BS); Art. 9A Abs. 3 LaLCR (GE); § 15 Abs. 2 

VAG (ZH).
2453 Botschaft StGB 1998 (Bundesrat), S. 2142 und S. 2144.
2454 Botschaft StGB 1998 (Bundesrat), S. 2142.
2455 Wie auch nach Art. 11 StGB und Art. 29 StGB.
2456 Art. 12 Abs. 3 StGB.
2457 Siehe Ausführungen in V.F.2.1.
2458 Siehe Ausführungen in V.B.5.5.a.
2459 eiCker/fraNk/aCherMaNN, S. 72.
2460 Botschaft VStrR 1971 (Bundesrat), S. 1006; siehe Ausführungen in V.B.5.5.c.
2461 Siehe Ausführungen in V.B.5.5.b.
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hingegen das Unternehmen mangels verhältnismässiger Ermittlung — und 
nicht mangels Ermittelbarkeit der Täterschaft — für die Busse aufzukom-
men.2462 Art. 7 VStrR erinnert an Art. 7 OBG und steht ebenso in der Kritik, we-
sentliche Rechtsgrundsätze zu missachten.2463 Es bleibt somit festzustellen, 
dass ein Aussenverweis auf Art. 6 f. VStrR grundsätzlich möglich ist, die bis-
herigen Probleme im Zusammenhang mit Art. 7 OBG aber nicht gänzlich lösen 
kann.2464 Bei der Einführung der strafrechtlichen Verantwortlichkeit des Ge-
schäftsherrn etc., Organs usw. und Unternehmens im Ordnungsbussenbe-
reich sind denn auch deren Folgen zu bedenken, zumal gegen ein Unterneh-
men mit ausländischem Sitz weder die polizeiliche Ausschreibung noch die 
Durchführung eines Betreibungsverfahrens möglich ist.2465

In einem nächsten Schritt erfolgte die Befassung mit möglichen Mass-
nahmen zur Vermeidung der Missachtung des Verbots des Selbstbelastungs-
zwangs. Hierbei wurde festgestellt, dass im Bedenkfristformular,2466 im Über-
tretungsvorhalt und in der Zahlungserinnerung ein Hinweis auf die Einleitung 
und Durchführung eines kostenpflichtigen ordentlichen Strafverfahrens mög-
lich ist.2467 Von einem Hinweis auf die reformatio in peius im Strafbefehl ist 
hingegen abzusehen.2468 Ausserdem wurde aufgezeigt, dass bei einer allfäl-
ligen Einführung der schriftlichen Beschlussfassung statt einer öffentlichen 
Verhandlung im Bagatellbereich die Rechte des Fahrzeughalters weiter aus-
zubauen sind.2469

Im Zusammenhang mit dem Offizialprinzip wurde die Frage behandelt, 
ob auch private Dienstkräfte Ordnungsbussen erheben und einem Fahrzeug-
halter auferlegen können. Es wurde aufgezeigt, dass dies infolge des staatli-
chen Gewaltmonopols nur unter gewissen strengen Voraussetzungen mög-
lich ist.2470

Alsdann wurde untersucht, welche Massnahmen es zur Vermeidung der 
Abweichung vom Untersuchungsgrundsatz gibt. Hierbei wurde zunächst 

2462 Siehe Ausführungen in V.B.5.3; vgl. eiCker/fraNk/aCherMaNN, S. 63 f. und S. 68; vgl. 
ThoMMeN, forumpoenale 2012, S. 261.

2463 BereTTa, S. 12; eiCker/fraNk/aCherMaNN, S. 65; forsTer, Strafrechtliche Verantwort-
lichkeit des Unternehmens, S. 59; garBarski, ZStrR 2012, S. 409 und S. 423; gfeller, 
S. 278; lüTolf, S. 216; sChuBarTh, ZStrR 1976, S. 370 und S. 378; zweifel, ZStrR 1993, 
S. 1 und S. 6 f.; ThoMMeN, forumpoenale 2012, S. 261.

2464 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in V.B.5.5.d.
2465 Siehe Ausführungen in V.B.2 und V.B.5.5.e.
2466 Art. 9 Abs. 2 Bst. d StPO.
2467 Siehe Ausführungen in V.C.1.
2468 Siehe Ausführungen in V.C.2.
2469 Siehe Ausführungen in V.C.3.
2470 Siehe Ausführungen in V.D.
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festgestellt, dass die bisherige Behördenstruktur beizubehalten ist resp. der 
Übertretungsstrafbehörde weiterhin die Möglichkeit zustehen soll, die durch 
sie geführten Strafverfahren selbst dem Gericht zu überweisen.2471 Änderun-
gen sind hingegen beim Befreiungsbeweis nach Art. 7 Abs. 5 OBG möglich. So 
könnte dieser bspw. wie folgt ergänzt werden:

«Kann mit verhältnismässigem Aufwand nicht festgestellt werden, wer die 
Widerhandlung begangen hat, (so)2472 erhält die Halterin oder der Halter 
eine Frist von 30 Tagen, um die Busse zu bezahlen, es sei denn, sie oder er
a. legt im ordentlichen Strafverfahren einen schriftlichen Miet-, Leih- oder 

Leasingvertrag mit Angabe von Namen und Adresse der Person vor, 
welche das Fahrzeug zum Zeitpunkt der Widerhandlung führen durfte, 
oder

b. macht glaubhaft, dass das Fahrzeug gegen ihren oder seinen Willen 
benutzt wurde und dies trotz entsprechender Sorgfalt nicht verhindert 
werden konnte».2473

Das Vorbringen entlastender Momente, wie namentlich die Vorlage eines Miet-,  
Leih- oder Leasingvertrags, ist weiterhin bereits im Vorverfahren möglich.2474 
Durch diese Anpassung in Art. 7 Abs. 5 OBG würde teilweise die bundesgericht-
liche Rechtsprechung in eine Norm überführt, wonach bei Vorliegen eines 
unterzeichneten Mietvertrages mit Ausschluss einer Dritt- resp. Fremdlen-
kerschaft die Mieterin als Fahrzeugführerin gilt und somit ermittelt ist.2475 
Um sich angemessenen verteidigen zu können, ist der Fahrzeughalter spätes-
tens in der Begründung oder im Dispositiv bzw. bei der «Rechtsmittel»-Beleh-
rung des Strafbefehls auf diesen Befreiungsbeweis nach Art. 7 Abs. 5 OBG 
hinzuweisen.2476 Eines Hinweises auf die Bescheinigung über die Verant-
wortlichkeitsfreistellung gemäss niederländischem Recht bedarf es hingegen 
nicht.2477 Der Hinweis im Strafbefehl könnte wie folgt ausgestaltet werden:

«Gemäss Art. 7 OBG wird die Busse der Fahrzeughalterin oder dem Fahrzeug-
halter auferlegt, wenn nicht bekannt ist, wer die Widerhandlung begangen 

2471 Siehe Ausführungen in V.E.1.
2472 Der Begriff «so» wird in der Bundesgesetzgebung häufig verwendet.
2473 Vgl. Art. 8 Bst. a und Bst. b WAHV (NL; siehe Anhang 2).
2474 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in V.E.2.1.
2475 Urteil des BGer 6B_1007/2016 vom 10. Mai 2017 E. 1.5 (siehe zu diesem Urteil Müller, 

AJP 2018, S. 1568 ff.).
2476 Siehe Ausführungen in V.E.2.2.
2477 Siehe Ausführungen in V.E.2.3.
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hat. Kann mit verhältnismässigem Aufwand die Fahrzeugführerin oder 
der Fahrzeugführer nicht festgestellt werden, (so)2478 ist die Busse von der 
Halterin oder vom Halter zu bezahlen, es sei denn, sie oder er
a. legt einen schriftlichen Miet-, Leih- oder Leasingvertrag mit Angabe 

von Namen und Adresse der Person vor, welche das Fahrzeug zum 
Zeitpunkt der Widerhandlung führen durfte, oder

b. macht glaubhaft, dass das Fahrzeug gegen ihren oder seinen Willen 
benutzt wurde und dies trotz entsprechender Sorgfalt nicht verhindert 
werden konnte».2479

Die Berücksichtigung vorhandener entlastender Momente ist denn auch als 
Massnahme zur Vermeidung der Verletzung des Grundsatzes der freien Beweis-
würdigung bedeutsam. Die Gerichte sind in ihrer Beweiswürdigung freier, 
wenn ein materieller Halterbegriff massgeblich ist. Es erscheint in der Sache 
gerechter, wenn diejenige Person, welche die Verfügungsverantwortung2480 
über das ausweispflichtige Fahrzeug hat und die Begehung des Delikts durch 
dessen Vergabe ermöglichte, «verantwortlich» sein soll.2481 Es wurden daher 
Regelungsvorschläge erarbeitet, welche einen materiellen Halterbegriff — wie 
in § 25a StVG (D) — für massgeblich erklären. Hierbei wurde an die Verfügungs-
verantwortung, welche insbesondere in der bereits erwähnten Pflicht des Fahr-
 zeughalters zur Überwachung des ausweispflichtigen Fahrzeugs2482 zum 
Ausdruck kommt, angeknüpft:

«Wird die Fahrzeugführerin oder der Fahrzeugführer nicht anlässlich der 
Widerhandlung gegen das SVG, die gestützt darauf erlassenen Verordnungen 
oder das NSAG angetroffen oder angehalten, (so)2483 wird die Busse der Hal-
terin oder dem Halter, welche/welcher die Verfügungsverantwortung über 
das ausweispflichtige Fahrzeug hat, auferlegt».

Da diese Verfügungsverantwortung ein im Strassenverkehrsrecht bisher (noch) 
nicht geläufiger Begriff ist, wurde vorgeschlagen, stattdessen Art. 7 Abs. 1 OBG 
mit einem Aussenverweis auf Art. 78 VZV anzupassen:

2478 Der Begriff «so» wird in der Bundesgesetzgebung häufig verwendet.
2479 Siehe Ausführungen in V.E.2.2.
2480 Siehe Ausführungen in V.F.2.1.
2481 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in V.F.1.
2482 Z.B. bei der Pflicht zum Führen eines Fahrtenbuches (Art. 20 Abs. 1 SVAV) oder eines 

Mieterverzeichnisses (Art. 70 VZV i.V.m. Art. 149 VZV; § 13 Abs. 2 StVO [BS]; Art. 9A 
Abs. 3 LaLCR [GE]; § 15 Abs. 2 VAG [ZH]).

2483 Der Begriff «so» wird in der Bundesgesetzgebung häufig verwendet.

382 V.  Korrekturbedarf und Änderungsvorschläge zu Art. 7 OBG

https://perma.cc/S2RP-3SPV
https://perma.cc/7SMB-63CY
https://perma.cc/WNH2-76XT
https://perma.cc/AV9F-PY6G
https://perma.cc/MW7N-4KWD
https://perma.cc/N2MT-4C6U
https://perma.cc/CV8K-YCAD
https://perma.cc/U7TK-QS2B
https://perma.cc/U7TK-QS2B
https://perma.cc/YZR6-DSDC


«Wird die Fahrzeugführerin oder der Fahrzeugführer nicht anlässlich der 
Widerhandlung gegen das SVG, die gestützt darauf erlassenen Verordnun-
gen oder das NSAG angetroffen oder angehalten, (so)2484 wird die Busse der 
Halterin oder dem Halter des ausweispflichtigen Fahrzeugs gemäss Art. 78 
der Verkehrszulassungsverordnung vom 27. Oktober 1976 (Verweis in der FN 
auf SR 741.51) oder der Person, welche wie eine Halterin oder ein Halter für 
dieses verantwortlich ist, auferlegt».2485

Um das polizeiliche Ermittlungsverfahren bzw. Ordnungsbussenverfahren 
besser vom nachfolgenden Untersuchungsverfahren abzugrenzen, wurde 
folgender Lösungsvorschlag dargelegt:

«Neuer Art. 7 OBG: Vorgehen bei unbekannter Täterschaft im Ermittlungs-
verfahren
1 Wird die Fahrzeugführerin oder der Fahrzeugführer nicht anlässlich 

der Widerhandlung gegen das SVG, die gestützt darauf erlassenen Ver-
ordnungen oder das NSAG angetroffen oder angehalten, (so)2486 wird 
die Busse der im Fahrzeugausweis eingetragenen Fahrzeughalterin 
oder dem im Fahrzeugausweis eingetragenen Fahrzeughalter auferlegt.

2 Der Halterin oder dem Halter wird die Busse schriftlich eröffnet. Sie 
oder er kann sie innerhalb von 30 Tagen bezahlen.

3 Nennt die Halterin oder der Halter den Namen und die Adresse der Per-
son, welche die Widerhandlung begangen hat, (so)2487 wird gegen diese 
das Verfahren nach Abs. 2 durchgeführt.

Neuer Art. 7bis OBG: Vorgehen bei unbekannter Täterschaft im Unter-
suchungs verfahren
1 Wird die Busse nach Art. 7 OBG nicht innerhalb der Frist bezahlt, (so)2488 

wird ein ordentliches Strafverfahren eingeleitet und durchgeführt.
2 Kann mit verhältnismässigem Aufwand nicht festgestellt werden, wer 

die Widerhandlung begangen hat, (so)2489 erhält die Halterin oder der 
Halter gemäss Art. 78 der Verkehrszulassungsverordnung vom 27. Ok-
tober 1976 (Verweis in der FN auf SR 741.51) oder die Person, welche wie 
eine Halterin oder ein Halter für dieses verantwortlich ist, eine Frist 

2484 Der Begriff «so» wird in der Bundesgesetzgebung häufig verwendet.
2485 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in V.F.2.1 und V.F.2.2.
2486 Der Begriff «so» wird in der Bundesgesetzgebung häufig verwendet.
2487 Der Begriff «so» wird in der Bundesgesetzgebung häufig verwendet.
2488 Der Begriff «so» wird in der Bundesgesetzgebung häufig verwendet.
2489 Der Begriff «so» wird in der Bundesgesetzgebung häufig verwendet.
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von 30 Tagen, um die Busse zu bezahlen, es sei denn, sie oder er macht 
glaubhaft, dass das Fahrzeug gegen ihren oder seinen Willen benutzt 
wurde und dies trotz entsprechender Sorgfalt nicht verhindert wer-
den konnte».2490

Bei dieser Formulierung wird erst im Untersuchungsverfahren ein materiel-
ler Halterbegriff für massgeblich erklärt. Ausserdem wurde festgestellt, dass 
sich bei der Verwendung eines materiellen Halterbegriffs der Ausbau des recht-
lichen Gehörs des Fahrzeughalters empfiehlt. Dies vermochte allerdings im-
mer noch nicht die im Kapitel zuvor aufgezeigte Missachtung straf(prozess)
rechtlicher Grundsätze aufzuheben, welche durch die Verfügung einer ver-
schuldensabhängigen Busse und Ersatzfreiheitsstrafe verursacht wird.2491 Es 
war deshalb nach weiteren Lösungsansätzen zu suchen. Hierbei wurde festge-
stellt, dass mit der Kostenregelung in § 25a StVG (D) eine Regelung besteht, wel-
che nicht in vergleichbarer Weise in die Rechte des Fahrzeughalters eingreift. 
Nachdem in der vorliegenden Arbeit die zahlreichen Gründe für die Einfüh-
rung einer Kostenregelung dargelegt wurden,2492 erfolgte eine Befassung mit 
der entsprechenden Ausgestaltung von Art. 7 OBG. Nach der hier vertretenen 
Ansicht könnte Art. 7 Abs. 5 OBG entsprechend wie folgt geändert und ein zu-
sätzlicher Abs. 5bis eingefügt werden:

« 5  Kann vor Eintritt der Verfolgungsverjährung oder mit verhältnismäs-
sigem Aufwand nicht festgestellt werden, wer die Widerhandlung be-
gangen hat, (so)2493 erhält die Halterin oder der Halter gemäss Art. 78 
der Verkehrszulassungsverordnung vom 27. Oktober 1976 (Verweis in 
der FN auf SR 741.51) oder die Person, welche wie eine Halterin oder ein 
Halter für dieses verantwortlich ist, eine Frist von 30 Tagen, um die 
Verfahrenskosten zu bezahlen.

5bis  Von der Erhebung der Kosten wird abgesehen, wenn die Halterin oder 
der Halter im ordentlichen Strafverfahren glaubhaft macht, dass das 
Fahrzeug gegen ihren oder seinen Willen benutzt wurde und dies trotz 
entsprechender Sorgfalt nicht verhindert werden konnte».2494

Es wurde dargelegt, dass bei der Einführung einer Kostenregelung der Hin-
weis auf die Verfolgungsverjährung wie in § 25a StVG (D) unabdingbar ist, da 

2490 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in V.F.2.3.
2491 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in V.F.2.4.
2492 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in V.G.1.
2493 Der Begriff «so» wird in der Bundesgesetzgebung häufig verwendet.
2494 Siehe Ausführungen in V.G.1.2.d.
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ansonsten der Fahrzeughalter der Kostenauferlegung und der Fahrzeugführer 
der Bussenerhebung durch die Nennung der Täterschaft nach Eintritt der Ver-
folgungsverjährung entgehen könnte.2495 Ausserdem wurde festgestellt, dass 
aus prozessökonomischen Gründen und im Sinne der betroffenen Person vom 
Erlass eines separaten Kostenentscheids abzusehen ist.2496

Neben der Ausgestaltung von Art. 7 OBG als Kostenregelung wurde die 
Einführung von weiteren zwei Administrativmassnahmen geprüft. Während 
ein Führerausweisentzug als unverhältnismässig erkannt wurde, gilt die Fahr-
tenbuchauflage (zusätzlich oder neben einer Kostenregelung) im Vergleich 
zur Bussenerhebung und allenfalls der Kostenauferlegung im ordentlichen 
Strafverfahren als verhältnismässigeres (milderes) Mittel.2497 Es wurde des-
halb untersucht, wie eine solche Regelung einer Fahrtenbuchauflage aussehen 
könnte. Zunächst wurde festgestellt, dass die Anordnung dieser Administrativ-
massnahme durch eine Verwaltungsbehörde2498 dann als verhältnismässig gilt, 
wenn die gehäuften Verkehrsregelverletzungen und die fehlende Ermittelbar-
keit des tatsächlichen Täters geeignet sind, eine Gefährdung der Verkehrs-
sicherheit herbeizuführen.2499 Denkbar ist eine Ergänzung des SVG wie folgt:

«Nach mehreren Widerhandlungen gegen die Strassenverkehrsvorschriften, 
bei denen die Feststellung der Fahrzeugführerin oder des Fahrzeugführers 
nicht möglich war und die geeignet sind, die Sicherheit des Verkehrs zu ge-
fährden, kann gegenüber der Halterin oder dem Halter für ein oder mehrere 
auf sie oder ihn zugelassene oder künftig zuzulassende Fahrzeuge die Füh-
rung eines Fahrtenbuches angeordnet werden».2500

Neben dieser gesetzlichen Normierung der Fahrtenbuchauflage waren schliess-
lich die Modalitäten zur Fahrtenbuchauflage wie deren Dauer, die Vornahme 
des Registervermerks, die Aufbewahrungszeit,2501 der Vollzug (insbesondere 
die Aushändigungspflicht)2502 und die Sanktionierung2503 bei einer Zuwider-
handlung zu untersuchen. Dabei wurde aufgezeigt, dass die Einführung einer 

2495 Siehe hühNerMaNN, Komm Strassenverkehrsrecht, N 3a zu § 25a StVG (D); vgl. zum 
Ganzen Ausführungen in V.G.1.2.c.

2496 Siehe Ausführungen in V.G.1.2.a.
2497 Siehe Ausführungen in V.G.2.1.
2498 Siehe Ausführungen in V.G.2.2.a.
2499 Vgl. Beschluss des VG (D) München M 23 S 17.1666 vom 20. Juni 2017 E. II.
2500 Siehe § 31a Abs. 1 Satz 1 StVZO (D); siehe Ausführungen in V.G.2.2.b.
2501 § 31a Abs. 3 2. Teilsatz StVZO (D). 
2502 § 31a Abs. 3 1. Teilsatz StVZO (D).
2503 § 69a Abs. 5 Ziff. 4 und Ziff. 4a StVZO (D).
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Fahrtenbuchauflage die Anpassung von mehreren Gesetzen samt Verfahrens-
abläufen von unter Umständen mehreren betroffenen Behörden verlangt.2504 
Sie wurde nur allenfalls in Ergänzung zur Einführung einer Kostenregelung 
vorgeschlagen und bei der bisherigen Ausgestaltung von Art. 7 OBG als zusätz-
liche Massnahme aufgrund des stärkeren Eingriffs in die Rechte des Fahrzeug-
halters abgelehnt.2505

I. Beantwortung der Forschungsfrage
Besteht ein Korrekturbedarf und wie sehen Regelungsvorschläge aus? Zur 
Beantwortung dieser letzten Forschungsfrage, wird nachfolgend überblicks-
mässig nochmals aufgezeigt, welche Massnahmen getroffen oder unterlassen 
werden könnten, um eine rechtssystemkonforme(re) Verantwortlichkeit des 
Fahrzeughalters bei geringfügigen Widerhandlungen gegen das schweizeri-
sche Strassenverkehrsrecht durch eine unbekannte Täterschaft zu normieren. 
Ausserdem wird bei den konkreten Regelungsvorschlägen stichwortartig auf 
deren Folge/n eingegangen.

1. Rechtsgleichheitsgebot

— Festhalten an pauschaler Bussenbemessung (im Regelfall) und den er-
messensweise statt pauschal festgelegten Verfahrenskosten

— Abänderung von Art. 5 Abs. 1 OBG zur Anwendung des Kumulationsprin-
zips im Ordnungsbussenverfahren und ordentlichen Strafverfahren
→ Neuer Art. 5 Abs. 1 OBG:

Erfüllt die beschuldige Person durch eine oder mehrere gleichzeitige 
Handlungen mehrere Ordnungsbussentatbestände, bei denen das 
Verfahren nach diesem Gesetz nicht ausgeschlossen ist, (so)2506 werden 
die Beträge zusammengezählt, und es wird eine Gesamtbusse auferlegt. 
Der Bundesrat kann Ausnahmen vorsehen für den Fall, dass mehrere 
Übertretungstatbestände denselben Schutzzweck haben.

→ Folge: Verdeutlichung, dass Kumulationsprinzip auch im nachfol-
genden ordentlichen Strafverfahren gilt

2504 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in V.G.2.2.c.
2505 Siehe Ausführungen in V.G.2.1.
2506 Der Begriff «so» wird in der Bundesgesetzgebung häufig verwendet.
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— Keine Ausweitung der Verantwortlichkeit des Fahrzeughalters auf alle 
«geringfügigen» Strassenverkehrsdelikte, sondern Aufnahme des Nicht-
anbringens des Landeszeichens hinten am Motorfahrzeug in die Bussen-
liste 1 Anhang 1 OBV

— Einführung des Verzichts auf eine Administrativmassnahme in Art. 16 
Abs. 2 SVG bei Vorliegen eines «besonders leichten Falls»
→ Neuer Art. 16 Abs. 2 SVG: 

Nach Widerhandlungen gegen die Strassenverkehrsvorschriften, bei 
denen das Verfahren nach dem Ordnungsbussengesetz vom 18. März 
2016 ausgeschlossen ist, wird der Lernfahr- oder Führerausweis ent-
zogen, eine Verwarnung ausgesprochen oder in besonders leichten 
Fällen auf jegliche Massnahmen verzichtet.

→ Folge: Besonders leichte Fälle (Art. 16a Abs. 4 SVG) werden gleich 
beurteilt

— Ausschluss der Einleitung und Durchführung eines Administrativmass-
nahmenverfahrens bei Ablehnung des Ordnungsbussenverfahrens, feh-
lender oder nicht fristgerechter Bezahlung der Ordnungsbusse und ins-
besondere im Anwendungsfall von Art. 7 OBG

2. Legalitätsprinzip

— Einführung einer Strafbarkeit oder strafrechtlichen Verantwortlichkeit 
des Unternehmens — und nicht nur der juristischen Person — infolge von 
deren Notwendigkeit in der Praxis
→ Neuer Art. 7 Abs. 6 OBG:

Ist im Fahrzeugausweis als Fahrzeughalter ein Unternehmen oder des-
sen Adresse eingetragen, (so)2507 wird die Busse von diesem erhoben.

→ Folgen: Fehlen einer Schuld (sui generis) führt zur Verletzung der 
Unschuldsvermutung sowie des Schuld- und Täterprinzips, Schwie-
rigkeiten beim Vollzug der Busse nach Art. 7 OBG und erschwertes 
Inkasso bei Unternehmen mit Sitz im Ausland

— Zusatz in Art. 105 Abs. 1 StGB und ergänzender Abs. 6 in Art. 7 OBG mit 
Erfassung des Unternehmens und seiner Strafbarkeit resp. strafrecht-
lichen Verantwortlichkeit durch Aussenverweis auf Art. 102 StGB
→ Neuer Art. 105 Abs. 1 StGB:

Die Bestimmungen über die bedingten und die teilbedingten Strafen 
(Art. 42 und Art. 43), über die Landesverweisung (Art. 66a–66d) sowie 
über die Verantwortlichkeit des Unternehmens (Art. 102) sind bei Über-

2507 Der Begriff «so» wird in der Bundesgesetzgebung häufig verwendet.
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tretungen nicht anwendbar; davon ausgenommen sind Übertretungen 
gemäss Anhang 1 der Ordnungsbussenverordnung vom 16. Januar 2019 
(Verweis in der FN auf SR 314.11).

→ Neuer Art. 7 Abs. 6 OBG:
Ist im Fahrzeugausweis als Fahrzeughalter ein Unternehmen oder des-
sen Adresse eingetragen, gilt Art. 102 des Schweizerischen Strafgesetz-
buches vom 21. Dezember 1937 (Verweis in der FN auf SR 311.0).

→ Folgen: Angleichung der Begrifflichkeiten, zusätzlicher Ermittlungs-
aufwand, unterschiedlicher Gerichtsstand bei Übertretungen, pau-
schale Bussenerhebung widerspricht Art. 102 Abs. 3 StGB

— Ergänzender Abs. 6 in Art. 7 OBG mit Erfassung des Unternehmens und 
der strafrechtlichen Verantwortlichkeit des Geschäftsherrn etc., Organs 
usw. oder Unternehmens durch Aussenverweis auf Art. 6 f. VStrR
→ Neuer Art. 7 Abs. 6 OBG:

Ist im Fahrzeugausweis als Fahrzeughalter ein Unternehmen oder des-
sen Adresse eingetragen, gelten Art. 6 f. des Verwaltungsstrafrechts-
gesetzes vom 22. März 1974 (Verweis in der FN auf SR 313.0).

→ Folgen: Angleichung der Begrifflichkeiten, schematische Anwen-
dung der Sonderordnung wegen zusätzlichen Aufwands der Strafbe-
hörden, Verletzung rechtsstaatlicher Grundsätze, eingeschränkte 
Anwendung der kantonalrechtlichen Informationspflicht eines Ge-
schäftsherrn

3. Verbot des Selbstbelastungszwangs

— Beibehalten des Hinweises auf die Einleitung und Durchführung eines 
kostenpflichtigen ordentlichen Strafverfahrens im Bedenkfristformular, 
im Übertretungsvorhalt und in der Zahlungserinnerung bei fehlender 
oder nicht fristgerechter Bezahlung der Ordnungsbusse

— Kein Hinweis im Strafbefehl auf die reformatio in peius
— Einführung der schriftlichen Beschlussfassung statt öffentlicher Verhand-

lung durch den Ausbau der Rechte der beschuldigten Person

4. Offizialprinzip

— Normierung der Bussenerhebung durch private Dienstkräfte in einem 
Bundesgesetz, oder

— Bussenerhebung durch Einsetzen von privaten Dienstkräften als Mitglie-
der einer als «kantonales» Polizeiorgan ernannten Verwaltungsbehörde
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5. Untersuchungsgrundsatz

— Beibehaltung der bisherigen Behördenstruktur
— Ausbau des Befreiungsbeweises nach Art. 7 Abs. 5 OBG und Hinweis dar-

auf im Strafbefehl
→ Neuer Art. 7 Abs. 5 OBG:

Kann mit verhältnismässigem Aufwand nicht festgestellt werden, wer 
die Widerhandlung begangen hat, (so)2508 erhält die Halterin oder der 
Halter eine Frist von 30 Tagen, um die Busse zu bezahlen, es sei denn, 
sie oder er
a. legt im ordentlichen Strafverfahren einen schriftlichen Miet-, 

Leih- oder Leasingvertrag mit Angabe von Namen und Adresse 
der Person vor, welche das Fahrzeug zum Zeitpunkt der Wider-
handlung führen durfte, oder

b. macht glaubhaft, dass das Fahrzeug gegen ihren oder seinen Willen 
benutzt wurde und dies trotz entsprechender Sorgfalt nicht verhin-
dert werden konnte.

→ Hinweis auf Befreiungsbeweis im Strafbefehl:
Gemäss Art. 7 OBG wird die Busse der Fahrzeughalterin oder dem Fahr-
zeughalter auferlegt, wenn nicht bekannt ist, wer die Widerhandlung be-
gangen hat. Kann mit verhältnismässigem Aufwand die Fahrzeugführe-
rin oder der Fahrzeugführer nicht festgestellt werden, (so)2509 ist die Bus-
se von der Halterin oder vom Halter zu bezahlen, es sei denn, sie oder er
a. legt einen schriftlichen Miet-, Leih- oder Leasingvertrag mit An-

gabe von Namen und Adresse der Person vor, welche das Fahr-
zeug zum Zeitpunkt der Widerhandlung führen durfte, oder

b. macht glaubhaft, dass das Fahrzeug gegen ihren oder seinen Wil-
len benutzt wurde und dies trotz entsprechender Sorgfalt nicht 
verhindert werden konnte.

→ Folge: Berücksichtigung weiterer entlastender Momente möglich
— Kein Hinweis auf die Bescheinigung über die Verantwortlichkeitsfreistel-

lung gemäss niederländischem Recht

6. Grundsatz der freien Beweiswürdigung

— Abstellen auf materiellen Halterbegriff durch Anknüpfen an die Verfü-
gungsverantwortung, oder

2508 Der Begriff «so» wird in der Bundesgesetzgebung häufig verwendet.
2509 Der Begriff «so» wird in der Bundesgesetzgebung häufig verwendet.
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— Einführung eines materiellen Halterbegriffs mit Aussenverweis auf Art. 78 
VZV

— Abgrenzung von Ermittlungs- und Untersuchungsverfahren
→ Neuer Art. 7 OBG: Vorgehen bei unbekannter Täterschaft im 

Ermittlungsverfahren
1 Wird die Fahrzeugführerin oder der Fahrzeugführer nicht an-

lässlich der Widerhandlung gegen das SVG, die gestützt darauf 
erlassenen Verordnungen oder das NSAG angetroffen oder ange-
halten, (so)2510 wird die Busse der im Fahrzeugausweis eingetra-
genen Fahrzeughalterin oder dem im Fahrzeugausweis eingetra-
genen Fahrzeughalter auferlegt.

2 Der Halterin oder dem Halter wird die Busse schriftlich eröffnet. 
Sie oder er kann sie innerhalb von 30 Tagen bezahlen.

3 Nennt die Halterin oder der Halter den Namen und die Adresse der 
Person, welche die Widerhandlung begangen hat, (so)2511 wird 
gegen diese das Verfahren nach Abs. 2 durchgeführt.

→ Neuer Art. 7bis OBG: Vorgehen bei unbekannter Täterschaft im 
Untersuchungsverfahren
1 Wird die Busse nach Art. 7 OBG nicht innerhalb der Frist bezahlt, 

(so)2512 wird ein ordentliches Strafverfahren eingeleitet und 
durchgeführt.

2 Kann mit verhältnismässigem Aufwand nicht festgestellt werden, 
wer die Widerhandlung begangen hat, (so)2513 erhält die Halterin 
oder der Halter gemäss Art. 78 der Verkehrszulassungsverord-
nung vom 27. Oktober 1976 (Verweis in der FN auf SR 741.51) oder 
die Person, welche wie eine Halterin oder ein Halter für dieses ver-
antwortlich ist, eine Frist von 30 Tagen, um die Busse zu bezahlen, 
es sei denn, sie oder er macht glaubhaft, dass das Fahrzeug gegen 
ihren oder seinen Willen benutzt wurde und dies trotz entspre-
chender Sorgfalt nicht verhindert werden konnte.

→ Folgen: In der Sache gerechter, Mehraufwand der Behörden, Ein-
führung eines materiellen Halterbegriffs vermag die Missachtung 
(straf)prozessrechtlicher Grundsätze nicht aufzuheben trotz Aus-
bau des rechtlichen Gehörs des Fahrzeughalters

2510 Der Begriff «so» wird in der Bundesgesetzgebung häufig verwendet.
2511 Der Begriff «so» wird in der Bundesgesetzgebung häufig verwendet.
2512 Der Begriff «so» wird in der Bundesgesetzgebung häufig verwendet.
2513 Der Begriff «so» wird in der Bundesgesetzgebung häufig verwendet.
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7. Unschuldsvermutung, Schuld- und Täterprinzip

— Festhalten an Verzicht auf Kostenauferlegung durch Strafbehörde
— Absehen von verschuldensunabhängiger Busse und Ersatzfreiheitsstra-

fe im Ordnungsbussenbereich durch Einführung einer Kostenregelung 
mit Verweis auf Verfolgungsverjährung
→ Neuer Art. 7 Abs. 5 OBG:

Kann vor Eintritt der Verfolgungsverjährung oder mit verhältnismäs-
sigem Aufwand nicht festgestellt werden, wer die Widerhandlung be-
gangen hat, (so)2514 erhält die Halterin oder der Halter gemäss Art. 78 
der Verkehrszulassungsverordnung vom 27. Oktober 1976 (Verweis in 
der FN auf SR 741.51) oder die Person, welche wie eine Halterin oder ein 
Halter für dieses verantwortlich ist, eine Frist von 30 Tagen, um die Ver-
fahrenskosten zu bezahlen.

→ Neuer Art. 7 Abs. 5bis OBG:
Von der Erhebung der Kosten wird abgesehen, wenn die Halterin oder 
der Halter im ordentlichen Strafverfahren glaubhaft macht, dass das 
Fahrzeug gegen ihren oder seinen Willen benutzt wurde und dies trotz 
entsprechender Sorgfalt nicht verhindert werden konnte.

→ Folgen: Nichtanhandnahme oder Einstellung mit Kostenauferle-
gung statt Strafbefehl, keine Verletzung von Grundsätzen des 
Straf(prozess)rechts, Systemkonformität bei Entkriminalisierung 
der Ordnungsbussendelikte, milderes Mittel zur Deckung des be-
hördlichen Aufwands im ordentlichen Strafverfahren

— Einfügung der Fahrtenbuchauflage infolge wiederholter Deliktsbege-
hung bei den Vorschriften über die Administrativmassnahmen
→ Neuer Art. 17a SVG: 

Nach mehreren Widerhandlungen gegen die Strassenverkehrsvor-
schriften, bei denen die Feststellung der Fahrzeugführerin oder des 
Fahrzeugführers nicht möglich war und die geeignet sind, die Sicher-
heit des Verkehrs zu gefährden, kann gegenüber der Halterin oder dem 
Halter für ein oder mehrere auf sie oder ihn zugelassene oder künftig 
zuzulassende Fahrzeuge die Führung eines Fahrtenbuches angeord-
net werden.

→ Folgen: Im ordentlichen Strafverfahren verhältnismässigeres Mittel 
als Bussenerhebung gemäss Art. 7 OBG, weitere Anpassungen im 
Strassenverkehrsrecht und neue Verfahrensabläufe erforderlich

2514 Der Begriff «so» wird in der Bundesgesetzgebung häufig verwendet.
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J. Schlussergebnis
Es wurden einige Regelungsvorschläge aufgezeigt, welche einerseits zu mehr 
Systemkonformität einer Regelung zur Verantwortlichkeit des Fahrzeughal-
ters bei geringfügigen Widerhandlungen gegen das schweizerische Strassen-
verkehrsrecht durch eine unbekannte Täterschaft verhelfen, aber auch die 
Strafbehörden entlasten. Zu denken ist hier insbesondere an die Abänderung 
von Art. 5 Abs. 1 OBG zur Anwendung des Kumulationsprinzips im Ordnungs-
bussenverfahren und ordentlichen Strafverfahren, die Aufnahme des Nicht-
anbringens des Landeszeichens hinten am Motorfahrzeug in die Bussenliste 1 
Anhang 1 OBV, die Einführung der schriftlichen Beschlussfassung statt öffent-
licher Verhandlung unter dem Ausbau der Rechte der beschuldigten Person 
oder die Bussenerhebung durch Einsetzen von privaten Dienstkräften als Mit-
glieder einer als «kantonales» Polizeiorgan ernannten Verwaltungsbehörde.

Ausserdem wurden Unklarheiten bei der Anwendung von bestehenden 
Vorschriften aufgegriffen und geklärt. So wurde bspw. klargestellt, dass bei 
Ablehnung des Ordnungsbussenverfahrens, fehlender oder nicht fristgerech-
ter Bezahlung der Ordnungsbusse und insbesondere im Anwendungsfall von 
Art. 7 OBG die Einleitung und Durchführung eines Administrativmassnah-
menverfahrens ausgeschlossen ist. Ist das Ordnungsbussenverfahren selbst 
ausgeschlossen2515, müsste bei Vorliegen eines «besonders leichten Falls» auf 
eine Administrativmassnahme verzichtet werden können. Dies könnte durch 
eine Abänderung von Art. 16 Abs. 2 SVG wie folgt geschehen:

Nach Widerhandlungen gegen die Strassenverkehrsvorschriften, bei denen 
das Verfahren nach dem Ordnungsbussengesetz vom 18. März 2016 aus-
geschlossen ist, wird der Lernfahr- oder Führerausweis entzogen, eine 
Verwarnung ausgesprochen oder in besonders leichten Fällen auf jegliche 
Massnahmen verzichtet.

Diese Bestimmung des Strassenverkehrsrechts ist jedoch nicht die einzige 
Norm, für welche neue Lösungsansätze erarbeitet wurden. Die gemachten 
Feststellungen zusammenfassend ergibt sich folgender Vorschlag zur Ände-
rung und Ergänzung von Art. 7 OBG:

Neuer Art. 7 OBG: Vorgehen bei unbekannter Täterschaft im Ermitt-
lungsverfahren
1 Wird die Fahrzeugführerin oder der Fahrzeugführer nicht anlässlich 

der Widerhandlung gegen das SVG, die gestützt darauf erlassenen 

2515 Art. 3 f. OBG und Art. 5 Abs. 2 OBG.
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Verordnungen oder das NSAG angetroffen oder angehalten, (so)2516 
wird die Busse der im Fahrzeugausweis eingetragenen Fahrzeughal-
terin oder dem im Fahrzeugausweis eingetragenen Fahrzeughalter 
auferlegt.

2 Der Halterin oder dem Halter wird die Busse schriftlich eröffnet. Sie 
oder er kann sie innerhalb von 30 Tagen bezahlen.

3 Nennt die Halterin oder der Halter den Namen und die Adresse der 
Person, welche die Widerhandlung begangen hat, (so)2517 wird gegen 
diese das Verfahren nach Abs. 2 durchgeführt.

Neuer Art. 7bis OBG: Vorgehen bei unbekannter Täterschaft im Unter-
suchungsverfahren
1 Wird die Busse nach Art. 7 OBG nicht innerhalb der Frist bezahlt oder 

ist im Fahrzeugausweis als Halter ein Unternehmen oder dessen Ad-
resse eingetragen, (so)2518 wird ein ordentliches Strafverfahren ein-
geleitet und durchgeführt.

2 Kann vor Eintritt der Verfolgungsverjährung oder mit verhältnismäs-
sigem Aufwand nicht festgestellt werden, wer die Widerhandlung be-
gangen hat, (so)2519 erhält die Halterin oder der Halter gemäss Art. 78 
der Verkehrszulassungsverordnung vom 27. Oktober 1976 (Verweis in 
der FN auf SR 741.51) oder die Person, welche wie eine Halterin oder ein 
Halter für dieses verantwortlich ist, eine Frist von 30 Tagen, um die 
Verfahrenskosten zu bezahlen.

3 Von der Erhebung der Kosten wird abgesehen, wenn die Halterin oder 
der Halter
a. einen schriftlichen Miet-, Leih- oder Leasingvertrag mit Angabe 

von Namen und Adresse der Person vorlegt, welche das Fahrzeug 
zum Zeitpunkt der Widerhandlung führen durfte, oder 

b. glaubhaft macht, dass das Fahrzeug gegen ihren oder seinen Wil-
len benutzt wurde und dies trotz entsprechender Sorgfalt nicht 
verhindert werden konnte.

Entsprechend dieser Regelung wäre auch im Strafbefehl der Hinweis auf den 
Befreiungsbeweis wie folgt einzufügen:

2516 Der Begriff «so» wird in der Bundesgesetzgebung häufig verwendet.
2517 Der Begriff «so» wird in der Bundesgesetzgebung häufig verwendet.
2518 Der Begriff «so» wird in der Bundesgesetzgebung häufig verwendet.
2519 Der Begriff «so» wird in der Bundesgesetzgebung häufig verwendet.
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Gemäss Art. 7 OBG werden die Verfahrenskosten von der Fahrzeughalterin 
oder dem Fahrzeughalter erhoben, wenn nicht bekannt ist, wer die Wider-
handlung begangen hat und mit verhältnismässigem Aufwand die Fahr-
zeugführerin oder der Fahrzeugführer nicht ermittelt werden kann, es sei 
denn, sie oder er
a. legt einen schriftlichen Miet-, Leih- oder Leasingvertrag mit Angabe 

von Namen und Adresse der Person vor, welche das Fahrzeug zum 
Zeitpunkt der Widerhandlung führen durfte, oder

b. macht glaubhaft, dass das Fahrzeug gegen ihren oder seinen Willen 
benutzt wurde und dies trotz entsprechender Sorgfalt nicht verhindert 
werden konnte.

Neben der Einführung einer solchen Kostenregelung und Anpassung des 
Strafbefehls könnte ausserdem bei wiederholter Deliktsbegehung die Fahrten-
buchauflage wie folgt im Strassenverkehrsrecht (z.B. als Art. 17a SVG) normiert 
werden:

 Nach mehreren Widerhandlungen gegen die Strassenverkehrsvorschriften, 
bei denen die Feststellung der Fahrzeugführerin oder des Fahrzeugführers 
nicht möglich war und die geeignet sind, die Sicherheit des Verkehrs zu 
gefährden, kann gegenüber der Halterin oder dem Halter für ein oder meh-
rere auf sie oder ihn zugelassene oder künftig zuzulassende Fahrzeuge die 
Führung eines Fahrtenbuches angeordnet werden.
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VI. Gesamtzusammenfassung

Die heutige Gesellschaft ist geprägt von einer intensiv betriebenen Sicher-
heitspolitik,2520 welche durch die Covid-Pandemie keine Eindämmung er-
fahren, sondern lediglich den Fokus verändert und die Ressourcen in der Straf-
verfolgung (zeitweise) anderweitig verteilt hat. Im Strassenverkehrsrecht sind 
das Bedürfnis nach mehr Verkehrssicherheit, der Trend der Zunahme von 
Rechtsvorschriften, das Streben nach einer (noch) effizienteren Strafverfol-
gung und die Tendenz zur Verfahrensverkürzung nach wie vor feststellbar.2521 
Diese Entwicklungen sind ebenfalls im vereinfachten und stetig erweiter-
ten2522 Ordnungsbussenverfahren auszumachen.2523 Vor diesem Hinter-
grund erfolgte die Einführung von Art. 7 OBG im Rahmen des Verkehrssicher-
heitsprogramms Via sicura als Massnahme zur besseren Durchsetzung be-
stehender Regeln im Ordnungsbussenverfahren.2524 Diese Bestimmung regelt 
die Verantwortlichkeit des Fahrzeughalters bei geringfügigen Widerhand-
lungen gegen das schweizerische Strassenverkehrsrecht durch eine unbe-
kannte Täterschaft.2525 Sie gründet u.a. auf dem durch Vreni Hubmann ein-
gereichten Postulat 06.3119 «Wider die Bussenschlupflöcher» vom 23. März 
2006, welche die z.B. in der Stadt Zürich angewandte Taktik von «einigen we-
nigen Familien, die sich damit einen rechtlichen Freiraum schaffen», eindäm-
men wollte.2526 Der Botschaft zu Via sicura ist entsprechend zu entnehmen, 
dass Art. 7 OBG der Vermeidung von Beweisschwierigkeiten2527 dienen sollte.

Nach dieser Heranführung an das Forschungsthema der Verantwortlich-
keit des Fahrzeughalters bei geringfügigen Widerhandlungen gegen das 
schweizerische Strassenverkehrsrecht durch eine unbekannte Täterschaft er-
folgte eine eingehende Befassung mit dem Forschungsgegenstand. Art. 7 OBG 

2520 Siehe Ausführungen in I.A.1.1.
2521 Siehe Ausführungen in I.A.1.
2522 Siehe Ausführungen in I.A.2.2.
2523 Siehe Ausführungen in I.A.2.1.
2524 Botschaft Via sicura 2010 (Bundesrat), S. 8449; siehe Ausführungen in I.A.2.3.
2525 Siehe Ausführungen in I.B.1.
2526 Postulat Nr. 06.3119 «Wider die Bussenschlupflöcher» vom 23. März 2006 mit Verweis 

auf die Ausführungen in der NZZ Nr. 26 vom 1. Februar 2006, S. 51; vgl. Botschaft Via si-
cura 2010 (Bundesrat), S. 8496.

2527 Botschaft Via sicura 2010 (Bundesrat), S. 8486; siehe Ausführungen in I.A.2.3.
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wurde dabei in der mehrstufigen Verfahrensordnung des schweizerischen 
Strassenverkehrsrechts eingeordnet, und es wurde gleichzeitig aufgezeigt, 
wann diese Vorschrift zur Anwendung gelangt.2528 Alsdann wurden die in die-
ser Norm verwendeten Elemente der Rechtssätze (Adressat der Halterver-
antwortlichkeit, unverhältnismässiger Ermittlungs- und Untersuchungsauf-
wand zur Feststellung der tatsächlichen Fahrzeugführerschaft sowie Möglich-
keit der Befreiung von der Bezahlung der Busse durch die Erbringung des Be-
freiungsbeweises bzw. des Beweises der Verwendung des Fahrzeugs gegen 
den Willen des Halters, welche trotz entsprechender Sorgfalt nicht verhindert 
werden konnte) untersucht.2529

Die eingehende Betrachtung von Art. 7 OBG ergab, dass der schweizerische 
Gesetzgeber durch die Normierung der Verantwortlichkeit des Fahrzeug-
halters für fremdes Fehlverhalten gewisse Schwierigkeiten in der Praxis (bis-
her) nicht zu lösen vermochte (z.B. den Einbezug von sämtlichen Unterneh-
men als Fahrzeughalter) und gar neue Problembereiche schuf (bspw. die Frage 
nach der Zulässigkeit der Verfügung einer Ersatzfreiheitsstrafe). Es wurde 
dargelegt, dass die Vereinbarkeit von Art. 7 OBG mit mehreren rechtsstaat-
lichen Grundsätzen und Garantien fraglich ist. Die Erarbeitung und Konkre-
tisierung der Forschungsfragen zeigte, dass die Einordnung dieser Bestim-
mung im schweizerischen Rechtssystem massgebend für die Beantwortung 
dieser Fragen ist.2530

Nach der Feststellung, dass es sich bei Art. 7 OBG um eine öffentlich-recht-
liche Norm handelt,2531 war zu erforschen, welchem Rechtsbereich diese Norm 
zuzuordnen ist. Abgrenzungsschwierigkeiten der beiden Rechtsbereiche 
Straf(prozess)- und Verwaltungsrecht i.e.S. sind bei verwaltungsrechtlichen 
Vorschriften mit «Strafcharakter» resp. Strafnormen, welche zur präventiven 
Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung eingesetzt werden, keine Selten-
heit.2532 Die Untersuchung von Art. 7 OBG ergab, dass der Gesetzgeber diese 
Vorschrift im Rahmen des Verkehrssicherheitsprogramms Via sicura ein-
führte2533 und die Bussenerhebung sich vergleichbar mit einer eigentlichen 
Schuldigsprechung und Bestrafung des Fahrzeughalters auswirkt. Bei Art. 7 
OBG handelt es sich jedoch um keine Strafe im Rechtssinne, welche einen 
schuldausgleichenden pönalen Charakter aufweist, unmittelbar wegen der 

2528 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in I.B.2.
2529 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in I.B.3.
2530 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in I.C.
2531 Siehe Ausführungen in II.A.
2532 Z.B. beim Warnungsentzug.
2533 Botschaft Via sicura 2010 (Bundesrat), S. 8449.
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Erfüllung eines Straftatbestandes ausgesprochen wird und die Besserung 
der betroffenen Person bezweckt. Dies erschwerte die Zuordnung, und ent-
gegen der bundesgerichtlichen Rechtsprechung konnte die «Halterhaftung» 
nicht ohne Weiteres als materielles Recht bezeichnet werden.2534

In einem nächsten Schritt wurde deshalb untersucht, ob es sich bei Art. 7 
OBG um eine Norm des Strafprozessrechts handelt, zumal der Bundesgesetz-
geber überlegt hatte, das OBG in die StPO zu integrieren.2535 Es wurde er-
kannt, dass Art. 7 OBG als einzige Norm auf Bundesebene die indirekte2536 
Informationspflicht des Fahrzeughalters vorsieht. Im Gegensatz hierzu ken-
nen zahlreiche Kantone bei unbekannter Täterschaft die direkte Informations-
pflicht des Fahrzeughalters.2537 Das BGer stellte im Jahr 1981 — als die Kompe-
tenz zum Erlass von formellem Strafrecht noch bei den Kantonen lag — die 
strafprozessuale Natur derartiger kantonalrechtlichen Informationspflich-
ten mit Vorbehalt der Verteidigungsrechte fest.2538 Soweit Letztere demsel-
ben Sinn und Zweck wie Art. 7 OBG dienen und dem Fahrzeughalter dieselben 
Pflichten unter Strafe stellen, sind sie infolge der derogatorischen Kraft des 
Bundesrechts nicht anzuwenden. Dies gilt selbst dann, wenn die Bundesbe-
stimmung zur Verantwortlichkeit des Fahrzeughalters als lex specialis zu den 
Regelungen der StPO zu sehen ist2539 oder die kantonalrechtlichen Informa-
tionspflichten als Verkehrsvorschriften2540 einzuordnen wären. Die Rege-
lungen des kantonalen Rechts können aber namentlich als Verhaltensnormen 
zur Begründung der Kostentragungspflicht im Sinne von Art. 426 Abs. 2 StPO 
hinzugezogen werden.

Die Befassung mit den zahlreichen kantonalen Regelungen ergab, dass 
diese zumeist einen Hinweis auf die Verteidigungsrechte des Fahrzeughalters 

2534 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in II.B; vgl. Urteil des BGer 6B_722/2019 vom 23. Januar 
2020 E. 1.4.

2535 Botschaft OBG 2014 (Bundesrat), S. 965.
2536 Siehe Ausführungen in III.C.3.2.a.
2537 Keine Informationspflicht besteht in den Kantonen Aargau, Appenzell Ausserrhoden, 

Appenzell Innerrhoden, Basel-Landschaft, Freiburg, Glarus, Jura, Luzern, Neuen-
burg, Nidwalden, Obwalden, Schaffhausen, Schwyz, Solothurn, Thurgau (seit 1. Januar 
2022), Uri, Waadt (Art. 20a LVCR [VD] ist mit Beschluss des Grossen Rats des Kantons 
Waadt vom 19. Mai 2009 per 1. Januar 2011 aufgehoben worden; zu Art. 20a LVCR [VD] 
siehe Urteil des BGer 6B_488/2007 vom 7. Dezember 2007) und Zug.

2538 BGE 107 IV 146 Regeste S. 146 und E. 2b S. 149; Urteil des Obergerichts des Kantons 
Zürich vom 15. Juni 1979 E. 1, in: ZR 78/1979 Nr. 91, S. 216 ff. (S. 217); giger, SVG Komm, 
N 3 zu Art. 106 SVG; siehe walDMaNN/kraeMer, BSK SVG, FN 30 zu Art. 106 SVG, welche 
auf die (abschliessende) Regelung in der StPO verweisen.

2539 Aufgrund der Loslösung von einem Tatverdacht fällt Art. 7 OBG nicht in den Anwen-
dungsbereich der StPO; siehe zum Ganzen Ausführungen in II.C.2.2.

2540 Siehe Ausführungen in II.C.2.3.
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enthalten.2541 Art. 7 OBG nennt hingegen keinen solchen Hinweis. Vielmehr 
wollte der Gesetzgeber mit der Einführung von Art. 7 OBG durch solche Rechte 
entstehende Beweisschwierigkeiten vermeiden. Es sollte insbesondere die 
Problematik gemildert werden, dass unter Familiengenossen ein Zeugnisver-
weigerungsrecht besteht, sodass der Halter oder die Halterin Familiengenos-
sen nicht «verraten» müsse.2542 Eine solche Missachtung von Verteidigungs-
rechten des Fahrzeughalters steht im Widerspruch zu den Bestimmungen 
der StPO. Die Einhaltung dieser Rechte ist aber — nach der hier vertretenen An-
sicht — unabdingbar für die Gewährleistung eines fairen Strafverfahrens,2543 
welches das Privat- und Familienleben des Fahrzeughalters achtet.2544 Es 
stellte sich daher die Frage, ob es sich bei Art. 7 OBG nicht um eine strafpro-
zessuale Norm, sondern vielmehr um eine solche des Verwaltungsrechts i.e.S. 
handelt.

Im Verwaltungsrecht i.e.S. werden präventive und repressive Massnah-
men unterschieden.2545 In präventiver Hinsicht kommt eine «polizeirecht-
liche» Kostentragungspflicht in Betracht. Das Vorliegen einer solchen musste 
jedoch verneint werden, da Art. 7 OBG nicht die Wiederherstellung des ord-
nungsgemässen Zustands bezweckt resp. die Bussenerhebung nicht im Rah-
men einer Gefahrenabwehr oder der Beseitigung von Störungen für die öffent-
liche Sicherheit und Ordnung erfolgt.2546 Es wurde infolgedessen erkannt, 
dass der Fahrzeughalter weder Verhaltensstörer, Zustandsstörer noch Zweck-
veranlasser im Sinne des polizeirechtlichen Störerbegriffs ist, wenn auch 
gewisse Parallelen erkennbar waren.

Die repressiven Massnahmen lassen sich wiederum unterteilen in resti-
tutorische und nichtrestitutorische bzw. pönale Sanktionen.2547 Letztere 
sanktionieren oft ein Fehlverhalten2548 und sind bei Bejahung eines «Straf-
charakters» der betreffenden Norm vergleichbar mit den «Kriminalstra-

2541 Siehe Ausführungen in II.C.2.
2542 Vgl. zum Ganzen Botschaft Via sicura 2010 (Bundesrat), S. 8486.
2543 Art. 6 Ziff. 1 EMRK.
2544 Art. 8 EMRK; vgl. zum Ganzen Ausführungen in II.C.2.2.
2545 häfeliN/Müller/uhlMaNN, Nr. 1444 und Nr. 1450; loCher, Nr. 9 f. und Nr. 220 f.; Mei-

er, S. 48–50; wyss, Freundesgabe Bernhard Schlink, S. 469; gemäss Jaag, Festschrift 
Niklaus Schmid, zählt die Ordnungsbusse zu den repressiven Massnahmen, zumal 
diese auch als Beugestrafe eingesetzt werden und verweist hierzu auf Art. 292 StGB 
(S. 566 und S. 575 m.w.H.); siehe Ausführungen in II.D.1.

2546 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in II.D.3.
2547 loCher, Nr. 220 und Nr. 222; Meier, S. 49 f.; zu den pönalen Sanktionen siehe Jaag, Fest-

schrift Stefan Trechsel, S. 152; siehe Ausführungen in II.D.4.2.
2548 Meier, S. 50 m.w.H.; siehe häfeliN/Müller/uhlMaNN, Nr. 1444.
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fen».2549 Es gelten die strafrechtlichen und -prozessualen Grundsätze und 
Garantien.2550 Zur Beurteilung des «Strafcharakters» von Art. 7 OBG waren 
die durch den EGMR entwickelten «Engel-Kriterien» heranzuziehen.2551 Hier-
bei galt es, diese anhand von deren Einordnung nach nationalstaatlichem 
Recht,2552 der Art und Schwere der Widerhandlung2553 sowie der angedroh-
ten Sanktion2554 zu beurteilen. Es zeigte sich, dass kein indizierendes Merk-
mal für die Beurteilung eines allfälligen «Strafcharakters» von Art. 7 OBG fest-
stellbar ist. Die einzelfallbezogene Rechtsprechung des EGMR belässt einen 
grossen Ermessensspielraum.2555 Der EGMR stellte allerdings auch verallge-
meinernd fest, dass geringfügige Verkehrsdelikte eine «Straftat» im Sinne 
von Art. 6 EMRK darstellen.2556 Aufgrund dieser Rechtsprechung muss davon 
ausgegangen werden, dass diese Norm auch bei der Bussenerhebung vom 
Fahrzeughalter nach Art. 7 OBG angewendet wird. Die Anwendung der «Engel- 
Kriterien» im konkreten Einzelfall könnte aber auch zu einem anderen Er-
gebnis führen.2557 Es war mithin festzustellen, dass diese Bestimmung zwar 
keine präventive2558 und restitutorische2559 Massnahme ist, sie aber durchaus 
als pönale Sanktion des Verwaltungsrechts mit «Strafcharakter» in Betracht 
kommt. Letztlich konnte jedoch aufgrund der bisherigen Rechtsprechung des 
EGMR ein «Strafcharakter» von Art. 7 OBG weder allgemein festgestellt noch 
ausgeschlossen werden.2560

Denkbar ist schliesslich noch die Einordnung der Busse gemäss dieser 
Vorschrift als öffentliche Abgabe, wobei Kausalabgaben, Steuern und Len-
kungsabgaben unterschieden werden.2561 Zu den Kausalabgaben gehören 

2549 Die (Wieder-)Herstellung des rechtmässigen Zustandes gelingt dem Strafrecht typi-
scherweise gerade nicht (Meier, S. 48 mit Verweis auf Niggli/MaeDer, AJP 2011, S. 449).

2550 Siehe Meier, S. 71; vgl. zum Ganzen Ausführungen in II.D.4.2.
2551 Siehe Ausführungen in II.D.4.4.
2552 Siehe Ausführungen in II.D.4.4.a.
2553 Siehe Ausführungen in II.D.4.4.b. 
2554 Siehe Ausführungen in II.D.4.4.c.
2555 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in II.D.4.4 und II.D.4.5.
2556 Falk gegen Niederlande; siehe Öztürk gegen Deutschland, § 54.
2557 Siehe Ausführungen in II.D.4.4 und II.D.4.5.
2558 Siehe Ausführungen in II.D.2.
2559 Siehe Ausführungen in II.D.4.3.
2560 Siehe Ausführungen in II.D.4.4.
2561 Urteil des BGer 2C_604/2017 vom 10. Januar 2018 E. 3.2.1 m.w.H.; BGE 143 I 220 E. 4.1 S. 221 

m.w.H.; BluMeNsTeiN/loCher, S. 2 f. m.w.H.; CaMeNisCh, SzE 2016, S. 35 f. m.w.H.; 
keller/hauser, AJP 2009, S. 805; häNer, Einführung Kausalabgaben, S. 11; siehe 
wieDerkehr, recht 2017, S. 43 und S. 59, welcher die Lenkungsabgaben bei den Sonder-
abgaben als Kategorie neben den Kausalabgaben und den Steuern einordnet; siehe 
Ausführungen in II.D.5.1.
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wiederum die Benutzungs-, Verwaltungs- und Konzessionsgebühren.2562 Für 
die Einordnung als solche Kausalabgabe fehlt es jedoch an einem durch (recht-
mässig erwirkte) staatliche Leistung und private Gegenleistung begründeten 
Rechtsverhältnis sowie mithin an deren unmittelbarem Zusammenhang.2563 
Aufgrund der Erhebung der Busse anhand der Bussenliste 1 Anhang 1 OBV — 
und nicht nur der Verfahrenskosten — von einem unter Umständen am Ord-
nungsbussendelikt unbeteiligten Fahrzeughalter fehlt es an der Orientierung 
am Behördenaufwand,2564 und es mangelt an der Individualäquivalenz.2565 
Nichtsdestotrotz wird in der Literatur teilweise die Ansicht vertreten, dass 
es sich bei der nach Art. 7 OBG ausgesprochenen Busse um eine Benutzungs-
gebühr bzw. «simple taxe de droit administratif» handelt.2566 Für eine solche 
Einordnung fehlt es allerdings bei Art. 7 OBG an der Zurverfügungstellung und 
der rechtmässigen Inanspruchnahme einer staatlichen Leistung.2567 Eben-
so wenig war die besagte Regelung als Konzessionsgebühr einzuordnen, da 
die nach Art. 7 OBG zu begleichende Busse kein Entgelt für die Ausübung einer 
durch Regal oder Monopol grundsätzlich dem Gemeinwesen vorbehaltenen 
Tätigkeit oder für die Sondernutzung einer öffentlichen Sache im Gemein-
gebrauch darstellt.2568 Zu prüfen blieb schliesslich, ob es sich bei der Busse 
nach dieser Bestimmung um eine Verwaltungsgebühr handelt. Da der Fahr-
zeughalter nicht nur für die Kosten der Behörden, sondern für das Ordnungs-
bussendelikt selbst «mitverantwortlich» resp. durch die Erhebung einer Busse 
gemäss der Bussenliste 1 Anhang 1 OBV in indirekter Weise zum Täter gemacht 
wird, handelt es sich um keine solche Gebühr.2569 Zu verneinen war auch eine 
Einordnung besagter Norm als Steuer und Lenkungsabgabe.2570 Es wurde 
entsprechend festgestellt, dass es sich bei Art. 7 OBG um keine öffentliche Ab-
gabe resp. Kausalabgabe, Steuer oder Lenkungsabgabe handelt. Sofern es sich 

2562 häfeliN/Müller/uhlMaNN, Nr. 2756 und Nr. 2765 ff.; MaeDer, AJP 2014, S. 687 
m.w.H.; siehe Ausführungen in II.D.5.1.

2563 Siehe Ausführungen in II.D.5.2.a.
2564 Siehe Ausführungen in II.D.5.2.c.
2565 Siehe Ausführungen in II.D.5.2.b.
2566 MaeDer, AJP 2014, S. 679 ff.; MaeDer/Niggli, BSK SVG, N 30 zu Art. 102 SVG; Niggli/

MaeDer, Strassenverkehrsrechts-Tagung 2018, S. 89; roBerT, Strassenverkehr 2014, 
S. 36 m.w.H.; zurN, Strassenverkehr 2017, S. 44 m.w.H.

2567 Siehe Ausführungen in II.D.5.3.a.
2568 Vgl. häNer, Einführung Kausalabgaben, S. 6 m.w.H.; vgl. wieDerkehr, Kausalabga-

ben, S. 42; siehe Ausführungen in II.D.5.3.b.
2569 Siehe Ausführungen in II.D.5.3.c.
2570 Siehe Ausführungen in II.D.5.4 und II.D.5.5.
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bei dieser Vorschrift um eine solche des Verwaltungsrechts i.e.S. handelt, wäre 
die Busse nach dieser Vorschrift mithin eine besondere öffentliche Abgabe. 
Art. 7 OBG erfuhr somit auch aus verwaltungsrechtlicher Sicht keine eindeuti-
ge Zuordnung zu einem bestimmten Bereich des schweizerischen Rechts.2571

Aufgrund dieses Untersuchungsergebnisses bleibt unklar, welche rechts-
staatlichen Prinzipien und Garantien auf Art. 7 OBG anzuwenden sind. Einige 
verfassungsmässige Rechte, wie die Grundrechte2572, die allgemeinen Ver-
fahrensgarantien2573, die richterliche Unabhängigkeit2574, die freie Beweiswür-
digung2575, die derogatorische Kraft des Bundesrechts2576, die Wahrung von 
Treu und Glauben2577, die Justizgewährleistungspflicht2578, das Opportuni-
tätsprinzip2579, der Untersuchungsgrundsatz2580 und das Rechtsgleichheits-
gebot,2581 sind sowohl im Straf- als auch im Verwaltungsprozess zu beachten. 
Es gibt aber auch Grundsätze und Prinzipien, die nur im Strafverfahren von 
Belang sind. Es war deshalb zu untersuchen, ob die durch das BGer (Verstoss 
gegen das Legalitätsprinzip2582) und in der Literatur (Missachtung des Selbst-

2571 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in II.D.5.6.
2572 Vgl. Art. 36 BV.
2573 Art. 29 BV.
2574 Art. 30 Abs. 1 BV, Art. 191c BV und Art. 4 StPO.
2575 Art. 10 StPO, Art. 19 VwVG i.V.m. Art. 40 BZP; siehe Ausführungen in III.F.
2576 Art. 49 Abs. 1 BV.
2577 Art. 5 Abs. 3 BV, Art. 9 BV und Art. 3 Abs. 2 Bst. a StPO.
2578 Art. 29 Abs. 1 BV, Art. 30 Abs. 1 BV (Urteil des BGer 9C_387/2011 vom 25. Juli 2011, E. 1.1), 

Art. 2 Abs. 1 StPO und Art. 7 Abs. 1 StPO sowie Art. 6 Ziff. 1 EMRK (BGE 118 IA 209 E. 2a 
S. 215).

2579 Obwohl grundsätzlich ein Verfolgungszwang besteht, können die Staatsanwaltschaft 
und die Gerichte aufgrund des in Art. 8 StPO festgehaltenen gemässigten Opportuni-
tätsprinzips unter gewissen Voraussetzungen von der Strafverfolgung absehen. Im 
Rahmen der Strafverfolgung steht der gerichtlichen Polizei der Verzicht auf diese mit-
hin nicht zu (golDsChMiD/Maurer/sollBerger, S. 8). Die Polizei ist grundsätzlich 
verpflichtet, die Ermittlungen auch bei unsicherer Beweislage und/oder Überlastung 
an die Hand zu nehmen, weiterzuverfolgen und die Sache an die zuständige Behörde 
weiterzuleiten. Ausnahmen hiervon können gemäss der bundesgerichtlichen Recht-
sprechung bei absoluten Bagatellübertretungen (z.B. im Strassenverkehr) und offen-
sichtlich unhaltbaren oder trölerischen Strafanzeigen gemacht werden (BGE 109 IV 46 
E. 3 S. 50). Ausserdem kann die Polizei aufgrund von Art. 307 Abs. 4 StPO in gewissen 
Fällen von der Berichterstattung absehen. 

2580 Art. 6 StPO und Art. 12 VwVG.
2581 Art. 8 Abs. 1 BV.
2582 BGE 144 I 242 E. 3.1.2 S. 251 und E. 3.2 S. 253 (siehe Medienmitteilung Juni 2018 [BGer], 

S. 1 f.); a.M. Urteil des Obergerichts des Kantons Zug BZ 2015 54 vom 21. Juli 2015, in: CAN 
85/2015, S. 238 ff. (E. 3.3 S. 239 f.).
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belastungsprivilegs bzw. des Verbots des Selbstbelastungszwangs,2583 Beein-
trächtigung der Unschuldsvermutung,2584 Ausserachtlassung des Schuld-
prinzips,2585 Verstoss gegen das Täterprinzip2586) an Art. 7 OBG vorgebrachte 
Kritik2587 berechtigt ist. Es erfolgte mithin eine eingehende Befassung mit 
der Vereinbarkeit dieser atypischen verwaltungsakzessorischen Blankett-
norm2588 mit einer Auswahl von Rechtsprinzipien und -garantien.

Hierbei wurde die Verletzung des Rechtsgleichheitsgebots festgestellt, 
wenn mit in der Bussenliste 1 Anhang 1 OBV vergleichbare Strassenverkehrs-
delikte (z.B. das Nichtanbringen des Landeszeichens hinten am Motorfahr-
zeug) vom vereinfachten und kostenfreien Ordnungsbussenverfahren aus-
genommen sind und Art. 7 OBG auf diese entsprechend nicht angewendet 
wird.2589 Dasselbe gilt, wenn das Kumulationsprinzip nicht im auf das Ord-

2583 Niggli/MaeDer, Strassenverkehrsrechts-Tagung 2018, S. 88, erachten Art. 6 aOBG/2014 
(die Vorgängernorm des heutigen Art. 7 OBG) mit dem Nemo-tenetur-Grundsatz als 
nicht vereinbar (MaeDer, AJP 2014, S. 685, MaeDer/Niggli, BSK SVG, N 30 zu Art. 102 
SVG; siehe roBerT, Strassenverkehr 2014, S. 35 f.); eiCker, NK 2018, S. 279, bezeichnet 
den besagten Grundsatz als tangiert; wohlers, Strassenverkehr 2015, S. 13, und oTT, 
Jahrbuch Strassenverkehrsrecht 2016, S. 272 f., erwarten kein Einschreiten des EGMR 
bei dessen Beurteilung der Vereinbarkeit von Art. 6 aOBG/2014 (der Vorgängernorm 
des heutigen Art. 7 OBG) mit dem Nemo-tenetur-Grundsatz.

2584 eiCker, NK 2018, S. 279, eiCker/MaNgo-Meier, Repetitorium Nebenstrafrecht, S. 61, 
giger, Strassenverkehr 2014, S. 10, JeaNNereT, Strassenverkehr 2013, S. 51, MaeDer, 
AJP 2014, S. 679 und S. 684 f., MaeDer/Niggli, BSK SVG, N 30 zu Art. 102 SVG, Mizel, 
Anwaltsrevue 2015, S. 440, Niggli/MaeDer, Strassenverkehrsrechts-Tagung 2018, 
S. 88 m.w.H., Niggli/MaeDer, Verwaltungsstrafverfahren, S. 36 f., roBerT, Strassen-
verkehr 2014, S. 35 f., weisseNBerger, Jahrbuch Strassenverkehrsrecht 2012, S. 431 f., 
weisseNBerger, Komm SVG / aOBG/2014, S. 855, N 9 und N 11 zu Art. 6 aOBG/2014 sowie 
zurN, Strassenverkehr 2017, S. 39, a.M. BuNDi, AJP 2006, S. 501–505, welcher eine neue 
Regelung zur Halterverantwortlichkeit unter dem Gesichtspunkt der Unschuldsver-
mutung als zulässig erachtet, obwohl gewisse Abstriche zu machen seien.

2585 eiCker, NK 2018, S. 279; JeaNNereT, Komm SVG, N 4 zu Art. 6 aOBG/2014; JeaNNereT, 
Strassenverkehr 2013, S. 37 und S. 51; MaeDer, AJP 2014, S. 679, S. 686 f., S. 691; MaeDer/
Niggli, BSK SVG, N 12, N 30 und N 35 zu Art. 102 SVG; Niggli, Strafverteidigung, S. 33 f.; 
Niggli/MaeDer, Strassenverkehrsrechts-Tagung 2018, S. 86 und S. 88; Mizel, Anwalts-
revue 2015, S. 440; oTT, Jahrbuch Strassenverkehrsrecht 2016, S. 273; roBerT, Strassen-
verkehr 2014, S. 33, S. 35–37; sChorro, ZStrR 2017, S. 96 f., S. 103–107 und S. 109; weisseN-
Berger, Jahrbuch Strassenverkehrsrecht 2012, S. 431 f.; weisseNBerger, Komm SVG / 
aOBG/2014, S. 855 f. und N 9 zu Art. 6 aOBG/2014; wohlers, BJM 2016, S. 126; wohlers, 
Strassenverkehr 2015, S. 5 und S. 14 f.; zurN, Strassenverkehr 2017, S. 36 f., S. 39–45.

2586 eiCker, NK 2018, S. 279; MaeDer, AJP 2014, S. 679, S. 685 f.; MaeDer/Niggli, BSK SVG, 
N 30 zu Art. 102 SVG; Niggli/MaeDer, Strassenverkehrsrechts-Tagung 2018, S. 88; Nig-
gli/MaeDer, Verwaltungsstrafverfahren, S. 35; roBerT, Strassenverkehr 2014, S. 36; 
sChorro, ZStrR 2017, S. 96 f., S. 103 und S. 108 f.

2587 Siehe Ausführungen in I.C.
2588 Siehe Ausführungen in III.B.2.
2589 Siehe Ausführungen in III.A; vgl. eiCker/MaNgo-Meier, Repetitorium Nebenstrafrecht, 

S. 59; vgl. eiCker, NK 2018, S. 269; vgl. MaeDer, AJP 2014, S. 680 m.w.H.
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nungsbussenverfahren nachfolgenden Strafverfahren gilt2590 oder beson-
ders leichte Fälle nicht gleich beurteilt werden, weil der Verzicht auf eine Ad-
ministrativmassnahme nicht in Art. 16 Abs. 2 SVG erwähnt ist.2591

Bei der Untersuchung der Vereinbarkeit von Art. 7 OBG mit dem Legali-
tätsprinzip wurde dargelegt, dass aufgrund der bisherigen Rechtsprechung 
des BGer Hinweise für und gegen die Annahme bestehen, dass es sich hierbei 
um eine Vorschrift mit «Strafcharakter» handelt. Entsprechend setzt sich das 
BGer im Ordnungsbussenbereich aus Gründen der Verfahrensökonomie und 
der Rechtsgleichheit über das Analogieverbot hinweg.2592 Andererseits ver-
weist es bei der Prüfung der Anwendbarkeit von Art. 7 OBG auf Unternehmen 
auf den in Art. 1 StGB und Art. 7 Ziff. 1 EMRK verankerten Grundsatz der Legali-
tät.2593 Falls Einzelunternehmen und gewisse2594 Rechtsgemeinschaften2595 
als eingetragene Fahrzeughalter gemäss Art. 7 OBG für schuldig gesprochen 
und bestraft werden, liegt eine Verletzung dieses Grundsatzes vor.

Die Frage, ob Art. 7 OBG das Verbot des Selbstbelastungszwangs miss-
achtet, konnte nicht abschliessend geklärt werden. Die derzeitige einzelfall-
bezogene und ermessensreiche Abwägungslösung des EGMR lässt keine Rück-
schlüsse auf die Vereinbarkeit dieser Bestimmung mit Art. 6 Ziff. 1 EMRK zu. 
Es zeigte sich, dass bereits bei der Auswahl der Kriterien zur Beurteilung der 
Vereinbarkeit mit dem Grundsatz nemo tenetur se ipsum accusare sich Schwie-
rigkeiten ergaben, da nicht alle (öffentliches Interesse) unbestritten anzuwen-
den sind.2596 In diesem Zusammenhang wurde aufgezeigt, dass Art. 7 OBG 
einen unverhältnismässigen Eingriff in die Eigentumsgarantie2597 und — bei 
Verfügung einer (nach der hier vertretenen Ansicht abzulehnenden)2598 Er-
satzfreiheitsstrafe — in die persönliche Freiheit2599 darstellt. Es musste fest-

2590 Siehe Ausführungen in III.A.3; vgl. Art. 5 Abs. 1 OBG und Art. 3a Abs. 1 aOBG/2014.
2591 Siehe Ausführungen in V.A.6.
2592 BGE 114 IV 50 E. 2b S. 53; vgl. weisseNBerger, Komm SVG / aOBG/2014, N 20 zu Art. 16 

SVG; siehe Ausführungen in III.B.4.
2593 BGE 144 I 242 E. 3.1.2 S. 251; siehe Ausführungen in III.B.3.
2594 Die einfache Gesellschaft hat keine Firma, sondern einen Namen. Da die einfachen 

Gesellschaften keinen Sitz im rechtlichen Sinne haben, fehlt es zudem an der Adresse 
für die Vornahme eines Eintrags im Fahrzeugausweis (vgl. Art. 4 Bst. b IVZV i.V.m. 
Ziff. 2.22 Anhang 1 IVZV). Bei im Handelsregister eingetragenen Unternehmen kann 
hingegen ein solcher Eintrag erfolgen (vgl. Entscheid der Verwaltungsrekurskommis-
sion des Kantons St. Gallen I/2-2014/35 vom 8. Januar 2015 Regeste).

2595 Art. 7 OBG spricht nur von natürlichen und juristischen Person.
2596 oTT, nemo tenetur, S. 137; suMMers, Jahrbuch Strassenverkehrsrecht 2009, S. 656 f.
2597 Art. 26 BV.
2598 Siehe Ausführungen in III.I.2.4.
2599 Art. 10 Abs. 2 BV.
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gestellt werden, dass die derzeitige Rechtslage zu Rechtsunsicherheit führt, 
weil die Vereinbarkeit von Art. 7 OBG mit besagtem Grundsatz nemo tenetur 
se ipsum accusare nicht mit Sicherheit bejaht werden kann.2600 Die darauf 
basierenden Diskussionen über die Rechtsnatur der betroffenen Regelungen 
sind denn auch bei anderen Bestimmungen mit «systemfremden» Informa-
tionspflichten der betroffenen Person längst bekannt.2601

Im Gegensatz hierzu konnte mit Sicherheit festgestellt werden, dass ein 
Verstoss gegen das Offizialprinzip vorliegt, wenn private Dienstkräfte ohne ent-
sprechende Normierung in einem Bundesgesetz oder deren Einsetzen als Ver-
waltungsbehördenmitglieder Ordnungsbussen erheben und einfordern.2602

Die indirekte Informationspflicht2603 des Fahrzeughalters relativiert den 
Untersuchungsgrundsatz.2604 Die Beweislast wird mit dem Befreiungsbeweis 
gemäss Art. 7 Abs. 5 OBG teilweise auf den Fahrzeughalter abgewälzt und ge-
wisse Vorbringen (z.B. ein «Alibi») von ihm bleiben unberücksichtigt.2605 Dies 
kann nicht mit dem Beschleunigungsgebot aufgewogen werden,2606 zumal 
die Sachverhaltsfeststellung bereits in einem verkürzten Prozess geschieht 
und eben unter Umständen aufgrund des direkt ausgeübten Zwangs eine Ver-
letzung des Verbots des Selbstbelastungszwangs anzunehmen ist.2607 Es war 
mithin erkennbar, dass sowohl der Nemo-tenetur-Grundsatz als auch der Un-
tersuchungsgrundsatz in einer punitiven Gesellschaft zunehmend als Hinder-
nis verstanden werden.2608

Keine Anwendung findet der Grundsatz ne bis in idem im Strafverfahren 
wegen Art. 7 OBG, da keine in einem Verwaltungsverfahren erhobene Beweise 
in dieses Verfahren gelangen, über deren Verwertbarkeit der Sach- bzw. Straf-
richter im Rahmen der Beweiswürdigung zu entscheiden hätte.2609

Alsdann erfolgte die Befassung mit dem Grundsatz der freien Beweiswür-
digung.2610 Indem das Gericht keinen klassischen Sachverhalt zu beurteilen 

2600 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in III.C.
2601 Siehe Ausführungen in III.C.1; vgl. Niggli/MaeDer, Verwaltungsstrafverfahren, 

S. 30.
2602 Siehe Ausführungen in III.D.2.
2603 Siehe Ausführungen in III.C.3.2.a.
2604 Siehe Ausführungen in III.E.1.
2605 Siehe Ausführungen in III.E.1 und III.E.2.
2606 Siehe Ausführungen in III.E.2.
2607 Siehe Ausführungen in III.E.3.
2608 Vgl. lagler, S. 179.
2609 Vgl. Urteil des BGer 2A.580/2003 vom 10. Mai 2004 E. 2.3; vgl. gilles, AJP 2011, S. 177 

m.w.H.; siehe Ausführungen in III.G.
2610 Siehe Ausführungen in III.F.
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hat2611 und mangels Würdigung sämtlicher Beweise aufgrund der Regelung in 
Art. 7 OBG2612 wird dieses Prinzip verletzt. So können gewisse entlastende Be-
weise, z.B. ein «Alibi» oder ein Radarfoto, auf welchem eine Person des andern 
Geschlechts abgebildet ist, im Strafverfahren wegen Art. 7 OBG nicht gewür-
digt werden, weshalb dem Gericht keine uneingeschränkte Beurteilungsfrei-
heit zukommt. Da strafbefreiende Beweise teilweise unberücksichtigt bleiben, 
wird dem Fahrzeughalter sein rechtliches Gehör als Verteidigungsrecht nur 
begrenzt zugestanden.2613 Zuletzt wurde festgestellt, dass der an die Beweis-
erhebung und -würdigung anschliessende Grundsatz in dubio pro reo2614 keine 
Anwendung findet.

Die Einhaltung von Verteidigungsrechten ist namentlich beim Vorliegen 
von Tatsachen- und Rechtsvermutungen für die Vereinbarkeit mit der Un-
schuldsvermutung unabdingbar.2615 Bei Art. 7 OBG handelt es sich — entgegen 
der Annahme des Gesetzgebers,2616 des BGer2617 und in der Literatur2618 — nicht 
um eine Vermutung der Täterschaft und auch keine «Verantwortlichkeitsver-
mutung».2619 Da sich Art. 7 OBG auf den Fahrzeughalter vergleichbar wie beim 
Vorliegen der Vermutung der Täterschaft auswirkt2620 und infolge der Über-
bindung der Beweislast aufgrund des Befreiungsbeweises und der derzeitigen 
strafrechtlichen Verantwortlichkeit von juristischen Personen in Art. 7 OBG2621 
ohne weitere Anpassung sowie der fehlenden angemessenen Wahrung von 
Verteidigungsrechten wird die Unschuldsvermutung nicht nur — wie es der Ge-
setzgeber feststellte2622 — beeinträchtigt, sondern verletzt.

2611 Siehe Ausführungen in III.F.3.1.
2612 Siehe Ausführungen in III.F.3.2.
2613 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in III.F.3.2.a.
2614 Nach der hier vertretenen Ansicht ist zunächst die Beweislast aufgrund des Untersu-

chungsgrundsatzes zu verteilen und erst nach der freien sowie umfassenden Würdi-
gung der Beweise durch das Gericht gelangt bei noch verbleibenden Zweifeln der Grund-
satz in dubio pro reo zur Anwendung; siehe Ausführungen in III.F.3.2.a; vgl. Salabiaku 
gegen Frankreich, § 29.

2615 Siehe Salabiaku gegen Frankreich, § 28; siehe Ausführungen in III.H.2.3.
2616 Botschaft Via sicura 2010 (Bundesrat), S. 8517, Botschaft OBG 2014 (Bundesrat), S. 988.
2617 Urteil des BGer 6B_1007/2016 vom 10. Mai 2017 E. 1.5 (siehe zu diesem Urteil Müller, 

AJP 2018, S. 1568 ff.).
2618 MaeDer, AJP 2014, S. 684 f., sChorro, ZStrR 2017, S. 88 f., weisseNBerger, Jahrbuch 

Strassenverkehrsrecht 2012, S. 430 f. und wohlers, Strassenverkehr 2015, S. 12; a.M. 
MaeDer, ContraLegem 2018, S. 67–69 und Niggli/MaeDer, Strassenverkehrsrechts-
Tagung 2018, S. 82–84; siehe Ausführungen in III.H.2.1 und III.H.2.2.

2619 Siehe Ausführungen in III.H.2.
2620 Siehe Ausführungen in III.H.2.2.
2621 Siehe Ausführungen in III.H.3.
2622 Vgl. zum Ganzen Botschaft Via sicura 2010 (Bundesrat), S. 8524; diese Feststellung des 

Gesetzgebers deutet darauf hin, dass dieser Norm «Strafcharakter» zukommt.
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Ebenso wurde die Verletzung des Schuldprinzips und nicht nur dessen Ein-
schränkung festgestellt, wie es das UVEK darlegte.2623 Dies, weil die Ausge-
staltung von Art. 7 OBG entsprechend der Gefährdungshaftung nach Art. 58 
Abs. 1 SVG nicht mit dem Konzept eines Schuldstrafrechts vereinbar ist resp. 
die Busse unabhängig von einer Schuld des Fahrzeughalters erhoben wird. 
Ausserdem erfolgen die Bussenerhebung resp. die teilweise in der Praxis ge-
handhabte Schuldigsprechung wegen Art. 7 OBG und Bestrafung mit einer 
pauschal nach der Bussenliste 1 Anhang 1 OBV bemessenen Busse sowie die 
all fällige Verfügung einer nach einem fixen Umwandlungssatz festgelegten 
Ersatzfreiheitsstrafe ungeachtet eines Verschuldens des Fahrzeughalters.2624

Für ein gerechtes Strafverfahren ist es unabdingbar, dass die Fairness-
regeln eingehalten werden und die beschuldigte Person als Mensch ernst ge-
nommen wird. Dies bedeutet auch, dass nur der oder die wahre «Schuldige» 
mit der Busse für das begangene Strassenverkehrsdelikt belegt wird, ansons-
ten liegt wie hier bei der pauschalen Bussenerhebung gestützt auf die formelle 
Haltereigenschaft eine Verletzung des Täterprinzips2625 vor.

Im Ergebnis folgte, dass bei der Bejahung des derzeit noch unklaren «Straf-
charakters» von Art. 7 OBG diese Vorschrift bzw. deren Anwendung in gewis-
sen Situationen straf(prozess)rechtliche Grundsätze missachtet und EMRK-
widrig ist. Die Beeinträchtigung von straf(prozess)rechtlichen Prinzipien 
nahm der Gesetzgeber bei der Einführung von Art. 7 OBG teilweise bewusst 
hin,2626 was mit der Bagatellisierung und Entkriminalisierung der betreffen-
den Delikte einhergeht.2627 Die ausserdem damit verbundene Herabnivellie-
rung des Schutzniveaus im Strafprozess ist bei parallel durchgeführten Ver-
fahren bekannt,2628 bei welchen Beweismittel amts- und rechtshilfeweise von 
einem Rechtssystem ins andere transferiert werden.2629 Bei solchen Verfahren 
werden regelmässig Schwierigkeiten bei der Einordnung der anzuwenden-
den Bestimmungen im schweizerischen Rechtssystem festgestellt, wenn eine 
Regulierung im Sinne der Prävention durch Massnahmen pönaler Natur ge-
schehen soll.2630 Die strikte Trennung von Straf(prozess)recht und Verwal-

2623 Bericht Vernehmlassungsentwurf 2008 (UVEK), S. 52.
2624 Bericht Vernehmlassungsentwurf 2008 (UVEK), S. 52; siehe Ausführungen in III.I.2.
2625 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in III.I.4; das Täterprinzip wird hier verstanden als 

die Verantwortlichkeit des Urhebers einer Straftat für das begangene Unrecht.
2626 Botschaft Via sicura 2010 (Bundesrat), S. 8524.
2627 Siehe Ausführungen in V.G.1.1.c.
2628 Zur Vereinbarkeit mit dem Grundsatz ne bis in idem siehe Ausführungen in III.G.
2629 aCkerMaNN/urwyler, S. 23; siehe Ausführungen in III.J.
2630 Siehe Ausführungen in II.D.1.
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tungsrecht i.e.S. hilft, die im jeweiligen Rechtsbereich geltenden Grundsätze 
und Garantien zu definieren und verfahrensfremde Konstruktionen mit un-
zulässigen Auswirkungen auf das Schutzniveau der betroffenen Person zu 
erkennen.2631 Deutschland führte mit § 25a StVG (D) eine solche systemimma-
nente Kostenregelung ein. Kann nach dessen Abs. 1 in einem Bussgeldverfah-
ren wegen eines Halt- oder Parkverstosses der Führer des Kraftfahrzeugs, der 
den Verstoss begangen hat, nicht vor Eintritt der Verfolgungsverjährung er-
mittelt werden oder würde seine Eruierung einen unangemessenen Aufwand 
erfordern, werden dem Halter des Kraftfahrzeugs oder seinem Beauftragten 
die Kosten des Verfahrens auferlegt; er hat dann auch seine Auslagen zu tra-
gen. Diese Kostenregelung gilt nach Ansicht des BVerfG (D) und der h.L. in 
Deutschland als mit dem Schuldprinzip vereinbar.2632 Dies, weil es sich um 
eine (reine) Kostenregelung und keine Sanktion mit «Strafcharakter» han-
delt.2633 In der Folge wurden deshalb Art. 7 OBG und § 25a StVG (D) einer rechts-
vergleichenden Betrachtung unterzogen.2634

Sowohl das deutsche als auch das schweizerische Rechtssystem kennen 
ein sog. Vorverfahren zur Ahndung geringfügiger Widerhandlungen gegen 
das Strassenverkehrsrecht nach Durchführung des polizeilichen Ermittlungs-
verfahrens durch Polizeiangehörige. Im Gegensatz zu den deutschen Beamten 
des Aussen- und Polizeidienstes, welche auf die Erhebung des Verwarnungs-
geldes verzichten können,2635 ist nach dem schweizerischen Strassenverkehrs-
recht kein Verzicht auf die Erhebung einer Ordnungsbusse durch Polizeiange-
hörige vorgesehen. Der Verzicht auf die Strafverfolgung obliegt in der Schweiz 
der Staatsanwaltschaft, den Übertretungsstrafbehörden und den Gerich-
ten.2636 Eine Verwarnung verfügt allenfalls die Administrativmassnahme-
behörde, wobei dies bei Übertretungen des Ordnungsbussenverfahrens aus-

2631 Siehe Ausführungen in III.J
2632 Beschluss des BVerfG (D) 2 BvR 239/88 vom 1. Juni 1989 E. I und E. 2b–2d, in: NJW 

42/1989, S. 2679 ff. (S. 2680), welches auch einen Verstoss gegen den allgemeinen Gleich-
heitssatz und das Rechtsstaatsprinzip verneinte, JaNiszewski, DAR 1986, S. 257 f., 
JaNiszewski, Verkehrsstrafrecht, Nr. 149, JaNiszewski, AnwBl 1981, S. 353, heNT-
sChel, DAR 1989, S. 89 m.w.H., köNig, Kurz-Komm, N 2 zu § 25a StVG (D), hühNer-
MaNN, Komm Strassenverkehrsrecht, N 1 zu § 25a StVG (D), MössiNger, DAR 1985, 
S. 270 f., rogosCh, NZV 1989, S. 220; a.M. MürBe, DAR 1987, S. 71 und S. 73 f.

2633 heNTsChel, DAR 1989, S. 89; köNig, Kurz-Komm, N 1 zu § 25a StVG (D).
2634 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in IV.
2635 § 56 Abs. 1 Satz 2 OWiG (D); wenn der Mindestbetrag von EUR 5.— nicht erreicht wird 

(gürTler, Kurz-Komm OWiG [D], N 18 zu § 56 OWiG [D]).
2636 Art. 8 StPO i.V.m. Art. 357 Abs. 1 StPO; Art. 52 ff. (v.a. auch Art. 55 Abs. 2) StGB; Botschaft 

StPO 2005 (Bundesrat), S. 1131 f.
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geschlossen ist.2637 Von einer Speicherung im Fahreignungsregister2638 nach 
der Bewertung im Fahreignungs-Bewertungssystem2639 wird denn auch in 
Deutschland bei geringfügigen Ordnungswidrigkeiten abgesehen, welche im 
Verwarnungsverfahren zu beurteilen sind.2640 Die Kostenregelung kann unter 
Umständen allerdings mit einer Fahrtenbuchauflage verbunden werden.2641 
Ebenfalls ähnlich geregelt ist, dass sowohl im Verwarnungs- als auch im Ord-
nungsbussenverfahren keine Verfahrenskosten erhoben werden2642 und die 
erfolgreiche Durchführung dieser Verfahren zu einem Ausschluss der Bussen-
erhebung und/oder Kostenauferlegung an den Fahrzeughalter führt.2643

Kann ein Verwarnungsverfahren nicht durchgeführt und abgeschlossen 
werden,2644 ist das kostenpflichtige Bussgeldverfahren einzuleiten.2645 Dies 
erinnert an das schweizerische Vorgehen mit Überweisung der Strafsache 
ins ordentliche Strafverfahren.2646 Die Höhe des Bussgeldes richtet sich nach 
dem Bussgeldkatalog der BKatV (D), während sich die Ordnungsbussen in der 
Schweiz nach der Bussenliste 1 Anhang 1 OBV bemessen. Wie der Rechtsver-
gleich zeigt, sind die schweizerischen Ordnungsbussen höher als die Geldbus-
sen in Deutschland, gleiches gilt für die Gebühren. Entsprechend unterschied-
lich ist das finanzielle Risiko für den Fahrzeughalter.2647

Bei dessen Einspruch bzw. Einsprache können die zuständigen Behörden 
in Deutschland und in der Schweiz einen neuen Bussgeldbescheid resp. Straf-
befehl erlassen, wobei dieser auch zum Nachteil des Fahrzeughalters ausfal-
len kann.2648 Anders als in der Schweiz ist in Deutschland im Bussgeldbe-
scheid ausdrücklich darauf hinzuweisen.2649

2637 Art. 16 Abs. 2 SVG und Art. 16a Abs. 3 SVG; vgl. zum Ganzen Ausführungen in IV.B.1.
2638 § 49 ff. FeV (D).
2639 § 40 ff. FeV (D).
2640 Siehe Ausführungen in IV.B.4.1.
2641 Siehe Ausführungen in IV.B.4.2.
2642 § 56 Abs. 3 Satz 2 OWiG (D); Art. 12 OBG.
2643 köNig, Kurz-Komm, N 4 zu § 25a StVG (D); Art. 11 OBG; vgl. zum Ganzen Ausführungen 

in IV.B.1.1.b.
2644 § 56 Abs. 4 OWiG (D).
2645 § 65 OWiG (D).
2646 Art. 5 Abs. 2 OBG, Art. 6 Abs. 4 f. OBG, Art. 7 Abs. 3 OBG, Art. 9 Abs. 2 Bst. c OBG; Art. 13 

Abs. 2 OBG.
2647 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in IV.B.1.2.
2648 § 66 Abs. 2 Ziff. 1 Bst. b OWiG (D); zur fehlenden Anwendbarkeit des Verbots der re-

formatio in peius im schweizerischen Strafbefehlsverfahren siehe Urteil des BGer 
6B_1079/2015 vom 29. Februar 2016 E. 5.1 mit Verweis auf rikliN, BSK StPO, N 4 zu Art. 355 
StPO; hinsichtlich der Frage der Geltung des Verschlechterungsverbots nach Erlass ei-
nes zweiten Strafbefehls siehe MaNgo-Meier, AJP 2016, S. 1554; vgl. Art. 391 Abs. 2 StPO.

2649 § 66 Abs. 2 Ziff. 1 Bst. b OWiG (D); vgl. zum Ganzen Ausführungen in IV.B.2.
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Unterschiede wurden auch beim weiteren Fortgang des Strafverfahrens er-
kannt, da im Gegensatz zur deutschen Regelung in der Schweiz die Überwei-
sung an das Gericht durch eine Verwaltungsbehörde (Übertretungsstrafbe-
hörde) möglich ist.2650 Bei einem Freispruch von einer Ordnungswidrigkeit 
und/oder mit dem Einverständnis der betroffenen Person kann das deutsche 
Gericht ein sog. Beschlussverfahren, d.h. ein Verfahren ohne eine Hauptver-
handlung, durchführen, welches das schweizerische Recht nicht kennt.2651 
Ausserdem ist der Kostenentscheid des AG (D)2652 bei Ordnungswidrigkeiten 
bis EUR 250.— nicht anfechtbar,2653 während dem Fahrzeughalter in der 
Schweiz der übliche Instanzenweg (unter Einschränkung der gerichtlichen 
Kognition im Übertretungsbereich) offen steht.2654

Nach der Veranschaulichung des Verfahrensablaufs beim Vorliegen von 
geringfügigen Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsrecht wurden 
die Elemente der Rechtssätze in § 25a StVG (D) rechtsvergleichend mit den-
jenigen nach Art. 7 OBG betrachtet. Während sich die deutsche Regelung auf 
Halt- und Parkverstösse im öffentlichen Verkehrsraum beschränkt, umfasst 
Art. 7 OBG auch Widerhandlungen des fliessenden Verkehrs.2655

Beim verwendeten Halterbegriff waren ebenso Abweichungen der deut-
schen und schweizerischen Regelung festzustellen. In der Schweiz begründet 
der Fahrzeugausweiseintrag die Verantwortlichkeit des Fahrzeughalters. Der 
Gesetzgeber legt mithin den eigentlichen «Täterkreis» nach Art. 7 OBG auf Ver-
ordnungsstufe fest.2656 Für die Eintragung im Fahrzeugausweis ist massge-
bend, wer die tatsächliche und dauernde Verfügungsgewalt über das Fahr-
zeug besitzt und es in seinem Interesse2657 oder auf seine Kosten2658 gebraucht 
oder gebrauchen lässt.2659 Dies entspricht weitgehend der im schweizeri-
schen und deutschen Haftpflichtrecht verwendeten Terminologie wie auch 

2650 § 69 Abs. 3 und Abs. 4 OWiG (D); Art. 356 Abs. 1 StPO i.V.m. Art. 357 Abs. 1 StPO; vgl. zum 
Ganzen Ausführungen in IV.B.3.1.

2651 § 72 Abs. 1 OWiG (D); vgl. zum Ganzen Ausführungen in IV.B.3.2.
2652 § 68 OWiG (D).
2653 § 25a Abs. 3 Satz 3 StVG (D); kreNBerger/kruMM, OWiG (D) Komm, N 30 zu § 62 OWiG 

(D); köNig, Kurz-Komm, N 18 zu § 25a StVG (D); bei Ordnungswidrigkeiten ab EUR 250.— 
kann zu deren Beurteilung unter den Voraussetzungen nach § 79 OWiG (D) Rechts-
beschwerde an die nächsthöhere Instanz geführt werden.

2654 Art. 398 ff. StPO; Art. 78 ff. BGG; vgl. zum Ganzen Ausführungen in III.C.3.3.d.
2655 Siehe Ausführungen in IV.C.1.
2656 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in I.B.3.1.
2657 Hierin kommt die Verfügungsverantwortung zum Ausdruck.
2658 Dies entspricht der wirtschaftlichen Verfügungsgewalt.
2659 Art. 78 Abs. 1 VZV.
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dem gemäss § 25a StVG (D) verwendeten materiellen Halterbegriff.2660 In 
beiden Rechtssystemen kann zunächst in einem Fall der «Halterverantwort-
lichkeit» auf den Eintrag in der Zulassungskartei2661 resp. dem Fahrzeugaus-
weis2662 abgestellt werden, wobei aber nur in der Schweiz der Beweis des Ge-
genteils2663 (Fahrzeughalter sei nicht materieller Halter) nicht entlastend 
wirkt.2664 Ein weiterer markanter Unterschied zur deutschen Regelung be-
steht darin, dass Letztere ausdrücklich beauftragte Personen (entsprechend 
dem Veranlasserprinzip bzw. Verursacherprinzip)2665 und implizit Unterneh-
men2666 miteinbezieht.2667

In einem weiteren Schritt erfolgte die Befassung mit dem Element des 
(un)verhältnismässigen Ermittlungsaufwands zur Feststellung der tatsäch-
lichen Fahrzeugführerschaft. § 25a Abs. 1 StVG (D) nennt hierbei die Unmög-
lichkeit der Tätermittelbarkeit und gelangt dann zur Anwendung, wenn die 
Behörde nicht in der Lage war, den Täter zu ermitteln, obwohl sie alle angemes-
senen und zumutbaren Massnahmen ergriffen hat.2668 Die daraus gewonne-
nen Erkenntnisse sind für die Praxis bei der Beurteilung des (un)verhältnismäs-
sigen Aufwands2669 nach Art. 7 Abs. 5 OBG dienlich. Zumeist ist die Inanspruch-
nahme von Rechtshilfe als unangemessen im Sinne von § 25a StVG (D)2670 

2660 Siehe Ausführungen in I.B.3.1 und IV.C.2.1; vgl. BGE 129 III 102 Regeste S. 102 und E. 2.1 
S. 103 m.w.H. (kritisch betrachtet diese Rechtsprechung zum Halterbegriff giger, SVG 
Komm, N 25 zu Art. 58 SVG); vgl. köNig, Kurz-Komm, N 10 zu § 25a StVG (D), Berz, NZV 
1988, S. 116 und gaeDTke/keTTNer, NZV 2008, S. 534 (a.M. Beschluss des AG [D] Mann-
heim 24 OWI 101/88 vom 11. Juli 1988, in: NZV 3/1988, S. 116 [S. 116]); vgl. Urteil des BGH 
(D) VI ZR 378/90 vom 3. Dezember 1991 E. 2a, in: NJW 14/1992, S. 900 ff. (S. 902); vgl. Be-
schluss des AG (D) Osnabrück 4 Ordnungswidrigkeiten 27 Js 36502/87 (1243/87) vom 
30. Mai 1988, in: NZV 5/1988, S. 196 (S. 196); vgl. xaNke, Praxishandbuch, N 118 zu Kap. 4.

2661 heNTsChel, DAR 1989, S. 90 m.w.H.; JaNiszewski, NStZ 1989, S. 260 f.; köNig, Kurz-
Komm, N 10 zu § 25a StVG (D); saNDherr, NZV 2007, S. 436 f.

2662 Art. 7 Abs. 1 OBG.
2663 heNTsChel, DAR 1989, S. 90 m.w.H.; JaNiszewski, NStZ 1989, S. 260 f.; köNig, Kurz-

Komm, N 10 zu § 25a StVG (D); saNDherr, NZV 2007, S. 436 f.; siehe Ausführungen in 
IV.C.2.1.

2664 Siehe Ausführungen in IV.C.4.2.d.
2665 § 25a Abs. 1 StVG (D); siehe Ausführungen in IV.C.2.3.
2666 Siehe Ausführungen in IV.C.2.4; vgl. § 30 OWiG (D); vgl. Beschluss des OLG (D) Köln 3 

Ss 523/83 vom 24. August 1983, in: VRS 66/1984, S. 157 f. (S. 157).
2667 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in IV.C.2.1.
2668 hühNerMaNN, Komm Strassenverkehrsrecht, N 3c zu § 25a StVG (D) m.w.H. (insbeson-

dere zu Literatur betreffend § 31a StVZO [D]).
2669 Siehe Ausführungen in I.B.3.2.
2670 köNig, Kurz-Komm, N 7 zu § 25a StVG (D) m.w.H.; gürTler, Kurz-Komm OWiG (D), N 11 

zu Vor § 109a OWiG (D) m.w.H.; Beschluss des BVerfG (D) 2 BvR 239/88 u.a. vom 1. Juni 
1989 E. 3, in: NJW 42/1989, S. 2679 f. (E. B.II.3 S. 2680).
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bzw. als unverhältnismässiger Aufwand gemäss Art. 7 Abs. 5 OBG zu betrachten, 
v.a. dann, wenn keine Vereinbarungen mit dem anderen Staat zur Verfolgung 
von Strassenverkehrsdelikten bestehen.2671

Ein weiterer wesentlicher Unterschied zur schweizerischen Vorschrift 
besteht darin, dass § 25a Abs. 1 StVG (D) ausdrücklich auf den Eintritt der Ver-
folgungsverjährung verweist. In der deutschen Literatur ist umstritten, ob die 
Kosten nach § 25a StVG (D) auch bei einer Verfahrenseinstellung aufgrund des 
Eintritts der Verfolgungsverjährung noch auferlegt werden dürfen.2672 Wäh-
rend dies gemäss der deutschen Rechtsprechung bejaht wird,2673 ist die Bus-
senerhebung vom Fahrzeughalter bei Eintritt der Verjährung des Art. 7 OBG 
zugrunde liegenden Strassenverkehrsdelikts nach drei Jahren nicht mehr 
möglich.2674

Als Nächstes wurden die Möglichkeiten zur Befreiung von der deutschen 
Kostenauferlegung bei der Annahme von Unbilligkeit aufgezeigt.2675 Der be-
deutsamste Unterschied zwischen § 25a StVG (D) und Art. 7 OBG ist, dass sich 
der Fahrzeughalter von der deutschen Kostenauferlegung zu befreien vermag, 
wenn er substanziiert darlegen kann, dass er entgegen seiner Eintragung im 
Fahrzeugausweis nicht der tatsächliche Halter ist.2676 Dies ist namentlich dann 
der Fall, wenn er einen vom angeblichen Fahrzeugführer unterzeichneten 
Miet-, Leih- oder Leasingvertrag vorlegt.2677 In der Schweiz können solche 
Dokumente ebenfalls der Strafbehörde eingereicht werden. Der Fahrzeughal-
ter beweist damit aber nicht, dass er nicht der tatsächliche Halter ist, sondern 
er nennt der Strafbehörde damit im Sinne von Art. 7 Abs. 4 OBG den Namen und 
die Adresse der Person, welche die Widerhandlung (mutmasslich) begangen 
hat; daneben kann er sich bei gegebenen Voraussetzungen nach Art. 7 Abs. 5 
OBG von der Bezahlung der Busse befreien.2678

2671 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in IV.C.3.1.
2672 Bejahend: heNTsChel, DAR 1989, S. 92, hühNerMaNN, Komm Strassenverkehrsrecht, 

N 3b zu § 25a StVG (D) m.w.H., JaNiszewski, DAR 1986, S. 259, köNig, Kurz-Komm, N 8 und 
N 13 zu § 25a StVG (D), saNDherr, NZV 2007, S. 437; verneinend: gürTler, Kurz-Komm 
OWiG (D), N 13 zu Vor § 109a OWiG (D) und reDiger, S. 199 f.

2673 Beschluss des AG (D) Bergisch Gladbach 48 OWi 1196/148 vom 20. Januar 2015, in: NZV 
3/2017, S. 137 ff. (S. 137 f.).

2674 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in IV.C.3.2.
2675 Siehe Ausführungen in IV.C.4.
2676 heNTsChel, DAR 1989, S. 90 m.w.H.; JaNiszewski, NStZ 1989, S. 260 f.; köNig, Kurz-

Komm, N 10 zu § 25a StVG (D); saNDherr, NZV 2007, S. 436 f.
2677 Siehe hühNerMaNN, Komm Strassenverkehrsrecht, N 9a zu § 25a StVG (D); siehe köNig, 

Kurz-Komm, N 10 zu § 25a StVG (D); vgl. Urteil des BGer 6B_1007/2016 vom 10. Mai 2017 
E. 1.5 (siehe zu diesem Urteil Müller, AJP 2018, S. 1568 ff.).

2678 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in IV.C.4.2.d.
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Aufgrund des Gesagten war zusammenfassend festzustellen, dass die Gesetz-
geber bei der Einführung von § 25a StVG (D) bzw. Art. 7 OBG zwar die gleiche 
Problematik ins Auge gefasst hatten.2679 Die Ausgestaltung der beiden Regelun-
gen variiert jedoch teilweise stark. Hieraus ergaben sich teilweise wertvolle 
Erkenntnisse für die Fortentwicklung der letztgenannten Norm.

Als Erstes wurden Regelungsvorschläge zur Vermeidung der Verletzung 
des Rechtsgleichheitsgebots erarbeitet und aufgezeigt.2680 Hierbei wurde 
festgestellt, dass an der Erhebung von pauschal anhand der Bussenliste 1 An-
hang 1 OBV bemessenen Bussen (im Regelfall) und ermessensweise festgeleg-
ten Verfahrenskosten festgehalten werden kann. Dasselbe gilt für die Anwen-
dung des Kumulationsprinzips bei Ordnungsbussentatbeständen im nach-
folgenden Strafverfahren, was jedoch zur Verdeutlichung der Anpassung von 
Art. 5 Abs. 1 OBG bedarf.2681 Eine Änderung wurde ebenso im Zusammenhang 
mit der Ausweitung von Art. 7 OBG auf weitere geringfügige Delikte gegen das 
Strassenverkehrsrecht nahegelegt, welche allerdings nicht allgemein, son-
dern durch die konkrete Aufnahme von mit den Ordnungsbussendelikten ähn-
lichen Straftaten erfolgen soll. Die Beispiele des Nichtanbringens des Landes-
zeichens hinten am Motorfahrzeug und des Parkierens eines Motorfahrzeugs 
ohne Kontrollschilder zeigten, dass Strafnormen bestehen, welche bezüglich 
ihrer Schwere mit den in der Bussenliste 1 Anhang 1 OBV aufgeführten Über-
tretungen vergleichbar sind. Es besteht jedoch nur für das letztgenannte De-
likt ein sachlicher Grund für die Durchführung unterschiedlicher Verfahren, 
weshalb vorgeschlagen wurde, nur Ersteres in die Bussenliste 1 Anhang 1 OBV 
aufzunehmen.2682 Ebenso wurde empfohlen, bei einem Ausschluss des Ord-
nungsbussenverfahrens nach Art. 3 f. OBG oder Art. 5 Abs. 2 SVG die Möglich-
keit des Verzichts auf eine Administrativmassnahme in Art. 16 Abs. 2 SVG vor-
zusehen. Zudem wurde klargestellt, dass bei einer Ablehnung und fehlender 
oder nicht fristgerechter Bezahlung der Ordnungsbusse sowie insbesondere 
im Anwendungsfall von Art. 7 OBG die Einleitung und Durchführung eines 
Administrativmassnahmenverfahrens ausgeschlossen ist.2683

Bei den Massnahmen zur Vermeidung des Verstosses gegen das Legali-
tätsprinzip wurde die Ausdehnung der Verantwortlichkeit nach Art. 7 OBG auf 

2679 hühNerMaNN, N 1 zu § 25a StVG (D) m.w.H.; reDiger, S. 6; JaNiszewski, DAR 1986, 
S. 256; JaNiszewski, AnwBl 1981, S. 350 f.; MössiNger, DAR 1985, S. 267 f.; Botschaft Via 
sicura 2010 (Bundesrat), S. 8486 f.; siehe Ausführungen in I.A.2.3 und IV.A; vgl. JaNis-
zewski, Verkehrsstrafrecht, Nr. 146.

2680 Siehe Ausführungen in V.A.
2681 Siehe Ausführungen in V.A.1 bis V.A.3.
2682 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in V.A.4.
2683 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in V.A.6.
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Unternehmen thematisiert.2684 Hierbei wurde festgestellt, dass eine blosse 
Ergänzung von Art. 7 Abs. 5 OBG um den Begriff «Unternehmen» nicht infrage 
kommt, da dies gegen die Unschuldsvermutung sowie das Schuld- und Täter-
prinzip verstösst.2685 Dasselbe gilt für die derzeitige Einfügung der «juristi-
schen Personen» ohne weitere Anpassungen in besagter Norm. Denkbar sind 
hingegen eine Ausnahmeregelung in Art. 105 StGB und ein Aussenverweis in 
Art. 7 OBG auf Art. 102 StGB2686 oder auf Art. 6 f. VStrR2687. Dies würde gleich-
zeitig zu einer Angleichung der Begrifflichkeiten führen.2688 Der Verweis auf 
Art. 102 StGB wäre jedoch mit einem Mehraufwand für die Strafbehörden ver-
bunden, hätte Auswirkung auf den Gerichtsstand bei Übertretungen und wür-
de zu Rechtsunsicherheit bei der Bussenbemessung führen.2689 Mit einem 
Verweis auf Art. 6 VStrR würde grundsätzlich am Täterprinzip festgehalten, 
doch könnte bei mit verhältnismässigem Aufwand nicht möglicher Feststel-
lung der Täterschaft auf den Geschäftsherrn oder die Organe des im Fahrzeug-
ausweis eingetragenen Unternehmens zurückgegriffen werden. Hierzu müss-
te allerdings bspw. eine Pflicht zur Überwachung des ausweispflichtigen Fahr-
zeugs — wie die Pflicht zum Führen eines Fahrtenbuches2690 oder eines Mieter-
verzeichnisses2691 — zur Begründung der Garantenstellung nach Art. 6 Abs. 2 
und Abs. 3 VStrR vorliegen.2692 Bei Art. 7 VStrR hingegen erfolgt die strafrecht-
liche Verantwortlichkeit des Unternehmens unabhängig von einer solchen 
Garantenpflicht. Diese Bestimmung enthält eine Sonderordnung bei Bussen 
bis zu CHF 5000.— und weist Parallelen zu Art. 7 OBG auf. Beide gelangen im 
niedrigen Bussenbereich zur Anwendung, stellen auf die Verhältnismässigkeit 
ab2693 und verfolgen einen prozessökonomischen Ansatz.2694 Ebenso verletzt 
Art. 7 VStrR die Unschuldsvermutung2695 sowie das Schuld- und Täterprin-

2684 Siehe Ausführungen in V.B.
2685 Siehe Ausführungen in V.B.3.
2686 Siehe Ausführungen in V.B.4.
2687 Siehe Ausführungen in V.B.5.
2688 Siehe Ausführungen in V.B.4.2 und V.B.5.5.a.
2689 Siehe Ausführungen in V.B.4.3.
2690 Art. 20 Abs. 1 SVAV.
2691 Art. 70 VZV i.V.m. Art. 149 VZV; § 13 Abs. 2 StVO (BS); Art. 9A Abs. 3 LaLCR (GE); § 15 Abs. 2 

VAG (ZH).
2692 Siehe Ausführungen in V.B.5.2.
2693 Hinsichtlich der noch nicht getätigten Ermittlungen (Art. 7 VStrR) und hinsichtlich der 

Ermittelbarkeit der Täterschaft nach bereits erfolgten Ermittlungshandlungen (Art. 7 
OBG; vgl. eiCker/fraNk/aCherMaNN, S. 63 f. und S. 68; vgl. ThoMMeN, forumpoenale 
2012, S. 261).

2694 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in V.B.5.3.
2695 Siehe Ausführungen in III.H.
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zip2696.2697 Bei der Anwendbarkeit dieser Vorschrift ist absehbar, dass die 
Sonderordnung in der Praxis schematisch angewendet werden wird, um 
einem zusätzlichen behördlichen Aufwand zu entgehen.2698 Sie verdeutlicht 
ausserdem die eingeschränkte Anwendung der kantonalrechtlichen Infor-
mationspflicht eines Geschäftsherrn als (Verbindungs-)Strafnorm.2699 Bei 
einer allfälligen Einführung der strafrechtlichen Verantwortlichkeit des Un-
ternehmens hätte der Gesetzgeber zudem zu berücksichtigen, dass die Aus-
schreibung eines Unternehmens mit Sitz im Ausland nicht möglich ist und 
die Verfahrenskosten nicht im Betreibungsverfahren einbringlich sind.2700

Alsdann wurden Massnahmen zur Vermeidung der Missachtung des Ver-
bots des Selbstbelastungszwangs erarbeitet.2701 Am in der Praxis gemachten 
Hinweis im Bedenkfristformular, Übertretungsvorhalt und in der Zahlungs-
erinnerung, dass bei fehlender oder nicht fristgerechter Bezahlung der Ord-
nungsbusse ein kostenpflichtiges ordentliches Strafverfahren durchgeführt 
wird, kann weiterhin festgehalten werden.2702 Ein Hinweis im Strafbefehl auf 
die reformatio in peius könnte ebenso gemacht werden, ist allerdings nicht not-
wendig, da die Übertretungsstrafbehörde oder Staatsanwaltschaft der beschul-
digten Person nach einer erfolgten Einsprache bei Bedarf das weitere Vorgehen 
im Strafverfahren aufzeigt.2703 Die Einführung eines sog. Beschlussverfah-
rens2704 ist hingegen eine Überlegung wert. In Deutschland kann das Gericht 
durch Beschluss bzw. ohne Durchführung einer öffentlichen Verhandlung ent-
scheiden, wenn die betroffene Person und die Staatsanwaltschaft diesem Ver-
fahren nicht widersprechen oder es zu einem Freispruch kommt.2705

Im Zusammenhang mit der Erarbeitung notwendiger Gesetzesänderun-
gen zur Vermeidung des Verstosses gegen das Offizialprinzip wurde die Dis-

2696 Siehe Ausführungen in III.I.
2697 Siehe eiCker/fraNk/aCherMaNN, S. 65; siehe forsTer, Strafrechtliche Verantwort-

lichkeit des Unternehmens, S. 59; siehe garBarski, ZStrR 2012, S. 409 und S. 423; siehe 
gfeller, S. 278; lüTolf, S. 216; siehe sChuBarTh, ZStrR 1976, S. 370 und S. 378; siehe 
zweifel, ZStrR 1993, S. 1 und S. 6 f.; siehe ThoMMeN, forumpoenale 2012, S. 261; siehe 
BereTTa, S. 12; siehe Ausführungen in V.B.5.5.d.

2698 Siehe eiCker/fraNk/aCherMaNN, S. 64; siehe Ausführungen in V.B.5.5.b.
2699 Siehe Ausführungen in V.B.5.5.e.
2700 Siehe Ausführungen in V.B.2.
2701 Siehe Ausführungen in V.C.
2702 Siehe Ausführungen in V.C.1.
2703 Siehe Ausführungen in V.C.2.
2704 § 72 Abs. 1 OWiG (D); vgl. § 411 Abs. 1 Satz 1 StPO (D).
2705 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in V.C.3.
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kussion2706 der Übertragung technischer Hilfs- und Kontrolltätigkeiten im 
Strassenverkehr auf private Dienstkräfte aufgegriffen.2707 In der Schweiz 
schliesst der Bundesrat die Delegation der Bussenerhebung nicht aus.2708 Die 
Delegation von staatlichen Aufgaben an private Dienstkräfte wird nach der 
hier vertretenen Ansicht abgelehnt, soweit keine entsprechende Grundlage 
hierzu auf Bundesebene geschaffen oder diese Personen nicht als Mitglieder 
einer als «kantonales» Polizeiorgan ernannten Verwaltungsbehörde einge-
setzt werden. Hierbei unterliegen sie strengen Anforderungen.2709

Bei der Erarbeitung notwendiger Regelungsvorschläge zur Vermeidung 
der Abweichung vom Untersuchungsgrundsatz wurde zunächst festgestellt, 
dass die bisherige Behördenstruktur im schweizerischen Übertretungsstraf-
verfahren beizubehalten ist, um so die Anzahl der mit der Sache befassten Be-
hörden aus sachlicher und finanzieller Sicht gering zu halten.2710 Der Befrei-
ungsbeweis nach Art. 7 Abs. 5 OBG ist hingegen um weitere entlastende Momen-
te zu ergänzen,2711 und es wurde den Strafbehörden der Hinweis auf den Be-
freiungsbeweis nach Art. 7 Abs. 5 OBG in der Begründung oder im Dispositiv 
bzw. bei der «Rechtsmittel»-Belehrung des Strafbefehls nahegelegt.2712 Kein 
Hinweis hat hingegen auf die Bescheinigung über die Verantwortlichkeits-
freistellung gemäss niederländischem Recht zu erfolgen.2713

Als rechtliche Massnahme zur Vermeidung der Verletzung des Grundsat-
zes der freien Beweiswürdigung wurde das Abstellen auf einen materiellen Hal-
terbegriff untersucht.2714 Es wurden die Gründe für und gegen die Verwendung 
eines solchen Begriffs aufgezeigt. Die Beurteilungsfreiheit der Strafbehörden 
führt zwar zu in der Sache gerechteren Entscheiden, ist aber auch für diese mit 
Mehraufwand verbunden. Beim Abstellen auf einen materiellen Halterbegriff 
würde an die Verfügungsverantwortung über das ausweispflichtige Fahrzeug 

2706 Bericht Privatisierung 2005 (Bundesrat), S. 650; siehe zu den Möglichkeiten und Gren-
zen der Privatisierung polizeilicher Gefahrenabwehr die gleichnamige Diss. von 
gaMMa MarCo (Diss. Freiburg i.Ue. 2000, Bern 2001).

2707 Siehe Ausführungen in V.D.
2708 Botschaft OBG 2014 (Bundesrat), S. 983.
2709 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in V.D.
2710 Im Gegensatz zum deutschen Strassenverkehrsrecht muss in der Schweiz nicht zwin-

gend die Staatsanwaltschaft die Angelegenheit betreffend die geringfügige Wider-
handlung gegen das Strassenverkehrsrecht an das Gericht überweisen, sondern dies 
kann auch eine Verwaltungsbehörde tun (§ 69 Abs. 3 und Abs. 4 OWiG [D]; Art. 356 
Abs. 1 StPO i.V.m. Art. 357 Abs. 1 StPO); siehe Ausführungen in V.E.1.

2711 Siehe Ausführungen in V.E.2.1.
2712 Siehe Ausführungen in V.E.2.2.
2713 Siehe Ausführungen in V.E.2.3.
2714 Siehe Ausführungen in V.F.
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angeknüpft, weshalb weitere Personen «verantwortlich» sein könnten.2715 Die 
Einführung eines solchen Begriffs könnte durch die Streichung des Zusatzes 
«im Fahrzeugausweis eingetragen» und einer weiteren Anpassung von Art. 7 
Abs. 1 OBG oder mit der Einführung eines Aussenverweises auf Art. 78 VZV 
geschehen.2716 Die Verwendung eines materiellen Halterbegriffs würde in der 
Praxis dazu führen, dass das unter Umständen digitale Bedenkfristformular 
oder der Übertretungsvorhalt und die Zahlungserinnerung um die Möglichkeit 
zur Angabe der materiellen Halterschaft ergänzt werden müsste.2717 Im Inter-
esse der strikten Trennung von Ermittlungs- und Untersuchungsverfahren und 
im Sinne des Gesetzmässigkeitsprinzips könnte auch ein Art. 7bis OBG eingeführt 
werden, welcher das Vorgehen im nachfolgenden ordentlichen Strafverfahren 
regelt und erst dann einen materiellen Halterbegriff zur Anwendung bringt.2718

Ebenso im Interesse der strikten Trennung von Ermittlungs- und Unter-
suchungsverfahren ist die Einführung einer Kostenregelung.2719 Eine solche 
Regelung wäre bei der Einführung von Art. 7 OBG ebenso möglich gewesen, 
um die Verfahrenskosten einbringlich zu machen. Zudem würde der Gesetz-
geber damit nicht dem Vorurteil folgen, dass der Staat mittels Bussen die Staats-
finanzen sanieren will.2720 Die Einführung einer systemimmanenten Kos-
tenregelung würde dazu führen, dass fundamentale Prinzipien des Straf(pro-
zess)rechts nicht beeinträchtigt oder gar verletzt werden.2721 Letzteres führt 
allerdings unweigerlich zur Diskussion, ob im Ordnungsbussenbereich eine 
Entkriminalisierung stattfindet, obschon der schweizerische2722 (im Gegen-
satz zum deutschen2723) Gesetzgeber eine solche bei der Einführung von Ord-
nungsbussentatbeständen nicht beabsichtigt hat.2724 Eine Kostenregelung 
wäre allemal systemkonform.

Nachdem die Gründe für die Einführung einer Kostenregelung dargelegt 
wurden,2725 war zu untersuchen, wie eine solche Vorschrift aussehen könn-
te.2726 Das Vorgehen der Staatsanwaltschaft oder Übertretungsstrafbehörde 

2715 Siehe Ausführungen in V.F.2.1.
2716 Siehe Ausführungen in V.F.2.2.
2717 Siehe Ausführungen in V.F.2.4.
2718 Siehe Ausführungen in V.F.2.3.
2719 Siehe Ausführungen in V.G.1.
2720 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in V.G.1.1.d.
2721 Siehe Ausführungen in V.G.1.1.a.
2722 Botschaft OBG 1969 (Bundesrat), S. 1091.
2723 Urteil Lutz gegen Deutschland, § 50 (Ansicht der Regierung); Niggli/rieDo, Quasi-

Strafrecht, S. 96.
2724 Siehe Ausführungen in V.G.1.1.c.
2725 Siehe Ausführungen in V.G.1.1.
2726 Siehe Ausführungen in V.G.1.2.
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divergiert, je nachdem, ob es sich bei Art. 7 OBG um eine Norm zur Bussener-
hebung oder eine Kostenregelung handelt. Es erfolgt entweder ein Strafbefehl 
mit Bussenerhebung und allenfalls Kostenauferlegung oder aber die Nichtan-
handnahme bzw. — bei getätigten Untersuchungshandlungen, welche über 
eine Aktensichtung hinausgehen — unter Mitteilung des Verfahrensabschlus-
ses2727 die Einstellung des Verfahrens, wobei in diesen Fällen die Verfahrens-
kosten ebenso vorzugsgemäss im gleichen Entscheid erhoben werden.2728 
Für die Einführung einer Kostenregelung kann entweder Art. 7 Abs. 5 OBG 
oder das 1. oder 2. Kapitel des 10. Titels der StPO resp. die strafprozessuale Kos-
tenregelung nach Art. 426 StPO angepasst werden.2729 Zur Verhinderung der 
Umgehung der Kostenauferlegung durch den Fahrzeughalter und der Bussen-
erhebung durch den Fahrzeugführer wurde der Hinweis auf die Verfolgungs-
verjährung2730 vorgeschlagen.2731 Infolge der Ausgestaltung als verwaltungs-
rechtliche Norm führt die fehlende oder nicht fristgerechte Bezahlung der Ver-
fahrenskosten zu einem Betreibungsverfahren2732 und bei dessen erfolgloser 
Durchführung — nach der hier vertretenen Ansicht — nicht zum Vollzug einer 
Ersatzfreiheitsstrafe. Ausserdem gilt es zu berücksichtigen, dass sich die Rechts-
wege bei einer Norm zur Bussenerhebung und einer Kostenregelung unter-
scheiden. Gegen den Strafbefehl2733 kann der Fahrzeughalter den Rechtsbehelf 
der Einsprache und gegen die Nichtanhandnahme bzw. Einstellung2734 sowie 
gegen den Kostenentscheid das Rechtsmittel der Beschwerde erheben.2735

Alsdann wurde die Einführung einer Pflicht zum Führen eines Fahrten-
buchs untersucht, welche mit Anpassungen im Strassenverkehrsrecht und 
neuen Verfahrensabläufen verbunden wäre.2736 Im Gegensatz zum deutschen 

2727 Art. 321 StPO.
2728 Vgl. zum Ganzen Ausführungen in V.G.1.2.a.
2729 Siehe Ausführungen in V.G.1.2.d.
2730 Siehe hühNerMaNN, Komm Strassenverkehrsrecht, N 3a zu § 25a StVG (D).
2731 Siehe Ausführungen in V.G.1.2.c.
2732 Art. 442 Abs. 1 StPO; bei Forderungen aus Verfahrenskosten gilt eine Verjährungsfrist 

von 10 Jahren (Art. 442 Abs. 2 StPO).
2733 Art. 354 Abs. 1 StPO.
2734 Art. 322 Abs. 2 StPO i.V.m. Art. 310 Abs. 2 StPO; Art. 393 Abs. 1 Bst. a StPO.
2735 Den mit der Sache befassten Gerichten kommt bei der Überweisung des Strafbefehls 

und der Anhebung eines Beschwerdeverfahrens sowohl in rechtlicher als auch in tat-
sächlicher Hinsicht volle Kognition zu (siehe Urteil des BGer 6B_152/2013 vom 27. Mai 
2013 E. 3.1 m.w.H.). Bei der Berufung ist allerdings im Übertretungsbereich die Kogni-
tion eingeschränkt (Art. 398 Abs. 4 StPO; siehe Ausführungen in III.C.3.3.d). In einem 
allfällig nachfolgenden Verfahren vor BGer ist die Kognition gleichermassen einge-
schränkt (Art. 95 BGG und Art. 97 BGG).

2736 Siehe Ausführungen in V.G.2.
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Ordnungswidrigkeitenrecht2737 kennt das schweizerische Strassenverkehrs-
recht keine Fahrtenbuchauflage bei fehlender Feststellung der Täterschaft. 
Eine solche ist aber durchaus denkbar und ist wie auch die Kostenregelung im 
ordentlichen Strafverfahren das verhältnismässigere Mittel im Vergleich zur 
Bussenerhebung nach Art. 7 OBG und allenfalls Kostenauferlegung.2738

Ein Führerausweisentzug bei fehlender oder nicht fristgerechter Bezah-
lung der nach dieser Vorschrift erhobenen Busse wird hingegen abgelehnt, 
wobei es keine Rolle spielt, ob mit dieser Vorschrift weiterhin Bussen oder 
künftig nur noch Verfahrenskosten erhoben werden.2739 Ebenso wird die Aus-
gestaltung von Art. 7 OBG als direkte Informationspflicht auf Bundesebene ent-
sprechend den bereits bestehenden kantonalen Regelungen2740 verworfen. 
Die bei der Einführung von Art. 7 OBG beabsichtigte Deckung der Verfahrens-
kosten2741 kann hierdurch regelmässig nicht erreicht werden, wenn der Fahr-
zeughalter sich zu Recht auf seine Verteidigungsrechte beruft und schweigt. 
Trotz alledem würde eine solche direkte Informationspflicht dessen straf(pro-
zessuale) Rechte weniger einschränken. Dasselbe gilt für die allfällige Ausge-
staltung als Kostenregelung an den Fahrzeughalter.2742 Eine solche könnte so-
wohl auch in der Schweiz dazu verhelfen, Verfolgungsschwierigkeiten bei ge-
ringfügigen Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsrecht durch eine 
unbekannte Täterschaft zu mindern.2743 Zumal eine solche Kostenregelung wie 
in § 25a StVG (D) bezweckt, im Falle fehlender Einlassung des Fahrzeughalters 
die Strafbehörden von einem übermässig zu betreibenden Aufwand bei der 
Verfolgung solcher Delikte und den damit anfallenden Kosten zu entlasten.2744

Aufgrund des Gesagten wurde schliesslich die Anpassung und Ergän-
zung von Art. 7 OBG wie folgt vorgeschlagen:

2737 § 31a StVZO (D).
2738 Siehe Ausführungen in V.G.2.1.
2739 Vgl. Art. 16 Abs. 2 SVG; siehe Ausführungen in V.G.2.1.
2740 Siehe Ausführungen in II.C.
2741 Botschaft Via sicura 2010 (Bundesrat), S. 8487.
2742 Siehe Ausführungen in V.G.1.1.
2743 Siehe Ausführungen in I.A.2.3 und IV.A; vgl. hühNerMaNN, N 1 zu § 25a StVG (D) m.w.H.; 

vgl. reDiger, S. 6; vgl. JaNiszewski, DAR 1986, S. 256; vgl. JaNiszewski, AnwBl 1981, 
S. 350 f.; vgl. MössiNger, DAR 1985, S. 267 f.; vgl. Botschaft Via sicura 2010 (Bundesrat), 
S. 8486 f.; vgl. JaNiszewski, Verkehrsstrafrecht, Nr. 146.

2744 Siehe gürTler, Kurz-Komm OWiG (D), N 2a zu Vor § 109a OWiG (D); siehe heNTsChel, 
DAR 1989, S. 89; siehe JaNiszewski, AnwBl 1981, S. 351.; siehe JaNiszewski, DAR 1986, 
S. 256; siehe JaNiszewski, Verkehrsstrafrecht, S. 148; siehe MössiNger, DAR 1985, S. 270; 
siehe reDiger, S. 1; vgl. Botschaft Via sicura 2010 (Bundesrat), S. 8487.
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Neuer Art. 7 OBG:  Vorgehen bei unbekannter Täterschaft im Ermittlungs-
verfahren
1 Wird die Fahrzeugführerin oder der Fahrzeugführer nicht anlässlich 

der Widerhandlung gegen das SVG, die gestützt darauf erlassenen 
Verordnungen oder das NSAG angetroffen oder angehalten, (so)2745 
wird die Busse der im Fahrzeugausweis eingetragenen Fahrzeughal-
terin oder dem im Fahrzeugausweis eingetragenen Fahrzeughalter 
auferlegt.

2 Der Halterin oder dem Halter wird die Busse schriftlich eröffnet. Sie 
oder er kann sie innerhalb von 30 Tagen bezahlen.

3 Nennt die Halterin oder der Halter den Namen und die Adresse der 
Person, welche die Widerhandlung begangen hat, (so)2746 wird gegen 
diese das Verfahren nach Abs. 2 durchgeführt.

Neuer Art. 7bis OBG: Vorgehen bei unbekannter Täterschaft im Unter-
suchungsverfahren
1 Wird die Busse nach Art. 7 OBG nicht innerhalb der Frist bezahlt 

oder ist im Fahrzeugausweis als Halter ein Unternehmen oder dessen 
Adresse eingetragen, (so)2747 wird ein ordentliches Strafverfahren ein-
geleitet und durchgeführt.

2 Kann vor Eintritt der Verfolgungsverjährung oder mit verhältnismäs-
sigem Aufwand nicht festgestellt werden, wer die Widerhandlung be-
gangen hat, (so)2748 erhält die Halterin oder der Halter gemäss Art. 78 
der Verkehrszulassungsverordnung vom 27. Oktober 1976 (Verweis in 
der FN auf SR 741.51) oder die Person, welche wie eine Halterin oder ein 
Halter für dieses verantwortlich ist, eine Frist von 30 Tagen, um die 
Verfahrenskosten zu bezahlen.

3 Von der Erhebung der Kosten wird abgesehen, wenn die Halterin oder 
der Halter
a. einen schriftlichen Miet-, Leih- oder Leasingvertrag mit Angabe 

von Namen und Adresse der Person vorlegt, welche das Fahrzeug 
zum Zeitpunkt der Widerhandlung führen durfte, oder 

b. glaubhaft macht, dass das Fahrzeug gegen ihren oder seinen Wil-
len benutzt wurde und dies trotz entsprechender Sorgfalt nicht 
verhindert werden konnte.

2745 Der Begriff «so» wird in der Bundesgesetzgebung häufig verwendet.
2746 Der Begriff «so» wird in der Bundesgesetzgebung häufig verwendet.
2747 Der Begriff «so» wird in der Bundesgesetzgebung häufig verwendet.
2748 Der Begriff «so» wird in der Bundesgesetzgebung häufig verwendet.
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VII. Schlussbemerkungen

Das Ordnungsbussenrecht ist trotz dessen Praxisrelevanz mit Literatur wenig 
durchdrungen. Bei der Verantwortlichkeit des Fahrzeughalters nach Art. 7 
OBG handelt es sich um kein Nischenthema. Die Strafverfolgungsbehörden be-
schäftigen sich tagtäglich mit der erwähnten Norm, was eine eingehende Be-
fassung mit ihr erfordert. Der Gesetzgeber hat Art. 7 OBG im Rahmen des Ver-
kehrssicherheitsprogramms Via sicura eingeführt (damals als Art. 6 aOBG/2014) 
und zeigt damit die aktuellen Entwicklungen2749 im Strassenverkehrsrecht 
besonders deutlich auf. Die Abkehr vom Schuldstrafrecht zur Erfüllung eines 
Sicherheitsbedürfnisses als weiterer Schritt vom Repressions- zum Präven-
tionsstrafrecht führt in erster Linie zu Rechtsunsicherheit. Der derzeitige Wort-
laut von Art. 7 OBG, wonach dem Fahrzeughalter die Busse «auferlegt» (Abs. 1) 
und er zu deren «Bezahlung» angehalten (Abs. 5) bzw. nicht mit einer solchen 
«bestraft» oder für diese ausdrücklich «verantwortlich» gemacht wird, wider-
spiegelt die Unklarheiten im Zusammenhang mit dieser Norm. Im Sinne der 
Rechtssicherheit sind nach der hier vertretenen Ansicht gewisse Änderungen 
im Zusammenhang mit der in Art. 7 OBG normierten Verantwortlichkeit des 
Fahrzeughalters notwendig. In einem ersten Schritt wird aber die Frage zu 
klären sein, welchem Rechtsbereich diese Bestimmung zuzuordnen ist. Erst, 
wenn dies klar ist, können auch die anzuwendenden Grundsätze und Garan-
tien bestimmt und mithin die Rechte und Pflichten des Fahrzeughalters fest-
gelegt werden. Dies ermöglicht wiederum eine für das jeweilige Rechtsgebiet 
systemimmanente Ausgestaltung von Art. 7 OBG. Zudem ist zu beachten, dass 
die stetige und rasche Fortentwicklung der Technik das heutige Strassenver-
kehrsrecht stets vor neue Herausforderungen stellt. Für die Zukunft wird 
bspw. zu diskutieren sein, ob die Verantwortlichkeit des Fahrzeughalters auch 
dann gegeben ist, wenn das Fahrzeug vollautonom fährt oder nicht klar ist, ob 
die Maschine oder der Mensch selbst das Fahrzeug geführt hat.2750 

2749 Bedürfnis nach mehr Verkehrssicherheit, Trend der Zunahme von Rechtsvorschriften, 
Streben nach einer (noch) effizienteren Strafverfolgung und Tendenz zur Verfahrens-
verkürzung.

2750 Vgl. Art. 1 Bst. v und Art. 8 Ziff. 1 Wiener Strassenkonvention.
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Anhang 1:  
Kantonalrechtliche 
Informations pflichten  
des Fahrzeughalters

Appenzell Ausserrhoden

Art. 74 Abs. 1 Ziff. 1 und Abs. 4 StPO (AR): Recht zur Zeugnisverweigerung und 
seine Ausnahmen (per 01.01.2011 aufgehoben)
1 Von der Zeugnispflicht sind ausgenommen:

1. der Ehegatte, die Bluts-, Adoptiv- und Stiefverwandten in auf- und ab-
steigender Linie, die Geschwister, der Schwager und die Schwägerin des 
Beschuldigten.
Besteht die das familiäre Verhältnis begründende Ehe nicht mehr, so gilt 
das Recht zur Zeugnisverweigerung für Tatsachen, welche sich vor der 
Eheauflösung zugetragen haben.

[…]

4 Das Zeugnisverweigerungsrecht nach Abs. 1 Ziff. 1 ist nicht gegeben, wenn es 
sich bei der Straftat ausschliesslich um eine Übertretung handelt.

Basel-Stadt

§ 13 StVO (BS): Halterpflichten
1 Die Halterin oder der Halter eines Motorfahrzeuges oder Fahrrades ist ver-

pflichtet, der Polizei Auskunft zu geben, wer das Fahrzeug geführt oder wem 
sie oder er es überlassen hat. Vorbehalten bleibt das Recht, der Polizei in sinn-
gemässer Anwendung der Bestimmungen der Strafprozessordnung über das 
Zeugnisverweigerungsrecht die Auskunft zu verweigern.

2  Die gewerbsmässige Vermieterin oder der gewerbsmässige Vermieter von 
Motorfahrzeugen hat ausserdem ein Verzeichnis der Mieterinnen und Mieter 
zu führen, in das die Polizei jederzeit Einsicht nehmen kann.
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§ 25 StVO (BS): Strafbestimmungen
1  Widerhandlungen gegen die Vorschriften dieser Verordnung werden mit Busse 

bestraft. Vorbehalten bleiben die einschlägigen Bestimmungen des Schweize-
rischen Strafgesetzbuches vom 21. Dezember 1937 und des Strassenverkehrs-
gesetzes (SVG) vom 19. Dezember 1958.

§ 29 ÜStG (BS): Haftung der Fahrzeughalterin oder des Fahrzeughalters
1 Wird die fehlbare Fahrzeugführerin oder der fehlbare Fahrzeugführer nicht 

anlässlich einer Widerhandlung, die mit einem Fahrzeug begangen wurde, an-
getroffen oder angehalten, wird die Ordnungsbusse der oder dem im Fahrzeug-
ausweis eingetragenen Fahrzeughalterin oder Fahrzeughalter auferlegt. 

2 Der Fahrzeughalterin oder dem Fahrzeughalter wird die Ordnungsbusse 
schriftlich eröffnet. Sie oder er kann sie innert 30 Tagen bezahlen. Wird die Bus-
se nicht innert 30 Tagen bezahlt, wird das ordentliche Verfahren durchgeführt. 

3 Nennt die Fahrzeughalterin oder der Fahrzeughalter Name und Adresse der 
fehlbaren Fahrzeugführerin oder des fehlbaren Fahrzeugführers, wird gegen 
diese oder diesen das Verfahren nach Abs. 2 eingeleitet. 

4 Kann mit verhältnismässigem Aufwand nicht festgestellt werden, wer die Wider-
handlung begangen hat, hat die Fahrzeughalterin oder der Fahrzeughalter die 
Ordnungsbusse zu bezahlen, es sei denn, sie oder er macht im ordentlichen 
Straf verfahren glaubhaft, dass das Fahrzeug gegen ihren oder seinen Willen 
benutzt wurde und dies trotz entsprechender Sorgfalt nicht verhindert werden 
konnte. 

Bern

Art. 8 KSVG (BE): Auskunftserteilung bei Widerhandlungen
1 Bei Widerhandlungen gegen die Strassenverkehrsvorschriften ist die Fahrzeug-

halterin oder der Fahrzeughalter verpflichtet, den Polizeiorganen des Kantons 
und der Gemeinden Name und Adresse der Fahrzeugführerin oder des Fahr-
zeugführers bekannt zu geben. Sind mehrere Personen als Fahrzeughalterin-
nen oder Fahrzeughalter eingetragen, trifft die Auskunftspflicht jede dieser 
Personen.

2 Ist das Fahrzeug auf eine juristische Person, eine Personengesellschaft oder 
eine Einzelfirma immatrikuliert, ist die mit der Führung der Geschäfte be-
traute Person zur Bekanntgabe von Name und Adresse der Fahrzeugführerin 
oder des Fahrzeugführers gegenüber den Polizeiorganen des Kantons und 
der Gemeinden verpflichtet. Sind mehrere Personen mit der Führung der 
Geschäfte betraut, trifft die Auskunftspflicht jede dieser Personen.
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3 Vorbehalten bleibt das Zeugnis- und Auskunftsverweigerungsrecht in sinn-
gemässer Anwendung der Bestimmungen des Gesetzes vom 15. März 1995 über 
das Strafverfahren (StrV [BE]). [FN 5: Aufgehoben durch EG vom 11.6.2009 zur 
Zivilprozessordnung, zur Strafprozessordnung und zur Jugendstrafprozess-
ordnung; BESG (BE) 271.1]

Art. 18 KSVG (BE): Strafe
1 Verstösse gegen die Art. 8 und 16 werden mit Busse bestraft.

Genf

Art. 9A LaLCR (GE): Obligation de renseigner
1 En cas d’infraction à la loi sur la circulation routière commise avec un véhicule 

immatriculé au nom d’une personne morale ou immatriculé sous l’adresse d’une 
entreprise à raison individuelle, le détenteur de ce véhicule est tenu d’indiquer 
à la police l’identité du conducteur ou de désigner la personne à laquelle le véhi-
cule a été confié.

2 Si le détenteur est une personne morale, notamment une société anonyme, 
l’obligation de renseigner incombe à l’administrateur de la société. Lorsqu’il y 
a plusieurs administrateurs, l’obligation de renseigner incombe au président 
du conseil d’administration.

3 Celui qui professionnellement loue des véhicules à moteur doit tenir un registre 
des locataires auxquels la police peut accéder en tout temps.

Art. 18 LaLCR (GE): Disposition pénale
1 Les contrevenants aux dispositions de la présente loi sont passibles de l’amende.
2 La complicité est punissable.

Graubünden

Art. 3 EGzSVG (GR): Auskunftserteilung
1 Die Halterin oder der Halter eines Fahrzeugs ist verpflichtet, der Polizei darü-

ber Auskunft zu erteilen, wer es geführt hat oder wem es überlassen wurde. 
Diese Auskunftspflicht entfällt, wenn die Voraussetzung des Zeugnisverwei-
gerungsrechtes gemäss Strafprozessordnung [FN 6: SR 312.0] erfüllt ist.

Art. 15 EGzSVG (GR): Strafandrohung
1 Übertretungen von Bestimmungen dieses Gesetzes oder gestützt darauf erlas-

sener Vorschriften werden mit Busse bis 1000 Franken bestraft.
2 … [aufgehoben]
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St. Gallen

Art. 28bis PG (SG): Feststellung der Personalien des Fahrzeugführers
1 Die Polizei kann den Halter eines Motorfahrzeuges und jeden, dem ein solches 

zum Gebrauch überlassen wurde, zur Auskunft verpflichten, wer das Fahrzeug 
geführt oder wem er es überlassen hat.

2 Die Auskunft kann verweigern, wer ein Zeugnisverweigerungsrecht nach dem 
Gesetz über die Strafrechtspflege hat.

Art. 12 UeStG (SG): Missachtung einer polizeilichen Anordnung
1 Wer einer Anordnung der Polizei nicht nachkommt, die sie im Rahmen ihrer 

Befugnisse erlässt, wird mit Busse bestraft.

Tessin

Art. 16 Legge di applicazione (TI): Obbligo di informare
1 Se richiesto, il detentore di un veicolo a motore o di un velocipede ha l’obbligo 

di fornire agli organi di polizia le informazioni necessarie al fine di identificare 
l’autore di un’infrazione alla LCS commessa con il suo veicolo.

2 Sono applicabili per analogia le norme del Codice di procedura penale del 
5 ottobre 2007 sui testimoni.

Art. 22 Legge di applicazione (TI): Penalità e sanzioni
1 Le contravvenzioni alle norme della presente legge sono punite con la multa 

fino a CHF 100’000.—.
2 Sono riservate le disposizioni penali previste dalla legislazione federale.

Thurgau (per 1. Januar 2022 aufgehoben)

§ 38 EG StGB (TG): Verweigerung der Lenkerangabe
1 Wer es als Halterin oder Halter eines Fahrzeuges auf behördliche Anfrage 

unterlässt, die Lenkerin oder den Lenker des Fahrzeuges zu benennen, wird 
mit Busse bestraft.

Wallis

Art. 18 AGSVG (VS): Auskunftspflicht
1 Der Halter eines Motorfahrzeuges oder eines Fahrrades ist verpflichtet, der 

Behörde die notwendigen Auskünfte zu erteilen, um den Täter einer mit seinem 
Fahrzeug begangenen Widerhandlung gegen das SVG ausfindig machen zu 
können.
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2 Vorbehalten bleiben die von der Strafprozessordnung vorgesehenen Befrei-
ungen von der Zeugnispflicht. Die einvernommene Person ist ausdrücklich 
auf diese Bestimmungen aufmerksam zu machen.

Art. 27 AGSVG (VS): Strafbestimmungen
1 Wer gegen die Bestimmungen des vorliegenden Gesetzes verstösst, wird, sofern 

keine andere Strafbestimmung anwendbar ist, mit Haft oder mit Busse bestraft.
2 Das Gesetz über die Übertretungen von Polizeivorschriften ist anwendbar.

Zürich

§ 15 Abs. 1 und Abs. 2 VAG (ZH)
1 Der Halter eines Motorfahrzeuges oder Fahrrades ist verpflichtet, der Polizei 

Auskunft zu geben, wer das Fahrzeug geführt oder wem er es überlassen hat. 
Vorbehalten bleibt das Recht, der Polizei in sinngemässer Anwendung der Be-
stimmungen der Strafprozessordnung über das Zeugnisverweigerungsrecht 
die Auskunft zu verweigern.

2  Der gewerbsmässige Vermieter von Motorfahrzeugen oder Fahrrädern hat 
ausserdem ein Verzeichnis der Mieter zu führen, in das die Polizei jederzeit Ein-
sicht nehmen kann.

§ 18 VAG (ZH)
Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften dieses Gesetzes oder der gestützt 
darauf erlassenen Verordnungen werden mit Busse bestraft. In leichten Fällen 
kann ein Verweis erteilt werden.
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Anhang 2:  
Vorschriften des nieder-
ländischen Rechts betreffend 
den Fahrzeughalter

Art. 5 WAHV (NL)
Indien is vastgesteld dat de gedraging heeft plaatsgevonden met of door middel van 
een motorrijtuig waarvoor een kenteken is opgegeven, en niet aanstonds is vastge-
steld wie daarvan de bestuurder is, wordt, onverminderd het bepaalde in art. 31, twee-
de lid, de administratieve sanctie opgelegd aan degene op wiens naam het kenteken 
ten tijde van de gedraging in het kentekenregister was ingeschreven. Daarbij wordt hij 
gewezen op het bepaalde in art. 8.

Steht fest, dass die Tat mit oder durch ein Kraftfahrzeug begangen wurde, für das 
ein amtliches Kennzeichen eingetragen ist, und steht nicht sofort fest, wer die Fahr-
zeugführerschaft ist, so wird die verwaltungsrechtliche Sanktion unbeschadet des 
Art. 31 Abs. 2 gegen die Person verhängt, auf deren Namen das Kennzeichen zum Zeit-
punkt der Tat in das Fahrzeugregister eingetragen war. Dabei ist er auf die Bestim-
mungen des Art. 8 hinzuweisen.2751

Art. 5a WAHV (NL)
Indien is vastgesteld dat de gedraging heeft plaatsgevonden met of door middel van 
een motorrijtuig, waarmee een aanhangwagen waarvoor een kenteken is vereist, 
wordt voortbewogen, dan wel waaraan een aanhangwagen waarvoor een kenteken 
is vereist, is gekoppeld, en niet aanstonds is vastgesteld wie daarvan de bestuurder is, 
wordt, onverminderd het bepaalde in art. 31, tweede lid, de administratieve sanctie 
opgelegd aan degene op wiens naam het kenteken van het motorrijtuig ten tijde van 
de gedraging in het kentekenregister was ingeschreven. Indien het kenteken van het 
motorrijtuig niet is vastgesteld, wordt, onverminderd het bepaalde in art. 31, tweede 
lid, de administratieve sanctie opgelegd aan degene op wiens naam het kenteken van 
de aanhangwagen ten tijde van de gedraging in het kentekenregister was ingeschre-
ven. In beide gevallen wordt hij gewezen op het bepaalde in art. 8.

2751 Übersetzt am 23. September 2022 mit DeepL.
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Steht fest, dass das Verhalten mit oder mittels eines Kraftfahrzeugs stattgefunden hat, 
mit dem ein zulassungspflichtiger Anhänger gefahren wird oder an das ein zulas-
sungspflichtiger Anhänger angekuppelt ist, und steht nicht sofort fest, wer die Fahr-
zeugführerschaft ist, so wird die Verwaltungssanktion unbeschadet der Bestimmun-
gen von Art. 31 Abs. 2 gegen die Person verhängt, auf deren Namen das Kennzeichen 
des Kraftfahrzeugs zum Zeitpunkt des Verhaltens im Kennzeichenregister einge-
tragen war. Wurde das amtliche Kennzeichen des Kraftfahrzeugs nicht festgestellt, 
so wird die verwaltungsrechtliche Sanktion unbeschadet des Art. 31 Abs. 2 gegen die 
Person verhängt, auf deren Namen das amtliche Kennzeichen des Anhängers zum 
Zeitpunkt der Zuwiderhandlung in das Fahrzeugregister eingetragen war. In beiden 
Fällen wird er auf die Bestimmungen von Art. 8 aufmerksam gemacht.2752

Art. 5b WAHV (NL)
1 Indien is vastgesteld dat de gedraging heeft plaatsgevonden met of door middel 

van een motorrijtuig waarmee een niet-kentekenplichtige aanhangwagen wordt 
voortbewogen, dan wel waaraan een niet-kentekenplichtige aanhangwagen is 
gekoppeld, en niet aanstonds is vastgesteld wie daarvan de bestuurder is, wordt, 
onverminderd het bepaalde in art. 31, tweede lid, de administratieve sanctie op-
gelegd aan degene op wiens naam het kenteken van het trekkend motorrijtuig 
ten tijde van de gedraging in het kentekenregister was ingeschreven.

2 Indien is vastgesteld dat de gedraging heeft plaatsgevonden met of door middel 
van een kentekenplichtige aanhangwagen, wordt de administratieve sanctie 
opgelegd aan degene op wiens naam het kenteken van de aanhangwagen ten 
tijde van de gedraging in het kentekenregister was ingeschreven. Indien het ken-
teken van de aanhangwagen niet is vastgesteld, dan wel indien de aanhangwa-
gen niet kentekenplichtig is, wordt de administratieve sanctie opgelegd aan degene 
die ten tijde van de gedraging eigenaar of houder was van de aanhangwagen.

3 Indien sprake is van een geval als bedoeld in het eerste of tweede lid dan wordt 
daarbij gewezen op het bepaalde in art. 8.

1 Steht fest, dass die Tat mit oder durch ein Motorfahrzeug begangen wurde, mit 
dem ein nicht zulassungspflichtiger Anhänger geführt wird oder an das ein 
nicht zulassungspflichtiger Anhänger angehängt ist, und steht nicht sofort fest, 
wer der Lenker ist, so wird die Verwaltungssanktion unbeschadet des Art. 31 
Abs. 2 gegen die Person verhängt, auf deren Namen das amtliche Kennzeichen 
des Zugfahrzeugs zum Zeitpunkt der Tat im Register eingetragen war.

2 Wird festgestellt, dass die Tat mit oder mittels eines zulassungspflichtigen 
Anhängers begangen wurde, so wird die Verwaltungssanktion gegen die Person 
verhängt, auf deren Namen die Zulassungsnummer des Anhängers zum Zeit-

2752 Übersetzt am 23. September 2022 mit DeepL.
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punkt der Tat im Zulassungsregister eingetragen war. Wurde die Zulassungs-
nummer des Anhängers nicht festgestellt oder ist der Anhänger nicht zulas-
sungspflichtig, so wird die Verwaltungssanktion gegen die Person verhängt, 
die den Anhänger zum Zeitpunkt der Zuwiderhandlung besass oder hielt.

3 Liegt ein Fall nach Abs. 1 oder 2 vor, so wird auf Art. 8 verwiesen.2753

Art. 8 WAHV (NL)
De officier van justitie vernietigt de beschikking indien, in het geval van art. 5 onder-
scheidenlijk art. 5a, degene op wiens naam het kenteken in het kentekenregister is 
ingeschreven:
a. aannemelijk maakt dat tegen zijn wil door een ander van het motorrijtuig onder-

scheidenlijk de aanhangwagen gebruik is gemaakt en dat hij dit gebruik redelij-
kerwijs niet heeft kunnen voorkomen,

b. een voor een termijn van ten hoogste drie maanden schriftelijk bedrijfsmatig 
aangegane huurovereenkomst overlegt waaruit blijkt wie ten tijde van de gedra-
ging de huurder van het motorrijtuig onderscheidenlijk de aanhangwagen was, 
dan wel

c. een vrijwaringsbewijs, bedoeld in art. 1, onderdeel i, van het Kentekenreglement, 
of een verklaring als bedoeld in de art. 31 tot en met 33 van het Kentekenregle-
ment, overlegt waaruit blijkt dat hij ten tijde van de gedraging geen eigenaar of 
houder meer was van het betrokken motorrijtuig onderscheidenlijk de betrok-
ken aanhangwagen.

In de onder a, b en c bedoelde gevallen is de officier van justitie bevoegd tot het opleg-
gen van een administratieve sanctie aan degene die de gedraging heeft verricht of aan 
degene die de huurder van het motorrijtuig onderscheidenlijk de aanhangwagen was, 
dan wel aan degene aan wie het motorrijtuig onderscheidenlijk de aanhangwagen 
werd overgedragen. De art. 4, 6 en 7 zijn alsdan van overeenkomstige toepassing, met 
dien verstande dat de beschikking uiterlijk binnen acht maanden nadat de gedraging 
heeft plaatsgevonden wordt bekendgemaakt.

Die Staatsanwaltschaft hebt die Anordnung auf, wenn in den Fällen des Art. 5 bzw. 
des Art. 5a die Person, auf deren Namen die Zulassung des Fahrzeugs im Fahrzeug-
register eingetragen worden ist,
a. plausibel darlegt, dass das Kraftfahrzeug oder der Anhänger gegen ihren Wil-

len von einer anderen Person benutzt wurde und dass sie diese Benutzung 
vernünftigerweise nicht verhindern konnte,

b. einen schriftlichen gewerblichen Mietvertrag für einen Zeitraum von höchs-
tens drei Monaten vorlegt, aus dem hervorgeht, wer zum Zeitpunkt des Ver-
haltens Mieter des Kraftfahrzeugs oder Anhängers war, oder

2753 Übersetzt am 23. September 2022 mit DeepL.
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c. eine Entschädigungsbescheinigung gemäss Art. 1 Ziff. i der Zulassungsordnung 
oder eine Erklärung gemäss den Art. 31 bis 33 der Zulassungsordnung vorlegt, 
aus der hervorgeht, sie er zum Zeitpunkt des Verhaltens nicht mehr Eigentü-
mer oder Halter des betreffenden Kraftfahrzeugs oder Anhängers war.

In den unter a, b und c genannten Fällen ist die Staatsanwaltschaft befugt, gegen 
die Person, die die Handlung vorgenommen hat, oder gegen die Person, die Mieter 
des Kraftfahrzeugs bzw. des Anhängers war, oder gegen die Person, der das Kraft-
fahrzeug oder der Anhänger überlassen wurde, eine Verwaltungsstrafe zu verhän-
gen. Die Art. 4, 6 und 7 gelten dann entsprechend mit der Massgabe, dass die Ent-
scheidung spätestens acht Monate nach dem betreffenden Verhalten bekannt ge-
geben wird.2754

2754 Übersetzt am 25. April 2022 mit DeepL.
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Sachregister
A
Adäquanz der Kausalität  112
Administrativmassnahmenverfahren

Ablehnung des Ordnungsbussenverfahrens  312
Bei Durchführung des Ordnungsbussenverfahrens  210
Bei Durchführung des Strafverfahrens  310
Besonders leichte Fälle  310
Fehlende oder nicht fristgerechte Bezahlung der Ordnungsbusse  312
Führerausweisentzug  30, 120, 211, 313, 372
Leichte Fälle  311
Ordnungsbussenverfahren  272, 309
Verkehrssicherheit  314
Verwarnung  siehe Verwarnung
Verzicht  55, 310, 313
Vorgehen  30

Akteneinsicht  184, 340
Alibi  201, 207, 215
Anhänger  33, 34, 95, 213, 259, 307, 333
Anhörungsbogen  282, 287, 296
Äquivalenzprinzip  137
Arbeitgeber  329
Asperationsprinzip  305
Auskunftsverweigerungsrecht  10, 91, 181, 183, 186, 189, 216, 308
Aussageverweigerungsrecht  10, 91, 181, 183, 186, 189, 205, 216, 308
Ausschlussgründe

Ablehnung  23, 26, 177, 202, 304, 312, 345, 378
Alter  21, 313
Fehlende oder nicht fristgerechte Bezahlung  23, 26, 37, 177, 202, 304, 312, 

313, 317, 340, 345, 358, 369, 378
Gesamtbussenbetrag  21, 22, 25, 313
Keine Beobachtung durch Polizeiangehörige  21
Personenschaden  21, 70
Sachschaden  21, 70
Überwachungsanlage  siehe Überwachungsanlage
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Überwachungsanlage  siehe Überwachungsanlage
Verfahrenshandlungen gemäss StPO  21
Weitere geringfügige Strassenverkehrsdelikte  19, 158

Aussenverweis  162
Art. 6 f. VStrR  327
Art. 78 VZV  354
Art. 102 StGB  321

Ausweispflicht  33
Autobahn

Geschwindigkeitsüberschreitung  324
Parkieren  272, 303, 309
Zuständigkeitsabschnitte  5

B
Beauftragte Person  279, 351
Bedenkfristformular  36, 37, 40, 357
Befreiungsbeweis

Vergleich zum privatrechtlichen Haftungsausschluss  46
Vergleich zur strafrechtlichen Sorgfaltspflicht  46
Voraussetzungen  44

Begünstigung  362
Benutzungsgebühr  138
Bescheinigung über die Verantwortlichkeitsfreistellung  349
Beschleunigungsgebot  153, 201, 288
Beschlussverfahren

Ausbau der Rechte der beschuldigten Person  341
Deutschland  268, 342
Einwilligung  342
Freispruch  268
Hauptverhandlung  268
Reformatio in peius  268, 342
Schweiz  268, 341
Vorgehen  268

Betreibungsverfahren  316
Beweis des Gegenteils  277, 288, 366
Beweislastumkehr  205, 214, 217
Blankettnorm  163
Blutprobe  7, 98, 106, 170
Bussgeldbescheid

Aufrechterhaltung  266
Erlass eines neuen Bussgeldbescheids  267
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Reformatio in peius  264, 341
Rücknahme  266

Bussgeldverfahren
Einstellung  265
Staatsanwaltschaft  262
Verfahrensabtretung  262
Verfahrenskosten  265
Verfahrensübernahme  262
Verwaltungsbehörde  261
Vorgehen  261

C
Cannabis  9
D
Derogatorische Kraft des Bundesrechts  97, 153
Deutsch-schweizerischer Polizeivertrag  74, 316
Dispositionsmaxime  196
Double instance  269
Drittverschulden  115
E
Eigenhändige Delikte  77
Eigentumsgarantie  160, 188, 189, 192, 198, 344, 371
Einsprache  200, 266, 269, 341, 342, 367
Einspruch  266, 341
Einstellung

Bussgeldverfahren  265
Ne bis in idem  210
Schuldunfähigkeit  286
Unbekannte Täterschaft  40
Verfahrenskosten  30, 284, 366, 367, 369
Verjährung des Ordnungsbussentatbestands  285
Verzicht auf die Strafverfolgung  265
Wegfallen von Delikten  21

Einwände des Fahrzeughalters
Aussage gegen Aussage-Situation  41
Befreiungsbeweis  siehe Befreiungsbeweis
Behauptung, nicht tatsächlicher Halter zu sein  288
Benennung der Täterschaft  39, 40, 45
Bestreitung des Sachverhalts  27
Einleitung des Ordnungsbussenverfahrens trotz Ausschlussgrund  26
Einleitung des Verfahrens ohne sachlichen Grund  29, 263
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Falsche Annahme von Ausschlussgründen  22
Fehlende Kenntnis von der Täterschaft trotz Benennung  284, 287
Fehlende Ortskenntnis  77
Fehlerhafte Adressierung durch die Polizei  29, 264
Fehlerhafte Verzeigung  25
Leasingvertrag  siehe Leasingvertrag
Leihvertrag  siehe Leihvertrag
Mietvertrag  siehe Mietvertrag
Verfahrensverzögerung  288
Verzeigung trotz Bezahlung der Busse  28
Zustellungsfehler  29, 47

Eisenbahn
Fahrzeuge  95
Störerprinzip  112

Elektro-Stehroller  5
Engel-Kriterien

Art und Schwere der angedrohten Sanktion  127
Art und Schwere der Widerhandlung  123
Einordnung der Vorschrift nach nationalstaatlichem Recht  121

Entkriminalisierung  26, 192, 198, 255, 359, 361, 364
Entlastende

Beweismittel  206
Momente  200, 288, 351

Entschädigung  50, 92, 268, 342
Entzug

Sicherungsentzug  120, 211
Warnungsentzug  120, 210, 211

Erfolgsstrafrecht  76, 223, 361
Ersatzfreiheitsstrafe  121, 129, 155, 179, 224, 225, 227, 360, 367
F
Fahreignungsregister  272
Fahrräder  34, 94, 95, 97
Fahrtenbuchauflage

Aufbewahrungsfrist  375
Bei der Bussenerhebung  372
Bei der Kostenregelung  372
Dauer  375
Eintragung im IVZ  375
Hinweis im Ordnungsbussenverfahren  375
Kosten  371
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Rechtliches Gehör  374
Sanktionierung  354, 376
Speicherung im deutschen Fahrzeugregister  274
Überwachung des Fahrzeugs  siehe Überwachung des Fahrzeugs
Unbekannte Täterschaft  274
Verfügung  376
Verhältnismässigkeit  371, 373
Verwarnungsverfahren  373
Vollzug  375
Wiederholte Verkehrsregelverletzungen  373
Zuständigkeit  372

Fahrzeugausweis
Ausnahmen von der Ausweispflicht  33
Ausweispflichtige Fahrzeuge  33
Einziehung  333
Erteilung  34, 332
Meldepflicht  312, 319, 332, 351
Überlassen des Fahrzeugs an eine Person ohne Ausweis  332
Unternehmen  54, 56, 88, 164, 280, 295, 318
Verweigerung  333

Fahrzeugregister  280
Faires Verfahren  94, 153, 169, 185, 199, 222, 232, 340
Familienleben  94, 110, 183
Finanzielle Haftung  109, 110, 225, 242
Freie Beweiswürdigung  153

Beurteilungsfreiheit des Gerichts  204, 206, 216
Entlastende Beweismittel  siehe Entlastende

Freispruch  21, 30, 40, 89, 187, 203, 206, 207, 209, 210, 223, 268, 286, 367, 368
Führerausweisentzug  211, 313

Auschluss des Ordnungsbussenverfahrens  310
Sicherungsentzug  120, 211
Strafcharakter  211
Warnungsentzug  120, 210, 211

Fussgänger  275
G
Gebühr

Benutzungsgebühr  138
Definition  134
Konzessionsgebühr  138
Verwaltungsgebühr  139
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Geburtsdatum  22, 87, 315, 346, 347
Gefährdung  18, 19, 69, 70, 114, 182, 226, 312, 314
Gefährdungshaftung  68, 223, 224, 250
Geldbusse  261, 302, 303, 304, 309, 317
Gemeinlastprinzip  136
Gemischte Straftat  124
Generalprävention  9, 12, 96, 128, 191, 224
Geschäftsherrenverantwortlichkeit

Abgrenzung zur Strafbarkeit des Arbeitgebers/Vorgesetzten gemäss  
SVG  329

Abgrenzung zur Unternehmensstrafbarkeit/Unternehmensverantwort-
lichkeit  327

Abgrenzung zur Vertreterverantwortlichkeit  328
Anwendbarkeit im Ordnungsbussenbereich  330
Aussenverweis in Art. 7 OBG  328
Garantenstellung gemäss Art. 6 VStrR  328, 331, 336
Kantonalrechtliche Informationspflicht des Geschäftsherrn  338
Sonderstellung gemäss Art. 7 VStrR  329
Überwachung des Fahrzeugs siehe Überwachung des Fahrzeugs
Unbekannte verantwortliche Person  330
Verletzung einer Rechtspflicht  217, 319

Geschwindigkeitsüberschreitung  10, 22, 77, 130, 174, 186, 275, 307
Gesetzmässigkeitsprinzip  158, 160, 355, 357
Gewaltentrennung  154
Grundrechte  153, 187
Grundsatz der freien Beweiswürdigung

Beurteilungsfreiheit durch materiellen Halterbegriff  350
In dubio pro duriore  202
In dubio pro reo  202
Regelungsvorschläge  350
Verletzung  202, 390

Grundsatz der Öffentlichkeit des gerichtlichen Verfahren  siehe Öffentlichkeits-
grundsatz

H
Haftpflicht des Motorfahrzeughalters

Abgrenzung zur Halterverantwortlichkeit gemäss Art. 7 OBG  67, 224
Befreiungsbeweis  46
Eintragung im Fahrzeugausweis  277
Familienhaupthaftung  46
Indizienwirkung  277
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Mithalterschaft  278
Personenschaden  224
Sachschaden  224
Sorgfaltsbeweis  46
Tierhalterhaftung  46
Unternehmenshaftung  166
Versicherung  333
Wiederherstellung des ordnungsgemässen Zustands  224

Halterbegriff
Formeller  31, 35, 76, 165, 277
Haftpflichtrechtlicher  31, 35
Indizienwirkung  siehe Indizienwirkung
Materieller  31, 35, 224, 276, 350
Verfügungsgewalt  32
Verfügungsverantwortung  32

Handlungsprogramm Via sicura  11, 73, 107, 314
Hauptverfahren

Aktenübersendung an das Gericht  267
Aktenübersendung an die Staatsanwaltschaft  267
Anfechtbarkeit des Kostenentscheids  268, 269, 345
Gebühr des Kostenentscheids  268
Schriftliches Beschlussverfahren  268
Vorgehen  267

Höhere Gewalt  115, 204
Hybridnorm  150, 152, 171, 246
I
Individualäquivalenz  135, 136, 352
Individuallastprinzip  136
Indizienwirkung

Deutschland  277
Fahrzeugausweiseintrag  31, 206, 352
Haftpflichtrechtliches Verfahren  277
Registereintrag  350
Schweiz  277
Strafverfahren  205, 277

In dubio pro duriore  202
In dubio pro reo  41, 202

Beweiswürdigungsregel  203
Definition  203
Freispruch  203
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Informationspflicht des Fahrzeughalters
Direkte  76, 83, 175, 176, 189, 364
Geschäftsherr  338
Indirekte  175, 180
Kantonalrechtliche  83, 364
Verbot des Selbstbelastungszwangs  174

Informationssystem Verkehrszulassung (IVZ)  34, 49, 54, 226, 280, 349, 375
Inkasso

Ausländische Behörde  343
Privates Unternehmen  343
Unternehmenssitz im Ausland  284, 316

J
Juristische Person  17
Justizgewährleistungspflicht  154
K
Kantonalrechtliche Informationspflicht des Fahrzeughalters

Appenzell Ausserrhoden  86
Basel-Stadt  83
Bern  89
Genf  87
Graubünden  84
St. Gallen  84
Strafprozessuale Natur  90
Tessin  86, 96
Thurgau  89
Wallis  85, 96
Zürich  83

Kausalabgabe
Definition  134
Orientierung am Behördenaufwand  136
Staatliche Leistung und private Gegenleistung  134

Kausalhaftung  224
Kontrollschilder

Abgabe  332
Ausfuhr  350
Führen des Fahrzeugs durch Drittperson  333
Inverkehrsetzung des Fahrzeugs  33
Parkieren ohne Kontrollschilder auf öffentlichem Grund  20, 308
Parkieren ohne Kontrollschilder auf privatem Grund  308

Konzessionsgebühr  138
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Kostenauferlegung in Deutschland
Adressat  276
Anhörungsbogen  282, 287
Beauftragte Person  siehe Beauftragte Person
Entkriminalisierung  255
Fliessender Verkehr  275
Indiziwirkung  277
Materieller Halterbegriff  276
Mithalterschaft  278
Öffentlicher Verkehrsraum  275
Rechtshilfe  283
Ruhender Verkehr  275
Unangemessener Ermittlungsaufwand  273, 281, 282
Unbilligkeit  286, 365
Unmöglichkeit der Täterermittlung  281
Unternehmen  280
Vereinbarkeit mit rechtsstaatlichen Grundsätzen  253, 301
Verfolgungsverjährung  284

Kostendeckungsprinzip  136
Kostenentscheid  366, 369
Kostenregelung

Einstellung  366
Ersatzfreiheitsstrafe  367
Hinweis im Strafbefehl  367
Kostenentscheid  siehe Kostenentscheid
Neuregelung  359, 369
Nichtanhandnahme  366
Polizeirechtliche Kostenregelung  109
Rechtsmittel  367
Verfolgungsverjährung  368
Verhältnismässigkeit  189, 363, 364

Kriminalstrafe  105, 106, 119
Kriminalstrafrecht  127, 131, 132, 191, 217, 306
Kumulationsprinzip

Deutschland  305
Rechtsgleichheitsgebot  305
Schweiz  305
Übertretungstatbestände  305
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L
Landeszeichen  20, 159, 307
Leasingvertrag  279, 289, 346
Legalitätsprinzip

Analogieverbot  158, 167
Bestimmtheitsgebot  76, 163, 164
Definition  160
Geltungsbereich  160
Gewohnheitsrecht  161
Regelungsvorschläge  315
Unternehmensverantwortlichkeit  161, 163
Verstoss  55, 160, 247, 387

Leichte Fälle  311
Leicht-Motorfahrräder  33
Leihvertrag  41, 278, 279, 289, 346
Lichtsignal  10, 70, 130
M
Materieller Halterbegriff

Anwendbarkeit des Ermittlungsverfahrens  355
Anwendbarkeit des Untersuchungsverfahrens  356
Definition  siehe Halterbegriff
Fragen zur Sachverhaltsfeststellung  358
Vorgehen bei fliessendem Verkehr  358
Vorgehen bei ruhendem Verkehr  357

Menschenwürde  153, 185
Mieterverzeichnis  274, 334, 336, 347, 353
Mietvertrag  41, 45, 278, 279, 289, 334, 346, 353
Mietwagenfirma  315, 334, 347, 348
Mithalterschaft  278, 351
Mittellosigkeit  24, 312
Motorfahrräder  33
N
Ne bis in idem  42, 209

Definition  209
Identität von Tat  210
Identität von Täter  210
Vereinbarkeit  209

Nemo tenetur se ipsum accusare  57, 169, 188, 192, 247, 254, 359
Nichtanhandnahme  21, 30, 40, 210, 265, 285, 366, 367, 369
Nichtigkeit der polizeilichen Verfügung  26, 27
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Nichtigkeit des Strafbefehls  27, 28, 165
O
Öffentliche Abgabe

Besondere öffentliche Abgabe  142
Definition  134
Gebühr  137
Kausalabgabe  134
Lenkungsabgabe  140
Steuer  140

Öffentlichkeitsgrundsatz  154, 341
Offizialprinzip  154

Definition  196
Geltungsbereich  196
Private Dienstkräfte  197, 343, 344
Regelungsvorschläge  343
Verstoss  196, 389

Ökonomische Verwaltungs- und Prozessführung  12, 19, 59, 71, 119, 125, 139, 
156, 188, 190, 266, 282, 317, 327, 337, 338, 364, 367

Opportunitätsprinzip  154, 317
Ordnungsbusse

Aufheben einer Ordnungsbusse im ordentlichen Strafverfahren  25
Aussprechen einer Ordnungsbusse im ordentlichen  

Strafverfahren 24
Echte Strafe  74, 94, 128, 223
Einbringlichkeit  284
Ersatzfreiheitsstrafe nach fixem Umwandlungssatz  79, 155, 226, 227
Fehlende oder nicht fristgerechte Bezahlung  23, 28, 206, 312
Gesamtbussenbetrag  21, 22, 25, 312
Höchstbetrag  7, 44, 128, 129, 179, 305
Kumulationsprinzip  304
Pauschale Bussenerhebung  225, 226, 302, 360
Rechtskraft  28, 264
Strafbefreiung  24, 362
Verhältnismässigkeit  189, 363
Verzeigung trotz Bezahlung der Busse  28
Vollzug  287, 316
Zahlungserinnerung  36, 47, 53, 340, 357, 358, 375

Ordnungsbussentatbestände  18
Bussenliste 1 Anhang 1 OBV  8, 19, 163, 307
Wegfallen von Delikten  21

443 Sachregister

https://perma.cc/MQ79-XGBK


Ordnungsbussenverfahren
Ablehnung  23, 27, 30, 184, 206, 312, 313, 340, 358, 369
Akteneinsicht  184, 340
Anonymes Verfahren  28
Ausschluss des Administrativmassnahmenverfahrens  31, 210, 272, 309
Ausschlussgründe  siehe Ausschlussgründe
Begünstigung  362
Behördenstruktur  345
Digitalisierung  36, 316, 357, 375
Einordnung als Strafverfahren  81
Einwände des Fahrzeughalters  siehe Einwände des Fahrzeughalters
Entkriminalisierung  26, 192, 198, 359, 361
Hinweis auf das kostenpflichtige Strafverfahren  339
Hinweis auf die Fahrtenbuchauflage  375
Hinweis auf die Möglichkeit der Ablehnung des Ordnungsbussenver-

fahrens  340
Kostenentscheid  siehe Kostenentscheid
Kostenfreiheit  29, 303, 370
Nichtigkeit der polizeilichen Verfügung  27
Ordnungsbussen-Steckzettel  29, 36, 48, 258, 316, 357, 375
Quittung  37
Revision  9, 16, 157, 160, 197, 306
Übertretungsvorhalt  siehe Übertretungsvorhalt
Verfahrensabtretung  263
Verfahrenserledigung  265
Vorgehen  18
Zustellung  siehe Zustellung

Organverantwortlichkeit
Abgrenzung zur Unternehmensstrafbarkeit/Unternehmensverant-

wortlichkeit  327
Aussenverweis in Art. 7 OBG  328
Garantenstellung  siehe Geschäftsherrenverantwortlichkeit
Verletzung einer Rechtspflicht  siehe Geschäftsherrenverantwortlichkeit

OSINT-Abfrage  284
P
Parkieren

Autobahn  303, 309
Kontrolle  197
Nichtingangsetzen der Parkuhr  20
Parkbusse  343
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Parkgebühr  138
Parkieren ohne Kontrollschilder  20, 308
Parkverbot  70, 167
Strassenverzweigung  12
Überschreiten der Parkzeit  8, 12, 22, 77, 82

Pauschale Bussenerhebung  siehe Ordnungsbusse
Pauschalgebühr  29, 303
Persönliche Freiheit  96, 110, 160, 188, 189, 192, 344, 371
Pflichten des Fahrzeughalters

Fahrtenbuchauflage  siehe Fahrtenbuchauflage
Mieterverzeichnis  siehe Mieterverzeichnis
Strassenverkehrsrechtliche Pflichten des Fahrzeughalters  331
Überwachung des Fahrzeugs  siehe Überwachung des Fahrzeugs
Vorschriftsgemässes Fahrzeug  32, 45

Polizeiaufgabe
Anzeigepflicht der Polizei  317
Atemalkoholtest  99
Ausschreibung  49, 315, 316, 346
Ausübung der Strafrechtspflege  197, 343
Beweismittelerhebung und -sicherung  100, 109, 118, 173
Blutprobe  98, 106
Bussenerhebung  344
Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung  106, 109
Private Dienstkräfte  100
Rückweisung an die Polizei  263
Sachverhaltsermittlung  199, 369
Schnittstellenbereich  106
Verkehrskontrolle  10, 98
Verstärkte Einflussnahme im Vorverfahren  98, 106, 365
Verzeigung  22, 40, 209, 258
Verzicht auf die Strafverfolgung  365
Vorgehen im Ordnungsbussenverfahren  36
Vortest  7, 98

Polizeipostenregister  130
Private Dienstkräfte

Bussenerhebung  100, 197, 343
Delegation an Privatpersonen gemäss kantonalem Recht  100, 197, 344
Diskussion in der Schweiz und in Deutschland  258
Gewaltmonopol  198
Grundrechtseingriff  198, 344
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Hilfstätigkeit  197, 343
Rekrutierung und Ausbildung  344

Privatleben  94, 110, 183
R
Radarfoto  207, 216, 348, 358
Raser  4, 11
Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens  94, 110, 183
Rechtliches Gehör  40, 92, 153, 216, 342
Rechtsgleichheitsgebot

Definition  154
Geltungsbereich  153, 154
Geringfügige Strassenverkehrsdelikte  306
Halter eines Schiffes  157
Kumulationsprinzip  siehe Ordnungsbusse
Pauschale Bussenerhebung  siehe Ordnungsbusse
Regelungsvorschläge  302
Schnittstellenbereich  155
Verletzung  54, 153, 246, 386

Rechtsgüter  226
Eigentum  70, 96
Geordneter Gang der Rechtspflege  71
Individualrechtsgüter  69
Kollektivrechtsgüter  71
Leib und Leben  70
Öffentliches Vermögen  71
Persönliche Freiheit  96
Präventiver Rechtsgüterschutz  72, 73
Rechtsgüterschutz als Aufgabe des Strafrechts  69
Strassenverkehr  71
Verwaltungsgüter  71

Rechtshilfe  49, 283, 297, 346
Rechtshilfeführer  49, 346
Rechtsmittel

Berufung  269
Beschwerde  367
Beschwerde in Strafsachen  269

Rechtsmittelverfahren
Deutschland  268
Reformatio in peius  268
Schweiz  268
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Rechtsöffnungstitel  165
Rechtsprechung des EGMR

Abwägungslösung  195, 247
Disziplinarrecht  124
Engel-Kriterien  120
Freiheitsstrafen  129
Geldsanktionen  129
Gemischte Straftat  124
Geringfügiges Verkehrsdelikt als Straftat  123
Gesetzgebung  123, 128
Offene Umschreibung des Adressatenkreises  124
Strafcharakter  120
Strafregister  129
Versuchsstrafbarkeit  126
Verteidigungsmöglichkeit  126

Rechtsweggarantie  154
Reformatio in peius  264, 267, 268, 341
Retrospektion  105, 106, 118, 120
Rollstühle  34
S
Schmuggeln verbotener Ware  204, 213
Schnittstellenbereich  155, 305
Schuldprinzip  76, 221

Abkehr vom Schuldprinzip im Ordnungsbussenverfahren  221
Auswirkung wie Strafe bei Bussenerhebung  225
Definition  221, 225
Ersatzfreiheitsstrafe nach fixem Umwandlungssatz  siehe Ordnungs-

busse
Individuelle Vorwerfbarkeit  223, 225
Kostenauferlegung in Deutschland  siehe Kostenauferlegung in Deutsch-

land
Mitverantwortlichkeit  16, 62, 108, 118, 133, 135, 139, 182, 223, 278, 362
Pauschale Bussenerhebung  siehe Ordnungsbusse
Privilegierung des Fahrzeughalters  228
Regelungsvorschläge  359
Schuldübernahme  222
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Das vorliegende Werk gibt eine Übersicht über das Ordnungsbussenver-
fahren und befasst sich eingehend mit Art. 7 OBG. Diese Bestimmung 
regelt die grundsätzliche Verantwortlichkeit des Fahrzeughalters bei 
geringfügigen Widerhandlungen gegen das schweizerische Strassen-
verkehrsrecht, wenn die Strafverfolgungsbehörde die Täterschaft mit 
verhältnismässigem Aufwand nicht feststellen konnte. Anlässlich der in 
der Lehre vorgebrachten Kritik und den Schwierigkeiten in der Praxis 
bei der Anwendung dieser Norm werden diverse Änderungs- und Ergän-
zungsvorschläge aufgezeigt. Der nahe Praxisbezug der Arbeit erfüllt nicht 
nur dogmatische, sondern auch praktische Interessen. Die Zusammen-
fassungen und Zwischenergebnisse erlauben es, punktgenau und in-
nert kürzester Zeit auf die Erkenntnisse der Arbeit zuzugreifen.
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